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VORWORT.

Die vorliegende Arbeit entstand in dem Zeitraum von

Ostern 1887 bis Ostern 1888 in Strassburg durch Anregung

und unter Leitung meines Lehrers Herrn Professor Georg

Friodricli Knapp, /u dessen 1887 erschienenem Werk „Die

Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter in den

älteren Teilen Preussens" sie in gewissem Sinn eine Ergän-

zung bilden will. Die für den Nord-Osten Deutschlands so

charakteristische soziale Entwicklung, welche sich als schritt-

weise Verdrängung und Aufsaugung des bäuerlichen Grund-

besitzes durch die grossen Gutsherrschaften darstellt, ist von

dem preussischen Staat in den älteren Provinzen im 18. Jahr-

hundert aufgehalten und zum Teil rückgängig gemacht oder

doch an ihrer Vollendung gehindert worden. In Neuvor-

pommern und Rügen, demjenigen Teil der Provinz Pommern,

welcher bis zum Jahr 1815 schwedisch war, ist Ahnliches

durch die schwedische Regierung nicht geschehen. Infolge

dessen konnte jene Entwicklung hier völüg rein und unge-

stört bis zum Abschluss gedeihen. Ein Blick darauf, wie weit

es hier gekommen ist, lässt erst recht die hohe Bedeutung

erkennen, welche in Preussen dem Bauernschutz und manchen

Massregeln der Bauernbefreiung zukommt, im Vergleich zu

diesen Landesteilen , wo der Staat nicht einmal so viel ge-

leistet hat.

Aus dieser zunächst gestellten Aufgabe ergab sich aber

alsbald eine weitergehende. Eben weil sich in Schwedisch-

Pommern jener geschichtliche Prozess so ganz ungestört voll-

zogen hat , bietet dieses Land für denselben ein geradezu
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klassisch('8 Beispiel uiul es (M-schicii (iMiikciiswoi t ;iii diesem

Beispiel jene ganze so überaus interessante Entwicklung

möglichst eingehend und ausführlich zu verfolgen. Die grosse

Übereinstimmung derselben im ganzen deutschen Nordosten

(einschliesslich der russischen Ostseeprovinzen) berechtigte

zu der Hoffnung, dass eine solche Darstellung einen mehr

als lokalgeschichtlichen "Wert haben würde.

Um für die — im Yergleich mit Preussen — besonders

interessante Entwicklung des 18. Jahrhunderts eine möglichst

erschöpfende Bearbeitung geben zu können , wurden eine

grosse Anzahl von Spezialakten der verschiedenen Güter zu

Hilfe genommen, welche ich Ostern 1887 an Ort und Stelle

aus den betreffenden Archiven auswählte. Dieselben ergaben

eine über Erwarten lohnende Ausbeute. Im Anhang sind

eine Keihe von besonders charakteristischen Beispielen aus

denselben auszugsweise mitgeteilt: sie geben ein interessantes

Bild von der Gutsverfassung des 17. und 18. Jahrhunderts.

Es zeigte sich aber, um ein vollständig lückenloses Bild

der ganzen Entwicklung von Anfang bis zu Ende geb(Mi zu

können, als unerlässlich auch die ältere Zeit vor dem dreissig-

jährigen Krieg eingehender als bisher geschehen zu unter-

suchen. Ihre Darstellung bei Arndt konnte dafür schon

deswegen nicht genügen, da seitdem eine Fülle neuen urkund-

lichen Materials zugänglich gemacht worden ist, aus dem

sich zum Teil andere Resultate ergaben, während Gaede die

geschichtliche Entwicklung ausschliesslich vom juristischen

Standpunkt und zu einem bestimmten praktischen Zweck

beleuchtet hat. Unsere Darstellung jener älteren Zeit will

natürlich weder in diplomatischer noch in rechtsgeschicht-

licher Beziehung eine erschöpfende Behandlung des vorhan-

denen TJrkundenmaterials sein, sie hat darin vielmehr nur die

Anfänge der späteren wirtschaftlichen und sozialen Entwick-

lung zu verfolgen gesucht. Ebenso hat auf der andoen Seite

die Schilderung der neuesten Zeit nur den Charakter einer

Schlussausführuug. Der Nachdruck der Darstellung liegt im

Wesentlichen auf dem 17. und 18. Jahrhundert.

Die dargestellte Entwicklung zeigt uns Klassenkämpfe

von reinster Ausprägung, mehrere Jahrhunderte erfüllend und



VORWORT. IX

von grosser Nachwirkung noch in der Gegenwart, mit deren

sozialer Frage sich ihre Ausläufer auf dem Gebiet der länd-

lichen Arbeiterfrage durchkreuzt haben.

Es hätte nahe gelegen in die Darstellung und Beur-

teilung der Entwicklung die politischen Gesichtspunkte der

(Gegenwart hineinzutragen. Aber dies wurde mit Absicht

überall vermieden. Die vorliegende Arbeit ist eine historische,

keine politische. Was sie wollte, ist objektive unparteiische

Darstellung jener Entwicklung, zunächst um ihres wissen-

schaftlichen Interesses willen, dann ab6r allerdings auch zum
Verständnis und zur Beurteilung der Gegenwart.

Es bleibt mir noch die angenehme Pflicht zu erfüllen,

allen denjenigen, welche mir bei der Aufsuchung von Material

ihre liebenswürdige Unterstützung zu Teil werden Hessen,

meinen herzlichsten Dank auszusprechen; so insbesondere Herrn

Regierungspräsident von Pommer-Esche, Herrn Regierungs-

rat a. D. von Rosen und Herrn Ratsherr Brandenburg, Provisor

des Heiliggeistklosters, in Stralsund; Herrn Geh. Regierungs-

rat Steinmetz, Kurator der Universität Greifswald, Herrn

Senator und Syndikus Dr. Schnitze sowie dem verehrlichen

Magistrat in Greifswald, Herrn Archivrat von Bülow und

Herrn Archivar Dr. Pliilippi in Stettin und — nicht an letzter

Stelle — den Beamten der kaiserlichen Universitäts- und

Landesbibliothek zu Strassburg, welche mir mit so unermüd-

licher Gefälligkeit die reichen Schätze der letzteren zugäng-

lich machten.

Nürnberg, 1. Juli 1888.

Carl Johannes Fuchs.
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I. KAPITEL.

GESCHICHTE DES BAUERNSTANDES IN POMMERN
UND RÜGEN VON DER KOLONISATION BIS ZUM

DRELSSKiJÄHRIGEN KRIEGE.

§ 1.

DIE SLAVISCHE AGRARYERFASSUNG VOR DER
DEUTSCHEN EINWANDERUNG.

Die Geschichte des Bauernstandes beginnt auch in

Pommern und Rügen mit der deutschen Kolonisation; aber

sie knüpft hier /um Teil so eng an die damals vorhandene

slavische Agrarverfassung an, dass diese notwendig zuerst

betrachtet werden muss. Aus deu einzelnen Zügen, welche

uns davon das reiche Urkundenmaterial aus der Zeit der

Germanisierung bietet, lässt sich ungefähr folgendes allge-

meine Bild zusammenstellen. ^

An der Spitze des Volkes steht in der ersten Hälfte

des 12. Jahrhunderts in Pommern wie in Rügen ein Herzog
beziehungsweise Fürst; neben ihm ein zahlreicher, wie es

scheint mehrfach abgestufter Adel; unter beiden die Masse

des Volkes, das teils in kleinereu Handelsstädten oder um
die fürstlichen Burgen herum, teils in zerstreuten Dörfern

' Die hauptsächlichste Quello unserer Darstellung:^ ist hier das

el)Piiso -.MÜniliehe als präzise Work von F. v. Bilow: „Geschichtl. Ent-

wielduni? der Abi^aben Verhältnisse in Pommern u. Rügen". Berlin 1843.

Ausserdem in Ergänzung desselben die neueren Urkundenpublikationen,

insbesondere: Dr. C. G. Pabrioius „Urkunden zur Gesehichte des Fürsten-

tums Rügen". 4 Bände. Berlin 1859—69.
Fuchs, Uescb. des Bauernat. in Poninierii u. Rügen. 1
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mit der charakteristischen slavischon Rundform oder auch

— besonders auf Rügen — in Einzel h öfen ' wohnt, von

Handel, Fischerei, Viehzucht, Obst- und Ackerbau lebt. Denn

auch dt'r letztere erscheint schon als allgemein verbreitet, wenn

auch noch goring entwickelt und in seiner Bedeutung für die

Wirtschaft des Einzelnen zurücktretend hinter dem, was Wald

und Wasser an Nahrungsmitteln boten. 2 Bei den Schilde-

rungen der deutschen Mönche aus dem (lefolgo des Bischofs

Otto von Bamberg, welchen bei dem Segen an Korn, Obst

etc. zur Seite des Weges, den sie zogen, „das Land der

Verheissung einfiel", ist nicht zu vergessen, dass sie den

Zweck hatten andere Glaubensgenossen zur Bekehrung des

Landes anzulocken.

Die Bevölkerung dürfen wir nach den vielen in den

Urkunden vorkommenden und später verschwundenen Namen

von Dörfern und Höfen nicht als aussergewöhnlich dünn an-

nehmen. Die Fluren der einzelnen Orte waren genau ab-

gemarkt. Es fand auch bereits ein ziemlich reger Yerkehr

von Ort zu Ort statt, wie die häufigen Zusammenkünfte an

Marktorten (Tabernen) und die Besteuerung der Flussüber-

gänge beweisen. Das Land war eingeteilt in Kastellaneion

(provinciae) gebildet von einer fürstlichen Burg und den

herumliegenden Ortschaften. Auf der Burg sass der fürst-

liche Beamte, der Kastellan, dem die Ausübung des Gerichts

im Namen des Fürsten, die Führung seines Bezirks im Krieg

und die Eintreibung der öffentlichen Lasten oblag, von denen

ihm dafür ein Teil zufiel.

Wie haben wir uns nun die Verteilung von Grund und

Boden und die Lage der ländlichen Bevölkerung zu denken?

Bei der Besitznahme des Landes durch die Wenden

wurde dasselbe, wie es scheint, oligarchisch unter den hervor-

ragenden Geschlechtern geteilt; denn bis zur Einführung des

deutschen Lehnswesens hat nicht nur der Fürst, sondern auch

1 Wahrscheinlich die vor der Gerraanisierun? sehr zahlreichen

später zum Teil zusammengelegten munsiones: Fabricius, a. a. 0.

I b. 9l>.

2 Vgl. F. Winter, Die Cisterzienser des nordöstlichen Deutsch-

lands II 176 f.
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zahlreiche adeh'ge Geschlechter grossen Grundbesitz, d. h.

grosse Teile des Landes als erbliche und eigentümliche Güter

inne; es gab damals durchaus einen Grundadel, keinen Ge-

folgsadel. ^ Dabei stand aber dem Fürsten auch damals schon

eine Art Obereigentum (das sog. jus ducale) zu: Veräusse-

rungen der adeligen Güter waren nur im Fall der Not zu-

lässig und bedurften seiner Genehmigung, auch hatte er ein

Vorkaufsrecht und beim Erlöschen eines Geschlechts fielen

ihm die Güter desselben zu.-

Dagegen finden wir von einem eigentümlichen Grund-

besitz freier Bauern — etwa gleich den schlesischen „Lazaki",

den deutschen Lassen — damals wenigstens urkundlich keine

Spur. Vielmehr war, als die Kolonisation begann, nur der

Adel der eigentlich voll freie Stande die Masse des Volkes da-

gegen hörig. Indes sind dabei doch Unterschiede zu beachten.

Einerseits mögen nämlich die Bewohner der damaligen

Seestädte, von deren ehemaligem Glanz und Reichtum LTn-

glaubliches gefabelt worden ist, wenigstens faktisch frei ge-

wesen sein."* Andrerseits aber war auch die Hörigkeit der

ländlichen Bevölkerung im Allgemeinen keine vollständige

Unfreiheit, wenigstens nicht nach damaliger Anschauung-'':

auch diese Hörigen waren der Waffenehre teilhaftig, und da

ihre Hörigkeit hauptsächlich — aber nicht ausschliesslich —
in öffentliclien Leistungen und Abgaben an den Fürsten zum
Ausdruck kam und alle nichtprivilegierten Einwohner traf,

so mag sie immerhin auch nur als „Modifikation der slavischen

gemeinen Freiheit" bezeichnet werden*', es läuft dies schliess-

lich auf einen Wortstreit hinaus.

1 Padberg, Die ländliche Verfassung in der Provinz Pommern
1861. S. 192.

-' Fabricius II S. 40.

' In den Stiftungsurkunden des Caniiner Domkapitels werden

„Edelmänner" und „freie Männer" als gieiehbedeutend gebraucht.

Vgl. L. Giesebrecht, Die Bauern im Lande Stettin zur Zeit Barnims

des Guten. Neue Pomm. Provinz. -Bl. I. B, S. 259.

* Bilow S. 3.

* Vgl. Ludw. Giesebrecht, Wendische Geschicliten. I. B. Berlin

1843. S. 41.

•^ Hugo Böhlau, Über Ursprung und Wesen der Leibeigenschaft

in Mecklenburg. Zeitschr. f. Rechtsgesch. B. X. (1871.) S. 366.

1*
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Sachlich muss festgehalten werden, dass nach den

urkundlichen Zeugnissen in unserem Sinne freie wendisclie

Bauern, welche auf ihrem eigenen Erbe sassen/ nicht existiert

haben. Yielmehr ist der wendische Bauer, da die Koloni-

sation beginnt, durcinveg mindestens hörig, nämlich in hohem

Grade abgaben- und dienstpflichtig -- und zwar nicht nur

dem Landesherru sondern auch dem Gruudhorrn — und

an die Scholle gebunden. Er wird mit dem Dorf, das er

bewohnt, verkauft oder verschenkt-' — auch die rustici

decimarii, die als eine bevorzugte Klass(> der Iranern ange-

sehen werden. Er unterlag auch mitunter, wie wir aus

einer Rügenschen Urkunde'' ersehen, schon Heiiatsbeschrän-

kuDgen. Ja in einem Fall werden auch Menschen ohne

Grund und Boden, zu dem sie etwa gehinten, verschenkt.'*

Es mag hervorgehoben werden, dass gerade diese beiden

urkundlichen Beweisstellen auf Rügen sich beziehen, wo sich

nach Arndt die angebliche slavische Freiheit am meisten er-

halten haben soll.

Es ist dadurch auch die Existenz wirklicher Leibeigen-

schaft neben der geschilderten Hörigkeit festgestellt. Sie

war hier wie anderswo das Loos der Kriegsgefangenen, ent-

stand aber ausserdem auch in der Form der Schuldknecht-

schaft, riter die Behandlung der ersteren hören wir, dass

ihnen der Sieger, wenn sie nicht losgekauft wurden, das

Lösegeld als persönliche Schuld (podda) anrechnete und ihnen

eine eigene Wirtschaft einrichtete, freilich unter schweren

Bedingungen gegen ansehnliche jährliche Lieferungen an

Korn, Flachs und anderen Naturalien. Für jede verheiratete

Tochter wie für jedes verkaufte Stück Vieh musste eine be-

stimmte Summe entrichtet werden. Wer nicht zahlen konnte

wurde Sklave.^

1 Gaeile, Die gutshorrL-häuorl. Rpsitzveihältnissp in N.-V.-P. S.29.

2 Drerrer, Cod. Pom. Diplom. S. 27. 37. 50. .')3.

3 Fabrioius, Urk. Heft II. Nr. 470. \s^\. unten S.

* Dreier Nr. 89 S. 15o: Homines insuper qui Dessitli (nach

Dreger wendisoli oder altpolnisch für „BretfSchneider " oder „Holzsäger**)

nominantur libere contulinius ut eidem claustro deserviant.

j Lehmann, Pomnieru zur Zeit Ottos vonBaniberg. Berlin 1878. S. 14.
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Über die Schiildkneehtscliaft aber haben wir noch aus

sehr später Zeit ein interessantes Zeugnis: im Jahre 1239

nämlich verfügt Papst Gregor IX. , nachdem ihm berichtet

worden, dass in Rügen ein Gebrauch (podda genannt) be-

stehe, wonach ein zahlungsunfähiger Schuldner dem Gläubi-

ger zu ewiger Knechtsciiaft zugeeignet werden könne, die

Abstellung dieses mit grossem Unwillen vernommenen Miss-

brauchs. '

Ob nun aber solche wirklich leibeigne Bauern, wie

Giesebrecht meint, die Mehrzahl gebildet haben und darum

als die unterjochte frühere Bevölkerung des Landes angesehen

werden müssen, lassen wir hier dahingestellt und wenden uns

zu den Leistungen, Diensten und Abgaben, w'elche im 12.

Jahrhundert jedenfalls auf der ganzen hörigen Bevölkerung

lasteten.

Diese erscheinen uns, wie wir sie aus den verschiedenen

Befreiungen der Kolonisationszeit kennen lernen, als ausser-

ordentlich zahlreich und drückend. Sie bestanden, wie es in

den Urkunden mehrfach heisst, nach alter Gewohnheit des

slavischen Volkes- und zerfielen entsprechend dem zwischen

Fürst und Adel geteilten Eigentum an Grund und Boden

bereits in zwei Klassen, in öffentliche und private; erstere

standen nur dem Fürsten als Landesherrn, letztere dagegen

dem jeweiligen Grundherrn also entweder dem Fürsten auf

seinen unmittelbaren Gütern oder dem Adel zu.

Die ersteren waren aber in jener Zeit noch durchweg

die Hauptsache. Sie beruhten fast sämtlich auf den ausge-

dehnten Hoheitsrechten dos Fürsten. Diesem ist nicht nur

der Besitz sämtlicher Burgen und Krüge der Provinzen, so-

wie alles öffentliche und herrenlose Gut, die sogenannten

Einöden, die Wäld(;r, Gewässer u. s. w. nebst den betreffenden

Gefällen reserviert, sondern ihm wird auch von allen mit

Gespann ackernden Bauern im Lande, auch von denen des

Adels ein Pflugzins -^ in Körnern entrichtet, anfangs ehe die

1 Vofl. Kosefjarten, Pommorsclie und Rüg. Geschichtsdcnkmäler

S. 272 und Cod. Pomer. Dipl. S. 591—594.
2 Fabricius II S. 42: secundmu coosuetudinem g'cntis nostrao.

3 census manaorum, ahivisch „Poradluo".
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Acker vermessen waren, nach der Zahl der Pflüge, später

aber nach Hufen, wobei die Nachniessiuig der letzteren ein

besonderes Vorrecht des Fürston bildet. Ihm fällt nämlich

von selbst Alles zu, was sicli dabei über die jedem Dorf zu-

gewiesene liufenzahl hinaus an aufgebrochenem Felde vor-

findet. * Damit fiel jeder Anreiz zu einer Steigerung der

Bodenkultur weg.

Wahrscheinlich wurde ein solcher Ackerschoss auch

von den wenigen Feldern entrichtet, welche die adeligen

Grundherrn schon damals durch Knechte bestellen liessen.^

Daneben tritt dann als weitere Abgabe ein Ilofplatzgeld,

slavisch „Podworowe", und bei den übrigen niedrigen Hörigen?

welche zu der Bebauung des Grund und Bodens in keiner

Beziehung standen — als Gärtner, Jäger, Fischer etc. — eine

Art Kopfgeld.

3

Zu diesen Abgaben nun, über deren Höhe wir leider

nichts wissen, kommt eine Reihe von periodischen öff'entlichen

Leistungen, welche grösstenteils mit der Landesverteidigung

zusammenhingen

:

Die Pflicht zur Landwehre * d. h. zum Dienst im Feld,

wenn der Fürst ein allgemeines Aufgebot erliess. Sodann

die Pflicht zur Burgwehre d. h. zum Aufbau und zur Erhal-

tung und Befestigung der Burgen und Kastelle.'^ Ferner

die Pflicht der Brückenwehre, nämlich Bau und Erhaltung

der Brücken und Dämme, sehr erheblich, weil diese bei jedem

feindlichen Einfall zunächst abgebrochen wurden. Sodann die

Bewachung der Burgen durch Nachtwachen, das Aufhauen

des Eises auf den Burggräben. Ausserdem aber vor Allem

auch noch zahlreiche Fuhren und Vorspanne^ von verschie-

dener Ausdehnung und Belastung, teils nur dem Fürsten teils

1 der sogen, ^overslach" : Fabricius III S. 39.

2 Bilow S. 11.

3 Bilow S. 10,

* expeditio pro defensione terre facienda, landwere.

^ urbium castrorum edificatio cxstructio reparatio. urbes custodire

destruere. Fabr. III S. 42.

•• vectura per terram, per aquam.
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auch seinen Beamten zustehend, wohl die schwerste unter all

diesen Lasten.

Dazu kam dann noch ohne Zusammenhang mit der Landes-

verteidigung das sogenannte stationarium d. h. die Verpflich-

tung vorzugsweise der Unterthanen des Adels zu Nachtquartier

und Unterhalt für den Fürsten und sein Gefolge auf Reisen

und zur Weiterbeförderung desselben, wie es scheint an

einigen Orten bald durch bestimmte Lieferungen von Lebens-

mitteln abgelöst. Endlich die „Psare", die Last die fürst-

lichen Hunde zu führen und samt dem Hundefülirer aufzu-

nehmen und zu verköstigen — ebenfalls später abgelöst durch

das sogenannte „Hundekorn", von dem sich in früher sla-

vischen Dörfern Reste bis in die neueste Zeit erhalten haben.

Neben diese wesentlich öffentlichen und nur dem Landes-

herrn gebührenden Leistungen und Abgaben treten nun zweitens

diejenigen, welche dem Grundherrn als solchem also auch

dem Adel in seinen Gütern zustanden.

Diese waren nach Bilow ' einerseits Abgaben von den

verschiedensten Naturalien von Körnern, Mehl, Honig, von

Ochsen, Kühen, Schweinen etc. für den Haushalt des Grund-

herrn, andererseits aber auch „zahlreiche Frohndienste zum

Beackern der herrschaftlichen Felder (aratura)^ zum Schneiden

und Einbringen der Ernte und zum Herbeiführen vieler Gegen-

stände häuslicher Bedürfnisse der Grundherrn".

Dies bringt uns auf den bisher noch nicht klar gestellten

und doch für unsere Betrachtung wichtigsten Punkt, nämlich

das wirtschaftliche Yerhältnis der ackerbauenden Bevölkerung

zu ihrer Grundherrschaft und damit auf die wichtige Frage:

hatten schon damals Fürst und Adel umfangreiche eigene

Ackerwirtschaften, welche sei es durch Knechte, sei es durch

Frohndienste selbst wirtschaftender Bauern bestellt wurden,

oder lebten die Grundherren lediglich von den Naturalabgaben

ihrer Hörigen? Leider geben die Urkunden gerade hierüber

so gut wie gar keine Aufklärung.

Nach Bilow 2 bebaute von den Hörigen die eine Hälfte

1 S. 18.

2 S. 4 und 118 f.
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das Land als Knechte des Grundherrn ohne irgend einen

anderen Yorteil als ihren blosen Lebensunterlialt; die anderen

obgleich auf fremdem Eigentum sitzend mit einigem Gewinn

für sich selbst.

Diese zweite Klasse der Hörigen aber sei wiederum

wenigstens auf den fürstlichen Gütern in zweierlei Weise ge-

nutzt worden: teils durch Naturalheferungen, teils durch zu

leistende Frohnden nämlich Bestellung des fürstliclien Acker-

werks (aratura Prmcijns), welches nach häufigen Meldungen '

in vielen der Dörfer unter der Bezeichnung praedimn, (jraiujia^

mansio vorbanden gewesen sei. Diese Dienstbauern hätten

nun ursprünglich die Dorfflur mit dem Fürsten als Grund-

herrn teilen müssen und dabei von der ihnen zufallenden

Hälfte jeder Einzelne ein so grosses Ackerstück zugewiesen

erhalten , dass er es neben seinem Anteil an der gemein-

schaftlichen Bestellung des Hoffeldes mit einem Pflug ge-

nügend bestellen konnte. Daher der geringe Umfang der

slavischen Hakenhufe [uncusj.

In anderen Dörfern dagegen, wo ein solches herzog-

liches Hoffeld nicht existierte, mussten die Bauern anstatt der

regelmässigen Ackerfrohnden ein Gewisses von dem Ertrag

ihres Feldes geben. Dahin rechnet Bilow die decimarü oder

rustici decimi der Quellen, als deshalb so genannt, weil sie

dem Fürsten den zehnten Teil ihres Fruchtertrags gaben.

-

Das Ackerwerk dieser Zehntbauern, welches wohl um die

Hälfte grösser sein und doch auch mit einem Pflug bearbeitet

werden konnte, habe mansus geheissen.

Dies Yerhältnis , welches von den unmittelbaren Be-

sitzungen des Fürsten mehr oder weniger durch Schriftstellen

bezeugt werde, habe ohne Zweifel auch auf den Gütern des

Adels stattgefunden und sei hier die Ackerteilung mit den

Arbeitspflichtigen jedenfalls am häufigsten vorgekommen.

Mit anderen Worten : Bilow ninmit bereits für jene Zeit

eine ausgebildete und umfangreiche Hofwirtschaft sowohl des

1 Leider sind hier keine urkundlichen Belegstellen angeführt,

sondern nur eine Stelle aus Saxo-Grammaticus.

- Ebenso erkären Tzschoppe und Stenzel die auch in Schlesien

vorkommenden decimi (Urkundensammlung etc. S. 66.)
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Fürsten als des Adels an, ja er spricht sogar schon von

einem förmlichen Getreidoexport der grossen Grundbesitzer.^

Allein dies scheint uns doch mit der damaligen Höhe der

Kultur und insbesondre des Ackerbaus schwer vereinbar.

Wir sind auch in den Urkunden nirgends Spuren einer solchen

Ackerteilung begegnet, auch Fabricius weiss von einer solchen

nichts. Das kleine Mass der slavischen Hufe aber erklärt

sich zur Genüge aus dem leichten und unvollkommenen

Hakenpflug, nach dem sie benannt ist.

Allerdings sind Pflugdienste der Bauern urkundlich be-

zeugt,- es soll deren Vorkommen auch keineswegs überiiaupt

in Abrede gestellt, sondern nur auf eineu geringeren Um-
fang beschränkt werden. Es ist sehr wohl anzunehmen, dass

zumal bei den fürstlichen Burgen'^ und ebenso wohl bei den

Höfen der Adeligen aucii einiges Hoffeld lag, welches von

den zunächst wohnenden Bauern bestellt werden musste.

Abel- dies war gewiss noch von unbedeutendem Umfang; im

Ganzen ist es woiil zutreflend, wenn Padberg (1861) sagt:

„auf einen Ackerbau, welchen die erblichen Grundherrn ein-

schliesslich des Fürsten für eigene Rechnung mit hörigem

Dienstvolk oder mit Hand- und Spanndiensten ihrer Hüfner

betrieben, kommt keine pommersche Urkunde zurück. Der

Adel besass daher Feldmarken wie heute der russische, darauf

lagen die Dörfer mit Hörigen besetzt.""^

1 S. 6.

- Es wird eine araturn des hinter|ionimer.schen Herzogs Griniis-

laus erwähnt, welche zeliiit|iflichtig ist (Dreger Codex Diplomaticus

Pomeraniae p. 60 aus d. J. 1198) und im Jahr 1228 werden die Bauern-

dörfer Karlow und Petzkow, welche bei der Burg Gutzkow lagen, auch

vom Pflugwerk (araliiru) befreit: Dreger p. 127.

Auch in Schlesien nuissten die Bauern inore i/icolaniin terrae

herzogliche Acker pflügen, was hier ebenfalls aratura hiess. Vgl.

Tzschoppe und Stonzel a. a. 0. S. 22.

* Die sogen. „Bauv'yK" {vicus colonorum s. ruslicontin) zum
Unterhalt der Besatzung bestimmt und von besonderen der Burg dienst-

pflichtigen Bauleuten bestellt. Berghaus Landbuch von Pommern und

Rügen. IV. Teil. Band 2. S. 200.

* b. 195. Wenige Seiten später führt er allerdings trotzdem

ruhig die Worte Bilows über die zahlreichen Frohndieuste etc. an.
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Fassen wir das Gesagte zusammen, so haben wir also

in jener Zeit eine äusserst drückende und doch für beide

Teile, Grundherrn wie Bauern, gleich mangelhafte wirtschaft-

liche Verfassung: auf der einen Seite hörige, schwer belas-

tete Bauern, welche — abgesehen von jenen rustici decimarU

— wohl meist mit dem Vieh und Gerät ihres Herrn dessen

Boden bebauten und Mühe genug haben mochten ihr Leben

zu fristen und alles was sie schuldig waren zu leisten —
auf der anderen Seite eine zweifache zu diesen Leistungen

berechtigte Grundherrschaft : die des Fürsten auf allen Gütern

und daneben die besondere des Adels auf dessen eigenen

Gütern. Erstore ist aber noch bei weitem die wichtigere,

denn auch die adeligen Hörigen zinsen und frohnden in erster

Linie dem Fürsten ; infolge dessen ist der Nutzen, den der

adelige Grundherr selbst aus seinen Gütern zog, niclit sehr

gross, wenn auch genügend für seine damaligen Bedürfnisse.

Dies erklärt uns in der Folge einerseits die zahlreichen

Schenkungen des Adels an die Klöster, andrerseits die be-

reitwillige Reception des deutschen Lehnsrechtes, welches

dem Vassallen weit erheblichere Nutzungsrechte an seinen

Hintersassen gab.

Seit der Einführung des Christentums, also seit der

Mitte des XIL Jahrhunderts, war zu den geschilderten

Lasten, welche auf der ländlichen Bevölkerung ruhten, noch

der kirchliche Zehnte hinzugekommen, welcher von einem

jeden Ackerbauer gegeben wurde. ' Hatte damit das Christen-

tum die Lasten der hörigen Bevölkerung zunäciist noch ver-

mehrt, so machte es doch andererseits schon sehr bald auf

die drückende Lage derselben einen mildernden Einfluss

geltend. So wurde dieselbe durch die Synodal-Ordnung von

1180 wenigstens gegen die rohe Willkür, wie sie damals ein-

gerissen war, geschützt. 2

' de uno qiioque arante: Dreger Xr. 1. Er traf also keineswegs

bloss die höheren Volksklassen, wie Bilovv S. 20 u. 43 behauptet. Der

Grundsatz, dass nur der Freie zu zelinten sei, ist uns nicht bekannt.

Getragen wurde die Abgabe auf jeden Fall von dem hörigen

Ackerbauer.

2 L. Gieaebrecht, Die Bauern im Lande Stettin a. a. 0.
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Damit sind wir aber schon bei der Epoche angelangt,

in welcher sich eine gänzliche Umgestaltung der Agrar-

verhältnisse des Landes vollzog. Denn auf die vollendete

Einführung des Christentums folgte unmittelbar die deutsche

Einwanderung und Kolonisation.

§ 2.

DIE GERMANISIERUNG DES LANDES.

Die slavischen Länder im Osten Deutschlands sind auf

doppeltem Wege für deutsches Recht und deutsche Wirt-

schaftsweise gewonnen worden: durch kriegerische Unter-

jochung und friedliche Kolonisation. Die Germanisierung

von Pommern und Rügen hat ausschliesslich den letzteren

Weg eingeschlagen , sie hat sich ohne Schwertstreich und

unter einheimischen slavischen Fürsten in nicht ganz zwei

Jahrhunderten vollzogen.

Man hat daran in neuerer Zeit vielfach Anstoss ge-

nommen und infolge dessen die deutsche Einwanderung —
besonders für Rügen — überhaupt in Abrede gestellt und

auf eine frühere germanische Bevölkerung zurückgegriffen,

welche nur durch slavische Fürsten und Adel unterworfen

und in den Stand der Hörigkeit herabgedrückt gewesen sei.

Die eingetretene Umgestaltung wird nur als eine Wieder-

germanisierung hingestellt und eben damit auch ihr rascher

und vollständiger Verlauf erklärt. ^

Es ist nicht die Aufgabe unserer Darstellung näiier auf

diese sehr interessante Streitfrage einzugehen r es genügt

uns festzustellen, dass jedenfalls greifbare Spuren einer

früheren deutschen Wirtschaftsverfassung und einer deutschen

Nationalität der grossen Masse des Volkes nicht nachweisbar

* So besonders von Fabricius in dem Text zu seinem Urkunden-

werke u. a. Vgl. die Literatur bei Padberg S. 187 A. 2.

- Wir verweisen auf die erschöpfende Behandlung derselben bei

Fock, Rügensch - Pommersche Geschichten aus sieben Jahrhunderten.

B. I. ti. 113.
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sind. An und für sich ist es allerdings duicliaus nicht un-

wahrsclieinlich , dass von der früheren Bevölkerung jener

Länder, welche wie jetzt allgemein angenommen ^ eine ger-

manische war. erhebliche Bestandteile da und dort sitzen

gebliei)en waren,- allein diese Reste müssen in den dazwischen

liegenden sechs oder sieben Jahrhunderten wohl ganz in dem

herrschenden slavischen Volk aufgegangen sein. Die Ver-

hältnisse jener Zeit waren nicht danach angethan , unter-

jochten Volksresten eine so lange Erhaltung ihrer ^^ationali-

tät zu ermöglichen.

Die deutsche Einwanderung in jeneu Ländern aber

überhaupt bestreiten zu wollen, dies steht mit dem Urkunden-

schatz des Festlandes in offenbarem "NVidersprueiu Deutlich

kann ja hier das Wandern niederländischer und sächsischer

Ansiedler von Westen nach Osten an die Elbe und über sie

hinaus bis nach Polen verfolgt werden.

Auch für Rügen kann eine Einwanderung deutscher

Ansiedler ebensowenig in Abrede gestellt werden, wenn sich

auch deren quantitative Bedeutung in der Folge als geringer

herausstellen wird, wie auf dem Festland. Aber die Germani-

sierung des Landes hat sich auch hier nicht minder räch

und vollständig vollzogen.

Um aber den schnellen Verlauf dieses Umwandlungs-

prozesses und die befremdende Stellung, welche die slavischen

Fürsten in demselben einnehmen, zu verstehen, muss Folgen-

des ins Auge gefasst werden r^

Die Germanisierung vollzog sich in Pommern und

Rügen allerdings friedlich, nicht so aber die ihr vorausge-

gangene Christianisierung. In Pommern war sie durch die

Kriege, in welchen der christliche König Boleslav I. von

Polen das Land im Anfang des XII. Jahrhunderts unterjochte,

angebahnt worden. Dieser war es auch , welcher den

Bischof Otto von Bamberg ins Land rief und seinen beiden

Bekehrungsreisen 1124 und 1127 den nötigen Nachdruck

verlieh. Das Fürstentum Rügen aber wurde 1168 durch

1 Padberg S. 185. A. 4.

- Vgl. auch Berghaus, Märkisches Laudbueh. Teil I, 615.

3 Vgl. Fock II, 41 ff.
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Waldemar den Grossen von Dänemark mit Waffengewalt

zur Annahme des Christentums gezwungen. Dabei hatten

Polen und Dänen — besonders die ersteren — unter dem

Zeichen dos Kreuzes schlimm im Lande gehaust. Verheerende

Kriege zwischen Rugianorn und Pommern folgten. Zahlreich

sind aus jener Zeit die Nachrichten von grosser Verwüstung

und Verödung des Landes. • Die Bevölkerung war durcii

die anhaltenden Kriege stark zusammengeschmolzen, ihre

Kraft gebrochen. Und doch galt es gerade damals nicht

nur Wiedoraufliau der zeistörten Dörfer, neue Bestellung der

wüsten Äcker, sondern die Einführung des Christentums

erheischte einen von (Jrund ans neuen sozialen Aufbau, eine

Neuordnung des ganzen Erwerbslebens, dem sehr ergiebige

Quellen der früheren Zeit als Raub. Plündeiung und vor

allem der Sklavenhandel nunmehr abgeschnitten waren.

Diese Umwandlung erforderte angestrengte, schwere

Arbeit. Aber dazu besass die alte Bevölkerung, die dem

slavischen Volkscharakter gemäss überhaupt leichten Erwerb

der scliweren Arbeit vorzog, nicht die nötigen Kräfte, Da

liessen sich die ersten deutschen Ansiedler auf den fürstlichen

Gütern nieder, zunächst der bestehenden Agrarverfassung

sich anpassend, dieselben Lasten wie die einheimische Be-

völkerung tragend, aber durcli grössere wirtschaftliche Tüchtig-

keit ausgezeichnet,'- Dies konnte dem einiieimischen Fürsten

nicht entgehen, und die Erkenntn/is davon war gewiss neben

dem religiösen Eifer ein Hauptgrund für die weitgehende

und andauernde Unterstützung der deutschen Klöster und

ihrer kolonisatorischen Thätigkeit.

An einen förmlich ausgebildeten J^lan der slavischen

Fürsten „die Bevölkerung zu regenerieren und den verheerten

Ackern wieder reiche Früchte wiewohl unter anderen Be-

dingungen abzugewinnen"-'^ ist dabei wohl kaum zu denken.

Richtiger urteilt Fock: „Die deutsche Einwanderung war in

den damaligen Verhältnissen begründet, die Fürsten förderten

1 Vgl, Fabrioius II, (51 Note 107. Arndt S. 100, Bilow S, 24 A. 1.

- Vgl. über solche vpreinzelto ältere doutsclm Ansiedlungen

:

Bilow '209 f. laJessen erscdieiiit uns diese Auffassung nicht unanfechtbar.
3 Bilow S. 23.
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sio in dem Masse, als sie Gelegenheit hatten den wohlthätigen

Einfluss derselben für das Gedeihen des Landes mit eigenen

Augen zu sehen."

Wohl aber ist ein solcher Kolonisationsplan in dem

Verfahren der Kirche und besonders der zahlreichen von

den Fürsten gestifteten und ausgestatteten Klöster deutlich

zu erkennen; diese haben zielbewusst und systematisch die

Germanisierung des Landes durch Ansiedlung deutscher Kolo-

nisten betrieben und allenthalben den ^Yeg gezeigt, auf

welchem Fürst und Adel ihnen dann folgten ; von ihnen geht

insbesondere auch die wirtschaftliche Umgestaltung durch

Einführung einer rationelleren Landwirtschaft aus. Ihren

Anteil an der Kolonisation des Landes gilt es daher vor

allem zur Darstellung zu bringen.

Nach der Einführung des Christentums erlangten bald

dänische und deutsche Caplane an den Höfen der slavischen

Fürsten grossen Einfluss. Ihrer Einwirkung ist es wohl haupt-

sächlich zuzuschreiben, dass im XII, und XIII. Jahrhundert

allenthalben in Pommern und Rügen Klöster von den Fürsten

gegründet und gleich anfangs reich ausgestattet wurden.^

Betrachtet man die einleitenden Worte der zahlreichen Schen-

kungsurkunden,- so erhält mau ungefähr eine Vorstellung

von den geistlichen Waffen , mit welchen die umfassenden

Schenkungen und Zugeständnisse der Fürsten gewonnen

wurden.

Die Kirche war zu allen Zeiten Meisterin der Politik

und so sehen wir sie auch hier mit bewunderungswürdigem

^ Die wichtigsten in dieser Zeit entstandenen Klöster sind: Stolp

an der Peene \l5'^, Grobe später Pudagla auf Usedom, welches 1159

21 Dörfer und 6 Zölle geschenkt erhielt, Darguu an der Peene um
1170. In derselben Zeit Colbatz, welches 1323 schon 64 Dörfer besass;

ferner 1193 das Nonnenkloster Bergen auf Kügen, um 1200 Hilda das

später Eldena, dann 1231 an der Stelle der heutigen Stadt Franzburg

das bedeutende Kloster Neuencamp, welchem 7 Dörfer und 300 Hufen

Waldes zugelegt wurden u. a. Vgl. Padberg S. 204 und Steinbrück, Ge-

schichte der Klöster in Pommern 1796 passim.

2 z. B. „ob remissionem meorum scelerum, spe celestis patrie,

divine retribuitionis intuitu, attendens quod in largitione elemosinarum

peccati rubigo conaumitur, contulimus etc. Dreger p. 89.
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Geschick nicht nur einen so grossen Grundbesitz erwerben,

sondern auch für denselben ein Hoheitsrecht des Fürsten

nach dem andern an sich bringen. Zunächst erwarben die

Klöster durchweg das volle Eigentum aller ihrer Güter, auch

bei denen, welche sie von Adeligen und Rittern geschenkt er-

hielten oder kauften, liessen sie sich von dem Fürsten dessen

Obereigentum abtreten.

'

Aber wichtiger ist für uns, dass bei allen Erwerbungen

slavischer Dörfer die nunmehrigen Klosterbauern von den bis-

herigen Abgaben und Leistungen an Fürst und Adel befreit

oder vielmehr damit dem Kloster zugewiesen wurden; nur

die Pflicht zur Landesverteidigung blieb meist ausdrücklich

aufrecht erhalten. ^

Gleichzeitig aber wurde und zwar regelmässig schon in

den Stiftungsurkundeu den Klöstern die Befugnis erteilt neue

Ansiedler ins Land zu rufen und auf dem ihnen verliehenen

Gebiet anzusetzen und zwar frei von allen Abgaben und

Lasten gleichviel ob Dänen , Deutsche oder Slaven — nur

nicht solche aus dem Dominium des Fürsten ohne dessen be-

sondere Erlaubnis. 3

Nach und nach erwarben dann die Klöster für alle ihre

Güter auch den Zehnten teils von dem Bischof, teils von dem
Fürsten, welche sich bereits in denselben geteilt hatten;''

dann in der Mitte des XIIL Jahrhunderts die Gerichtsbar-

keit und gegen Ende desselben endlich auch die Bede —
eine ausserordentliche von dem Fürsten erhobene Steuer die

damals schon zu einer fixen Last der Grundstücke geworden

war — und zugleich gewöhnlich auch den Münzpfennig. ^

Es muss dabei aber betont werden, dass von all diesen Ver-

leihungen w^ohl nur der ersten Ausstattung des Klosters eine

wirkliche Schenkung zu Grunde lag, den übrigen aber onerose

' Vgl. die zahlreichen Urkunden bei Fabrioius.

2 Padberg 202. 204.

* Dreger 86. Dergleichen wendische Einwanderer kamen etwa

au8 der Mark und Mecklenburg. Giesebrecht a. a. O. S. 270.

* Bilüw 46. 47.

5 ßilow 106. 115.
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Rechtsgeschäfte , wenn sie auch meist in jener Form auf-

treten.

Wie auch damals schon der Zweck die Mittel heiligte,

das zeigen die zahlreichen Fälschungen von Yerleihungsur-

kuuden seitens der Mönche \ besonders das Kloster Pudagla

auf Usedom war dariu stark. Allein wir dürfen über solchen

Schattenseiten nicht vergessen , dass die deutschen Klöster

für jene Länder damals eine civilisatorische Aufgabe von der

höchsten Bedeutung erfüllt haben.

Das Hauptverdienst gebührt dabei dem Orden der

Cisterzienser, welcher dazu allerdings auch iu ganz besonderem

Masse geeignet war.- Er beherrschte mit seinen Klöstern

ganz Norddeutschland vom Rhein bis zur polnischen Grenze

und stand selbst mit Süddeutschland durch das Generalkapitel

in Verbindung. Infolge dessen hatten die Cisterzienser, wenn

sie eine Kolonisation übernahmen , tausend Beziehungen um
die zur Auswanderung geneigton Landsleute zu finden.

Am nächsten lag es, dass die Hintersassen des eigenen

Mutterklosters von den Minichen nach sich ins Land gezogen

wurden^ und zwar sind es in Pommern und Rügen haupt-

sächlich die Klöster im Sachsenlande, in Westfalen,"* welche

die überschüssige Bevölkerung ihrer Dörfer als Ansiedler

dahin gesandt haben. Oft kam ein besonderes wirtschaftliches

Interesse dieser Klöster hinzu : wenn dieselben nämlich bei

der planmässigen Arrondierung ihres Besitzes eine Dorffeld-

mark in ein Ackerwerk verwandeln wollten , so kauften sie

wohl den Bauern ihre Höfe ab , und diese zogen mit dem

Geld mit Weib und Kind, Gespann und Haus- und Wirt-

1 Siehe Pomm. Urkunden-Bueh Nr. 251. 305. 86ß. 367. 4-22. 477.

544. 570 u. a. sowie Winter a. a. O. I. 181.

- Über die civilisatorisclie Bedeutung dos Cisterzienserordcns vgl.

die wertvolle Arbeit von Winter, Fr. Die Cisterzienser des nordöstlichen

Deutschlands. 3 ß.

' quicunque eos sequi de terra sua voluerit et fratribus adhae-

rere. Bilow S. 21.

* So besonders Alten Carap, das Mutterkloster der deutschen

Cisterzienserklöster. Vgl. G. C. F. Lisch „Über die Heimat der Kolo-

nisten Mecklenburgs*" in d. Jahrb. d. Vereins f. Merklenb. Geschichte

XIII. 1S48. S. 114.
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schaftsg'erät ins Wendenlaud , wo sie mit Freuden aufge-

nommeu wurden und Land zugewiesen erhielten.

'

Aber naturgeniüss entwickelte sich diese Einwanderuno-

nur langsam und allmählich und für den Anfang des Kolo-

nisationswerkes waren solche Ansiedler auch gar nicht inmier

geeignet. Denn der deutsche Einwanderer, der mit Weib
und Kind sich im \Yendenland eine neue Heimat suchte, schloss

sich an seine Landsleute an, er hatte nicht Lust einzeln den

Kampf mit der wendischen Bevölkerung aufzunehmen. Die

Pioniere der deutschen Kultur in den wendischen Ländern

mussten Männer sein , welche frei von Familienbanden und

zu Entbehrungen jeder Art bereit waren. Dies waren aber

die Cisterzienser in hohem Grade. Handarbeit und Feldarbeit

war ihre vom Orden vorgeschriebene Beschäftigung, ^

So erfolgten denn die ersten Rodungen und Neubrüche

durch die Mönche selbst und die ersten neuen Anlagen der-

selben waren regelmässig nicht Dörfer, sondern Ackerhöfe

{c/rang/a genannt). Diese standen unter einem Hofmeister

((jyawjiariui^J und wurden von den Laienbrüdern (Convei'sen)

bewirtschaftet. Auf denselben dienten die Klosterverwandten

(famili(tres^ mereenarii) und zum Teil wohl auch die Be-

wohner der dem Kloster geschenkten slavischen Dörfer, ' welche

von den landesherrlichen Lasten zwar befreit, zu den grund-

herrliehen Abgaben und Diensten aber nunmehr dem Kloster

verpHichtet wurden. Dadurch war ihre Lage zunächst kaum
verbessert, sie wurden vielmehr jetzt wohl schärfer als vor-

her zu Diensten angehalten, soweit sie überhaupt im Besitz

ihrer Wirtschaft blieben.

Meist aber wurden die slavischen Dörfer von den Klöstern

ebenfalls in Ackerhöfe verwandelt.* Was aus den slavischen

1 Winter II S. 181.

2 Willtor I S. 91.

^ viihirum ciaiistralium liubitatoros occiesiae podaizaiii liabontrs:

Stiftuni^surkundo des Klostora Eldona vom Jahr lt?07. Dregcr Nr. 10.

Nach ihm ist podaiza oiii wnndisühes Wort für „Hof, Wohiuintf".
* Kldena orliiolt dazu <iuich das Privileg von 1295 die ausdrüok-

lio.lio Erlaubnis des Fürsten. Vgl. das gelehrte Werk von Prof. Dr.

Theodor Pyl: Geschiehte des Ci.sterzienserklosters Eldena. Greifswald

1880. 1881. S. 61.

F u p li 3 , Ofscb. (Ipfl Bauoni!-t. in rdiiinieiu u. Uügen. 9
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Bewohnoni wurde, erfahren \\\v nicht. Es sind dies die ersten

Bauernlegungen im Lande,

Nachdem aber die Existenz des Klostei's einmal ge-

sicliert war, folgten bald grössere Scharen von deutschen An-

siedlern seinem Ruf. Nun war es möglich neben den Acker-

liöfen auch grosse Dörfer nach deutscher Weise anzulegen.

Zu diesem Zwecke erhielt ein Unternehmer, Ilagemeister

fwdf/isfer indar/inis) genannt, unter dessen Führung vielleicht

eine Schar von Kolonisten herbeigekommen war, vom Kloster

einen bestimmten Bezirk angewiesen und übernahm nun gegen

gewisse Vorteile die technische Anlage und Besetzung des

neuen Dorfes. Er leitete die Rodung des Waldes oder die

Entwässerung des Sunipflalules, stellte die Grenzen des Dorfes

und der einzelnen Hufen mit dem Messeil (pfr finüculi dis-

iinctioncm) fest und teilte nun die letzteren den einzelnen

Bauern zu. Die Grösse der gewöhnlichen deutschen Hufe,

der Landhufe, war 30 Morgen ; daneben finden wir aber auch

die grössere sogenannte ITägerhufe und zwar gerade in den

auf Klostergebiet besonders häufigen „Hagendörfern''. ^

Ebenso Colbatz 1360: vgl. Bartliold Gcscliichtc von Piügoii und

Pommern III 1842. S. 323. A. 2.

1 Diese Hagendörfer (Dörfer mit der Endsilbe „liagen'') er-

sclieinen als die Marksteine der deutschen und insbesondre der klöstor-

liehen Xeurodungen. Es sind nach Barthold im heutigen Xeuvor-

])ommern über 140 im Gebiet von Stralsund, Barth, Grimmen und Greifs-

wald, während sie auf der Insel Rügen viel seltener sind.

Diese Hagendörfer in Neuvorponiniern haben jedoch keineswegs

alle Hägerhufen und andrerseits sind diese auch nicht beschränkt auf

die Dörfer mit der Endsilbe „hagen". So haben von den Dörfern der

Universität Greifswald Fridrichshagen. Hinrichshagen, Hennekenhagen

sowie auch Schönwalde Hägerhufen, Lovenhagen Landhufen, dagegen

Diedrichshagen, Koitenhagen, "NVoitenhagon und Grubenhagen Haken-

hufen.

Da nun die eigentliche Hägor- oder Streifenhufe, wie sie ausser

in den deutschen Mittelgebirgen und den Alpen besonders in der deut-

schen Kolonisation von Böhmen, Mähren und Oberschlesien auftritt,

eine gänzlich andere Flurvorfassung bedeutet — einlieitliclion Acker-

besitz des EinZ'-'lnen in langem Streifen anstatt der sonstigen Gemeng-
lage — in der neueren Zeit aber so viel uns bekannt hier überall Gomeng-

lage in den Dürfern herrschte, so wäre es überaus interessant auf Grund
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Der deutsche Bauer arbciteto nuu gleich den Mönchen

selbst mit dem viel vollkommneren sclnveren deutschen Pflug

(aratrum); er bebaute A'iel mehr Land als der 81ave und rang

dem Boden einen verhältnismässig ungleich höheren Ertrag

ab. Die Einkünfte, welche das Kloster von ihm in Gestalt

des grossen und kleinen Zehnten und eines massigen Zinses

genoss, wurden daher bald sehr bedeutend und es begann

infolge dessen, nachdem sein jungfräulicher Boden aufgeteilt

war, auch seine noch vorhandenen slavischen Dörfer und seine

Ackerhöfe in deutsche Dörfer zu verwandeln.

Letzteres geschah in dem Masse, als sich die alte strenge

Zucht der Klöster lockorte und w^eltliches Streben an Stelle

des selbstlosen Arbeitsfleisses und der asketischen Bedürfnis-

losigkeit trat. Es wurde zu dem Zweck dieser Umwandlung,

welche indes nur langsam und allmählich erfolgte, ^ der Acker

neu vermessen — dabei unter Umständen von dem Fürsten

die Hufenzahl bestimmt — und dann in derselben Weise an

deutsche Pachtbauorn ausgethan.

Die noch vorhandenen altslavischen Dörftn- aber wurden

entweder ebenso mit Deutschen besetzt, oder sie erhielten nur

eine neue Fluraufteilung nach deutschem Recht, blieben aber

im Besitz ihrer alten Bewohner, wenn diese sich fähig und

von Flurkartoii in der Weise, wio es Moitzen in soineni Cod. Di|iloin.

Silesiao für einige schlosisclie Dörfer getlian, zu untersuolioii, ob iiucli

liior die Bozcielinung- Hii,<,'crluifo eine solche Flurvorfiissnuf;- der ältesten

Zeit iinzeigt und wio diese in der Folge vorschwand und jene Bezeich-

nung zum blossen Flilclicnmass (= Gü M.) geworden ist.

Für die in Tlinterponimorn längs der Küste liegenden Hagen-

dörfer gibt Padberg (S. 50) jene Flurverfassung an.

' Nacli der Zelmtenvorleihung von 1280 und dem Privileg Bogis-

lav IV. von 1281 besass das Kloster Eldena damals ausser einem Vorwerk
auf Kügen nocli 5 grangiae, dagegen im Herzogtum Pommern 14 Hagen-

dörfer und im Fürstentum Rügen 9 Ortschaften, welchen damals von

WizIafTI. die Hufenzahl bestimmt wird, woraus zu entnehmen, dass sie

damnls neu vermessen und in deutsche Hägerdörfer verwandelt wurden.

Dies geschah bei Grubonhagen aber erst 132() , bei Ungnade 1357

und bei Ladebo, welches wogen seiner N;ilie bei dem Kloster am Leich-

testen durcli Conversen zu bewirtschaften war, erst 1407. Pyl a. a. 0.

S. 62.

2i:
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willig zeigten von dem Kloster besseren Ackerbau zu lernen.

Audi sie wurden dann sebr bald doutscb.

Dieser Prozess der Versebmelzung wurde vollendet, in-

dem aucli die slaviscben Untersassen des Klosters doutscbes

Eecbt erbielten. ^

So wurden die Klöster in den meist bis dabin unbebauten,

gering bevölkerten Gegenden bald Brennpunkte einer wirt-

scbaftlicben Umgestaltung, welche mit der Sitte auch den

materiellen Wohlstand der Bevölkerung hob. (Fock.)

Allein diese wirtschaftliche Umgestaltung des ganzen

Landes hätten die Klöster und ihre deutschen Dörfer allein

doch kaum zu Stande gebracht, wenn nicht zwei weitere

ebenso wichtige Faktoren hinzu gekommen wären : die (xrün-

dung deutscher Städte und die Einwanderung deutscher Ritter.

„In den Städten entwickelte sich Tiiätigkeit, Kraft und Frei-

heit in höherer Gestalt, dort stellte sich unter der Bewidmung

mit Lübischem oder Magdeburgischem Recht das herrlichste

Bild germanischen Komnmnalwesens dar, das zur Zeit seiner

Vollendung auch auf andere Terhältnisse des Landes zurück-

wirken musste".- Jedoch gehört diese Entwicklung erst einer

späteren Zeit au, so dass wir hier noch davon absehen können.

Dagegen greift die Einwanderung deutschen Adels, welche

seit dem Beginn des XIII. Jahrhunderts hervortritt, sofort

umgestaltend in die grundherrlichen Verhältnisse des Landes

ein, da sie die Einführung deutschen Lehnsrechtes zur Folge

hatte. Dieser I'rozess selbst ist ziemlich dunkel. Fest steht,

dass die zahlreichen Schenkungen von herreidosem Grund

und Boden au deutsche Ritter von Anfang an immer zu

Lehenrecht erfolgten, und dass die Fürsten offenbar sehr bald

suchten auch den slavischen Adel in dies neue engere Ver-

hältnis hineinzuziehen.^

Zwingen konnte sie der Fürst dazu nicht; wenigstens

nicht direkt und auch von dem indirekten Zwang einer be-

sonderen Bet^ünstio-uno: der deutschen Vassallen finden wir

1 So die des Klosters Colbatz 1247: Dregcr S. 181.

2 Bilow S. 2ß.

3 Bilüw .'S. 83 f. Fabri.ius II S. 54.



DIE GERMANI8IERU^'G DES LANDES. 21

wenigstens im Fürstentum Rügen nichts, und doch haben

wir auch hier in der Mitte des XIII. Jahrhunderts nur wenig

später als in Pommern das deutsche Lchnrecht. Auch war

der slavische Adel wiewohl durch die Kriege gelichtet, doch

keineswegs ausgestorben. Die Umwandlung muss sich daher

auf dem Weg gütlicher Vereinbarung vollzogen haben: der

slavische Adel übertrug dem Fürsten seine erblichen Güter. ^

um sie von ihm als Ijelien (feuda oblata^ wiederzuerhalten.

Zu dieser Auftragung seiner Erbgüter aber konnte den

slavischen Adel nur die Aussicht bewegen, dabei mindestens

ebensoviel zu gewinnen als der Fürst. Und dies war denn

auch der Fall. Der Preis, welchen er dafür erhielt, war nicht

weniger als die Hauptmasse der Hoheitsrechte , welche dem
P'ürsten an den Hintersassen des Adels zustanden, also be-

sonders Hufen- und Häuserzins, Zehnt, Burg- und Brücken-

bau, Kriegs- und sonstige Fuhren etc.; ausgenommen blieb

nur die allgemeine Heeresfolge und Landwehr sowie zunächst

wenigstens die hohe Gerichtsbarkeit. Indem der Fürst bei der

Lehnsauftragung auf alle jene Rechte verzichtete, gewannen

die Güter des neuen Vassalien dadurch natürlich einen viel

höheren Wert; letzterer wurde dadurch alleiniger Grundherr

auf seinen Gütern mit den ausgedehntesten Rechten. Sein

Dominium umfasste nunmehr — ebenso wie bei dem eingewan-

derten deutschen Ritter — den vollen Ertrag von Wald, Feld,

Wiesen, Weiden, Mooren, Gewässern etc., teils durch un-

mittelbare i^utzung, teils durch Besetzung mit Bauern nach

deutschem Recht; mithin auch deren Zins und meist auch

Zehnten, neben den Leistungen der alten Einwohner nach

slavischem Recht. Ferner die niedere Gerichtsbarkeit über

diese Hintersassen, meist das Patronatsrecht über die Kirche

des Dorfes und endlich Zollfreiheit für den eigenen Bedarf.-

Was der B^ürst dafür gewann, war die Lchensherrlich-

keit insbesondere das Recht auf ausgedehnte Lehns- und

1 Nur einige Familien widerstanden länger, so die apanagierten

Seitenverwandten des Fürston von Rügen zu Putbus, Borantesliagen

und Gristow, von welchen die beiden letzteren am Ausgang dos 13. Jahr-

hunderts, die Putbus erst 1311 im Lcdiens vorband erseheinen : L>iIo\v a.a.O.

2 ßilow S. 85.
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Kriegsdienste der Yassallen, deren er in jener an Kriegen

reichen Zeit besonders bedurfte.

Diese Umwandlung der slavischen Erbgüter in deutsche

Lehen hat nun aber liaud in Hand mit der Einwanderung

deutscher Ritter für die wirtschaftliche Umgestaltung des

Landes ebenfalls die bedeutendsten Folgen gehabt. Die

deutschen Ritter wurden ja auch wesentlich durch civilisatorische

Zwecke ins Land geführt, und so betrieben sie auf den

Gütern, welche sie zur Belohnung ihrer Dienste von dem

Fürsten geschenkt erhielten oder zu dem Zweck eigens käuf-

lich erwarben, die Ansiedlung deutscher Bauern in derselben

"Weise wie die Klöster, teils durch Anlegung neuer deutscher

Hao-endörfer in bisher unbebauten Gegenden,' teils durch

Verwandlung slavischer Dörfer in deutsche.-

Dieses Beispiel musste aber andererseits auch die sla-

vischen Adeligen veranlassen , nachdem sie nunmehr alle

o-rundherrlichen Rechte in ihren Dörfern an sich gebracht

hatten und darum jetzt auch allein und weit mehr als früher

an deren Ertrag interessiert waren , auch hier eine solche

wirtschaftliclie Yeränderung zu betreiben, welche dem Grund-

herrn so viel grösseren Nutzen von seinen Gütern gewährte.

Indes geschah dies hier uaturgemäss weniger auf dem Weg
der Neuroduug und Ansetzung deutscher Kolonisten in

neuen Dörfern, als durch Umgestaltung der bisherigen sla-

vischen Dörfer unter teilweiser Beibehaltung der einheimischen

Bewohner.

So dürfen wir wohl annehmen, dass auf den Gütern

des slavischen Adels die meisten Slaven unter veränderten

Rechts- und Wirtschaftsverhältnissen, zum Teil wohl sogar

ziemlich lange in ihrer alten Agrarverfassung sitzen blieben

— was auch bei den Gütern der deutschen Adeligen keines-

wegs ganz ausgeschlossen ist. Ganz besonders scheint dies

für die Insel Rügen zuzutreffen, wo nur in geringem Umfang

1 Dies auch oft im Auftraij eines Klosters auf dessen Gebiet,

wofür sie dann die betreffenden neuangelegten Dörfer von jenem zu

Lehen erhielten. Ygl. Fabricius Urk. H. I Nr. 51. S. 30.

- Sie verwandelten aber auch gleich den Klöstern slavische

Dörfer in Ackerwei'ke {ciiriae): Pomni. Urk. li. I, 1. S. 289.
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deutsche Ortsnamen die slavischen verdrängt haben, letztere

bei weitem die Mehrzahl bilden.

'

Der dritte Grundherr eudlicli, der Fürst, der bei Klöstern

und deutschen Rittern durch die zahlreichen Verleihungen

die Kolonisation so mächtig förderte, war natürlich auch auf

seinen eigenen unmittelbaren Gütern, die trotz der vielen

Vergebungen noch einen bedeutenden Umfang gehabt haben

müssen, nicht zurückgeblieben. Er konnte es auch gar nicht.

Nachdem die Abgaben alle weggefallen waren, welche er von

den Gütern des Adels früher bezogen hatte, musstc er sich

andere Einnahmequellen schaften.

Zur Erhöhung des Grundzinses seiner unmittelbaren

Dörfer hatte er nuu ein sehr wirksames Mittel in dem früher

erwähnten Recht auf Nachmessung der bebauten Hufen,

welches er sich nunmehr abkaufen liess. Andrerseits aber

fand auch er eine bedeutende Erhöhung seiner Einkünfte

darin, wenn er ein slavisches Dorf an deutsche Ansiedler

unter Befreiung von jeder Nachmessung verkaufte und dabei

deren jährlichen Zins nach deutscher Weise regelte. Für
beides haben wir schon aus der Mitte des XIII. Jahrhunderts

Beispiele.- Besonders aber in den letzten Decennien desselben

scheinen derartige Regulierungen auf den fürstlichen Gütern

in umfassendem Masse erfolgt zu sein.-^ Besonders zahlreich

1 Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass in allen Dörfern

mit slavischen Namen überhaupt keine deutschen Kolonisten sich nieder-

liessen, dies wäre vollkommen unrichtig; wohl aber werden wir an-

nehmen dürfen, dass ein Dorf, welches seinen slavischen Namen be-

halten hat, nicht von einer geschlossenen deutschen Bauerschaft auf

einmal eingenommen wurde, sondern dass sich hier nach und nach

einzelne Deutsche ansiedelten, welche die wirtschaftlichen Lehrmeister

ihrer slavischen Dorfgenossen wurden.

- »So kaufte sich 1255 die Dorfschaft Poggelitz von der Nach-

messung los, während ein Jahr später das Dorf Zarnekevitz den

deutschen Bauern in demselben zu erblichem Eigentum verkauft wird:

Fabricius Urk. I, 9-2'' und LXV.
^ Im Jahr 1280 nahm der Fürst Wizlaf eine Vormessung seines

ganzen Besitzes vor, wobei z. B. die Dürfer Perun und Glovitz um 40

bczw. 65 W/l die ewige Freiheit von' jeder Nachmessung erkauften

:

Fabrio. Urk. II. Nr. 215. 216.

Da die Urkunden weiter nichts enthalten, insbesondre keine ße-
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sind aus dieser Zeit TTkunden, in welchen altslavisclie Dörfer

an ihre bisherigen Bewohner — und zwar nun ebenso an

Slaven ^ wie au Deutsche- — luich deutschem Rechte ausge-

than werden.

Wir werden daher auch auf den unmittelbaren Gütern

des Fürsten — die eben geschilderte Entwicklung bezieht

sich allerdings nur auf das Fürstentum Rügen — nicht un-

erhebliche Reste der slavischen Bevölkerung suchen dürfen.

I berhaupt war der ganze Prozess der Germanisierung,

friedlich wie er war , in Pommern und Rügen vielmehr ein

Prozess der Verschmelzung als der Unterdrückung und Aus-

rottung. Im Anfang, als deutsche Ansiedler zahlreich ins

Land kamen , mögen manche Härten gegen die wendische

Bevölkerung vorgekommen sein. Die beiden Nationen stan-

den sich fremd und feindlich gegenüber; die Deutschen siedelten

sich entweder getrennt von den Slaven an-^ oder sie vertrie-

ben diese aus ihren "Wohnsitzen/ wohl nicht immer unter

Gewährung einer Entschädigung. '

Man hat besonders aus einer Urkunde vom Jahr 1256,^

— woiin der Fürst sein Dorf Zarnekevitz an die deutschen

Bewohner desselben verkauft und dabei bestimmt, dass die

stiinniiing über Abgaben und Leistungen, scheinen diese Dörfer unver-

ändert den slavischen Bewohnern verblieben zu sein. Dagegen ergriffen,

wie wir unten sehen werden, die in slavischen Dörfern angesiedelten

Deutschen die Gelegenheit dieser Nachmessung, um ausser der Befrei-

ung davon zugleich dem Fürsten den erblichen Besitz ihrer Hufen ab-

zukaufen.

1 Fabr. Urk. Xr. 439.

2 Kr. 470.

^ Oft unmittelbar neben ihnen — daher die nicht seltenen Doppol-

dörfer, von welchen eines den Beisatz „Wendisch'" führt.

1 Eine Urkunde vom Jahr 1221 (Dreger p. 101 ; vgl. Bilow 48)

zeigt uns schon eine starke Bevölkerung in der Landschaft Tribsees,

welcher die Wenden ihre alten Wohnsitze haben räumen nüis-sen,

namentlich auf der einen Seite der Sehlossburg, während ein andrer

Teil mit den Deutschen vermischt wohnt.

^ Urkunde von 1250 : Slavos efiam de Poc/aiz pacißce et amice

auiovere et ad damna sive Jura ipsorum plenaric respondere tenehiintur.

Fabric. III S. 159.

^ Vgl. oben S. 23 Ä. 2.
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Slaven in demselben eben da, wo sie bisher sassen, wieder

angesetzt und nicht zum Ackerbau angehalten werden, sondern

nur Wald- und Weidenutzung haben sollen, und dass nicht

mehr Slaven angesetzt werden sollen als bisher — geschlossen,

dass die zAirückgebliebenen Slaven meist in den Stand der

Häusler oder Kätner herabgedrückt' und in solcher AVeise

von dem eigenen Fürsten „auf den xVussterbeetat gesetzt

wurden".- Allein abgesehen davon, dass diese Auslegung

anfechtbar ist, erscheint eine Yerallgemeinerung dieser Schluss-

folgerung mit anderen Zeugnissen nicht als vereinbar.

Vielmehr dürfen wir wohl annehmen , dass später am
Ende des XIII. und Anfang des XIV. Jahrhunderts, als

die Hochfluten der Einwanderung nachgelassen hatten und

man einem ruhigen, planmässigen Ausbau der neuen Verhält-

nisse sich zuwandte, besonders da, wo Slaven und Deutsche

gemischt wohnten — was auf Rügen vielleicht die Regel war

— auch diejenigen slavischen Elemente, welche bereit

und fähig dazu waren sich der deutschen Weise anzupassen,

gerne angenommen wurden und mit den deutschen Wirtschafts-

formen auch die AVohlthat des deutschen Rechtes erhielten."*

Im Jahre 1272 eröffnete Barnim der Gute von Pommern
ein förmliches Asyl für bedrückte slavische Hörige im Ge-

biet des Klosters Colbatz, indem er bestimmte , dass die

Slaven aus seinen Gütern wie von denen seiner Vasallen,

welche sich dort niederlassen wollen, frei dahin ziehen sollen.^

Spricht dies einerseits für das Vorkommen von Bedrückungen,

so wurde andrerseits oben durch die Gewährung dieser Frei-

zügigkeit die rechtliche Gleichstellung der slavischen Bevölke-

rung wesentlich gefördert.

1 Bilow 125.

2 Fock II, 41 f.

3 Es heisst : slavi seu solani poneiicU sunt uhi nunc positl sunt et

nun tcnendir agn's tili scd tantum lignis et pascuis. Der Indicativ

tencntur spriclit dafür, dass dies schon der bisherige Zustand war-

Es bedeutete dann also vielmehr eine Sclionujig- der alten Bewohner.
* Als milder ausdrücklich der Härte des slavischen Rechts (ri(/or

Juris Slavlci) i^es^enüher j?ostellt: Bilow S. 25 A 1.

^ Pomm. Urk.-B. s. h. a.
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Im Fürstentum Rügen aber bestimmt Wizlaf II, in

seinem Testament im Jahr 1302, dass seine Slaven in seinen

Gütern Miclielsdorf, Brescchevitz ii. a. auch ferner dieselbe

Freiheit geniessen soUon \vie zu seinen Lebzeiten.

'

Die Annahme einer im (iiossen und Ganzen {"riedlichen

Verschmelzung erklärt zugleich am einfachsten die YoUständig-

keit und Schnelligkeit, mit welcher sich die Germanisierung

vollzog, sowie den gänzlichen Mangel eines verzweifelten

Widerstandes , wie er von einem überall unterjochten und

zum Aussersten getriebenen Volke sicher geleistet worden

wäre. So aber im freien Wettbewerb der wirtschaftlichen

Kräfte, wie er im Allgemeinen bestanden zu haben scheint,

gingen die zu schwachen slavischen Elemente von selbst

unter, die stärkeren aber konnten sich eben nur dadurch

neben den wirtschaftlich überlegenen Deutschen halten, dass

sie vollständig in diesen aufgingen.

So vollzog sich dieser Prozess der Germanisierung tief

eingreifend, aber geräuschlos; auf den Gütern des slavischen

Adels langsamer als ausserdem; auf der Insel Rügen über-

haupt später als auf dem Festland. Aber um die Mitte des

XIV. Jahrhunderts, also nach nicht ganz zwei Jahrhunderten,

war er überall vollendet. Im Jahre 1404 starb nach Kantzows

Angabe auf der Halbinsel Jasmund die letzte slavisch sprechende

alte Frau.

§ 3.

DAS NEUE BÄUERLICHE VERHÄLTNIS SEIT DER
KOLONISATION.

Wir haben die äussere Geschichte des Gerraanisierungs-

prozesses nur deswegen so eingehend verfolgt, weil sie allein

uns den Schlüssel liefert zum Verständnis der überaus mannich-

faltigen rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, welche

sich innerhalb des allgemein zur Geltung gelangten deutschen

1 Fabr. Ulk. II. Nr. 500.
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Rechts als Ergebnis der Eiitwicklunü; unseren Blicken dar-

stellen.

Als grundlegend wullen- wir zunächst die Ilechtsver-

hältnisse bei der Anlage eines neuen deutschen Dorfes ins

Auge fassen, wie sie auf den Gütern der Klöster und der

deutschen Ritter zur Entwicklung gelangten.

Hier erscheinen, wie schon erwähnt, als Mittelspersonen

zwischen dem Grundherrn und den anzusetzenden Bauern

gewisse \JütevnQ\\n\Qv((ocafofes,l)Ossessün'Sy i)ia<jistiiuu(a<jtnis),

welche in der Regel die Schulzen der neuen Dörfer wurden.

Diese waren meist bih'gerliciien Standes jedoch einer höiieren

Klasse angohörig als die Dorfbauern. ' Sehr häufig finden

wir aber auch besonders auf Klostergütern ritterliche Posses-

soren, die dann auch Inhaber der Erbscholtiseien wurden,

aber sich nur die Verwaltung des Dorfgerichts vorbehielten,

während sie die anderen Amtspflichten einem Stellvertreter

aus der Mitte der Ilufenbauern übertrugen.-

Mit diesen Possessoren schlössen nun die Grundherrn

über die Besetzung des Gutes förmliche Verträge ab , w^orin

die Entschädigung der Possessoren und die Verpfliclitungen

der Bauern genau geregelt wurden. So bekennt in einer

Urkunde vom Jahr 1262^ der Ritter Gerbord von Köthen,

dass er den neuen Ort llolzhagen drei Hagemeistern zur

Besetzung übergeben habe, unter der Bedingung, dass alle

Einwohner des neuen Dorfs jährlich 1 ß von jeder Hufe
und den Zehnten von allen Früchten des Bodens sowie den

kleinen Zehnten von allem Vieh geben sollen, jedoch nur die

Hälfte davon an ihn den Grundherrn
, die andere Hälfte an

die drei Possessoren, von welchen einer, wohl der künftige

Schulze, besonders bevorzugt wird, indem er ausser den ihm
aus dem Einrichtungsgeschäft zufallenden Freihufen noch eine

spezielle Freihufe erhält.

In der Regel erhielt nämlich der Possessor zur Ent-

schädigung für seine Mühe bei der Ausmessung innner die

1 Bilow S. 132.

2 Bilow S. 131, A. 1.

3 Dreger S. 461. Bilow ö. 30.
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vierte PTufe als sein Eigentum frei von jedem Zins, welche

er dann wolil verkaufte oder zu seinem Vorteil zu l^acht-

recht austhat.

'

Davon zu unterscheiden sind die ebenfalls /ins- und oft

sogar bedefreien Schulzenhufen, von welchen der Schulze

dagegen mit einem Pferde Lehnsdienste thun musste.

Aufgabe der Possessoren war es nun die übrigen Hufen

des Dorfes an Bauern auszuthun; es ist fraglich, ob auch

dies in Form schriftlicher Verlr<äge geschah, erhalten ist uns

ein solcher nicht. Indessen können wir zum Teil aus jenen

Verträgen zwischen Possessor und Grundherrn, zum Teil aus

Gründen allgemeiner Natur auf die hier obwaltenden Rechts-

verhältnisse schliessen.

So überträgt in der erwähnten Urkunde betreffend Holz-

hagen der Grundherr sämtlichen Einwohnern die Grundstücke

als Lehnsbesitz, der auch auf weibliche Nachkommen über-

gehen soll, und gewährt ihnen, da es sich um eine Neurodung

handelt, zehn Freijahre von Lieferung des Zehnten und von

allen Leistungen.

Diese Form der Erbleihe oder auch des Erbzinsgutes

dürfte wohl auch bei den Hagendörfern der Klöster die regel-

mässige Besitzesform gewesen sein. Es lag dies, wie Heusler

sehr gut ausgeführt hat,- in der Natur ihres Anbaus, welche

Erblichkeit, erbliches dingliches Recht des Bauern an dem

ihm zur Rodung üherlassenen Land bedingte. Denn was

damals fehlte, war nicht Land, sondern Arbeitskräfte zur

Rodung und Urbarmachung desselben und diese waren zu

der schweren mühsamen Arbeit nur unter günstigen Be-

dingungen zu gewinnen. So ist die Erbleihe „das schon in

den ersten Anfängen einer energisch in die Hand genommenen

Urbarmachung mit Naturnotwendigkeit sich aufdrängende Ziel,

wie wir dasselbe sowohl im Innern Deutschlands als längs

der Grenzen in den slavischen Gebieten verwirklicht sehen."

Dagegen ist es ungewiss, ob auch hier wenigstens teil-

1 Bilow S. 129.

2 Institutionen des deutsclien Privatrechts. II, S. 172.
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weise, wie iu anderen slavischen Ländern ganz allgemein, ^

das Yeihältniö zwischen Grundherrn und Tossessor einerseits

und diesem und den Kolonisten andererseits iu der Weise

geregelt war, dass der Possessor das zu besetzende Land dem
Grundherrn zuerst für einen massigen Preis abkaufte und

dann wieder die einzelnen Hufen an die neuen Ansiedler ver-

kaufte und statt durch Fieihufen durch den Überschuss dieser

Kaufgelder entschädigt wurde. Es ist durchaus wahrscheinlich,

dass dies Verhältnis auch in Pommern und Rügen stattfand,

-

und wäre damit schon eine Entstehuugsart der hier später

so häufigen „Kaufhöfe" gefunden.

Was dann ferner diejenigen Fälle anlangt, wo bereits

urbar gemachtes Land, etwa altslavische Düifer oder Klostei-

ackerhöfe (Grangien) nach deutschem Recht ausgethan wurden,

so blieben dabei nach Bilow die Art der Besetzung und die

Bedingungen dieselben, nur wurden weniger oder gar keine

Freijahre gewährt.

Es ist indes fraglich, ob hier nicht doch ein grösserer

Unterschied bestand. Für die Vermutung Knapps,'" dass nur

derjenige Bauer, welciier sich auf neu gerodetem Boden

niederliess, Erbzinsmann wurde, der auf bereits urbar ge-

machtem Boden dagegen nur erblicher Kulturbauer (nach der

Definition des Preussischen Landrechts) sprechen die Be-

stimnmngen des Sachsenspiegels^, und die meisten Kolonisten

hier im Lande waren ja Sachsen.

Dafür spricht auch, wenn wir mit Gäde'' Erbpacht und

erbliches Kolonat auf eine Stufe stellen, eine Urkunde vom
Jahr 130G, in welcher das Kloster Eldena 2'/'2 Hakenhufen

in seinem „slavischen Dorf" — es hat keinen anderen Namen,

1 Vgl. Iviodol Die Mark Hrandonbiirg II 198. 200, 279. Moitzon

Cotlox Diplom. Silesiiie p. 144: Verkiiuf des Doil'os Tsclieclmitz mit

<l('r Soholtisoi an dou llaiico üremelie , dor os iiiioh doiitchoiu Rpchf

„ausi^otzen'' (iocarc) soll.

^ Bilow glaubt es auch in einer Urkunde wiederzufinden; vgl.

S. 129 A. 1.

^ Bauernbefreiung I. 40. vgl. auch Riedel a, a. O. 279. 280.

* Vgl. Gilde S. 32.

5 S. ir> f.
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scheint also das einzig noch übrig gebliebene zu sein — drei

deutschen Iranern in Erbpaclit gibt. ^

Allein dem stehen eine Anzahl von Urkunden g(\gen-

über, in \\elchen der Fürst zum Zweck der besprochenen

Regulierung und Neuordnung altslavische Dörfer ihren der-

zeitigen Bewohnern — bald Deutschen, bald Slaven — zu

einem weit besseren Recht überlässt.- Hier wird nämlich

^ perjyctud locacione locarimus. Fabric. Urk. II. III. Xr. ;')"!].

2 Die wichtigsten dieser Urkunden sind:

Erstens die schon erwälmte betreffend das Dorf Zurnekewitz

vom Jahr 1250 (Fabricius Urk. H. I. Nr. LXY). Hier heisst es: rcmli-

climiis (jwdqiiiä siih disterminaeionc predide ville contiiielttr — perpetuo

iiiiff/roJiicr 2>ossidcndo. Von einem Zins oder irgend welcher Abgabe

ist niclit die Rede. Die Bcwoliner, welchen die Feldmark des Dorfes

verkauft wird, sind Deutsche.

Im Jahre 12U1 verkauft ferner die Fürstin Agnes von Rügen

an drei Deutsclie und ihre Erben das Erbe des Dorfes Donekevitz

{heredHatem rille D. pefpclnis lemporihus j)("'iß<^p Jndyendcoii et qiiiete

possidendani)-, bedingt sich aber jährlich 13 W^ Pacht aus und erlaubt

zu deren Aufbringung, wenn nötig, Holz und Torf zu verkaufen

(Fnbric. Xr. 439).

In demselben Jahr verkauft Fürst W'izlaf der Dorfschaft Patzig

das Erbe des Dorfes und der dazu belegenen Hakenhufen. Die Be-

wohner sind wohl Deutsche; die Urkunde ist doppelt, in niederdeutscher

und lateinischer Sprache abgefasst. In ersterer heisst es: hebhen vorhoft

vnsen viidersafen u-anaflig io patzih dcit e-rre des vorhenomeden dorpes

und och dat erve der XX hakeun und eines hallten Italcen. Von jeder

Hufe sollen sie oder ihre rechten Erben, welchen die Güter mit erffreclüe

tokamcn , jährlich 24 /? , 4 Hühner, 20 Eier, 1 Mass Roggen und

ebensoviel Hafer geben. Sie sollen frei und los sein von aller ringhen

rechticheit ivegen denste und gastinge. Niemand soll die genannte

Pacht erhöhen, welche wegen mancher Zehrungen, die dem fürstlichen

Hofgesinde durch die Dorfschaft geschehen, so gering angesetzt ist.

Die Hufen sollen nie beritten und gemessen werden. (Fabric. Nr, 447'').

Ebenso verkaufe Wizlaf auch im Jahr 1300 den slavischen Be-

wohnern der Dörfer Cyrosevitz und Dunieitz das Erbe der dazu be-

legenen Hakenhufen (liereditatem uncorum adjacentium proiit nunc

hahent et hahucrunt (d> antiquo) ; er bedingt sich von jeder Hufe als

Abgabe 2 WZ^l, 4 Hühner (oder für jedes Huhn 4 (^) und 20^ Eier.

Besagtes Erbe dürfen sie verkaufen, verschulden, aucji an Seitenver-

wandte vererben, es soll nicht vermessen, die Abgaben nicht verändert

werden. Zugleich werden die slavischen Lasten der Hunde- und

Pferdehaltung aufgehoben, Heiratsfreiiieit gewährt. (Fabric. Nr. 470).
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regolmtässig nach dem Wortlaut der Urkunden von ihm den

Ijewohnern „das Erbe des Dorfes und der dazu gehörigen

Hufen" verkauft, wobei ein Kaufpreis allerdings nirgends

genannt ist; dagegen ist gewöhnlich eine jährhciie Pacht und

andere Abgaben vorbehalten, welche aber nicht erliöht werden

dürfen, dazu ist eine Versicherung gegen Kachmessung ge-

fügt und freie Yeräusserung auch Vererbung auf Seitenver-

wandte eingeräumt.

Durch all diese XTikunden ist unstreitig mehr als nur

erbliches Kolonatsrecht begründet: entweder sogen. Eigen-

tum mit schlechtem Zins oder doch jedenfalls ein sehr voll-

kommncs Erbzinsi'ccht. Denn Unverändorlichkeit des Zinses,

welcher hier nur zum Beweis des Obereigentums des Grund-

herrn dient, nicht dem Isntzungswert des Gutes entspricht,

freie Veräusserung und Vererbung auch an Seitenverwandte

sind Hauptmerkmale des Erbzinsrechtes.

Es unterliegt wohl auch keinem Z^^eifel, dass zwischen

diesen „Verkäufen des Erbes" und den späteren Kaufhöfen

ein Znsammenhang besteht, wenn es auch nicht möglich ist

denselben hier ganz herzustellen, da das Bindeglied der Kon-
stituierung eines Kaufgeldes für den einzelnen Hof noch fehlt.

Auch von einem adeligen Gut haben wir ein Beispiel

eines solchen Verkaufs. ^ In den übrigen Urkunden von

Gütern des Adels, welche uns über solche Regulierungen er-

halten sind, finden wir dagegen überall keinen solchen Ver-

kauf des Erbes, sondern nur eine anderweitige Vei'sichoruug

' Pritbor von Yilmeniz vorkauft 1306 den Bewohnern seiner

Dörfer Ranibtz und Lubnitz das Erbe der dazu belef^enon 30 Haken-
liufon naoli Erbreclit , ilinen und ihren Erben und \veni sie es rite et

racioHahiJiter verkaufen würden , sei es froiwilli«-, sei es durch Armut
fi-ezwungcn, wenn es nur einer ihres gleichen wäre. Dabei bedingt er

sich von jeder Hufe ganz die gleiche Pacht und Abgaben wie der

Fürst in der vorigen Urkunde — ein Beweis, dass diese eine landüb-
licli hemosseiie Recognition dos Oboreigentums und nicht dem doch
nii'lit iilHrali gleichen Nntzungswert ontspraclion. Bemerkenswert ist,

dass dios die einzige Urkunde ist, in welcher bei Aufzäldung aller

Portinenzion dos „Erbes" nicht nur die Hausstelloii {arcar) sondern
aucii die Gebäude (doDins) als verkauft angeführt n^erden. (Fabric.

Nr. 571).
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erblichen Besitzes, ' so dass wir hier wolil in der That nur

erbhchen Lassbesitz der Bauern annchnicn dinfcn. Die cun-

ditionalo Natur dieses Besitzes, wekdier auf der Erfüllung

bestimmter Gegenleistun2;en beruht, kommt in einer dieser

Urkunden besonders deutlich zum Ausdruck.

-

Nun finden wir aber si)äter im XY. Jahrhundert nach

dem "NVendisch-Rügianischen Landgebrauch auch auf den

1 So kommt Lippold Bero 1"2S8 mit den Eiinvolinern (cives) seines

Dorfes Sanz überein , dass er iluien, was in den Orenzen des Dorfes

von der ersten Anlegunj^ her enthalten, schenkt und verlässt {diniisiimiti

et ilonavimiis) es auf owijje Zeiten frei von jeder Naclimessung zu be-

sitzen. Als Pacht bedinsft er sich von jeder der dreissig' Hufen {manmis,

also handelt es sich um deutsche Bauern) 4 Vl^ oder nach seinem Be-

lieben ;') Drümt allerlei Korn, dazu 1 Top Flachs und ein Rauchhuhn.

(Fomm. Urk. B. III Nr. 14S0).

Ebenso enthält die Urkunde des Ritters Anton v. Bughe, worin

er die Verhältnisse seines Dorfes Slichtemolen ordnet, vom Jahr 1295

nur eine Feststellung der vertragsmässig mit den Einwohnern (cives)

vereinbarten Geldpacht: von jeder gegen Norden gelegenen Hufe {»lan-

sits) Cyilp-, von joder gegen Osten gelegenen 5 7/Z^, wohl nach der ver-

schiedenen Güte des Bodens, wodurch also dieser Zins deutlich als

Äquivalent der Bodennutzung (im Gegensatz zum Erb/ins) gekennzeichnet

ist. Zugleich werden alle beim Dorfe belegenen Holzungen zu ge-

meinsamer Nutzung an die Bauern vorkauft und bestimmte Yorscliriften

dafür gegeben. Einen Verkauf der Hufen selbst aber enthält die Ur-

kunde nicht, vielmehr wird der Fall vorgesehen, dass der Grumllierr

(jiiod Dens ((vertat — diese Güter verkaufte, und für diesen Fall Auf-

rechterhaltung all dieser Bcstimmungon versichert. Die Hufen, sowohl

die Felder (ayri) als der sogen, orerslacli, sollen ewig .ungemessen

bleiben. (Fabric. Nr. 417).

Auch hier sind es zweifellos deutsche Bauern. Es läge überhaupt

nahe die Bezeichnung cires immer von solchen zu verstehen, indess

lässt sich ein stricter Beweis dafür nicht durchführen. (Vgl. Baltische

Studien VI. Jahrg. 1. H. S. 162 ff Vorbomerkg.).

2 Urkunde vom Jahr 1276, worin Johann v. Gristow (apanagierfe

Nebenlinie des rügenschen Fürstenhauses) die Verhältnisse der Dorf-

schaft Jeser regelt. Er bestimmt die Grenzen derselben und bekennt

öffentlich, dass die Bewohner (cires) alles in diesen Grenzen Begriffene

frei für alle Zeiten geniessen sollen, jedoch unter der Bedingung, dass

dem Grundherrn und seinen Erben von dem Dorf das Hergebrachte

geleistet wird (Jibere et absijne cali(»ipnia in perpetmim lyerfruantitr ita

tarnen qiiod nohis et lieredihiis nostris ab Jiac villa siciit iiactenits est

consueUim jiersolvantnr. Fabric. Urk. Nr. 121).
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adeligon Gütern als Regel „Kaufiiüfe" (Höfe mit Erbbrief),

welche sich jedoch von allen übrigen Kaufhöfen dadurch

wesentlich unterscheiden, dass sie jeder Zeit von dem Grund-

herrn für seinen eigenen Bedarf zurückgekauft werden können. ^

Wir sind in der Lage auch dieses wichtige Rechtsver-

hältnis bis in diese Zeit zurückzuführen mittelst einer Urkunde

aus dem Jahr 1325.

Darin bekundet der Knappe Johann v. Slawekestorpe,

dass er vier Höfe im Dorf Mesekenhagen mit 5^/2 zinspflich-

tigeu Hufen [mansusj folgenden redlichen und ehrenwerten

Leuten: Dankward aus Kowal und seinen Erben, Eberhard

aus Karrendorf und seinen Erben je einen Hof mit 1 Hufe,

Heinrich Klover in Mesekenhagen und seinen Eiben einen

Hof mit 1 ' •-> Hufen und dem Peter dem Schwager des langen

Stephan und seinen Erben einen Hof mit 2 Hufen gebührend

verlassen und verkauft habe- und zwar jede Hufe für 4 "VW.

Ebensoviel soll auch künftig jälirlieh von jeder Hufe als

Pacht gegeben werden, dazu der Sehmalzelmte. Wenn aber

Johann v. Slawekestorp oder seine Erben die Höfe über

kurz oder lang für sicli wiederkaufen wollen, müssen die Be-

sitzer sie ohne Widerrede wieder an sie verkaufen und zwar

nach dem jeweiligen duicli beiderseitige Freunde oder Sach-

verständige festgestellten Wert. Wollten dagegen die Bauern
selbst ihre Höfe ganz oder teilweise verkaufen, so sollte die

Herrschaft zu demselben l*rois, den andere boten, ein Vor-

kaufsrecht haben.

Diese Bestimmungen leiten so direkt zu dem Recht des

Wendisch - Rügianischen Landgebrauchs hinüber, dass der

Zustnnmenhang damit vollständig hergestellt ist und wir hier

füglich abbrechen können, ohne des Näheren zu verfolgen,

wie im Lauf des XIV. Jahrhunderts bei steigendem Geld-

bedürfnis der Grundherrn solche Einzelverkäufe zur Regel
wurden.

Wir wollen vielmehr versuchen aus dieser grossen Miinnich-

faltigkeit der Besitzverhältnisse docli ein allgemeines Bild

1 Vg'l. unten S. 57 f.

- Fabrio. Urk. H. III. Nr. 898: rile et racmiabilifer (Ihnishm/n

ac vendidhnuN,

Fuchs, Goscli. des Bauenisr. in eoiumern u. Kügeu. 3
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von den Pflichten und Abgaben zu gewinnen, welclio der

deutsche oder doch zu deutschem Recht gesetzte Bauer am

Ende dieser Periode trug. Aus der grossen auch hier herr-

schenden Mannichfaltigkeit können doch folgende Pflichten

als allen gemeinsam herausgehoben werdeu:^

Seit der Einführung des deutschen Besitzrechtes gab

der Bauer seinem Grundherrn erstens den Zins Crensus) von

der Hufe, meist in Geld, aber auch in Körnern. Seine Höhe

war verschieden einerseits nach der Grösse der Hufe, der

Schwierigkeit der Urbarmachung, der Fruchtbarkeit des

Bodens, andrerseits nach der Verschiedenheit des Rechts- und

Besitzverhältnisses.

Daneben gab dann der Bauer entweder dem Fürsten

oder dem Bischof den sog. grossen Zehnten ; indessen war an

Stelle der wirklichen zehnten Garbe schon sehr bald meist

eine bestimmte feste Abgabe getreten. Nur Rügen lieferte

bis zuletzt dem Bischof von Roskild, dem es unterstand, den

vollen Zehnten.

-

Nachdem aber am Ende des 13. Jahrhunderts auch

dieser grosse Zehnte von dem Fürsten oder dem Bischof in

die Hand des Grundherrn übergegangen war, wurde er mit

dem Zins verschmolzen und beides zusammen hiess nunmehr

„Pacht" ^. Diese wurde entweder in Korn oder in Geld oder

in beidem zugleich bedungen ; von ihrer Höhe wurden oben

einige Beispiele gegeben.

Dazu kam dann der kleine oder Schmalzehnte, der

ebenfalls dem Grundherrn von dem Zuwachs des Viehes ent-

richtet wurde, meist aber auch durch eine feste Abgabe in

Geld oder Naturalien abgelöst war; letztere waren das Rauch-

huhn und der Top oder Bund Flachs.

Davon ist nach Bilow zu unterscheiden die Lieferung

von Pachthühnern und Eiern, welche sich neben dem kleinen

Zehnten in Rügen wie in Pommern findet.

Neben diesen Abgaben an den Grundherrn bestanden

nun aber noch, w^enn auch in viel geringerem Masse, öffent-

1 Vgl. Bilow S. 194 ff.

2 Bilow S. 20. 43 f.

3 V-1. Pomm. Urk -B. I, 1. S. 296.
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liehe Pflichten gegenüber dem Landesherrn. Vor allem die

Zahlung der ordinären Bede, wie schon erwähnt, ursprüng-

lich eine von der Bewilligung der Vassallen abhängige ausser-

ordentliche Geldsteuer zu Kriegszwecken neben dem allge-

meinen auch von den deutschen Bauern, soweit sie nicht

speziell davon befreit waren, anfangs geleisteten Kriegsdienst.

Allmählich aber bei dem immer häufigeren Bedarf und mit

der Entwicklung des Lehnsdienstes verwandelte sich dieselbe

in eine tixe auf den Hufen ruhende Abgabe und wurde

schliesslich ganz auf die Bauern abgewälzt, wogegen diese

vomKriegsdienst frei wurden; diesen übernahmen die Vassallen

mit ihren Dienstleuten allein und erhielten dafür allmählich

Freiheit von der Bede für ihre eigenen unter dem Acker

gehaltenen Hufen.

Stets in Verbindung damit kommt endlich als jährliche

Abgabe der Bauerhufen noch der Münzpfennig vor. i

An diese Abgaben aber schlössen sich in der ersten

Zeit der Kolonisation noch hie und da, soweit nicht privilegien-

weise aufgehoben, die öffentlichen Dienste, der Wagendienst

(servitimn curruum) und das Burg-, Brücken- und Daram-

werk, wobei unter Burgwerk ursprünglich nicht bloss die

Hand- und Spanndieste zum Bau der fürstlichen Häuser,

sondern auch alle Fuhren im Interesse der Schlossbewohner

verstanden wHirden. Nunmehr aber waren diese öffentlichen

Dienste auf den Klostergütern gänzlich aufgehoben, auf den

fürstlichen Domänen bei der Regulierung auch meist in

Wegfall gekommen, auf den Gütern des Adels aber meist

an den Grundherrn mitübertragen, welcher dieselben alsbald

da und dort für seine privaten Bedürfnisse zu gebrauchen

anfing.

Dies führt uns zu der Frage, wie es damals überhaupt

mit der Dienstpflicht dos Bauern gegenüber seiner Grund-

herrschaft stand, ob er dieser schon allgemein zu Hofdiensteu

verpflichtet war.

* Endlich hatte der Fürsf noch in iiirtiiehen Dörfern das Recht
des „Ablagers" d. h. der Verköstigung u. des Quartiers für einige Tage —
in den Regulierungsurkunden meist ausdrücklich aufgegeben.

3*
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Bilow hat üborzeugond dargetlian, dass diese Frage

wenigstens bezüglich der deutsciien Einwanderer — von den

frühesten abgesehen — zu verneinen ist und dass die in den

Kolonisationsurkunden vorkommenden servitin im Allge-

meinen nichts als die reservierten (iff'entliclien Heerdienste

der deutschen Bauern bedeutend Er macht mit Recht gel-

tend, dass von den Kolonisten vertragsmässig anderweitige

Ackerdieuste schon deswegen nicht wohl ausbediingen werden

konnten, weil die Rodung der Wälder und TTrbaiinachung

der Brüche ihie Kräfte genügend in Anspruch nahm. Andrer-

seits lag dazu aucli in der Regel gar kein Anlass vor, indem

die deutschen Ritter anfangs meist am Hof, in den Städten

oder auf den landesherrlichen Burgen sich aufhielten, die

Mönche aber ihre Ackerhöfe mit eigenen Arbeitskräften

bewirtschafteten. Jedoch haben wir gerade innerhalb der

Klosterwirtschaft ein frühes Beispiel von ganz beträchtlichen

Hilfsdiensten in der Einte.

-

Dagegen wurden, wie Bilow sehr richtig hervorhebt,

gerade da, wo slavische Iiewohuer durch fieiwillig erteilte

Privilegien von Seiten der Grundherrn deutsche Einrichtungen

erhielten, — was auf Rügen die Regel für die Einführung

der neuen Ordnung gewesen zu sein scheine — sehr leicht

Hofdienste aus dem alten Verhältnis beibehalten, wo sie

schon vorher etwa zur Bestellung der 6, 8 — 12 Hufen, welche

der Grundherr selbst unter dem J'flug hielt, bestanden hatten.

Allein diese Dienste waren, soweit sie bereits vorkamen, eine

„kaum fühlbare Mehrbelastung der Bauernstellen "-"^ und durch-

aus noch nicht drückend, da bei dem geringen Umfang des

Hofackers auf die einzelneu Bauerhufen bei der Verteilung

sehr wenig kam.^

1 P,ilow S. 210.

2 In der bereits erwiilinten Eldenaer Urkunde vom Jalir 1306,

diireli welclie drei ileutsclie Biiuern ^Va Hakonluifen in einem wendischen

Dorf in Erbpacht erhalten, werden von jedem der eine ganze Hufe er-

liälr, in der Ernte wöelientlich "2 Diensttage zum Schneiden und 2 zum

Binden ansbedungen, von dem Erbpächfer der halben nuf(» aber lialb

so viel. Fabr. Urk. III. Nr. 5.')!.

3 Knapp I. S. 40.

* So hatten die IG Bauern in dem bischöflichen Dorf Kalswyk

jeder nur 3 Arbeitstage im Jahr.
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lu der Mehrzahl der Dörfer aber bestanden noch immer

überhaupt keine solclien Ackerdienste, weil das Hoffeld noch

fehlte, dem sie zu leisten gewesen wären.

Die Dienstpflicht des Bauern steht in einer gewissen

Wechselwirkung zu der persönlichen Rechtslage und diese

gilt es daher zum Schlüsse noch ins Auge zu fassen. Der

slavischc Bauer war, wie wir gesehen haben, in seiner grossen

Masse hörig, zum Teil leibeigen, so besonders Knechte und

Taglöhner. Dies hat zu der Auffassung geführt, als seien

die freien deutschen Bauern von dieser slavischeu Leibeigen-

schaft angesteckt worden. Dies ist aber, wie schon von

anderen zur Genüge nachgewiesen, ebenso falsch als die

gegenteilige Annalnue, dass den freien Slaven die Leibeigen-

schaft erst aus Deutschland gebracht worden sei.

Die grosse Menge der deutschen Ansiedler im Slaven-

lande erscheint vielmehr als freie Leute. Was sie in ihrem

Mutterlande waren, kommt dabei nicht in Betracht; waren

sie dort auch Hörige, glehae adscripti^ so bedurften sie zur

Auswanderung der Erlaubnis ihres Grundherrn; war durch

deren Erteilung oder auch gewaltsam durch Krieg etc. das

Band der Schollenpflichtigkeit gelöst, dann kamen sie in die

neuen Länder als Freie. •

Anders allerdings dann, wenn ein Kloster aus dem Mutter-

kloster Hörige heranzog; oder wenn ein deutscher Ritter mit

seinen hörigen Bauern ins Land kam, und mit diesen ein

Dorf besetzte, was in den Urkunden allerdings sich nirgends

findet. Namentlich mögen sich auch unter dem Gesinde der

einwandernden Ritter wirklich unfreie Leute befunden haben,

aber auch solche treten nirgends urkundlich in einer für die

Kolonisation erheblichen Weise hervor.

Vielmehr muss festgehalten werden , dass sich in den

Urkunden bei den deutschen Bauern nirgends eine Spur von

Hörigkeit und Schollenpflichtigkeit findet. Wozu auch? Dienste

wurden noch nicht in grösserem Masse gefordert und der

Bauer blieb schon von selbst auf der Stelle, die er mit seiner

Hände Arbeit gerodet und aufgebrochen, wo er sein Haus

aufgebaut hatte.

1 Vgl. ßöhlau a. a. O. S. 369.
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Aber auch die slavische Bevölkerung, die sich mit der

deutschen verschmolz , erlangte in diesem Prozess , wie wir

sahen, schliesslich gleiches Recht, die slavische Hörigkeit ver-

schwand mit den harten Diensten und Leistungen, wenigstens

überall da, wo eine Neuordnung der Verhältnisse nach deut-

scher Weise statt fand. Üb ausserdem, besonders etwa bei

Knechten und Taglöhnern die alte Hörigkeit fort bestand,

kann nicht entschieden werden, i Doch wai-en letztere in

dieser Zeit ja noch von geringer Bedeutung.

Wohl aber erscheinen ebenso die deutschen als die

slavischen Bauern, entweder von Anfang an oder in Folge

einer allmählichen Entwicklung, am Schluss dieser Periode

durchaus als Hintersassen und diese Beziehung ist die Grund-

lage, auf der sich in der Folge ein neues Abhängigkeitsver-

hältnis entwickelt hat. Nachdem Gerichtsbarkeit, Bede und

Dienste vom Landesherrn auf den Grundherrn übergegangen

waren, ist dieser zur Obrigkeit der Bauern geworden — wo-

bei er aber zunächst noch immer Kriegsmann mit massigem

Haushalt bleiben konnte.-

Noch ist denn auch persönliche Freiheit des Bauern

mit dem Hintersassenverhältnis durchaus vereinbar und wir

haben nicht wenig Anzeichen für die hohe soziale Stellung

des damaligen Bauernstandes. Der Bauer war regelmässig

erblicher Besitzer seines Hofes, seine Leistungen an den

Grundherrn waren durch Vertrag geregelt. Das Dorf bildet

einen Gemeindeverband, an dessen Spitze der Schulze steht,

es hat sein eigenes Dorfgericht, welchem der Grundherr die

ihm zustehende niedere Gerichtsbarkeit übertragen hat. Bauern

werden selbst zu Schiedsrichtern zwischen Adeligen gewählt,-^

ihr Consens bei Rechtsgeschäften des Grundherrn erwähnt.*

' Vgl. Fabricius III. B. S. 154.

2 Knapp I. S. 34.

3 Bilow '213. A. 2.

* Der Ritter Job. Kabolt verkauft der Dorfscbaft Wittenhagen

neben Stoltenhagen gelegene Ländereien de assensu omniuui heredum

nostrorum ac Civhim noslrorum in Stoltenhaghen 1320: Fabric. Urk.

H. IIT. Nr. 795.
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Und im Jahr 1325, als das Fürstentum Rügen nach dem
Aussterben des einheimischen Geschlechts an Pommern iiel,

bestätigte Herzog Wartislav nicht nur den Klöstern, Prälaten,

Edelleuten, Städten und Kaufleuten, sondern auch den Bauern

auf ewige Zeiten all ihre Gerechtigkeiten, Freilieiten und

Privilegien. ^

Allein in diesem so gesichert und gut erscheinenden

Zustand der Bauern in jener Zeit lagen schon allenthalben

die Keime des späteren Verfalls.

§4.

DIE AUSBILDUNG DER GUTSHERRLICHKEIT.

Der Niedergang des durch die Kolonisation und Germani-

sierung geschaffenen Bauernstandes beginnt auch hier wie

überall^ mit der Entstehung der Gutsherrlichkeit und der

grossen Gutswirtschaften.

Die ersten Anfänge dieses Prozesses knüpfen unmittel-

bar an die Zustände nach der Kolonisation an, in denen sich

schon mehrfach Elemente der späteren Entwicklung finden

lassen. Dazu kommt eine Reihe von besonderen Faktoren,

welche derselben hier mehr als anderwärts förderlich waren.

So zeigt sich bei dem Adel in diesen Ländern, besonders

in Pommern, schon früher als anderswo, Neigung zu eigenem

landwirtschaftlichen Ijctrieb'^: bei dem eingewanderten deutschen

Adel, weil ihn hauptsächlich Kulturzwecke ins Land geführt

hatten - von den Ministerialen abgesehen — bei dem ein-

heimischen pommerischen Adel aber, indem er sich grollend

über die Bevorzugung der Fremden vom Hof des Fürsten

zurückzog auf seine Höfe in den Dörfern und der Bestellung

seiner eigenen Hufen widmete, welche darum hier auch von

Anfang an umfangreicher als in anderen Ländern waren.

So erscheinen in den Urkunden Barnims I. von Pommern

> Dähnert Ponini. Urk. ote. B. I. 424.

2 V-1. Knapp I. S. 37 ff.

3 Bilow Kap. 9 S. 154 ff.
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(1224—78) überall nur deutsche Ritter als Beamte uiul Wüiden-

träger wie als Zeugen.

Anders allerdings, wie wir sahen, im Füistontum Rügen.

Aber auch hier, wo infolge der dänischen Lehnsoberherrlich-

keit der Lehnsdienst überhaupt in Jener Zeit schärfer gehand-

habt wurde, finden wir doch bei Abfoi-deruiig der Leluis-

dienste schon Rücksichtnahme auf landwirtschaftliche Interessen

der Ritter. 1

Die frühe wirtschaftliche Thätigkeit des Adels in diesen

Ländern hatte denn auch schon verhältnismässig früh zu einer

Ausbildung von Hofdienstcn der Bauern gefühlt, nachdem

die dem Landesherrn zustehenden öffentlichen Dienste der

letzteren mit der Einführung des deutschen Lehnrechtes

grösstenteils an die Griindlierrn übergegangen waren. Doch

waren solche Dienste im einzelnen wie im allgemeinen zu-

nächst noch von geringem Umfange, und noch entrichtete

der lehnspflichtige Adel — länger als anderwärts z. B. in

der Neumark — auch für die unter eigenem Pflug gehaltenen

Hufen dem Landesherrn die Bede.

Beides änderte sich im Lauf des 14. und 15. Jahr-

hunderts, als kriegerische Fürsten an die Stelle derer traten,

welche hauptsächlich die Kultivierung des Landes gefördert

hatten, und zahllose fast ununterbrochene Kriegshändel und

Fehden den Adel ins Feld riefen und immer höher angespannte

Rossdienste von ihm verlangten. Da mussten ihm einerseits

seine Hufen zu Hause von den hintersässigen Bauern bestellt

werden, da er seine Knechte mit ins Feld nahm; andrerseits

aber erlangte er als Entschädigung für den sehr kostspieligen

und drückenden Lehnsdienst alsbald Befreiung von der Bede

für die unter eigenem Pflug gehaltenen Hufen, deren Zahl

jedoch anfangs beschränkt war. Nach Bilow waren zehn

Hufen die Grundlage für den Rossdienst. Was der Ritter

darüber hinaus unter den eigenen Pflug nahm, dafür musste

* Den V. Buddcn wurde nach einer alten Matrikel von 1320 zu-

gestanden, dass sie nur bis Fastnacht, wo die Feldarbeiten beginnen,

dienen solle. i (Bilow S. 157). Auch zeigt ein Verzeichnis der fürst-

liehen Hebungen auf der Insel Rügen schon 1314 vereinzelte Hofwirt-

schalteu von 12'. "«'J H'/o Hakenhufeu: B\ibric. Urk. Nr. 672.
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er Btde enti icliteii. Dies war ein bedeutcudos Hindernis für

eine j^rössere Ansbreitnn^- des Hoffeldes in jener Zeit.

Allein auch dies fiel liald hinweg in jenen Zeiten, die

durch den unaut'lialt.-^anien Verfall der landesherrlichen Macht

in Ponimern gekennzeichnet sind. Schon im 12. und 13.

Jahrhundert waren die fürstlichen Privilegien und Einkünfte

/AI religiösen und kolonisatoriscchen Zwecken sehr geschmälert

worden. Was übrig geblieben war, das verschlangen jetzt

die immerwährenden Kriege. So die fast dreissigjährigen

Händel mit Mecklenburg wegen des durch Erbvertrag 1325

an Pommern-Wolgast gefallenen Fürstentums Rügen, 1354 end-

lich beigelegt; dann diejenigen mit Brandenburg u. a. Dadurch

gerieten die [)ommerischen Fürsten in immer empfindlichere

Geldnot, welche sie zwang zahlreiche Regalien und Einkünfte

aus ihren unmittelbaren Gütern zu veräussern.

Neben den Yassallen waren es aber nunmehr in dieser

Zeit hauptsächlicli die kapitalkräftigen Städte, welche den

Nutzen aus diesen Veräusserungen zogen. Dies ist die Zeit,

wo einzelne Bürger der grossen Städte durch die Darlehen,

welche sie den Fürsten und bald auch den nicht minder geld-

bedürftigen Yassallen machten, nach und nach grossen Grund-

besitz erwarben, der später meist in den Besitz der Stadt

selbst oder ihrer geistlichen Stiftungen kam.

Viele fürstliche Besitzungen gingen durch direkten Ver-

kauf sogleich in das völlige Eigentum des Bürgers oder der

Stadt über. Meist aber war es die Form des Rentenkaufs,

welche diese Geldgeschäfte in Folge des canonischen Zins-

verbotes annahmen. ^ Zuerst erhielt der Darleiher wohl nur

die Rente aus dem Dorf oder auch nur aus einzelnen Höfen

desselben verkauft und Wiederkauf war vorbehalten, aber

ein solcher erfolgte fast nie, und wenn der Rentenbesitzer

dann planmässig durch die Macht des Kapitals sowie auf

1 Vgl. Bilow S. ^^O f. ,,Dioso Bärmen führten nun zu einer

Zersplitterung der alten Dorfmiirken und nebenbei der Gerichtsbarkeit,

womit eine Zerrissenheit der bestehenden Zustände hereinbraeli, welche

den von den alten Fessein befreiten Bauern mit seinem Erbe auf den
Markt warf und die gemeine Sicherheit geradezu gefälirdeto." So
kennzeichnet Fabricius (IV. B. S. 79) trefTcnd diese Entwicklung.



42 DIE AUSBILDURG DER GUTSHERRLICHKEIT.

dem Weg zahlreicher Austauschungfn zimächsr auch die

Rente der übrigen Höfe im Doif erworben hatte und dann

für alle diese Höfe nach und nach die Bede von demjenigen,

welcher diese augenblicklich besass, und endlich auch die

Gerichtsbarkeit — dann war das Dorf sein und das wirk-

liche Eigentum desselben war für Geld auch leicht noch zu

erlangen 1 oder es ging damit ganz von selbst auf ihn über.

Der eigentumsartige Besitz des Erbzinsbauern, der

früher an ihn geschehene Verkauf des Erbes an seinem Hof

waren dabei kein Hindernis solcher Veräusserungen. Freilich

war es hier nur die Rente aus dem Hof, das Recht auf den

Pachtbezug, was der Grundherr verkaufen konnte, aber sehr

häufig hiess es in den betreffenden Urkunden mit ungenauer

Kürze statt „Rente aus dem Dorf X." einfach „das Dorf X.

mit allen seinen Pertinenzien."- Dies aber war eine Ver-

schiebung und Verwirrung der rechtlichen Grundlagen, welche

sich später sehr zu Ungunsten der Bauern und ihres Besitz-

rechtes geltend machte. Einstweilen freilich merkten sie

davon noch nichts, es war ihnen an und für sich gleichgiltig,

wem sie ihre Pacht und Naturalabgaben abführten; erst der

zuletzt erfolgende Übergang der Gerichtsbarkeit zeigte ihnen,

dass sie ohne ihren Willen eine neue Grundherrschaft er-

halten hatten. Mitunter, namentlich in der ersten Zeit, erteilte

ihnen diese wohl auch eine feierliche urkundliche Versicherung

ihres erblichen Besitzes.'^

> Bilow 2'2S. Vgl. die zahlreichen Urkunden bei Fabricius passim.

8 So werden schon 1304 6 ^/^ Geldes aus einem Vorwerk und

4 Dörfer veräussert, darunter Cyrosevitz und Dunicitz, in welchen erst

vier Jahre vorher das Erbe der zugehörigen Hufen an die Bauern ver-

kauft worden war. Vgl. oben S. 30 A. 2.

3 In einer Urkunde von 1324 bekundet Heinrich Eselsvot, Bürger

zu Stralsund, dass die Bauern in s e i n e m D o r f Bannicitz das Erbe

der 5 zugehörigen Hakenhufen haben und gehabt haben und ihm davon

lediglich 13 "v*^^ als Pacht geben, zu andern Lasten, Diensten und kleinem

Zehnt aber nicht verbunden sein sollen. Dafür geniessen sie alle Vor-

teile und Freiheiten von den Äckern, Torf, Wald u. s. w. wie von Alters

her und ohne Ausmessung in der Abgrenzung, welche von den clominis

terrae vor Alters erfolgte.

Der Bebauer der übrigen 2'/8 Hufen des Dorfes aber soll die-

jenigen Freiheiten geniessen, welche er in den Privilegien der Rügen-
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Ganz in ähnlicher Weise erwarben damals die Stcädte

auch viele Höfe und Dörfer von den Vassailen teils mit Ge-

nehmigung des Fürsten als Lehensherrn, welche wohl auch

nicht unentgeltlich erfolgte, teils auch durch widerrechtlichen

Verkauf seitens der Vassailen. Da dann die Lchnsdienste

dieser Güter einfach nicht mehr geleistet wurden , so unter-

grub auch dies die landesherrliche Macht sehr. Es ist dies

die Zeit, wo insbesondere Stralsund und Greifswald ihren

nicht unbedeutenden Grundbesitz erwarben.

Die Vassailen aber wussten sich bei dieser Entwicklung

auch reichlich schadlos zu halten. Für die immer häufigeren

und immer drückenderen Kriegsdienste entschädigten sie die

Herzöge teils durch Schenkung von Krondörfern oder Über-

lassung von Renten aus solchen, vor allem aber regelmässig

durch Abtretung alles dessen, was sie von den Hintersassen

der Ritter noch beanspruchen konnten, so zum grossen Teil

noch das höchste Gericht samt den Gerichtsgefällen und be-

sonders die ordinäre Bede. Ja hin und wieder erhielten die

Vassailen sogar das Recht eine ausserordentliche Bede von

ihren Bauern zu erheben.

Nachdem aber der Ritter die Bede von seinen eigenen

Bauernhöfen — meist zu Lehn — verliehen erhalten hatte,

war, da er dem Fürsten nicht mehr an Stelle des Bauern

dafür Bede entrichten musste, einer der Hauptgründe wegge-

fallen, der ihn abhalten konnte sein Hoffeld durch Bauernland

zu vergrössern. Zu letzterem aber gab es mancherlei Ge-

legenheit und Antrieb.

Jene Zeit bis zu Bogislaf X. (1474— 1523), der zuerst

wieder mit kräftiger Hand die Zügel ergriff, war ja in Pom-

mern ebenso wie ungefähr in ganz Deutschland eine traurige

Zeit innerer Zerrüttung und staatlichen Verfalls. Der Über-

mut der Städte stieg mit ihrem Reichtum , seit ihrem An-

schluss an die Hansa waren sie — besonders das mächtige

Stralsund — ein Staat im Staate oder strebten wenigstens

nach einer solchen oxempton Stellung. Zahllose Händel der-

scheii Fürsten wird nachweisen kötfinon. — Wahrscheinlich haben wir

hier eine Unterscheidung deutscher und shivischer Bevölkerung vor uns.

Fabricius Urk. H. III. Nr. 887.
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selben mit dem Herzog und dem Ad(d und die fortwähremlen

Fehden innerhalb des letzteren verwüsteten das Land , zer-

rütteten alle Ordnung und Sicherheit.

Indessen gilt dies von der Insel Rügen lange nicht in dem

Grade wie von dem Festland; ersterc wurde seit dem letzten

Einfall der Dänen in der Mitte des 14. Jahrhunderts von

keinen grösseren Fehde- oder Kriegshändeln heimgesucht.

Darin aber dürfen wir gewiss einen Hauptgrund erblicken,

dass sich der Bauernstand daselbst länger als auf <lem Fest-

land in seinen alten guten Verhältnissen erhielt.

Denn die Folgen dieses Fehdewesens lagen natürlich

besonders schwer auf den bäuerlichen Hintersassen der Ritter,

deren Dörfer von dem Gegner eingeäschert und deren Fluren

verwüstet wurden. Dabei blieb mancher Bauernhof wüst,

für den sich bei den unruhigen Zeiten schwer ein neuer

Wirt finden wollte und den der Grundherr darum eingehen

Hess, indem er sein Feld zum Hoffeld schlug, mit dem es ja

auf der Flur im Gemenge lag.

'

Dazu kam, dass im 13. und 14. Jahrhundert Pest und

Seuchen, der sogenannte „schwarze Tod" mehrmals furcht-

bare Verheerungen in jenen Ländern anrichteten.- Ausser-

dem aber wurden damals auch viele Bauernhöfe dadurch

herrenlos, dass die Bauern in grosser Zahl in die neuen Städte

zogen. '^

So fehlte es dem Grundherrn nirgends an Gelegenheit

sich durch Einziehung von Bauernland eine grössere Acker-

wirtschaft zu schaffen und zum Gutsherrn zu werden und

mit dem zunehmenden Verfall des Lehnswesens mehren sich

1 Knapp I, 41.

- Korn Geschichte der bäuerl. Rechtsverhältnisse in der Mark

Brandenburg. Zeitschr. f. Rechtsgesch. XI. S. 17.

3 Dass dies auch in Pommern vorkam — wenn auch kaum in

dem Umfang wie in der Mark (Korn S. 16) — beweist die Kapitulation

zwischen Herzog Bogislaf XIII. und einigen von A<lel wegen Anlage

der Stadt Franzburg vom Jahr 1587, worin ausdrückliche Massregeln

dagegen für nötig gehalten werden, da man von dem Schaden einer

solchen Vermischung zwischen Bürgern und Bauern im Lande .,mehr

Exempel denn gut ist" vor Augen habe. Dähnert Landesurkunden etc. IL

«. 437.
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die Beispiele dieser Entwicklung. Zunächst allerdings stand

ihr noch im Wege, dass mit Vermehrung der unter dem
eigenen Pflug gehaltenen Hufen auch die Rossdienste sich

entsprechend erhöhten. ^ Daher gehört diese Entwicklung

ihrer Vollendung nach doch erst dem 16. Jahrhundeit an,

als der ewige Landfriede und das Reichs -Kammergericht

dem Fehdewesen ein Ende bereiteten und die Lehusdienste

allmählich ihre Bedeutung verloren.

Dürfen wir so dem 14. und 15. Jahrhundert wohl die

Ausbildung der Gutsherrlichkeit, aber noch nicht die allge-

meine Entstehung grosser Gutswirtschaften zuschreiben, so

ist dafür ein anderer Prozess aus dieser Zeit noch hervorzu-

heben, welcher auch als ein sehr wichtiges Element der sich

anbnhncnden Entwicklung erscheint: es vermehrte sich näm-

lich damals die Zahl der in den Döifern auf kleinen Höfen

ansässigen Adeligen in hohem Grade.

Dies geschaii vor Allem dadurch, dass diejenigen Ge-

schlechter, welche ausser dem Stammschlosse noch andere

Güter besassen, in diesen ebenfalls Edelhöfe mit Freihufen

errichteten und einen wehrhaften Zweig ihres Hauses, einen

Sohn oder Vetter oder auch einen Aftervassall daselbst an-

sässig machten. 2 Gefördert wnirde diese Entwicklung durch

die Steigerung der Lehnsdienste und die Aussicht auf Ent-

schädigung durch fürstliche Verleihungen.

Dann aber gehören hieher die sogenannten Freigutsbe-

sitzer in den Dörfern, Adelige, welciio in den herzoglichen

Gütern einige Hufen frei von allem Zins zu einem Hofbesitz

vereinigt hatten, jedoch ohne Anrecht an den Gefällen und

Einkünften aus dem Dorf, wenn sie nicht zugleich Inhaber

der Schulzenschaft waren. ^ Diese Höfe sind meist gebildet aus

den zahlreichen Freihufen, welche bei der Kolonisation die

Possessoren für das Geschäft der Einrichtung des Dorfes er-

hielten und teils verkauften, teils ebenfalls an Bauern aus-

1 Bilow 166.

2 Der noumärkischen Rittorseliaft 1319 durol» ein Privileg des

Herzogs Wartislav ausdiüoklich gesfattet, dazu beliebig viel Hufen zu

nehmen: Bilow S. 127 u. A. 2.

3 Bilow S. 128.
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thaten: sie waren mitunter auch mit Frei- oder Leims eliulzen-

höfeu verbunden. Die Besitzer, wenn aucli nicht anfänglich,

so doch später regelmässig Adehge , besassen diese kleinen

Güter zins- und bedefrei und thaten dafür dem Landesherrn

Lehnsdienste.

Ähnliches gilt von den adeligen Possessoren von Kloster-

dörfern, welche häufig für ihre Freihufen Lehnsleute des Klosters

wurden. Alle diese Hofbesitzer im Dorfe entbehrten nun

aber durchaus der grundherrlichen Rechte und hatten wie

schon betont an den Hebungen aus dem Dorf ursprünglich

keinen Anteil, das Primäre ist bei ihnen der Gutsbesitz nicht

die Gutsherrschaft. Aber in der geschilderten Entwicklung

des 15. Jahrhunderts wussten auch sie durch Kauf, Pfandschaft

oder als Entgelt für ihre Dienste nach und nach alle Do-

minialrechte an dem Dorf in ihrer Hand zu vereinigen. Da-

mit aber war ebenfalls eine Zahl neuer, kleiner Gutsherr-

schafren gegeben.

So vollzog sich durch die verschiedensten Momente ge-

fordert bis zum Zeitalter der Reformation die allmähliche

Ausbildung der Gutsherrlichkeit und zugleich waren überall

die Elemente der grossen wirtschaftlichen Umwälzung ent-

v.'ickelt, welche den rechtlichen und wirtschaftlichen Nieder-

gang des Bauerntandes zur Folge hatten. Aber auch schon

durch diese vorbereitende Entwicklung war die Lage des

letzteren nicht so sehr wirtschaftlich als hauptsächlich rechtlich

bedeutend verändert worden, wenn sie auch äusserlich noch

als eine sehr gute erscheint.

RÜGISCHES BAUERNRECHT TTND „BAUERSPFLICHT"
IM XY. UND XVI. JAHRHUNDERT.

Die hauptsächlichsten Quellen für die Entwicklung der

bäuerlichen Verhältnisse im L5, Jahrhundert — parallel mit

der geschilderten Ausbildung der Gutsherrlichkeit — gehören

dem 16. Jahrhundert an. Zunächst ist es der berühmte
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poniniori^che Chronist Thomas Kantzow,Gelieinischroibt'r in der

fürstlichen Kanzlei zu ^yolgast, welcher in seiner von 1532

bis 1541 verfassten „Pomerania", neben höchst interessanten,

anschaulich geschriebenen Schilderungen von dem Leben und

Treiben des Volkes zu seiner Zeit, ^ auch von den Rechts- und

Besitzverliältnisseu der Bauern in Pommern eine offenbar

durchaus zuverlässige Darstellung gibt.^

Dieselbe unterscheidet zwei Klassen von Bauern. Die

einen haben ihr Erbe an den Höfen, darauf sie wohnen,

geben bescheidene Zinsen und haben bestimmten Dienst, Diese

stehen wohl und sind reich, und wenn ihnen nicht beliebt

länger auf dem Hof zu wohnen oder ihre Kinder darauf wohnen

zu lassen, verkaufen sie ihn mit "Willen der Herrschaft und

geben dieser den Zehnten vom Kaufgeld und ziehen mit

ihren Kindern und Gütern frei hinweg, wohin sie wollen.

Wenn man sie aber gern bisweilen wegtriebe, so wollen sie

nicht weg und sie sind so eigen nicht, sondern ziehen, wohin

sie wollen.

Die anderen aber haben an den Höfen kein Erbe und

müssen der Herrschaft so viele Tage dienen als sie verlangt

und können darüber oft ihr eigenes Werk nicht thun und

müssen daher verarmen und entlaufen. Sie sind nicht viel

anders als leibeigen, denn die Herrschaft verjagt sie, wenn

sie will. Wenn sie aber oder ihre Kinder anders wohin ziehen

ohne Willen der Herrschaft, so holt diese sie wieder als ihre

eigenen Leute. Und sie müssen auch andere wüste Höfe,

wo die Herrschaft will, annehmen. Doch entlaufen ihrer viele,

so dass oft die Höfe wüste werden. Dann muss die Herr-

schaft sehen, dass sie einen anderen Bauern darauf bringt,

den sie, wenn der Entlaufene nichts beim Hofe gelassen hat,

selbst einrichten muss, und dieser wird dann mit seinen Kindern

so eigen wie die andern Bauern , und wenn er mit Willen

der Herrschaft wieder vom Hof zieht, muss er die Einrich-

1 Wir verweispn auf doren Wipdprofabe bei Arndt Gesohiohte der

Leibeigenschaft oto. S. 145 AT.

- Pomerania II S. 418—420: „der pawren wesen aber ist nicht

durchaus gleich" etc. Gaede S. 39.
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tung oder Hofvvehr dabei lassen. Und dieso lassen sich aus

leichten Ursachen vertreiben und cutlaufen.

So weit Kantzow. Als die Gegenden, wo die ersteren

besseren bäuerlichen Verhältnisse herrschten, fiiint er auf:

(bis Land zu Rügen, Bart, an der Tollense, bei Pyritz und

Rügen walde^ — also in der Hauptsache die vorpommerschen

Lande, während für Hinterpomniern, wo das deutsche Besitz-

recht am wenigsten zur Geltung gelangt war, im Allgemeinen

die zweite Klasse von bäuerlichen Wirten gilt, obwohl wir

ihr Vorkommen auch für das Wolgastsche Pommern keines-

wegs so ganz ausschliessen möchten.

Jedenfalls aber bildeten Bauernwirti' dieser Kondition

hier nicht die Regel, am wenigsten in Rügen, von dem
Kantzow an einer anderen Stelle- noch speziell sagt:

„Die pawren stehen in diesem lande wohl und seint

reich, den sie haben jre bescheidene zinse und dienst und

darüber thun sie nichts; und die meisten thun gar keine

dienste sondern geben gelt dafür, daher es khumpt, das die

pawren sich als frey achten und dem gemeinen adel nicht

nachgeben wollen. Darin sie von deswegen so viel mehr

gemutet werden, das offte ein armer (nlelman einem reichen

pawren siene tochter gibt und die kinder sich darnach halb-

edel achten."

Nach diesen Worten möchte man meinen — und hat

dies auch teilweise gethan — dass sich hier in den bäuer-

lichen Verhältnissen seit der Kolonisation fast nichts geändert

habe. Wir besitzen jedoch hiefür ungefähr aus derselben

Zeit noch eine zweite und bessere Quelle in dem Rechtsbuche

des Matthias von Normann, dem sogenannten „Wendisch-

Rügianischeu Laudgebrauch" und dieser ist genauer betrachtet

nicht bloss — wie es gewöhnlich dargestellt wird — eine Be-

stätigung jener Worte Kantzows, sondern er ergänzt und

modifiziert dieselben derart, dass doch ein wesentlich anderes

Bild herauskommt.

Dieses in seiner zweiten Bearbeitung etwa um 1550 vol-

lendete Rechtsbuch ist von unschätzbarem Wert für die Be-

1 PaJuerg 249.

2 Pomeranirt II, 4.S3. V^l. Gaede S. 40.
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urtoilung der bäuerlichen Verliältnisso im 15. und 16. Jahr-

Imndert. Allerdings zunächst nur für die Insel Rügen, des

weiteren, aber auch für den landfesten Teil des alten Fürsten-

tums Rügen , welches sich zuletzt bis zum Rykfluss (an

welchem Greifs wald Hegt) erstreckte. Und von den zahl-

reichen rein lokalen Besonderheiten abgesehen, mag eine

analoge Entwicklung auch für das übrige Vorpommern ^

wenigstens da angenommen werden, wo aus der Kolonisation

gleiche Zustände wie dort hervorgegangen waren. Nur dass

hier das einheimische Recht dem recipierten römischen nicht

so lang Widerstand zu leisten vermochte.

Der Wendisch-Rügianische Landgebrauch- ist eine Codifi-

zierung des in Rügen seit der vollendeten Germanisierung be-

stehenden Gewohnheitsrechts, eine Verbindung von deutschem

(sächsischem) und römischem Recht mit den alten Satzungen

und Gewohnheiten des Landes.^ Er ist lediglich eine Privat-

arbeit des vügischen Landvogts Matthias v. Normann; der

Plan des Verfassers ihn durch einen ständischen Ausschuss

bearbeiten zu lassen, kam nicht zur Ausführung.* Trotzdem

bildete derselbe Jahrhunderte hindurch die Norm, nach welcher

^ Überhaupt für die oben von Kaiitzow bezeiiluieteii Gegoiulen.

- Herausgegeben von Gadebusch 1777 in Quart niui Folio. Ein

gekürzter Abdruck ist enthalten in Dreyor
,
„Monumenta Anecdota

virorum post fata illnstrium et clarorura.'' Lübeck und Altona 1760.

p. 229 ff. Leider stand uns nur diese Ausgabe zu Gebote, sie isf im

Folgenden nacli Seitenzahlen und Kap. oitiert, diejenige von Gade-

busch aber nach Titeln (aus Arndt u. Gaede).

^ Grümbke, Insel Rügen II S. 155 f. Und zwar sind wie Homeyer
(Historiao juris Poineranici capita qu.iedam cap. 3) nachgewiesen hat,

weitaus die meisten und wichtigsten Rechtsnormen deutseh.

* Hier wie in diesem ganzen § ist vielfach eine handschriftliche

nnt zahlreichen Uri^unden-Kopien ausgestattete Abhandlung des Frei-

herrn Julius v. Bühleii-Bolilondorf „Zur Geschichte der gutsherrlichen

und bäuerlichen Verhältnisse" benutzt, welche mir aus dem Nachlass

dieses verdienten pommerischen Forschers durcli Herrn Regierungsrat

a. D. von Rosen in Stralsund in liebenswürdigster Weise zur Verfügung

gestellt wurde.

Ausserdem diente in vieler Beziehung zur Erläuterung und Er-

gänzung des Landgebrauc.hs ein Rügisches Erbbuch aus der Herrschaft

Barnekow zu Ralswiok, in schweinsledernem Umschlug, welches ca.

Fuchs, Gesch. des Bauernst. in Pommern u. Rügen. 4
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das Landgericht in Rüf^^cn Recht sprach, und ist noch im

Provinzialrecht von 1887 (II S. 62—64), soweit niclit ge-

setzlich derogiert, als Rechtsquelle anerkannt.

Der Verfasser war einem alten rügischen Adelsgeschlecht

entsprossen, studierte in Greifswald die Rechte und wurde

dann Schreiber bei dem rügischen Landvogteigericht zu

Bergen , welche Stelle er unter fünf Landvögten bekleidete.

Später Rat des Herzogs Philipp I. von Pommern, wurde er

1551 selbst Landvogt von Rügen und starb 1556.

In der dem Landgebrauch vorangestellten Zuschrift an

den Herzog erbietet sich Normann mit einem Eid zu beteuern,

dass er alles Recht, wie er es niedergeschrieben, von den

alten Edelleuten, Geistlichen und Bauern gelernt und in

ihren Büchern gefunden habe. Wir heben aus dem sehr

mannichfaltigen Inhalt dasjenige heraus, was sich einerseits

auf die Besitzverhältnisse, andrerseits auf die persönlichen

Rechtsverhältnisse der Bauern in jener Zeit bezieht.

Beginnen wir mit letzteren, weil hier der eingetretene

Umschwung am deutlichsten zu Tage tritt, so können wir

das Ergebnis desselben kurz dahin zusammen fassen, dass

sich auch in Rügen schon im 15. Jahrhundert das alte

Hintersassenverhältnis des Bauern zu seinem Grundherrn in

Erbunterthänigkeit verwandelt hat, deren weitere Aus-

bildung zu Hörigkeit und Schollenpflichtigkeit in der Zeit

der Abfassung des Landgebrauchs eben in der Entwicklung

begriffen ist.

Die aus dem Hintersassenverhältnis entwickelte Erbunter-

thänigkeit führt im Landgebraucb den charakteristischen

Namen „Bauerspflicht". Damit ist schon gesagt, dass

dieselbe ursprünglich nur die bäuerlichen Wirte umfasste;

nur wer einen Hof der Herrschaft bewohnte, war ihr dadurch

und nur, so lange dies der Fall war, von selbst unterthänig,

war ihr „Erbbauer". Nun bezeichnet aber Bauerspflicht im

hundert Erbschichtungen von 1542 an, fast alle von dersolben Hand
eingetragen, enthält.

(Dasselbe befindet sich gleich anderen Urkunden und Akten

aus V. Bohlons Nacblass jetzt im Besitz des Staatsarchivs zu Stettin

unter der Signatur: „von Bohlensches Manuscr, Nr. 44".)
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engeren Sinn auch die Dienstpflicht dos Bauern, welche sich

ja wie wir sahen in Rügen früher und in grösserem Umfang

ausgebildet hatte. Indessen waren diese Ilofdienste damals

noch durchweg kontraktlich festgestellt und keineswegs so

schwer, dass sie den Bauern veranlassen konnten seinen Hof

zu verlassen. Sie machton daher auch in jener Zeit zunächst

keine andere Beschränkung der Freizügigkeit des Bauern

nötig, als da.ss dieser der Herrschaft an seiner statt einen

ebenso tüclitigon Wehrsmann auf seinen Hof verschaff'te.

An diese Bedingung aber war die Freizügigkeit wohl schon

von jeher geknüpft gewesen.

Somit sind die Hofdionste im 14. und 15. Jahrhundert

hier gar nicht der eigentliche Anlass zu den weitergehenden

Beschränkungen der persönlichen Freiheit des Bauern, wie

sie in der „Bauerpflicht" des Landgebrauchs zu Tage treten.

Als Ausgangspunkt dieses Prozesses erscheint vielmehr

hauptsächlich der Übergang der vollen Gerichtsgewalt vom

Landesherrn auf den Grundherrn: damit wird auf diesen das

Herrschaftsrecht übertragen , welches bisher der Fürst als

solcher auch über die Bauern, seine „Undersaten" ^ gehabt

hat. Diese Ableitung des grundherrlichen Herrschaftsrechtes

aus dem landesherrlichen zeigt sich deutlich darin, dass das

letztere neben jenem subsidiär fortbesteht: nach dem Land-

gebrauch ^ werden nämlich alle diejenigen, welche keine

Herrschaft im Lande haben, oder sich von ihrer Herrschaft

rechtmässig losgelöst haben
,
ganz von selbst der Obrigkeit

des Fürsten unterthan und gemessen den Schutz der fürst-

lichen Amtleute, bis sie sich unter eine andere Herrschaft

begeben; von dieser werden sie nur angenommen, wenn sie

von der fürstlichen Obrigkeit einen Schein beibringen, dass

sie los sind. 3

Somit hatte diese Unterthänigkeit anfänglich eher einen

öffentlich-rechtlichen Charakter als einen privatrechtlichen.

* So werden fürstliche Bauern in einer Urkinide von 1297 be-

zeichnet. Vgl. oben S. 30 A. 2.

2 Kap. XLV. S. 280 und Kap. CXCII. S. 457.

3 L. G. S. 286.

4*
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Dies änderte sich jedoch bald, in dem Masse als die

Herrschaften — besonders die adeligen — sich aus dieser

ihrer Gerichtsgewalt eine einträgliclie Eiimalimsquelle zu

schaffen wnssten. Es kam scliliesslich dahin , dass auch zu

allen privaten Rechtsg<^schäften der Bauern die gcrieiitliclie

Mitwirkung der Herrschaft erforderlich wurde, ^ welche dafür

zum Teil sehr erhebliche Abgaben bezog. Trat bei einem

Bauerhof ein Besitzwechsel ein, so eihielt sie für die feier-

liche Einsetzung des neuen Wehrsmannes die „Verlatung" in

Gestalt von 10 Vo des Kaufgeldesp wollte ein Bauer einen

Sohn oder eine Tochter ausloben oder „beraden" d. h. bei

seinen Lebzeiten aus der Gütergemeinschaft der Familie aus-

zahlen, so erhielt die Herrschaft das „Teilgeld " (Dele geld)

ursprünglich von jeder Person 12 j2 4 J^, zu Normanns Zeit

aber schon so viel ihr nach Gelegenheit behebte," Starb ein

Wehrsmann, so bekam sie für die Errichtung der Erbschich-

tung das „Erbpferd ", ferner von jedem nicht zur Familien-

gütergemeinschaft gehörigen Erben das „Inkamelgeld."^

In Folge dieser Abgaben aber, welche sie von einem

jeden ihrer Bauern zu gewärtigen hatte, war es der Herr-

schaft nun nicht mehr gleichgiltig , ob ein Bauer von ihr

wegzog, auch wenn er für seinen Hof einen Ersatzmann

schaffte. Denn wenn ein Bauer jung und mit wenig Vermögen

unter sie gekommen war und, nun er reicli geworden, weg-

ziehen wollte, verlor sie Teilgeld, Erbpferd und Inkanielgeld.

Sie war daher in diesem Fall nach dem Landgebrauch ^ nicht

schuldig den Bauern ziehen zu lassen, zu „verlassen," wenn

er sie nicht für jenen Verlust entschädigte. Damit haben

wir aber die erste Beschränkung der sonst — unter der er-

wähnten Bedingung — noch im Prinzip anerkannten Frei-

zügigkeit.

Sie ist jedoch nicht die einzige: die Bauernkinder, welche

sich unter eine fremde Herrschaft begeben wollen, müssen

1 Landsrebrauch Kap. XCI. S. 340.

2 LG. Tit. 105.

3 LG. Kap. XLV. S. 283.

* LG. Tit. 122 u. 126.

5 Kap. XXXVIII, S. 278.
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sich von ihrer Herrschaft mit dem Teilgeld lösen. Einige

vom Adel in Rügen liaben jedoch nach der Angabe Nor-

manns die Gewohnheit ihre Bauernkinder ohne Teilgeld los

zu geben, jedoch gegen einen Revers der Herrschaft, unter

welche dieselben kommen, dass sie es im umgekehrten Fall

ebenso machen wolle. ^

Endlich lässt die Herrschaft auch dann einen Bauern

nicht wegziehen , wenn er keine Erben hat und daher sein

Gut der Herrschaft „in die Hände sieht"'-*.

Für Bauern aber, welche ohne Rücksichtnahme auf

diese verschiedenen liediugungen , vielleicht aus Armut ihre

Höfe verliessen, — „vorlopene Buhren edder deren Kinder"

— bestand auch schon am Ende des 15. Jahrhunderts^ ein

Abforderungsrecht allerdings nur erst der adeligen Herr-

schaften: diese konnten ihren _Bauern oder Dienstboten ohne

Bürgen aus dem Gebiet eines Andern auch des Fürsten

holen, wenn sie nur bewiesen, dass es ihr Bauer, Bauerskind

oder Dienstbote war.^

Den anderen Herrschaften scheint der Landgebrauch ein

solches Rocht nur für ihre Dienstboten einzuräumen.^

Im Gegensatz zu den Bauern scheint sich dies (Jesinde

damals in keineswegs guter Lage befunden zu haben, nament-

lich bei adeligen Herrschaften; denn unter demselben waren

nach Normanns Angabe Selbstmorde sehr häufig, viele aber

entliefen, besonders nach Stralsund.^

1 LG. S. 283.

^ LG. S. 279.

3 Das früheste uns bekannte Beispiel ist aus dem Jahr 1472:

Matthias und Jacob Kankel bekennen, dass sie nachdem Junker C'lawes

von Pudbuskc ihren Vatei- als seinen verlaufenen Bauern eingeschlossen

und die Adeligen Henning Barnekow , Chiwes Craasow und Raven

Barnekow wegen dessen Loslassuiig geteidigt, dafür an dem Junker

keine Rache nehmen wollen. Das Vorgehen des Junkers war danach

offenbar noch ungewöhnlich oder sogar rechtswidrig.

Vgl. V. Bohlen Geschichte der Familie v. Krassow B. II Ur-

kundenbuch 1853. Nr. 154.

* LG. S. 309.

5 LG. S. 446.

« Vgl. Fock a. a. 0. B. V. Ö. 369.
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Aus dorn Mani>el an Dienstboten, über welchen die

Herrschaften infolge dessen vielfach zu klagen hatten, hat

sich daher am Anfang des 16. Jahrhunderts auch schon eine

wenigstens subsidiäre Gesindedienstpflicht der Bauern-Kinder

entwickelt — auch wenn dieselben wegen des Reichtums

ihrer Eltern sich ausserdem gar nicht als Gesinde verdangen.'

Der Bauer in Rügen konnte endlich nach dem Land-

gebrauch zwar im Allgemeinen seine Kinder nach Belieben

verheiraten, aber in das Gut durfte er nicht ohne seiner

Herrschaft Willen „freien oder nehmen"-. Insbesondere war

die Genehmigung der Herrschaft erforderlich, wenn die Wittwe

oder Tochter eines verstorbenen Bauern, um auf dem Hof zu

bleiben , sich „auf denselben befreien" wollte, in welchem

Fall dann der Bräutigam Nachfolger auf dem Hof wurde.

Daraus aber hat sich dann später der Heiratsconsens der Herr-

schaft als allgemeines Erfordernis entwickelt.

So zeigt der Wendisch Rügianische Landgebrauch die

Entstehung der Hörigkeit und Schollen pflichtigkeit noch durch-

aus im FIuss begriffen. Bezeichnend dafür ist auch, da ein

mortuarium oder „Besthaupt" als Kennzeichen von Hörigkeits-

verhältnissen gilt, dass die Abgabe des Erbpferdes, des besten

Pferdes aus dem Nachlass, nach Normanns Angabe erst ein

Menschenalter vor ihm aufkam.

Was sodann die Besitzverhältnisse der Bauern anlangt,

so ist hier nach dem Landgebrauch zu schliessen eine nivellie-

rende ausgleichende Entwicklung vor sich gegangen, welche

eine gewisse Einförmigkeit an Stelle der grossen Mannich-

faltigkeit gesetzt hat, die uns am Ende der Kolonisations-

periode entgegentrat. Der Einfluss des römischen Rechts ist

dabei bereits unverkennbar: das Besitzrecht der Bauern an

ihren Höfen, Ei-ben oder Katen wird im Landgebrauch als

superßcies cum jure ususfructHS sive colendi konstruiert. In

1 La. Kap. XLV. S. 284.

2 LG. S. 285. Nach einer handschriftlichen Notiz Bohlens wird

68 im Jahr 1549 einem Bauern zu Baidereck (auf Jasmund) als arges

Versehen angerechnet, dass er ohne Consens seiner Grundherrschaft

geheiratet, 1594 der Schmied zu Negast aus demselben Grund mit einem

.,Bruch" von 150 W belegt.
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Wirklichkeit ist es aber ein Mittelding zwischen deutschem

Erbzinsrociit und erblichem Kolonat, jedenfalls eine Form
der erblichen bäuerlichen Leihe. Beweis dafür sind die Formen,

in denen es begründet und übertragen wird.

Begründet wird es durch die „Yerlassung" von Seiten

der Herrschaft d. h. die feierliche Einsetzung des neuen

Wehrsmanns, d. h. Bauern unter Antastung eines Hutes oder

einer Kappe. ' Dieselbe erfolgte auch bei jedem Bcsitzwechsel

(auch bei Einsetzung eines Interims wirtes). Abgesehen von

den Fällen der Vererbung musste aber der Yerlassung an

den neuen Wehrsmann die feierliche gerichtliche Auflassung

des „Wesens"' durch den bisherigen Wehrsmann vorausgehen.

Es galt die Rechtsregel „ohne Auflassung gilt keine Yer-

lassung;" daher konnten in Unmündigkeit der Berechtigten

durch die Herrschaft verkaufte und „verlassene" Höfe von

dem Besitzer nicht durch Yerjährung ersessen werden- —
ein wichtiges Moment für die rechtliche Qualität des bäuer-

lichen Besitzes.

Ferner erhielt die Herrschaft, wie schon erwähnt, ein

Laudemium, die sogenannte „Yerlatung" und das Mortuarium

in Gestalt des Erbpferdes, beides charakteristische Merkmale

der bäuerlichen Leihe. ^ Es lag ja auch zumal für die adeligen

Grundherrn nahe das Yerhältnis zu ihren Hintersassen in

analoger Weise zu gestalten wie ihr Verhältnis zum Fürsten war.

Vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus ist die Haupt-

sache, dass der bäuerliche Besitz damals durchweg erblich

war und einem eigentümlichen wenigstens sehr nahe kam.

Die Mehrzahl der Bauernwesen erscheint nämlich im Land-

gebrauch — ohne dass jedoch dieser Name selbst hier vor-

käme — als sogenannte „Kaufhöfe, " wie es scheint eine

Eigentümlichkeit von Vorpommern und Rügen, ' deren Ent-

stehung wie wir sahen der Kolonisationsperiode angehört.

1 LG. Tit. 103.

2 LG. S. 346.

' In einer Erbschichtung aus dem Jahr 1581 wird die Pacht

auch geradezu „Lehnpacht" genannt.

Padberg S. 270.
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Wie damals an Jic deutschen Kolonisten oder die bis-

herigen slavischen Bewohner bei der Einrichtung der Dörfer

nach deutschem Recht, so werden in der Folge regelmässig die

erledigten Höfe den Bauern von der Herrschaft verkauft für

eine Summe Geldes, welche als „Erbcgeld" (anderwärts auch

Hofgeld genannt) dergestalt auf den Höfen liegen blieb,

dass es bei den nachfolgenden „Erbschichtungen" d. h. Aus-

einandersetzungen unter den Erben die Taxe abgab, zu welcher

der neue Wehrsmann den Hof, das „Erbe" d. h. die Gebäude

und das Nutzungsrecht der zugehörigen Hufun übernahm,

während Vieh und sonstiges Inventar speziell voranschlagt

wuirde. Dass sich das Erbgeld nicht — wie man es später

ansah' — blos auf die Gebäude bezog, das beweisen zahl-

reiche rügische Erbschichtungen aus dem 16, Jahrhundeit,

worin es z. B. heisst: „Das Hauserbe darzu 1 Hufe Ackers,

ein Haus von 4, eine Scheune von 3, und ein Kavekeu von

3 spanne belegen, ist gesetzt auf 180 Vi^'^.- Ebenso beweist

es der Umstand, dass das Erbgeld erhöht wurde, wenn der

Bauer mehr Acker bekam oder erwarb.^

Über den geschehenen Verkauf des Wesens erhielt der

Bauer von der Herrschaft eine Urkunde, den sog. „Erbbrief,

wofür wenigstens später auch noch eine besondere Gebühr

zu entrichten war. In einem solchen Erbbrief war gewöiin-

lich angegeben, wie teuer der Bauer den Hof gekauft und

in wie viel Terminen das Kauf- oder Erbgeld zu bezahlen

war; sodann, was er an Pacht und Diensten seiner Herr-

schaft zu leisten hatte , ausserdem waren auch wohl die

öffentlichen „Unpflichten" als Kirchenzehnt, Bischofs- und

Küsterkorn aufgeführt, welche jedoch als Keallasteu auf den

Höfen und Hufen lagen und diesen, auch wenn nicht aus-

1 Vgl. die Bauer -Ordnuna^ von IG16. Tit. XI S. 16. Ebenso

V. Bohlen in der erwähnten Abhandlung.

- .,Rüg. Erbscliichtbuch'* : Erbscliichtung in Hans Kanekels "Wesen

zu Hagen 1583.

3 Vgl. V. Bohlen Gesch. d. Fani. v. Krassow. B. II. Urk. Nr. 362

S. 231. Vgl. auch daselbst (Urk. Nr. 383 S. 242) den Erbbrief aus

dem Jahr 1607, worin das Erbegeld ausdrücklieh auf Zimmer und Hufe

bezogen wird.
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drücklich ausbedungen notwendig folgten'; endlich, ob der

Käufer den Hof nur zu einer bestimmten Zoit nämlich als

Interimswirt oder „von Erben zu Erben" veilassen erhalten

hatte und ob er ihn so teuer als er konnte veräussern durfte.

Im Landgobrauch ist nämlich die Veräusserung der

Bauerniiöfe bereits regelmässig an die Genehmigung der

Herrschaft geknüpft.- Denn von dieser musste ja der Hof
dem Käufer wieder verlassen werden und ob sie dies thun

wollte oder nicht, stand bei ihr.

Wohl aber konnte der Bauer, wenn sein Erbbrief keine

gegenteilige Bestimmung enthielt oder wenn üdorhaupt kein

Erbbrief vorhanden , seinen Hof so teuer als möglich ver-

kaufen. Es waren nämlich keineswegs überall die Verhält-

nisse zwischen der Grundherrschaft und ihren Hintersassen

in dieser Weise durch Kaufverträge geregelt worden, die Höfe

folglich nicht alle Kaufhöfe, jedoch offenbar doch so über-

wiegend, dass auch auf die anderen dieselben Rechtssätze

Anwendung fanden. Ausserdem aber war, wenn ein Bauer

seinen Hof verkaufte, die Herrschaft nicht schuldig dem Käufer

einen neuen Erbbrief zu geben, wenn sie nicht wollte. So

konnte es kommen, dass unter Umständen nur bei wenig

Höfen Erbbriefe waren. Nun war ja ein teuerer Verkauf

der Höfe allerdings zunächst von finanziellem Vorteil für die

Herrschaft begleitet, welche 10*'/ü des Kaufpreises als „Ver-

latung" erhielt. Allein dem gegenüber hatten die adeligen

Gutsherrschaften doch auch ein weitgehendes Interesse an der

Erteilung von Erbbriefen. Zwischen ihren Bauern und denen

aller anderen Herrschaften bestand nämlich in einem Punkte

ein wesentlicher Unteiscliied.

Kein Bauer der unter dem Adel sass, mochte er nun

seinen Hof von seiner Herrschaft oder von einem Bauern

oder von einem von Adel gekauft haben, ^ konnte so gewiss

1 LG. S. 345.

2 LG. Kap. XXXIX. S. 279.

' Dass die Worte „lio hobbn den siiien Hoff von siiier Herrsohop

edder van einem Buliren edder andern vani Adel gekofft" so auszu-

legen sind und nicht wie bei Arndt und Gaede „er hätte denn" . . .

hat V. Buhlen in der erwähnten Abhaudlung eingehend auch si)rachlich
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und SO sicher kaufen, dass er den Hof nicht, wenn ihn sein

Gutsherr für sich oder seine Kinder nötig hatte, an diesen

nach einer Kündigung von Jalir und Tag käuflich überlassen

musste.

Die adelige Herrschaft hatte demnach im Fall der Not-

durft ein A uska ufungsr ech t, auf welches die damalige

Doktrin die römisch-rechtliche Lehre von der Expropriation an-

wandte.' Es geht wie wir sahen zum Teil auch schon bis auf

die Kolonisationszeit zurück-, zum Teil mag es im 15. Jahr-

hundert gleicli anderen Privilegien erworben worden sein.

Dabei war nun die Existenz eines Erbbriefes sehr wichtig;

denn dann erhielt der ausgekaufte Bauer nicht mehr für seinen

Hof als das darin angegebene Erbgeld betrug, höchstens noch

Ersatz für vorgenommene Meliorationen.'^

Wenn dagegen kein Erb!)rief da war, musste der Hof

nach der Schätzung unparteiischer Leute also seinem der-

zeitigen Werte nach bezahlt werden. Da nun die Bauerwesen

in den Jahren 1520—1546 nach Xormanns Angabe sehr im

Preise gestiegen waren, konnte es kommen, dass eine Herr-

schaft einen Hof, welchen sie haben wollte, ums Doppelte

zurückkaufen musste.^ Daher lag es sehr im Interesse der

adeligen Herrschaften Erbbriefe zu geben.

Deutlich weist Normann selbst auf diese Entwicklung

hin: „Vor Alters — sagt er^* — kehrten sich die von Adel

wenig an die kleinen Höfe, die Bauern mochten sie ver-

kaufen wie sie wollten und konnten ; aber auf die Höfe, an

denen ihnen gelegen, pflegen sie um so mehr Erbbriefe zu

geben und die weisen ihnen allenthalben den Weg. Nun aber

— heisst es sehr bezeichnend weiter — kommt etwas Neues

auf, indem der Landvogt vom Kaland will, dass alles Geld,

begründet. Ein Beweis dafür ist auch die oben S. 33 besprochene Ur-

kunde vom Jahre 1325.

1 Ygl. Korn a. a. 0. S. 29 ff. (Knapp S. 39), wo die gleiche Ent-

wicklung für die Mark dargestellt ist.

2 Siehe die eben erwähnte Urkunde von 1325.

3 LG. S. 274.

Gaede S. 37. 89.

5 Additio XXII.
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das ein Bauer mehr für seinen Hof, Erbe oder Katen be-

kommt als er dafür gegeben hat, an seine Herrschaft fallen

soll. Und in diese INIeinung, wenn sie befolgt würde, würden

wohl mehr fallen, was zu Widerwillen leicht Ursache geben

könnte."

Anders lag die Sache bei den übiigen Herrschaften,

den fürstlichen Ämtern, Bürgein, Klöstern und geistlichen

Stiftungen. Diesen allen stand ein derartiges Auskaufungs-

recht für den eigenen Bedarf nicht zu. Wohl aber hatten

diese ein anderes Recht mit den adeligen Grundherrschaften

gemein, das Recht zur Aufkündigung eines Bauern in ge-

wissen Fällen, wo ein eigenes Verschulden desselben vorlag:

wenn er ungehorsam gegen die Herrschaft war, an ihrem

Leben oder Gut sich vergriff oder sich gegen sie empörte, auch

um Diebstahls willen und endlich , wenn er den Hof wüst

werden Hess.

Lag ein solcher Fall vor, was durch gerichtliche Ver-

handlung zu erweisen war, so musste der aufgesagte Bauer,

wenn die Herrschaft den Hof nicht selber haben wollte, sich

binnen Jahr und Tag nach einem Käufer umsehen; war

der Herrschaft von drei ihr vorgeschlagenen keiner genehm,

so musste sie den Hof selbst kaufen oder dem Bauern einen

ihr genehmen Käufer schaffen oder ihn selbst wohnen lassen.

Dies das sogenannte „Relegations recht",' dessen Ur-

sprung wohl auch, wenigstens abgesehen vom letzten Fall,

in der Geiichtsgewalt zu suchen ist.

Um aber ein anschauliches Bild von der Lage des rügischen

Bauernstandes in jener Zeit (Mitte des 16. Jahrhunderts) zu

gewinnen, müssen wir über die allgemeinen Verhältnisse des-

selben aus dem Landgebrauch und gleichzeitigen Urkunden
noch einiges nachtragen. Die bäuerlichen Wesen werden

nach ihrer Grösse unterschieden als Höfe, Erbe oder Katen;

zu letzteren gehörten 8— 12 Morgen, es sind dies also wohl

Kossäten. Rechtliche Unterschiede sind jedoch so viel ersicht-

lich nicht damit verbunden.

1 Für die Mark vgl. Korn a. a. 0.
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Auf den Kaufhöfen waren natürlich Gebäude und Hof-

wehr Eigentum des Bauern, doch durften die GeV)ilude und

ein gewisser eiserner Bestand von Vieh und Gerätschaften

nicht vom Hofe entfernt werden, sondern wurden ebenso wie

die geschehene Ackerarbeit von den neuen Wehrsleuten tax-

mässig übernommen.

Der Holzbezug des Bauern war früher ein unbeschränkter

gewesen, er hatte alles Holz auf den Höfen und um die

Höfe herum hauen und verkaufen dürfen; doch änderte sich

auch dies in dei- Mitte des 16. Jahrhunderts, es blieb ihm

nur mehr der Holzgonuss nach Bedarf zur Feuerung und zu

Bauten und Reparaturen seiner Gebäude („Zimmer") mit

Vorwissen der Herrschaft.

Zu den Eigentümlichkeiten der damaligen bäuerlichen

Verhältnisse gehören ferner Altenteil und Interims-
wirtschaft. Trat ein Bauer bei seinen Lebzeiten seinen

Hof an seinen Sohn ab, was ebenfalls in der Form eines

Verkaufes geschah, oder verkaufte er ihn an einen Fremden,

so konnte er sich ein Häusclien zu seiner Wohnung — ge-

wöhnlich einen bei dem Hofe befindlichen Katen — und

etwas Gartenland auf Lebenszeit vorbehalten, Wiesen und

Acker zur Heu- und Kornwerbung nur mit Genehmigung der

Herrschaft.

Die Interims Wirtschaft trat ein, wenn beim Tod des

Wehrsmanns unmündige Kinder da waren. Interimswirt wurde,

wenn die Wittwe sich wieder verheiraten wollte — allein

durfte sie den Hof nicht über Jahr und Tag bewirtschaften

— ihr neuer Ehemann. Derselbe erwarb das Wesen eben-

falls käuflich unter den gewöhnlichen Formen durch Zahlung

von Erbgeld und Verlassung, jedocli nur auf eine bestimmte

Reihe von Jahren entsprechend dem Alter der Kinder; nach

deren Ablauf konnten ihm diese kündigen, und er musste

ihnen weichen. Entsagten sie aber ihrem Anspruch durch

gerichtliche Auflassung, so W'Urde das Wesen dem Interims-

wirt nunmehr erblich von der Herrschaft verlassen.

Was endlich das bäuerliche Erbrecht überhaupt anlangt,

so gab es ein Anerbenrecht mit Majorat oder Minorat nicht;

alle Kinder waren gleichberechtigt, und auch die Mutter hatte
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KincUeilsrecht. Wer den Hof übernahm, musste die anderen

Erben auszahlen. Die Nachteile dieses Erbrechtes für den

Bauernstand sind bekannt, es führt zur Verschuldung des

Hofes. Allerdings erscheint diese Folge dadurch hier bis zu

einem gewissen Grad paralysiert, dass bei längerer Vererbung

eines Hofes in der Familie das feststehende Erbgeld bei der

damaligen steigenden Conjunktur gewöhnlich weit unter dem
wirklichen Wert des Hofes stand. ^

Zur Naclifolge im Wesen waren in erster Linie sämt-

liche Söhne gleichberechtigt. Gewöhnlich bestimmte wohl

der Vater den Nachfolger. War aber nichts bestimmt, so

losten („kavelten") die Brüder darum. Demjenigen, welchen

das Los traf, liessen die anderen das Wesen gerichtlich auf,

gewöhnlich unter Reservierung eines Vorkaufsrechtes.

Diese Gleichberechtigung wurde aber teilweise- bis zu

einer w'irtschaftlich sehr bedenklichen Konsequenz getrieben,

indem bei Vorhandensein eines erwachsenen und eines un-

mündigen Sohnes, der erstere den Hof zunächst nur als

Interimswirt auf so viel Jahre erhielt, bis der andere mündig

geworden; dann war „wie landgebräuciilich der eine Sohn

dazu so nah als der andere". Es entschied, wenn nicht der

eine gutwillig etwa gegen eine besondere Entschädigung ver-

zichtete, das Los; derjenige, welchem der Hof definitiv zu-

fiel, erhielt ihn nunmehr „von Erben zu Erben" (oder „zu

Erb- und Bauerreciit" oder „erblich zu Bauer- und Pacht-

recht" 2) verlassen.

1 Beweis dafür ist eine Erbscliichtunc^ in dem „Rüg. Erbsch.-B."

aus tiem Jahr 1508, worin das „Hauserbe" zu doppelter Taxe f,'L'setzt

ist: für einen fremden Käufer auf 500 W^, für die Kinder des ver-

storbenen Wehrsmanns nur auf 400 '^1)1$..

' So nach dem „Rüg-. Erbsch.-B." in der Herrschaft Barnekow.

Ob allgemein vermögen wir nicht zu sagen.

3 Es scheint, liass letztere Form, der wir erst in den Erbbriefen

und Erbschichtungen des 16. Jahrhunderts begegnet sind , in einem

gewissen Gegensatz zu der ersteren steht, einen rechtlichen Unter-

schied begründet. In einem Prozcss wegen eines Banerhofs zu Maltzin

zwischen der Stadt Stralsund und dem Sohn des Jürgen vom Kalden

wird von einer sachverständigen Kommission festgestellt, dass nach

rügischem Recht ein Bauerhof der simplicUer als Erbe verkauft ist, in
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Die wirtscliaftlichen Nachteile dieser Unstefigkeit des

bäuerlichen Besitzes liegen auf der Hand. An die Stelle des

Lesens tritt aber dann in der zweiten Hälfte des Iß, Jahr-

hunderts ein Wahlrecht der Herrschaft unter den Söhnen.

'

Zwar führte dieser allgemeine Mangel einer besonderen

bäuerlichen Erbfolge hier nicht zu häufigen Realteilungen —
wohl deswegen, weil nach dem Landgebrauch bei Teilung

eines Hofes, dessen Dienste nicht gleich den anderen Pflichten

geteilt sondern verdoppelt wurden — allein, dass er auch

erheblich zu dem Niedergang des Bauernstandes beigetragen

hat, ist nach dem Gesagten wohl unzweifelhaft.

Das gefährlichste und einflussreichste Moment unter all

diesen bäuerlichen Rechtsnormen war allerdings off'enbar das

Auskaufungsrecht der adeligen Herrschaften für die eigene

Notdurft. Denn dieser Begrifi^ war ja sehr dehnbar, und so

finden wir schon ziemlich früh Beispiele einer missbräuchlicheu

Anwendung dieses Rechtes.'- Auf der einen Seite wurde es

einfach zur Vergrösserung des Hoffeldes angewandt, auf der

anderen Seite war die Androhung der Aufkündigung ein

Mittel die an und für sich nicht erhöhbare Pacht zu steigern

oder das Erbgeld zu erhöhen, indem der Bauer um der Aus-

das Eigentum des Käufers übergegangen sei und der Verkäufer kein

jus revocandi daran habe ; wenn er dagegen ausdrücklich zu Erb- umi

Bauer- oder Pachtrecht ausgethan wäre, so bliebe der Verkäufer der

walire Eigentümer und Grundherr und könne ihn daher nach Bauer-

und Pachtrecht nach geschehener Kündigung und WiRderbezalilung der

Erbgelder wieder zurücknehmen.

Diejenigen aber, welche einen solchen Unterschied nicht aner-

kannten, unterschieden, ob derjenige, welcher den Hof zu Erbrecht

kaufte, ein Bauer oder Edelmann sei, indem letzterem in solchem Fall

wohl das plenum dominium zukomme.

Wir sehen wie die Rechtsentwicklung gerade in dieser Zeit im

Fluss begriifen ist. Vgl. über diesen Prozess v. Hohlen, Familie Krassow

B. II. S. 167.

1 Rüg. Erbsch.-B. : Erbschichtung von 1572, ebenso von 1581 zu

Putgarten.

2 Solche führt v. Bohlen in der erwähnten Abhandlung aus den

Jahren 1542, 1548, 1569, 1570 und 1583 in eingehender Besprechung

an; sie sind z. T. dem Rüg. Erbsch.-B. entnommen: vgl. dieses fol. 69

sowie V. Bohlen, Familie v. Krassow. B. II. S. 197 f. ürk. Nr. 340.
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kaufung zu entgehen z. B. den Betrag des Erbgeldes noch

einmal an die Herrschaft einzahlen niusste. Letzteres war

allerdings ein sehr kurzsichtiges und nur auf den augenblick-

lichen finanziellen Gewinn bedachtes Verfahren seitens der

Herrschaft, da nunmehr liei etwaigem späterem Bedarf des

Hofes eben auch das verdoppelte Erbgeld zurückzuzahlen war.

So erscheint die JVlitte des 16. Jahrhunderts in jeder

Beziehung als der Beginn des Niedergangs auch bei dem

rügischen Bauernstand, seine guten alten Rechts- und Besitz-

verhältnisse schon an vielen Stellen untergraben und erschüttert.

Diese zu seiner Zeit sich anbahnende Entwicklung ist auch

Normann selbst keineswegs entgangen, wahrscheinlich ist er

vielmehr gerade dadurch zur Abfassung seines Landgebrauchs

veranlasst worden, um der einreissenden Willkür einen Damm
entgegenzusetzen. Sehr bezeichnend sagt er von dieser:

„Itzund deit men wat men will."^

Trotzdem bezeichnet Bohlen^ gerade die Zeit von 1520

bis 1570 ganz besonders als Blütezeit der bäuerlichen Ver-

hältnisse auf Rügen. Er begründet dies hauptsächlich damit,

dass Rügen während des ganzen 16. Jahrhunderts nur zwei-

mal 1504 und 1511 von Fehden überzogen wurde und beide

Male nur kurze Zeit. Dazu seit dem ersten Viertel des

16. Jahrhunderts eine steigende Conjunktur, welche besonders

denjenigen Bauern zu gut kam, die ihre Höfe früher wohl-

feil gekauft hatten.

In der That geben auch die Erbschichtungen aus jener

Zeit von einer grossen Wohlhabenheit der Bauern Zeugnis,

der Betrag des „Vorrats" in denselben ist oft ein sehr er-

heblicher, Schulden überhaupt nicht vorhanden oder doch

nur in geringem Umfang. Und dies ist ja auch mit dem be-

ginnenden Verfall der Rechtsverhältnisse zunächst sehr wohl

vereinbar; die Wechselwirkung zwischen rechtlicher und öko-

nomischer Lage braucht sich nicht immer augenblicklich geltend

zu machen. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass

es ja zunächst nur die adeligen Bauern waren, bei welchen

1 Gaede S. 41.

2 Gegen Ende der mehrerwilhnten Abhandlung.
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damals die Bedrückung begann; die übrij^cn waren zur Zeit

des Landgebrauchs in der That auch rechtlich noch in sehr

guten Verhältnissen, so dass jene Schilderung Kantzows für

diese nicht als unzutreffend erscheint.

Allein diese verhältnismässig gute Lage der rügischen

Bauern musste sich ändern, so bald auch hier — was in

dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts eintrat — die all-

gemeinen Ereignisse und Veränderungen sich geltend machten,

welche sich im Zeitalter der Reformation vollzogen hatten

und im übrigen Pommern schon früher in ihren Wirkungen

hervorgetreten waren. Auf diese müssen wir daher nunmehr

zurückgreifen.

§ 6.

DER WIRTSCHAFTLICHE UMSCHWUNG IM ZEIT-

ALTER DER REFORMATION UND DER BEGINN
DES BAUERNLEGENS.

Die politische, wirtschaftliche und soziale Umgestaltung,

welche sich im Zeitalter der Reformation in ganz Deutschland

vollzog, ist wesentlich auf Kosten des Bauernstandes erfolgt.

Er ist es. der — besonders in den Ostmarken — durch die neue

Machtverteilung in erster Linie geschädigt wurde. Um den

raub- und fehdelustigen Adel für eine ruhige und friedliche

Thätigkoit auf seinen Gütern zu gewinnen und Ordnung und

Sicherheit im Land wiederherzustellen , wurden ihm vom

Landesfürsten die Freiheiton des Bauernstandes geopfert.

Auch diese Entwicklung ist im ganzen östlichen Deutschland

überall so ziemlich die gleichen Wege gegangen, sie ist insbe-

sondere in der Mark Brandenburg bis ins Einzelne überein-

stimmend mit derjenigen in Pommern und Rügen, i

Wie dort Kurfürst Joachim I., so hat hier schon einige

Zeit früher Bogislav X. mit starker Hand und rücksichtsloser

Energie, aber auch ebensoviel staatsmännischem Geschick

* Vgl. den erwähnten Aufsatz von Korn a. a. O.



WIRTSCHAFTL. UMSCHWUNG IM ZEITALTER D. REFORMATION. 65

das durch und durch zerrüttete Staatswesen in Pommern,

welches unter ihm zum ersten Mal zu einem Herzogtum ver-

einigt war, wieder eingerichtet. Besonders war er während

seiner fast fünfzigjährigen Regierung mit Erfolg bemüht die

im 14. und 15. Jahrhundert erfolgte masslose Verschleude-

rung der fürstliclicn Güter und Hoheitsrechte auf Grund

kaiserlicher Kassatorien für alle nicht rechtmässig erfolgten

Veräusserungen von Lehen durch die Vassallen wieder gut

zu machen, indem er das Yeräusserte entweder wieder ein-

löste oder sich die Bestätigung der Yeräusserung mit erheb-

lichen Summen bezahlen liess.

Noch unter seine Regierung fällt aber auch schon die

Ausbreitung der Reformation in Pommern , welche hier von

den Klöstern selbst ausging, und damit die erste Saeculari-

sierung von Klostergut im Jahr 1523. Er selbst war ein

Feind der neuen Lehre und als er erfuhr, dass Abt und

Mönche des Klosters Belbuck dieselbe angenommen und

letzteres fast verödet war, zog er das gesamte Besitztum

desselben zu seinen Tafelgütern ein und setzte einen Amt-

mann darüber.

'

Unter seinen Nachfolgern Barnim X. und Philipp L,

welche Pommern 1532 wieder teilten, machte die Reformation

im Lande überall rasche Fortschritte und auf dem Land-

tag 1534 zu Treptow wurde ihre Durchführung für das ganze

Land beschlossen. Die Klöster und geistlichen Stiftungen

(es waren damals nicht weniger als 45, welche ungefähr ein

Sechstel des ganzen Grundbesitzes im Lande inne hatten)

wurden sämtlich aufgehoben und die Güter und Einkünfte

der in den Städten gelegenen der Disposition der letzteren

überlassen, jedoch nur zum Behuf der Unterhaltung von

Hospitälern, Armen und Schulen. Die Güter und Einkünfte

der Feldklöster aber wurden dem herzoglichen Domaniuin

einverleibt.^

Gegen diese l'eschlüsse erhoben aber der Abt von

Neuencamp, sowie die ganze pommersche Ritterschaft lebhaften

> Padberg a. a. O. 8. 253.

2 ßiesner, Abrisa der Geaehiilite Pomniorns und Rügens 1834.

S. 2 Iß.

Fuchs, Untei'jjans des Bauernst, in Schwedisoh-Pommern u. Rügen. 5
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Widerstand, letzt(>re zwar nicht g'egen die Einfüiirung der

Reformation, wohl aber dagegen, dass bei Weitem der giösste

Teil der geistlichen Güter von dem Fürsten eingezogen

wurde. ' Und dies nicht mit Unrecht. Waren doch in der

That keineswegs alle diese Güter seiner Zeit durch Schen-

kungen des Fürsten auf die Klöster übergegangen, sondern

zum grossen Teil auch durch solche des Adels. Allein die

Herzöge wussten diesen Widerstand durch ihren Beitritt zum
Schmalkaldischen Bund lahm zu legen und die Kirchonrefor-

nMitiüu und die Saecularisation der Klostergütor überall unge-

hindert durchzuführen.

2

Die grosse Verschiebung, welche sich durch diese Saecu-

larisation im Grundbesitz des Landes vollzog, war aber gerade

in jener Zeit, da prunkvolle Hofhaltung und bisher unbe-

kannter Luxus — besonders seit Bogislav X. Reise ins ge-

lobte Land — auch an den pommerischen Fürstenhöfeu Ein-

gang zu finden begann, von grosser wirtschaftlicher Tragweite.

Unter dem Krummstab war gut wohnen gewesen, nun aber

waren die Bauern der saecularisierten Güter aus der milden

Klosterherrschaft unter die Härte herzoglicher Amtleute ge-

kommen, welche alsbald ihre Leistungen bedeutend erhöhten,

um den gesteigerton Bedürfnissen der fürstlichen Hofhaltung-

genügende Einkünfte zu schaffen. So wurde schon 1558 bei

der Visitation von Belbuck aktenmässig anerkannt, dass den

ehemaligen Klosteruuterthanen jetzt viel mehr Dienstbarkeit

auferlegt war als zu der Mönche Zelten.^

Der Rückschlag auch auf die anderen Gutsherrschaften

konnte nicht ausbleiben. Einmal war überhaupt durch

die Saecularisation ein bedenkliches Beispiel willkürlicher

Interessenpolitik gegeben; dann aber machten sich in dieser

Zeit das Sinken des Geldwertes und zugleich die Steigerung

aller Bedürfnisse — die Folgen, welche die Entdeckung-

Amerikas damals für ganz Europa hatte, — auch beim Adel,

1 Fock B. V. S. 357.

2 So wurde 15.'!5 auch EliJena säcularisiert, die Güter in ein

herzogliches Amt verwandelt ; 1536 Neuencamp und Pudagla.

3 Yo-l. Fock Y. S. 367 f.
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wie in den Städten schon früher, immer mehr geltend. Der-

selbe wollte hinter dem Fürsten an Anfwand und Luxus nicht

zurückbleiben: „er reiste, studierte, diente fremden Fürsten,

fing an prächtiger zu leben und brauchte mehr Geld. Wer
also unter ihm stand ward mehr angestrengt. Hier fängt

die Misshandlnng und der Druck der Bauern wohl an, denen

man nach und nach die letzten Rechte beschnitt. Bisher

hatte man mit ihnen ziemlich auf gleichem Fiiss, doch als

Herr und Vater gelebt, war nicht viel gebildeter und hatte

wohl aucii nicht einmal viele Bedürfnisse voraus. Nun wurden

sie angespannt, manche aus ihren alten Sitzen vertrieben und

eine Menge Bauerndörfer gelegt und in Höfe verwandelt.

Der Mensch ist nie unbarmherziger als wenn er den Luxus

ohne Bildung kennt." So schildert x\rndt treffend diese

Periode. ^

Es ist die Zeit, da der Ritter sich ausschliesslich land-

wirtschaftlicher Thätigkeit zuwendet und die grossen Guts-

herrscliaften und Ackerwerke hauptsächlich aus früherem

Bauernland gebildet weiden — jener Prozess, den die rechtliche

Entwicklung des 15. Jahrhunderts wie wir sahen überall

vorbereitet hatte. Derselbe vollzog sich jedoch keineswegs

in ganz Pommern zu gleicher Zeit und in gleichem Umfang:

1532 und dann definitiv 1541 wurde nämlich Pommern wieder

in zwei Herzogtümer Pommern-Stettin und -Wolgast ge-

teilt, zwischen denen allerdings eine gewisse staatsrechtliche

Verbindung bestand — so fanden insbesondere zum Zweck

allgemeiner für das ganze Land geltender Verordnungen ge-

meinsame Landtage beider Regierungen und Stände statt,

sonst aber hatte jedes Herzogtum seine besondere selbstän-

dige Regierung und auch seinen besonderen Landtag und

neben der gemeinscliaftlichen auch eine eigene Gesetzgebung.

Das Herzogtum Stettin umfasste, ausser dem früheren

Herzogtum Stettin westlich der Oder, noch Hinterpommern

und den pommerschen Anteil an der Neumark, Pommern-Wol-

gast aber das frühere Herzogtum Wolgast und das Fürsten-

tum Rügen. Letzteres ist im Grossen und Ganzen das Gebiet

1 S. 144.

5*
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des späteron schwedisdicn Pomniei-ns und dalior liauptsäcblich

Gegenstand dieser Darstellung; indessen muss vorher doch

auch die Entwicklung in Pommern-Stettin in grossen Zügen

vorgeführt werden, weil dieselbe hier in der Bauerordnung

von 1616 einen gesetzlichen Abschluss erlangt hat, der später

auch auf das Wolgastsche Pommern Anwendung fand.

Im Stettinschen Pommern hat sich nun der geschilderte

wirtschaftliche Umschwung zuerst und am durchgreifendsten

vollzogen: schon um die Mitte des Jahrhunderts iiat hier

das sogenannte „Legen der Bauern," d. h. die Ein-

ziehung ihrer Hofe, seitens der Ritterschaft einen ziendichen

Umfang angenommen. ^ Hier stand ja auch dem Streben des

Adels nach Vergrösserung seiner Gutswirtschaften wenigstens

in dem grösseren Teil des Landes östlich der Oder ein

schlechtes bäuerliches Besitzrecht gegenüber, wie wir es oben

aus Kantzow kennen gelernt haben; insbesondere scheinen

Kaufhöfe hier selten gewesen zu sein. liier konnte daher

der Gutsherr viel leichter und ohne erhebliche materielle

Opfer Bauerhufen zu seinem Hofe legen. Da sich aber der

alte Grundsatz der Bedefreilieit der Ritterhufen — d. h. der

vom Ritter unter eigenem Pflug gehaltenen Hufen — auch

bei dem unter Bogislav X. eingeführten „Landschoss" und

der daraus hervorgegangenen Grundsteuer erhielt, wurde

du ich eine solche Einziehung von steuerpflichtigen Bauer-

hufen zum Ritterland die Steuerlast zu Ungunsten der anderen

Pflichtigen verschoben und dadurch zuerst die allgemeine Auf-

merksamkeit auf das Bauernlegen gelenkt.

Als es sich nämlich im Jahr 1550 auf dem Landtag zu

Alten-Stettin um Aufbringung der 200 000 fl. handelte, welche

der Herzog als Busse für seine Teilnahme am Schmalkaldischen

Ki'ieg zu zahlen hatte, beschwerten sich die Städte, dass die

Ritterschaft sich unterstehe steuerbare Hufen zu ihren Acker-

werken zu ziehen und davon keine Steuer zu entrichten.

^

1 Der Bei^inn desselben winl in ilie Jahre 1536— 4fi£:elagt: vgl.

Griimbke I, -278.

- Vgl. Baier, Geschichte der Kommunalstände von NeuVorpommern

und Rü^eu. Stral'^üud 1881. 5-. 23 f.
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In dem Landt;igsabschicd ' erklärt jedoch der Herzog die

Steuerfreiheit derjenigen Hufen, welche die Ritterschaft zu

ihrer Notdurft selbst gebraucht, für althergebracht.

Die Städte halten es daraufhin für das Vorteilhafteste

das Beispiel des Adels nachzuahmen, und so ist es in dem

Landtagsabschied von 1560- nunmehr der Herzog, welcher

sich über das übermässige Bauernlegen durch Adel und

Städte beklagt.

Dies gab Anlass zur Einsetzung einer gemeinsamen

Kommission für beide Herzogtümer, welche eine Matrikel

der steuerfreien und der steuerbaren Hufen herstellen sollte.

Allein die wichtige Angelegenheit wurde von Seiten der

Stettiner Regierung überaus lässig betrieben. Auf dem ge-

meinsamen Landtag zu Wollin 1581 ^ erklärten zwar die

beiden Herzöge, dass die Absetzung von Bauern und Ver-

wüstungen von Höfen ihnen von Jahr zu Jalu- empfind-

licheren Abgang an ihren Steuern und Unordnung verursache

und solches daher billig abzuschaffen sei. Allein der Einfluss

der Stände, welche aus begreiflichen Gründen gegen die

Matrikulierung waren, war am Stettinschen Hofe so gross,

dass hier nicht einmal die vacant gewordenen Stellen in der

Kommission besetzt wurden, trotz allen Mahnungen des Wol-

gastschen Herzogs. Die geplante Matrikel kam erst während

des dreissigjährigen Kriegs im Jahr 1628 zu Stande.

Dagegen war von den beiden Herzögen im Jahr 1569

gemeinsam für beide Länder eine Bauer-Ordnung publiziert

worden.^ Allein diese enthielt kein Wort über das Legen

von Bauernhöfen, sondern in der Hauptsache nur polizeiliche

Beschränkungen des Aufwands der Bauern in der Kleidung

und bei ihren Festen und gibt uns auch ein Bild von dem
Reichtum, welcher damals noch vielfach in dem bäuerlichen

Stand zu finden war und zugleich von dem grossen damit

' Dähuert, Landesurkunden etc. Suppl. B. I, 449.

2 Dähnert I, 479.

3 Dähnert I, 537.

* Dähnert III, 813 f.



70 WIRTÖCHAFTL. UMSCHWUNG IM ZEITALTER D. REFORMATION.

verbundenen Luxus. Diese Bauerordnuiig wurde 1582 er-

neuert und unwesentlich erweitert.

'

Im Jahre 1600 aber ging man in Pommern-Stettin daran

dieselbe „den jetzigen Zeitläuften gemäss" umzugestalten.

Mit Bezug darauf sagt die fürstliche Resolution vom 4. August

1600,'- der neuen Bauerordnung müsse auch einverleibt werden,

welcher gestalt die Bauern, die mit T or wissen des Fürsten
gelegt werden, „erlassen" werden sollen: ob sie die Ilofwehr

beim Hofe lassen, das „Aufgunstgeld" (^wohl das Kauf- oder

das Erbgeld) wieder fordern, der Leibeigenschaft nebst ihren

Kindern sich loskaufen oder ob sie mit Allem was sie haben

ohne Entgelt wegziehen sollen.

Zugleich wird an eine vor etlichen Jahreu gegebene

Verordnung erinnert, wonach die „Wüstlegung"^ steuerbarer

Hufen mit herzoglicher Genehmigung erfolgen müsse, widrigen-

falls sie nach wie vor versteuert werden sollten. So sei es

eine gute Zeit her gehalten worden.

Die Gegenäusserung der Stände auf jene Frage können

wir der weiteren fürstlichen Resolution vom 12. Februar 1601

entnehmen.^ Der Herzog acceptiert darin die Erklärung der

Stände, dass Bauern, welche aus Armut ihre Höfe verlassen

müssen, ohne Entrichtung des Abzugsgeldes erlassen werden,

die Hofwehr aber der Herrschaft bleibe; wenn es aber Kauf-

höfe sind (hier kommt diese Bezeichnung zum ersten Mal

vor) so soll die Hofwehr an Yieh, Sommer- und Wintersaat

von dem Kaufgeld gekürzt werden und dann alle Kinder der

Leibeigenschaft unterworfen bleiben. Dagegen betont der

Herzog aber, dass es im andern Fall, wenn ein Bauer ohne

Verschulden mit herzoglicher Genehmigung abgesetzt und

wüst gelegt wird, bisher anders gehalten und auch anders

erkannt worden sei, nämlich dass er mit all dem Seinigen

ohne Entgelt entlassen wird.

1 Dähnert III, 820.

2 Dähnert I, 760. 770.

^ Diese charakteristische Bezeichnung der Einziehung' von Bauer-

hufen ist wohl durch die in jener Zeit besonders häufige Anlage grosser

Schäfereien auf früherem Bauernfeld zu erklären.

+ Dähnert I, 784.
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Die weiteren Verhandlungen über diesen Punkt sind

nicht bekannt; in der erst 15 Jahre später zu Stand gekom-

menen neuen Bauerordnung sind aber die ständischen Interessen

in diesem Punkt nicht vollkommen durchgedrungen.

Kurz vorher auf dem Landtag zu Alten Stettin vom

Jahr 1616 war auch die Frage der Steuerfreiheit der ge-

legten Bauerhufen wiederum zur Erwägung gekommen. Im
Landtagsabschied vom 8. März erklärt der Herzog, dass er

zwar der löbl. Ritterschaft diese Befreiung in Gnaden gern

gönnen könnte, aber die Zerteilung der Lehnsgüter reisse zu

weit ein , es würden immer neue Rittersitze gemacht , die

Bauern abgesetzt und die Hufen wüste gelegt und dadurch

ein Abzug an der Steuer verursacht, der dann die anderen

Stände treffe. Daher müsse in diesem Punkte Richtigkeit

gemacht werdfu.

Am 16. Mai 1616 wurde dann endlich — aber nur für das

Stettinsche Pommern — die „Erweiterte und erklärte Bauer-

und Schäfer-Ordnung" ^ publiziert, welche von den nach römi-

schem Recht gebildeten fürstlichen Räten verfasst und durch

Landräte, aus den angesehensten adeligen Familien ernaant,

revidiert worden war.- Dieselbe enthält zwar über die Steuer-

freiheit der eingezogenen Hufen nichts, wohl aber erkennt sie

die Befugnis des Gutsherrn zur Legung der Bauern in vollstem

Masse an. Die betreffenden Bestimmungen der §§12 und 16

des XL Titels, welche in der späteren Entwicklung eine so

grosse Rolle spielen, sind bekanntlich folgende

:

Die Bauern sind in unserem Herzogtum und Land keine

Emphyteutae, Erbzins- oder -Pachtleute, sondern Leibeigene,

homines proprii et coloni glehae adscripti und geben von den

Höfen, Ackern und Wiesen, welche ihnen einmal eiugethan,

nur geringe jährliche Paclit, müssen dagegen aber allerhand

ungemessene Frohndienste ohne Limitation und Gewissheit

leisten; auch sind sie und ihre Söhne nicht mächtig ohne

Vorwissen der Obrigkeit und Erlassung der Leibeigenschaft

von den Höfen und Hufen sich wegzubegeben. Demgemäss

1 Dähuert III, 823 ff.

2 Gaede S. 44.
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gehören flie Hufen, Acker, Wiesen etc. einzig und allein der

Herrschaft und Obrigkeit jedes Orts, wie denn die Bauern

und Colonen gar kein Dominium nee directum nee utile nee

lihellario nee censuali, weder eigentümlich noch sonst daran

haben und daher auch nicht exceptioneni perpetuae Coloniae

und, dass sie und ihre Vorfahren die Höfe über 50, 60, auch

wohl 100 Jahre bewohnt haben, vorwenden können.

Deswegen dürfen sich auch die Bauernsöhne ohne Vor-

wissen der Obrigkeit als ihrer Erbherrn nicht anderswo nieder-

lassen, und die Bauern müssen, wenn die Obrigkeit die Höfe,

Acker und Wiesen wieder zu sich nehmen oder den Bauern

auf einen andren Hof versetzen will, ohne alles Widerstreben

folgen. (§ 12).

„Jedoch an den Ortern, da Kaufhöfe sind, muss der

andere Hof mit dem vorigen einer Würden sein und ist solche

Gerechtigkeit von einem Hof auf den anderen zu trans-

portieren."

„Wenn aber die Bauern ihrer Höfe ganz entsetzt und

Vorwerke darauf eingerichtet werden, muss der Bauer ohne

Widerrede weichen und den Hof nebst Acker, Wiesen und

Zubehörungen der Herrschaft lassen; in solchem Fall aber

ist altem Herkoramen nach die Herrschaft schuldig sie mit

aller lebendigen und toten Habe, darunter die Hofwehr mit-

begriffen, frei ziehen, auch sie und ihre Kinder der Leibeigen-

schaft ohne Entgeltnis zu erlassen; auch, wenn es Kaufhöfe

sind, das Kaufgeld — welches allein die Höfe und nicht die

Hufen betrifft — ihnen zu erstatten und die Loskündigung

des Hofes bei guter Zeit etwa ein Jahr zuvor zu thun.'' (§ 16.)

Des Weiteren aber wird bestimmt: da dennoch öfters

Bauersknechte, die der Leibeigenschaft nicht erlassen sind,

ausser Landes ziehen, sollen die Bauernsöhne eidlich ge-

loben, sich ohne Erlassung der Leibeigenschaft nirgend häus-

lich niederzusetzen noch vorher an Vater- oder Muttererbe

heimlich etwas an sich zu nehmen. (§ 13.) Ferner wird

jedermann und besonders den Städten befohlen keinen zum
Unterthanen oder Bürger aufzunehmen, der nicht einen Schein

beibringt, wie er sich von seinem Erbherrn losgemacht habe.

(§ 17.)
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Auch die Söhne der Freischulzen, Lehn- oder Erb-

müller und der Krüger, welche Lohnbriefe haben, sollen

gleich anderen Bauern ihrer Hcirschaft mit Lcii)eigenschaft

unterworfen sein. (§ 15.)

Die Hofwelir wird überall als Eigentum der Herrschaft

angesehen, daher bei Erbschichtungeu und Konkursen nicht

mit in Anschlag gebracht, sondern ausgesetzt. Was das

Erbreclit anlangt, so sollen städtische Bauern und Dörfer

das Recht der botreffenden Stadt selbst befolgen; die Bauern

der Prälaten, Grafen und Ritterschaft aber im Allgemeinen

zwar nach gemeinetn Kaiserrecht, in zwei Punkten aber,

nämlich Erbschichtungen und Bezahlung der vorhandenen

Schulden, nach bekanntem Landgobrauch sich richten. (Tit. X).

Dies die einschneidensten Bestimmungen der neuen

Bauer-Ordnung von 1616. Durch sie ist die Entwicklung,

welche sich im Stettinschen Pommern seit der Reformation

vollzogen hatte, zu Ungunsten des Bauernstandes durchweg

gesetzlich anerkannt und für die ganze weitere Entwicklung

der folgenden Jahrhunderte eine rechtmässige Grundlage ge-

schaffen worden. Hier ist zum ersten Mal gesetzlich dem
Bauern der erbliche Besitz seines Hofes und jedes auch das

nutzbare Eigentum daran abgesprochen, seine persönliche

Rechtslage als „Leib(;igenschaft" formuliert, seine Verpflich-

tung zu ungemessenen Diensten festgestellt und das unbedingte

Recht der Herrschaft zur Logung von Bauernhöfen anerkannt.

Der Einfluss der römisch-rechtlich gebildeten Juristen ist dabei

unverkennbar: dem römischen Rechte war ja der Begriff

eines geteilten Eigentums ursprünglich überhaupt fremd. Ein

Werk der Romanisten ist die Konstruierung der aus wirt-

schaftlichen und finanziellen Interessen des Gutsherrn hervorge-

gangnen Unterthänigkeit und Schollenpflichtigkeit als römisch-

rechtliche Leibeigenschaft, woraus dann auch die unbedingte

Legungsbefugnis der Herrschaft theoretisch abgeleitet wurde. ^

1 Das für diese Entwicklutifj grundlegende Werk dos Mccklon-

burgers Husauus „de hominibus propriis" vom Jahr 1590 (Böhlau

a. a. O. 38Ü) hat auch auf Pommern Einfluss erlangt. Vgl. unten S. 80,
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Trotzdem darf aber die Bedeutung der i3<iuerordnung

wenigstens für die damalige Zeit nicht überschätzt werden,

Sie hat ja All dies nicht erfunden, sondern nur gesetzlich

sanctioniert, was sich factisch schon entwickelt hatte; nicht

mit ihr erst — wie wir sahen — beginnt der Niedergang

des Bauernstandes. Sie steht auch nicht unvermittelt und

zusammenhangslos da, sondern ist organisch aus der Rechts-

entwicklung dieses Herzogtums herausgewachsen.

Die Ausschliessung eines erblichen Besitzes machte sich

erst in der Folgezeit — besonders in den Prozessen des

18. Jahrhunderts — in ihrer vollen Konsequenz geltend.

Augenblicklich war vielleicht wirtschaftlich von der grössten

Tragweite die allgemeine Erklärung der Hofwehr zum Eigen-

tum der Herrschaft, selbst bei Kaufhöfen. Allein auch dies

ist nicht neu, vielmehr schon in der Pommer. Hofgerichts-

Ordnung, publiziert zu Stettin am 21. März 1566, ausgesprochen.

Danach ist es „fast im Lande gebräuchlich", dass den Bauern

Hofwehr gegeben wird, und soll die Hofwehr daher an solchen

Orten (also nicht überall!), weil sie nicht den Bauern sondern

der Herrschaft gehört , in die Exekution des Bauern nicht

geschlagen werden. Wie sich dieses Verhältnis entwickeln

konnte, zeigt uns deutlich Kantzow in der oben erwähnten

Stelle, überhaupt zeigt die dort geschilderte zweite Klasse

von Bauern schon Zug für Zug dieselben bäuerlichen Ver-

hältnisse, welche der Bauer-Ordnung zu Grund liegen. iS^ur

dass hier zu ausschliesslichem Recht erhoben ist, was in

Pommern -Stettin höchstens Regel war, und die daneben

vorhandenen besseren Rechtsverhältnisse nach der Schablone

behandelt und gar nicht oder doch nur ungenügend (wie die

Kaufhöfe) berücksichtigt sind.

Die Bauerordnung von 1616 ist jedoch, wie schon hervor-

gehoben, lediglich für die Stettin er Lande erlassen und

demgemäss auch nur von dem Herzog Philipp IL publiziert

worden. Sie wurde auch in der Folge nicht auf das Wol-

gastsche Pommern ausgedehnt bis dieses schwedisch wurde.

'

Ein Beweis dafür ist, dass hier noch 1614 separate Verhand-

1 Gaede S. 44.
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lungcn wegen einet' neuen Bauerordiiiing- stattfanden, welche

jedoch oiine Erfolg bhoben. Selbst nachdem Pommern 1625

unter Bogislav XIV. wieder in einer Hand vereinigt war,

wurde die Bauerordnung von 1616 nicht auf die Wolgastschen

Lande ausgedehnt, vielmehr noch immer die Absicht ausdrück-

lich erklärt für diese eine eigene neue Bauerordnung zu

erlassen.' Der Grund dafür liegt darin, dass liier die bäuer-

lichen Verhältnisse auch am Ende des 16. Jahrhunderts doch

noch viel besser waren, als dass jene Stettinsche Bauerordnung

ohne flagranten Rechtsbruch auf sie angewandt werden konnte.

Einmal war ja die Lage der Bauern hier, besonders

im Fürstentum Rügen, schon vorher eine günstigere gewesen,

dann aber hat sich die wirtschaftliche Entwicklung der Refor-

niationszeit hier auch um mehrere Jahrzehnte später vollzogen

als im übrigen Pommern. So namentlich bei dem riigischen

Adel; dieser machte es — wie Kantzow ausdrücklich hervor-

hebt — dem pommerischen lange nicht nach
,

„zog nicht in

fremde Länder und Dienste, sondern wollte lieber unter seinen

Windhunden und Bauern leben" 2, Daher waren seine Be-

dürfnisse noch gering und wir finden auch unter seinen

Bauern um die Mitte des 16, Jalirhunderts noch so viel Wohl-

stand und Reichtum.

Dazu kam, dass damals (1532—60) in Pommern-Wol-

gast „einer der trefflichsten Fürsten, die den rügischen Thron

geziert'', Herzog Philipp I. regierte,^ ausgezeichnet durch

Milde und weise Sparsamkeit. Die Bauern nannten ihn ihren

„ Grossvater ", und es wird ihm die sehr bezeichnende Äusse-

rung in den Mund gelegt „Lasst mir die Bauern zufrieden,

weun die etwas haben kann ich's im Falle der Not wohl

mächtig werden". Ein Aufsatz des Albrecht Wokenitz auf

Clevenow aus dem Jahr 1608 sagt vou ihm: hat Gottes

reichen Segen empfunden, ein reiches Land und vermögende

Bauern hinter sich verlassen.

1 Dähnort I, 750. «380.

2 Arndt S. 144.

^ Vgl. über ihn dio mehrerwähnte handschriftliche Abhandlung

V. Bohleuö sowie Bieaner Ö. 22Ü.
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Allein mit seinem Tod beginnt anch hioi' der Umschwung.

Es ist aber für die Entwicklung in Pommern-Wolgast sehr

charakteristisch, dass derselbe hier nicht vom Adel, sondern

von dem Fürsten selbst inauguriert wurde. Unter dem jungen

Ernst Ludwig, der 1569 die Eegierung des Wolgastschen

Herzogtums antrat, verwandelten sich die bisherigen geord-

neten Finanzverhältnisse in fortwährende Geldverlegenheiten,

besonders seit seiner im Jahr 1577 erfolgten Vermählung

mit Sophie Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel,^

Um nun die Einnahmen mit den immer wachsenden

Ausgaben in Einklang zu bringen, griff man zu dem schon

anderwärts erprobten Mittel durch Einrichtung einer rationel-

leren Landwirtschaft auf grösseren Ackerwerken mit Frohn-

diensten der umwohnenden Bauern den Ertrag der herzog-

lichen Güter zu steigern. So entstanden die ersten grossen

Ackerwerke in dem durch die Säcularisation gewonnenen

fürstlichen Domanium auf Rügen und zwar Lütkevitz auf

Wittow 1572, Gagern 1575 und Rosengarten 1578. Es

wurden zu diesem Zweck so viele fürstliche Bauern gelegt

d. h. durch Entrichtung des Erbgeldes oder einer Taxe ausge-

kauft, dass eine Ackerfläche von oOO—400 Pomm. M. zusammen-

kam, welche von den umwohnenden Bauern gegen Erlassuug

des „Dienstgeldes" (so wird die Pacht nunmelir bezeichnet

und angesehen) bestellt werden mussten.

Dieses Auskaufungsrecht für den eigenen Bedarf stand

zwar nach dem Landgebrauch nur den adeligen Herrschaften

zu, allein es wurde, wie es scheint unbedenklich und ohne

Widerspruch auch von dem Fürsten geltend gemacht.

So kündigte z. B. im Juli 1575 der Landvogt den

7 Bauern in Gagern ihre Höfe. Der Acker derselben, 325 Pomm.

Morgen, wurde in fünf Schläge eingeteilt mit je ca. 65 M.

und davon ein Schlag mit Roggen, zwei mit Gerste, einer

teilweise mit Hafer und Erbsen bestellt, der fünfte brach

liegen gelassen. Nach dem neuen Ackerwerk dienten 73

1 Vgl. die .,Geschichte des adeligen, freilierrlichen und gräflichen

Geschlechts der Bohlen" von Julius v. Bohlen und Gottlieb v. Rosen.

Stralsund 1859. 1875. B. I. S. 105.
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ganze „Pflugdienstc" (Bauern) und 27 „Katen'' (Kossäten die

bloss Handdienste leisteten). Es kam daher von den jährlich zu

bestellenden 2()0 Ponim. M. auf deu Pflugdienst ca. 5^2 Pomni.

M., unter Anrechnung der unterstützenden Handdienste etwa

3 Ponim. ]\r., eine erhebhche Steigerung gegenüber dem vor-

her beobachteten Maximalmass von Diensten. Dabei wohnten

die Dienstbauern zum Teil 1^2-2 Meilen von dem Acker-

werk entfernt. So zu Leesten, Poggenhof und Udars. Auf

den Ackerhöfeu selbst war dnbei nur sehr wenig Gesinde

nötig: zu Gagern bestand es nus dem Vogt, dem Hirten,

der Viehmuhme und 6 Mägden, sämtlich mit sehr geringem

Lohn,^ ab<4' ansehnlichem Deputat. Da eine eigene Spann-

haltung anfangs nirgends bestand , haben wir darin die ein-

zigen laufenden Wirtschaftskosten.

Es liedarf keines Nachweises, dass bei dieser Wirtschafts-

form der aus dem Verkauf des Korns erzielte Ertrag um
vieles höher war als die früheren Pachte der Bauern, Infolge

dessen wurden die Ackerwerke in den Jahren 1573— 1G20

durch eine Reihe von Austauschungen zwischen dem Domanium
und benachbarten Edelleuten in ilir(Mn Areal erheblich ver-

grössert. Doch trat darin unter der vormundschaftlichen

Regierung Bogislav XITI. für seinen Neffen Philipp Julius

(1592— 160n ein Stillstand ein, und es erhoben sich sogar

zahlreiche Stimmen gegen das bisher befolgte System. Jedoch

ohne Erfolg, Vielmehr wurde als Philipp Julius selbst zur

Regierung kam, ein verschwenderischer und freigebiger Fürst,

die Zahl der Ackerweike auf Rügen damit aber auch die

Bauerndienste verdoppelt.

^

Ganz besonders aber verschlimmerte sich die Lage der

betr. fürstlichen Bauern, als um 1611 an Stelle der bisherigen

Amtsadministration eine Verpachtung der meisten fürstlichen

Ackerweike trat. Dei- 1 'ächter konnte gegen Leistung einer

Caution und Zahlung einer bestimmten Pachtsumme das Gut

1 Der Vo^t "20 fl. uinl ein HfMiid, die Vieliniulinio G fl. und (5 Eilen

Leinwand, der Hiite \hmi^ {— 5 fl), ein Paar Schuhe und 10 Ellen

Leinwand und jede Magd 11 1)1^ 4 ß und ebensoviel Leinwand.
2 Es entstanden die weiteren Ackerwerke Giittin, Lischow und

Murswiek, Varbelvitz und Cubitz und Müncliguf. Grüinbke F. 160.
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und (li(> zugeliöiigen Bauern nach Vermögen nutzen. Die

Folgen zeigte eine Visitation des Amtes Ivügen (Bergen)

im Jahr 1625, bei welcher fast alle Bauern ihre Verarmung

und Verschuldung nachwiesen und als Grund dafür einstimmig

die übermässigen Dienste angaben. ^

In ähnlicher Weise entstanden auch im festländischen

Teil des Herzogtums fürstliche Ackerwoike.-

Das Beispiel dieser neuen ökonomischen Einrichtungen

im Domanium und der damit verbundenen gesteigerten

Ausnutzung der Bauern wurde aber begreifllicher Weise

auch von den anderen Grundherrn, soweit sie dazu in der

Lage waren, alsbald nachgeahmt. Allerdings crfoiderte

die Errichtung solcher grosser Ackerwerke zunächst ein

bedeutendes Barkapital zur Auskaufung der Bauern. Dies

besass nun der damals noch keineswegs sehr reiche Adel

in der Regel nicht. Auch hinderten ihn daran die in

jener Zeit sehr häufigen Erbteilungen. Allein gerade durch

diese vollzog sich doch eigentlich im Kleinen deiselbe wirt-

schaftliche Pro/ess wie durch die Errichtung der fürstlichen

Ackerwerke im Grossen. Denn die vielen neu entstehenden

Rittersitze wurden eben meist auch aus einigon gelegten

Bauernhöfen gebildet und zu ihrer Bewirtschaftung die Dienste

der übrigen Bauern vermehrt.^' Allmählich aber dehnten sich

dann diese zahlreichen Gutshöfe mit der wachsenden Kapital-

kraft der Besitzer inmier mehr auf Kosten des Bauernfeldes

aus.* Bei der bestehenden rechtlichen Verfassung fand dieser

1 Obige Darstellung ist entnommen der wertvollen Einschaltung

„Über die Verhältnisse der Bauern auf Rügen in der Zeit vom Tode

Herzog Philipp I. im Jahr 1560 bis zur Aufhebung der Leibeigenschaft

durch König Gustav IV. Adolf von Schweden im Jahr 1806. (Eine

Skizze)" in v. Bohlens Gesch. d. Farn, von Krassow. B. I. S. 158 ff.

2 So Ludwigsburg an Grelle des gelegten ehemaligen Eldenaer

Klosterdorfes Darsini, dessen Bauern von sprichwörtlicher Wohlhaben-

heit gewesen waren. Vgl. A. G. Schwarz „Einleitung zur Pommersch-

Rügianischen DörfFer - Historie, Erster Versuch von dem Lehn- und

Rittergut Ludwigsburg." Greifswald 1734.

3 Vgl. Grümbke 277.

* In dem oben erwähnten gemeinsamen Landtagsabschied der

beiden Herzogtümer von 1581 schliesst sich daher auch schon der
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Prozess mir in der Kaufkraft der Gutsbesitzer und in der

Notwendigkeit für das vergrösserte Hoffeld die nötigen Spann-

dienste zu erhalten seine allerdings sehr erhebliche Begren-

zung. Daneben beginnen jedoch die (mtshöfe auch zum Teil

schon mit eigenem Gespann zu wirtschaften, aber auch dies

zum Teil auf Kosten der Bauern, welche die Pferde ausfüttern

müssen.

'

So zeigt das Ende des 16. Jahriiunderts auch auf den

adeligen Gütern überall eine erheblich gesteigerte Anspannung

der bäuerlichen Arbeitskräfte.

Dagegen waren die reichen kapitalkräftigen Städte gleich

von Anfang an am besten in der Lage nach dem Yorbild

im herzoglichen Domanium grössere Ackerwerke anzulegen.

Schäfereien waren von denselben sogar schon früher errichtet

und zu dem Zweck Bauernhöfe gelegt worden. ^ Nunmehr
wurden aber auf den Gütern der geistlichen Stiftungen in

den Städten, auf den unmittelbaren Stadtgütern und denen

der einzelnen Bürger (der sog. „Landbegüterten") auch Acker-

werke nach dem Muster der herzoglichen angelegt und dabei

ebenfalls das Auskaufungsrecht der Bauern usurpiert.-'

Der Herzog widersprach diesem Vorgehen zwar anfangs

jedoch ohne Erfolg. Ein Aktenstück vom 4. August 1603

sagt mit Bezug auf ein von den Provisoren des St. Brigitteu-

klosters zu Stralsund in Starvitz auf Wittow angelegtes Acker-

werk: „Sonsten practisieren fast in simili fota die die Gripfs-

waldischen, Anklnmischen, Demminschen und Passwalkischen

und ob Ihnen wohl contradiciret, procediren sie nichts

weinigs." ^

Wolgastsolie Herzooj den Kla^on über das übfrhandiiolimende Bauern-
legen an. S. oben S. 69.

' Sein- inlei-easant für diese Entwicklung ist ein Vertrag der

Brüder Anton und Hans Krassow aus diMn Jalir loill: v Bohlen,

Familie Krassow. B. IT. Urk. Nr. 364.

- So von der Stadt Greifswald sohon 1563 zu Petershagen und
Gristow : Acta des Magistrats zu Oreifsw. Littr. B. Nr. 55.

^ Ein frühes Beispiel der Ausübung dieses Rechts aus dem Jahr
1550 zeigt der oben S. 61 A. 3 erwähnte Prozess. (Bohlen, Fam.
Krassow 11 S. 167.)

* Handschrift!. Abhandlung v. Bohlens i. f.
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Nach d(Mii Verfra^^ dos Herzogs Philipp Julius mit der

Stadt Stralsund vom Jahr 1G06 aber soll weder dem Rat zu

Stralsund nooh den dortigen Kirchen und Gotteshäusern wie

auch den einzelnen Bürgern vom Herzog gewehrt werden

Bauhöfe und Ackerwerke einzurichten.^

Hand in Hand damit ging auch hier eine allgemeine

Steigerung der Bauerudionste."

Während aber in Rügen bei aller zunehmender Be-

drückung doch die frühere rechtliche Verfassung in ihren

Grundzügen sich erhielt und immer noch ein Bollwerk gegen

die wirtschaftliche Ausbeutung bildete^ sehen wir in den Gütern

der Stadt Greifswald auch diese am Anfang des 17. Jahr-

hunderts schon erschüttert und verwirrt, den Besitz der

Bauern, auch wo es Kaufhöfe sind, schon sehr unsicher ge-

worden.

Nur so war es möglich, dass z. B, 1618 in dem zum
Hospital St. Georg gehörigen Wackerow nicht nur die Pachte

der Bauern erhöht werden sollen , sondern auch die Acker

unter allen gleich gemacht und zu den vorhandenen 9 Bauern

und Pflugdiensten noch ein zehnter gesetzt werden soll, ob-

wohl es Kaufhöfe sind und zwei davon nur Halbbaueinhöfe

mit halb so viel Erbgeld als die übrigen.'^ Dabei wird aber

bereits von der Stadt unter Bezugnahme auf Husanus das

Recht behauptet beliebig ihre Bauern absetzen und die Hof-

wehr einbehalten zu können. Der Einfluss des benachbarten

Stettinschen Pommerns ist hiebe! wohl unverkennbar.

Anders noch am Anfang des 17. Jahrhundeits im grössten

Teil des Herzogturas Wolgast. In den Gütern Stralsunds

1 Dähnert II. S. 40. VmI. auch ebenda S. l.'JS. i;^0 siih Nr. X.

2 So sollten z. B. die dem Hospital zum hoilii,'en Geist in Greifs-

wald gehörigen Bauern zu Karrendorf 1()"22, naehdom sclion vorlier all-

mählich verschiedene Fuhren und Dienste von ihnen ,.ersessen worden""

nunniehr auch noch das von der Stadt non angelegte Ackerwerk Stut-

hof bestellen. Als sie sich weigern, werden sie gepfändet und zwei

gefänglich eingezogen; der von den Bauern angerufene Herzog vermag

mit seinem Verbot nicht gegen die Stadt durchzudringen. (Vgl. Acta

d. Mag. z Greifswald Littr. B. Nr. B3.)

* Vgl. Acta d. Magistr. z. Greifsw Littr. B. Nr. 55.
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und seiner Bürger \ auch auf dem Festland wie überhaupt

in dem ganzen ehemaligen Fürstentum Rügen entsprachen

die bäuerlichen Rechts- und Besitzverhältnisse — abgesehen von

der Ausdehnung des Auskaufungsrechtes auf allelierrschaften —
noch durchaus dem Wendisch-Rügianischen Landgebrauch;

die Bauern hatten ein unbestritten erbliches Nutzungsrecht

an ihren Höfen, das ihnen im Fall der Legung abgekauft

werden musste, Gebäude und Hofwehr waren ihr Eigentum

und sie erscheinen nur als Erbunterthaneu („Erbbuhren")

nicht als „Leibeigene".

Auf diese Verhältnisse aber passte die Stettinsche Bauer-

ordnung von 1616 in ihren wesentlichsten Bestimmungen nicht

und somit scheint die Vermutung wohl gerechtfertigt, dass

dieselbe hier überhaupt nie zur Einführung gekommen wäre

ohne den dreissigjährigen Krieg. Dieser aber, wie er lawinen-

artig über deutsche Wirtschaft und deutsche Kultur herein-

brach, begrub in einem Sturze Alles. In der gleichen Ver-

wüstung, die er allenthalben hinter sicii zurückliess, waren

die alten Unterschiede fast ganz verschwunden; was sich

wieder aus dem Schutt erhob Alles gleich elend. So bedeuten

diese dreissig Jahre, die sicli wie ein unheilvoller Riss durch

die ganze deutsclie Kulturentwicklung ziehen, auch eine funda-

mentale Umgestaltung der bäuerlichen Verhältnisse in Pommern
und Rügen.

1 Vgl. die oben citierte fürst). Ratifikation von 1621 sub Nr. V:

Dähnert II, 138.

Fuchs, Unterjjang des Bauernst, in Schwedisch-Pommern u. Rügen. 6



II. KAPITEL.

DAS JAHRHUNDERT DES GROSSEN KRIEGES.

§ 1.

KRIEGSLEIDEN POMMERNS UND RÜGENS IM
XVII. JAHRHUNDERT.

Der dreissigjährige Krieg beg.inn auf Pommern mit

dem Jahre 1627 einzuwirken. In diesem Jahre liatte Herzog

Bogislav XIV. dem König Gustav Adolf von Schweden, welcher

damals Polen bekriegte, den Durchzug der in Mecklenburg

geworbenen Truppen durch Pommern gestattet. Dies gab

dem deutschen Kaiser, welcher auf der Seite Polens stand,

einen Vorwand Pommern mit kaiserlichen Truppen besetzen

zu lassen, um eine Landung der Schweden zu verhindern.

Laut einer im November zwischen dem Herzog und dem kaiser-

lichen General von Arnheim zu Franzburg abgeschlossenen

Kapitulation rückte die kaiserliche Armee in Pommern ein

;

während die Städte Stettin und "Wolgast, Cöslin und Damm
unbesetzt blieben, wurden zunächst nach Hinterpommern 55,

nach Vorpommern 33 und nach Rügen 35 wallensteinsche

Kompagnien gelegt. Für die beiden letzteren Lande wurde

nun diese Einquartierung, welche statt der ursprünglich be-

dungenen vier Monate drei Jahre andauerte, eine Quelle

unsäglichen Elends, ja zum Teil vollständigen Ruins.

Die Kaiserlichen, die eigentlich als Freunde gekommen
uöfl auch zuerst als solche aufgenommen worden waren,
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hausten hier schlimmer als es Feinde haften thun können.

Sie erhoben masslose Kontiibutionen an Naturalien und Geld

und die gänzlich zuchtlosen Truppen verübten Greuel aller

Art. Ein im Auftrag des Herzogs 1631 abgefasster Bericht

von der kaiserlichen Einquartierung' gibt davon eine ausführ-

liche amtliche Schilderung. Nach Angabe desselben wurden

dem Land im Ganzen über 20 Millionen Reichsthaler (?) an

ordinärer Kontribution und Zulagen aufgedrungen „ohne was

die täglichen Maroden, der Stralsuudische Krieg und andere

extraordinäre und spezielle Auflagen weggefressen". Zur

Aufbringung der hohen Summen für den Unterhalt des kaiser-

lichen Kriogsvolkes schrieb der Landtagsabschied vom 12.

Dezember 1027- eine allgemeine Kopfsteuer aus. Ganz be-

sonders fühlbar machte sich der Mangel einer Matrikel, nach

der die Lasten verteilt werden konnten. Jeder glaubte sich

überbürdet und den Nachbar bevoiteilt, und je mehr die

Lasten stiegen, desto mehr nahmen Zwietracht, Hass und

Neid im Innern zu und füiu-ten häufig zu Mord und Tod-

schlag. Unter solchen Verhältnissen entstand die im Wesent-

lichen in Geltung gebliebene Matrikel von 1628.^'

In erster Linie war es aber überall das platte Land

und die Bauern, welche unter der Einquartierung und den

Gewaltthaten der Soldateska zu leiden hatten. Ganz besonders

wurde Rügen mitgenommen. Eine Eingabe der rügenschen

Rittorschaft an den Herzog vom 3. Juni 1628 gibt ein an-

schauliches Bild der damaligen Zustände:

Der grösste Teil der Bauern sei ganz und gar ruiniert,

habe an Korn und Vieh nichts mehr; weil sie nun nichts

mehr geben können, würden sie von den Soldaten in jeder

Weise misshandelt, so dass sich viele schon aus Verzweiflung

* r,i)i'ej Jährige Drancksal des Hertzogthunibs Pommern", o. O.

1631. Besonders Beilage X. Eine ausführliche und aus zuverlässigen

Quellen geschöpfte Darstellung enthält ferner die Monographie .,Dfe

Kaiserliclien auf Rügen in den Jahren 16'27— 30" von Julius v. Bohlen.

Dieselbe liegt auch der Darstellung hei Fock a. a. O. VI. S. 303 ff.

zu Grunde, welchi» hier hauptsächlicli benützt ist.

2 Dähnert Suppl. I. G4S.

3 „Georg Behr" von Julius v. Bohien-Bohlendorf. Stralsund 1859

S. 22.

6*
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selbst das Leben genommeu. Der Adel habe auch nichts

mehr. Die Seidaten griffen nunmehr das Eigentum an Pfannen,

Kessel und Gerät aller Art an, auch die bei einigen noch vor-

handenen Pferde und Kühe und verkauften und vertauschten

Alles um einen Spottpreis, rissen ganze Gebäude in den Grund

nieder; ruinierten Alles und fielen bei Tag und Nacht in die

Häuser. Auch die herzoglichen Ackerwerke, die Pastorate,

Küstereien und Mühlen, die nach der Franzburger Kapitu-

lation hätten frei bleiben sollen, würden nicht verschont. Das

Saatkorn sei den Leuten vom Feld genommen, das was noch

mit viel Mühe und Arbeit bestellt sei, werde nun rücksichts-

los abgehütet, abgemälit, zertreten. Eine Hungersnot sei in

sicherer Aussicht.

Dies war aber erst der Anfang, Ln Jahr 1628 wurden

die Einquartierungen auf Rügen verdoppelt , auf die Bitten

der Ritterschaft dann zwar vorübergehend gemindert, aber

bald wieder vermehrt. Yon dem Zustand des Landes im

Frühjahr 1629 gibt eine Beschwerdeschrift der rügianischen

Ritterschaft an die zu Uckermünde versammelten pommerschen

Landstände eine ergreifende Schilderung.^

Als im Sommer 1 629 die Einquartierung erleichtert wurde,

waren von 1900 Hufen nur 300 bestellt und unter diesen

viele adelige wie bäuerliche Höfe ja ganze Dörfer, davon die

Leute verstorben oder verlaufen und deren hinterlassenes

Korn die Offiziere und Soldaten selbst einernteten.

Das Ärgste aber brachte das Jahr 1630 über die un-

glückliche Insel. Als nämlich die Kaiserlichen die Schweden,

welche sich in Altefähr festgesetzt hatten, nicht vertreiben

konnten und die Unmöglichkeit erkannten Rügen länger zu

behaupten gab der Oberst Götz am 27. April die ganze Insel

der Plünderung preis. „Mehrere Tage ward nun von der

entfesselten Soldateska auf der ganzen Insel verwüstet, ge-

sengt, geraubt, geschändet, gemordet nach Herzenslust, weder

Alter noch Geschlecht geschont und die qualvollsten Torturen

angewandt, um die Herausgabe von Schätzen zu erpressen."

Das war der Dank der Kaiserlichen für die Treue, mit

i
Vffl. Fock a. a. 0. S. 308 f.
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welcher der Landvogt von Rügen die Aufforderung des schwedi-

schen Generals zu Schweden überzugehen zurückgewiesen hatte.

Als die Plünderung zu Ende w^ar, äusserte sich Oberst Götz,

er könne sich jetzt anheischig macheu die Hörner einer jeden

Kuh, die in Rügen geblieben, mit Gold zu überziehen.

Indessen würden es nach der Ansicht eines Zeitgenossen jener

Ereignisse dem Oberst doch „teure Hörner geworden sein",

da wenigstens in den nördlichen Teilen der Insel doch Manches

an Gold und Silber in der Erde, an Pferden und Vieh in

den Dünen und Uferschluchten vor der Plünderung gerettet

worden war.

Ein Bild von dem Zustand des Landes nach der kaiser-

lichen Einquartierung gibt die am 14. Oktober 1630 erfolgte

Visitation der herzoglichen Domanial-Ackerwerke auf Rügen.

^

Danach war nur zu Lütkevitz und Rosengarten etwas ausge-

säet, Gagern ganz wüst. Vieh ebenfalls nur ganz wenig vor-

handen. Mit den Bauern aber hatte es folgende Beschaffen-

heit: von den 43 nach Lütkevitz gehörigen PHugdiensten waren

noch 10 mit je 6 Pferden, jedoch nur für einen Tag in der

Woche zu haben, von den 40 Kossäten noch 21. Von den

58 Pflugdiensten nach Gagern nur mehr ein einziger, von den

12 Kossäten noch 4. Zu Rosengarten von den früheren

39 Pflugdiensten noch .4, aber ganz unvermögend, von den

9 Kossäten keiner. Von all diesen Unterthanen sind etliche

ganz ruiniert, die Höfe verzogen und stehen wüst; etliche

wohnen noch auf ihren Höfen aber in Armut und Elend, ohne

Mittel sich selbst zu helfen, bitten um Hülfe oder Erlassung,

wollen auch zum Teil in diesem Fall ihre Erbgelder

nachlassen. Etlichen sind die Zimmer heruntergebrannt und

-gerissen, terminieren im Exil. Etliche sind noch in erträghchem

geringen Zustand als dass sie sich wohl erhalten können, wenn

sie mit Diensten, Fuhren und Einquartierung verschont werden.

Pachte können sie alle nicht geben.

Nicht minder charakteristisch ist eine Beschreibung des

Zustandes der Insel Ummanz, welche durch die Belagerung

1 "Vgl. Pock S. 313. Eine Abschrift des Aktenstücks befindet

sich unter den Beilagen zu der erwähnten handschriftlichen Abhand-

lung V. Bohlens.
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Stralsunds besonders gelitten hatte. Der Pensionarius der-

selben, der schwedische Oberst Weissmeyer, erinnert in einer

Beschwerdeschrift vom 5. August 1640' daran, wie das

Ländlein Ummanz 1631 da es zuerst verpachtet wurde, „also

ruiniert und zugerichtett, dass Überall nichts mehr den wie

2 schäbichte Bullen, 2 Hunde und eine Katze (reverenter)

darauff gefunden ,
die leute aber so aussgehungert und ver-

krencket gewesen, dass sie kaum gehen oder stehen konnten

ja kaum Menschen ehnlig gesehen."

Aber auch in Yorpommern sah es nicht viel besser aus.

Besonders in der Umgegend von Stralsund. Dieses hatte,

wie bekannt, die Aufnahme der Einquartierung trotz allen

herzoglichen Aufforderungen beharrlich verweigert und in

einer fünfmonatlichen Belagerung vom Februar bis zum
Juli 1628 Wallenstein selbst siegreichen Widerstand geleistet.

Dabei war aber das platte Land rings um die Stadt und

besonders die Güter derselben ebenfalls schrecklich verwüstet

worden. Deutlich zeigen uns dies die Einnahmeregister der

Stadt aus jener Zeit. Die Pacht und die sonstigen Abgaben an

die Stadt von ihren Höfen, Bauergütern, Katen, Mühlen etc.

hatten vorher auf dem Festland und auf Rügen zusammen

über 27000 '^i^ Sundisch betragen, im Register von 1628 aber

heisst es von Pommern „weil das ganze Land vom Feind

verwüstet, sind die Bauern von ihren Höfen weggelaufen,

derowegen nichts eingekommen" und von Rügen „wegen der

Kriegsnot verwüstet" und ist auch hier nichts eingegangen.

Ebenso blieb es noch während der folgenden drei Jahre.

^

Ebensowenig wurden die Besitzungen des pommerschen

Adels verschont. Eine Eingabe der Lehnsleute des Barthsohen

Distrikts an den Herzog aus dem Frühjahr 1629 entwirft ein

kläghches Bild vom Zustand des Landes.

^

Auch Greifswald hatte durch eine starke kaiserliche

Einquartierung gelitten, welche fast vier Jahre lang schreck-

1 Acta des Klosters zum heiligen Geist in Stralsund Tit. XIII.

Nr. 6 fasc. 9: ,Ummanz Generalia Bauern".

2 Fock S. 314.

a Fock S. 315 f.
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lieh hauste. 1631 werden die Lasten der Stadt in 17 Wochen
auf 50000 fl. berechnet.^ Auch der Universität zu .Greifswald

und den Gütern, welche sie damals schon besass,^ nützte

ihr vom Herzog von Friedland um 16. Juli 1628 ausgestellter

Schutzbrief (Sauve-Garde) nichts.

Die Drangsale steigerten sich hier natürlich, als Gustav

Adolf am 25. Juni 1630 an der Küste von Usedom gelandet

war und den Herzog Bogislav zu einem Defensivbündnis ge-

nötigt hatte. Nunmehr wurden von den kaiserlichen Truppen

erst recht hohe Kontributionen erpresst und besonders die

herzoglichen Amter auf dem Lande verheert, so auch das

herzogliche Amt Eldena. Dieses wie überhaupt die Dörfer

in der Umgebung von Greifswald litten besonders, als die

Stadt von den Schweden belagert wurde. Durch das sieg-

reiche Vordringen der Schweden wurde jedoch der Krieg

allmählich mehr und mehr aus Pommern verdrängt.

Wie es aber nach der kaiserlichen Einquartierung auch

hier aussah , das zeigt uns deutlich ein interessantes Akten-

stück aus dem Jahr 1633^ ein genaues Inventarium über

den Zustand des herzoglichen Amts Eldena vor und nach

der kaiserlichen Einquartierung, im Auftrag des Herzogs er-

richtet, als dieser den Plan fasste die Universität Greifswald

mit diesen Gütern zu beschenken. Nach diesem Inventarium

waren von 140 Bauerhöfen nur noch 73 besetzt, 62 wüst, die

übrigen unbesetzt. Auch bei den noch besetzten Höfen waren

die Gebäude zum Teil zerstört, überall nur geringe Aussaat,

kein Saatkorn , wenig Vieh , nirgends genug um den Acker

bestellen zu können. In diesem Zustand und überdies mit

Schulden behaftet war das Amt, als es der Herzog der Uni-

versität, welcher er an rückständigen Professorengehältern

grosse Summen schuldig war, durch Dotationsinstrument vom

1 Kratz, Die Stiidte der Provinz Pommern. Abriss ihrer Geschichte

zumeist nach Urkunden. 1865. S. 215.

- Im Jahr 1626 war sie von dem Herzog mit dem Dorf und Gut

Grubenhagen nebst den zugelegten Dörfern Pansow, Weitenhagen und

Subzow dotiert worden: Dähnert II, 841.

ä Abgedruckt bei Biesner, Abriss der Geschichte Pommerns und

Bügens (1834). S. 472 ff.
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9. Oktober 1633 (bezw. 15. Februar 1634) zum Geschenk

machte. Die Universität trug infolge dieses Zustandes an-

fangs auch grosse Bedenken, es anzunehmen, entschloss sich

dann aber doch dazu und hat dies in der Folgezeit nicht zu

bereuen gehabt.

Im folgenden Jahr 1635 nach der unglücklichen Schlacht

bei Nördlingen näherte sich der Krieg abermals Pommerns

Grenzen. Da starb mitten unter den neuen Kriegsunruhen

am 10, März 1637 Bogislav XIV. und mit ihm erlosch das

pommersche Fürstenhaus. Nach Inhalt der geschlossenen

Erbverträge hätte Pommern nunmehr an den Kurfürsten von

Brandenburg fallen sollen, allein in dem Bündnisvertrag,

welchen Gustav Adolf dem Herzog Bogislav 1630 aufge-

zwungen hatte, war bestimmt, dass Schweden Pommern in

Besitz behalten solle bis die Erbfolge entschieden sei, und

Schweden, damals factisch im Besitz von ganz Pommern,

zeigte keine Lust dies überhaupt wieder herauszugeben. Daher

griff der Kurfürst zu den Waffen, um zusammen mit der

kaiserlichen Armee die Schweden aus Pommern zu ver-

treiben.

Diese Kämpfe, welche besonders an der Peene und

Trebel geführt wurden, waren von neuen Verwüstungen des

Landes begleitet — insbesondere hauste die sogenannte

„licentlose Soldatesca" d. h. die Marodeure u. s. w. hinter

dem Rücken der schwedischen Armee allen Patenten des

Feldmarschalls Baner zum Trotz aufs Ärgste ^ — so wird

das Jahr 1637 als eines der schrecklichsten hinsichtlich der

Verwüstungen in Pommern bezeichnet."

Die Schweden, zu schwach sich im offenen Feld zu

halten, besetzten die festen Städte, worauf sich die Kaiserlichen

wieder im Land ausbreiteten. Dieses war aber durch die

neuen Kämpfe so verwüstet, dass die Kaiserlichen noch Ende

1 Vgl. V. Bohlen ^Georg Behr" S. 27 f.

'^ Biesner S. 524. Dem Christow Belir auf Senilow verursachte

die schwedische Einquartierung vom 27. August bis 16. September

6027 fl. Schaden, davon traf allein die Bauern in Semlow 1653 fl.

;

„Georg Behr" y. 27. Ü6 ff.
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1637 dasselbe räumen inussten, weil sie nicht mehr den nötigen

Unterhalt darin fanden.

In derselben Zeit war an Stelle der bisherigen Regierung,

welche unter dem Titel „die hinterlassenen fürstlich pommer-

schen Räte" unverändert weiter bestanden hatte, eine provi-

sorische schwedische Regierung getreten. Durch den Ver-

gleich zwischen Brandenburg und Schweden vom 1. Februar

1647, bestätigt im Westphälischen Frieden, wurde dann

Pommern zwischen den beiden Staaten geteilt. Brandenburg

erhielt Hinterpommern, Schweden Vorpommern mit Stettin

und Rügen, und zwar als Reichslehen.

Die Zeit der Ruhe, welche nunmehr für Schwedisch-

Pommern folgte, dauerte nicht sehr lange. Der neue Krieg

zwischen Schweden und Polen hatte mehrfache Einfälle pol-

nischer, kaiserlicher und brandenburgischer Truppen in Pom-

mern zur folge , wodurch die kaum begonnene Neuordnung

der inneren Verhältnisse des Landes wieder ins Stocken ge-

riet. Durch den Frieden von Oliva erhielt Schweden alles

in Pommern Verlorne zurück und es herrschte nun dreizehn

Jahre lang Ruhe im Land, welche zu Einführung einer ver-

besserten Regierungsform und Neueinrichtung des ponimer-

schen Staats benützt wurde.

Aber schon 1675 wurde Pommern wiederum für mehrere

Jahre zum Kriegsschauplatz , als schwedische Truppen im

Bunde mit Frankreich in das brandenburgische Pommern
und in die Mark einfielen. Es ist bekannt, wie der grosse

Kurfürst in Eilmärscheu von dem französischen Kriegsschau-

platz herbeieilte, die Schweden bei Fehrbellin schlug und

nach Pomraern zurückwarf. Die geschlagenen und demorali-

sierten schwedischen Truppen hausten auf dem Rückzug in

Schwedisch-Pommern wie in Feindesland. ^ In den folgen-

den Jahren eroberte der grosse Kurfürst dann ganz Vor-

pommern und Rügen, musste jedoch in dem schimpflichen

Frieden von St. Germain, vom Kaiser im Stich gelassen, Alles

wieder an Schweden zurückgeben.

1 Fock a. a. O. VI, 37(3.
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So hatte der Krieg wiederum drei Jahre in Pomraern

getobt und besonders auf Rügen, um dessen Besitz von beiden

Seiten am heftigsten gekämpft worden war, Vieles wieder

zerstört, was neu aufgebaut war, Manches vernichtet, was der

früheren Heimsuchung entgangen war.

Auch hiefür einige Beispiele. Baltzer Burchard von

Platen übergab dem Landescommissär Henning von Bohlen

1678 eine Beschreibung von dem Zustande seiner Gurtitzer

Güter (auf Rügen).' Darin heisst es z. B.: „Lüssevitz 4 Hufen,

liegt ganz wüst, bis auf einen Bauern und einen Kossäten.

Da ich den Anfang gemacht ihnen Häuser zu bauen , seind

aber durch diese schwere Einquartierung und Kriegsruin nicht

vollens fertig geworden, der Bauer hat nur halb ausgesäet,

ist rein ausgeplündert, kann in seinem Hause auch noch nicht

bedauern, sondern hält sich meist in Gingst auf. Mönckevitz

ist ganz wüst wie bekannt durch diesen Krieg geworden" etc. etc.

Hieher gehört auch eine Spezifikation der abgebrannten,

abgebrochenen und ganz wüsten Höfe in der Herrschaft

Putbus. 2 Danach waren hier damals 35 Voll- und 4 Halb-

bauern und 10 Katers (Kossäten) wüst und bei den fünf

grossen Ackerhöfen nur bei einem 2 Drömt Rogen gesät, bei

den übrigen nicht das Geringste.

§ 2.

DIE WIEDEREI^^RICHTUNG DER LANDGÜTER UND
DIE ENTSTEHUNG DES LASSITENTUMS.

Neben dem materiellen Ruin des Bauernstandes in

Pommern und Rügen hatte der dreissigjährige Krieg auch

noch mittelbar die weitere Folge, dass sich damals auch die

rechtlichen Unterschiede verwischten , welche zwischen den

Bauernwirten im Stettinschen und im Wolgastschen Herzog-

tum bestanden hatten, indem die Bauerordnung von 1616
nunmehr in ganz Schwedisch-Pommern Geltung erlangte. Die

1 V. Bohlen Gesch. d. Farn. v. Krassow I S. 38.

3 in j,Y. Bohl. Manuscr. Nr. 21".
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schwedische Rogieriing erliess nämlich, unkundig der Yer-

hältnisse, auf das Drängen der Stände am 1. Juli 1645

eine Konfirmation jener Stettinschen Bauerordnung für das

ganze Land, allerdings ohne die Absicht damit das bestehende

Recht in einem Teil des Landes zu verändern. Durch die

renovierte Gesinde-, Taglöhner-, Bauer- und Schäfer-Ordnung

vom 29. September 1647 wurde dieselbe dann abermals mit

unwesentlichen Erläuterungen erneuert, ' und da sich von nun

an auch der Gerichtsgobrauch danach richtete, kann ihre

Geltung auch in dem früiieren Pommern-Wolgast fernerhin

nicht in Zweifel gezogen werden, obwohl die Bestimmungen

über das bäuerhche Besitzrecht in der weiteren Bauerordnung

von 1670 nicht mehr enthalten sind.

Damit war also auch in Rügen und dem gegenüber-

liegenden Teil Vorpommerns den bäuerlichen Wirten der erb-

liche Besitz durchaus abgesprochen, ihre Legung bzw. Aus-

kaufung unbedingt gestattet, ihr persönlicher Rechtszustand

für „Leibeigenschaft" erklärt worden. Und doch ist es nicht

die allmählich durch den Gerichtsgebrauch festgestellte, aber

in das Rechtsbewusstsein des Volkes noch keineswegs über-

gegangne gesetzliche Kraft dieserBestimmungen, w^elche damals

wirklich auch in diesen Teilen Pommerns bei der grossen

Menge der Bauernwirte die Rechts- und Besitzverhältnisse

gemäss jener Bauerordnung von 1616 umgestaltete, sondern

in erster Linie that dies die geschilderte Vernichtung des

früheren bäuerliciien Wohlstandes,

Nicht die Bauerordnung von 1616, sondern der dreissig-

jährige Krieg und seine Folgen haben die Mehrzahl der erb-

lichen Bauernwirte Vorpommerns und Rügen in Lassiten ver-

wandelt.

Erst im folgenden Jahrhundert hat sich in den zahl-

reichen Prozessen jene gewohnheitsrechtliche Rezeption der

Bauerordnung von 1616 in verhängnisvoller Weise geltend

gemacht. Ein Beweis für die praktische Bedeutungslosigkeit

derselben in jener Zeit ist es, dass da und dort, wo die

äusseren Umstände günstig waren, die alten besseren Besitz-

verhältnisse trotz derselben unverändert fortbestanden. Wir

1 Gaede S. 42, 44.
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kommen auf diese Reste der alten bäuorlichen Verfassung

später zurück, zunächst gilt es die Art und Weise darzustellen,

wie die wirtschaftlich ruinierten Güter wieder eingerichtet

wurden und wie sich dabei das Lassitentum als die regel-

mässige Form ausbildete.^

Zur Wiedereinrichtung der zerstörten Dörfer und Bauer-

höfe war überall die Hilfe der Gutsherrschaft nötig. Der

Bauer hatte ja, wie wir sahen, durch die geschilderten Kriegs-

leiden am meisten gelitten, das ihm gehörige Haus war nieder-

gebrannt oder ohne Dach, sein Feld wüste und nicht bestellt,

sein Brot- und Saatkorn und Yieh geraubt, was ihm etwa ge-

blieben war, das nahmen nun die Gläubiger. Auf Rügen
machten nach den Kirchenrechnungen aus der ganzen Insel

die Bauern überall Konkurs. ^ Der Bauer hatte zum Wieder-

aufbau seines Hauses zur Besäeung des Ackers, zur An-

schaffung von Vieh in der Regel nichts, und wenn die Herr-

schaft also wieder die früheren Fachte und Dienste geniessen

wollte, so musste sie hier notwendig eintreten und ihre Bauern

selbst wieder einrichten.

Allein dies erforderte überall bedeutendes Kapital und

das besassen die meisten Gutsherrschaften nach jenen schweren

Zeiten selbst nicht. Am wenigsten die kleineren adeligen

Gutsbesitzer, deren eigene Gutshöfe ja ebenso mitgenommen

waren, wenn sie sich auch bemüht hatten die Kriegslasten

möglichst auf ihre Bauern abzuwälzen.'^ Die natürliche Folge

davon w^ar, dass wenigstens auf den kleineren Gütern überall

nur so viel Bauerhöfe von der Herrschaft wieder eingerichtet

wurden, als sie notwendig Pflugdienste zur Bestellung ihres

Hoffeldes brauchte.* Die nicht wieder besetzten Bauerhöfe

gingen ein, ihre Felder blieben zunächst wüst liegen, wurden

dann aber, je mehr die Dienstkraft der neueingerichteten

1 Es muss wiederholt hervorgehoben werden, dass es auch vorher

schon in Schwedisch-Pommern vereinzelt unerblichen Lassbesitz gegeben

hat, namentlich wohl bei den Bauern auf Ritteracker u. a., aber als

allgemeine Besitzform ist das Lassitentum erst damals entstanden.

2 V. Bohlen, Familie Krassow L Einschaltung S. 162.

3 Vgl. „Georg Behr" S. 25.

* Bohlen Farn. Krassow a. a. O.
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Bauern erstarkte, zum HofFeld eingezogen und von jenen

mitbestellt. So war hier Einziehung von Bauernland
eine der Hauptfolgen des Krieges, die Bauernstellen gingen

an Zahl sehr vermindert aus diesem hervor.

Aber auch ihre Besitzverhältnisse hatten sich zugleich

mit dieser Neueinrichtung völlig verschoben. Denn indem sie

alles zur Führung ihrer Wirtschaft nötige von der Herrschaft

erhielten, wurden sie von dieser ganz abhängig. Bestellung

des herrscliaftlichen Feldes war der Zweck, zu dem sie wieder

eingerichtet wurden , nur so lange sie diesem Zweck ent-

sprachen wurde ihnen der Hof von der Herrschaft gelassen,

mit einem Wort ihr Besitz war zum Lassbesitz ^ geworden,

der nur gewährt wurde als Entgelt für die geleisteten Dienste

und Abgaben.

Nun , da Gebäude und Hofwehr Eigentum der Herr-

schaft waren, welches sie zurückforderte, wenn der Bauer

den Hof verliess, war das verschwunden, was der Bauer bis-

her seinen Kindern vererbt hatte, das „Erbe" oder „Wesen",

das von dem Erben zu einer bestimmten Taxe angenommen,

von einem Fremden oder eventuell der Herrschaft mit dem
„Erbgeld" bezahlt worden musste. Letzteres hatte man ja

schon vor dem Krieg angefangen nur mehr auf die Gebäude

zu beziehen, die Bauerordnung erhob dies zum Rechtssatz.

Waren daher nun die Gebäude Eigentum der Herrschaft,

welche sie neuaufgebaut oder wiederhergestellt hatte, so war

damit das Erbgeld und die Qualität des Hofes als eines „Kauf-

hofes" weggefallen. Wenn die Herrschaft in der Folge den

Hof legen wollte, brauchte sie den Bauern nicht mehr mit

einer vielleicht hohen Summe auszukaufen, sie war nur schul-

dig ihm zur Entschädigung die Hofwehr zu überlassen und

ihn frei ziehen zu lassen, dann konnte sie ihn legen, wann
sie wollte.

Allerdings wird noch von dem in der zweiten Hälfte

des 17, Jahrhunderts lebenden pommerschen Juristen David

^ Unter „Lassliesitz, Lassitentum" sehlftohthin verstehen wir in

der Folge immer das unerbliche, im Gegensatz zu dem erblichen

Kolonatsverhältnia (dem „erblichen Kulturbauern" des Preuss. L.-R.),

welches Knapp als „erblichen Lassbesitz" bezeichnet,
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Meviiis die betreffende Bestimmung der Bauerordnung von

1616 dahin ausgelegt, dass sie der Herrschaft nur für den

Fall eine Legungsbefugnis einräume , wo sie den Bauerhof

zur eigenen Notdurft nötig hätte ^ — also denselben Fall,

wo schon der Landgebrauch den adeligen Herrschaften ein

Auskaufungsrecht gegeben hatte, das dann später auch die

anderen usurpierten. Allein wo waren die Grenzen dieses

Begriffs „Notdurft"? Wohl aber wird auch durch die Bauer-

ordnung, wenn es auch nicht ausdrücklich darin ausgesprochen

ist, die Absetzung eines Bauern von sciueni Hof der Herr-

schaft nur dann unbedingt gestattet, wenn sie den Hof „legen"

d. h. zu ihrem Gutshof schlagen oder in ein Vorwerk ver-

wandeln will, nicht aber bloss um einen anderen Wirt an seine

Stelle zu setzen.

Als Entgelt für seine Dienste und Abgaben erhielt

vielmehr der Lassbauer seinen Hof zu ungestörtem und von

der Herrschaft selbst geschütztem Besitz, aus dem er nicht

vertrieben werden konnte, so lange er nicht durch schlechte

Wirtschaft dazu Anlass gab oder die Herrschaft den Hof

selbst haben wollte. Der Lassbesitz ist also regelmässig

lebenslänglich oder genauer so lang, als die Arbeitstüchtig-

keit des Bauern andauert. Dies ist überall der entscheidende

Gesichtspunkt. Er ist daher auch niclit erblich: dem jeweiligen

Besitzer folgt nur dann sein Sohn oder Schwiegersohn im

Besitz, wenn er der Herrschaft zu der Aufgabe tüchtig scheint,

die jetzt als der Existenzzweck des bäuerlichen Standes über-

haupt angesehen wird : Leistung der Frohndienste auf dem

Gutshof und Zahlung der Geldabgaben. Dass damit in der

Regel eine faktische Erbfolge verbunden war, soweit es jene

Zweckmässigkeitsrücksichten gestatteten, ist bekannt.

Ganz derselbe Prozess vollzog sich auf den Gütern der

Städte und ihrer Stiftungen; nur dass hier im Aligemeinen

die Bauern entsprechend den verschiedenen wirtschaftlichen

Interessen mehr wegen der von ihnen zu beziehenden Geld-

abgaben als wegen der Dienste wieder eingerichtet wui'den.

Aber auch hier fehlte es dazu anfangs an Geld, und so

1 Vgl. Gäde S. 45.
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wurden auch hier zunächst nicht alle Bauernstellen wieder

besetzt, sondern ebenfalls eine Anzahl Ackerwerke errichtet,

für die nicht so schwor Pächter zu finden waren, welche die

Aufführung der Gebäude und Anschaffung des Inventars

selbst übernahmen.

So errichtete Stralsund 1632 in Prohn, Lüssow, Langen-

dorf neue Ackerwerke ;^ in Waase auf Ummanz — dem
Heiliggeistkloster zu Stralsund gehörig — wurde 1630 aus

14 gelegten Bauerstellen nebst zwei solchen in Kükow ein

neuer Gutshof gebildet. ^ Auf den Gütern der Stadt Greifs-

wald und ihrer Stiftungen wurden von den im dreissigj ährigen

Krieg vorwüsteten Dörfern Frätow, Liepz, TIelmshagen und

Wackerow ebenfalls Ackerwerke errichtet, andere zunächst als

Viehweide an Bürger verpachtet, so Petershagen und Wilms-

hagen, von denen ersteres später ebenfalls ein Ackerwerk

wurde, letzteres aber wieder mit Bauern besetzt wurde. -^

Dies bildet hier doch die Regel , die Einziehung von

Bauernland zu Ackerwerken ist von geringerem Umfang,

Zur Wiederherstellung der ruinierten Bauerhöfe wurde dabei

folgender Weg eingeschlagen. Ein oder mehrere verwüstete

Dörfer wurden einem „Pensionarius," meist ein wohlhabender

Bürger der Stadt, unter der Bedingung verpachtet, dass sich

derselbe aus einigen Bauerstellon einen kleinen Ackerhof an-

legen, die übrigen aber mit seinen Mitteln aufbauen und ein-

richten sollte, wofür ihn dann je nachdem die Bauern selbst

oder die Stadt schadlos hielten.'* Da aber in solchen Fällen

1 Fock VI, S. 315. A.

2 Acta des H. G. Kl. zu Strals. s. h. t.

8 Vgl. (Holst.) Der Grundbesitz der Ptadt Groifawald. nerieht

der Ökonomie-Deputation. (1886.) S. 7 ff.

Ein solcher Vertrag wird z. B. zwisolion der Sfadt Greifswald

und dem Bürger und Kaufmann Jacob Albreeht über das ganze Dorf

Jeser am 8. August 1(532 auf 12 Jabro abgeschlossen. F]s wird ihm

überlassen, welche Höfe und Acker er für sich occupieren und ge-

brauchen will, dal'ür übernimmt er es zur Wiederherstellung der teils

bewohnten, teils unbewohnten Bauerhöfe und Katen zu helfen und sie

mit Pferden, Kühen, Schweinen, Brot- und Saatkorn wieder einzurichten

und von ihnen das so Vorgestreckte allmählich nach vier Jahren wieder

einzutreiben. Dafür geniesst er die Dienste der Bauern zur Bestellung
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die Bauern in der Regel nieiit im Stande waren dem Tensio-

narius die Baukosten und das vorgeschossene Inventar zu

bezahlen, so wurden diese der Herrschaft an der l'aeht von

dem Pensionarius abgezogen und gingen damit auch hier ins

Eigentum der Herrschaft über. Dass ferner bei diesem Ver-

hältnis die Bauern während der Pachtzeit oft schonungslos

ausgebeutet wurden und keine Gelegenheit hatten sich von

den Kriegsleiden gründlich zu erholen und wieder zu einigem

Wohlstand zu kommen, ist einleuchtend. Meist werden daher

die auf solche Weise entstandenen Ackerwerke so weit mög-

lich später wieder in Bauerdörfer verwandelt. ^

Was sodann dasDomanium und dessen Wiedereinrichtung

betrifft, so wurden dazu schon bei der erwähnten Visitation

im Jahre 1630 Vorschläge gemacht. Den Bauern, welche

sich getrauten selbst wiederum anzubauen, sollten die Pachte

auf einige Jahre nachgelassen und die Dienste entsprechend

ermässigt werden. Wegen der Erbgelder war man dabei

der Meinung, dass denjenigen, welche ihre Höfe und Katen

ohne hohe Not verlassen und dadurch den Ruin der Zimmer

verursacht hatten, der Schaden billig an den Erbgeldern ge-

kürzt werde; den übrigen aber, welche aus wahrer Not ihre

Höfe und Katen verlassen, sollte aus dem durch anderweitige

Verpachtung ihrer Acker erzielten Erlös allmählich das Erb-

geld erstattet oder sie mit „Zahlzetteln" befriedigt werden,

bis die Höfe wieder gebaut wären. Im Lauf des dreissig-

jährigen Krieges wurde aber von der schwedischen Regierung

ein erheblicher Teil des Domanialbesitzes verpfändet und hier

waren es dann die Pfandbesitzer, welche zum Teil, um von

ihren Gütern Nutzen zu haben , die Bauern wieder einrichten

mussten.-

AhnHch wie hier und in den greifswaldischen Stadtgütern

vollzog sich die Neueinrichtung auch in dem nunmehrigen

seines Ackerwerks und was sie an massigen Pachten und sonst vorher-

gegeben und jetzt ohne Bedrückung geben können (Acta d. Magistr.

z. Greifsw. Litt. B. Nr. 72).

1 So z. B. Sanz; von den akademischen Gütern Wampen. Vgl.

d. Anhang s. h. t.

2 V. Bohlen, Familie Krassow a. a. O.
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„academisclion Amt Eldena," dorn Grundbesitz der Universität

zu Greifsvviild, welchen dieselbe zum grössten Teil während des

Krieges in so verwüstetem Zustand angetreten hatte.

Auch hier entstanden, teils an Stelle, teils in Mitten

frülierer Dörfer eine Anzahl von Ackerwerken. ' Daneben aber

wurden an Professoren und „Akademieverwandte," Pastoren

etc. für ihren rückständigen Gehalt und sonstige Forde-

rungen einzelne Bauerhöfe oder wüste Hufen „jure anti-

chretico" vorpfiindi>t mit der ausdrücklichen Bedingung aus

eigenen Mitteln neue Gebäude daselbst aufzuführen. Da-

durch wurde ein grosser Teil der fehlenden Gebäude wieder-

hergestellt.- Die davon ausgeschlossenen, von dem akade-

mischen Amtmann administrierten Güter sollten inzwischen den

Professoren und Amtsverwandten den laufenden Gehalt an

Geld und Natuialien liefern.

Der schwedische Visitations-Recess vom 19. Septendjer

1646^ suchte dies Veriiältnis zwar für die Zukunft abzustellen,

aber ganz war dies bei der Schuldenlast der Universität nicht

müglicli und genehmigt daher der Recess vom 16. Mai 1666'*

noch eine solche Verpfändung des Ackerwerks zu Dersekow

an die „Deservitarii" d<'r Universität. Im Jahre 1702w'aren

nach dem Recess vom 20. Mai"' noch sieben Partikeln in

privaten Händen.

Die durch solche Verpfändungen ursprünglich bezweokte

bauliche Wiederherstellung der wüsten Höfe war jedoch,

nachdem sie kaum begonnen hatte, durch die neuen Kriegs-

unruhen die häutigen Durchmärsche, Einquartierungen und

Kontributionen unterbrochen worden, die bereits hergestellten

Gebäude verfielen wieder und das Jahr 1637 brachte dann

neue Zerstörung. Mehrere Dörfer gino-eu in Flammen auf.

1 liftdlow, Diilriolisliiigfin, Haiisliaiien, Gruhcnluigen, Dersekow

und Wain|ien . Die beiden letzteren wurden später wieder in Bauer-

höfe zerlej^t. Y^l. den Anhang, II.

~ Biesner a. a. O. S. 52"2.

s Dähnert II, 853 f.

* eodem 887.

5 eodem 935.

Fuchs, Untcrgaiit; des Buiiernst. m Scliwcdisch-PonirMcrn ii. Kügon. 7
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Erst allmählich Endo der dreissiger und in den vierziger

Jahren werden die wüsten Höfe wenigstens zum Teil wieder

besetzt, aber fast überall ist ihre Zahl verringert, indem ein

Teil der wüsten Hufen an die besetzten Bauerhöfe verheuert

d. h. auf Zeit verpachtet wird, bis es später vielleicht ge-

lingt auch sie wieder zu besetzen.

Auch hier kommen Greneral Verpachtungen ganzer Dörfer

vor, wobei der Pensiouarius die Wiedereinrichtung der Bauern

übernimmt. Allein auch ausserdem führt die Universität

in der Regel ebensowenig wie die Stadt Greifswald die Ge-

bäude selbst auf. Gewöhnlich muss dies hier der neue Bauer

selbst thun, er erhält dazu nur Vorschüsse von der Herr-

schaft, das nötige Bauholz und dgl. sowie eine lleihe von

Jahren Freiheit von Pacht und Diensten. Auch hier aber

werden die aufgeführten oder reparierten Gebäude als Eigen-

tum der Herrschaft angesehen ; sie erscheinen als erworben

durch die erlassenen Pachte und Dienste.

Nicht viel anders war es mit der Hofwehr auf den

städtischen und akademischen Gütern. Oft gab die Herr-

schaft allerdings auch hier das Nötige iiinzu oder gewährte

Barvorschüsse zur Anschaffung. Sehr häufig aber, nament-

lich nach den Verwüstungen des braudenburgischen Krieges

in den 70er Jahren, verschaifte sie dem Bauern nur bei den

Bürgern der Stadt Kredit zur Wiedereinrichtung des Hofes

durch urkundliche Versicherungsscheine, welche sie dem

Gläubiger erteilte, dass der Bauer die Schulden bezahlen

w"erde und zu dem Zwecke einige Jahre Pachterlass oder-

Remission geniessen solle, und dass die Schulden auch auf

den Nachfolger im Hof übergehen sollten. In Folge dessen

übernahmen die Bauern die Höfe meist schwer verschuldet, auch

wenn sie zu den Vorgängern in gar keinem verwandtschaft-

lichen A^erhältnis standen und mussten von ihrem Eigenen

zusetzen, um dem Gläubiger die Hofwehr zu bezahlen, welche

dafür aber nicht ihr Eigentum wurde, sondern das der Herrschaft.

Denn die dafür gewährten Freijahre oder Pachtremissionen

waren meist rein matheinati^icli berechnet kein genügendes

Äquivalent für die zu bezahb'uden Schulden.

So war der Bauer damals gerade noch gut genug der
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Herrschaft einen wüsten oder baufälligen Hof wieder aufzu-

bauen, ihn mit Hofwehr auf seine Kosten zu versehen, die

dazu nötigen und etwa sonst schon vorhandenen Schulden

abzutragen und dann nach einigen Freijahren auch noch

Dienste und Pachte zu leisten. Wie er dabei sein Aus-

kommen fand, war seine Sache. Es ist klar, dass dabei

viele Wirte zu Grunde gingen; immer häufiger werden in

den Spezialakten die Fälle, wo ein Bauer den Hof „quittieren"

muss, weil er ilm ganz „hciHintergewoimt". Eine kümmer-

liche Altersversorgung uud selbst die nicht immer, das war

dann der Lolm, der ihn erwartete, während seine Kinder als

Knechte auf dem Hofe bei dem neuen Wirte weiter dienen

mussten.'

Man möchte fragen, wie sich unter solchen Umständen

überliaupt noch Reflektanten für wüste oder erledigte Höfe

fanden. Und in der That wurde deren Besetzung immer

schwieriger, so dass man schliesslich zu Gewaltmassregeln,

wie Gefängnisstrafen,- griff; der Leibeigene war ja als solcher,

zur Annahme eines Hofes verpflichtet.

Indessen ist dies bereits der Höhepunkt der Entwicklung

und gehört schon mehr dem 18. Jahi'hundert an, in der

ersten Zeit nach dem Krieg, wo der allgemeine lassitische

Besitz enstand, sind uns solche Fälle von Zwangsanwendung

nicht bekannt geworden. Ohne Zweifel ist ja wohl auch damals

schon aus der allgemeinen Unterthäuigkeit die Pflicht des

Unterthaueu zur Annahme eines Hofes abgeleitet worden und

bat die Wiederbesetzuug der wüsten Höfe unter so ungünstigen

Bedingungnii erleiclitert; indes erklärt sich letztere doch nicht

allein daraus, sondern auch ebensosehr aus den allgemeinen

Zeitverhältnissen, welche so ganz anders waren als vier Jahr-

hunderte vorher bei der deutschen Kolonisation.

Ein Vergleich zwischen diesen beiden Perioden ist nicht

uninteressant. Hier wie dort herrschte ja eine grosse Nach-

' Obiffe Darstelluns^ l)ornIit auf dem Studium zalilreiclier Spezial-

akten akadciTiisclier und shultisclier Güter, alle einzelnen Züge der-

selben können aktenmässjo- Welejit werden.

2 yo zu Jeser 1694 und 1710 (Acta d. M. ?.. Gr. a. a. 0.)

1*
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frage nach bäuerlichen Arbeitskräften, nach Wirten für die

vielen wüsten oder unbesetzten Höfe und das Angebot an

solchen war hier vielleicht noch viel geringer als damals, so

dass man an und für sich denken möchte, es hätten sich die

Bedingungen der Niederlassung ebenso günstig gestalten müssen

wie damals. Wir werden weiter unten sehen, wie wenig Er-

folg die Versuche hatten, welche die schwedische Regierung

in diesem Sinn machte, durch Yerheissung von Freiheiten

aller Art, von erblichem und eigentümlichem Besitz der

aufzubauenden Stellen neue Ansiedler anzulocken.

Die Gutsherrschaften thaten dies uicht. Sie waren weit

entfernt auf die Vorteile zu verzichten, welche sie durch die

geschilderte Rechtsentwicklung erlangt hatten. Es standen

ihnen auch in der Regel keine Leute gegenüber, welche auf

besseren Bedingungen bestehen konnten oder auch nur wollten.

Teils waren es die früheren Bauern, welche sich verlaufen

hatten und nun zurückkehrten und dankbar waren, wenn

ihnen die Herrschaft den Hof aufhaute und die llofwehr dazu

verschaffte; ob sie ihnen dann den Hof feierlich „von Erben zu

Erben" verliess oder nicht — gleich viel. Teils aber „gaben"

sich Fremde dazu „an", die ebensowenig ^[ittel hatten sich

selbst einzuiichten und darum in jener „Not der schweren

Zeit" auch froh sein mussten einen Hof zu erhalten — gleich-

viel unter welchen Bedingungen. Und nicht immer waren es

Bauerssöhne oder -Knechte, welche sich dazu meldeten, sondern

vielfach auch besonders in der ersten Zeit Leute von zweifel-

hafter wirtschaftlicher 1 Befähigung: frühere Soldaten, verarmte

Bürger, Abenteurer und Gesindel aller Art, welchen sich die

Gutsherrschaft begreiflicher Weise wohl hütete einen Hof un-

widerruflich und erblich zu überlassen.

Yielmeiir finden wir im Anfang der Wiedereinrichtuug

sehr häufig blose Zeitpachtverhältnisse auf wenige Kontrakts-

jahre, welche dann, wenn der neue Wirt sich tüchtig zeigte,

vielleicht mehimals ausdrücklich verlängert wurden meist aber

stillschweigend in lebenslänglichen Lassbesitz übergingen. Schon

die Form dieser „Kontrakte" war eine ganz andere als bei

den „Hofbriefen", welche unterthänige Bauern erliielten. Jene

„Pensionäre" waren meist freie Leute, oft besseren Standes,
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wie Haudvverkei" oder lUu'yer einer kleinen Stadt, gaben sicli

dann aber später der Herrschaft unterthänig- oder wurden es von

selbst durch ihr Wohneubleibeu auf dem Hofe. Dagegen ist

uns in den zahh'eichon von uns durchgesehenen Spezialakten

nur ein einziger Fall begegnet, wo einem Bauern ein wüster

Hof erblich („für sich und seine Eiben zu Bauer- und Pacht-

recht") eingetimn wird.i Das regelmässige Ziel dieser Ent-

wicklung ist vielmehr überall ein blos lebenslänglicher Lass-

besitz bei den neuaufgebauten oder neubesetzten Höfen.

Aber auch die alten Bauernwirte, welclie den Krieg

überdauert und teils ihre Höfe zu behaupten vermocht hatten,

teils nachdem die Gefahr vorüber dahin zurückgekehrt waren,

unterlagen langsam diesem Prozess. Im grössten Teil des

Landes, wo sich nachher ausschliesslich lassitische Verhältnisse

finden, war fast jedes Bauernwesen, auch wenn es noch be-

setzt war, doch nach irgend einer Richtung so mitgenommen,

dass es der Hilfe der Herrschaft bedurfte, um es wieder ganz

in tüchtigen Stand zu setzen; daraus entwickelte sich dann

aber auch hier die gleiche Abhängigkeit im Besitz. Auch

Erbgeld und Kaufhöfe verschwanden, wie schon gezeigt, wenn

die Gebäude mit Hilfe der Herrschaft aufgebaut wurden. In

dem Inventar des herzoglichen Amtes Eldena vom Jahr 1633

werden vor der kaiserlichen Einquartierung in verschiedenen

Dörfern „Hofgelder" von 300 oder 400 W^ erwähnt. Nach

der Wiedereinrichtung sind dieselben verschwunden und ist

auch in den frühesten akademischen Akten nichts mehr von

solchen zu finden.

Wohl aber können wir hier die Spuren des früheren

besseren Besitzrechtes bei den alten Bauern im Anfang noch

deutlich verfolgen. So treten anfangs noch da und dort Bauern

ihre Höfe, welche sie zu „Bauer- und Pachtrecht" bewohnen,

freiwillig an ihre Söhne oder Schwiegersöhne ab, ohne dass

die Herrschaft anders als obrigkeitlich dabei mitwirkt, indem

sie in der alten Weise Erbschichtungen errichtet. Aber da-

bei — und dies ist eben der springende Punkt — werden

1 Vgl. don Anh., II unter „Neuendorf".
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schon nicht mehr die Gebäude, sondern nur nocii der übrige

Vorrat in Geld angeschlagen und zu dieser Taxe vom Nach-

folger übernommen. Bald verschwindet dann auch beim übrigen

Vorrat eine solche Taxierung, welche ihn noch als Eigentum

des Bauern erscheinen Hess. Die Hofwehr wird überall un-

taxiert ausgeschieden und nur was darüber an Vieh etc. vor-

handen — es kam später selten genug vor — wird in Geld

angesetzt und Gegenstand der Erbteilung. Aus der blosen

obrigkeitlichen Mitwirkung des Amtshauptmanns ist zugleich

auch hier, ebenso wie bei den lassitisch lu^u besetzten Plöfen,

eine Genehmigung desBesitzüborgangs geworden. Der schlechte

Besitz hat den guten verdrängt wie schlechtes Geld gutes

Geld. So ist unerblicher Lassbesitz auch hier das Ende,

§ 3.

ERBLICHER BESITZ, LEIBEIGENSCHAET UND ALL-
GEMEINE VERHÄLTNISSE IN DIESER PERIODE.

Die geschilderte Entwicklung gilt, wie schon hervor-

gehoben, nur für den giösseren Teil von Schwedisch-Pommern.

Daneben haben sich — und zwar vorzugsweise auf Rügen
— nicht unerhebliche Reste des alten erblichen Besitzrechts

der Bauern erhalten, mit wenig Änderungen ganz nach den

Normen des Wendisch-Rügianischen Landgebrauchs.

So in der Herrschaft Spyker auf Jasmund, welche seit

dem 30jährigen Krieg der schwedische Generalgouverneur

und Feldmarschall Wrangel und nach seinem Tod (1676) sein

Nachfolger Graf Königsmark besass, und zu welcher damals

auch die Ralswicker Güter der Barnekow gehörten. Hier

zeigen die Erbschichtungen aus der zweiten Hälfte des 17. Jahr-

hunderts ^ im Grossen und Ganzen noch ganz die nämlichen

Rechtsverhältnisse wie das früher besprochene -Rügische Erb-

schichtbuch" aus dem 16. Jahrhundert. Gebäude und Hof-

wehren sind hier nach wie vor Eigentum der Bauern. Die

* Vgl. die zahlreichen Eibsihichtungen in .v. Bohl. Miin. Nr. 23".
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Höfe und Katen werden „erblich zu Pauer- und Pachtrecht-

verlassen" und dafür lO^/o des Erbgeldes als „Verlassung"

gegeben, ferner finden sich Erbbrief, Erbpferd, eine Erb-

schichtungsgebühr von 15 "^^W, Inkamelgeld, Interimswirtschaft

und Altenteilsversorgung ganz wie damals. Nur in zwei

Punkten zeigt sich eine Entwicklung zum Schlechteren: ein-

mal wird das Erbgeld nun definitiv und ohne Ausnahme nur

mehr auf die Zimmer allein bezogen. Dann aber besteht im

Gegensatz zu damals nunmehr eine Verpflichtung der Unter-

thanen zur Annahme eines Hofes.

Ebenso haben sich die bäuerlichen Verhältnisse in der

grossen Herrschaft Putbus auf Rügen erhalten. Dies zeigt

sich noch als im Jahr 1727 von der Herrschaft die Ein-

bringung der „Erb- und Gnadenbriefe" von den Bauer- und

Kossatenwesen sowie den Einliegerkaten verordnet wird.'

Das — wie es scheint nicht vollständige — Resultat dieser

Erhebung ergibt, dass 102 Bauern und Katenleute ihr Wesen
erblich haben auf Grund von Erbschichtungen aber meist

ohne Erbbiief („hat geschichtet und das Wesen erblich be-

kommen, aber keinen Erbbrief gelöset" '-') ; nur sehr wenige

haben wii'klich Erbbriefe, welche sie produzieren. Diesen

erblichen Wirten stehen neben 9 Interimswirten mit vorbe-

haltenem Erbrecht nur 5 gegenüber, welche ihr Wesen aus-

drücklich „nicht erblich" haben und 7 , bei denen es un-

gewiss ist, wer den Katen oder Hof gebaut hat und die

nichts Schriftliches haben ; verschiedene sind „angesetzt" oder

„darauf gesetzt" und diese haben dann natürlich nicht ge-

schichtet. Die Zahl der lassitischen Wirte ist somit hier

eine verschwindend kleine und auch diese wenigen scheinen

erst vom Nordischen Krieg herzurühren.

Ferner finden wir noch dieselben Verhältnisse in den

11 Dörfern der schon erwähnten Insel Ummanz, dem Heilig-

geistkloster zu Stralsund gehörig. Auch hier Erbschichtungen

und zwar mit sehr niedriger Taxation der den Bauern ge-

hiu'io-eii Zimmer und Hofwehren; Erbgeld, nur auf die Gebäude

1 Vgl. „V. Bohl. Man. Nr. 21".

2 Was dafür zu geben war ist niclit bestimmt ersichtlicli ; viel-

leicht das Erbpfeid?
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bezüglich, Erbpf'erd, Verlassung und Ei'bbriefe, hier auch bis-

weilen „Erbschichtungsbriefe" genannt, was ein Aufgehen der

ersteren in den Erbschichtungs-Protokollen anzudeuten scheint;

ferner Altenteil und Interimswirtschaft, sowie hier auch eine

gewohnheitsrechtlich bestimmte Erbfolge zu (iunsten des

ältesten Kindes, wobei die Tochter den Vorzug hat, wenn

sie sich zu Lebzeiten des Vaters verheirathet hat. ^

Des Weiteren gehören hicher, soweit ein Eigentum der

Bauern an den Gebäuden (und der Hofwehr) ein unbestrittenes

Merkmal erblichen Besitzes ist,- die Domanialdörfer auf Jas-

mund wie Promoisel, Crampas etc., wo ebenfalls noch im

18. Jahrhundert Erbschichtungeu sich finden. ' Dann Kossaten-

höfe zu Mönkvitz auf Rügen, ebenso Strussendorf* und auch

wie es scheint die Halbinsel Mönchgut. '^

(reringer sind die uns bekannt gewordenen Beispiele

im schwedischen Vorpommern. So in Devin neben lassitischen

und Pachtverhältnissen , welche nach dem Nordischen Krieg

die Oberhand gewannen;^ ferner in Kölzin im Kirchspiel

Gutzkow^ und auf der greifs waldischen Insel Ohe.''' Doch macht

diese Aufzählung nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Fragen wir nun nach den Gründen, aus denen in allen

diesen Fällen das alte bäuerliche Besitzrecht auch den dreissig-

jährigen Krieg zu überdauern vermocht hat, so gibt uns die

betrachtete Entstehungsgeschichte des lassitisciien Besitzes als

Regel von selbst den hauptsächlichsten Grund an die Hand:

er kann kein anderer gewesen sein, als dass die betreffenden

Güter unter den geschilderten Kriegsleiden in geringerem

Grade gelitten hatten , so dass es den Bauern möglich war

sich selbst wieder einzurichten und ohne Hilfe der Herrschaft

1 Acta d. Klost. z. li. G. in Strals. ,,Uinnianz Generalia Uauerii"

Tit. XIII ISTr. 6 fasc. 9. Vgl. den Anhang, IV.

2 Eichhorn Deutsch. Piivatrecht 25!) III; Danz zu Runde S. 319 V
S. 294.

3 Vgl. Anh , I s. h t.

* Arndt S. 197.

^ Zöllner Reise durch Pommern nach Rügen. 1797. Ö. 365 f.

Indigena, Streifzüge durch Rügen. S. 232.

6 Vgl. den Anhang, IV s. h. t.

' Berghaus IV. 2. S. 280 if.

8 Acta des Magistrats zu Greif« w. Litt. B. Nr. 322.
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die erlittenen Verluste zu ersetzen , die verfallenen Zimmer

aufzubauen , oder doch die von ihr erhaltenen Vorschüsse

wieder zurückzuzahlen.

Dies war hier wenigstens derniassen die Regel , dass

vereinzelte in den Kriegszeiten auch hier lassitisch besetzte

Höfe, so bald sich eine Gelegenheit dazu bot, nach dem

Muster der übrigen wieder erblich ausgethan wurden '

—
gerade so wie wir auf der anderen Seite, wo in einer Herr-

schaft und speziell in einem Dorf lassitische Besitzverhältnisse

die Regel bildeten, die vereinzelt übrig gebliebenen erblichen

in jenen aufgehen sahen.

Zu dieser Erklärung jener Reste erblichen Besitzes stimmt

es z, B. sehr gut, dass auf der Halbinsel Jasmund sowolil

die adeligen als die königlichen Bauern sich das Eigentum ihrer

Gebäude und Hofwehren erhalten haben, indem diese Halb-

insel offenbar dank ihrer Lage zu jenen Teilen Rügens ge-

hörte, welche von der allgemeinen Plünderung 1630 weniger

stark betroffen wurden. Gleiches dürfte von der Halbinsel

Wittow und den auf ihr wohnenden Bauern gelten; zweifel-

hafter ist dies schon bei der Herrschaft Putbus. Dagegen

stimmt dazu auch, dass diese Reste besseren Besitzes soweit

irgendwie von erheblichem Umfang sämtlich auf Rügen sich

finden, welches allerdings durch jene Plünderung wie wir

sahen sehr mitgenommen worden war, von da an aber viel

weniger zu leiden hatte als das Festland, das doch immer zu-

nächst der eigentliche Kriegsschauplatz war; dazu kommt, dass

ja überhaupt die Rügischen Bauern am Anfang des Jahrhunderts

vor denen des Festlandes durch eine gewisse Wohlhabenheit

sich ausgezeichnet hatten.

Indessen ist diese Erklärung doch nicht ganz genügend;

sie passt z. B. nicht recht auf Ummanz, das ja so völlig rui-

niert aus dem Krieg hervorging und dessen Bauern von dem
Pensionarius der Insel eingerichtet wurden, ohne ihm sämt-

lich die gewährten Vorschüsse vergüten zu können , so dass

für einen Teil derselben die Herrschaft eintreten musste.

* Vgl. unter den ypykerachen Erbscliichtungen, v. Bolil. Man.

Nr. '23.
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Trotzdem erlitt auch hier Jas Besitzrecht der Bauern keiner-

lei Verschlechterung.

Man kann danach nicht anders sagen , als dass auch

geradezu der Zufall liier eine Rolle gespielt hat, jedenfalls

principielle Gründe dieser verschiedenen Entwicklung nicht

zu Grunde lagen. Ein sicherer Beweis dafür ist es auch,

dass die Verschiedenheit sich nur auf die Besitzverhältuisse,

nicht aber auch auf die persönlichen Rechtsverhältnisse der

betreffenden Bauern erstreckt. Wir haben vielmehr auch

hier bei diesen erblichen Bauern ganz dieselbe Ausbildung

der Uuterthänigkeit zur „Leibeigenschaft," ja später sogar ge-

rade hier die intensivste Form der letzteren. ^

Diese einheitliche systematische Ausbildung der „Leib-

eigenschaft," zu der wir uns nunmehr wenden, gehört in

Schwedisch-Ponimcrn und Rügen erst der zweiten Hälfte

des 17. Jahrhunderts an und ist hier hauptsächlich verknüpft

mit dem Namen des berühmten pommerschen Juristen David

Mevius und seiner im Jahre 11545 verfassten Abhandlung

„Ein kurtzes Bedenken über die Fragen so von dem Zustand,

Abforderung und verwiederter Abfolge der Bauers-Leute zu

welchen jemand Zuspruch zu haben vermeynet bey jetzigen

Zeiten entstehen und vorkommen." Die Rechtssätze, welche

der damalige Syndicus der Stadt Stralsund später Viceprä-

sident des Tribunals zii Wismar, darin über die „gantze Materie

von Natur und Eigeuschafft der Leibeignen wozu sie dero

Eigenthumbs-Herren und diese hinwiederumb ihnen verbunden"

entwickelt hat, erlangten in der Folge eine fast unanfecht-

bare Autorität.-

Greifen wir zum Verständnis derselben zurück auf die

persönlichen Rechtsverhältnisse der pommerschen Bauern un-

mittelbar vor dem dreissigjährigen Krieg, so waren diese wie

wir oben sahen in den beiden Herzogtümern wesentlich ver-

schieden : im Stettinschen Pommern — und nur in diesem —
war nämlich in der Bauer-Ordnung von 1616 der neue Be-

griff der „Leibeigenschaft" zur gesetzlichen Anerkennung ge-

1 Vgl. unten Kap. III § 5.

2 Böhlau, Leibeigenscliaft in Mecklenburg a. a. 0. S. 412 u. A. 232.
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langt. Olme Zweifel wui'de dieser aus dem benachbarten

Mecklenburg lierübergenommen, wo er sich zuerst am Ende

des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts entwickelt hatte

und zwar nach der geistvollen Darstellung Böhlaus ^ auf

Grund eines im Jahr 1500 erschienenen Werkes von Husanus

„Tractatus de servis seu hominibus propriis (in quo tum

veteris tum hodiernae servitutis jura breviter ac dilucide ex-

plicantur.)"

Dieses Werk unternahm es zum ersten Mal auf Grund

falscher historischer Praemissen auch auf den norddeutschen

Bauer die angeblich in „gemeiner deutscher Sitte" begründete

und mit dem römischen Recht harmonierende Kategorie der

oberdeutschen und westfälischen Leibeigenschaft auszudehnen

und zu diesem Zweck alle Bestimmungen des römischen Rechts

über servl, inanumissio und restitutio servorum auf den-

selben anzuwenden. Da sich daraus auch ein unbedingtes

Legungs- und Expulsionsrecht der Herrschaft ergab, fand

diese romauistischc Konstruktion alsbald bei den Stünden,

deren Streben ja gerade damals auf die Arrondierung und

Vergrösserung ihres Hoffeldes gerichtet war. Anklang und

vermochte es gestützt durch die „responsa^' des Praktikers

Cothmannus in Mecklenburg die bis dahin nur hintorsässigen,

wenn auch vielfach durch den Leihevertrag, die Polizeiordnungen

und mannichfache Bedrückung der persönlichen Freiheit be-

schränkten Bauern wirklich in solche Leibeigne zu verwandeln.-

Diese Theorie fand nun auch in Pommern-Stettin, wo die

Bauern schon längst nicht mehr blos hintersässig waren, be-

reitwillige Aufnahme.

Nicht so im Wolgastschen Pommern, wenigstens dem

grösseren Teil desselben, der früher das Fürstentum Rügen

1 In der eben eiwilhntüii Ablumdlung.

2 Wir könneil allerdini^s nicht uiuliin unsere Zweifel an dieser

Darstellung Bölilaus auszusjjreclien. Trotz der geistroiohen Durelifülirung

scheint es uns innerlich tinwahrselieinlich, dass ein Werk rornanistischer

Doetrin, das von einer notorisch vorkehrten Auslegung eines Landtags-

schlusses ausging, im Stande gewesen sein soll, hintersässige Bauern

in leibeigene zu verwandeln. Zum Mindesten dürfte auch hier ein

auf wirtschaftlichen Momenten beruhender Übergangszustand — gleich

der rügischen BaurspHicht — nachweisbar sein.
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gebildet hatte, dein (Geltungsgebiet des Wendiscli-Rügicini^chen

Landgebrauchs.

Hier hatte sich, wie wir sahen, allerdings auch schon

lange die alte Hintersässigkeit in die sogenannte „Baurpflicht"

verwandelt, eine milde und noch nicht in allen Stücken aus-

gebildete Erbunterthänigkeit und Scholleupflichtigkeit, Leib-

eigenschaft aber blieb bis zum Krieg dem Begriff wie dem

Namen nach unbekannt. Wohl aber gab es auch schon eine

„Erlassung" der Bauerpflicht bei den Bauernkindern gegen

Zahlung einer Geldsumme, die gegenüber dem früheren „Teil-

geld" des Landgebrauchs nunmehr schon sehr hoch sein

konnte, ^ Dagegen besass der Wehrsmann selbst noch immer

eine beschränkte Freizügigkeit: gegen Stellung eines Er-

satzmanns — wozu in bestimmten Fällen nach dem Land-

gebrauch noch eine weitere Entschädigung der Herrschaft

kam — konnte er noch immer wann er wollte wegziehen.

Gegenüber den Unterthanen aber, welche wegzogen oder ent-

liefen, ohne sich in dieser Weise von der Herrschaft zu lösen,

hatten im Landgebrauch w^enigstens die adeligen Herrschaften

auch schon ein Abforderungsrecht.

Ob nun auch dieses Abforderungsrecht bereits am An-

fang des 17. Jahrhunderts — gleich dem Recht zur Auskaufung

der Bauern — auch von den übrigen Herrschaften usurpiert

worden war, wissen wir nicht. Jedenfalls aber geschah dies

nach dem dreissigjährigen Krieg bei der Wiedereinrichtung

der verödeten Landgüter, da man des „edlen unentbehrlichen

Kleinods der Leute"' nicht entraten konnte. Nun waren aber

1 Nach einer interessanten Notiz Bohlens in lien Beilagen zu

seinem oben erwähnten Manuscript gaben im Jahr 16'26/27 drei Kinder

eines Bauern für „Erlassung der Pauerpflicht" je 100 W^, das vierte

weil ein gebrechlicher Mensch 50 "^IW-. „Diese Gelder hat der fürst-

liche Reutraeister an den Erbgeldern so bei ihm vorhanden zu

kürzen."

Wenn Letzteres öfter geschah, so war dies auch ein Weg, auf

dem die Erbgelder und damit die Kaufhofsqiiaiität der Bauerhöfe allmäh-

lich verschwanden.

Daneben sind aber auch Erlassungsgelder im Betrag von ü, 15

und 30 W2^ angeführt.

2 Meviuö a, a. 0, S. 1.
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durch don Krieg alle Herrsehaftsverhältnisse in Verwiirung

geraten, viele verlaufene Untertlianen hatten sich unter andere

Herrschaften oder als Freie in die Städte begeben, wo ihre

Rückgabe nun verweigert wurde. Die zahllosen daraus ent-

standenen Streitigkeiten und Prozesse gaben nun Mevius, als

Syndicus der Stadt Stralsund, wie er in der Einleitung be-

richtet, den Anlass zu seiner Abhandlung. Diese verfolgte

also — was im Gegensatz zu dem Werk des Husanus her-

vorzuheben ist — in erster Linie praktische Zwecke: die Be-

antwortung der Frage, in welchen Fällen und auf welchem

prozessualen Wege die Untertlianen von ihrer bisherigen Herr-

schaft wieder zurückgefordert werden können?

Bei Erörterung des ersten Hauptpunktes „von dem eigent-

lichen Zustand der Baursleute so man Leibeigene nennt"

wendet sich nun Mevius — und dies hat man unseres Er-

achtens bisher zu wenig betont^ — mit Nachdruck gegen

diejenigen Rechtsleiirer, welche die römisch-rechtliche Klassi-

fikation auf die deutschon Bauern anwenden wollen. Er selbst

unterscheidet: des heihgen Reichs freie Bauern z. B. in Franken,

landsässige Freibauern z. B. in Schwaben, Pachtleute, die zu

Frohnen und Diensten nicht gebraucht werden, z. B. in Sachsen

und Thüringen und endlich leibeigene Bauern, die auch zu

Diensten und Frohnen vorpflichtet sind und nicht weichen

oder aufsagen können, aber wenn es der Herrschaft beliebt

aufstehen müssen (S. G). Diese werden nach des pommerischen

Landes Art eigentlich Bauern genannt und sind ebenso in

Churbrandenburg, Mecklenburg, Holstein etc. zu finden.

Ijotztere Klasse l)ildet allein den Gegenstand der Be-

trachtung. Über ihre „Condition" sind aber die Ansichten

der Rechtsgelehrten noch sehr widersprechend: die einen wie

Husanus halten sie für gänzlich leibeigene Knechte, die andern

achten sie für freie Leute, die nur wegen des (iruudes den

sie besitzen zu dienen verpflichtet sind, und stellen sie daher

den römischen Jibertis gleich. Aber all diese Applikationen

aus dem römischen Recht sind — wie Mevius richti"- hervor-

1 Böhlau erwähnt es nur geleg-entlich in den Noten, im Text

erscheint Mevius überall als Nachbeter des Husanus.
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hebt — uuatnveiidbar, dioso Piauorn lassen sich niif keiner

Art der dienstbaren Leute, welehe die römischen Rechte

kennen, vergleichen (S. 9). Da sie aber hier docli notwendig-

untergebracht werden müssen, wird ihnen eine Doppelnatur

ankonstruiert: sie sind dazu da, dass die Ackerwerke und

und Feldarbeit nützlich und wohl bestellt werden, was daher

Dienst und Pflicht anlangt, dazu sie dem Fundus verbunden

sind, so werden sie als servi und mancipia betrachtet und

deren Rechte auf sie angewandt, im übrigen aber gelten sie

als freie Leute, durchaus rechts- und verniögensfähig. In

ersterer Beziehung aber erscheinen sie ihrer Restiniinung ge-

mäss als (jlehae atlsrrijifi und pars f^mdi cid serviimt; sie sind

die aufgelegten Dienste zu leisten schuldig und dürfen ihr

Wesen und die Herrschaft ohne rechtmässige Erlassung nicht

verlassen, ihre Kinder werden in gleicher Condition und Dienst-

barkeit geboren (S. 10, 11).

„Die Person des Bauern Pertinenz des Ritterguts" mit

diesen Worten fasstBöhlau' treffend die „juristisch durchaus

anomale Bildung" dieser Leibeigenschaft im uneigentlichen

Sinne des Wortes zusammen. Wie wenig dafür die Be-

zeichnung „Leibeigenschaft" zutrifft, erkennt Mevius auf Grund

der obigen Ausführungen zwar selbst, erklärt sie aber wegen

ihrer allgemeinen Anwendung beibehalten zu müssen. Indes

gebraucht er fast häufiger den Ausdruck „Bauerspflicht" dafür,

die Bezeichnung des Landgebrauchs.

Als Bauerspflicht erscheint die Unterthänigkeit auch

nach wie vor, sie wird ausdrücklich nicht erstreckt auf die

blosen Einlieger, die auf Höfen und Katen liegen ohne davon

zu dienen, noch auf die für jährlichen Lohn Dienste leistenden

Hirten, Schäfer, Knechte, Mägde, Vögte und Schützen, sondern

blos auf diejenigen , welche zu Bauer- und Pachtrecht auf

eiueni Hof wohnen, und ihre Kinder.

-

Die Leibeigenschaft oder Bauerspflieht wird demnach

1 a. a. 0. S. 412.

2 S. 20. Nr. 54 vgl. auch S. 31 Nr. 122 wo ausdrücklich betont

ist, dass Dienstboten, welche um ein Jahreslohn dienen, auch nicht

durch Verjährung leibeigen werden, sondern beliebig aufsagen und

wegziehen können.
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begründet einmal durch Geburt, dann ex pacto vel confrartii

durch Annahme eines Hofs zu Bauer- und Pachtrecht und

Leistung der gewöhnlichen Dienste, des Weiteren aber auch

durch Kauf oder Translation (teils mit, teils ohne Gut) dann

durch ludicat und endlich durch Yerjährung.

Mevius bezeichnet aber — und dies muss wegen der

späteren Entwicklung besonders betont werden — die Yer-

schenkung oder sonstige Veräusserung der Bauern und ihrer

Kinder ausserhalb der Güter d. h. sine (jleha als durchaus

rechtswidrig und „in den gemeinen beschriebenen Rechten

gänzlich verboten". Die Erfahrung bezeuge freilich, dass

hierin anders gehandelt werde und es „fast eine gemeine Ge-

wohnheit sei mit den Leibeigenen als mit den Pferden oder

Kühen Handel und Verkehrung zu treiben" '. Er tadelt dies

jedoch, wenigstens so weit es ohne den Willen der Betreffen-

den geschieht, scharf und es ist W'ohl anzunehmen, dass seine

Autorität auch in diesem Punkte durchdrang.

In Chr. Herrn. Schweders „Gründlicher Nachricht von

gerichtlicher und ausser- Anschlngung der Güter nach dem
jährlichen x^Lbnutz" vom Jahr 1717 heisst es- ausdrücklich,

dass die leibeignen Leute regelmässig in keinen Anschlag

kommen, weil ein Verkauf derselben sine gleha nicht

statt hat, wie in Sachen Jakob Kieisten gegen Marcus

V. Woldeu 1652 erkannt worden — es sei denn, dass der

Verkaufte expresse oder tacite durch Stillschweigen darein

gewilligt wie in Sachen Zachariä Mawen contra Wedige
V. Danitzen im Jahre IGGl erkannt worden.

Wie Mevius in diesem Punkt nur die Konsequenz aus

seiner Auffassung von der reclitlielien Natur des Leibeigenen

als pars fimdl zog, so setzte ihn diese Konstruktion andrer-

seits auch in den Stand — und dies war ja der eigentliche

Zweck seiner Abhandlung — allen Herrschaften ein Abforde-

ruugsrecht gegenüber entwicheuen Uuterthanen zuzusprechen.

Wie dieses Recht und der prozessuale Weg seiner Geltend-

machung insbesondere die Beweismittel im Einzelnen uor-

> S. 27 Nr 96.

- Mernbr. XXVI „Von leibeignen L niteu und ilereu Anschlag"

§ l(a) S. 139.
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miert sind, ist für uns olmo Interesse. Nur das sei betont,

dass bei Mevius, wenn nicht bestimmt aufgeführte Anzeichen

der Leibeigenschaft ' vorliegen, die Präsumtion immer für

Freiheit spricht.

-

Dann ist nicht ohne Bedeutung für die Wiedereinricli-

tung des verwüsteten Landes, dass Mevius aus dem römischen

Recht (1. un. Cod. de Mendicant. val. und iSTovell, 80 c. 5)

das Recht ableitet müssige starke Bettler wo sie aufgegriffen

werden mit Gewalt zur Bauerschaft anzuhalten und, wenn

sie entlaufen, gleich anderen Unterthanen anzusprechen. '•

"Wir haben endlich noch aus den Fällen der Endigung der

Leibeigenschaft, welche Mevius aufführt, einige als für uns

besonders wichtig hervorzuheben. So ist zunächst die Be-

stimmung der Pommerschen Bauer-Ordnung von 1610 Tit. XI

§ l(j auch hier aufgenommen, dass derjenige, welchen die

Herrschaft vom Hof absetzt, von sell)st dadurch der Leib-

eigenschaft erlasssen sein solH und wird es für fast unchrist-

lich erklärt, dass Herrschaften, welche vor dem Krieg dem-

gemäss verfahren, nunmehr die damals Entlassenen wieder

zurückzufordern versuchen (S. 58). Denn der Leibeigene

ist seiner Herrschaft nur so lange als solcher verpflichtet, so

lange er von ihr als ihr Bauer gehalten wird.

In Konsequenz dieses Satzes soll Erlassung auch ein-

treten wegen „Sävitz" der Herrschaft d. h. bei unmensch-

licher, grausamer Behandlung der Leibeignen und soll, da

diese aus Furcht nicht klagen, die Obrigkeit von Amts wegen

darauf sehen, dass unschuldige Leute nicht zu sehr tyranni-

siert werden. Denn wenn es auch richtig, dass „rifsfica yens

optima fiens 'pessima riden.9" so ist es doch nicht zu verant-

worten, wenn sie ärger denn die Hunde traktiert werden

(S. 68). Zur „Sävitz" rechnet Mevius aber auch: Traktierung

mit unmässigen Schlägen, Aufbürduug von ungewöhnlichen

oder unerträglichen Lasten und Leistungen, von ungemessenen

i ö. '21 Nr. 56 ff.

2 S. 14 Nr. 15.

3 S. 44 Nr. 203 f.

* Und zwar nach Mevius samt seiner ganzen Familie die zum

Hof gehört als Eltern, Kindern ja splbst Geschwistern: vgl. S. r)9 Nr. 44.



ERBLICHER BESITZ, LEIBEIGENSCHAFT U. ALLGEM. VEKH. 113

iinortiäglichon Frolinen und Diensten, wobei ihnen nicht so

viel Zeit bleibt „dass sie des ihren abwarten". Hätten diese

Postulate des Mevius praktische Erfüllung gefunden, die Ent-

wicklung des 18. Jahrhunderts wäre unmöglich gewesen!

Aus demselben Gesichtspunkt soll ferner Erlassung ein-

treten, wenn die Herrschaft ihren Bauern in der I^ot nicht

unterstüzt und er also w^egziehen und anderswo seinen Unter-

halt suchen njuss Denn die Herrschaft ist verbunden ihren

notleidenden Bauern Unterhalt zu schaffen, und ein solcher

wäre ja sonst elender als ein unvernünftiges Tier, welches frei

wird, wenn es von seinem Herrn ausgetrieben oder nicht

unterhalten wird (S. 72).

Endlich aber - und dies ist merkwürdiger Weise nir-

gends erwähnt — kommt bei diesem Punkt der Endigung

der Bauerspflicht auch noch der Unterschied zwischen der

Rechtsentwicklung in dem Stettinschen Pommern und im

Fürstentum Rügen zum Ausdruck und zur Anerkennung, von

welchem wir oben ausgingen; Mevius knüpft hier direkt an

das Bauernrecht des Wendisch-Rügianischen Landgebrauchs

an. Im Fürstentum Rügen, sagt er. „wo den Bauern mehr

Freiheit gelassen wird ," ist es üblich , dass ein Bauer fre'

wird, wenn er seiner Herrschaft drei andere tüchtige Wehrs-

leute vorstellt, von welchen dieselbe einen auswählen und

ihn dafür erlassen muss (S. 61, Nr. 54). Mevius erklärt

dies auch für billig und bedauert, dass es anderswo wie im

Herzogtum Pommern-Stettin und in Mecklenburg nicht so

gehalten wird, sondern der Bauer, so lange die Herrschaft

ihn nicht vertreibt, nolons volens in Dienst bleiben muss.

Dies ist also noch immer eine beschränkte Freizügigkeit,

mithin ein besseres Rechtsverhältnis als die Leibeigenschaft,

wenngleich die übrigen Rechtssätze, die Mevius aufstellt, offen-

bar auch für das Fürstentum Rügen gelten ' — und auch

gelten konnten ohne den bereits ausgebildeten Verhältnissen

Zwang anzuthun. Der einzige wesentliche Fortschritt war

hier, dass das Abforderungsrecht nun auch den andern Herr-

schaften rechtlich zugesprochen wurde.

* Er schreibt ja speziell für die Stralsundisclien „Landbegüterten",

welchen das Werk zug^eoignot ist.

Fuchs, Untcrgaag des Bauernst, in Scliwfldisch-Pommern u. Küge.n. 8
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Die Stellung, welche Mevius in der Entwicklungsge-

schichte der sog. Leibeigenschaft einnimmt, erscheint nach

dieser Darstellung unseres Erachtens doch etwas anders als

nach der bisherigen Auffassung: es ist nicht zutreffend ihn

mit Husanus ganz auf eine Stufe zu stellen ^ und ist vollends

nicht richtig, dass er „den ersten Pfahl zu einer bestimmten

und verklauselten Knechtschaft eingerammt habe".- Aller-

dings trifft Mevius selbst der Vorwurf, den er in der Ein-

leitung anderen gemacht hat, auch er sucht die Rechtsver-

hältnisse, welche ihm als Produkt der Wirtschaftsgeschichte

seines Landes vor Augen liegen, nach römisch -rechtlichen

Analogien zu konstruieren und mit Beweisstellen aus der

romanistischen Literatur zu belegen und allegiert dabei aller-

dings auch sehr häufig Husanus, aber er steht mit seinen

Rechtsnormen doch überall auf dem Boden der realen Ver-

hältnisse, ^ nur die Begründung ist künstlich konstruiert.

Die Institution der „Leibeigenschaft" aber, die er auf

diese Weise systematisch entwickelt hat, ist nichts anderes

als eine in ihren Vorteilen wie in ihren Nachteilen konsequent

durchgefülu'te Schollenpflichtigkeit (und Hörigkeit) des Bauern,

welche für das Fürstentum Rügen nur eine folgerichtige Weiter-

bildung dos Landgebrauchs, für das Stettinsche Pommern aber

eine Rückbildung zum Besseren gegenüber den Systemen

anderer Juristen und vor Allem gegenüber der hier bereits

eingerissenen Praxis bedeutete.

Das Sonderrecht, welches Mevius dabei noch dem

Fürstentum Rügen zuerkennt, kam auch bald darauf in Weg-

fall, nachdem es in den Zeiten der Not seineu Wert wohl

faktisch schon eingebüsst hatte, infolge der Schwierigkeit der

Herrschaft drei andere tüchtige Wehrsleute zur Wahl zu

präsentieren. Die Vorrede zu Mevius Abhandlung ist vom

4. Mai 1645, am 1. Juli dosselben Jahres wurde von dem

schwedischen Gouvernement die Stettiner Bauer-Ordnung von

1616 für ganz Schwedisch-Pommern confirmiert, desgleichen

abermals 1647; damit erlangte die Anerkennung der unbe-

1 Böhlau a. a. 0.

2 Arndt S. 170.

? Vgl. Böhlau a. a. 0. S. 411.
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dingten Schollenpflichtigkoit und Leibeigenschaft, wie sie in

jener Bauei-Ordnung enthalten war, auch für das Fürstentum

Rügen Geltung. Zum ersten Mal 1652 und wiederum 1660

begegnen wir dann auch der Bezeichnung „Leibeigene" in

rügischen Urkunden. ^

Die für das ganze Land erlassene Bauer-Ordnung vom

7. Januar 1670 ^ handelt dann ex professo in Titel IV von

der „Leibeigenschaft der Bauern und deren Abforderung''.

Von da an ist die Rechtsentwicldung auf diesem Gebiet in

Pommern und Rügen eine durchaus einheitliche und zwar

ohne Unterschied, ob die Besitzverhältnisse gleichzeitig erb-

liche oder unerbliche sind.

Nachdem wir so die Rechts- und Besitzverhältnisse der

Bauern in Schwedisch-Pommern, wie sie aus der Wiederein-

richtung des Landes hervorgingen, des Näheren kennen ge-

lernt haben, ist es nicht uninteressant auch noch auf die all-

gemeinen Verhältnisse am Ende dieser Periode einen Blick

zu werfen.

Was zunächst den Ackerbau des Landes anlangt, so

hatte sich dieser am Ende des 17. Jahrhunderts noch keines-

w^egs überall von den Folgen dos grossen Krieges erholt. Am
wenigsten da, wo die Bauern geblieben waren; hier wurde

durchgängig die gleiche Dorfflur wie früher von weniger

Bauern bebaut als „vor Alters", die Inventarien führen seit

jener Zeit bei jedem Dorf eine grosse Zahl ,. wüster Hufen"

an, die teils den Bauern zugelegt sind, teils den Kossäten,

die vorher nur eine „Wurth" gehabt.' Ein grosser Teil des

Ackers lag „in Rusch und Busch" und „in der Heide".'* Der

1 Nach einer handsoliriftliohen Notiz v. Bohlena ii. fi. O.

2 Dähnert IIT, 869 ff. Hipr wird auoh in Tit. II zum ersten Mal

gesetzlich der herrschaftliche Heiratsconsens als allgemeines Erforder-

nis aufgestellt.

3 Vgl. Acta des Mag. z. Oreifsw. Littr. B. Nr. 107 betr. Unter-

suchung der Stadtgütcr KiTO.

* Die grosso Zahl der ortragsunfähigen Hufen führte schon 1631

zu einer Hufenreduktion und Ausschliessung der wüsten Hufen von

der Grundsteiiererhebung. Von 19 165^4 Landhufen in Pommern, ein-

schliesslich der städtischen „Erben" (l Landhufe = V2 Erbe) wurden

17 032V* reduziert auf 9735, so dass also einschliesslich der nicht re-
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einzelne Bauer hatto also molir Acker, al)er dieser trug viel

weniger.

Die Hauptschuld daran hatte der lassitische Besitz des

Bauern, den wir mit all seinen wirtschaftlichen Nachteilen

schon an anderer Stelle geschildert haben, und die schweren

Frohndienste desselben nach den neu errichteten Ackerwerken

oder den vergrösserten Gutshöfen. Daneben wird die alte

„Pacht" wie früher fortbezahlt. Dagegen scheinen sich die

Naturalabgaben von Rauchhühnern, Hühnern und Eiern nur

bei jenen Resten des alten erblichen Besitzes erhalten zu

haben.

Bemerkenswert ist in jener Zeit wie sich unter dem
auf allen gleichniässig lastenden Druck der Frohndienste häufig

die Bauern eines Dorfes über die Ungleichheit ihrer Acker

beseliweren und nur durch wirkliche genaue Ausmessung und

Gleichmachung derselben zufrieden zu stellen sind.

Der wirtschaftliche Ruin der Bauern durch die schweren

Dienste führte schon am Ende des Jahrhunderts auf den aka-

demischen Gütern und zum Teil auch auf städtischen und im

Domanium zu einer teilweisen Aufhebung der Dienste und

Setzung der Bauern zu „Di ens tgeld " (oder Pension).

Erst damit war den Bauern wieder die Möglichkeit eines

wirtschaftlichen Aufschwungs gegeben.

Die Kontracte, welche bei dieser Gelegenheit auf den

akademischen Gütern den Bauern erteilt wurden, haben schein-

bar die Form von Zeitpachtkontracten : es werden z. B. den

5 Bauleuten zu Pansow 5 bewohnte und 5 wüste Höfe nebst

dem dazu behörigen Acker „zu bewohnen im baulichen Wesen
zu erhalten und zu begaten auf 3 Jahr eingethan," wogegen

sie Kontribution, Priester- und Küstergebühr und Kirchspiel-

schoss abtragen, die gewöhnlichen Amtsfuhren leisten und

zusammen 500 fl. Pacht und Dienstgeld geben, und stehen

sie dabei „alle für einen und einer für alle". Diese zeitliche

Beschränkung ist jedoch nur so gemeint, dass die Herrschaft

nach Ablauf der betreffenden Jahre die Bauern wieder zu

duzierten 11 868 '/o Hufen übrig blieben ; dazu wurde Rügen summarisch

auf 1800 Landhufen veranschlagt. (Baier a. a. 0. S. 26.)
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Diensten hgcn kann, wenn sie \yill. Diese „Punktationen"

werden auch nur selten nach Ablauf der betreffenden Zeit

verlängert, in der Regel bleibt es stillschweigend beim Alten.

Dagegen kommen hier mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts,

als sich die Verhältnisse wieder etwas gefestigt hatten, „Hof-

briefe" für den einzelnen lassitischen Wirt auf, worin ihm

der ungestörte Besitz seines Hofes wie ihn sein Vorgänger

genossen zugesichert wird, so lang er davon das Schuldige

leistet.

Auf den adeligen Gütern ist eine solche Verwandlung

der Dienste in Dienstgeld sehr selten, die Regel bleiben hier

die Frohndienste und ist die Lage der Bauern hier im All-

gemeinen am schlechtesten.

So vollzog sich im Jahrhundert des grossen Kriegs und
in erster Linie als Folge desselben eine tiefgehende Umge-
staltung der ganzen wirtschafthchen Verfassung des Landes

und eine vollständige Verschiebung des gutsherrlich-bäuer-

licheu Verhältnisses zum Nachteil des Bauern. Es erübrigt

uns nunmehr noch zu sehen, v.-elche Stellung die neue Re-

gierung des Landes zu dieser Entwicklung einnahm.

§ 4.

SCHWEDISCHE AGRARPOLITIK IM XVII. JAHR-
HUNDERT.

Die schwedische Regierung ging — diese Anerkennung

kann ihr nicht versagt werden — nachdem ihr Pommern
und Rügen im Westphälischen Frieden definitiv zugesprochen

war, mit Ernst und Eifer daran die Wunden, welche der

dreissigjährige Krieg dem Lande geschlagen hatte und der

schwedische Krieg dann später wieder aufriss, zu heilen und

die verwüstete und entvölkerte Provinz wieder in Flor zu

bringen. Verschiedene Kommissionen waren zu diesem Zweck
in Thätigkeit und die Neueinrichtung des pommerischen Landes
wurde damals mannichfach diskutiert. ^

1 Ein Verzeichnis dicsbozüirliclier Monographien siehe bei Gade-
busch, Schwedisch-Poranicische Staatskunde 1786. Eiul. § 15 Literatur,
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Dabei ward man sehr bald auch auf das dem Schweden

ja unbekannte Institut der Leibeigenschaft in Pommern und

Rügen aufmerksam und erkannte auch schon mit offenem

Blick die nachteiligen Folgen desselben.

So bezeichnete der Kanzler der Regierung von Stern-

bach' schon 1661 die Leibeigenschaft als ein schädliches Ge-

schwür und meinte bei allgemeiner Freiheit würden Land

und Bauern und Herrn besser daran sein. Wo es keine Leib-

eigenschaft gebe, da sei das Land nach dem 30 jährigen Krieg

bald bevölkert worden, hier aber komme niemand herzu aus

Furcht vor der Leibeigenschaft, wohl aber entliefen die Leib-

eigenen in jene Länder, die Freiheit suchend.

Ferner heisst es in einer anderen bei Gadebusch ange-

führten Denkschrift:- „Kurzes und einfältiges Bedenken wie

das Fürstentum Pommern in guten Stand und Aufnahme zu

bringen" Stockholm 16. Juli 1661 :

„Vors 2) so könnte nicht undienlich sein, um die ge-

meinen Leute und Bauern dahin zu locken, dass durch ein

königliches Plakat öffentlich kund gotlian würde, dass selbige

Leute so anjetzo frei sein und sich auf verwüstete Bauern-

höfe wieder setzen wollen, allemal Freie und keine Leibeigenen

denen vom Adel oder Eigentümbern derer Güter, darauf

sie wohnen, sein sollen, also dass sie alle Zeit, wenn sie be-

gehren und es nur ein Jahr zuvor den Eigentümern der Güter

ansagen, mit Weib und Kind und allem dem Ihrigen weg-

ziehen mögen, jedoch dass sie während der Zeit, da sie die

Höfe haben, entweder auf gewisse Tage in der Woche ihre

Hofdienste thun oder aber dem Grundherrn ein Gewisses

jährlich geben wie sie sich am besten mit den Grundherrn

davon sie die Höfe annehmen vergleichen könnten."

Das Hauptaugenmerk der schwedischen Regierung

rausste ja damals darauf gerichtet sein auf jede Weise neue

Ansiedler ins Land zu ziehen zum Wiederaufbau der wüsten

1 Nach Arndt S. 180. Wohl in der bei Gadebusch a. a. O. an-

geführten Schrift: „Heinrich Cöleatin von Stornbachs Vorschläge von

Pommerlandes Verbesserung",

2 Enthalten in einer Sammlung „Verordnungen das Kauimer-

weseu betr." im Arth. der Reg. zu Stralsund.
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Stellen in Stadt und Land, und dabei erschien ihr die pom-

raersche Leibeigenschaft als ein besonderes Hindernis.

Daher enthalten die beiden königl. Verordnungen „wegen

der Freiheiten derer die sich in den pommerschen Landen

zu wohnen begeben wollen" vom 10, April und 3. Juli 1669'

vor Allem eine solche Versicherung bezüglich der Leibeigen-

schaft, welche „wieder dieselben, ihre Kinder und Kindeskinder

nicht gebraucht werden, sondern denselben die Freiheit des

Auf- und Abzugs sowie auch ihre Kinder in Künsten und

Handwerken auferziehen zu lassen unbenommen sein soll".

Dann aber wird bezüglich der wüsten Stellen in Städten

und auf dem Lande verfügt, dass, wer noch auf eine derselben

einen rechtmässigen Anspruch (es sei durch Erbrecht oder

jure crediti) zu haben glaubt, sich binnen Jahresfrist damit bei

dem betreffenden Ortsmagistrat und Gericht melden und seinen

Anspruch beweisen, darauf des Gutes sich anmassen und das-

selbe wieder anbauen soll; ist dies nach Ablauf der Frist nicht

geschehen oder hat sich überhaupt kein Prätendent für die Stelle

gemeldet, so soll diese Fremden, wenn sie daselbst bauen

und sich niederlassen wollen, ohne Bezahlung eigentüm-
lich übergeben, ihnen auch zu den Gebäuden aus den ge-

meinen Holzungen eventuell aus den königlichen Wäldern das

nötige Holz unentgeltlich geliefert werden.

Ahnhch heisst es dann, nachdem in Pommern und

Rügen abermals der Krieg schlimm gehaust hatte, in dem
Haupt-Kommissions-Recess' von 1681 r^

„Anbelangend drittens die Peuplierung und Kultivierung

des Landes mittelst Hereinlockung fremder Kaufleute, Hand-
werker und Ackersleute , so hat man annoch kein besseres

Expedient finden mögen, als dieselben mit gewissen Freiheiten

zu versehen und denen einkommenden Ackersleuten wegen

nicht zu befürchtender Leibeigenschaft Versicherung zu geben.

1 Dähnert III S. 433.

2 In ,,Ausorlesone Sammlung verschiedener glaubwürdiger, guten

Theils nie gedruckter Urkunden und Nachrichten, welche zur Kenntniss

der Landesverfassung und Rechte des Herzogthums Vor- u. Hinter-

pommern wie auch dos Füratenthums Rügen dienen können". Erste

Ausfertigung. Oreifsw. 1747.
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So wolle man zu Gott hoffen, dass der darunter augezielte

Zweck durch dessen Benedeiung glücklich erreicht werde."

Yon einer Aufhebung der Leibeigenschaft für die Ein-

heimischen aber ist bei alledem nirgends die Rede, daran

war auch bei der Macht der Stünde nicht wohl zu denken.

'

Was sodann die Legung und Einziehung von Bauer-

höfen durch den Adel anlangt, so hatte die schwedische

Regierung anfänglich, ebenso wie früher die pommerischen

Herzöge, auch nur für die steuerpolitische Seite der Sache

Interesse. Es wird nämlich in demselben Recess von 1681,

damit die Zahl der Ritterhufen nicht zu sehr vermehrt und

die steuerbaren Hufen zu sehr vermindert werden, „nach

Anleitung voriger Recesse" festgesetzt, dass diejenigen allein

für Ritterhufen gehalten werden sollen, welche es am Anfang

des Jahrhunderts gewesen,'-^ und diejenigen, welche damals

steuerbar gewesen, auch jetzt als solche geschätzt werden

sollen. Doch wird jedem gestattet steuerbare Hufen in

Ritterhufen zu verwandeln, wenn er dafür entsprechend viel

Ritterhufen zur Steuer legt und also die Gesamtsumme der

steuernden Hufen nicht verringert. Darin lag immerhin eine

nicht unbedeutende Beschränkung der Einziehung von

Bauernland,

Steht indes hier noch durchaus das steuerpolitische

Interesse im Vordergrund, so sah man die Sache doch schon

bald auch aus einem anderen Gesichtspunkt au.

Dies beweist die Königl. Resolution vom 28. Febr. 1698^

auf die eingegangenen Relationen und Bedenken der zur

Untersuchung und Taxation der Pommerschen Amter-Reve-

^ Nach gütiger Mitteilung des Barons A. v. Transche Roseneck

auf Sohloss Heimet (Livland) beantragte allerdings Carl XI. im Jahr

1681 bei den livländischen Ständen die Freilassung ihrer Bauern mit

der Motivierung, dass er denselben Antrag auch bei den pommerschen

Ständen gestellt habe; doch ist uns über Letzteres direkt nichts be-

kannt geworden und vermögen wir daher nicht zu sagen, ob die An-

gabe des Königs der Wahrheit entsprach. Jedenfalls haben sich in

diesem Fall die pommerschen Stände ebenso ablehnend verhalten wie

die livländischen.

2 Als Masstab diente wohl die 1628 entworfene Matrikel.

3 Dähnert Suppl. I. S. 822.
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nüen veioidiietenKommiötiion. Darin wird anerkannt, dass „zur

Aufhelfung des ganzen Pommerlandes und insonderheit zur

Kultivierung" der Ämter* nötig sei die Einwohner in den Städten

und die Bauern auf dem Land zu vermehren. Zu diesem Zweck
sollen in den königlichen Amtern, wo eine Menge von Bauern

und Schäfern vorhanden, nicht allein die vielen noch fast in

jedem Dorf wüste liegenden Bauer- und Kossatenhöfe besetzt

und dadurch die Einkünfte vermehrt werden, sondern auch

kleine aus wüsten Höfen eingerichtete Ackerwerke wiederum

zu Bauerhöfen gemacht und die übrigen alten Ackerwerke mit

grösserem Vorteil an Bauern und Landleute verpensioniert

werden.

Auch im Übrigen ist diese Resolution, welche sich aller-

dings hauptsächlich nur auf die königl. Amter bezog, interessant,

weil die betreffende Kommission — als Mitglied derselben

wird ein Kommissarius Scharenhorst genannt — in allen

ihren Vorschlägen für jene Zeit ungewöhnliches wirtschaft-

liches Verständnis bekundet hat. So wird bezüglich einer

Dienstablösung der Bauern ausgeführt und vom König gut-

geheissen, dass es sich in der Nähe von grossen Städten, wo
die Bauern ihre Feldfrüchte und ihr Vieh leicht absetzen

und zu Geld machen können, sehr wohl empfehle die Acker-

werke allein zu verarrhendieren und von den Bauern gegen

Erlassung ihrer gewöhnlichen Dienste „landübliche Arbeits-

gelder" zu erheben. An abseits gelegenen Orten dagegen

sei es richtiger die Bauern mit den Ackerwerken, wohin sie

dienen, zu verarrhendieren.

Von grosser Tragweite ist sodann auch der unter Nr. 8

vom König angenommene Vorschlag zur Peuplierung des

Landes eine vollständige Matrikel über alle sowohl Amts-

ais Edelleute-Bauern und Ländereien, welche in steuerbaren

Hufen bestehen, herzustellen, wonach jeder Bauer ein Be-

stimmtes an Diensten thun oder an Pachten geben muss. ^

Dies bezweckte nicht weniger als eine Verwandlung

aller ungemessenen Dienste im aanzen Land in uemessene.

* Also eiiiü Erweiterung jener Matrikel von 1628, welche nur

für die Zwecke der Grundsteuer die steuerbaren und die steuerfreien

Hufeu feststellte.
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„Denn" so heisst es zur Begründung — „wenn in Pommern
nur die Bauern ein Gesetztes und Gewisses vor sich hätten,

womit sie leichtlich auskommen könnten , und worüber sie

ordinaire nicht beschwert würden, so würden sich sicher als-

dann verschiedene auch freie Leute aus der Fremde dahin

begeben in Ansehung der Gütigkeit und Wohlgelegenheit

des Landes. Wozu auch nicht wenig helfen sollte, wenn

denjenigen, welche wüste Höfe annehmen und bebauen wollen

gewisse Freijahre gegönnt würden, ja noch besser wäre es,

wenn ihnen und ihren Leibeserben der Grund und Boden

der wüsten Höfe, welche sie anbauen, als ein proper Eigen"

tum gelassen würde, so lang sie den gewöhnlichen matrikel-

mässigen Canon entrichteten, auch die ordinären Dienste

prästierten, wie in Schweden mit den Schatzbauern und im

Herzogtum Bremen mit den Meiern und Erb- und Zinsleuten

geschieht."

Endlich war von der Kommission darauf aufmerksam

gemacht worden , dass bei den Amtsunterthanen eine grosse

Ungleichheit in der Hufensteuer bestehe, besonders da, wo
man aus kontribuablen Bauerländereien Ackerwerke angelegt

und, um diese von der Kontribution zu befreien, die übrigen

zu Dienst gelassenen Bauern in so viel höhere Hufonanlage

gesetzt habe. Es wird daher der k. Kammer befohlen, dies

bei künftigen Verpachtungen der betreffenden Ackerwerke

abzustellen.

Für die königlichen Amter wird dann durch die königl.

Resolution an die Taxations-Kommission wegen Verarrhen-

dierung der reducierten k. Domänen vom S.März 1698 ^ der

Umfang der Bauerndienste wirklich genau bestimmt : nämlich

für einen Vollbauer auf 3 Tage in der Woche mit Anspann
und 1 Tag zu Fuss, für Halb- und Viertelbauern nach Ver-

hältnis.

Dem Pensionarius soll nicht gestattet sein in einem Dorf

einige Bauern wirkhch zum Dienst zu halten, andere aber

auf Dienstgeld zu setzen, weil letztere sonst den Abwesenden

regelmässig Eingriffe in die gemeinheitlichen Äcker, Wiesen,

1 Dähnert Suppl. I. Ö. 831.
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Weiden u. s. w. zufügen würden. Auch darf er von den

Bauern kein grösseres Dienstgeld nehmen als wofür sie ihm

in der Pension angeschlagen worden.

Ausserdem wird auch hier wieder die Kommission er-

innert fleissig dafür zu sorgen, dass die neuen aus wüsten

Dörfern gemachten Ackerwerke wieder zu Bauerhöfen einge-

richtet und den Bauern überlassen werden mögen.

Fragen wir nun aber nach den Resultaten all dieser

Kommissionsvorschläge und Resolutionen, so müssen wir mit

Bedauern erkennen , wie wenig guter Wille und Einsicht

allein unter ungünstigen Verhältnissen vermögen. Arndt hat

mit Recht darauf hingewiesen ,
i wie wenig die damaligen

politischen Verhältnisse in Schweden selbst — die Regierung

der verschwenderischen Christine, dann des kriegerischen

Pfalzgrafen Carl Gustav, die Minderjährigkeit Carl XI. mit

dem Brandenburgischen Krieg und dann wieder nach einer

kurzen Zeit der Ruhe und inneren Ordnung die abenteuer-

liche Politik Carl XII., der nur „wie ein Komet leuchtete um
Alles zu verderben was ihm angehörte" — wie wenig diese

ganze Zeit geeignet war zur ungestörten und zielbcwussten

Durchführung so umfassender sozialpolitischer Pläne, wie sie

in den besprochenen Resolutionen niedergelegt sind.

Selbst ob die speziell für die königlichen Amter ange-

ordneten Massregeln alle ausgeführt wurden, inuss dahin ge-

stellt bleiben: bei einigen war es allerdings der Fall, so scheint

die vorgeschriebene Fixierung der Bauerndienste- sowie ihre

teilweise Ablösung und hie und da auch"-^ — aber gewiss

nicht in grösserem Umfang — die Rückverwandlung von Acker-

werken in Bauerdörfer wirklich erfolgt zu sein, allein auch

im Domanium war diese bauernfreundliche Politik, wie wir

sehen werden, nicht von langer Dauer.

Dagegen finden wir von einer Verwirklichung der wieder-

holt angestrebten Verleihung eigentümlichen — oder rich-

» ö. 175.

2 Vg'l. indes diu Verorduung wegon der Bauerdionsto in den

königlichen Ämtern von 1702: Diihnert I, 9S'J.

* z. B. in Saal et". Anh., I s. h. t.
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tiger erl)zinsliclion — Besitzes an neu sich Anbauende später-

hin nirgends Spuren, überhaupt scheint die ganze in so

grossem Masstab geplante Neubevölkerung des Landes trotz

aller in Aussicht gestellten Vorteile gänzlich missglückt

zu sein.

Dies ist auch keineswegs so überraschend, wenn wir die

damaligen Verhältnisse von ganz Deutschland ins Auge fassen

:

überall hatte ja der dreissigjährige Krieg ähnlich gehaust,

überall gab es niedergebrannte Dörfer, wüste Bauerhöfe«

Das war nicht die Zeit, wo die Verheissung von Eigentum

und persönlicher Freiheit (das hiess ja zugleich auch Mangel

jedes Anspruchs auf Unterstützung!) für die ackerbautreibende

Bevölkerung einen besonderen Reiz haben konnte. Die Ver-

hältnisse lagen eben jetzt ganz anders als damals, wo die

slavischen Herzöge durch Zusicherung grosser Freiheiten

deutsche Kolonisten in solchem Umfang ins Land zu ziehen

vermocht hatten. Jetzt waren es höchstens Handwerker etc.,

die durch die verheissenen Vorteile angelockt wurden in den

auch zum Teil verödeten Städten sich niederzulassen, und ist

auf diesem Gebiet den erwähnten Vcnordnungeu wohl einiger

Erfolg nicht abzusprechen.

Auf dem platten Land dagegen finden wir einen solchen

nirgends — w'enn man nicht vielleicht die zahlreiche Ent-

stehung von „Eigentums-Katen, " welche in diese Zeit fällt,

hierher rechnen darf.^ Jedenfalls aber ist es in keinem irgend-

wie bedeutenden Umfang geglückt, neue Bauern auf die ver-

wüsteten Höfe aus der Fremde ins Land zu ziehen.

Woher hätten dieselben auch kommen sollen? In

Deutschland herrschte allenthalben der gleiche Mangel und

Schweden, an das man dabei wohl in erster Linie gedacht

hatte, verbrauchte damals seine überschüssige Bevölkerung voll-

ständig für die fortwährenden Kriege. Schwedische Soldaten

sind denn auch die einzigen, von denen wir hören, dass sie

sich nach den Kriegen in ziemlicher Anzahl besonders in

Rügen niederliessen und „statt des Degens der Sichel und

Pflugschar sich bedienten''.^ Allein es scheint sich dabei

1 Vgl. unten Kap. III § 4.

2 Wackeuroder, Altes und neues Rügen S, 128.
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mehr um Leistung- von Gesindediensten als um Annahme
von Bauerliöfen zu handeln, jedenfalls finden wir nichts davon,

dass ihnen die früher verheissenen Vorteile gewährt worden.

Ja sie vermochten nicht einmal ihre persönliche Freiheit

gegenüber der im Lande herrschenden Leibeigenschaft zu

bewahren.

Wir sehen gerade hier recht hnndgreiflich, wie es den

Ständen allmählich gelang die Ideen, welche die schwedische

Regierung über bäuerhche Verhältnisse ursprünglich von ihren

heimatlichen Zuständen mitbrachte, den in Pommern und

Rügen herrschenden, landesüblichen Anschauungen anzupassen.

Ein königliches Schreiben vom 7, Januar 1697 ' hatte näm-

lich in dor Sache eines von schwedischen Unterthanen ge-

borenen Meusciion der in Pommern Unterthan zu werden

„beredet worden," dies mit aller Entschiedenheit verboten

und verfügt, dass solche geborene Schweden als freie Leute

von der Unterthänigkeit Anderer befreit, und ihnen, sofern

sie Lust haben, für Lohn zu dienen vergönnt sein solle.

Allein in demselben Jahr fand in Schweden ein Thron-

wechsel statt und der Nachfolger, Carl XII. entschied schon

am 27. August 1697 in einer ähnlichen Sache abweichend

dahin, dass schwedische Unterthanen mit ihrem Willen leib-

eigen werden können, und hob durch Resolution vom 5. Sept.

1698- die Entscheidung seines Vaters vom Jahr 1697 direkt

auf, nachdem ihm durch die pommorsche Liquidationa-Kom-

mission vorgestellt worden war,

„wie eine solche Unterthänigkeit dort im Lande von der

Beschaffenheit wäre, dass man niemand auch keinem Freige-

borenen, verweigern könne dieselbe anzunehmen, wie denn
dergestalt nicht allein das Land peupliert wird und andere

freie Personen oft dazu resolvieren, sondern auch solches ein

Mittel ist arn)en Leuten wieder aufzuhelfen, so von selbst sich

nicht suhsistieren können, bevorab da auch gedachte Unter-

thänigkeit keine sklavische Kondition wie in Liev- und Est-

1 Dähnort III S. 890.

2 Dähnert ood. S. 891.
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land' mit sicli führt, sondern solche Unterthanen nur r/lebae

adscripii werden".

So sehen wir denn in der Folge die schwedische Re-

gierung völlig ausgesöhnt mit dem Institut der Leibeigen-

schaft und vielmehr bemüht die Konsequenzen desselben in

einer Reihe von Edikten gegen das „Austreten" der Unter-

thanen mit aller Härte zu ziehen. So erneuert schon das

Edikt vom 1. Juli 1696- die barbarische Bestimmung der

Gesinde-Ordnung von 1G4G, wonach entwichene Unterthanen

und Bauernkinder, welche sich binnen 3 Monaten nicht frei-

willig stellen, nicht allein durch Anschlagung ihres Namens

am „Kak" (Galgen) unehrlich gemacht, sondern ihnen auch,

wenn sie künftig wneder ertappt werden, durch den Scharf-

richter ein Brandmal auf die Backen gebrannt werden soll.

Arndt glaubt allerdings zur Ehre der Pommern an-

nehmen zu dürfen, dass es dazu nie gekommen sei, w^enigstens

ist ihm kein Beispiel dafür bekannt (S. 179).

Es dürfte hier der Ort sein auch noch kurz einer eigen-

tümlichen agrarpolitischen Massregel der schwedischen Re-

gierung aus dem Ende des XVII. Jahrlmnderts zu gedenken

:

der sogenannten Domänen-Reduktion. Diese wurde von

Carl XL im Jahr 1687^ auch für Schwedisch-Pommern eben-

so wie schon vorher in Livland und Estliland angeordnet und

bestand in einer Wiedereinziehung früher veräusserter oder ver-

fallener Domanialgüter durch die Krone, w^obei denjenigen,

welche sich der Massregel gutwillig unterwarfen, die betreffen-

den Güter in „perpetuelle Arrhende" gegeben wurden unter

Nachlassung des „Tertiais" d. h. eines Drittels der stipulierten

Pacht.^ Diese Güter werden in der Folge „Tertialgüter" ge-

nannt. Sie waren jedoch in Schwedisch-Pommern von un-

gleich geringerem Umfang als in Livland und Esthland.

• In Wirklichkeit waren die Verhältnisse weiiis;sti>ns in LivLind

damals keineswecjs schlimmer als in Schwedisch-Pommern.

2 Dähnert eod. S. 890.

3 K. Resolution v. 18. Febr. 1087: Dähnert IV, 805.

* Vgl- Gadebusch Schwedisch-ponimersche Staatskunde II. 1788.

S. 299.



III. KAPITEL.

DAS XVIII. JAHRHUNDERT UND DIE ZEITPACHT.

§ 1.

DER NORDISCHE KRIEG UND SEINE FOLGEN.

Nach zwei Jahrzehnten friedlicher Entwickhing und

ruhigen Ausbaus der inneren Verhältnisse, welche Schwedisch-

Pommern am Ende des 17. Jahrhunderts unter der im ganzen

segensreichen Regierung Carl XI. genossen hatte, wurde es

mit dem Beginn des 18, Jahrhunderts in die abenteuerliche

Politik Carl XII. verwickelt und durch den nordischen Krieg

abermals fast völlig ruiniert. Nach der verhängnisvollen

Schlacht bei Pultawa fielen Russen, Polen, Sachsen und

Dänen in zwei Heeren in Pommern ein. Der Versuch der

Regierung eine allgemeine Landesverteidigung zu organisieren

misslang;' vielmehr flüchteten sich die Bewohner des platten

Landes massenhaft in die Städte. Das Elend wurde vermehrt

durch die Pest, welche die Truppen des schwedischen Gene-

rals Krassow aus Polen mitgebracht hatten.

Schon im Jahr 1712 besagt ein Schreiben der k. schwe-

dischen Regierung zu Stettin an den schwedischen Bevoll-

mächtigten in Hannover, Kommissionssekretär Werving,- dass

die Feinde es nunmehr endlich so weit gebracht, dass Pommern
gar zur Wüste und Einöde geworden, indem sie nimmer ge-

1 Bohlen Gesch. d. Familie Krassow I, 70 f. Dähnert III, 1259.

2 Vgl. Bohlen a. a. 0. I, 75.
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ruht sowohl Stätlte und Kommunen als Ritter- und Amtshöfe.

Dörfer und Häuser, Kirchen und -guter durch unerhörte

Pressionen, gewaltthätige Plünderungen, Brand und Yerhee-

i-ungen zu ruinieren und zu zernichten, so dass an einigen

Orten kaum die Stätte von den verheerten Gütern wieder-

zuerkennen „Sonsten ist auch üherall der noch

wenige Rest von verarmten Menschen, auch diejenigen, welche

annoch was ihnen an Beschwerden imponiret richtig abge-

liefert haben und abliefern können, gleichwohl mutwillig und

durch behinderte und verderbte Saat und Erndte dergestalt

gedrückt, verjagt und verstört worden, dass die Äcker und

Felder unbesäet geblieben oder da irgend ein oder ander

Ort und Platz etwa noch besäet worden, dennoch solches als

Kleinigkeiten zur Konsorvation von Pommern nichts beitragen

kann; ingleichen sind die Zimmer und Wohnungen, so nicht

abgebrannt, niedergerissen und zerhauen und liegt solcherge-

stalt das Herzogtum Pommern nunmehr von Menschen und

Vieh, von Häusern und Höfen, von Ackerbau und allen Mitteln

des Lebens und Aufkonmiens gewaltig spoliiiet und entblösst

für der Welt Augen",

Am schlimmsten hausten im Lande die Russen. Die

Greuel dieser sprichwörtlich gewordenen „Moskoviterzeit"

haben zum Teil die des dreissigjährigen Krieges im Volks-

bewusstsein auszulöschen vermocht. Das Elend des Landes

stieg aufs höchste als der Czar Peter zur Vergeltung für die

Verbrennung Altenas durch die Schweden im Jahr 1713 die

vorpommerschen Städte Garz und Wolliu einäschern Hess.

Anclam und Demrain entgingen nur durch einen glücklichen

Zufall dem gleichen Schicksal. ' Die schwedischen Waften

waren dauernd unglücklich gegen die Verbündeten, zu denen

sich auch Preussen gesellt hatte. Mit dem Fall Stralsunds

am 24. Dezember 1715 war ganz Schwedisch-Pommern ver-

loren. Rügen und Vorpommern bis an die Peene wurden

von den Dänen besezt, das übrige blieb in preussischen Händen.

Durch die Friedensschlüsse, welche 1720 den nordischen

Krieg beendigten , erhielt Schweden zwar jenen grösseren

1 Biesuer a. a. O. S. 257.



DER ^^0RDISCI1E KRIEG U^'ü SEINE FüEUEN. 129

Teil seines 1)isl;erigeii Besitzes bis zur l'eene von den Dünen

zurück, Stettin und das Land zwischen Oder und l'eene sowie

die Inseln Usedom und Wollin aber musste es an Preussen

abtreten. Schwedisch - Pommern ging somit erheblich ver-

kleinert aus diesem Krieg hervor.

Durch diese neuen Kriegsleiden war abei' auch der da

und dort kaum in neuer Entwicklung begriffene Wohlstand

der bäuerlichen Wirte aufs neue vernichtet worden. Die

Dörfer der Universität Greifswald waren durch den Krieg

so zu Grunde gerichtet, dass 1712 der ganzi' Jahresgehalt

eines jeden Professors nur H oif und einige Scheffel Roggen

und Gerste betrug; 1720 trugen sie jedoch schon wieder so

viel, dass ein Gehalt von 200 oif gezahlt werden konnte. ^

Die Ummanzer Bauern hatten durch die schwedische

Plünderung 1713 iilles Vieh verloren und waren durch scharfe

Einquartierung ganz ruiniert. Eine Auzalil von ihnen leistet

1716 ihrer Herrschaft einen Eid, dass sie so ausgemergelt

und verarmt seien, dass sie die ausgeschricsbene Plünderungs-

steuor unmöglich selbst erlegen könnten, ohne das anzugreifen,

was ihnen die Herrschaft erst aufs neue an Zug- und Horn-

vieh, Saat- und Brodkorn vorgeschossen.^

Auf den Gütern der Stadt Greifswald aber haben nach

einer im Jahr 1717 angestellten Untersuchung^' sämtliche

Bauerdörfer der Stadt seit sechs Jahren keine Pension (Dienst-

geld) gegeben, da die Kontributionen und „Reuterverpflegung"

Alles weggenonnncn; sie haben sämtlich nichts oder doch

sehr schlecht ausgesät, bei vielen sind die Gebäude nieder-

gebrannt oder doch schadhaft. So sind die Bauern vielfnch rui-

niert und zum Verlassen ihrer Höfe gezwungen oder kommen
doch in ihrer Wirtschaft wiederum völlig zurück.

Auch nach diesem Krieg musste sich daher in kleinerem

Umfang derselbe Prozess der Wiedereinrichtung vollziehen

wie nach dem dreissigjährigen Krieg. Von einer Konsolidation

der bäuerlichen Verhältnisse war unter diesen Umständen

in den besonders gefährdeten Landesteilen keine Rede. Viel-

' Kosegarten Geschichte der Universität Greifswald. I. S. 285.

2 Acta des Klosters z. heil. Geist, z. Strals. Tit. XIII Nr. 6.

3 Acta des Magistr. z Gr. Littr. B. Nr. 248.

Fuchs, Unterjfang dns BauKrnst. in Schwediach-Pommern u. Rügen. 9
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mehr wurden durch den Nordischen Krieg sogar die erblichen

Besitzverhältnisse, welche den dreissigjährigen Krieg über-

dauert hatten, an einigen Orten' erschüttert und untergraben.

Ganz besonders aber verschlimmerten sich durch den-

selben die bäuerlichen Verhältnisse im Domanium. Der un-

glückliche Gang des Krieges und die Geldnot Carl XII.

nötigten denselben bereits 1710 wieder zu Yerpfändungcn

seiner Domanialgüter.- welche denn auch in diesem wie in

den folgenden Jahren in grossem Umfang erfolgten. Teils

wurden grössere Ackerwerke mit den zugehörigen Pflug-

diensten (Bauern) verpfändet; hauptsächlich aber auch isolierte

d. h. zu keinem Ackerwerk gehörige Bauerdörfer oder könig-

liche Anteile an solchen — denn der Domanialbesitz erscheint

in jener Zeit noch verhältnismässig am wenigsten arrondiert.

Diese wurden meist an benachbarte adelige Güter verpfändet,

um dahin Ilofdienste zu leisten, welche als Verzinsung des

Pfandkapitals gerechnet wurden. Dabei wurde wohl anfäng-

lich verabsäumt die Bauern in den Pfandkontrakten durch

genaue Bestimmungen bezüghch ihrer Dienste und ihrer

Konservierung gegen die so nahe liegende Ausbeutung durch

den Pfandbesitzer genügend in Schutz zu nehmen oder es

blieben solche Bestimmungen einfach unbeobaclitet.

Jedenfalls waren diese umfangreichen Verpfändungen

für die Krone wie für die davon betroflFenen Bauern von

grösstem Nachteil. Da nämlich die verpfändeten Bauern bei

der Verpfändung aus der Amtsunterthänigkeit entlassen wur-

den und ihrer Pfandherrschaft den Unterthaneneid ablegen

mussten, waren sie vollständig in deren Händen, diese konnte

thatsächlich mit ihnen anfangen was sie wollte und wusste

davon auch in der verschiedensten Weise zu ihrem finanziellen

Vorteil Gebrauch zu machen. Teils wurden von den Pfand-

besitzern in ziemlichem Umfang Bauerhöfe gelegt, teils die

Dienste der Bauern erheblich vermehrt, teils auch wohlhabende

Unterthanen um hohe Summen frei gelassen und an ihrer

1 So in Devin (vgl. Anh. s. h. t.) und bei einzelnen Höfen der

Herrschaften Putbus und Spyker.

2 Vgl. das Patent wegen Verpfändung der königlichen Domänen

vom 21. August 1710: Dähnert I. 992.
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1

Stelle „allerhand aufgerafftes Gesindel" wieder angenommen,

worüber der Amtshauptmann im Jahre 1747 besondere Klage

führt. ^ Bei der Wiedereinlösung der Domänen, welche seit den

30er Jahren von der sogenannten „Reluitions-Commission"

botrieben wurde, sollte der Pfandträger allerdings für die

durch seine Schuld entwichenen, oder von ihm veräusserten

oder freigegebenen Unterthanen haftbar gemacht und ihm

auch in Anrechnung gebracht werden , was er von den ver-

pfändeten Bauern über die Vorschriften der Dienstordnung

hinaus an Diensten „extorquiert."- Ob dies aber überall

durchgeführt wurde, nuiss dahin gestellt bleiben, den geschä-

digten Bauern selbst kam es jedenfalls nicht zu Gute.

Am meisten verschlimmerte sich aber durch die Ver-

pfändung die wirtschaftliche Lage jener isolierten zu keinem

königlichen Ackerwork gehörigen Bauern, welche an ein

adeliges Gut verpfändet wurden. Dieselben hatten vorher

nur ihre alte geringe Pacht oder doch ein massiges Dienst-

geld gegeben und mussten nunmehr nach einem oft weit

entfernten adeligen Hofe Dienste leisten, die im Pfandkontrakt

vielleicht bestimmt festgesetzt, thatsächlich aber gewöhnlich

ungemessen waren. Die adelige Pfandherrschaft, ohne Inte-

resse an dem künftigen Wohlstand der Bauern, wenn ihr Pfand-

kontrakt abgelaufen war, strengte dieselben zu Gunsten ihrer

eigenen Bauern , die sie dagegen vielleicht zu Dienstgeld

setzte, aufs Ausserste an. Besonders empfindlich war dieses

Verhältnis für die verpfändeten Bauern , wenn sie mit den

eigenen Bauern der Pfand herrschaft in demselben Dorf oder

doch in Weidegemeinschaft wohnten.'^

Um dieser drückenden Lage zu entgehen erboten sich

daher mehiere solche Bauerdörfer in den vierziger und fünf-

ziger Jahren bei Ablauf ihres Pfandkontraktes und Verliand-

lung wegen dessen Prolongation an den bisherigen Pfaud-

^ Regier.-Archiv z. Stralsund „Ämteisafihcn III. Lit. L. Nr, 1".

2 „Instruction wonach bei Untersuchung der Pfandträger-Präten-

sionen die dazu angeordnete Commission zu verfahren hat." Dilhnert

Suppl. I, 863. Vgl. die Verordng. v. 3. März 1738: N. Gr. S. 410.

^ Vgl. die packende Darstellung der königlichen Bauern zu Put-

garten im Anhang, I s. h. t.

9*
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träger zur sogenannten „SelV)stpfändung" : sie wollten selbst

die Pfandsumme erlegen , wenn sie dagegen für sich selbst

eine Prolongation des Pfandkontraktes erhielten. Dies würde

zu dem eigentümlichen juristischen Verhältnis geführt haben,

dass mit den Rechten des bisherigen Pfandträgers auf die

Bauern auch dessen gutsherrliche Rechte über sie selbst über-

gegangen und sie, wo vorher Entlassung aus der Amtsunter-

thänigkeit stattgefunden hatte, mithin zugleich frei geworden

wären. Es scheint jedoch - vielleicht eben deswegen —
nie wirklich zu einer solchen Sclbstpfändung oder „Selbst-

reluierung" gekommen zu sein. ^

DER UMSCHWUNG IX DER LANDWIRTSCHAFT UND
DIE SYSTEMATISCHEN BAUERNLEGUNGEN SEIT

DER MITTE DES XYIII. JAHRHUNDERTS.

Nachdem in den vierziger Jahren zweimal grosse

Viehseuchen in Schwedisch-Pommern gewütet hatten, welche

sich bei dem geringen Wohlstand der lassitischen Bauern

ebenfalls sehr fühlbar machten, wurde dieser aufs neue stark

erschüttert durch den siebenjährigen Krieg und die zwei-

malige feindliche Occupation in den Jahren 1758 und 1750.

Wiederholten sich hier auch nicht die Greuel des dreissig-

jährigen und dos nordischen Krieges, so hatte sie doch ganz

unerschwingliche Kontributionen an Freund und Feind zur

Folge: so betrug allein die preussische Koutributionsforde-

rung pro Hufe 1758: 154»^ Sß und 1759: 158 eff dazu

kam dann noch die Pferdesteuer und Fourage.-

Mit dem Endo des siebenjährigen Krieges aber vollzieht

sich im nördlichen Deutschland ganz allgemein ein durch-

greifender Umschwung in der Landwirtschaft, der in ungleich

t Vgl. das Nähere über dieses eigentümliche Verhältnis in Acta

d. Reg.-Arch. z. Str. betr. die königl. Bauern in Kentz 1710. (Ämter-

sachen I. Lit. K. Nr. 2.)

8 Gresterding Pommerschos Magazin. VI. Teil. S. 45.
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höherem Grade als alle «geschilderten Kriegsleiden des 18. Jahr-

hunderts zur Herabdrückung und Vernichtung dos Bauern-

standes beigetragen hat.

Bis dahin war der Ackerbau in der alten seit langer

Zeit überlieferten Form ohne erhebliclie Verbesserungen und

Steigerungen weitorgetriebon worden, mit der alten Dreifelder-

wirtschaft und der Gemenglage der Acker, die an sich jedem

Fortschritt so hinderlich war. Nunmehr aber beginnt besonders

mit dem Aufkommen des Kartoffel- und Kleebaus eine neue

rationellere Landwirtschaft, als deren hauptsächlichste Ergeb-

nisse die Einführung einer neuen Fruchtfolgeordnung nach

dem Muster der holsteinschen Koppelwirtscliaft und die Sepa-

ration des Hoifeldes und Bauei'nfeldes und dann auch der

Bauernäcker unter einander sich darstellen.'

Auch Schwedisch-Pommern zeigt in der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts diesen plötzlichen und bedeutenden

Aufschwung der Landwirtschaft. Viel trug dazu der gestei-

gerte Getreideexport bei, wie ihn besonders der amerika-

nische Freiheitskrieg im Gefolge hatte. Je mehr aber die

Umwandlung der Naturalwirtschaft in Geld Wirtschaft sich

vollendet, je mehr zugleich die Grundi'ente steigt und der

Landbau den Charakter eines speculativen Gewerbes annimmt,

um so vorteilhafter erscheint dem Grundeigentümer die Selbst-

bewirtschaftung seiner Güter (Röscher). Der lassitische

Bauer jener Zeit war allerdings wenig geeignet dem Um-
schwung in der Landwirtschaft sich anzupassen und ratio-

nelllere Wirtschaft zu treiben; dazu fehlte ihm Intelligenz,

Geld und Kredit, wie es bei dem unerblichen Lassbesitz nicht

anders sein konnte. Es war somit viel mehr Gewinn zu er-

warten, wenn man ihn legte. So war mit dem beginnenden

Umschwung in der Landwirtschaft von selbst ein allgemeiner

Antrieb zum Bauernlegen gegeben.

Während aber in den preussischen Provinzen eben in

derselben Zeit die „Durchführung des „Bauernschutzes" ge-

lang, welcher den Bestand der Bauernhöfe, wie er vor

dem Krieg gewesen war, sicherte,- fehlte es nun eben

1 Vgl. Knapp I, 59.

3 Vgl. Knapp I, 55.
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in Schwedisch-Pomniern an jeder derartigen Schranke und so

begann hier in jener Zeit eine neue Periode der Bauern-

legungen in grossem Stil. Was bis dahin — abgesehen

von dem verpfändeten Domanialbesitz — im Allgemeinen

doch nur geschehen war^ wenn es ein besonderes wirtschaft-

liches Bedürfnis erforderte oder eine Gelegenheit dazu sich

bot, indem ein Hof wüst oder unbesetzt war, das geschah

jetzt planmässig vom finanziell-rechnerischen Gesichtspunkt,

rein nach dem Prinzip des nackten wirtschafthchen Egoismus.

Nunmehr stellten die Gutsherrschaften Ertragsanschläge über

ihre Güter auf, wie viel dieselben auf dem 'We^ der Selbst-

bewirtschaftung tragen könnten, und verglichen damit, was

sie ihnen jetzt trugen. Dass dieser Vergleich zu Ungunsten

der bestehenden Wirtschaftsverfassung ausfallen musste, liegt

auf der Hand.

Infolge dessen entsprach dem wirtschaftlichen Aufschwung

auf der einen Seite ein sozialer Rückgang in den bäuerlichen

Verhältnissen auf der anderen Seite. Während die Kultur

des Landes rasch stieg, der Reichtum der Gutsherrn zusehends

wuchs, verschlimmerte sich in demselben Masse die Lage der

bäuerlichen Wirte und der ländlichen Arbeiterklassen über-

haupt.^ „Es trat ein so grosser Kontrast in der Lage der

höheren Klassen der Gesellschaft und der unteren hervor, wie

man ihn früher nicht gekannt. Unter dem Druck der Zeit

hatten beide, Herr und Knecht, gehtten und die Lage der ersteren

war oft wahrlich nicht erfreulich gewesen. Die günstige Kon-

junctur kam den Herrn allein oder den Leibeigenen doch

nur sehr mittelbar und wohl nur selten zu gut". So

kennzeichnet v. Bohlen treffend die soziale Entwicklung in

jener Zeit.^

Diese Umgestaltung der wirtschaftlichen Verfassung,

welche allenthalben grosse Gutshöfe und Ackerwerke aus den

* Dazu gehört ja auch eigentlich der lassitische Dienstbauer, den

man wohl geradezu als einen „mit Land versehenen Dienstboten" be-

zeichnet hat : vgl. bei Knapp I, 76.

2 In seiner Darstellung der Boldevitzer Unruhen (s. u.): „v. Bohl.

Manuscr". Nr. 120".
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früheren Bauerndörfern gemacht hat, beginnt wiederum nicht

auf den adeligen Gütern, sondern auf denen der toten Hand,

wo es leichter war das dazu nötige Barkapital flüssig zu

machen oder aufzunehmen; auf den ersteren vollzieht sie sich

allgemein erst in den beiden letzten Decennien des 18. Jahr-

hunderts und am Anfang des 19., erreicht dann hier allerdings

ihren Höhepunkt und einen Umfang wie auf den andern über-

haupt nicht.

Hier d. h. bei dem Grundbesitz des Domaniums, der

Kommunen und der .Universität begann dagegen diese Ent-

wicklung schon um die Mitte des Jahrhunderts. Im Do-

maniuni ist das hervorragendste Beispiel die Legung des

blühenden, von 15 Voll- uud 4 Halbbauern bewohnten Dorfes

Saal im Jahr 1768.^ In den Gütein der Stadt Greifswald

wurden Kirchdorf 1765, Dargelin 1788 und Brooks 1792 ge-

legt und in Ackerwerke verwandelt.

Besonders interessant ist die ökonomische Neueinrich-

tung der akademischen Güter, weil hier mehrere Dörfer auf

spezielle königliche Anordnung hin gelegt wurden. Schon

1752 war Neuendorf'' in ein Ackerwerk verwandelt worden,

welchem das angrenzende Dorf Kemtz zu Hofdiensten beige-

logt wurde, und das so eine Pacht von 1010 «^ trug, desgleichen

war aus dem Dorf Hennekenhagen und dem Kietzhofe das

neue Ackerwerk Kieshof gebildet und für 1050 (»^ verpachtet

worden. Nun wurde im Jahre 1755 bei der allgemeinen Vi-

sitation der Universität, welche überall eine grosse Unord-

nung und Misswirtschaft aufdeckte, * auch eine bessere öko-

nomische Einrichtung der akademischen Güter angestrebt,

um die Einkünfte aus denselben zu steigern und damit die

Professorengehälter erhöhen zu können. Als bestes Mittel

dazu erschien nach dem Beispiel des Domaniums die Legung
von Bauern und Errichtung von Ackerwerken. Zu Grund

1 Vfifl. den Anhang, I s. h. t. insbesondre die hier gegebene Auf-

zählung ähnlicher Fälle.

2 Anh., III.

3 Anh., II s. h. t.

* Vgl. Baumstark, Die Universität Oreifswald vor hundert und
vor fünfzig Jahren. Akademische Festschrift. Greifswald 18üü. S. lÜ f.
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gelegt wurden dabei die Vorscliltige des Kurators der Uni-

versität des Landrats von BehrJ und derngemäss durch den

königlichen Yisitations-Recess von 1756 eine gänzlich neue

Einrichtung der Güter in der Weise angeordnet, dass eine

Anzahl von Bauerndörfern in grössere Ackerwerke verwandelt

und die übrigen Bauerndörfer dahin zu Hofdionsten gelegt

werden sollten; zu Dienstgeld sollten dagegen gar keine Bauern

mehr belassen werden.- So wurden auf Grund dieses Re-

cesses 1763 Wampen und Ladebow in Ackerwerke verwandelt.

Bei den anderen Dörfern unterblieb die Ausführung des

Projekts zum Teil.

Durch jene Veränderungen wurden nun allerdings die

Einkünfte der Universität sehr erheblich vermehrt, allein es

gingen dadurch auch eine Anzahl von Bauerwirtschaften ein,

welche „in Betracht des Wohlstandes in Pommern ja in der

ganzen Nachbarschaft nicht ihres gleichen hatten."^ Ist dies

auch nicht eben wörtlich zu nehmen, so gehörten doch in der

That gerade die eingegangenen Bauerhöfe in Wampen und

Ladebow zu den besten der akademischen Bauerwirtschaften,

und diese wiederum bildeten in jener Zeit, weil sie zu

Dienstgeld sassen, die relativ best situierte Klasse von Bauern

im Lande.

Trotzdem ist im Ganzen auch hier — namentlich bei

Dörfern, welche wie Pansow^ durch die Lage an der Heer-

strasse den Kriegsleiden besonders ausgesetzt waren — das

Bild, welches uns aus jener Zeit in den Spezialakten ent-

gegentritt, ein wenig erfreuliches, teilweise sehr ärmliches und

klägliches. Die bekannten Schattenseiten aller lassitischen

Wirtschaft treten damals auch hier überall heller oder dunkler

hervor. Gebäude und Inventar werden, weil Eigentum der

Herrschaft, mangelhaft in Stand gehalten, so dass diese die

Baulast und Konservation der Zimmer mohr und mehr auf

die Hofwirte abzuwälzen sucht. Die Höfe sind noch meist

von den Kriegszeiten her stark verschuldet; mit diesen Schul-

1 Ebenda S. 14 ff. und S. 113 ff.

^ Das Nähere siehe im Anh. sub II.

3 Reichenbach Patriotische Beiträge I, ö. 63.

* Ygl. Auh. s. h, t.
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den muss sie der neue Wirt annehmen und die Schulden

gej^en Gewähruno^ von Fi-eijnhren ahtragcn. Es geschieht

selten genug. Und dennocli finden wir hie und da auch

Beispiele von fleissigen und wiitschnftlicli tüchtigen Bauern,

Vielehe in überraschend kurzer Zeit und trotz dieser erdi'ücken-

den Verhältnisse ganz ruinierte Höfe wieder in Stand bringen.

Wohl ist es ja unleugbar, dass im Ganzen der Bildungsgrad

des Bauern in jener Zeit niedrig, sein landwiitschaftlichcr

Betrieb allgemein erbärmlich war, die natüilichen Bodenkräfte

niigends genügend nusgeniitzt wurden, allein dennoch lässt

sich darüber streiten, ob der von der Universität eingeschlagene

"Weg hier Abhilfe 7.\\ schaffen und den Ertrag ihres Grund-

besitzes zu steigern wii-klich der „einzig mögliche und richtige"

war. ^ Vom Standpunkt der akademischen Kasse allerdings,

vom sozialen gewiss nicht.

Dieselbe Entwicklung setzte wie schon hervorgehoben

auf den Gütern des Adels etwas später ein, zu einer Zeit

als Domanium, Kommunen und Universität bereits allgemein

ein weiteres und anderartiges Mittel zur Steigerung des Er-

trags ihrer Güter in Anwendung brachten: die Zeitpacht. Den

grössten Aufschwung nahm das Bauernlegen auf den adeligen

Gütern im letzten Jalitzehnt des 18. und in den ersten Jahren

des 10. Jahrhunderts, m^i einige besonders spekulative Guts-

herrschaften ein förmliches Gewerbe daiaus zu machen be-

gannen, indem sie ganz»^ Bauerndörfer zusammenkauften und

legten und die so entstandenen neuen Ackerwerke mit einem

Gewinn von 20—30000 /«f wieder verkauften.

-

Nicht immer wurde dabei so in aller Form Rechtens

zwischen Gutsherrschaft und Bauern gehandelt wie zu Camper.^

* Baumstark a. a. 0. S. 17.

- Ve^l. Arndt (der über diese Periode als Zeitpfonosse berichtet)

Anhang S. 12 und „Erinnerungen aus d. äusseren Leben" S. 88 ff. Als

ein besondrer „Käufer und Vermäkler von Bauerdörfern" wird hier ein

Baron Schultz von xVscheraden auf Nehringen genannt.

^ Anh. s. h. t. Nicht zu vergessen ist bei diesem Beispiel, dass

es aus dem Jahr 1804, als das Werk von Arndt bereits erschienen und

die allgemeine Aufmerksamkeit auf das Bauernlegen gelenkt war, also

Grund genug vorlag alle Rechtsformen zu beobachten. Die legende

Gutsherrschaft ist hier derselbe Baron Schultz von Asclieraden.
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Es scheint allerdings landesüblich gewesen zu sein, dass über

eine beabsichtigte Bauernlogung eine gerichtliche Verhand-

lung vor dem Patrimonialgericht (bestehend aus der Gnts-

herrschaft, zwei anderen Adeligen und einem rechtskundigen

Justitiarius) stattfand. Diese hatte jedoch nur den Zweck,

wenn die zu legenden Bauern Konkurs machten und viel-

leicht eben deswegen gelegt werden sollten, weil sie ausser

Stande waren weiter ihre Dienste zu leisten, dann die frem-

den Gläubiger derselben rechtskräftig abzuweisen , wenn sie

leer ausgingen. Und dies war ja in solchem Fall die Regel,

da die Hofwehr als Eigentum der Herrschaft überhaupt

nicht in den Konkurs kam und die Forderungen der Herr-

schaft privilegiert waren, ' Auf solche Fälle beschränkte

sich daher offenbar die Anwendung dieser Formalität.

"Werfen wir endlich noch einen kurzen Blick auf das

Schicksal derjenigen Bauern , welche von den umfassenden

Legungen in jener Zeit betroffen wurden. Bei den ersten

planmässigen Legungen im Domanium und den akademischen

Gütern hörte der gelegte Bauer mit der Räumung seines

Hofes noch nicht auf Bauer zu sein, sondern wurde auf einen

andern wüsten oder unbesetzten Hof in derselben Herrschaft

versetzt.- Dies bedeutete zwar auch gewöhnlich eine wirt-

schaftliche Verschlechterung, aber es ist doch nicht das, was

wir unter „Legung" im engeren Sinn verstehen. Es ging

aber natürlich nur im Anfang, so lange solche unbesetzte

oder wüste Höfe da waren. Später aber Hess sich die Herr-

schaft durch die Unmöglichkeit einer solchen „Translokation"

keineswegs mehr im Bauernlegen beschränken. Der gelegte

Bauer wurde nunmehr im besten Fall Kossäte mit einigen

Morgen Ackers und musste dann nach dem neuen Acker-

werk Handdienste leisten ; regelmässig aber wurde er nur

Einlieger d. h. Tagelöhner und erhielt höchstens eine privi-

legierte Altenteilsversorgung zugesichert. Die Bauernhäuser

1 Vgl. die Akten betr. die Legung der Bauern zu Serams und

den infolge dessen entstandenen Injurienprozess mit einem der Gläubiger:

V. Bohl. Manuscr. Nr. 118.

2 So bei Saal, Neuendorf u. a. vgl. den Anh. s. h. t.
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wurden in Katen verwandelt und zu mehreren Einlieger-

wohnungen hergerichtet.

So liegt die Entstehung der grossen Klasse der Tage-

löhner recht eigentlich in dieser Zeit.

Von einer Entschädigung der gelegten Bauern durch

unentgeltliche Freilassung und Überlassung der Hofwohr wie

sie der § 16 der Bauer-Ordnung von 1616 vorschrieb, zeigen

die Bauernlegungeu in joner Zeit nirgends ein Beispiel. Wo
sich die Bauern oder ihre Rechtsbeistände in den Prozessen,

welche sie damals nicht selten gegen ihre Herrschaft wegen

der beabsichtigten Legung anstrengten, auf jene Bestimmung

beriefen,' wurden sie — wenigstens im 18. Jahrhundert —
regelmässig abgewiesen, ihre Forderung wohl als „sonder-

barer Einfall" bezeichnet, weil längst aus der Übung gekommen

sei, was die Bauerordnung darüber „historisch bemerke

In den Motiven zu einem Urteil vom 17. November 1797

gibt auch die Greifswalder Juristenfakultät zu, dass der „vor-

malige Gebrauch" die gelegten Bauern mit aller toten und

lebendigen Habe ziehen zu lassen und sie samt ihren Kindern

unentgeltlich der Leibeigenschaft zu erlassen, gänzlich in Ab-

gang gekommen sei; über die Gründe könne sie als ausser-

halb ihres Ressorts liegend nicht urteilen.^

So stand dem Bauernlegen am Ende des 18. Jahrhunderts

nicht einmal diese schwache Schranke mehr entgegen.

§ 3.

DIE BÄUERLICHE ZEITPACHT.

In derselben Zeit, als auf den adeligen Gütern das

Bauernlegen erst einen grösseren Umfang annahm, war an

dessen Stelle auf den Gütern der juristischen Personen, des

^ So die Bauern von Saal, Brook u. a. : vgl. d. Anh.

2 Anhansj unter „Brook" (III).

3 In Sachen der Boldevitzcr Unruhen (vf^l. d. Anh. s. h. t.)

„V. Bohl. Manuscr. Nr. 110".

* Das NiUiere über diese Frage siehe unlon Kap. IV. § 1.
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Fiskus, der Komtnunen, ilircr Pia coipo: n und der I^iiiversi-

tät Greifswald, Itoreits eine neue Entwickluno^sfoini getreten:

die bäuerliche Zeitpacht. Hier, wo nicht so ausschliesslich

das Prinzip des wirtschaftlichen Egoismus den Ausschlag gab

wie bei den ein/einen Individuen, war man nämlich zuerst

— wenigstens bis zu einem gewissen Grade — auf die sozialen

Nachteile des Bauernlegens aufmerksam geworden. Andrer-

seits aber bestand doch auch hier in jener Zeit das Bestreben

nach einer besseren möglichst hohen Nutzbarmachung des

Grundbesitzes.

Das Mittel nun, welches hier in der Folge ganz allge-

mein zur Anwendung kam, ist die Verwandlung des bäuer-

lichen Lassbositzes in Zeitpacht, die Verzeitpaohtung der

bäuerlichen Höfe. Damit konnte z. T. gleich anfangs eine

erhebliche Steigerung der Einkünfte erzielt werden, wenn

nämlich die Vei-pachtung öffentlicli an den Meistbietenden ge-

schah, — jedenfalls aber in der Folge, indem bei jeder Neu-

verpachtung die Pacht gesteigert wurde.

Dieser Prozess stellt sich auf den ersten Blick als eine

weitere Herabdrückung des bäuerlichen Besitzrechtes dar:

entweder verliert der Bauer bei der Licitation überhaupt den

Hof, oder aber er wird aus einem wenigstens lebenslänglichen

Lassiten zum Zeitpächter auf wenige Jahre.

Die rechtliche Verschlechterung, welche darin liegt, ist

klar. Das unbeschränkte Eigentum der Gutsherrschaft am
Hof und an der Hufe war nunmehr ausser allem Zweifel,^

es war kontraktlich festgestellt. Allerdings war der Besitz

des unerblichen Lassiten ein precärer gewesen, da er jeder-

zeit von der Herrschaft gelegt werden konnte, allein davon

abgesehen sass er doch auf Lebenszeit ruhig und sicher,

wenn er nicht durch eigenes Verschulden zur Absetzung An-

lass gab. Dabei bestand gewöhnlich wenigstens thatsächliche

Vererbung des Hofes. Der Zeitpachtbauer dagegen war

während seiner Kontraktsjahre zwar gegen eine Legung ge-

schützt, nach deren Ablauf aber musste er ohne Widerrede

den Hof räumen, auch wenn die Herrschaft diesen nicht legen,

1 Vgl. Knapp I S. 64.
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sondern einem andern g-ebeii wollte, der mehr Pacht geboten

hatte als er.

Somit bedeutet rein theoretisch betrachtet die Umwandlung

der Lassiten in Zeitpächter eine weitere tiefere Stufe in der

absteigenden Entwicklung des Bauernstandes in den östlichen

Provinzen und so war es denn auch wirklicli im preussischen

Pommern, ' wo indes die bäuerliche Zeitpacht keinen grossen

Umfang angenommen hat.

Nicht so in Schwedisch-Pommern und Rügen. Hier

machte sich jene rechtliche Vei'schlechterung, die an sich in

diesem Prozess lag, nur zum Teil sofort geltend, zum Teil

erst später, zum Teil überhaupt nicht. Hier sind nämlich

bei der Verwandlung der Lassiten in Zeitpächter nirgends —
wie in Preussiscb-Pommern — die Frohndienste bestehen ge-

blieben. Zum Teil waren sie schon früher in Dienstgeld ver-

wandelt worden, zum Teil aber wurden sie bei dieser Ge-

legenheit aufgehoben ja die Verzeitpaciitung geradezu zu

diesem Zweck eingeführt. In dem letzteren Fall nun bedeutete

dieselbe offenbar zunächst wirtschaftlich keine Verschlimme-

rung im Gegenteil. Anders im ersten Fall. Diese beiden

Entstehungsformen der Zeitpacht sind daher bei der Betrach-

tung scharf auseinanderzuhalten, auch wo sie sich in Wirk-

lichkeit durchkreuzen.

Typisch für die letztere Form ist das Domaniuni, wo

die Entstehung der Zeitpacht zuerst erfolgt und für alle

anderen Güter vorbildlich geworden ist. Es ist leicht be-

greiflich, dass das Domanium auch in dieser Entwicklung

zeitlich obenan steht. Denn damals in den 60 er Jahren be-

gannen die ersten Versuche der schwedischen Regierung dem

Bauernlegen im Land überhaupt Einhalt zu thun- und von

diesem Augenblick an musste sie es natürlich vor Allem

selbst in ihrem Domanium unterlassen und den Ständen hier

mit gutem Beispiel vorangehen. So ist denn die erwähnte

Bauerlegung zu Saal 1768 das letzte von der königlichen

Kammer als Grund iierrschaft vorgenommene oder genehmigte

1 Vgl. Knapp I Beil. 2 und unten Kap. V. § 1.

2 Vgl. unten Kap. IV. § 2.
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Beispiel im Doiiianium, während in der Folge allerdings durch

Pfandbesitzer noch immer zahlreiche Bauerlegungen erfolgten,

bis auch diese durch ein königliches Reskript im Jahre 1778

für immer strengstens verboten wurden.

Indessen waren bei der allerersten Entstehung der bäuer-

lichen Zeitpacht im Domanium diese Rücksichten noch nicht

einmal massgebend ; dieselbe ist vielmehr dadurch von be-

sonderem Interesse, dass sie ursprünglich — wie es scheint —
gar nicht beabsichtigt war, sondern man möchte fast sagen

durch Zufall entstand. Um dieses etwas verwickelte Verhält-

nis aufzuklären, erinnern wir an die damalige wirtschaftliche

Gliederung der Domanialbauern.^ Diese zerfallen nämlich nach

ihrer wirtschaftlichen Lage in zwei Gruppen:

erstens diejenigen Bauerdörfer und -höfo , welche mit

einem Domanialackerwerk in der Weise verbunden sind, dass

sie liofdienste nach demselben leisten. Diese sind mit dem

Ackerwerk, dessen „Pertinenz" sie bilden, an einen Arrhen-

dator oder Pfandträger verpachtet oder verpfändet.

Die zweite Gruppe bilden diejenigen Bauerdörfer und

-höfe, welche nicht zu einem Domanialackerwerk als Dienst-

bauern gehören — wir nennen sie „isolierte". Diese standen

ohne Mittelsperson unmittelbar unter dem Amt, welchem sie

ihre Pacht oder „Dienstgeld" entrichteten und einige x\mts-

fuhren etc. prästierten.

Auch von diesen aber war, wie wir sahen, der grössere

Teil im Anfang des 18. Jahrhunderts an Gläubiger der Krone,

gewöhnlich die Besitzer benachbarter adeliger Güter in der

Weise verpfändet worden, dass sie statt des früher gegebenen

Dienstgeldes nunmehr dorthin Hofdienste loissten mussten.

Nur die unverpfändeten Bauern befanden sich noch in jenen

früheren Verhältnissen.- Sie unterlagen keinerlei Kontrakt,

wie die anderen, bei denen dies ja allerdings auch nur in

Bezug auf ihre Dienste der Fall war. Denn das Besitzrecht der

letzteren an den Höfen war davon nicht berührt, es war

1 Vgl. oben S. 130 f.

2 Indessen waren auch von diesen einige in ähnlicher Weise an

adelige Güter verpachtet.
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ebenso wie bei den unverpfändetcn Bauern regelmässig unerb-

licher Lassbesitz.

Diese wirtschaftliche Gliederung wurde nun aber von

Bedeutung, als auch die Krone eine höhere Nutzung ihrer

Güter anzustreben begann, da sie fand, dass ilire Einkünfte

aus denselben im Verhältnis zu ihrem wirklichen Wert und

ihrer Ertragsfähigkeit viel zu gering seien, Gelegenheit dem

abzuhelfen bot sich damals
,

je mehr von den verpfändeten

Domänen durch die Thätigkeit der Reluitions-Kommission

eingelöst waren oder ihrem Heimfall nahe standen.

Ein Schreiben des Königs Adolph Friedrich vom 17. Fe-

bruar 1766' ordnet als das beste Mittel höhere Einkünfte

aus den Krongütorn zu erzielen die öffentliche Licitation

derjenigen Domanialgüter au, deren vorige Pacht- oder Pfand-

kontrakte teils schon erloschen, teils im Erlöschen begriffen

waren, und fordert zu diesem Zweck von den Amtshauptleuten

eine genaue „Lustiation und Designation" aller Domanial-

güter, ihrer Grösse, Beschaffenheit, der dazu gehörigen Unter-

thanen etc. ein. Als nun diesem königlichen Befehl gemäss

in den verschiedenen Ämtern Verzeichnisse derjenigen Doma-

nialgüter angelegt wurden, welche demnächst einer solchen

Ncuverpachtuug auf dem Wege der öffentlichen Licitation

unterstellt werden könnten, erscheinen darin neben denjenigen

Gütern, deren Arrhende- oder Pfandkontrakte abgelaufen waren

oder in Bälde abliefen, überall auch jene unverpfändetcn

Dörfer und Bauerhöfe aufgeführt mit dem Vermerk, dass

selbige „nicht auf gewisse Jahre ausgethan seien," woraus

stillschweigend das Recht abgeleitet wird sie ebenfalls der

beabsichtigten allgemeinen Licitation zu unterwerfen oder sie

wenigstens ebenfalls „zu lustrieren und zu verhöben."

Dadurch sind offenbar ganz heterogene Dinge neben

einander gestellt: die lassitischen Besitzrechte der einen Bauern

an ihren Höfen und die Pacht- oder Pfandrechte der Arrhen-

datoren und Pfandträger an den Diensten der anderen Bauern.

So wurden denn auch in der Bekanntmachung der k. Ein-

richtungs-Kommission vom 8. Dezember 1767- neben den

1 „Ämtersachen III Lit. L. Nr. 1" (Reg.-Arch. z. Str.].

2 Dähnert Suppl. I. S. 878 ff.
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Acker vvorken und iliron /ugohitrigon Bauern nucli säuitliche

isolierte Bauenlörfei- und -höfo, ebenso die unverjjfändeten

wie die früher verpfändeten , zur öfFentliclien Licitation aus-

geschrieben.

Indessen war dies, wie es seheint. ' wenigstens hei den

Dörfern nicht so gemeint, dass die Höfe von den Bauern ge-

räumt und einzeln an den Meistbietenden verpachtet werden

sollten. Vielmehr sollten die ganzen Dörfer samt den Bauern
und deren Diensten — d. h. dem Wesen nach nur die

Dienste — an einen Arriiendator vorpachtet werden gleich den

zu einem Ackerwerk gehörigen Bauern. Zum Teil geschah

dies auch bei der Licitation 1768 wirklich.- So fassten es

überall auch die Bauern auf.

Anders allerdings z. T. bei einzelnen Bauerliöfen und

bei den Mühlen. Hier w^ar durch die Licitation der augen-

blickliche Bewohner im Besitz bedroht.

Dagegen fühlen sicli die verschiedenen Bauorschaften,

welche auf die erste Ausschreibung der pommerschen Kammer
hin Bittschriften einreichton, im Besitz ihrer Höfe durchaus

nicht bedroht, sondern bitten nur sämtlich sie „bei Gelegen-

heit der Licitation" von ihren bisherigen unerträglichen Hof-

diensten zu befreien und wieder wie ihre Vorfahren zu Dienst-

geld zu setzen, wobei einige besondei's kreditfähige sich

wiederum wenn nötig zur „Selbstpfändung" durch Abtragung

des Pfandschillings erbieten.-^

Sie erhielten darauf, wie es scheint, sämtlich keinen

anderen Bescheid als den sich selbst an den ausgeschriebenen

Licitationstermiuen einzufinden. Hier sind sie dann, um nur

dem bisherigen Hofdienste — oder wenn es unverpfändete

waren, einem künftigen — zu entgehen, auf das Auskunfts-

mittel verfallen oder von der Kammer verwiesen worden an

* Soweit wir aus dem unvollständigen ilateiial, das uns hier nur

vorlag, entnehmen konnten.

- So bei Gladerow und Brüssow, welche nach den Putbussclien

Gütern Moeckow und Nebzien zu Diensten verpachtet wurden: „Acta

betr. die Bauerdörfer Gladerow und Briissow vom Jahr 1771". Amtor-

Sachen I. Littr. G. Nr. 26. (Reg.-Arch. z. Stralsund.)

3 Vgl. oben S. 132 und Anhang I unter „Putgarten".
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der Licitation mit eigenen Geboten teil zu nehmen, um selbst

ihre eigenen Dörfer für das höchste Gebot zu pachten, um
„sich selbst zu pachten" wie dies in der Folge genannt wird.

Der Kammer war es gleichgiltig, ob sie die höhere Pacht-

summe von einem Arrhendator oder von den Bauern selbst

bekam. Indem aber diese in solcher Weise an die Stelle

des bisherigen Arrhendators oder Pfandträgci's traten, fielen

damit die bisherigen Hofdienste von selbst weg.

Danach erschiene hier die Entstehung der bäuerlichen

Zeitpacht im Wesentlichen als eine durcii die Umstände auf-

gedrängte Form der Dienstablösung.

Für die Richtigkeit dieser Auffassung spricht, dass nach

den Reichenbach'sehen Tabellen von 1786' zu schliessen

— die Akten über die Licitatioiistermine selbst haben uns

leider nicht vorgelegen — bei der am 13. und 25. Januar

und am 8. Februar 1768 endlich ausgeführten Licitation

hauptsächlich früher zu Diensten vorpfändete Bauern sich selbst

pachteten 2; wogegen die unverpfändoten Bauern grösstenteils

in ihren lassitischen Verhältnissen ohne Kontrakte belassen

wurden^ gegen eine Erhöhung ihrer Pacht, welche an sich

ganz erheblich doch im Verhältnis zu den hohen Pacht-

summen, um welche jene sich selbst pachteten, gering erscheint.

Dass eine solche „Selbstpachtung" der Bauern nicht

von Anfang an beabsichtigt war, dürften auch die Licitations-

bedingungon ergeben, die in der Bekanntmachung vom 8. De-

zember 1768 und in dem „Normativ der Kontrakte für die

zu verpachtenden Domänen"* vorgeschrieben sind und in

denen eine derartige „Bauerpachtung" nirgends vorgesehen ist.

Wir heben aus denselben einige der wichtigsten Punkte heraus

^ Patriotischfi Reiträ<?e, Anh.ang Nr. I Blatt 1—20.

2 2. B. Kentz, Put^arten u. a.

* So auf dem Darss die Dörfer Born, Wiek, Prerow u. a., auf

Jasmund Ilaoen, Crampas, Sassnitz, Promoisel und Russewase. Wenn
die beiden letzteren einen „ Arrliondekontrakt" auf unbestimmte Zeit und

mit dem Vorbehalt einer anderweitigen Disposition erhiolton, so ist dies

doch auch nichts anderes als eine urkundliche Anerkennung ihres

lassitischen Besitzes. (Vgl. den Anliang sub I.)

* Diihnert Suppl. I. S. 87G u. 882 ff.)

Fuchs, Untergaiifj des Bauernst, in Schwodisch-Ponimern u. Kiigen. 10
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wegen ihrer Bedeutung für die wirtschaftliche Lage derjenigen

Domanialbauern, welche auch jetzt wieder an Arrliendatoren

verpachtet wurden.

Die Kontrakte gehen auf 3—5 Brackelschläge mithin

auf 15^20 Jahre. Die casus fortuitos trägt der Pächter,

erhält aber bei unverschuldetem Feuerschaden Bauholz.

Kriegsschaden vergütet die Krone. (Diese 13estinimuugen

S9heineu auch bei den bäuerlichen Pächtern die gleichen ge-

wesen zu sein, die gewöhnliche Pachtzeit war hier 18 oder

20 Jahre, was ebenfalls von Bedeutung gegenüber den Bauer-

pachtungen im preussischen Ponmiern, wo sie nur 3, 6 oder

9 Jahre betrug).

Pächter erhält das Gut nach einem Inventariura und

nuiss es ebenso wieder abliefern. Die dabei befindliehen

Bauer- und Kossatenwesen hat er in ihrem dermaligen Zustand

zu konservieren und ebenfalls inventarienmässig wieder abzu-

liefern. Was sie durch ihren Fleiss sich während der Kon-

tractsjahre an Vieh etc. erwerben, bleibt und gehört zu ihrer

Wehre (!) Der Pächter muss sie aber nötigenfalls mit Vor-

schüssen unterstützen, welche ihm jedoch nach Ablauf des

Kontractes vom Verpächter nicht vergütet werden. Sie

müssen daher, will der Päciiter sein Geld nicht verlieren,

von den Bauern selbst wieder eingetrieben werden. Dafür

hat der Pächter die Aufsicht über die innere und äussere

Ökonomie der Bauern.

Er erhält auch das Recht einen Bauern, der schlecht

wirtschaftet oder die Dienste nicht leistet, abzusetzen und

einen anderen tüchtigen Wirt an seine Stelle zu setzen. Die

Dienste hat er nach einer zu eriichtenden allgemeinen Dienst-

ordnung zu fordern.

Die Bestimmungen in den Pachtkontracten mit den bäuer-

lichen Pächtern sind uns im Einzelnen nicht weiter bekannt,

als dass sie regelmässig im ganzen Dorf solidarisch haften

und meist die Pachtsummo eines Jahres als Assccurations-

summe einzahlen mussten.^ Ersteres kam daher, dass die

1 \^\. die Reicheiib. Tab.
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gesamte Bauerschaft mit ihrem Gebot an die Stelle des

Anhendators getreten war.

Auch über den Umfang, in welchen schon bei der ersten

allgemeinen Licitation des Jahres 1768 solche Selbstpachtungen

erfolgten, wissen wir nichts Genaues. Sehr bedeutend scheint

er noch nicht gewesen zu sein.

Einige Jahre später besagt ein Pro Memoria des General-

statthalters Grafen Lievon an seinen Amtsnachfolger den

Grafen Siiiclairo vom Monat Mai 1772^, dass einige Arrlien-

daroren höheien und geringeren Standes bereits bonis cediert

hätten und die pommersche Kammer in solchen Fällen die

Kronbauern zu vermögen gesucht habe, diejenigen Grund-

stücke zu arrhendieron, worauf sich Pächter nicht behaupten

können, was auch nicht ohne Erfolg gewesen sei. Hier er-

scheint also die Bauerpachtung schon auf ursprünglich nicht

bäuerliche Höfe ausgedehnt.

Einen bedeutenderen Umfang und allgemeinere Verbrei-

tung aber erlangte die Selbstpachtung der Domanialbauern

doch jedenfalls erst unter derRegierung des Generalgouverneurs

Fürsten llessenstein seit dem Jahr 1776. Dieser, der in

Wahrheit ein Wohlthäter des Bauernstandes genannt werden

kann-, beförderte jene Entwicklung als ein Mittel die Frohn-

dienste allmählich ganz zu beseitigen und zugleich den Bauern-

legungen durch Domanialpfandbesitzer und-Pächter, welche

trotz der neuen Kontractsbestimmungen noch immer vor-

kamen, ein Ende zu machen.

Es wurde daher die Selbstpachtuug der Bauern nunmehr

in jeder Weise befördert. Ein königliches Rescript vom

12. November 1777'' verfügt, dass dieselben bei Verpachtung

der Bauc^rndörfer (ja wie es scheint sogar der Domanial-

güter überhaupt) durch öffentliche Licitation den Vorzug haben

• Abgedruckt bei Reichenbiioli a. .1. 0. I S. 139 f.

2 Vgl. unten Kap. IV. § '2.

^ Ebenso wie die folgenden Ileseripto abschriftlich in „Acta

Gnncralia enthaltend einige Ic. Resolutionen und sonstige Verordnungen

betr. Licitation und Verpachtung der Domänen." (Aroh. d. Reg. z.

Str., Äratersaclien III Lit. V. Nr. (5.)

10*
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sollen, wenn sie entweder ebensoviel erlegen wollen als der

Meistbietende oder der Unterschied doch nicht mehr als 10,

höchstens 20*^ beträgt Die Rescripte vom 22. Januar 1778

und vom 29. April 1785 erneuern diese Verfügung; in letz-

terem ist damit allerdings die Drohung verbunden: wenn die

Bauern sich zu sehr auf diese gnädige Disposition verlassen

und keine billigen Bedingungen eingehen wollen, so soll der

eine oder andre Hof zur Statuierung eines Beispiels dem Meist-

bietenden zugeschlagen oder auch unter der Hauptpacht ge-

lassen werden. Wo aber die Bauerhöfc von den Hauptgüteru,

zu denen sie bisher belegen, nicht getrennt werden können,

sollen die Leistungen der Bauern genau bestimmt werden, um
der Härte der Pächter gegen dieselben vorzubeugen.

In folge dieser Bestimmungen erfolgten in den 70 er und

80er Jahren zahlreiche Selbstpachtungen von Bauern' und

zwar nunmehr auch von solchen, welche bisher mit Acker-

werken verpachtet waren. Auf diese Weise verwandelte sich

allmählich unter gleichzeitigem Wegfall der Frohndienste

die Mehrzahl der Domanialbauorn in bäuerliche Zeitpächter,

nur eine geringe Anzal)l blieb noch als Dienstbauern bei

grösseren Ackerwerken. In deisolben Weise wurden dann

auch die erhalten gebliebenen lassitischen Besitzverhältnisse der

Bauern, welche Pacht oder Dienstgeld gaben, zum Teil gegen

deren Willen ebenfalls in Zeitpachtverhältnisse übergeführt,-

nur wenige blieben auch in der Folge bestehen.

Es ward nötig den Rechtsstand dieser neu entstand(!nen

Klasse der Pachtbauern eigens zu regeln: eine Verordnung

vom 2. April 1787 verfügte, dass alle Bauern, welche ein-

zelne oder mehrere Bauerstellen oder ganze Güter in Pacht

haben, so lange sie der Leibeigenschaft nicht entlassen sind

bei Erbschichtungen, Schuldfällen und sonstigen gerichtlichen

Vorkommenheiten nach wie vor nach Massgabe der Bauer-

ordnung von 1616 behandelt werden sollen. ^ Das gutsherr-

1 Vgl. die Aufzählung' bei Reichenbaoh I. S. 92 und in den

Tabellen ; auch VI S. 118 und VII S. 29 f.

2 Vgl. im Anhang, I „Promoisel, Crampas, Hagen und Russewase."

3 Dälinert Suppl. II, 1217.
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licli-bäuerliche Yerliältnis war mithin durch die Umwandhing
des lassitisclien Besitzes in Zeitpacht nicht aufgelöst.

Im Jahr 1795 unter der Stattiialterschaft des Grafen

Ruth wurde sodann festgesetzt, was jeder Voll-, Halb- und

Viertelshauer an Hofwehr haben solle und dies in Taxe ge-

bracht und allmählich die eigentümh'che Erwerbung der Hof-

wehre durch die Pachtbauern auf Grund dieser Taxe durch-

geführt. So oft ein Bauerhof einem neuen Wirt übergeben

wurde, musste dieser die Hofwehr nach der Taxe bezahlen.^

Um den Bauern zu diesem Ankauf ihrer Hofwehren

den nötigen Kredit zu verschaffen, erging am 27. Juni 1796

ein Patent „wegen der Geldanleihen an Domanialbauern so

sich selbst gepachtet", ^ worin bekannt gemacht wurde, dass

den Bauern bei dereinstiger Wiederablieferung der gepachteten

Grundstücke die Ackerarbeit und die Saaten, erstere land-

üblich, letztere nach marktgängigen Preisen wiederbezahlt

werde, die übrige Hofwehr aber das völlige Eigentum der-

selben bleibe und ausserdem solche Domanialbauern, insofern

sie zu einer Dorfschaft gehörten, wegen der Kontraktsverl)ind-

lichkeiten alle für einen und einer für alle hafteten.

Am 25. Juni 1800 erging dann für alle Domanialbauer-

dörfer, sowohl diejenigen welche sich selbst gepachtet als auch

die noch einem Pfandträger, Tertialbesitüer oder Pächter zu-

stehenden, eine Dorfschulzen-Ordnung.

^

Dieses Beispiel des Domaniums, dessen günstige finanzielle

Resultate für die Kammer offen zu Tag traten, wurde bald

auch von den anderen juristischen Personen, welche Bauern

besassen, sowie von einigen grossen Privatherrschaften nach-

geahmt.

Ebenfalls wie im Domanium zum Zweck der Dienst-

aufhebung entstand die Zeitpacht auf der Insel Um mauz, der

Besitzung des Heiliggeistklosters zu Stralsund. Hier ist aber

diese Entwicklung von ganz besonderem Interesse: diese Bauern

gehörten ja wie wir oben sahen zu den wenigen Resten erb-

1 Berghaus Landbuch Band IV. 1. Abteil. S. 37 f.

2 Dähnert Suppl. III, 770.

» Dähnert Suppl. IV, 51 f.
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lieber Lassiten. Trotzdem unterlagen sie ganz ebenso dem-

selben Prozess.

Infolge der scbweren Ilofdif'nste. welcbe die üninianzer

Bauern nach dem Hof zu Ummanz zu leisten hatten, war es

mehrfach zu Reibereien zwischen ihnen und dem ITofpächtcr

gekommen und ihre eigene wirtschaftliche Lage war eine

sehr schlechte geworden. Daher beschloss das Provisorat

des Klosters bei Ablauf des Hofpachtkontrakts im Jahr 1789

— unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das von der königlichen

Kammer gegebene Beispiel — die Hofdienste der Bauern

aufzuheben und sie „auf Pachtrecht" zu setzen. Die zeitliche

Begrenzung des abgeschlossenen Kontrakts auf 12 Jahre hatte

aber dabei nicht den Sinn, dass nach Ablauf dieser Zeit die

Höfe zur Disposition des Klosters stand(^n, sondern sie sollte

nur die Rückkehr zu der alten wirtschaftlichen Verfassung

in nicht zu ferner Zeit ermöglichen, da die damalige Verpach-

tung ausdrücklich nur als ein Versuch bezeichnet wnirde.

Dem entspricht auch die Bestimmung, dass derjenige, welcher

zwei Jahr lang die Pacht schuldig blieb, seines „Paehtrechts"

(nicht seines Hofes) verlustig gehen und sogleich wieder zu

Hofdienst gesetzt werden sollte. Auch die Bauern fassten

diese zeitliche Begrenzung nicht anders auf, sonst würden

sie nicht „mit Dank und Freude" auf die Veränderung ein-

gegangen sein.

Damit stimmt überein, dass die Pacht, welche die Bauern

zunächst gaben, nicht mehr betrug als die Summe, zu welcher

landesüblich die Dienste eines Bauern angeschlagen wurden.

Dass ihnen in dem Kontrakt die vollständige Erhaltung

ihrer Zimmer ohne jede Unterstützung durch die Herrschaft

auferlegt wurde, war hier eigentlich keine Veränderung, da

die Zimmer ja dem besseren Besitzrecht entsprechend hier

fast ausnahmslos Eigentum der Wehrsleute waren, wenn sie

auch in den Zeiten der Not zur Unterhaltung derselben mehr-

fach Unterstützungen vom Kloster erhalten hatten. Ferner

blieb bezüglich der Unterthänigkeit, der Erbschichtungen und

des Altenteils alles bei der bisherigen Verfassung. Dagegen

übernahmen die Bauern allerdings nunmehr auch alle casus

fortuitos gleich andern Pächtern. Trotzdem ist es zum mindesten
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zweifelhaft, ob schon in diesem Vertia«,^ eine Novation des

Rechtsverhältnisses lag, welche den erbliclien Lassbesitz in

Zeitpacht verwandelte. Es scheint dies auch damals von der

H( rrschaft gar nicht beabsichtigt gewesen zri sein.

Der Vorgang ist eigentlich ganz der gleiche wie schon

am Ende des 17. Jahrhunderts auf den akademischen Gütern,

wo die Verwandhing der Hofdienste in Dicnstgeld auch in

dieser Weise zunäclist veisuchsweise auf bestimmte Jahre

geschah.

'

Hat es demnach den Anschein, als sei dieser Vertrag

von der Gutsherrschnft wirklich nur abgeschlossen worden

zum Zweck die Frohndienste der Bauern aufzuheben und

ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern und ohne die Ab-

sicht das rechtliche Verhältnis zwischen ihr und den Bauern zu

verändern, so ward sich dieselbe doch alsbald bewusst, welche

Waffe er ihr zu diesem Zweck bot, und nützte ihn später

rücksichtslos in diesem Sinn aus.^ Schon 1800 bestritt sie

einem ihrer Bauern den erblichen Besitz, doch blieb das bis-

herige Verhältnis, einmal gegen Pachterhöhung verlängert,

dann stillschweigend längere Zeit bestehen.

Im Jahre 1820 aber nahm das Provisorat mit den bäuer-

lichen Stellen eine wirtschaftliche Veränderung vor — Sepa-

ration und Gleichmachung der Voll-, Halbbauern und Kos-

säten — welche deutlich zeigt, wie dasselbe ein vollständig

freies Dispositionsrecht über dieselben in Anspruch nahm.

Durch den neuen 1821 erteilten Kontrakt ward nun

auch ohne Zweifel und mit vollem Bewusstsein der Besitz

der Bauern als ein bloses Zeitpachtrecht konstituiert, wenn

auch jene verschiedenen charakteristischen Merkmale des

alten besseren Besitzrechtes aus Zweckmässigkeitsrücksichten

erhalten blieben. Den Unterschied gegenüber dem Vertrag

von 1788 zeigt deutlich die Bestimmung des § 21: wer nun-

mehr mit der Pacht in Rückstand blieb, verlor jetzt mit seinem

„Pachtrecht-' auch zugleich den Hof; denn ein anderes Be-

sitzrecht an demselben hatte er nicht mehr.

1 Vgl. oben S. 116.

2 Das Nähere s. im Anhang, IV unter „ümmanz".
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Wie wenig sich freilich die Bauern dieser Veränderung

ihres Rechtsverliältnisses bewusst wurden, das zeigt ihr späterer

Versuch Erbpachtrechte an ihren Höfen nachzuweisen.'

Eine ähnHche Entwicklung zeigen uns die beiden grossen

adeligen Herrschaften Putbus und Spyker, deren Kauern

ebenfalls noch im 18. Jahrhundert erbliche Besitzer ihrer

Höfe waren.

Von der Herrschaft Spyker wissen wir nur, dass die

Selbstpachtung der Bauern hier auch verbunden mit der

Aufhebung der Hofdienste und zwar erst am Anfang des

19. Jahrhunderts erfolgte.- Der Zusammenhang war dabei

wohl ein ähnlicher wie bei den Unmianzer Bauern, die wirk-

liche Tragweite der Veränderung hier wie dort verkannt. Ein

— weiter unten noch üähei" zu erwähnendes — Pro Memoria

sagt darüber, dass von der Herrschaft die den Spykerschen,

Ruschevitzer und Polkwitzer Bauern gegebenen Kontrakte

nach ihrem Inhalt zu schliessen so gemeint waren , dass sie

die Bauern künftig nicht mehr als Wehisleute sondern als

gewöhnliche Pächter ansehen wollte, während die Bauern

das eingegangene Pachtverhältnis keineswegs so anzusehen

geneigt waren.

Bei dieser Gelegenheit entstand hier aber ein inte-

ressanter Rechtsstreit über das Eigentum an den Inventarien,

welcher deutlich zeigt wie für solche Reste des alten

bäuerlichen Besitzverhältnisses das Verständnis abhanden ge-

kommen war. Daraus nämlich, dass bei den Erbschichtungen

hier , wie auch anderwärts bei gleichen Besitzverhältnissen,

die Hofwehre dem Wehrsmann zu einer Taxe angesetzt und

angerechnet wurde, welche nur etwa dem halben wirklichen

Wert desselben entsprach, zog die Gutsherrschaft damals den

Schluss, dass den Bauern die Inventarien nur zur Hälfte ge-

hörten, die andere Hälfte, als eisern gedacht, Eigentum der

Herrschaft sei, und verlangte daher bei der Verpachtung die

' Anhang a. a. O.

2 Vgl. „Verhandlungen über das Eigentum der Grundherrscliaft

an den Inventarien der Bauern zum halben Teil in der Herrschaft

Spyker 1805—14" : v. Bohl. Manuscr. Nr. 105. Arndt S. 220.
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Bezahlung der letzteren. Sie stützte; sich dabei auf ein Gut-

achten des Sekretärs der Rügianischen Ritterschaft Dr. von

Santen, der als Justitarius öfters in der Herrschaft Spyker

fungiert hatte, vom 15. Februar 1805, worin bezeugt wird,

dass bei Erl)schichtungen das Inventar nur dann zur Hälfte

des wahi-en Werts angesetzt worden sei, wenn das volle

Eigentumsrecht des Bauern an demselben nicht nachgewiesen

werden konnte, sonst aber zum wirklichen vollen Wert.

Diese Erklärung erweckt aber grosse Zweifel. Denn

abgesehen davon , dass sich von einem solchen Verhältnis

in den Erbschichtungen des 17. Jahrhunderts' keine Spur

findet, dasselbe also neueren Datums sein müsste — so ist

diese Einrichtung doch offenbar viel einfacher und natürlicher

aus rein wirtschaftlichen Gründen zu erklären: sie sollte dem
neuen Wehrsmann einen möglichst schuldenfreien Antritt des

Hofes ermöglichen, die Auszahlungen an die Miterben ver-

ringern und so den Mangel eines Anerbenrechts ersetzen, ebenso

wie die niedrige Ansetzung des ..Erbgel des," der wir schon

in der Zeit des Wendisch-Rügianischen Landgebrauchs begeg-

neten.

-

Von diesem Gesichtspunkt aus erklärt auch das Pro

Memoria des Rechtsbeistandes der Bauern eines gewissen

C. G. Schwing die fragliche Einrichtung und hebt hervor,

dass die Spykerschen Bauern ebenso wie die ümmanzer und

noch andere auf Rügen zweifellos erbliche Besitzer ihrer Höfe

und keine unerblichen Lassiten seien, wie sie die Hofgerichts-

ordnung von 1566 und die Bauerordnung von 1616 voraus-

setzten, indem sie die Präsumtion für ein Eigentum der Herr-

schaft an der Hofwehr aufstellten. — Wie die Sache ausging

ist aus den Akten nicht zu ersehen.

Von der Putbus'schon Herrschaft ist uns über Zeit und

Weg der Umwandlung ihrer erblichen Bauern in Zeitpächter

nichts bekannt geworden. Die Thatsache dieser Umwandlung,
wie sie im 19. Jahrhundert und noch gegenwärtig vor uns

steht, überrascht hier um so mehr als im 18. Jahrhundert

1 In „V. Bohl. Man." Nr. 23.

2 S. oben S. 61.
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— seit 1714 — duicli den damaligen Freiherrn Malthe zu

Putbiis, einen durch wirtschaftliche Aufgeklärtheit für jene

Zeit besonders hervorragenden Gutsherrn, der erbliche Besitz

bei den Bauern geradezu befördert wurde. Derselbe wies

nämlich seine Gerichte an, „bei Erbschichtungen vor Allem

dafür 7A\ sorgen, dass die Erben bei ihrer Vorfahren Bauer-

und Katenwesen erhalten und diese ohne besondere Not Nie-

mand nur auf einige Jahre, sondern immer wo möglich erblich

wieder überlassen würden."^

Auch fanden sich hier wie oben erwähnt bei der 1727

angeordneten Vorlegung der „Erb- und Gnadenbriefe''^ erst

ganz vereinzelt unerblich lassitische Wirte unter den ganz über-

wiegenden erblichen Wehrslcuten. Allerdings hatten diese

zum weitaus grössten Teil ihren erblichen Besitz nur auf

Grund von Erbschichtungen und nur ganz wenige hatten Erb-

briefe gelöst und es ist nun nicht unmöglich, dass dieser

Mangel später einem minder aufgeklärten und mehr auf die

finanzielle Ausbeutung seiner Güter bedachten Fürsten die

Handhabe bot, um den erblichen Besitz dieser Bauern anzu-

fechten. ^

Der förmliche Übergang in die Zeitpacht aber wird

dann wohl auch hier mit der Aufhebung der Hofdienste zu-

sammenhängen.^

Gegenüber diesen Fällen, wo die Einführung der Zeit-

pacht mit Aufhebung der Hofdienste verbunden war, bietet

sich auf den Gütern der Universität Greifs wald ein Beispiel

» Vgl. V. Bohl. Man. Nr. 21, betr. die Herrschaft Putbus, in der

Konfirmationsurkunfle eines Erbrechts vom Ifi. Dezember 1720.

2 S. oben S. 103.

ä Es scheint sich wenigstens in der Folge aus den Akten (v. Bohl.

Man. Nr. 21) ein gewisser Unterschied unter den erblichen Wirten

selbst zu ergeben dergestalt, dass nurmelir denjenigen Erbbriefe er-

teilt werden, welche die Zahlung des auf dem Hof ruhenden Erbgeldes

an die Herrschaft durch ihre Vorfahren nachweisen können oder es

selbst bezahlt haben; die anderen erhalten nur einen sogen, „erblichen

Versicherungsschein" von ofifenbar fieringerer Kraft.

* Einige andere unerhebliche Beispiele von Bauerpachtungen auf

adeligen Gütern s. bei Arndt S. 220.
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für die zweite Enistehungsform der bäuerlichen Zeitpacht

dar. Hier sassen die Bauern schon zu Dienstgrld, hier war

es also nicht Aufhebuns; der Dienste, welche zur Entstehung

der Zoitpacht führte. Dieselbe knü])ft hier vielmehr direkt

an das Bauernlegen an, indem sie teils den Übergang dazu

bildet, teils an dessen Stelle tritt.

Hier ist es also kein bauernfrcundliches Motiv sondern

ein ganz nacktes wirtschaftliches Interesse, die Steigerung der

Einkünfte aus den Gütern.

Der Kurator dei- Universität v. Behr hatte wie erwähnt

von sämtlichen Gütcin Ei'ti-agsanschläge verfertigt, welche

weit über deren bisherigen Ertrag hinausgingen, und als das

geeignete Mittel zur Erreichung derselben erschien auch hier

die öffentliche Licitation behufs Verpachtung an den Meist-

bietenden, welche der Universität schon durch Recess von

1702 vorgeschrieben worden war und nun zum ersten Mal

1751 bei Neuendorf zur Anw'endung kam. Hier war sie

jedoch zweifellos von Anfang an so gemeint, dass die Bauer-

wirte zu Gunsten des Meistbietenden ihre Höfe räumen sollten;

daher wurden dieselben, als sie gegen die Licitation protes-

tierten, einfach angewiesen sich selbst mit einem Gebot zu

beteiligen, wenn sie auf ihren Höfen bleiben wollten. Natürlich

blieb ihr Angebot weit hinter denen der verschiedenen Pacht-

liebhaber zurück, so dass die Verwandlung Neuendorfs in

ein Ackerwerk wie beabsichtigt 1752 zur Ausführung kam. ^

Ein Gleiches sollte bei Wampen und Ladebow 1753 er-

folgen; indes wurden den Bauern auf ihre Bitten und aus

Opportunitätsgründen ilire Höfe gegen Zahlung einer erhöhten

Pacht noch auf acht Jahre gelassen.- Dabei mussten sie zu

der Steuerpflicht des Unterthanen noch die Baulast des Päch-

ters übernehmen. Nach Ablauf der Kontraktsjahre erfolgte

dann die längst projektierte Verwandlung der beiden Dörfer

in Ackerwerke. So diente also hier die Zeitpacht nur als

Übergang zur Legung der Bauern.

In den umfassenden Bestimmungen des Visitations-Reces-

' Vgl. den .Anh. II s. h. t.

2 Anhang unter „Wampen u. Lad".
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ses von 1756 über die neue ökonomiscbo Einiicbtnng der

akademisclien Güter ist eine definitive Amvondnng der Zfitpacht

bei den Bauerhöfen nicht vorgesehen, viehnehr sollten diese

ja alle wieder, so weit sie nicht gelegt wurden, zu Hofdiensten

bei den neuzuerrichtenden Ackerwerken gelegt werden. * Allein

die keineswegs sehr günstigen Eifahiungen, welche man mit

Wampen und Ladebow gemacht hatte, brachten in den An-

sichten des akademischen Concils einen Umschwung zu Gunsten

der Bauern hervor. Als es sich 1767 um die Ausführung

der projektierten Veränderung auch bei den Dörfern Dersekow,

Pansow, Ungnade, Levenhagen und Hinrichshagen- handelte

und sämtliche Bauerschnften zur Abwendung der angekündig-

ten Licitation eine erhebliche Steigerung ihrer Pacht anboten,

siegte im Professorenkollegium die Ansicht derer, welche sich

für Beibehaltung der Bauern aussprachen und demgemäss

gab die Entscheidung der k. Einrichtungs-Kommission vom

14. März 1768 die Verwandlung dieser Dörfer in Ackerwerke

auf und ordnete als Mittel zur Erhöhung der akademischen Ein-

künfte aus jenen Gütern die Einführung einer „zu verbessern-

ten Bauerpachtung" auf 12— 15 Jahre, offenbar nach dem

Muster dos Domaniums an. Da die Bauern voll Dank darauf

eingingen und bei ihren Pachtgeboten blieben, wurden dann

wirklich mit den fünf Bauerschaften derartige Kontrakte auf

15 Jabre abgeschlosen.^ Aus den im Anhang ausführlicher mit-

geteilten Bedingungen derselben sei nur hervorgehoben, dass

auch hier die Bauerschaften solidarisch für die Erfüllung des

Kontrakts haften, dass sie ferner alle Baulast und alle casus

forfnitos übernehmen mussten, endlich dass die Alten teilsversor-

gung mit einem Stück x\cker ersetzt wurde durch ein von der

ganzen Dorfschaft jährlich zu gewährendes Kornquantum.

Damit waren auch hier die bisherigen lassitischen Wirte

zu Zeitpächtern geworden. In gleicher Weise wurden in den

folgenden Jahren auch die übrigen nicht zu den Ackerwerken

1 S. oben S. 136.

2 Vgl. den Anh. II s. h. t.

* Über die Dififerenzen, welche dem endlichen wirklich rechts-

kräftigen Abschluss vorausgingen, vgl. d. Anh.
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dienstpflichtigen Dörfer der Universität in Pachtbauerdörfer

verwandelt; später, zum Teil erst am Anfang des 19. Jahr-

hunderts, auch die noch übrigen Dienstbauern unter Auf-

hebung ihres Hofdienstes.

Auch ein Ankauf der Hofwehr und Bezahlung der

Saaten und Ackerarbeiten durch die nunmehrigen Paclitbauern

findet sich auf Grund einer Anordnung des Fürsten Hessen-

stein schon 1783 bei der Neuvcrpachtuug von Pausow.i Da-

gegen gehört die Durchführung der Separation hier überall

erst dem 19. Jahrhundert an.

Die analoge Entwicklung in den Gütern der Stadt

Greifswald und ihrer Stiftungen vollzog sich in den 80er

Jahren des 18. Jahrhunderts unil zwar wurden hier haupt-

sächlich, wie im Domanium, aus Anlass und zum Zweck der

Aufliebung der Dienste, aber meist ohne vorausgegangene

Licitation, die Bauerhöfe ihren dermaligen Besitzern — in

der Regel auf 12 Jahre und unter im Grossen und Ganzen

gleichen Bedingungen- — verpachtet^.

Dabei wurden hier gleich anfangs die bei den Höfen

befindlichen Hofwehren von der Stadt „zurückgenommen"

und versteigert und mussten so von den Bauern, welche sich

doch zum Teil ohne Entschädigung selbst eingerichtet hatten,^

wieder ersteigert, ausserdem Saaten und Ackerarbeit nach

marktgängigen und landesübliclien Preisen bezahlt werden.

In Sanz kam auch bei dieser Gelegenheit zwar nicht die

projektierte vollständige Separation aber doch eine neue

zweckmässigere Schlageinteilung zur Durchführung; infolge

dessen konnten aber hier die Bauern nur durch Androhung

der Licitation zur Selbstpachtung bewogen werden.

Auch hier ebenso wie auf den akademischen Gütern

hatte die neue Einrichtung eine grosse Steigerung der Er-

* Anhang II s. li. t.

2 Vgl. dieselben bei „Brook" im Anh. sub III.

' So Brook 1786, Kalkvitz und Jesei* 17S7, Hinrichshagen und

Karrondorf 1788, Sanz und Stahlbrode 1789, Jagor 1798. Vgl. „Grund-

besitz der Stadt Greifswald" S. 7 ff.

* Anhang III unter -Brook".
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träge zur Folge, indem nach Ahlauf der Kontraktsjahre die

bisherigen Pächter nur gegen eine erhebliche Steigerung ihrer

Pacht neue Kontrakte erhielten.

Hier gehen also die beiden Formen in einander über:

in den meisten Fällen auch hier gleichzeitige Dienstaufhebung,

wodurch die Bauern zur Annahme der neuen Verträge ver-

lockt werden; die zeitliche Beschränkung derselben, so wird

ihnen eingeredet, sei nur zu ihieni Besten, um bald wieder

eine Änderung tieffeu zu können, wenn sie unter den neuen

Verhältnissen nicht bestehen können. 80 erblicken sie darin

nur „väterliche Fürsorge ^''

Diejenigen Bauern aber, welche schon vorher Dienst-

geld gaben, werden durch das Schreckmittel der Licitation

ihrer Höfe zur Annahme der Kontrakte bewogen.

Nachdem wir so die Entstehung der Zeitpacht auf den

verschiedenen Gütern im Einzelnen verfolgt haben, gilt es die

wirtschaftlichen Folgen dieser Umwandlung näher zu unter-

suchen, Hiebei finden wir nunmehr allenthalben den ein-

gangs hervorgehobenen Unterschied bestätigt.

Überall da, wo die Einführung der Zeitpacht mit Auf-

hebung von Hofdiensten verbunden war oder eigens zu diesem

Zweck erfolgte, bedeutete sie unzweifelhaft zunächst eine

wirtschaftliche Verbesserung der Bauern, die dadurch von

den erschöpfenden, damals gerade bis zu einem kaum mehr

erträglichen Mass gesteigerten llofdiensteu frei wurden und

nun ihr Gespann und ihr Gesinde verringern konnten. Sie

erhielten damit den Austoss zu einer nnuen rationelleren

Einrichtung ihrer Wirtschaft überhaupt, uud besonders auch

der Erwerb der Hofwehr, wenn auch mit erheblichen ma-

teriellen Opfern verknüpft, konnte und rausste dazu beitragen

sie zu aufmerksameren, tüchtigeren Wirten zu machen —
kurz es trafen eben hier alle die bekannten Vorzüge einer

Aufhebung der Frohndienste zu.

Daraus erklärt sich denn aucii, dass in diesem Fall die

Bauern überall mit grosser Bereitwilligkeit und Dankbarkeit

* Anh. eodem.
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auf die neue Eiurichtung eingingen, indem sie sicli über die

Bedeutung der zeitlichen Beschränkung ihrer Konti'akte nicht

klar wurden oder doch leicht darüber hinwegzutäuschen

waren.

'

Ferner war es in vielen Fällen auch ein wirtschaftlicher

Fortschritt, dass nun alle Leistungen des Bauern an seine

Herrschaft kontraktlich ganz genau bestimmt wurden.

Anders dagegen bei denjenigen Bauern, welche schon

vorher nur Pacht oder Dienstgeld gegeben hatten; für diese

brachte die Selbstpachtung nur eine bedeutend erhöhte Geld-

leistung oiine einen gleichen Gewinn. Daher auch hier zum

Teil so heftiges Widerstrebon gegen die Zeitpacht.

Indessen kam doch auch liier ein Moment allgemeiner

Natur zur Geltung : der Pächter- oder Verwalterstand war

in der sozialen Wertschätzung damals etwas ungleich Höheres

als der bäuerliche Stand; er war bis dahin regelmässig nur

dem Freien zugänglich gewesen. Der Bauer fühlte sich also

sozial gehoben, wenn er auch als Pächter mit seiner Herr-

scliaft kontrahieren durfte. Wenn freilich die kontraktliche

Regelung des neuen Verhältnisses in der Weise erfolgte wie

auf einigen akademischen Gütern, wo die sogenannten „Kon-

trakte*' nicht nur einseitig von der Herrschaft festgestellt

wuiden, sondern in ilu'en Einzelbestimmungen den Bauern

gar nicht mitgeteilt geschweige denn von diesen unterzeichnet

wurden und trotzdem der Herrschaft sogleich als Norm für

das nunmehrige Verhältnis der Bauern galten- — dann war

der Vorteil einer solchen kontraktlichen Regelung allerdings

sehr illusorisch.

Überhaupt zeigten sich bei jenen akademischen Pacht-

bauern ganz entsprechend der Art und Weise ihrer Entsteh-

ung von Anfang an am wenigsten wirtschaftliche Vorteile

der neuen Einrichtung und nur sogleich die rechtlichen Nach-

teile. Dieselben hatten ja schon vorher Dienstgeld gegeben,

das nun zu einer Höhe gesteigert war, dass sie es mit ihrer

1 Vji:i. die anschauliche Schilderung der Brooker Bauern von

den Momenten, welche sie bewogen auf die Zeitpachtung einzugehen :

Anh. H. a. O.

2 Anhang II unter „Deraekow, Pansow, Ungnade etc".



IGO DIE BÄUERLICHE ZEITIWCHT.

aUon Wirt-schaftsweiso nicht aufbringen konnten, /u Kiufüii-

runf>- einer neuen verbesserten lag aber hier zunächst keine

Veranlassung vor. Dazu kamen die neu übernommenen Bau-

lasteu etc. sowie später der Erwerb der Inventarien also nur

überall mehr Belastungen ohne ents])rechende Erleichterungen.

Daher auch hier von Anfang an eine schlechtere materielle

Laffe der Pachtbauern.

Der Entstehungsform der Zeitpacht, welche hier zu

Grunde lag, entsprach es aucii nur, dass die Universität

auch sofort nach Ablauf der ersten Kontraktsjahre die vollen

Konsequenzen des veränderten Rechtsverhältnisses zog , in-

dem sie die erledigten Höfe zu anderweitiger öffentlicher

Licitation ausschrieb lediglich unter Einräumung eines Näher-

rechts an die bisherigen Bauern. ' Nur gegen eine Steigerung

von 800 auf 1200 o^ und dazu den eigentündichen Erwerb

der Hofwehr erlangten dabei z. B. die Bauern von ]^ansow

wiederum den Zuschlag auf acht Jahre. Die Unmöglichkeit

die gesteigerte Pacht aufzubringen zeigt sich bald, der Uni-

versität bleibt, da spätere Licitationen erfolglos verlaufen, nichts

übrig als die Pacht unter Verlängerung der Kontrakte mehr-

mals wieder herabzusetzen.

Erst als im Anfang dieses Jahrhunderts überall die

Separation unter möglichster Beibehaltung der alten Pächter

durchgeführt war, wurde es diesen möglich ihren Parzellen

von einer Erneuerung des Kontrakts zur andern immer höhere

Pachtsummen abzugewinnen und sich so doch meist dauernd

auf den Höfen zu halten.

Ähnlich ging es teilweise auch bei den Pachtbauern

der greifswaldischen Stadtgüter, wo ebenfalls die Konsequenzen

der Umwandlung von der Herrschaft so weit gezogen wurden

dass sie sogar den Fortbestand des gutsherrlich-bäuerlichen

Verhältnisses bei der Bauerpachtung in Abrede stellen will.^

Indessen war hier doch in den meisten Dörfern die Einführung

der Zeitpacbt mit der Aufhebung von Hofdiensten also zu-

nächst einer wirtschaftlichen Erleichterung verbunden. Mit

* Anhang eodem,

2 Vgl. bei Brook: Anhang, III.
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(1er Durchführung der Separation wurde es später auch liier

den Farzellenpächtern möglich immer höhere Pachtsummen

zu geben und scheinen die Höfe auch hier im Allgemeinen

in den alten Bauerfamilien geblieben zu sein.

Am Günstigsten gestaltete sich dagegen gleich anfäng-

lich die Lage der Domanialbauern. Hier lag ja der allge-

meinen Durchführung der „Selbstpachtung" ein bewusster

bauernfreundlicher Zweck zu Grunde und sie diente fast

überall zur Abschaffung von Hofdiensten. Infolge dessen

war die anfängliche Pacht hier meist eine massige, selten

oder wohl nie dem durch Licitation zu erreichenden höchsten

Gebot eines andren i'ächters entsprechend. ^

Durch k. Resolution vom 29. März 1797 wurde zwar

angeordnet, dass die aus der Pacht fallenden Domauial-Güter

immer nur in öffentlicher Licitation dem Meistbietenden zu-

geschlagen und Pachtprolongationen unter keinen Umständen

erteilt werden sollen, es scheint dies jedoch auf die Dörfer der

Pachtbauern keineAnwendung gefunden zu haben.2 Schon 1784

schilderte Reichenbach den Wohlstand und die Zufriedenheit

derjenigen Bauern, welche sich damals schon selbst gepachtet

hatten, und wie sie, die man durchgängig für arm gehalten,

so schnell mit ihren Einrichtungen zu Stand gekommen und

sich jetzt so wohl befänden im Gegensatz zu den vorigen

Zeiten und zu ihren Nebenbauern, auf denen das Joch der

Dienstbarkeit noch immer ruhte. ^

Jedenfalls waren die Verhältnisse der Domanialpacht-

bauern in der ersten Zeit im Allgemeinen so günstig, dass

es denselben sehr wohl möglich war zu Wohlstand und selbst

Reichtum zu gelangen und die hohe Schuldenlast, welche

sie zur Selbstpachtung hatten auf sich nehmen müssen, abzu-

tragen, wenn sie intelligent und wirtschaftlich tüchtig genug

waren ihre Wirtschaft den neuen Verhältnissen gemäss ratio-

nell umzugestalten.

1 Berghaus a. a. 0. IV, 1. S. 43.

2 Vgl. unten S. 163.

3 a. a. 0. I, 9H.

Fuchs, Untergang: des Bauernal. in Scliwedisch-Poramern u. Rügen. 11
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Allein dies war nur bei den wenigsten der Fall. Ins-

besondere trieben die nnnsten einen grossen Luxus mit Ge-

sinde, anstatt die überflüssigen Knechte ebenso wie die

überflüssigen Pferde, die sie nach Aufhebung der Hofdicnste

nicht mehr nötig hatten, abzuschaffen und dadurch teils Baar-

geld zu gewinnen teils ihre Produktionskosten erheblich zu

vermindern. So aber hatte die Peibehaltung des bisherigen

Gesindes ausser der darin liegenden Verschwendung auch

noch die nachteilige Folge, dass der Übersciiuss an Gesinde

den Ackeiwerken, welche ihn nach dem Wegfall der bäuer-

lichen Ilofdienste notwendig bedurften, entzogen wurde.

So bezeichnet denn im Jahr 1797 ein Rescript der

Pomnierschcn Regierung an die Landstände vom 11. Dezem-

ber' als eine Hauptursache des Mangels an Ärbeitsleuten

auf dem platten Land, übei' welchen seit einiger Zeit von

den Gutsbesitzern geklagt werde, dass die „sich selbst ge-

pachteten Bauern" mehr Dienstboten halten als sie zur Be-

streitung ihrer Wirtschaft gebrauchen und als von ihnen

flüher, da sie noch zu Hof dienten, gehalten wurden. Es

wird daher den Ständen anheim gestellt, ob nicht durch ein

Landesgesetz zu bestimmen scn, wie viel Dienstboten ein Pacht-

bauer regelmässig halten dürfe.

Die Sache kommt bei dem nächsten Landtag am 17. No-

vember 1798 zur Sprache. In ihrer Antwort an die Regierung

stimmen die Stände auf Grund der Ausführungen der Rügia-

nischen Ritterschaft vom 22. Mai 1798 der Ansicht der Regie-

rung vollständig bei und benutzen die Gelegenheit, um überhaupt

ihrem Ärger über die ganze Einrichtung in sehr bezeichnender

Weise Luft zu machen.

Der Bauer würde dabei auf eine so gute Pacht gesetzt,

dass er sich und die Scinigen aller Arbeit entzöge, Konven-

tikel hielte und sich einen übertriebenen Aufwand in Kleidern

erlaubte. Dies würde die notwendige Folge haben, dass diese

1 Acta dos Ritterschaft!. StralsunrliscliGn Archivs sub signo ©
Nr. 122 Vol. G: „betr. den Mans^cl an Arbeitsleuten auf dem platten

Land uud daher nöfig befundene Bestimmung der von einem Bauern

zu haltenden Dienstboten". (Jetzt im k. Staatsarchiv zu Stettin.)
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Yolksklasse in der nächsten Generation ganz verändert werden

und zu der ihr gegebenen Bestimmung dem Ackerbau gar

nicht mehr zu benützen sein würde. Überdies errege ihre

bessere Lage bei den dienstleistenden Bauern Neid und

Missmut,

Man könne daher den Wunsch nicht bergen, dass diese

Entwickhing wieder aufgehoben werde, in der Folge kein

Bauer sich mehr selbst pachten dürfe und die jetzigen Pacht-

bauern nach Ablauf ihrer Kontrakte wieder zu Ilofdienst ge-

legt würden.

Zum wenigsten — wenn man Bedenken trage dies zu

thun — dürfte es angezeigt sein und die nachteiligen Folgen

schon bedeutend herabmindern, wenn künftig mehrere Bauern

zusammen nicht mehr ganze Güter pachten dürften, haupt-

sächlich aber wenn die Bauerhöfe den bisherigen Besitzern

wenigstens nicht ohne Licitation gelassen würden. ' Dadurch

würden zugleich die Einkünfte der königlichen Kammer ver-

mehrt, wogegen di(^ Bauerhöfe bei der jetzigen Bewirtschaf-

tung mit der Zeit ausser Kultur kommen müssten, da der

Bauer die gelinde Pacht leicht erwerben könne und sich

daher um wirkliche Kultui- seines Ackers gar nicht kümmere.

Diese Ausführungen, welche uns ebenso deutlich die

materiell und sozial bessere Lage des Pachtbauern wie seine

wirtschaftliche Unfähigkeit erkennen lassen — wenn wir auch

nicht vergessen dürfen, dass sie parteiisch sind — scheinen

ohne Eflnkt geblieben zu sein. Denn noch im Landtagsproto-

koll vom 19. Oktober 1804 wird unter denjenigen „Desiderien

deren Remedur man wünsche" auch des grossen Mangels an

Arbeitsleuten gedacht, der sich seit dem Augenblick geäussert

habe, da im Domanium die Bauern von den Gütern getrennt

und zur Selbstpachtung zugelassen wurden. Seitdom hätten

die Domanialpächter für ITeibeischaflFung der nötigen Arbeiter

selbst sorgen müssen, während die Pachtbauern nebst ihren

Söhnen sicli wenig oder gar nicht mit der Landarbeit be-

schäftigten und noch ebensoviel Dienstboten als früher hielten^

1 Daraus iaf zu entiiftliiiU'n, dass die üben erwähnte Resolution

vom 29. März 1797 nielit auf die Bauern Anwondunp^ fand.

11*
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Die Folgen dieser UnWirtschaftlichkeit mussten sich aber

sofort geltend machen, als nach einem halben Jahrhundert

der Ruhe mit der französischen Occupation im Jahr 18Ü7 aufs

Neue schwere Zeiten über Scliwediscli -Pommern herein-

brachen, ' Die hohen dem Lande abgepressten Kontribu-

tionen- zerstörten rasch jenen Wohlstand der königlichen

Paclitbauern und bei den neuen Verpachtungen in den Jahren

1815— 22, welche aufGrund höherer (letreidepreise und durch-

aus an den Meistbietenden erfolgten, zeigten sich nunmehr

auch hier die verhängnisvollen Konsequenzen des Zeitpacht-

besitzes, indem viele Höfe in fremde Hände kamen ; diejenigen

aber, welche in den alten Händen blieben, gerieten in grosse

Yerschulduns:.^

LÄNDLICHE GEWERBSTELLEN, EIOENTüMSKATEN
UND LANDARBEITER.

Im Gegensatz zu der Geschichte der eigentlichen bäuer-

lichen Nahrungen, welche von erblichem Besitz zu lassitischem

und dann zur Zeitpacht abwärts führt, hat sich bei den länd-

lichen Gewerbstellen, den ebenfalls zu Bauerrecht bewohnten

Krügen, Schmieden und Mühleu, der erbliche Besitz als Regel

erhalten. Der Grund dieser Verschiedenheit in der Entwick-

lung liegt nahe: die Bedürfnisse, welchen diese ländhchen

Gewerbe entsprachen, verlangten zu allen Zeiten nach einer

Sicherung ihrer dauernden Befriedigung. Diese Stetigkeit des

zu befriedigenden Bedürfnisses hatte in der ältesten Zeit dazu

geführt diese Stellen zu Erbpacht- oder Erbzinsrecht zu be-

gründen \ sie ist die Ursache, weshalb hier — wenigstens in

1 Biesner 303 ff.

2 Vgl. „Schreiben aus Schwedisch-Pommern an einen Freund in

Schweden". Stralsund 1810.

3 Berghatis IV, 1. S. 43.

* Vgl. z. B. den Verkauf eines Krug-Erbes (hereditatem tabernae)

durch den Fürsten vom Jahr 1313: Fabric. a. a. O. Urk. H. III. Nr. 423
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den meisten Fällen — das erbliche Besitzrecht auch den

dreissigjährigen Krieg überdauert hat; dazu mag teilweise

auch der Reichtum beigetragen haben, welchen sich viele

dieser Krüger etc. im 15. und 16. Jahrhundert erworben hatten.

Demgemäss hat auch die Nichterblichkeit, welche die

Bauer- Ordnung von 1616 für den bäuerlichen Besitz als

Grundsatz aufstellte, auf diese ländlichen Gewerbstellen keinen

Bezug; vielmehr erwälmt die Bauer-Ordnung ausdrücklich

die „Lehn- oder Erbmüller ingleichen die Krüger so nicht

andern Bauern gleich dienen sondern Lehnbriefe haben".

Diese privilegierte Stellung bezog sich jedoch nur auf die

Besitzverhältnisse, nicht aber auf die persönlichen Rechtsver-

hältnisse. Denn wie wir oben schon sahen wurden durch die

Bauerordnung auch die Söhne dieser Erbmüller und Krüger

ebenso wie der Freischulzen für leibeigen gleich den anderen

Bauern erklärt.

Auch in den Besitzverhältnissen möchte sich vielleicht

eine Veränderung gegen früher in der Weise nachweisen

lassen, dass — in dem Mass als das Bauernland für den

Gutsherrn wertvoller wurde — der mit der Schmiede etc.

verbundene Ackerbesitz sich verringerte. Früher waren häufig

ja wohl regelmässig förmliche Bauerwirtschaften, wenn auch

nur vom Umfang eines Kossatenwesens, mit diesen ländlichen

Gewerbstellen verbunden — eben deswegen werden sie ja

auch zu Bauerrecht bewohnt — jetzt, im 18. Jahrhundert ist

gewöhnlich nur der Grund und Boden, auf dem die Mühle

etc. steht, dazu ein Garten und nur wenig Acker sowie Be-

rechtigung zur Viehweide und zu Brennmaterial Gegenstand

des Erbzins- oder Erbpachtrechtes. Letzteres beruht nach

wie vor auf förmlichen Grundbriefen („Schmiedebriefen" etc.).

Darin sind die Mühlen-, Schmiede-, Krug- und Grundpäehte,

die handwerksmässigen Dienste und wohl auch besondere

Abgaben für den Gewerbebetrieb festgesetzt. Der Katen
— so werden Krug, Mühle und Schmiede ebenfalls genannt —
ist Eigentum des Besitzers, welcher oft ein freier Mann ist.

und die Verleihungsurkundo übor die Mühle zu Ummanz von 1323:

eodem Nr. 630.
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Die Grundherrschaft hat sich gewöhnlich das Eigentum an

Grund und Boden, Konsens und Vorkaufsrecht hei Ver-

äusserungen vorhehalten.^

Vorstehendes Besitzverhältnis ist indes nur die Regel,

ein kleinerer Teil dieser ländlichen Gewerbstellen ist der-

selben Entwicklung unterlegen wie die Bauerwirtschaften^

und wird nunmehr im 18. Jahrhundert ebenfalls nur zu Zeit-

pachtsrechten besessen.

Eine den erblich besessenen Schmieden, Krügen etc.

verwandte Erscheinung sind die sogenannten „Eigentums-

katen".

Die rechtliche Grundlage derselben ist ganz ähnlich wie

bei jenen. Der Katen gehört dem Besitzer, weil er von ihm

(oder seinen Vorfahren) aus eigenen Mitteln erbaut oder

(seltener) von der Herrschaft gekauft wurde. Für den Grund

und Boden, auf welchem derselben steht, und das wenige zu-

gehörige Land — ein Garten oder 1— 2 M. Acker nebst

Weideberechtigung — zahlt der Besitzer der Herrschaft einen

niedrigen Erbzins, „Grundgeld" genannt.

Der Ursprung dieser Eigentumskaten ist mannichfacher

Art und reicht jedenfalls weit zurück. In grösserer Masse

treten sie allerdings erst seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts

auf, und es ist nicht unmöglich, dass sie teilweise auf die

schwedischen Verordnungen zurückzuführen sind, welche den

Neuanbauenden Freiheiten und l'rivilegien aller Art zu-

sicherten; allerdings hatten die Verordnungen selbst neben

städtischen Hausstellen hauptsächlich nur bäuerliche Höfe

und Hufen im Auge. Gaede bringt die Entstehung zahl-

reicher solcher Eigentumskaten seit dem Anfang des 18. Jahr-

hunderts mit den zunehmenden Bauerlegungen in Zusammen-

hang und erblickt darin eine Massregel der Gutsherrschaften,

^ Gaede S. 58.

2 Nach einer handschriftlichen Notiz v. Bohleus wurde in dem

Rügen'schen Amts-Abschied vom 11. Aug. 1598 den meisten zum Do-

manium auf Rügen gehörigen Mühlen die Pacht erhöht, einige aber

gegen Erlegung des Erb- oder Kaufgeldes gekündigt, um sie durch

Müiilonkneehte versehen zu lassen.
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wodurch sie sich für die neuen grossen Gutswirtschaften und

Ackerwerke dauernd die nötigen Arbeitskräfte sicliern wollten,

indem sie teils den gelegten Bauern teils fremden Dienst-

leuten gestatteten sich auf ihrem Grund und Boden anzu-

bauen oder einen schon vorhandenen Katen anzukaufen.

Diese an sich sehr wahrscheinlich klingende Erklärung

für die Entstehung der Eigentumskaten passt jedoch keines-

wegs überall und und scheint uns überhaupt das Wesentliche

dieser Einrichtung zu verkennen. In Bezug auf die Gewinnung

fremder Dienstleute mag sie richtig sein, indes glauben wir

nicht, dass eine solche in irgend erheblichem CTmfang ge-

glückt ist, bezüglich der gelegten Bauern aber war die allge-

meine Praxis wenigstens eine andere.

Allerdings solange die Bauern noch erbliche Besitzer

ihrer Höfe waren , also in früheren Zeiten und da, wo sich

solche Verhältnisse noch erhalten hatten , wurde der Bauer,

der zum Zweck der Legung seines Hofes ausgekauft wurde,

wohl gewöhnlich zum Eigentumskätner. Denn hier hatte er

die Mittel sich selbst einen Katen aufzubauen, oder er konnte

einen solchen zurückbehalten gegen entsprechende Kürzung

des Kauf- oder Erbgoldes, das ihm erstattet wurde. Wir

haben dafür schon aus der Zeit des Wendisch-Rügischen

Landgebrauchs Beispiele. ^

Anders beim lassitischen Bauern, der ohne jede Ent-

schädigung abziehen musste und eigenes Vermögen in der

Regel nicht besass — woher sollte dieser das Geld dazu

nehmen? Hier war vielmehr die allgemeine Praxis, wie uns

* 1569 kam Joachim Barnokow als Hcrrsoliaft mit dem Bauern

Julius Staneke zu Ralswiek überoin, dass ihm dieser sein Erbe für den

Preis, zu welchem er es sjekauft, 225 W^ abtrat. Auf diese Summe
überwies der Bauer 198 W^. Schulden, so dass ihm nur 'ilWll blieben;

zu diesen zahlte er nun nocli 30 W/Ä zu und behielt dafür das bisher

bewohnte Haus, den Kohlhof und einen Anteil in den der Dorfscliaft

und dem Hof Ralswiek gehörenden Fischwaden (Rüg. Erbschichtbuch

fol. 49).

Ähnlieh wurde 1583 Jürgen Arend zu Ralswiek ausgekauft und

sein Erbe zum Hof gelegt. Dieser behielt aber gegen Abzug von

100 77?^ an dem Erbgeld einen neuen Katen, 4V2 M. Acker und eine

Wiirth, blieb also Kossäte.
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die Erklärung der Stände vom Jahr 1706^ zeigt, dass der

gelegte Bauer „Eiulieger" d. h. Gutstagelöliner wurde, indem

sein bisheriges Bauerhaus, das ja der Herrschaft gehörte, zur

Wohnung für mehrere solche Einliegerfamiiien eingerichtet

wurde.

Überhaupt erscheint es uns aber bei diesen Eigentums-

katen gar nicht als das Wesentliche, dass sich die Grund-

herrschaft dadurch dauernd Dienste für ihre Wirtschaft sichert.

Gaede gerät mit dieser Erklärung selbst einigermassen in

Widerspruch, indem er nachzuweisen sucht, dass die allge-

meine gesetzliche Dienstpflicht aller Einlieger auch derjenigen

„so eigene Häuser bewohnen" auf die Eigonkätner keine An-

wendung gefunden habe. In den von uns benutzten Spezial-

akten erscheinen diese vielmehr ganz überwiegend als Hand-

werker, Schuster, Schneider, Radmacher u. s. w. oder be-

sonders auch als Schiffer und Fischer. Sie geben regel-

mässig neben dem Grundgeld ein Dienstgeld „für die Ein-

liegerdienste", was doch auch hier auf eine Verpflichtung zu

solchen hinzuweisen scheint.

In solcher Eigenschaft als Handwerker und Schiffer

reichen die Eigentumskätner jedenfalls zum Teil viel weiter

zurück und wenn sie sich auch da im erblichen Besitz er-

halten haben, wo dieser bei den bäuerlichen Wirten unter-

ging, so erklärt sich dies einfach aus der geringen Bedeutung

ihres Ackerbesitzes. Überall, wo solche sog. Eigentumskaten

neben erblichem bäuerlichen Besitz entstanden sind , zeigen

sie in jeder Beziehung dieselben Rechtsverhältnisse und

-Formen wie dieser: Erbbrief, Verlassung, Erbschichtung etc.

Anders allerdings da, wo sie erst entstanden, nachdem

der bäuerliche Besitz schon zu lassitischem oder Zeitpacht-

besitz herabgedrückt war. Hier wurde das Rechtsverhältnis

hauptsächlich nach den Grundsätzen der römischen superficies

jedoch mit vielfachen deutschrechtlichen Modifikationen kon-

struiert. 2

1 Vgl. unten Kap. IV. § 2. Dälinert Snj>pl. IV, 612 ff.

2 Vgl. Gaede (S. 71 ff.), welcher die juristische Seite des Ver-

hältnisses erschöpfend dargestellt und eine Reihe von Grundbriefen ab-

gedruckt hat.
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Die wirtschaftliche Bedeutung der Eigentumskaten er-

scheint demnacli -— wenn unsere Anffnssung liclitig ist —
in jener Zeit als nicht sehr gross.' Man wiid jedenfalls das

Richtige treffen, wenn ninii sngt, dass sie in dei' Mitte stehen

zwischen jenen ländlichen ( Jewerbstellen und der eigent-

lichen Klasse der Landarbeiter.

Zu diesen wenden wir uns nunmehr. Die ländlichen

Arbeiter im weiteren Sinn des Wortes /erfallen in die beiden

Hauptklassen des Gesindes und der Taglöbner. Ersteres ist

so alt als die ganze Wirtschaftsverfassung, welche wir ge-

schildert haben, letztere dagegen sind als grosse wirtschaftlich

wichtige Khisse erst in den letzten Jahrhunderten entstanden

und zwar als notwendige Folge der fundamentalen wirtschaft-

lichen Umgestaltung, welche der Übergang von den Bauer-

wirtschaften zu den grossen Gutswirtschaften bezeichnet.

Das Gesinde rekrutierte sich aus den Kindern der Bauern

und der Einlieger. Den Bauern wurde das Gesinde von der

Herrschaft zugeteilt;- bei ihnen dienten zunächst die eigenen

Kinder, ausserdem andere Knechte. Interessant ist dabei die

1 Nicht selten 2:in<i:f'ii allerdings Eigenkätner durch Pachtung- von

mehr Ackerland in Kossäten über. Auch muss schon hier hervor-

gehoben werden, dass die im 19. Jahrhundert, bes. naoli Aut'liebung

der Leibeigenschaft, in ziemlicher Zahl angesetzten „[5üdnei" oder

Häusler regelmässig ländliche Hilfsarbeiter im freien Taglohn oder

Stücklohn sind, da ihre kleine Wirtschaft zu ihrem Unterhalt nicht aus-

reicht. Allein diese Büdner decken sich mit den Eigentumskatcnleuten

des 18. Jahrhunderts keineswegs, wenn diese auch in der Folge in

jenen aufgingen.

Dieser Übergang vollzog sich wolil in dem Mass, als den Eigen-

tiiraskatenleuten, welche solchen vorher gar nicht oder nur wenig ge-

habt hatten, mehr Acker beigelegt wurde, was zum Teil hei den wirt-

schaftlichen Veränderungen am Ende des 18. Jahrhunderts, hauptsäch-

lich aber bei den Gemeinheitsteiliingen im 19. Jahrhundert zur Ablösung

ihrer Weidegerechtigkeit geschah. Wurden sie dadurch auch nicht zu

Kossäten, so erhielten sie doch eine ländliche Wirtschaft, die aber zu

ihrem Unterhalt nicht genügte nnd sie dalier auch nebenher auf den

Taglohn verwies.

2 Acta d. Kl. z. h. G. in Strals. (Ummanz Tit. XI. Nr. 25).
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zum ersfen Mal in der nancr-Ordnung von 1560' und von

da an immer wieder in allen folgenden Bauer-Ordnungen

erhobene Klage über die tägliche Erfahrung, dass das Ge-

sinde, ja die eigenen Kinder der Bauern, diese zwingen ihnen

ausser dem versprochenen Lohn 1, 2, 3, 4 oder mehr Morgen

Ackeis mit ihrem Gespann zu begaten und zu besäen. Dies

werde so hoch getrieben , dass die Knechte bisweilen mehr

Korn verkaufen können als ihre IIerrn.2 Es wird daher, ebenso

wie das „Säen zum halben Korn", streng verboten.

Auf Lohn und Speisung des Gesindes näher einzugehen

würde hier zu weit führen. ^ Näher interessieren uns dagegen

die ländlichen Arbeiter im engeren Sinn, die Taglöhner und

von diesen ganz besonders die Gutstaglöhner, welche in einem

herrschaftlichen Katen wohnen und in festem Dienstverhältnis

zum Hof stehen. Denn diese Klasse ist es, in welche die

gelegten Bauern in den meisten Fällen herabgedrückt wurden,

welche aus diesen überhaupt erst enstanden ist.^

Diese herrschaftlichen Taglöhner oder Hof-Insten — wie

sie anderwärts heissen — werden damals in Pommern vorzugs-

weise „Einlieger" heutzutage aber „Katenleute" genannt;

sie bildeten bei weitem den grössten Teil aller Taglöhner.

Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse sind am Ende des 18. Jahr-

hunderts folgende. 5

In Pommern haben diese Katenleute von der Herrschaft

eine Wohnung bestehend aus Stube, Kammer und Küche

einen Garten, Weide für eine Kuh , mehrere Schweine und

Gänse, dazu in Rügen auch Feuerung. Diese musste ihnen,

wo es noch Bauern gab, von diesen angefahren werden. Für

all diese Emolumente dienten die Einliegerfrauen unentgelt-

lich der Herrschaft wöchentlich 1 manchmal auch 2 Tage;

in Pommern bei eigener Kost, in Rügen von der Herrschaft

verköstigt. Dienten sie ausser diesen 52 (bezw. 104) Tagen

» Dähnert III S. 813 f.

2 eodem S. 875.

* Vgl. darüber Arndt S. 203; v. Platen, Gedanken über die Auf-

hebung d. Leibeig. fol. 12 ff.

* Vgl. Knapp I, 292 ff.

5 Arndt S. 200 ff., v. Platen fol. 11.
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ffeiwillig gegen Lohn, so ovliielten si(> dafür 6, in Rügen

meist 4 ß Taglohn.

Die Männer dienten das ganze Jalii" im Tagelohn nnd

zwar zunächst auf dem Hof mit wirtschaftlichen Arbeiten

aller Art, wenn sie hier keine Beschäftigung fanden eventuell

auch bei den Bauern. Die Herrschaft war aber verpflichtet

ihnen das ganze Jahr hindurch Arbeit zu verschaffen. Der

gewöhnliche Taglohn in Pommern war 8 Schilling, in Bügen

im Allgonjeinen weniger und verschieden nach Jahreszeit und

Art der Arbeit. Daneben erhielten sie aber gewöhnlich auch

das nötige Korn zu einem billigeren Preis von der Herrschaft

und beim Dreschen den 16. oder 17. Scheffel. Auch wurde

ihnen gewöhnlich Arzt und Arznei, teilweise auch Schulgeld

und Kopfsteuer (Neben modus) von der Herrschaft bezahlt.

Diese Klasse der Katen leute ergänzte sich regelmässig

aus dem verheirateten Gesinde. Dabei bestand aber in Rügen
vielfach die eigentümliche Einrichtung, dass die verheirateten

Knechte bei der Herrschaft oder den Bauern wohnen blieben

und nach wie vor nur den jährlichen Lohn von durchschnittlich

10 mf. erhielten, während ihre Frauen Wohnung in einem

Katen etc. genossen.' Derartige Einliegerfamilien waren na-

türlich bei dem geringen Verdienst des Mannes in sehr

schlechter Lage.

Gegenüber diesen Katenleuten treten die sogenannten

freien Taglöhner, welche bei den Bauern oder Eigenkätnern

(später bei den Büdnern) einliegen und in keinem dauernden

Dienst verhältniss zum Hof stehen, damals an Zahl und Be-

deutung noch zurück.

Diese heutzutage vorzugsweise als „Einlieger" bezeich-

neten Arbeiter dienten im freien Taglohn (seltener auch schon

Stücklohn) auf den Höfen oder bei den Bauern, wo und so

lang sie eben Arbeit fanden; wenn ihnen die Bauern bei

denen sie zur Miete wohnten eine Beisaat gaben, zunächst

bei diesen. Viele von ihnen waren auch Handwerker. Alle

aber, auch die letzteren^ waren ohne Unterschied ob sie Freie

oder Leibeigene waren, der Obrigkeit, unter welcher sie

< Arndt S. 203. Vgl. ilon Aaluiiiff, V unter „Boldevitz'
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wohnteu, wöchentlich zu 1— 2 Tagenllanddiensten veipflichtot.'

Diese häufij2^ durch ein Dienstgeld abgelöste Yerpflielifimg

war das Äquivalent für den mit obrigkeitlichem Schutz verbun-

denen Wohnsitz auf gutsherrlichem Grund und Boden und die

Teilnahme an den Dorfsfreiheiten 2. Diese Einlieger hatten

nämlich gewöhnlich auch gewohuheitsrechtlich an der (ie-

meinweide Anteil, verloren diesen Weidegenuss aber durch

die Gemeinheitsteilung ohne Entschädigung.

Ausserdem aber waren sie der Gutsherrschaft auch jeder-

zeit, wenn dieselbe ihre Hilfsdienste nötig hatte, zum landes"

üblichen Taglohn zu dienen schuldig.

Diese Klasse von Landarbeitern ist als solche älter als

die der Katenleute. Sie scheint in Rügen am Anfang des

17. Jahrhunderts entstanden zu sein.'^ In einer allgemeinen

Versammlung der Rügianischen Ritterschaft im Jahr 16^1 wird

nämlich darüber geklagt, ilass „zu diesen Zeiten Knechte

und Mägde haufenweise zusammenlaufen, sich befreien, danach

bei andern einheuern und für Taglohn arbeiten oder sich auf

die Weberstellen legen und dadurch verursachen, dass nun-

mehr Obrigkeit und Unterthanen fast gar keine Dienstboteu

mehr bekommen können oder denjenigen welche sie noch be-

kommen übermässigen Lohn geben müssen".

Auf den Antrag der Ritterschaft verbietet daher ein

herzogliches Mandat vom 20. November 1621 allen Manns-

und Frauenspersonen, welche unter 40 Jahre alt sind (Ar-

beitsuntüchtige ausgenommen) bei andern zur Heuer einzu-

hegen; sie müssen, wenn sie nicht zu Bauer- und Pachtrecht

eigene Wohnungen haben, sich zum Dienst begeben oder

an anderen Orten Unterhalt verschaffen.^

' Zuerst anso[esproclien in der Bauerordnung von 1670 Tit. III.

D'thnert III S. 875. Näher bestimmt in dem Reglement wegen der

Einliegerdienste vom 19. Apiil 1723: Neueste Grundgesetze Nr. 149.

'-' Gaede S. 62.

* Die inijuilitii, welche ein Verzeichnis dt-r fürstlichen Hebungen

auf Rügen (Fabricius a. a. O. IV. Band S. 39 f., III. H. d. Urk. Nr. 672.)

schon 1314 in verschiedenen Dörfern anführt, dürften wohl Handwerker

gewesen sein, jedenfalls noch keine Klasse ländlicher Arbeiter.

* Aus den urkundlichen Beilagen zu v. Bohlens mehrerwähnter

handschriftlicher Abhandlung.
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Dieses Verbot des Einliegens wurde auch von der

schwedischen Regierung durch eine Verordnung vom Jahr

1653 erneuert.

Es gelang dadurch allei'dings nicht diese Entwicklung

der Einlieger im engeren Sinn 7a\ unterdrücken. Indessen

haben dennoch die Katonleute oder Insten auch nach Auf-

hebung der Leibeigenschaft bis zur Gegenwart in Pommern
das llauptkontingent der Landarbeiter gebildet. Erst seit

einigen Jahren macht sich eine rapide Abnahme derselben

bemeikbar.

'

§ 5.

DIE LEIBEIGENSCHAFT IM XVIII. JAHRHUNDERT.

Die geschilderte Entwicklung des 18. Jahrhunderts,

das Überhandnehmen dos Bauernlegens, die damit verbun-

dene zum Teil masslose Steigerung der bäuerlichen Frohn-

dienste und der dadurch doch nicht befriedigte Bedarf der

grossen Güter an Arbeitskräften — dies Alles führte mit einer ge-

wissen Notwendigkeit im 18. Jahrliundert auch zu einer Ver-

schärfung der Unterthanenpflicht und zu einer weiteren Aus-

bildung der sogenannten Leibeigenschaft.

Zunächst ergingen duich das ganze Jahrhundert hindurch

zahlreiche Edicte und Patente gegen das „Austreten" der

Unterthancn, gleich denen des vorigen Jahrhunderts unter

Androhung schwerer Leibesstrafen: so 1714^, 1722 und 1723'^;

1739 mit der Aussetzung von Prämien für die Festnehmung

von Ausläufern, 1763 und noch einmal 1797 erneuert. Die

fortwährende Erneuerung zeigt schon an sich, wie wenig all

diese Verordnungen halfen.

Zu gleicher Zeit aber sank auch, teils unter dem Ein-

fluss der wirtschaftlichen Entwicklung, teils unter dem der

1 Vgl. Ziemsaen „Die Kathenleute in Pommern. Ein Beitrag zur

ländlichen Arbeiterfrage". München 1885.

2 Dälinert III, 898.

* Neueste Grundgesetze S. 115. 418.
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romanistischen Doktrin die rechtliche Stellung unrl die soziale

Wertschätzung des uuterthänigeu Bauein immer mehr. Deut-

lieh zeigt dies eine Nebeneinanderstelluug der beiden Ju-

risten Mevius und Balthasar wie sie schon Arndt' gegeben

hat. Was dort noch strittig und erst in der Ausbildung be-

griffen war, steht hier als festgefügter und vollendeter Bau

da, und während Mevius bestrebt war das Rechtsverhältnis

nach den faktischen Verhältnissen zu konstruieren und nicht

allein nach ganz unpassenden römisch-rechtlichen Analogien,

steht Balthasar ganz auf dem letzteren Standpunkt. Was bei

Mevius in Wirklichkeit Erbunterthänigkeit war, ist bei Bal-

thasar mehr, wenn auch noch keineswegs wirkliche Leibeigen-

schaft d. h. Sklaverei. Und doch bezeichnet Balthasar schon

nicht mehr den liöhepunkt, welchen die Entwicklung im

17. Jahrhundert eireicht hat.

Das Characteristische dieser Entwicklung ist nun aber

der ausschliesslich ökonomische und finanzielle Gesichtspunkt,

der in der Betrachtung und Behandlung des Unteithanen, seinen

Rechten und Pflichten zur Herrschaft gelangt. In bündigster

Weise ist dies schon in der königlichen Resolution vom 19. De-

zember 1720^ ausgesprochen, worin die Anwerbung diM* Unter-

thanen sowohl durch Gewalt als mit ihrem guten Willen unter-

sagt wird, weil von den Landständen vorgestellt worden, dass

die leibeigenen Unterthanen nichts anderes als ein in den

Gütern steckendes und mit angeschlagenes Kapital seien, ohne

welches diese nicht zu unterhalten und zu kultivieren wären.

Das ist es: ein in den Gütern steckendes Kapital —
damit ist Alles gesagt. Ein Kapital, das man möglichst hoch,

höher als bisher zinsbar zu machen bestrebt ist. Dies ist die

Zeit, wo man entdeckte, dass hier die Nutzung der zu massigem

Dienstgeld odei- Pacht sitzenden Bauern eine viel zu geringe

sei und durcli eine Licitation wohl bedeutend verbessert

werden könne, oder dass dort die Dienste des Bauern noch

nicht das Mass seiner wirtsciiaftlichen Kräfte vollständig er-

schöpfen, und dass sie also noch so w^eit gesteigert werden

1 S. 170 ff.

2 Dähnert I, 1102.
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können; denn erst wenn er bis zur Erschöpfung Dienste

thut, erfüllt er seine Schuldigkeit, verzinst er sich landes-

üblicli.

Diesem wirtschaftlichen Standpunkt entspricht es , dass

jetzt in den Pensionskontrakten grosser Güter vorgeschrieben

ist die zum Gut gehörigen Unterthanen regelmässig mit Leibes-

strafen (^Ganten,/ Gefängnis und Ruthenschlägen) zu belegen,

nicht mit Geldstrafen, da diese ihre wirtschaftliche Leistungs-

fähigkeit vermindern vvüiden. Im 17. Jahrhundert dagegen

waren in solchen Kontrakten umgekehrt nur Geldstrafen ge-

stattet gewesen.-

Für diese wirtschaftliche Auffassung ist ferner sehr be-

zeichnend, was Balthasar^ über die Taxation der Leibeigenen

sagt, wie dabei die körperlichen und geistigen Eigenschaften

z. B. Fruchtbarkeit, Geschlecht, Alter, Reichtum derselben

u. s. w. in Anschlag zu bringen. Sodann, dass Landesver-

weisung von ihm als Strafe deswegen für nicht anwendbar

erklärt wird , weil sie für den Leibeigenen eine Wohlthat

sein würde.

Rein wirtschaftliche Gesichtspunkte sind nunmehr auch

ausschliesslich massgebend bei Erteilung und Verweigerung

des Ileiratskonsenses: „Auch die Zeugungskraft des Leib-

eigenen soll dem Gute dienstbar gemacht, nicht gegen das

Literesse noch über das Bedürfnis des Gutes hinaus verwendet

werden".^ Ja der herrschaftliche lleiratskonsens wird nun zur

Erreichung ganz besonderer ökonomischer Zwecke missbraucht.

^

Diesem wirtschaftlichen Gesichtspunkt entspricht es aber

endlich auch, dass man den Leibeigenen überhaupt nur als Sache

1 „Ganto" (öiinserioli) heisst ein Holz, in welches der Delinquent

mit dem Kopf <:;esclilo88en wurde, so dass er mit s^ekrümmtem Rücken,

oft mehrere Stunden, stehen muaste.

2 Vgl. Anhang, II unter „Wampen",
ä De homin. propr. S. 33.

+ Bö!dau a. a. O. S. 420

^ Nach der Landospolizeiholzordnunnf und iler Amtsinstruktion

wurde keinem köni^^lichon Unteithan die B]rlaubnis sich zu verheiraten

gegeben, wenn er nicht bescheinigen konnte eine gewisse Anzahl Eichen

und Buchen in Waclistum gebracht zu haben. (Arch. der lieg. z. Strals.

„Ämtersaidien Ilt. Lit. L. Nr. 1" von 17(56.)
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— „res imniübilis" wie ihn Balthasar (ietinicrt — behandelto

und als solche ohne seineu Willen vermieton, verpachten,

verpfänden, vertauschen und sowohl mit als ohne das Gut
zu dem er gehört verkaufen kann. Denn auch das

Letztere ist, wie im Folgenden nachgewiesen werden soll,

auf dem Höhepunkt der Entwicklung durchaus zulässig und

gebräuchlich, während es im 17. Jahrhundert noch als rechts-

widrig und als strafbarer Missbrauch erschien.

'

Es widerspricht dies allerdings der gewöhnlichen Auf-

fassung als habe die sog. Leibeigenschaft (in uneigentlichem

Sinne) im östlichen Deutschland ^ diesen Grad überhaupt nicht

oder doch nur in einigen missbräuchlichen und rechtswidrigen

Fällen^ erreicht. Allein wie schon Böhlau für Mecklenburg

nachgewiesen, 3 dass dort die absteigende Entwicklung unauf-

haltsam auch zu dieser letzten Konsequenz gedrängt hat und

in dem Rudolfschen Landrechtsentwurf von 1757 diese „exor-

bitante Dispositionsbefugiiis" des Gutsherrn ausdrücklich an-

erkannt ist, so sind wir auch ebenso in der Lage für Schwedisch-

Pommern und Rügen den aktenmässigen Beweis der gleichen

Entwicklung zu erbringen.

Dass Unterthanen mit Geld bezahlt werden , ist aller-

dings nichts Neues, es kam auch schon im 17. Jahrhundert

häufig vor, wenn Unterthanen verschiedener Herrschaften sich

befreiten, wobei die Frau dem Manne folgte, deren Herr-

schaft also für den Verlust entschädigt werden musste —
wofür sich dann die Einrichtung der „Reverse" ausbildete.

Dies ist eine notwendige und überall zu findende Konsequenz

der Erbunterthänigkeit und kommt hier nicht in Betracht,

weil da die Hingabe des Unterthanen gegen Geld mit seinem

Willen, ja auf seine Bitten und als Gunstbezeugung geschah.

Es kam ferner vor, wenn ein entwichener Unterthan,

der sich unter einer anderen Herrschaft ansässig gemacht

hatte, von seiner alten Herrschaft zurückgefordert wurde, die

1 Vgl. oben S. 111.

2 Speziell für Pommern neuerdings behauptet von Brünneck

Ztschr. d. Sav. Stiftg. f. Rechtsgesch. IX. B. 1. H. 1888. S. 142.

3 Vgl. Knapp I, 25.

a. a. 0. S. 418.
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neue ihn aber beliulten wollte und daher jene mit Geld ent-

schädigte. Auch davon gilt im allgemeinen das Gleiche.

Was als neu erwiesen werden niuss, das ist vielmehr,

dass ein Unteithan auch wider seinen Willen ohne das

Gut /u dem er gehörte in aller Fo.rm Rechtens verkauft

werden konnte. Dafür liegt uns nun als frühestes Beispiel

ein ausdrücklich als solcher bezeichneter „Kaufbrief" aus dem
Jahr 1723' vor, iu weichemein Herr v. Grabow zu Sukevitz

iu Mecklenburg einen Leibeigenen, der sich schlecht bei ihm

aufgeführt, au den Landmarscliall IJaron l'utbus um 80 ßtf

„erb- und eigentümlich verkauft, codiert und abtritt" und

„alle rechtsbeständige Eviction wegen solchen verkauften

Unterthanen verspricht." ^ Ob man daraus, dass der Ver-

käufer ein mecklenburgischer Gutsherr ist, schliessen darf,

dass sich diese Entvvickhiug von Mecklenburg nach Pommern
ausgedehnt hat, lassen wir dahingestellt.

Weiter wird in demselben die Herrschaft l'utbus be-

treffenden Aktenkonvolut aus dem Jahr 1725 die „Wieder-

kaufung" einer 1720 zum Tausch an eine andere Herrschaft

weggegebenen Unterthanin und aus dem Jahr 1731 die

„Ankaufung" der von ihr dort zurückgelassenen Tochter er-

wähnt. Einen Beweis für die Verbreitung und allgemeine

Giltigkeit solcher lediglich mit der Person der Unterthanen

getriebenen Kaufgesciiäfte geben auch die nach 1741 ange-

legten Inhaltsverzeichnisse des Konvoluts, welche auch ältere

Rechtsgeschäfte der oben geschilderten Art aus dem 17. Jahr-

hundert regelmässig als „Verkauf" rubrizieren, obwohl dort

diese Bezeichnung in den Urkunden selbst nie vorkommt,

auch durchaus unzutreffend ist.

Hierher gehfu'en wohl auch — zwar niclit der Form

aber dem Wesen nach — die in den Akten des Klosters

zum heiligen Geist in Stralsund nicht, seltenen Loskaufungen

von Unterthanen durch andere Herrschaften in den 30 er

Jahren, wobei es sich keineswegs inmier um Heiraten han-

deln kann. So kauft ein Kapitän v. Lützow 1730 eine Wittwe

1 V. Bohl., Manuacr. Nr. 105.

2 Vgl. Beilage Nr. 1.

F u c b s , Untei'ffaiig des Bauernat. in Scliwedisi'ti-I'onimern u. Hügpii. 12
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ZU Wusse auf Umiiianz nebst ;> von iliron Töclitern los, in-

dem er (las Loskaufgeld bezahlt, wogegen diese in einem Los-

kaufbrief von ihrer bisherigen Hcn-rschaft der Unterthänigkcit

entlassen und an den Kapitän v. L. als ihre künftige Herr-

schaft verwiesen werden.

'

Seit der Mitte des Jahrhunderts hab(>n wir dann auch

hier unverblümte, direkte „Verkäufe?". So wird 1750 demselben

Kapitän v. Lüt/ow, welcher angezeigt, „wie er wohl gesonnen

sei einen l^ntcrthnnen zu kaufen" von den Provisoren des

Klosters der Knecht Michael Wild — der eben wegen eines

Versuches mit noch einem Knecht und zwei Mägden aus

dem Land zu entweichen bestraft worden war- — käuflich

überlassen, und nachdem man „auch im Pretio auf 30 otf einig

geworden", wird dies dem Knecht angezeigt und er sogleich

durch die Soldaten, welche die Exekution vollzogen hatten,

seinem neuen Herrn zugeführt.

Ferner ist eine in denselben Akten befindliche Notiz

(ohne Zeitangabe) interessant: die Zünfte in Stralsund kaufen

einen Knecht los, die Zunftherin geben für ihn „30 fl. und

eine Dirne". Nach Reichenbach'' musste, wer sich in gewisse

Zünfte als Lehrling einschreiben lassen wollte, durch Zeugen-

aussagen erst bekräffigen „er sei nicht wendischer oder sla-

vischer Abkunft d. h. mit anderen Worten ein Leibeigener".

Dann aber hab(Mi wir ebenfalls in den Akten des Tleilig-

sreistklosters zu Stralsund ' auch einen in aller Form Hechtens

ausgestellten Kaufbrief aus dem Jahr 1768, der sich selbst

allerdings nur „Cessions- und Erlassungsbrief nennt. Danach

hat das Kiost(>r von der St. Nikolaikirche den lJnt(M-thanen

Joachim Friedrich Schecd nebst Frau und Kindern sowie

seinen Bruder um 120 oif ..erbeigentümlich an sich erhandelt".

Demgemäss werden ilim jiMie Untortlianen von der genannten

1 Acta «1. Kl. z. li G. zu Stinls., Urnmanz Tit. XI. Nr. 25.

2 Jeder Knecht erhielt 30. jede Ma^d 20 Hi(>be mit einer ,starken

Karbatsolie". So streni:^ wurde sehen der Verancli der Entweichung be-

straft. Nach vollzogener Ex(dcation mnssten die Bestraften wie ge-

wöhnlich Urfehile schwören. („Acta d. Kl." etc. eodeni.)

3 Pafr. Beitr. I. t^. 67.

Tit. X. Nr. 19.
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Kiiclu' „cM'diit cuiii omni jure tarn quoad dominium quam
qiioad possessionem."' '

Endlich erwähnt die Matrikel über die Unterthanea des

Klosters vom Jahr 1788 fol. 38 zu Neseband eine Einlieger-

t'aniilie, welche der l'ensionarius des Guts wie er angibt seiner

Zeit mit seinem (Jehl von der Herrschaft zu Boldevitz ge-

kauft hat und welche daher „sein und niclit des Klosters sind".

Wir fügen da/u noch ein Beispiel von einem adeligen Gut:

in einem Erbteilungsvertrag vom 17. August 1735 wird dem

Generallieutenant v. Schwerin von seinem Schw^ager dem

Genevallientenant v. Krassow in der Aufzählung seines An"

teils - uinnittelbar hinter 4 Stuten von den Pferden zu

Fanscnitz und der Hälfte der dortigen Füllen — auch zuge-

standen „die Unterthanin so anitzo als Haus-Mädchen zu

Pansevitz ist Nahmens Giista Hassen nebst 2 von denen

ausserhalb Gulits dienenden Unfcerthaneu, sowohl für ihre

Person als auch mit ihren Familien daferne sie verheiratet

sein sollten, und werden selbige sofort bei Ablieferung der

Gühter zu des Herrn Generallieuteuant v. Schwerin Eigentum

und Disposition abgofolget."

-

Mit diesen IVispielen ist der Beweis für unsere Behaup-

tung wohl zur Genüge erbracht. Es steht ausser allem Zweifel,

dass Verkäufe von ünterthanen ohne das Gut und auch

wMder oder doch ohne ihren Willen in jener Zeit und zwar

gar nicht selten stattgefunden haben und keineswegs als etwas

Rechtswi(biges erscheinen. Sie bildeten das Mittel die Ver-

teilung der vorhandenen Arl)eitskräfte dem Bedarf anzupassen,

was dieselben ja bei dem Mangel an Freizügigkeit nicht selbst

thun konnten.

Damit war aber der Leibeigene vollständig herabgedrückt

zur Waare und Gegenstand des Commercium geworden. Das

böse Wort Reichenbachs von dem „wahren Negerhaudel,

welcher täglich sowohl in als ausser dem Domanium mit

leibeigenen Untcrthnnen getrieben werde" "'' kann man demnach

' V^l. r.cil.ign Nr. 2.

2 Bohlen, Fani. Kiassow IL Nr. 449. S. 330.

3 I, 67.

12*
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leider nicht als Erfindung ja kaum als Übcrtreihnna: bezeichnen,

wie man es wohl gern tluin möchte. Es ist die Sache damit

nur beim rechten Namen genannt.

Das Bezeichnende für die Verschlimmerung gegenüber

dem 17. Jahrhundert ist somit die Ausbildung eines herr-

schaftlichen Eigentums an der Person des Uiiterthanen,

während er damals nur als Pertinenz des Guics ihr Eigen-

tum war. Wirkliche Leibeigonscliaft im eigentlichen Sinn

ist das jedoch noch immer nichts — wenn es ihr auch schon

sehr nahe kommt — denn dazu fehlt noch das zweite

Kriterium-, dass der Leibeigene selbst nicht verm()gcnsfähig

war. die Herrschaft auch über sein Privatvermögen disponieren

konnte. Dies aber scheint auch hier nur unrechtmässiger

Weise vorgekommen zu sein.''

Dass mit der „Überlassung von Unterthanen gegen Geld

vormals wohl einiger Missbrauch vorgegangen sein mag", muss

selbst der beredte Verteidiger der Ijeibeigenschaft Bernhard

V. Platen** zugeben, aber er versichert mit Bestimmtheit, dass

dies zu seiner Zeit nicht mehr der Fall, da man den Unter-

schied zwischen r/Iehae adsrr/pfi in diesem Land und sklavi-

schen Leibeigenen anerkenne und nur die Veräiisserung der

Unterthanen mit dem Gut gesetzlich statuiert sei.

In der Tliat hat diese Entwicklung der persönlichen

Rechtslage der Unterthanen otfenbar in den letzten Decennien

des 18. Jahrhunderts ihren Höhepunkt schon überschritten

und zwar scheint sie sich gerade im Zusammenhang mit den

wirtschaftlichen und besitzrechtlichen Umgestaltungen seit den

60er Jahren wieder zurückire'iildet zu haben. Der eingo-

1 Sehr cli.iriiktorisiiscli ist rlio Definition, welche ein Professor

Norniann am Eml«^ des 18. Jalirli. gibt, dass „leiheij^enc Bniieni die-

ji'niifen sind, auf deren Person ein l']if,'entumsrfciit liaftet. die aber des-

wejjen nicht zu den Sklaven f^erechnet, sondern als wirkliche Mitjjlieder

der bürgerlichen Geseilscliaft anijfesehcn werden müssen**, (v. Hohl. M.

Nr. 11!).)

2 Knapp I S. 25.

3 Vgl. unten S. 19S.

•* Gedanken iiher die .Aufhebung der Leibeigenschaft. 1804.

Vgl. unten S. 193.
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tretene Kücksclilag gibt sich namentlich in den zunehmenden

zahlreichen Erlassungen von Unterthanen gegen ein nicht

übermässiges Loskaufsgeld kund. Überall nämlich, wo die

Herrschaft ihre Bauern in Pachtbauern verwandelt und die

Hofdienste aufgehoben hatte, war ihr Interesse an der Unter-

thäuigkeit jener nicht mehr dienenden Bauern in demselben

Mass verringert, ja sie empfand darin teilweise nur mehr eine

Last, weil sie dadurch nach wie vor zur Unterstützung und

Versorgung verpflichtet blieb. So sind gerade bei diesen

Herrschciften die Loskaufungen ziemlich hiiutig, ' während sie

bei den anderen Herrschaften nicht so leicht erfolgen.

Nach Beispielen wie in Schleswig-Holstein,- wo liberal-

denkende adelige Herrschaften von freien Stücken die Leib-

eigenschaft in ihren Gütern ganz aufhoben, suchen wir hier

vergebens.

Der einzige Fall einer allgemeinen Freilassung ist die

zu Gingst, wo ehedem die Luft leibeigen machte, 1774 durch

den Präpositus Picht mit Einwilligung der Regierung vor-

genommene Freilassung der dortigen Pastoratsunterthanen^,

welcher sich dann die beiden anderen in dem Flecken An-

teile besitzenden Herrschaften, das königliche Amt Bergen

und ein Herr v. Barnekow bezüglich ihrer Unterthanen an-

schlössen. ^ Indessen handelt es sich hier nicht um eigent-

liche Bauern sondern um Handwerker und andere Eigentums-

katenleuto, welche allerdings auch Einliegerdienste verrich-

teten. Sie nmssten eine jährliche Recognition zahlen für die

Freilassung und zugleich für das Erbzinsi'echt an dem Grund

* Ö. die Nachweisung der aus Ablösung di-r Leibeigenscliaft von

der Universität Greffswald im 18. Jaliriuind(3rt gelüsten Gelder bei Berg-

haus IV, 2. S. 621.

Nach V. Platen ,,üedanken übt^r die Auflicbung der Leibeigenscli."

vom Jahr 1804 werden im Düinaiiium und im übrigen Land jährlich an

200 Personen frei gegeben.

- Vgl. Haussen Aufhebung der Leibeigenschaft in Schleswig und

Holstein. St. Petersburg 1861.

3 Arndt S. 221.

* BoU, E. Die Inse! Rügen. Die laut Rei)ertorium darauf bezüg-

lichen Akten „Anitersaohen L Lit. G. Nr. 32" waren im Archiv der

llegierung zu Stralsund nicht mehr aufzufinden.
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iiud Boden ihrer Eigenkaten und dem zugeliörig-en Wortli-

und Oartenlaud, worüber sie Grundbriefe erhielten.'

Dieses Beispiel ist aber bis zur allgemeinen Aufhebung

der Leibeigenschaft im Jahre 1806 ohne ]S^achahnmng ge-

blieben.

' Vgl. das bei Gaedo Anl. Nr. -5 abi^edruckte „Regulativ wegen

Freigebung der königliclieu Pastüratsiinterflianen in dem Fii'oken Gingst".

S. 133 f.



IV. KAPITEL.

SCHWEDISCHE AGRARPOLITIK IM XVIII. JAHRH.

UJSÜ DIE

AUFHEBUNG DER LEIBEIGENSCHAFT
IM JAHKE IbüB.

DER ALLGEMEINE ZUSTAND AM ENDE DES XVIII.

JAHRHUNDERTS UND DER WEG ZUR REFORM.

Fassen wir die Resultate der bisherigen Entwicklung,

wie sie sich am Schluss des 18. Jahrhunderts unseren l^licken

darbieten, kurz zusammen, so erhalten wir etwa folgendes Bild

von der damaligen wirtschaftlichen Verfassung des Landes:

Im Domaninm sowie auf den städtischen und akade-

misclien Gütern ist die Zahl der liauerhöfe erheblich ver-

mindert, ganz(^ Dörfer sind vei'schwundon, grössere Acker-

werke dagegen entstanden, welchen hie und da noch Bauern

zu schwerem Hofdieust beigelegt sind. Meist aber werden

sie mit eigener Spannhaltung durch die neu entstandene Klasse

der Landarbeiter aller Art bestellt. Die Mehrzahl der Bauern

aber sind Pachtbauern, ihre wirtschaftliche Lage verschieden,

zum Teil günstig, ihre rechtliche Lage aber wesentlich ver-

schlechtert. Auf den Rittergütern sind in noch grösserem

Umfang Bauerhöfe und -Dörfer eingegangen und grosse Guts-

höfe und Vorwerke aus ihnen gebildet, wohin die herum-

liegenden Bauern ungemessene Frohndienste leisten, die eigene

Spanniialtuug ist hier noch nicht bedeutend. Selten haben
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die adeligen Bauern ihre Höfe zu Dienstgeld, nur ausnahms-

weise zu Erb- oder Zeitpacht. J)ie Zahl der lassitischen

Stellen im ganzen Lande ist am Ende des Jahrhunderts eine

geringe, der bessere erbliche Besitz ist bei den Bauerwirten

fast ganz verschwunden, während er bei den Katenleuten teils

erhalten geblieben, teils neu entstanden ist. Und hinter dem
Allem der dunkle Hintergrund einer bis zu hohem (Irad ent-

wickelten Leibeigenschaft mit allen den bekannten nachteiligen

Folgen für das ganze materielle und geistige Leben des

bäuerlichen Standes.

Unter den allgemeinen Wirkungen dieser wirtschaftlichen

Verfassung fällt vor Allem der Einüuss ins Auge, welchen

das Bauernlegen und die Beschränkung des Heiratens durch

die Herrschaft auf die Volkszahl des Landes ausübten. Nach

Reichenbach • war das platte Land in Pommern und Rügen

in den letzten fürstlichen Zeiten und selbst nach dem dreissig-

jährigen Krieg (?) weit bevölkerter als damals. Das hierüber

vorhandene statistische Material ^ ist zu unvollständig und

unzuverlässig, um viel damit operieren zu können; indes er-

gibt sich daraus doch so viel mit Sicherheit, dass Schwedisch-

i'ommern und Rügen — und ganz besonders letzteres — für

ihren Flächeninhalt und die Fruchtbarkeit des Bodens damals

ausserordentlich dünn bevölkert waren (für das platte Land

gilt dies ebenso noch heute) und dasKS die Bevölkerung in

jener Zeit nur sehr langsam und mit vielfachen Sciiwankungen

zunahm.

Diese Thatsache, welche sich in den indirekten Steuern

ganz besonders geltend machte, und der damit zusammen-

häugende Mangel an Arbeitskräften lenkten — wie wir weiter

unten noch sehen werden — zum ersten Mal die allgemeine

Aufmerksandveit auf das umfassende Bauernlegen in jener

Zeit, in dem man die Hauptursache davon sah. Und nicht

mit Unrecht. Ohne Zweifel ernährte ja ein Ackerwerk eine

kleinere Anzahl Menschen als ein an seiner Stelle vorher s:e-

1 Patriot. Boitr. I. (1784) S. 54; vol. auch S. 50.

^ DähiuTt Suppl. II, 415 u. Suppl. III. 572 ff. Gesionling,

Ponim. Museum II. 1784. S. 279. Gadebuseli, Pomm. Saiiiml Unheil II.

n86. S. 134. Grüuibke a. a. 0. S. 134.
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wesenes Bauerdorf, das war ja der Yurteil dieses Wirtscliafts-

betriebs, dass man mit weniger Arbeitskräften arbeitete. Dünne

Bevölkerung des platten Landes ist überall ein Korrelat der

grossen Güter. Aber ebenso viel Scbuld daran trugen die

Beschränkungen des lleirateus durch die Herrschaft, die

schweren Dienste und die oft harte Behandlung der Leib-

eigenen, welche fortwähreiul zum „Austreten" von Unterthanen

in grosser Anzahl Anlass gaben, wie die zahlreichen dagegen

erlassenen Patente beweisen.

Aber auch auf allen Grobieten des wirtschaftlichen,

geistigen und sittlichen Lebens der bäuerlichen Bevölkerung

finden wir hier scharf ausgeprägt diestdlx'u Missstände wie

überall, wo eine ähnliche wirtschaftliche Entwicklung statt-

gefunden hat. Gering war wie schon hervorgehoben die

wirtschaftliche Tüchtigkeit des lassitischen Dienstbauern und

meist auch des Pachtbauern. Wirtschaftliche Verbesserungen

fanden nur schwer und hingsam Eingang.

Nicht höher stand in der Regel die geistige und sittliche

Bildung. Zwar waren die Predigerstellen hier allgemein gut

dotiert, der Einfluss der Pastoren, oft auch in wirtschaftlicher

Beziehung,^ ein segensreicher. Aber der Unterricht auf dem

Land war sehr mangelhaft, das Schulwesen in elendem Zu-

stand.- Schullehrer war meist der Küster oder eine eigens

dazu angestellte Person, ohne die geringste Vorbildung und

ungenügend bezahlt. Dazu kam, dnss der Bedarf an länd-

lichen Arbeitskräften überall viel zu gross war, um einen

genügend langen Schulbesuch der Kinder zuzulassen. Unter

diesen Umständen war die Bildung der Leute nur gering,

der Aberglauben noch stark entwickelt. -^

1 V«fl. don Anhang, II unter ,,P;insow".

2 Vgl. Rüicheiibach V, 1-24 tf. Arndt, 222 f.

^ Ein besonderes rcchtsgeschiohtliches Interesse hat eine Hexon-

geachichte aus dem Dorf Deviii vom Jahr 1736, wo die Frau, wcUdie

einen Dorfgenossen und sein Weib der Hexerei beschuldigt hatte und

deswegen bei der Herrschaft vorklagt wurde, zur Entscheidung die

„Wasserprobe" vorschlägt. (173(5!) Die Gegenpartei ist damit ein vor-

standen, die Herrschaft bringt Jedoch eine Versöhnung zu Stande. (Acta

des Klosters zum heil. Geist z. Strals. Tit. XX. Nr. 1.)
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Dazu gcöollte sich liiur noch die beöondoro „klimatische

Schvveifällig-keit und Unbchilflichkeit" des Pomraers, welche

Arndt (S. 225) so treffend charakterisiert. Aber eben diesem

starren langsamen, doch in seinem Kern so tüchtigen Volks-

charakter ist es auch zu danken, dass die Vorhältnisse hier

doch nicht ganz so schlimm wurden wie anderwärts.^

Was sodann die Sittlichkeit anlangt, so sind die \\v\v.n

uneh(!lichen Geburten, über welche alle Schriftsteller kla";en

(iine natürliche Folge der auf der Leibeig(!nschaft bcridienden

Besciu'änkung des Ileirateiis. „Gemeiniglich wii-d den Mägden
das Heiraten nicht eher nachgegeben , als nachdem sie sich

vorher verjungfert haben."- Sehr häufig sind in den Spezial-

akten die patrimonialgerichtlichen Vorhandlungen über ausser-

eheliclien Beischlaf und Schwängerung von Mägden. In

Bauerhäusern schläft nicht selten das Gesinde beiderlei Ge-

schlechts in einer Kammer,'^ Aber wir erinnern uns, dass

schon Normann im Wendisch- Rügianischen Landgebrauch

über die zahlreichen unehelichen Geburten klagt.

Hier hat auch die Aufhebung der Leibeigenschaft keine

Besserung gebracht, im Gegenteil* — ein Beweis, dass wohl

die rechtliche Beschränkung der Verheiratung weggefallen

ist, nicht aber die wirtsciiaftliche wie sie in dem ungenügenden

Auskommen der betreffenden Klassen liegt.

Die Behandlung endlich, welche die Leibeigenen seitens

ihrer Herrsciiaft erfvihren, war naturgemäss eine sehr ver-

schiedene: neben Beispielen einer wainhaft milden und humanen

Behandlung stehen solche der entgegengesetzten Ai't, es war

eben ganz der Willkür der Herrschaft überlassen. Gewiss

dürfen die Vorzüge nicht unterschätzt werden , welche in

dem früheren patriarchalischen Charakter des Verhältnisses

zwischen Herrschaft und Unterthanen für beide Teile lagen

oder wenigstens im günstigsten Fall liegen konnten, und nach

' Vgl. für Obcrschlesieii Knapp I S. 7t5 ff.

2 Reichenbaoh I. S. (J6 Anoi. 2.

3 Zöllner, Reise durch Pommern nach Kiigon im Jahr 1795. S. 333.

* Vg]. Krassow, Graf von, Beiträge zur Kunde Nouvorpommerns

und Rügens vor 50 Jahren und jetzt. Greil'svvald 1865. Ö. 5. Danach

war 1783 jedes 15. Kind unehelich, 1816 jedes IC, 1864 sogar jedes 6.
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denen man sich in giitslienliclicn Kreisen noch liente wie

nach einem goldenen Zeitalter /.ufückrfelint. Aber eben dieser

patiiarchalische Cliarakter des Verliältnisses ist mit der moder-

nen Entwicklung ebenso unveieiidjar wie di(! alte Znnftveifassung

und dergl., er ist auch schon dui'ch den wirtschaftlichen Speku-

lationsgeist der am Ende des 18. Jahrhunderts viele Herr-

schaften erfasste, vielfach untergraben worden.

Und bei allem patriarchalischen Charakter des Verhält-

nisses: ünterthan blieb Unterthan und der leibeigene Bauer

war in der sozialen Wertschätzung jener Zeit eben doch kein

vollberechtigter Mensch. „Man sieht — schreibt Reichen-

bacli 1784 — den Bauer ja fast allgemein als Auswurf der

Natur, als Hefe der Menschheit an. i\Ian behandelt ihn wie einen

Sklaven und lässt ihn bei aller Gelegenheit fühlen er sei nicht

Person, sondern Ding."

Bei diesem Blick auf die Entwicklung des 18. Jahr-

hunderts und auf das Ergebnis, zu dem sie geführt hat, drängen

sich aber zwei Fragen mit Notwendigkeit auf: wie hat sich

der zunächst dadurch betroffene bäuerliche Stand und wie

andrerseits die sogenannte öffentliche Meinung zu dieser Ent-

w'icklung verhalten?

Was zunächst den Bauernstand betrifft, so hat dieser

seiner weiteren Herabdrückung und Unterjochung einen offenen

Widerstand allerdings auch jetzt nirgends geleistet. Dazu voll-

zog sich die Entwicklung auch viel zu folgerichtig und schritt-

weise. Wir sahen ja, wie der Bauer zum Teil ganz sanft

aus dem lassitischen Besitz — selbst dem erblichen — in

die Zeitpacht hinübei'glitt, entwcider ohne es überhaupt zu

merken , oder durch eine augenblickliche Erleichterung ge-

blendet voll Dank und Fi'eude für die Verbesserung, bis er

zu spät das Danaergeschenk erkanntem Und dann war es

wohl auch hiei- der bedächtige uiul schwerfällige Volks-

charakter, dem wildes Aufbäumen fern lag.

Aber so ganz glatt ging es doch nicht überall und

wenn wir näher zusehen, finden wir am Ende des Jahrhumlerts

doch da und dort zahlreiche Symptome einer inneren Üähruug
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in der ganzen ländlichen Bevölkerung, ja selbst vereinzelte

Ausbrüche, die freilich im Keim erstickt wurden.

In der Regel bewegte sich der Widerstand, welcher

versucht wurde, allerdings in ganz gesetzlichen Formen, aber

es ist doch auch schon ein Zeichen des veiänderten Zeitgeistes

und d('s erstarkenden Kechtsbcwusstseins, dass der Bauer

nun so vieltach den Weg des Prozesses beitritt, um die ge-

planten Veränderungen zu hindern. Bei der bestehenden

Verfassung natürlich immer erfolglos. Al)er wir erkennen in

diesen Versuchen doch, wie er selbst seinen Rechtszustand

ansah, und wie da doch die Erinnerung an den frülieren erb-

lichen Besitz und überhaupt die bessere Lage der Vorfahren

lebendig war und wie er es nun nicht begreifen kann, dass

er den Hof, auf dem sein Vater und sein Grossvater und

wiederum dessen Vater gewohnt und sich durch die schweren

Kriegszeiten hindurch mit unsäglicher Mühe und Not kümmer-
lich erhalten haben, nun räumen soll, und dass dies den

Rechten gemäss sei und dass es vielleicht sogar der König

selbst so angeordnet hat. ^ Und so wendet er sich schütz- und

hilfesuchend an die Regierung, an den König, aber wenn ihm

erstere auch vielleicht aus Billigkeitsgründen Recht gibt,''

die oberste Instanz, an welche sich seine Herrschaft wendet,

das Ober-Tribunal zu Wismar muss nach den bestehenden

Rechten immer zu seinen Ungunsten entscheiden. Er muss

den Hof räumen, den er als seinen Hof angesehen und mit

den Seinigen in einen Einliegerkaten ziehen, ohne von der

Hofwehr etwas mitnehmen zu dürfen, und darüber hinaus be-

sitzt er gewöhnlich nichts. Dann erwacht wohl ein gewisser

Trotz, eine ohnmächtige Wut in ihm, er verkauft Stücke von

der Hofwehr und demoliert selbst die Stätte, die er bewohnt. ^

Dass er dann kein sehr williger und zufriedener Ar-

beiter auf dem Gut wird, wo vorher sein Bauernhof gestan-

den, ist begreiflich und da auch die bisherigen Eiulieger

durch die Veränderung Manches verlieren, was sie von den

früheren Bauern genossen wie Fuhren und dgl., so entwickelt

1 Anh., II „Wampen und Ladebow''.

2 Anh., III „Brook".

* Anh., II „Neuendorf".
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sich, WO viele Bauernlegungen stattgefunden haben, allmäh-

lich in der ganzen Klasse der ländlichen Arbeiter eine tief-

gehende Unzufriedenheit und Gährung.

Niclit zu verkennen ist dabei in dieser Zeit auch der

Eiufluss der französischen Revolution, deren Funken selbst

in diesen entfernten Landesteil fielen, um längere Zeit da-

selbst fortzuglimmen.

Ende der 90 er Jahre erregte die gährende und unzu-

friedene Stimmung auf dem Lande auch schon die Aufmerk-

samkeit der Regierung. Am 3. Juli 1797 forderte sie daher

von den Ständen, „bei der seit einiger Zeit auf dem Land
und in den Städten vorzüglich vom gemeinen Mann geäusserten

Neigung zum Aufruhr und zur WidersetzHchkeit" den Ent-

wurf eines Gesetzes zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe
und Sicherheit und Bestrafung solcher LTnordnungen. Der

im Dezember gehaltene Landtag lehnte dies jedoch ab. ^

Inzwischen aber war in demselben Jahr auf dem adeligen

Gut Boldevitz auf Rügen^ die wegen vorausgegangener Legung
von Bauerhöfen und anderen einschneidenden wirtschaftlichen

Veränderungen herrschende Gährung zu offenem Ausbruche

gekommen durch Misshandlung des doitigen Schreibers, an

welche sich eine Zusammenrottung und offene Widersetzlich-

keit sämtlicher zum Gut gehörigen Leute schloss. Dabei

wurde gedroht der Gutsherrschaft dasselbe Schicksal zu

bereiten wie es dem Adel in Frankreich widerfahren. Den

direkten Anlass zu der Empörung hatte die Überweisung

(Veräusserung?) eines Knechts an eine andere Herrschaft

wider seinen Willen gegeben, die Haupträdelsführer waren

vor Kurzem erst gelegte Bauern oder deren Söhne. Durch

eine bedeutende Abteilung Militär wurde jedoch ohne weiteren

Widerstand die Oidnung wiederhergestellt und die Schuldigen

der Aburteilung und Bestrafung überliefert.

Dies der einzige uns bekannt gewordene Fall, wo die

herrschende Gährung in offene Widersetzlichkeit ausbrach.

In seinen „Erinnerungen aus dem äusseren Leben" spricht

1 V. Bohl. Manuscr. Nr. 120.

- Ysl. d. Anhans' s h. t.
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Arndt von mehreren derartigen Bauernaufriihren, welche durch

Soldatensendungen und Einkerkerungen gedämpft werden

mussten und fügt hinzu : „wie man munkelte aber des ver-

hassten Gegenstandes wegen vertuschte, wurden auch einige

besonders harte und böse Edelleute und Pächter geh^gentlich

wie Tiberius durch nächtliche Überfälle unter Kissen erstickt.

Aber derartige Greulichkeiten waren nur eine kurze Warnung

und die Dinge liefen darum nichts weniger ihren gewöhnlichen

hässlichen Lauf."^

"Wie aber verhielt sich zu dieser Entwicklung die öffent-

liche Meinung oder, um die Frage richtiger zu formuliren,

— denn eine öffentliche Meinung in unserem Sinn gab es

damals kaum — wurden diese wirtschaftlichen und sozialen

Fragen überhaupt damals schon öffentlich diskutiert und in

welcher Weise?

Das vorhandene Material zur Beantwortung dieser Frage

ist gering aber nicht uninteressant. Die erste hieher gehörige

Schrift ist die Abhandlung des Landrats und Kurators der

Universität Greifswald Felix Dieterich v. Behr aus dem Jahr

1752 über die Frage „ob es sowohl im öffentlichen als privaten

Interesse zuträglich sei die Vollbauern mit ihren Diensten

beizubehalten oder abzuschaffen und in deren Stelle Kossäten,

Deputatleute , Tagelöhner , Einlieger und Dienstleute zu

halten" ?2

Zu dieser Untersuchung gibt dem Verfasser der grosse

Aufschwung Anlass, welcher sich in der Landwirtschaft von

Schwedisch-Pommern seit 1720 infolge der vielfältig ver-

suchten neuen Wirtschaftsweisen mit dem Erfolg vollzogen

habe, dass alle Güter im Lande nun wenigstens doppelt so

viel tragen als früher. Nach einem nicht unrichtigen Streif-

licht auf die historische Entwicklung des Bauernlegens führt

er eine Reihe von Gründen für Beibehaltung der Bauern an,

aus denen wir folgende hervorheben:

1 a. a. 0. S. 88 S.

2 Abgedruckt als Beil. Nr, 5 zu Balthasar de hominibiis propriis.

1779. S. 340 sowie in Gesterdings Pornmer. Museum II. T. 1784.
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P)oi einem Guf ohne ßauorn verzoliron Iciclit die vielen

Menschen und Pferde den Ertrag der Wiitschaff, weshalb

man ein solches Gut wohl ein „Fressgut" genannt.

Der P)auer inuss sich bei sciilechten Zeiten begnügen

und nach wie vor Dienste thun, wenn <n* aucii für sich kaum
genug hat; dem Gesinde muss sein völliger Lohn und Speise

unweigerlich gereicht werden.

Je mehr Bauerhöfe im Land desto mehr Menschen, die

zu den öffentlichen Intraden beitragen.

In Kriegszeiton muss der Bauer di(^ Einquartierung und

alle Lasten mittragen und dem Edelmann erleichtern helfen.

Abel' diese Gründe werden dann durch weit erhebliclun-e

Gegengründe entkräftet:

Bei schlechten Jahren ist auch der Dienst der Bauern

schlecht.

Da ferner aus einem Pauerhof vier Koss;itenhöfe auf-

gerichtet werden können, so ist die Anzahl der Menschen

dadurch leicht zu vermehren.

Endlich sei bekannt genug, wie wenig der Baiier in

Kriegszeiten der ileiTsciiaft zu Hilfe kommt.

Dann werden die besondern Vorteile des Pauei'nlegens

geschildert: „Der Bau(M" l)leibt auch in einer massigen Be-

wegung sie!) und vergisst die Arbeit nicht, welche ihm, wenn
er etwa nicht gut wirtschaftet und wieder Einlieger wird

und sein Brod mit seiner Handarbeit verdienen soll, sehr

nötig ist."

Dann aber ist ein Vollbauer für seine Heirschaft sehr

teuer und wenig nutzbar. Es muss ihm ein aufgebauter Hof
mit vollständiger Hofwehr, Winter- und Sommersaat uiit dem
nötigen Acker, Weide und lleugewinnung beigel(\gt worden.

Ein so eingerichteter l>aner kostet der Herrschaft 500 ßtf

.

Dafür dient er dann die ganze Woche mit 2 Personen und

mit Vieh und muss während der Ernte 3 Personen zu Hof
sciiicken.

Man vergleiche nun aber den Anfang eines solchen

Bauern nn't seinem Ende. Ist er flcissig, so kann er etwas

vor sich bringen. Sobald ihm aber ein Unfall zustösst, ver-

langt er Saat- und Brod körn und wohl auch Vertrotun": in
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der Stouorzalilun<i-. ^Y(Mln er was im Kasten liaf, wendest ei^s

an seine Kinder oder aber er wird wüliUüstig und faul und

verzehrt Alles, bis er von Neuem eingerichtet werden muss.

Viel wertvoller sind dagegen für die Herrschaft Kos-

säten. Sie dürfen nicht mehr als einen Menschen und gar kein

Pferd halten und können, wenn sie /.ahlreich genug sind, den

Mangel des Gesindes auf dem Hof durch ihre Arbeit ersetzen.

Will aber Jemand die Vollbauern aufheben und Kossäten

ansetzen, so muss er so vi(^l ansetzen, dass der Abgang an

Menschendiensten ersetzt wird und niuss so viel Einlieger

halten, als er des Herbstes in der Saatzeit von Nöten hat.

Es können bei solclier Einrichtung auch mehr junge Leute

zum Heiraten gelangen, weil man nicht so viel an Dienst-

boten an die Bauern geben muss. Daher es überhaupt nicht

möglich Vollbauern einzurichten, wo auf einem (int Mangel

an Menschen besteht.

Die Abhandlung schliesst mit den bezeichnenden Worten:

„Tuipius ejicitur quam non admittitur hospes."

Diese Ansichten Behrs, welche Legung der 15auern aber

Verwandlung derselben in Kossäten, nicht in blose Einlieger

empfehlen, enthalten vom wirtschaftlichen Standpunkt aus

viel Zutreffendes, namentlich liegt der Befürwortung von

Kossäten an Stelle von Einliegern eine riiditige Anschauung

zu Grunde. Ein soziales Verständnis fehlt aber im übrigen

natürlich noch gänzlici). Diese Ansichten, welciie nach l)chrs

Plänen bei den akademischen Dörfern Wampen und T^adebow

praktische Verwirklichung fanden ^ wurden jedoch keineswegs

weder damals noch späteriiin allg<Mnein geteilt, namentlich

nicht von den adeligen (iutsherrschaften. Diese pflegten viel-

mehr einerseits die gelegten liauern in Einlieger oder Katen-

leute zu verwandeln , andrerseits aber hielten sie auch zur

Bewirtschaftung ihrer Güter bis zum Anfang des 10. Jahr-

hunderts meist noch die eigentlichen Bauerdienste für unent-

behrlich.

Die Erklärung dafür, dass sich hier die Erkenntnis von

den grossen wirtschaftlichen Nachteilen der Erohndieuste

später als anderswo Bahn brach, finden wir in Thaers treff-

1 Vgl. d. Anh. 8. h. t.
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liehen Ausführungen über die bäuerlichen Frohnen ', wo er

ausdrücklicli betont, dass deren Nachteile für die Herrschaft

dort viel erträglicher seien, wo der Bauer mit Haus und

Hof und Acker, mit Vieh und Geiät dem Gutsherrn eigen-

tümlich zugehört, also völlig Knecht und unbedingt vom Herrn

abhängig ist. Dies trifft aber wie für Mecklenburg so auch

für Neuvorpommern und Rügen zu. Zugleich boten auch

hier wie dort die lockeren bäuerlichen Besitzverhältnisse den

weiteren Vorteil, dass es hier den Gutsherrschaften viel leichter

fiel eine Separation des Hoflfeldes vom Bauernfeld sowie der

Bauern unter sich durclizuführen und damit die Geinenglage,

das grösste Hindernis wirtschaftlicher Verbesserungen, zu be-

seitigen. ^

Diese herrschende Auffassung von der Unentbehrlichkeit

der Frohndiensto und darum auch der Leibeigenschaft ist

mit sehr viel Geschick und Sachkenntnis formuliert in der

schon nieiirmals citierten Schrift des Feldmarschalls Freiherrn

Philipp, Julius Bernhard v. Platen auf Dornhof „(bedanken

über die Aufhebung der Leibeigenschaft" vom Jahr 1804.-^

Hier werden allerdings auch die Vorzüge der Kossäten

vor den Einliegern anerkannt, im übrigen aber die bestehende

wirtsciiaftliche Verfassung der meisten adeligen Güter mit

den Bauerdiensten der Voll- und Halbbauern als ein sehr

vorteilhaftes ja geradezu ideales Verhältnis dargestellt und

hauptsächlich die Unentbehrlichkeit und Berechtigung der

zu Grund liegenden Leibeigenschaft nachzuweisen versucht.

Es wird der patriarchalische Cliarakter derselben hervorge-

hoben und überhaupt Alles, was sich zu ihren Gunsten sagen

lässt, ins Licht gerückt: die gute Versorgung der [Jnterthanen,

ihre überwiegend humane und väterliche Behandlung durch

die Herrschaft, welche dazu schon der eisone Vorteil und

1 S. bei Knapp I. L^O f.

2 Knapp I S. 59 A. l.

3 Manuseripf nebst zwei Absoliriften in v. Bobl. Man. Nr. 119.

Nach einem beiliegenden Brief des Verfassers nahmen es weder die

sfralsundisclie noeh die s^Teifswaldischo Rucbdniekerei zum Druck an.

Ob es dann vielleicht anderwärts doch s'<^'l''iif'<f wurde, ist uns nicht

bekannt.

Fuchs, nntprgaiin- des Bauerrist, in Schwedisch-ronimern u. Hügen. 13
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die wirtschaftliche Klugheit nötigten. Zugleich wird der

Rechtsbruch, welcher in der allgemeinen Aufhebung der Leib-

eigenschaft durch Gesetz augeblich liegen soll und die wirt-

schaftlichen Kalamitäten einer solchen hervorgehoben.

Die Mittel aber, welche zur Beseitigung des anerkannten

Misstandes, dass die Lage der Unterthanen bei harten grau-

samen Herrschaften allerdings eine ganz andere war, vorge-

schlagen werden, sind absolut ungenügend und wertlos.

'

Während diese beiden Abhandlungen v. Behrs und

v. Platens gänzlich auf dem Interessenstandpunkt der Guts-

herrschaften stehen und daher fast ausscliliesslicli einen wirt-

schaftlichen Masstab an alle Yerhältnisse anlegen und das

damalige Ergebnis der historischen Entwicklung allenthalben

verteidigen, haben wir aber auch schon aus dem Ende des

18. Jahrhunderts ein Werk von ganz entgegengesetztem

Charakter, das ohne jedes eigene Interesse mit scharfem

Tadel über die bestehende wirtschaftliche Verfassung her-

fällt und ihre ^längel schonungslos aufdockt. Es sind die

im Yorausgehenden schon mehrfach angeführten „Patriotischen

Beiträge zur Kenntnis und Aufnahme des schwedischen I'om-

merns" von dem schwedischen Kammerrat J. D. v. Reichen-

bach aus den Jahren 1784 if.

Der Verfasser, dem wie er im Vortwort sagt sein Amt
Gelegenheit bot von der Beschaffenheit des Landes gründ-

liche Kenntnis zu erlangen, erkannte mit scharfem Blick die

allgemeine politische Stagnation, die zu seiner Zeit in Schwe-

disch-Pommern herrschte , er fand , dass dieses trotz seiner

grossen natürlichen Hilfsquellen nichts weniger als blühend,

vielmehr arm an Geld, Einwohnern und heilsamen Einrich-

tungen sei,- und mit dem Mut der Wahrheit und einer

rücksichtslosen Offenlieit, welche von der allgemeinen poli-

tischen Gesinnungslosigkeit jener Zeit^ glänzend absticht, legt

er nun auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens den Finger

1 Z. B. soll der Prediger eine Art Aufsiclitsreclit erhalten und

die Herrschaft, wenn sie ihre Unterthanen schlecht behandelt, zur An-

zeige bringen !

2 a. a. 0. I S. 31.

ä Vgl. Arndt Anh. S. 19.
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in die Wunden. Furchtlos tadelt er die mangelhafte Kenntnis

der schwedischen Regierung- von den Bedürfnissen des Landes,

die häufige politische Unfähigkeit der schwedischen General-

statthalter , welche meist wohl tüchtige Militärs aber nichts

weniger als zur Administration einer fremden Provinz geeignet

waren, die Misswirtschaft auf der Universität Greifswald,

den elenden Zustand des Schulwesens u. s. w.

Besonders aber erörtert er auch die wirtschaftlichen Ver-

hältnisse, ausgehend von der behaupteten „Entvölkerung"

des Landes, als deren Hauptursachen er das Bauernlegen,

die Leibeigenschaft und die geringe Entwicklung der Manu-

fakturen bezeichnet. Der Hauptgrund ist ihm die Vertilgung

so vieler und so ansehnlicher Bauerschaften und er wendet

sich scharf gegen das gerade in neuester Zeit wieder in

Schwung genommene Bauernlegen.

Nicht minder heftig greift er dann die Leibeigensoliaft

an, „ein barbarisches Institut das mit keiner Konvention sich

beschönigen lässt, das dem empfindenden, wohl denkenden

Bürger Schauer erregt, das gegen die Würde der Menschheit

ist, ihr alle sowohl physische als moraliseiie Kraft raubt, da

doch das ursprüngliche Vorrecht aller Menschen Freiheit und

Gleichheit ist."

Wir sehen es ist der neue liberale Geist, der Geist der

Aufklärung und Humanität, der „Menschenrechte," welcher

uns aus diesem Werk entgegenströmt und grell genug sind

allerdings die Lichter, die er auf die Zustände jener Zeit

wirft. Allein was Reichenbach dabei eben auch gänzlich

feiilt, das ist der historische Sinn, er hat nur Worte der

Entrüstung für die bestehenden Verhältnisse aber kein Ver-

ständnis für ihre geschichtliclie Entwicklung und so wird er

Manchem nicht gerecht, seine Anklagen mitunter masslos und

übertrieben. Aber von dieser leidenschaftlichen Form abge-

sehen — der materielle Inhalt konnte , wie wir sahen, auch

von einer streng geschichtlichen Untersuchung nicht anders

als im Grossen und Ganzen bestätigt werden. Die Verhält-

nisse waren wirklich allenthalben nicht viel besser als er

sie geschildert hat.

Die Schrift Reichenbachs wirbelte, wie sich denken lässt,

13*
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bei ihrem Erscheinen viel Staub auf und scheint auch nicht

ohne Einfluss auf die agrarpolitische Thätigkeit des Fürsten

Hessensteiu ^ gewesen zu sein, allein Dank jener politischen

Teilnahmslosigkeit seiner Zeit ward er bald vergessen.-

Aber sein grosses Verdienst bleibt doch die öffentliche

Meinung über diese Frage eigentlich erst wachgerufen zu

haben. In Anfangs kleinen, dann immer grösseren Kreisen,

welche bis dahin für diese Verhältnisse wenig oder gar kein

Interesse gehabt hatten, wuchs allmählich die Erkenntnis von

der Notwendigkeit einer baldigen und durchgreifenden wirt-

schaftlichen Reform, wenn anders man noch retten wollte,

was noch zu retten war , und dem Lande wieder eine auch

sozial gesunde "Wirtschaftsverfassung geben wollte.

Und der Weg zu einer solchen Reform?

Reichenbach selbst hat ihn in durchaus zutreffender Weise

vorgezeichnet und damit bewiesen, nass er mehr konnte als

tadeln. Seine beachtenswerten Vorschläge sind folgende.-^

Tor allem soll für die Zukunft das missbräuchliclie Legen

von Bauerhöfen gänzlich verhüti>t werden, durch die Be-

stimmung, dass bei einer bestimmten Strafe keine Gutsherr-

schaft ohne vorhergegangene Anzeige und höhere Geneh-

migung mit ihren Bauerhöfen eine Veränderung treffen oder

dieselben einziehen darf.

Forner sollen das Domanium, die Akademie, die Städte

und ihre frommen Stiftungen verpflichtet sein alle seit dem

Anfang dieses Jahrhunderts gelegten oder sonst eingegangenen

Bauerhöfe wiederherzustellen und den neuen Pächtern ihrer

Ackerwerke die Ansetzung neuer Bauern voi'zuschreibeu.

Jeder in der Art neu aufgebaute Bauerhof soll eine zehn-

jährige, jeder neue Kossätenkaten eine fünfjährige P)efreiung

von allen öffentlichen Lasten erhalten, und überhaupt die

• Reichenbach selbst führt im VII. Stück (S. 29 f.) die Versuche

lies Fürsten Hessenstein mit Einführung der Erbpacht (v<^I. unten S. 208)

auf seine Vorschläge im I. Stück der Beiträge zurück.

» Arndt S. 139.

3 Vgl. a. a. O. I S. 81 fif.
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Neiianbauoiidon auf dem Land gleiche Privilegien geniessen

wie die in der Stadt.

Das zweite ist die Aufhebung der Loibeigonschaft. Diese

niuss aber das Werk freien Willens sein und nur statt haben, wo
ihr Nutzen handgreiflich ist. „Kein Edikt sondern Überzeugung,

Beispiel muss sie gründen und das Domanium dabei immer an

der Spitze sein". Hier im Domanium aber hätte die Aufhebung

zunächst ungefähr in folgender Art und Weise zu geschehen.

Mit der Aufhebung der Leibeigenschaft ginge zugleich

der Hof- und Frohndienst vollständig ein.

Jedes Bauerwesen würde genau vermessen und taxiert.

Ebenso Gebäude, Vieh und Fahrnis, welche sämtlich der

Krone gehören. Jedem Handwerker, Müller, Krüger, Schäfer,

Einlieger^ müsste an Ackcr-Worthen, Wiesen, W^eiden und

Gärten soviel zugemessen werden, als er notdürftig braucht,

und die Katen dieser Leute ebenfalls in Taxe gebracht werden.

Dann wäre entweder eine öffentliche Licitation zu ver-

anstalten und die Gebäude und Inventarien dem Meistbieten-

den zu Eigentum zuzuschlagen und der zugehörige Grund und

Boden für immer zu verpachten. Oder, weil dadurch eine

Menge königlicher Unterthanen verdrängt würde, überliesse

man besser die Höfe und Katen mit allem Zubehör und Grund

und Boden den jetzigen Bauern, Handwerkern, Einliegern etc.

gegen einen billigen Kaufschilling nach jenen Ertragsanschlägen

in Erbpacht jedoch mit einer Regelung des Kanons nach

den Getreidepreisen.

Der Erbpächter hätte die ganze Baulast, alle Unglücks-

fälle und Kontributionen zu übernehmen, dazu jeder Bauer

jährlich wenigstens 4 Amtsfuhren, jeder Einlieger aber 4 freie

Arbeitstage zu Wegebesserungen, Brückenbauten etc.

Der Landesherr behielte das Dominium directum inso-

weit, dass er einen schlechten Witt seines Kontraktes ent-

setzen könnte. Ausserdem aber dürfte dies auf keinerlei

Weise geschehen, vielmehr der Erbpächter die Wirtschaft mit

Genehmigung der Kammer veräussern.

1 Es ist besonders bemerkenswert, dass die hier angestrebte Keform
sogar mehr als den eigentlichen Bauernstand umfassen wollte!
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Dieser Übergang- wird von Reich enbach des Näheren

an einem Beispiel dargethan und für die Krone daraus zu-

gleich ein bedeutender finanzieller Gewinn berechnet. ^ Dem
nahe liegenden Einwurf, woher denn die jetzigen Bauern etc.

das Geld zur Bezahlung des Erbstani^geldes aufbringen sollten,

begegnet er mit dem Hinweis auf die bereits vorliegenden

Beispiele von Selbstpachtungen der Bauern, welche obwohl

nur Zeitpächter, doch so leicht den nötigen Kredit fanden

und dabei zu Wohlstand und Zufriedenheit gelangten. Wie
vielmehr wenn sie Eigentümer und Erbpächter würden.

„Freilich ist auch hier wie überall — sagt er derb aber

treffend — der Bauer simpel, misstrauisch und auf den alten

Schlendrian erpicht. Er verrät Trägheit, Unwillen und Hals-

starrigkeit. Aber was ist schuld daran als sein Stand der

Sklaverei? Man gebe dieser dummen, faulen, betrügliehen,

schelmischen, kriechenden Kreatur ihre Freiheit, man teile

ihr Eigentum mit, man biete ihr dadurch Gelegenheit zu einer

besseren Erziehung ihrer Kinder, man versichere sie, dass

was sie erwirbt das Ihrige sei und bleibe,- man leite sie un-

vermerkt zu Verbesserungen an, und man wird bald spüren,

dass aus einem solchen übel beschrienen Bauer, wenn schon

mit Ausnahmen, dennoch fast gemeiniglich ein arbeitsamer

thätiger, rechtschaffener, folgsamer, dankbarer und dienst-

fertiger Ackersmann wird."

Diese Vorschläge Reichenbachs überraschen — abge-

sehen von demjenigen, welcher die Wiederherstellung aller

seit Anfang des Jahrhunderts gelegten Bauerhöfe fordert —
ganz besonders durch ihre kluge Mässigung, welche im Ganzen

fast zu gross war, um eine wirkhch durchgreifende, radikale

Beseitigung des Übels zu garantieren.

Namentlich können wir die optimistische Erwartung

Reichenbachs nicht teilen, dass die Privatgüter dies Beispiel

des Domaniums in Bälde von freien Stücken nachgeahmt

haben würden, ohne staatliche Nachhilfe durch irgend ein

Zwangsmittel wie Recht auf Antragstellung u. dgl. Dies lag

* a. a. 0. S. 102 f.

2 Danach scheint es als wäre dies bisher doch nicht immer ge-

wesen ! Vgl. unten S, 214 u.
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der ganzeu politischen Entwicklung des Deutrfchon fern. Eine

solche freiwillige Lösung der sozialen Frage des 18. Jahr-

hunderts durch die Interessenten selbst ist in ganz Deutsch-

land nirgends zu Stande gekommen, ^ hier war sie nach der

vorausgegangnen geschichtlichen Entwicklung und der be-

stehenden Rechtsverfassung am wenigsten zu erwarten.

Im Übrigen aber stehen wir nicht an zu sagen : was

Reichenbach hier vorschlug, das war in der That ein Weg
zur Reform, ja es war vielleicht unter den gegebenen Ver-

hältnissen der einzig richtige.

Sehen wir nun, wie sich die schwedische Regierung

gegenüber diesem sozialpolitischen Programm und überhaupt

gegenüber der grossen Aufgabe, welche sie mit dieser Reform

zu lösen gehabt iiätte, verhielt.

DIE BEKÄMPFUNG DES BAUERNLEGENS UND DIE
ENTSCHÄDIGUNGSFRAGE.

Ein Blick auf das benachbarte preussische Pommern,
wo schon Anfang des 18. Jahrhunderts versuchsweise durch

verschiedene Edikte, mit wirklichem Erfolg dann aber durch

das Edikt Friedrichs d. Gr. vom Jahre 1764 dem bis dahin

auch hier ganz in ähnlicher Weise betriebenen Legen der

Bauerhöfo ein Ende gemacht und dieselben auf dem' Bestand

des Jahres 1756 erhalten wurden, legt uns die Frage nahe,

ob denn in Schwedisdi-Pommern die Regierung im 18. Jahr-

hundert gar keinen Versuch gemacht hat den im Voraus-

gehenden geschilderten Prozess der Vernichtung des Bauern-

standes in ähnlicher Weise aufzuhalten. An solchen Ver-

suchen hat es denn auch in der Tliat nicht gefehlt und diese

sind ebenso wie die schliesshche gewaltsame Lösung der Frage

— besonders politisch — ungemein lehrreich.

1 Selbst in Schleswig-Holstein nicht allgemein, das in dieser Be-

ziehung allerdings eine rüliniliche Ausnahme bildet. Vgl. Haussen a. a. O,
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Denn diese ganze schwodisclie Agrarpolifik — wenn dieser

volltönende Ausdruck hier überhaupt am Platz ist — kann

nur verstanden werden, wenn man dabei immer im Auge

behält, dass hier ein fremdes, ausser Landes befindliches

Staatsoberhaupt einer Provinz gegenüber steht, welche durch

das Schwort gewonnen und durch die Feder behauptet, dem

Lande Schweden trotz der Jahihunderte langen staatsrecht-

lichen Yeibindnng innerlich doch immer fremd geblieben ist,

wie sie eigene Sprache, Sitte und Recht und bis zuletzt auch

die eigene Verfassung bewahrt hat. Diese Verschiedenheit

der Verfassung, insbesondere auch der agraiischen, hatte auf

Seiten der schwedischen Regierung eine nur mangelhafte

Kenntnis von den wirtschaftlichen Verhältnissen und Bedüif-

nissen des Landes und ihrer geschichtlichen Entwicklung zur

Folge, welche auch die besten Absichten derselben vereiteln

oder ins Gegenteil verkehren musste.

Schweden kannte weder die Leibeigenschaft noch über-

haupt das gutsheirlich-bäuerliche Verhältnis des deutschen

Ostens. Daher finden wir bei den schwedischen Königen

und ihren Reichsräten wohl ein unwilliges Erstaunen darüber,

dass der pommerische Bauer so ein ganz anderes Ding als

der schwedische, und den Wunsch ihn diesem gleich zu stellen,

nicht aber ein klares Verständnis für den geschichtlichen

Werdegang, für die Entwicklung des Krankheitsprozesses

woraus allein der richtige Weg zur Heilung und die nötige

Sicherheit der Verfolgung desselben zu gewinnen war. Und
eine solche Sicherheit war hier ganz besonders notwendig gegen-

über der Macht der pommerschen Stände, welche von vorn-

herein allen derartigen Bestrebungen der Regierung feindlich

gegenüber standen.

Über ihre Bedeutung in jener Zeit sagt das Pro Memoria

des General-Gouverneurs Grafen Lieven an seineu Amtsnach-

folger Grafen Sinclaiie im Jahre 1772: '

„Alle selbst die unschuldigsten zum Wohl des Landes

geschehenden Vorschläge treffen Hindernisse und Widersprüche

an . . . Bald streiten dergleichen Verbesserungen gegen die

1 Reichenbach Patriot. Eeitr. I. Stück S. 139 tf.
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Privilegien der Ritterscliaff, bild gegen die Statnten der

Städte . . . ich glaube ohne die Sache zu übertreiben sagen

zu können, dass ich es nacii einer ^lenge von Erfahrungen

moralisch unmöglich gefunden hier einen so vorteilhaften

Handel nebst mehieren anderen nützlichen Einrichtungen zu

stand zu bringen, als die Lage, A^orzüge und Natur dieser

Provinz an die Hand geben."

Die schwedische Agrarpolitik in diesem eben gekenn-

zeichneten Sinn erhielt ihren äusseren Anstoss durch die

Tliätigkeit der im Jahr 1707 eingesetzten königlichen „Ein-

richtungs- Konnnission".

Diese wurde bei ihren Beratungen über die „zu beför-

dernde Population" notwendig auf die Folgen der Verwand-

lung von Baueldörfern in herrschaftliche Ackerwerke und

Höfe aufmerksam und urgierte wohl die schädlichen Folgen

dieser Praxis bei den Ständen; denn diese sprechen sich in

ihrer bei der Kommission am 17. Juni 1767 übergebenen

Erklärung' betr. die Population des Landes auch über diesen

Punkt aus.

Es werde, versichern sie, keiner sein, der nicht die Nutz-

barkeit der beizubehaltenden Bauern erkennt; sie seien auch

überzeugt, es werde sich Niemand ohne vordringende Not

zur Legung und Abschaffung bewohnter und kultivabler Bauer-

Wesen bestimmen lassen. Daher verbitten sie sich angelegent-

lichst jede Beschränkung des Dominus in der Disposition

dessen , was sein Eigentum ist, und welche immer nur von

dem Fall der Unumgänglichkeit, wenn die Erhaltung der

Bauern in ihren Wesen unthunlich oder seine Kräfte über-

steige, veranlasst werde. Jedoch werde ein jeder Eigentümer

dafür zu sorgen haben , dass die Familien der abgesetzten

Leute erhalten und nicht ausser Nahrung und Brot gesetzt

werden.

Die königliche Einrichtungs- Kommission scheint sich

bei diesem Bescheid beruhigt zu haben und sie konnte und

musste dies um so mehr, als sie selbst eben im Domanium

eine solche ökonomische Veränderung in grösstem Masstab,

1 V. Bohlensches Mauuscr. Nr. 1*21.
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die Verwandlung des I^auerdorfs Saal' in ein Aekerwerk,

beabsichtigte.

Dieses Projekt gab der königl. Regierung zu Stralsund

Anlass unterm 16. August 1768 eine V^orstellung an den

König zu richten,- in der die Notwendigkeit betont wird,

dass das platte Land nicht allein nicht entvölkert, sondern

auch vielmehr mit mehr wohlhabenden Einwohnern besetzt

werde.

Diesem Princip aber werde gerade entgegengehandelt,

wenn hier im Lande Bauerdörfer, die alle Zeit eine Menge
Einwohner ernähren, gelegt und zu Ackerwerken gemacht

werden. So wie bei diesen nur wenig Leute gehalten werden,

so werden die Bauern mit ihren Kindern und Dienstboten

grösstenteils ausser Nahrung gesetzt. Erstere bleiben zwar

hn Lande und sterben zuletzt in Armut. Letztere aber zer-

streuen sich und gehen endlich aus dem Land. Das Land
wird entvölkert und Accise und Quartalsteuergefälle leiden

dadurch eine beträchtliche Veränderung.

Auf diese Eingabe hin erteilt aber die Einrichtungs-

Kommission der Pomraerschen Regierung eine ziemlich derbe

Abfertigung.

Was dieselbe denn eigentlich unter „wohlhabenden

Einwohnern" verstehe? Dies sollen wohl die Bauern sein.

Die Bauern der Edelleute können es aber nicht sein (!), unter

den Bauern des Domaniums gibt es wenige , die zu zählen

sind. Ein Teil der dritten Art, der akademischen Bauern,

möchte noch eher für bemittelt ausgegeben werden; aber

auch hier möchten seit den in den Jahren 1756 — 64 unter

Leitung dör Ökonomischen Kommission zu Greifswald durch-

geführten Veränderungen 3 die wohlbemittelten Bauern spar-

sam, jedoch mehr als im Doraanium zu finden sein.

Ausserdem sind im Domanium fast eher der Halbbauer

und Kossäte ja sogar die Einlieger bemittelter als die Voll-

bauern. Diese kultivieren grösstenteils ihren Acker schlecht.

1 Vgl. d. Anh., I s. h. t.

• Acta der Einriebt. - Comm. III. Cameral- u. Domanialsachen

Nr. 10. (Regierungs-Arch. zu Strals.)

3 Vgl. oben S. 135 und Anh., II.
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Daher sei grössere Konsumtion und blühender Nahrungszu-

stand nicht von deren Zahl abhängig.

Was die k. Regierung veranlasst habe, dem König den

mit Legung der Bauerdörfor verknüpfton Verlust vorzustellen,

sei schwer einzusehen, da bei der jetzigen Beschäftigung der

k. Kommission mit dem Domanium keine solchen Verände-

lungen vorgefallen noch für die Zukunft zu vermuten seien.

Bei der geplanten Veränderung von Saal handle es sich nur

um eine Translokation, nicht um Legung der Bauern.

In demselben Sinn versichert eine Eingabe der Ein-

richtungs-Kommission an den König vom 2. April 1769,^ dass

von ihr niemals Bauerdörfer gelegt worden, vielmehr alle er-

sinnliche Mühe angewandt worden sei die vorhin wüst ge-

wordenen und teils den Pächtern und Pfandträgern einge-

räumten Bauerstellen wieder gehörig zu besetzen.

Es gebe inzwischen — heisst es dann aber weiter — doch

noch verschiedene Stellen im Domanium, wo die vorhandenen

Dörfer mit grösserem Vorteil für die Krone in Ackerwerke

verwandelt und wodurch nicht nur die Kammer-Einkünfte

um ein Ansehnliches vermehrt, sondern auch zugleich eine

Erweiterung des Kornbaus, mithin ein Zuwachs der Hand-

lung, der Licent-, Accise- und Konsumtions-Intraden bewirkt

werden könne.

Allein noch in demselben Jahre wurde die k. Einrich-

tungs-Kommission — aus welclien Gründen wissen wir nicht

— ausser Thätigkeit gesetzt. Und am 26. Februar 1770

erging dann ein königliches Schreiben an die k. Regierung

zu Stralsund betr. verschiedene ökonomische Einrichtungen

in Pommern,- durch welches die hier darzustellende Agrar-

politik des schwedischen Staates inauguriert wird.

Es heisst nämlich darin:

„Die Verwandlung der Bauerhöfe in Herrschaftsgüter

halten Wir in Ansehung der daraus folgenden Vermindeiung

des arbeitenden Yolks-unnieri von bedenklicher Wirkung und

1 Acta d. Einr.-Comm. a. a. 0.

2 Acta des Magistr. zu Greifsw. Littr. D. Nr. 531 betr. Legung

der Bauern und Veränderung der Bauerhöfe in Aekerwerke. 1773.
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folglich von der BesehafFenheit zu seyn, dass Wir billig l'nscre

gnädige Yorsoige dahin strecken wie dergleichen schädlichen

Veränderungen sowohl im Donianio als auf denen Oiitern

des Adels und anderer Standespersonen möge vorge-

beugt werden".

„Der letzthin vorsammelten Reichsstände sekreter Aus-

schuss* — heisst es dann sehr charakteristisch weiter — „so

hierin mit Uns einerley Meynung gewesen, hat sich auch da-

hin geäussert wie derselbe sich nicht vorstellen könnte, dass

die Pommerischen Landstände ein Privilegium hätten, welches

sie berechtigte die Provintz in eben dem Verhältnis zu ver-

öden, in welchem sie die Hauern nötigten den Ackerbau

aufzugeben und aus dem Lande zu ziehen und dnss, falls

dergleichen Privilegium wieder Vermuthen wirklich existieren

sollte, solches wahrscheinlicher Weise ahnsicnm und folglich

von der Beschaffenheit seyn werde, dass es veimittelst einer

gesetzlichen explication in seine gehörigen Gi'äntzen einge-

schrenkt werden könne. Der Sekrete Ausschuss hält also

dafür, dass wenn ein oder anderer possessionierter Edelmann

wegen dringender L^rsachen einige Veränderungen mit seinen

Bauerhöfen vornehmen will , Euch solches voraus gemeldet

werde und dass Ihr (die k. Regierung in Stralsund), aber

nicht der Besitzer des Gutes, zu urteilen habt, ob seine Ur-

sachen und Gründe dazu für gültig können angesehen werden".

Ehe jedoch in diesem Sinn verfügt wird, soll die k,

Regierung ihre Ansicht über die Sache des Näheren äussern.

Allein dieses Verlangen blieb, wohl infolge des bald darauf

eingetretenen Todes des Königs Adolf Friedrich, zunächst

unerfüllt.

Im Jahr 1772 aber machte der Graf Lieven in dem
erwähnten Pro Memoria^ seinen Nachfolger nachdrücklich

auf das Bauernlegen als eine der Hauptursachen für den

Ruin des Landes aufmerksam Dadurch sei das Land ent-

völkert worden und w'erde es künftig noch mehr werden.

Hauptsächlich müsse daher die Kultur und allmähliche Wieder-

einrichtung gelegter Bauerhöfe befördert werden.

1 Reichenbach a. a. 0.
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Infolge dessen uiirdo endlich am 28. Juni 1773 durch

den neuen Generalgouverneur und die Regierung jenes könig-

liche Schreiben vom Jalir 1770 den Ständen unterbreitet mit

der Aufforderung Vorschläge und Äusserungen darüber ein-

zureichen.

Allein die Stände beeilten sich auch keineswegs diesem

Ansuchen zu entsprechen und erst als dasselbe durch Rescript

der k. Regierung vom 13. Januar 1774 erneuert worden war,

wird von den Ständen am 22, Juli 1774 eine Erklärung

„betr. die Legung der Bauern und Verwandhing der Bauer-

düifer in herrschaftliche Ackerwerke" ' überreicht.

Darin wird lediglich auf die im Jahre 1767 bei der

k. Einrichtungs- Kommission abgegebene Erklärung Bezug

genommen und dieselbe wiederholt. Ausserdem aber noch

besonders betont, dass mit der Bauernlegung durchaus nicht

die Notwendigkeit verknüpft sei, dass die gelegten Bauern

das Land verlassen, sondern vielmehr jeder Eigentümer sich

angelegen sein lasse für ihren genügenden Unterhalt zu

sorgen.

Stände verbitten sich daher unter Hinweis auf die Pomm.
Bauer-Ordnung von 1616 angelegentlichst die Veränderung

und Iieschränkung dieses „in der Natur und Eigenschaft des

doDiinl begründeten Rechts sowohl über den Bauern und den

ihm zur Kultur anvertrauten fwidus, als über die Hofwehr".

Dabei hatte es zunächst sein Bewenden. Aber schon

in der Landtags-Propositiou vom 12. November 1776 wird

den Ständen wieder anheimgegeben zu erwägen, wie die Ab-

setzung der Bauern in dem Masse modificiert werden könne,

dass der Bevölkerung nicht wie bisher dadurch geschadet

werde.

Die daraufhin erfolgende Erklärung der Stände vom
19. November 1776 verweist einfach wieder auf die frühere

vom 22. Juli 1774, welche keiner Zusätze bedürfe, da das

Anfordern der Regierung nicht über das damals Verlangte

hinaus ginge.

1 Enthalten in v. Bohl. Manuscr. Nr. 121. Ebenso das Folgende.
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Allein in ihrer Antwort vom 25. November erklären

General-Statthalter und Regierung dies nicht nur für durch-

aus unzutreffend, sondern ziehen auch aus der Benifuno- auf

die Pommerische Bauer-Ordnung in jener Erklärung von 1774

eine Konsequenz , welche die Stände gewiss am wonigsten

gewünscht oder auch nur vorausgesehen hatten. Man hatte

nämlich, aufmerksam gemacht auf diese alte Bauer-Ordnung

von 1616, bei näherer Betrachtung derselben plötzlich ent-

deckt, dass diese ja in Tit. XI § 161 den gelegten Bauern

ihre sämtliche fahrende Habe einschliesslich der Ilofwehr

und unentgeltliche Freilassung für sich und ihre Kinder als

Entschädigung zusprach, und ein Blick auf das Land hinaus,

ja nur auf das Domanium, genügte um zu erkennen, dass

diese Yorschrift „nicht jederzeit und allerwege beobachtet sei".

Es werden daher nunmehr die Landstände aufgefordert

zu einer Erneuerung und Modificicrung dieser Gesetzesbe-

stimmung für die jetzigen Zeiten und Tmstünde innerhalb

drei Monaten ihre YorscliLige einzureichen.

Allein von den Ständen wird, laut Extractus Protocolli

der Ritterschaft vom 19. Juni 1777 einfach „beliebt diese

Sache ohne Antwort bleiben zu lassen".

Die ganze Angelegenheit ruhte nunmehr, unbekannt

aus welchen Gründen, bis zum Jahr 1795.

In der Zwischenzeit aber geschah seitens der schwe-

dischen Regierung wenigstens im Domanium, wo sie freie

Hand hatte Eihebliches zu Gunsten der Bauern und zwar

hauptsächlich durch das Verdienst des damaligen General-

statthalters des Fürsten von Hessenstein.

Arndt sagt von ihm:- „Er war einer der tüchtigsten

und gerechtesten Verwalter, welche diese Lande jemals ge-

habt haben und noch jetzt beinahe ein Menschonalter nach

seinem Abgang ist sein Ansehen hier Vielen teuer. Man

konnte, weil sein Wille gewöhnlich auch des Königs Wille

war, ihn fast wie einen Fürsten von Ponmiern und Rügen

ansehen".

» Vgl. oben S. 72.

2 Anh. S. 13.
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Das Hauptverdienst dieses Mannes ist es nun, dem
Bauernlegen wenigstens innerhalb des Domanimus ein Ende
gemacht zu haben.

Durch ein königliches Schreiben ^ an ihn vom 22. Januar

1778 wird dieser ^schädliche Missbrauch" nachdrücklich ver-

boten. Der König, heisst es, habe mit Missvergnügen er-

fahren, dass mehrere Domanialpächter Bauerhöfe, die unter

ihrer Botmässigkeit stehen, niederlegen und dadurch den

Wert des Gutes vermindern. Der König warnt strengstens

vor weiteren solchen Versuchen und verfügt, dass in Zukunft

der daraus entstehende Schaden der Krone ohne Schonung;

vom Pächter ersetzt werden muss.

Das Hilfsmittel, welches der Generalgouverncur Fürst

Hossensteiu dagegen für die Zukunft vorgeschlagen, nämlich

die S el b s t p a c h t u n g der Bauern, hält er auch für das

sicherste und erneuert daher seine Resolution vom 12. No-

vember 1777-, worin derselben bedeutender Vorschub geleistet

wird, und fügt dem nunmeiir die Bestimnuing hinzu, dass

wenn die Bauern nicht im Staude sind zu pachten, dann im

Kontrakt ausdrücklich die Niederlegung der Bauerhöfe ver-

boten werde.

Endlich wird dem Fürsten das besondre königliche Wohl-

wollen ausgesprochen für den wachsamen und genauen Be-

dacht, w^elchen er auf Mittel gegen diesen schädlichen Miss-

brauch genommen.

Diese Verwandlung der königlichen Bauern in Pacht-

bauern ist nun zwar nicht, wie Arndt meint, eine Schöpfung

Hessensteins aber wir sehen doch aus diesem und anderen

königlichen Schreiben, welche die Selbstpachtung von Bauern

genehmigen, dass dieselbe damals auf jede Weise von der

Regierung begünstigt wurde und zwar in der redhchen Ab-

sicht den Bauern dadurch zu nützen. Wir haben die wirt-

1 Dieses ebenso wie rlie folgenden abschriftlioli in „Acta Generalia

enthaltend einige k. Resolutionen und sonstige Verordnungen betr.

Lioitation und Verpaehtung der Domänen". (Areh. d. Reg. z. Strals.,

Ämtersachen III. Lit. V. Nr. 6.)

2 S. oben S. 147.
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schaftliche und soziale Bedeutung derselben sciion an andeier

Stelle untersucht.-^

Aber Hessenstein ging noch weiter; durch k. Schreiben

vom 11. April 1780 wird ihm erlaubt, auch mit Erbpacht
jedoch nur auf 100 Jahre einen Versuch zu machen.

Es scheint sich dabei um kleinere Domanialgüter (wie

Krüge, Mühlen, einzelne Bauerhöfe und Ackerstücke) zu

handeln, denn für solche wird durch k. Sehreiben vom 11.

März 1783 die Einrichtung der Erbpacht auf lOO Jahre ander-

weitig genehmigt. Desgleichen wird durch k. Schreiben vom
29. April 1785 anbefohlen mit Einführung der Erbpacht bei

den Gütern, wo es sich machen lässt, fortzufaiiren und an

den Stellen wo sie gleich oder infolge der lokalen Situation

überhaupt nicht anwendbar, die Dörfer und Bauerhöfe be-

sonders auf 10, 12, 16— 20 Jahre aufzubieten, alles sowie

es die Umstände mit sich bringen.

Näheres über diese Vererbpachtungen wissen wir nicht.

Auch über ihren Umfang haben wir nur eine vereinzelte Xotiz,

welche denselben allerdings als relativ sehr unbedeutend er-

scheinen lässt.- Danach sind nämlich nur 2481 Morgen sehr

guten Bodens auf diese Weise für eine Gesamtpachtsumme

von 2-469 i^f ausgethan worden, während der ganze Domänen-

besitz am Anfang dieses Jahrhunderts ca. 865000 Morgen

umf'asste.

Eine Wiederholung dieser Versuche in grösserem Mass-

stab verhinderte w^ohl der bald darauf beginnende schwedisch-

russische Krieg. Die Geldnot, welche er zur Folge hatte,

veranlasste Eingriffe des Königs in die Verwaltung Pommerns,

welche schliesslich den Rücktritt Hessensteins herbeiführten.^

Doch war mit jenen Versuchen inunerhin ein Anfang

gemacht und der Weg angezeigt worden, welchen eine durch-

greifende Reform einzuschlagen hatte. Allein wir iiaben im

Vorausgehenden gesehen, wie wenig die übrigen Gutsherr-

schaften dem Beispiel, welches ihnen die bauernfreundliche

1 Vgl. Kap. III § 3.

2 Graf V. Krassow, Beiträge zur Kunde Xeu-Yor-Ponimerns u.

Rügens vor 50 Jahren unil jetzt. Greifswald 1865. S. 9.

3 Arndt Anh. S. 14.
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Politik Hessonstoins g-egeben liatte, folgton und wie vielmehr

der grosse Aufschwung- der Landwirtschaft in jener Zeit nament-

lich auf den adeligen Gütern zu neuen umfangreichen Bauern-

legungen Anlass gab.

Dies hatte aber endlich nicht nur bei der ländlichen

Bevölkerung eine tiefe Unzufriedenheit und Misstimmung er-

zeugt, sondern es bcgainien allmählich auch weitere, nicht

unmittelbar dabei interessierte Kreise auf solche Dinge auf-

merksam 7A1 werden. Die gewaltige Windsbraut der franzö-

sischen Revolution hatte die öffentliche Meinung auch hier

wach gerüttelt, die Ideen von „Menschenrechten", von Frei-

heit und Gleichheit aucli hieher getragen. Damit vertrug

sich denn freilich die damalige Lage der ländliclien Klasse

der Bevölkerung in Schwedisch-Pommern schlecht genug und

der grosse Unterschied zwischen den unklar vorschwebenden

theoretischen Postulaton und der Wirklichkeit musste hier

noch um vieles stärker empfunden werden als in Schleswig-

Holstein, wo die französische Revolution und die von ihr

ausgegangene Geistesströmung auch und zwar in sehr erheb-

licher Weise auf die Entwicklung einwirkte. ^

Für diesen Geist ist es charakteristisch, dass die Vor-

stellung eines sonst ganz unbekannten, bürgerlichen Mannes,

Namens J. E. Breitsprecher an den damaligen schwedischen

Prinzregenten Karl von Sudermannland die so lange ins

Stocken geratene Bekämpfung des Bauernlegens durch die

schwedische Regierung wieder in Fluss brachte.

Am 13. April ) 795 erging wieder ein Reskript der

k. Regierung an die Stände, ^ worin es für notwendig erachtet

wird, „bei den auf dem platten Land jetzt immer mehr zu-

nehmenden Klagen wegen Mangel an Arbeitskräften sowie

wegen des grossen Einflusses auf die Bevölkerung des I^andes

und das Wohl des Allgemeinen", die Angelegenheit wegen

Legung der Bauernwesen wiederum vorzunehmen, und daher

den Ständen wiederholt aufgegeben wird gemäss der bisher

noch nicht befolgten Resolution vom 25. November 1776

binnen drei Monaten Vorschläge einzureichen.

1 Vgl. Haussen <i. a. 0.

- Acta (1. Mag. z. Gn'it'sw. Liltr. D. Nr. Ool. El>oiiS() das FolgenJo.

Fuchs, Unterjfang des Baueriiat. in Schwcdisoh-Poiiimeni u. Rügen. 14
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Allein auch dieses Reskript, enensn \Yie ein zweites

dring-endores vom 15. Februar 1796, blieb ohne Erfolg. Erst

als ein Ivönigllcbes Ilandscbreibcn den Ständen den Aller-

höchsten Unwillen über die Verschleppung der Sache ausge-

sprochen und ihre schleunige Erledigung gefordert hatte,

kam die Angelegenheit endlich vor den im Oktober 1796 zu-

sammentretenden Landtag. Am 10. Oktober wurden die drei

Reskripte der k. Regierung im Ritterschaftlichen Kollegium

verlesen und darauf folgender Bcschluss gefasst:'

Wie man in der Sache selbst nur bei den früheren Er-

klärungen bleiben könne, so findet man aucli betr. die Ver-

sorgung der gelegten Bauern, dass der Herrschaft zAvar die

Verbindlichkeit obliege selbige in Stand zu setzen, noch ferner

für sich und die Ihrigen ihr ßrod verdienen zu können. Die

Bestimnumg der Bauer-Ordnung von 1616 Tit. XI. § 16 jedoch

sei bekanntlich längst ausser Observanz gewiesen, daher auch

in der späteren Bauer- Ordnung von 1670 nicht weiter be-

findlich.

Es wird der Entwurf einer entsprechenden Erklärung

an General -Statthalter und Regierung den Städten zur Be-

gutachtung mitgeteilt. Diese sind im Ganzen damit ein-

verstanden, ^ gehen aber in dem einen Punkt noch weiter,

dass sie die anerkannte Verbindlichkeit der Grundherrschaft

zur Versorgung eines gelegten Bauern bei solchen Bauern,

die selbst Vermögen besitzen, cessieren lassen wollen. Mit

Recht macht aber die Ritterschaft dagegen geltend, dass der

Besitz oder Mangel eigenen Vermögens auf die anerkannte

Verbindlichkeit der Grundherrschaft ohne Einfluss sei; da-

gegen könne in Bezug auf weitere freiwillige Unterstützung

natürlich jede Herrschaft von selbst auf das Vermögen des

Bauern Rücksicht nehmen.

Da sich die Städte dabei beruhigen, wird in der Fassung

des Entwurfs die „Unterthänig geliorsamste Erklärung von

Seiten der Herren Landstände an Sr. Ilochfreyherrl. Ex-

» Extr. Prot. d. Rittersoh. vom 10. n. 11. Oet. 1796 a. a. O.

2 Extr. Protoc. Civitatuni vom 11. October a. a. 0.
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cellence und die königl. Hoclipreissl. Regierung-, die Legung

der Bauerwesen betr. vom Oktober 1796" übergeben.'

Nachdem Eingangs die bisherigen Verhandhingen über

diesen Gegenstand kurz besprochen worden, heisst es bezüg-

Hch jener Vorstelhmg eines gewissen Breitspreclior, auf welche

sich das könighchc Schreiben bezog:

„Weder die Vorstellung noch der Supplikant ist uns

bekannt, vielmehr den Laudesgesetzen ganz widersprechend,

wenn Privatpersonen in allgemeinen Laudessachen Sr. königl.

M. mit Vorstellungen zu behelligen sich unterfangen. Soviel

wir in Erfahrung gebracht, hat erwähnter Breitsprecher bei

der von ihm in Anrege gebrachten Angelegenheit weder direkt

noch indirekt das mindeste Interesse. Sein Beruf scheint

sich daher wohl nur lediglicli in der bekanntlich so um sich

greifenden Neuerungssucht zu begründen, wonach sich mancher

seine Idees, so er gehabt oder gelesen, zur Ausführung zu be-

fördern berechtigt zu sein glaubt, unerachtet er weder die

dabei in Frage kommenden öffentlichen oder Privatgerecht-

same und die der Anwendlichkeit solcher Vorschläge ent-

gegenstehenden Hindernisse im Geringsten kennt noch solche

zu beurteilen fähig ist".

Was die Sache selbst betrifft, so beziehen sich die

Stände wegen ihrer rechtlichen Befugnis zum Bauernlegen

nur wieder auf die früher abgegebenen Erklärungen und die

gesetzliche Anerkennung derselben in der Bauer-Ordnung von

1616 Tit. XI, § 12.

Umständlicher wird aber dann die ökonomische Recht-

fertigung des Bauernlegens versucht. Die Zusammenziehung

vieler kleiner und schmaler Ackerstücke verstatte oft eine weit

bessere Kultur und einen weit reichlicheren Ertrag, besonders

aber sei eine bedeutende Verbesserung und Vergrösserung

der Vieh Wirtschaft nur von den Inhabern grösserer Güter zu

erwarten. Durch die Bauern aber erwüchsen bekanntlich die

meisten Kommunionen, deren Nachteil doch so allgemein an-

erkannt sei.

3 Abgedruckt bei Dubliert Supiil. 15. IV. S. 612 ff.

14*
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Ausserdem aber sei es oft der Fall, dass die Bauer-

dörfer durch schlechte Wirtschaft der Bauern oder durch

Unglücksfälle eingehen und ihre AYicdereiniichtung mit un-

erschwinglichen Kosten für den Eigentümer verknüpft wäre.

Als bekannt dürfe auch vorausgesetzt werden, dass die

Bauerhöfe selten das trügen, was sie bei einer anderen Be-

wirtschaftung tragen können - - vollends wenn der Bauer

versichert wäre, dass die Herrschaft das Wesen nicht legen

könne.

Stände könnten sich daher hierin des natürlichen und

gesetzlichen Eigentumsrechtes, das bisher auch sowohl von

Privaten als Kommunen und selbst im Domanium unstreitig

so observiert und ausgeübt worden, nicht begeben, auch

keinerlei Vorschläge zur Beschränkung dieses Rechtes machen.

Die Veranlassungen, die den Eigentümer zu Verände-

rungen dieser Art bestimnuMi, könnten auf mancherlei Art

differieren, so dass sich darüber keine allgemeinen Regeln

angeben Hessen. Ohne Not oder einen mit Gewissheit vorher-

zusehenden ansehnlichen Vorteil (!) werde sich auch jetzt

gewiss von selbst Niemand zu einer Veränderung seiner

Bauerwesen entschliesson.

Die aus der Legung der Bauern für dio Population

besorgten nachteiligen Folgen dürften auch aus der Erfahrung

selbst ihre Widerlegung finden. Die gelegten Bauern sind

keineswegs in dem Fall das Land verlassen zu müssen, (merk-

würdiger Weise wird nie betont, dass sie es ja gar nicht dürfen!)

sie und ihre Familien finden als Eiulieger und Tage-

1 öh n e r immer ihren Unterhalt. Gewöhnlich werden die Bauern-

häuser in Katen verwandelt, zu mehreren Wohnungen ein-

gerichtet und dann von mehr verheirateten Familien als

vorher bewohnt. So sei denn auch, trotzdem die Legung

der Bauern von jeher frei gewesen, doch die Volkszahl nach

den bekannten Zäliluugslisten jährlich im Durchschnitt um
500 Menschen gestiegen und in neneren Zeiten sei in mehreren

Ländern besonders in Mecklenburg durch Untersuchungen

nachgewiesen worden, dass das Bauernlegen der Bevölkerung

nicht nachteilig sondern vorteilhaft gewesen sei.

Was dann endlich die Versorgung der gelegten Bauern
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anlaugt, so wird gemäss dein ritterschaftlichen Besclilnss vom
11. Oktober erklärt, dass Tit. XI § 16 der Baner-Ordnung

entweder nie in Observanz gekommen oder doch schon seit

undenklichen Jahren nicht weiter observiert worden, wobei

die eigenen Vorgänge im Domanium zum Beweis dienten.

„Überhaupt — heisst es weiter — wird sich dieserhalb

nichts Allgemeines festsetzen lassen , denn da es von einer

Gutsherrschaft freier Beliebung abhängt den Bauerhof nach

Gutdünken besetzen und dazu eine Person erwählen zu können,

ohne dabei an einiges Erbrecht oder sonstige Einschränkungen

gebunden zu sein, so hat die Herrschaft auch schon von

selbst das Recht und die Vermutung für sich, dass sie durch

solche Besetzung sich nicht habe die Hände binden und sich

der Befugnis einer vorzunehmenden Änderung habe begeben

wollen. Und da die Herrschaften durch Einräumung
des Bauerwesens den Bauern nur in den Stand
setzen wollen, davon die gewöhnlichen Dienste zu

leisten, so hört mit Aufhebung des Kontrakts (?) selbst

alsdann auch jedes Recht und jede Verbindlichkeit auf, die

aus dem Kontrakt entspringt".

Es bleibt also für die Herrschaft nur die in der fort-

dauernden Unterthänigkeit begründete Verpflichtung übrig

dem gelegten Bauern die Möglichkeit zu verschaffen, auch

in der Folge für sich und die Seinigen seinen Unterhalt zu

verdienen.

„Auf was Art aber diese Fürsorge von einer jeden

Herrschaft auszuüben sei, darüber bestimmen die Gesetze

nichts und können es auch füglich nicht. Auf alle Fälle"

— so schliesst die landständische Erklärung — „dürfte der

Zweck hinreichend erreicht sein, wenn dem gelegten Bauern

alle Vorteile eines gut eingerichteten Einliegers zu teil

würden".

Seit dieser Eingabe -- so fügt der Herausgeber (1802)

lakonisch hinzu — ist nichts v.eiter in der Sache vorge-

kommen .

So war denn der mehrmalige Anlauf, den die schwe-

dische Regierung zu Gunsten der Bauern gegen die Privi-
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legien der Stände unternomnion hatte, von diesen zunächst

siegreich abgeschhigen worden. Auf gütlichem Wege war

nichts von ihnen zu erreichen gewesen und den der Gewalt

einzuschlagen scheute sich die schwedische Regierung damals

noch, wohl im Hinblick auf die pohtischen Verwicklungen,

welche bei dem Lehensnexus, in dem Schwedisch-Pommeru

noch zum deutschen Reiclie stand, daraus hervorgehen könnten.

Allein der Versuch , den gelegten Bauern wenigstens

die in Tit. XL § IG der Bauerordnung zugesagte Entschä-

digung wirklich zu verschaffen, blieb, wenn auch von der

Regierung selbst fallen gelassen, doch keineswegs ohne Folgen.

Denn während früher in vereinzelten Fällen ^ die Bauern

oder ihre Beistände sich vergebens bei den Gerichten auf

jene Bestimmung berufen hatten, so bildete sich jetzt, nach-

dem dieselbe offiziell geltend gemacht worden war, mit einer

gewissen Notwendigkeit eine andere gerichtliche Praxis aus,

und so sind es denn zwei auf Grund jener Bestimmung er-

gangene Hofgerichts-Erkeuutnisse, durch welche die Ange-

legenheit des Bauernlegens bezvv. der zu gewährenden Ent-

schädigung im Jahre 1802 in ein neues Stadium tritt.

Am 15. September 1802 ergeht nämlich in Sachen der

sieben Loissiner Bauern gegen den Kammerherrn Baron

Schultz von Ascheraden^, als Käufer des Gutes Loissin, betr.

die Entsetzung von ihren Hofstellen folgendes Urteil.*'^

Da die Pomm. Bauer-Ordnung von 1616 in der von

Entschädigung der gelegten Bauern handelnden Vorschrift

durch die neueren Ordnungen nicht als aufgehoben zu er-

achten , wird der Beklagte verurteilt , wenn keine gütliche

Verständigung darüber zu Stande käme, Klägern nicht allein

mit ihren Weibern und Kindern unentgeltlich die Freiheit

zu bewilligen, sondern ihnen auch die gesamten bei ihren

Höfen befindlich gewesenen Wehren an toter und lebendiger

Habe, nebst demjenigen, was ihnen sonst zu eigen gehört

und Beklagter an sich genommen hat, soweit noch vor-

handen in natura, event. mit den dafür gelösten Verkaufs-

^ Vgl. d. Anh. unter Saal (I) und Brook (III).

^ Vgl. oben S. 137 A. 2.

2 V. Bohl. Manuscr. Nr. 121. Ebenso das Folgende.
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preisen ohne Ersatz zu übcilassen, nachdem er wegen seiner

vernieintliclieu Entschädigungsansprüche an die Kläger hinläng-

lich beruhigt worden.

Er könnte und wollte denn besser als geschehen nach

rechtlicher Art und unter Vorbehalt des Gegenbeweises dar-

thun, dass jene Verfügung der Pomm. Bauer-Ordnung durch

eine entgegenstehende, rechtsbestäudige und wirksame Gewohn-

heit abgeändert und aufgehoben sei.

Ganz analüg und mit der gleichen Resolutivbedingung

wird dann vom Hofgericht am 30. Oktober desselben Jahres

in Sachen des Bauern Engelbrecht in Hagen^ gegen den

V. Bagevitz auf Unrow „in puncto ejectionis hinc manuraissionis

et indemnisationis" erkannt. Während sich Schultz v. Asclie-

raden bei dem Urteil beruhigte, appellierte v, Bagevitz da-

gegen an das Tribunal.

Jene beiden Entscheidungen des Hofgerichts erregten

nun, wie leicht zu begreifen, im ganzen Lande grosses Auf-

sehen. Nicht mit Unrecht sahen die Gutsherrschaften darin

gefährliche Praejudicien, welche sie in ihrer damaligen Haupt-

beschäftigung sehr zu beeinträchtigen drohten.

Dies hatte zur Folge, dass die Angelegenheit sofort auf

dem bald darauf zusammentretenden Landtag zur Sprache

kam. Am 8. Dezember 1802 und am 8. Januar 1803 wurde

über die beiden Hofgerichtsurteile referiert und bei dem In-

teresse, welches die Sache für die Ritterschaft und das ganze

Land habe, die Rätlichkeit einer Intervention erwogen. Es
wird darüber — wie es scheint von dem Ritterschafts-Sekretär

Landsyndikus Dr. Fabricius — ein umfangreiches Pro Memoria
aufgesetzt, auf dem nächsten Landtag am 12. Dezember 1803

verlesen und der Landtagsrelation unter Nr. G beigelegt. ^

Sein Inhalt ist in Kürze folgender:

Es wird zunächst aus der Vorgeschichte der Bauerord-

nung von 161G, auf welche sich jene beiden Hofgerichts-

erkenntnisse ausschliesslich stützten, nachgewiesen, dass die-

selbe in dem Wolgastschen Pommern nie förmlich als

Landesgesetz recipiert wurde, jedoch zugegeben, dass sie

* Auf Rügen.

2 V. Bohl. Mauuacr. Nr. 121, A. d. Mag. Greifsw. Littr. D. Nr. 531.
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alleidiugs später gewoliiiheitörcclitlicli aucli auf diosos er-

streckt worden, und ilirc dernialige Uiltij^keit für das schwe-

dische Pommern aucli von den Ständen selbst schon in manchen

anderen Punkton anerkannt worden sei.

Wohl aber stehe jener Bestimmung derselben in Tit. XI

§ 16 betr. die Entschädigung* gelegter Bauern ein gegen-

teiliger langjähriger Usus entgegen, welcher dieselbe um so

Richter habe aufheben können, da sie nicht auf dem Wege
des Gesetzes, sondern selbst nur gewohnheitsrechtlich in dem

jetzigen Schwedisch-Pommern recipiert worden sei.

Es sei hier allgemeinen Rechtens, dass die Unterthänig-

keit des Bauern eine persönliche und nicht von dem ihm zur

Kultur eingeräumten Fundus abhängig und dass die Hofwehr

ein Eigentum der Ilerrschaft sei.

Ausserdem habe auch die k. Regierung ja selbst aner-

kannt, dass dieser Passus der B.-O. nicht observiert werde,

und sich dann bei der Erklärung der Stände im Jahr 1796,

dass die Bestimmung ganz ausser Observanz sei, beruhigt.

Auch sei im Domanium in solchen sehr häufig vorgekommenen

Fällen den gelegten Bauern nie die Freiheit und die llofwehr

gewährt worden.

Endlich wäre auch nichts leichter als ein solches Gesetz

zu umgehen, da die Bauern ja kein Erbrecht haben und die

Herrschaft daher künftig bei jeder Besetzung eines Bauer-

hofes sich ausdrücklichen Verzicht auf jene Bestimmung der

B.-O. ausbedingen könne.

Oder sie brauchte einen Bauern nur nicht weiter zu

unterstützen, so dass er verarmte und nunmehr ohne An-

spruch auf jene Entschädigung gelegt werden könne.

Oder sie machte einen solchen Bauern zum Kossäten,

was ihr nach Tit. XI § 12 der B.-O. ohne Widerrede zustehe

oder verwandle endlich einen solchen Hof in einen Pachthof,

wozu sie auch (nach Mevius p. 4 dec. 271 und Balthasar

de nat. etc. p. 130 u. 161) unstreitig befugt sei. Die Bei-

spiele im Domanium selbst bewiesen, dass bei der letzteren

Verwandlung von Freilassung und eigentümlicher Erlangung

der Hofwehr nicht anders als gegen Bezahlung die Rede

sein kann.
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Nach diesen mit unliiugbarem Gosrliick entwickelten

Ausführungen werden zwei Wege für diu Intervention der

Stände in dieser Angelegenheit vorgczeichnot: entweder Teil-

nahme an dem noch schwebenden Prozess des v. Bagevitz

beim Tribunal oder Eingabe au die Regierung mit der Bitte

um eine authentische Erklärung der Bauer-Ordnung.

Der Landtag entscheidet sich am 15. Januar 1804 ^ für

den ersteren Weg und beschliesst, weil schon die bisherigen

hofgcrichtlichen Erkenntnisse den Herrschaften präjiidicierlich,

beim Tribunal mit einer luterventions- oder Adhäsionsschrift

einzukommen.

Zugleich aber beantragt nunmehr der Deputierte des

Rügischen Distrikts während der Dauer der Appellation auf

Vorscliläge zu denken, wonach mit der Regierung gewisse

den Bauern beizulegende Vorteile zu vereinbaren wären, „so

dass auch die gelegten Bauern mit ihrem veränderten Znstand

zufrieden sein könnten." Es ist wohl kein Zufall, dass

gerade der Deputierte von Rügen, wo das Bauernlegen so

grossen Umfang erreicht hatte, zuerst auf ständischer Seite

sich dafür ausspricht, den gelegten Bauern gewisse Vorteile

zuzuweisen und damit die Unzufriedenheit derselben zu be-

seitigen.

Da von der beabsichtigten Intervention auch den Städten

behufs gemeinsamen Vorgehens Mitteilung gemacht werden

soll, verzögert sich dieselbe und so ergeht, ehe sie ein-

gelegt worden, am 8. Juli 1805 das Urteil des Tribunals, worin

die erstinstanzielle Entscheidung einfach bestätigt wurde.

Darauf liin wird von dem Landsyndikus im August 1805

ein neues Promemoria- ausgearbeitet, worin derselbe weitere

Schritte der Stände beim Tribunal als aussichtslos verwirft,

da der Beweis der Nichtobservanz der betreffenden Bestim-

mung der Bauer-Ordnung in der Weise, wie ihn die Gerichte

erfordern, wohl scliwerlich zu führen sein werde.

Dagegen sollten sich die Stände in einer Eingabe an

die k. Regierung wenden, worin sie wiederum betonten, dass

1 Extiact Ulis d. Landtai,'srelat. vom 15. Jan. 1804: v. Bolil.

Manuscr. Nr. 121.

2 V. Bohl. Man. Nr. 121 und A. d. Mag. Gieifsw. Littr. D. Nr. 531.
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die betr. Stelle der Bau(;r-Or<lnung nie in Observanz ge-

wesen und dass eine solche über die allgemeinen Verhält-

nisse sieh verbreitende Angelegenheit auch nicht durch Judikate

in einzelnen Fällen entschieden werden könne, sondern sich

zu einer authentischen Deklaration eigne. Es würden sodann

in einer besonderen Anlage der Vorstellung alle diejenigen

Gründe auszuführen sein, welche beweisen, dass die Bauer-

Ordnung nicht als ein jus originarmm des diesseitigen

Pommern anzusehen sei und dass sich insbesondere für ihre

Anwendbarkeit in dieser Bestimnmng kein Beispiel finden lasse.

Es wäre daher die Bitte an die Regierung zu richten diese

Unanwendbarkeit zu bestätigen.

Nun sieht aber der Verfasser sehr richtig voraus, dass

die Regierung eine solche Erklärung sicher ablehnen würde,

wenn nicht zugleich, ihrem früheren Verlangen entsprechend,

gewisse Modifikationen vorgeschlagen und den gelegten Bauern

gewisse andere Vorteile zugebilligt würden. Es werden daher

gemäss der Anregung des Rügischeu Deputierten eine Reihe

von Vorschlägen in dieser Beziehung gemacht.

Des Weiteren wird dann ein Fall eiugeräumt, in dem

die Bestimmungen der Bauer-Ordnung § 16 ungeschmälert

Platz greifen solltou: der Fall der Ejektion oder Derelik-

tion eines gelegten Bauern seitens der Herrschaft. ^ Aber

auch hier sollte die Freilassung und Überlassung der Hof-

welir nur ein Recht, keine l'flicht für den Bauern sein d. h.

die Herrschaft sollte den, welcher sich mit den Vorteilen

eines gelegten Bauern begnügen und im Gute bleiben wollte

nicht ejicieren dürfen; selbst bei eigenem Verschulden des-

selben nur dann, wenn der Betreffende noch im Stande war

sein Brod zu verdienen.

Dagegen werden aber endlich eine Anzahl von Fällen

aufgeführt, für welche die Unanwendbarkeit des § 16 der

Bauer-Ordnung, wenn dieser auch wirklich sonst noch als

giltiges Gesetz anzusehen wäre, bestimmt erklärt werden müsse.

Diese Fälle, wo demnach jede Entschädigung des Bauern

ausgeschlossen sein soll, sind:

i y§\. die Ausfüluuugcn von Mevius über ilieseu Pimkt oben Ö. 1 13,
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1. Wenn das Wesen des Bauern verkleinert oder er

auf ein anderes, auch kleineres Wesen versetzt werden soll.

2. — und diese Bestimmung ist von ganz besonderer

Tragweite — wenn ein Hof durch den Tod des Wehrsmanns

erledigt ist, da alsdann Niemand ein Hecht auf die Wieder-

besetzung hat. Das Gleiche soll auch dann gelten, wenn die

Herrschaft die Wittwe des Bauern im Wesen gelassen hat,

indem bei derselben nicht wie beim Welirsmann selbst ein

lebenslänglicher Kontrakt anzunehmen sei, da sie nicht so

wie der Mann dem Dienst vorstehen kann.

3. Wenn die Herrschaft einen Bauern unter der Be-

dingung auf einen erledigten Hof gesetzt hat, dass er sich

die Legung desselben willkürlich und ohne Ansprucii auf

irgend welche Entschädigung und besondere Vorteile gefallen

lassen muss.

4. Wenn der Bauer verarmt und infolge dessen sein

Wesen nicht mehr in Stand halten kann und zwar ohne

Unterschied, ob er durch Unglücksfälle die ihn selbst oder

das Wesen treffen so zurückkommt, dass er sich nicht weiter

helfen kann. Hieher gehören also Feuerschaden, Seuchen,

Misswachs und Krieg, aber auch andrerseits Arbeitsunfähig-

keit des Bauern durch Alter, Krankheit oder natürliche Ge-

brechen.

Denn, wie es in dem P. M. und ebenso auch später in

der Erklärung der Stände heisst: „die Herrschaft sieht bei

den Bauerdiensten auf die Person des Bauern, sie braucht

also wieder ihren Willen nicht damit zufrieden zu sein, dass

ein solcher den Dienst durch andere verrichte".

5. Wenn der Bauer durch sein Verschulden oder sein

Betragen zu seiner Legung selbst hinreichend Ursaclie gibt

z. B. durch Ungehorsam und Widerspäustigkeit, durch schwere

Kriminalverbrechen oder durch seidechte Wirtschaft.

6. Dagegen ist der Verfasser des P. M. selbst darüber

im Zweifel, ob ein Bauer ohne Berufung auf die B.-O.

weichen müsse, wenn die Herrschaft einen anderen Wehrs-
mann an seine Stelle setzen, das Wesen selbst aber nicht

legen will, wie man aus dem Wortlaut der B.-O. (durch

argumentum e contrario) allerdings schliesseu könne.
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Dom Verfasser ersclieint es jedocli bedeiiklioli, dass die

Herrschaft einen Bauern, der nichts verschuklct einfach sollte

aussetzen nnd dagegen einen andern einsetzen können. Nach

der Natur des „Kontrakts" (nämhch des angebhchen Dienst-

kontrakts) erscheint ihm derselbe vielmehr insofern ad dies

üitae geschlossen zu sein, als die Herrschaft nicht etwa in

den Umständen oder dem Verschulden des Bauern gegründete

Ursache findet eine Veränderung vorzunehmen oder auch

das Bauerweseu selbst zu gebrauchen. „Der Bauer hat sich

im Vertrauen auf diesen Kontrakt eingerichtet und eine eigene

Haushaltung angefangen. Ginge es an" — so folgert der

Verfasser sehr richtig — „dass die Herrschaft willkürlich

einen Bauern aussetzen und einen anderen einsetzen könnte,

so wäre die ganze Disposition der Bauer-Ordnung vergeblich,

indem alsdann die Herrschaft das Recht hätte, jeden Bauern,

der sich nicht der Disposition der B.-O. begeben wollte, gleich

auszusetzen und dagegen einen andern, der sich hierin williger

bezeigte, einzusetzen."

Diese so äusserst wichtige Frage ist nun aber in den

Landtagsverhandlungen vollständig mit Stillschweigen über-

gangen und dieser einzige Punkt aus dem sonst in diesem

Teil meist wörtlich zu Grund gelegten P. M. in die ständische

Erklärung nicht hinübergenommeu worden. Vielleicht ist

dieses durch die Bauer-Ordnung allerdings wenigstens nicht

ausgeschlossene Recht überhaupt damals erst durch den

Scharfsinn des Juristen für die Stände entdeckt worden und

diese hüteten sich wohl auf das Neugewonnene sogleich

wieder zu verzichten. Wir haben wenigstens vorher nirgends

diese Konsequenz weder theoretisch noch praktisch gezogen

gefunden.

7. Soll auch im Fall der Anwendbarkeit der B. O, in

Zukunft daneben vollständige Vertragsfreiheit bestehen,

8. Stehe es aber der Herrschaft auch frei, ohne Rücksicht

darauf ob der Bauerhof erledigt ist oder nicht, Dienstbauern

in Pachtbauern und umgekehrt zu verwandeln und sei dabei

die Herrschaft wohl auch unstreitig weder an die Person der

bisherigen Bauern noch überhaupt an Unterthanen gebunden.

Dem bisherigen Bauern möchte höchstens ein Näherrecht
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eingeräumt werden können, indes dürfte auch dies bedenk-

lich sein. Dass auch auf einen solchen Fall die Bestimmuns:

der B.-O. keine Anwendung finde, sei zweifellos und durch

zahlreiche Beispiele im Domanium, bei Kommunen und Privaten

bestätigt.

Dieses umfangreiche und mit grosser Sachkenntnis ver-

fasste Promenioria wurde auf dem nächsten Landtag von 1806

am 20. Januar^ verlesen und auf Grund desselben bcsclilossen:

1. der Intervention beim Tribunal sich zu begeben;

2. bei der königl. Regierung um eine bestimmte gesetz-

liche Verfügung nachzusuchen und dazu

a) zwar nielit diejenigen Gründe auszuführen , wonach

die Bauer-Ordnung von 1616 für diese Provinz überhaupt

nicht gelte, da man teils mehrere Stellen derselben als gesetz-

lich anerkannt habe, teils aber diese Ordnung auch das

einzige Landesgesetz sei, welches die Legung der

Bauern ganz in den freien Willen der Herrschaft
stellt.

Dagegen wären

b) wohl diejenigen Gründe auszuführen , welche eine

bisherige Niclitobservanz jener Bestimmung des Tit. XI § 16

der B.-O. erwiesen.

„Da man nun voraussetzen könne, dass die k. Regierung

hierin mit den Ständen ein gleiches Sentimont habe, so wür-

den gleichwohl

c) nach dem ehemaligen von der k. Regierung ge-

schehenen Vorschlage gewisse Vorteile in Proposition zu

bringen sein, welche auch selbst im Falle der von der k.

Regierung anerkannten Nichtobservanz des Gesetzes den ge-

legten Bauern zu bewilligen sein würden".

d) Jedenfalls aber sollen speziell diejenigen Fälle aus-

geführt werden, in welchen nach dem Urteil der Stände aus

den im P. M. angeführten Gründen die Bauer-Ordnung, auch

1 V. Bolil. Manui5cr, Nr. 121 und „Acta aub signo ^J," Nr. 86.

Vol. A. (im Slaatsarcliiv zu Stettin).
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wenn sonst wirklich noch geltendes Gesetz, nicht anwendbar

ist, und soll um eine authentische Erklärung- darüber nacli-

gesucht werden.

Bezüglich der zu gewälireuden Vorteile aber ^yurden

auf dem Landtag (von wem ist nicht ersichtlich) ganz neue

Yorscidäge gemacht. Ihr bemerkenswerter Inhalt ist in Kürze

folgender:

1. Soll ein ohne Bedingung und Vorbehalt eingesetzter

Bauer, der noch in guter Wehre befindlich ist, gelegt wer-

den, so ist ihm die Wahl zu lassen, ob er mit seinen Kindern

unter 14 Jahren frei werden oder unterthänig bleiben will.

Im ersten Fall erhält er ausser dem, was er über die Wehr
hinaus selbst besitzt, die halbe Hofwehr mit Ausschluss der

Saaten, im Ictzteien die ganze mit Ausscliluss der Saaten

und würde sodann im Übrigen insbesondere bezüglich der

Dienste den andern Einliogern gleich stehen.

2. Wird ein Bauerhof wegen unverschuldeten wirtschaft-

lichen Ruins des Bauern eingezogen, so erhält dieser die

völlige Einrichtung eines gut eingerichteten Einliegers und

bei körperlichen Gebrechen event. Dienstfreiheit.

3. Wird aber der Bauer durch sein eigenes Verschulden,

sei es wegen seiner Wirtschaft oder seines persönlichen

Verhaltens aus dem Wesen gesetzt, so hat er auf besondere

Vergünstigungen keinen Anspruch; es besteht nur eine Unter-

stützungspflicht der Herrschaft wie gegenüber jedem Unter-

thanen.

4. Will die Herrschaft einen unbedingt eingesetzten

Bauern deshalb aussetzen, weil sie den Hof verpachten will,

so würde der Bauer ebenfalls als ein gut eingerichteter Ein-

liecer einzurichten sein, auf weitere Vorteile jedocli keine

Ansprüche machen können.

5. Endlich soll ein gelegter Bauer in der Folge allge.

mein nicht schuldig sein wider seinen Willen als Knecht

auf dem Hof zu dienen, sondern als Hacker oder Drescher

oder auf andere Art als Tagelöhner sein Brot verdienen

können.

Nachdem die Deputierten hierüber ihre Instruhtionen
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erholt liabeu , werden diese Vorsclih'ige am 15. IMärz vom
Landtag angenommen, jedoch mit einigen sehr erhebhciien

Abänderungen.

So wird der Wert von Nr. 1 dadurch selir gemindert,

dass von der auszuhcfernden Ilofwelir die „Dienstwehr" des

Bauern d. h. die l'ferde, Wagen und Geräte, womit er zu

Hof gedient, ausgeschieden wird. Viele lassitische Bauern
hatten aber überhaupt keine weitere Hofwehr.

Dagegen wird auf der anderen Seite — und zwar wie-

der von dem rügischen Deputierten — sehr richtig erkannt

„dass die den Bauern zuzubilligenden Vorteile zu sehr von

der Willkür der Herrschaft abhingen, wenn in einer jeden

Veipachtung schon ein Grund liegen könne dem Bauern die

Vorteile zu entziehen". Es werden daher für diesen Fall

eine Reihe besonderer Bestimmungen beschlossen, um zu

verhindern , dass — wie es in dem Entwurf der Erklärung

hoisst — „die Verpachtung auf ein oder ein paar Jahre blos

zum Verwände der Legung gebraucht werde".

Danach soll in der Hauptsache der bisherige Bauer dann

die Vorteile eines gelegten Bauern boanspiuchen können, wenn
sein Hof innerhalb der ersten 10 Pachtjahre gelegt wird,

gleichviel ob er selbst oder ein Anderer iim gepachtet hat.

Auf Grund dieser Landtags beschlüsse vom 20. Januar

und 15. März 1806 und des Promemorias von 1805 wird

sodann ebenfalls von dem Landsyndikus Fabricius die an

General-Statthalter und Regierung zu richtende Erklärunir

entworfen, am 17. März von Ritterschaft und Adel genehmigt

und sodann den Städten zur Begutachtung zugesandt.

Hier aber findet die Angelegenheit keineswegs eben so

rasche Erledigung sondern wird — wie es scheint ohne

triftigen Grund — verschleppt. Obwohl nach Angabe der

Ritterschaft denjenigen Städten, welche selbst Bauern haben,

die Verhandlungen schon vorher mitgeteilt worden waren,

erklären doch die städtischen Deputierten am 17. Mäiz^

1 A. d. Mag. Greifsw. Littr. D. Nr. 531 und v. Bolil. Manuser.

Nr. 121.
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mangels einer Instruktion die Yorscliläge nur ad referondum

nehmen /ai können.

Mit Mühe und Not wird von ihnen gerade noch vor

Thorschhiss am 22. März die Zusage erlangt, wenigstens be-

züglich der beim Tribunal einzureichenden Reservation recht-

zeitig ihre Erklärung abzugeben und wird dann am 22. März

der Ijandtag geschlossen. Die Beschlussfassung über die

Erklärung an die Regierung aber mussto wegen der mangeln-

den Instruktion der städtischen Deputierten bis zur nächsten

Landesversanimlung ausgesetzt werden. ^

Die Erklärung ist infolge dessen überliaupt nicht mehr

übergeben worden.

Die kriegerischen Ereignisse dos Jahres ISOO traten da-

zwischen. Infolge derselben vorordnete der im Hauptquartier

zu Greifswald weilende König Gustav Adolf am 80. April

die Errichtung einer pommerischen I^andwehr von 5000

Mann. Die Stände beriefen sich dagegen auf die Landes-

privilegien und drohten mit einer Klage beim Reichskammer-

gericht; im Regierungskollegium selbst waren die Meinungen

geteilt, ob diese Eingabe dem König übergeben werden sollte

oder nicht.

Die Folge dieses unklugen Widerstandes war, dass der

heissblütige König kurzen Prozess machte und am 18. Juni

die bisherige pommerische Regierung entliess und den General-

statthalter Grafen v. Essen zum alleinigen Vollstrecker seiner

Befehle ernannte. Durch Verordnung vom 26. Juni wurde

sodann — das deutscbe Reich lag ja eben auch in den letzten

Zügen — die ganze pommerische Verfassung aufgehoben und

an ihrer Stelle die schwedische Staatsverfassung eingeführt.

In dieser allgemeinen Umwälzung ging auch die beab-

sichtigte ständische Erklärung für immer unter. Allein wenn

so auch all die im Vorausgehenden dargestellten Verhand-

lungen schliesslich nur zu einem negativen Resultate gediehen

sind, so ergeben sich aus denselben doch manche neue und

bemerkenswerte Gesichtspunkte.

1 Extr. aii3 d. Landtagsbericlit vom 12.— 22. März. v. B. M. Nr. 121.
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Zunächst ist es schon charakteristisch für den Geist der

Zeit und für die Macht der veränderten Anschauungen, welche

sich Bahn zu brechen begannen, dass die Sfände überhaupt

sich zu solchen Zugeständnissen herablassen wollten, ja dass

sie jetzt sogar selbst die Initiative ergriffen den früher ab-

geschlagenen Wunsch der schwedischen Regierung zu er-

füllen.

Dann ist es aber besonders interessant , dass wir hier

sogar ein gewisses Verständnis für die Folgen der Umwand-

lung des bäuerlichen Besitzes in Zeitpacht finden und sogar

das Zugeständnis, dass diese nur zum Vorwand der Legung

gebraucht werden könne. Wie viel freilich noch zu einer

sozialpolitischen Auffassung dieses Prozesses fehlte, sehen wir

lecht deutlich daraus, dass der Bauer, welcher seinen Hof

sogleich oder doch vor Ablauf von 10 Jahren räumen musste,

weil ihn ein anderer gepachtet hatte, nui- dann eine Ent-

schädigung erhalten sollte, wenn der Hof nachher vor Ablauf

der 10 .Tahre gelegt wurde. Als ob dies für ihn, der ja doch

niclit mehr auf diesem Hof und überhaupt nicht mehr Bauer

war, an und für sich noch irgendwelche Bedeutung gehabt

hätte.

Es trifft dies im Effekt mit der in dem Promemoria

angeregten Frage zusammen, ob ein Bauer, der nichts ver-

schuldet, oiine Entschädigung vom Hof weichen müsse, wenn

die Herrschaft diesen nicht legen, sondern nur einen andern

Bauer darauf setzen will, auf welche Frage die Stände sich

wohlweislich hüteten einzugehen und irgend einen bindenden

Bescheid zu geben.

Im übrigen sind die bewilligten Vorteile im Verhältnis

zu dem bisherigen faktischen Schicksal der gelegten Bauern

doch ziendich erheblich.

Allerdings ist nicht zu leugnen, dass Alles wohl nur

eine dilatorische Wirkung auf das Bauernlegen geäussert

hätte: die Herrschaft hätte eben warten müssen, bis durch

den Tod des Bauern der Hof „erledigt" wurde oder bis 10 Pacht-

jahre verflossen waren. Allein schon damit wäre erheblich

viel erreicht gewesen. Die spekulationsweise Ankaufung und
Fuchs, Untoryaiig des Baudrnst. in Schwedisoli-l'ornmfirn u. Rüjjpii. 15
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Legung- voD Bauerdörfern, die damals gerade so sehr im

Schwimg war, wäre dadurch unmöglich gemacht worden.

Und darum nmss das Scheitern dieser Erklärung im

Interesse des Bauernstandes doch sehr bedauert werden.

§ 3.

DIE AUFHEBUNG DER LEIBEIGENSCHAFT.

Die Aufhebung der Leibeigenschaft, welche Reichenbach

in seinen „Patriotischen Beiträgen" vor allem gefordert hatte,

ist von der schwedischen Regierung das ganze 18. Jahrhundert

hindurch nie und nirgends versucht oder aucli nur augestrebt

worden. Nicht einmal im Domanium, wo nach Reichenbachs

Vorschlägen der Anfang hätte gemacht werden müssen und

können und wo sogar ein erheblicher Gewinn für die Krone

dabei zu erzielen gewesen wäre — geschweige denn für das

ganze Land.

Hier war freilich auch die Uudurchführbarkeit eines solchen

Versuchs von vornherein klar, nach den Erfahrungen, welche

die Regierung bei ihren Bestrebungen gegen das Bauern-

legen mit den Ständen gemacht hatte. Vielleicht war diese

Einsicht der Grund, dass ein solcher Versuch überhaupt unter-

blieb, vielmehr, da die Klagen über Mangel an Arbeitskräften

immer allgemeiner wurden, im Jahr 17(53 und noch einmal

1797 die alten Edikte gegen das Austreten der Unterthanen

mit aller Schärfe erneuert wurden.

So konnte sich denn die Leibeigenschaft in jener Zeit

völlig ungestört bis zu dem geschilderten Grad entwickeln,

der von wirklicher Sklaverei nur in einem Punkte — und

auch hier nicht ausnahmslos — verschieden war.

Allein diese Entwicklung steigerte nicht allein in er-

heblichem Masse die tiefgehende Unzufriedenheit und Gährung

in der ländlichen Bevölkerung, welche durch das überhand-

nehmende Bauernlegen erzeugt worden war, sondern sie er-

regte auch — wie schon hervorgehoben — ganz besonders

die Aufmerksamkeit der gebildeten und aufgeklärten und mit
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ihren eigenen Interessen nicht beteiligten Klassen, in welchen

die Ideen der französischen Revolution zuerst Wurzel ge-

fasst hatten.

Da erschien im Jahr 1803 der „Vorsuch einer Geschichte

der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen" von Ernst Moritz

Arndt, damals Adjunkt an der Universität Greifswald.

Dieses Buch übte eine grosse Wirkung. Und mit

Recht. Denn zündend war es geschrieben, aus dem vollen

Herzen eines echten deutschen kernigen Mannes heraus, dem

sein glühender Patriotismus nachmals einen Ehrenplatz unter

den Besten unseres Volkes erworben hat und der damals

mit jugendlicher Begeisterung, mit dem ohrlicJien Eifer der

Überzeugung und aufrichtiger Entrüstung die Schäden blos

legte, an denen sein engeres Vaterland krankte.

Selbst einer rügenschen Bauernfamilie entstammt, kannte

Arndt die jüngste Periode des Bauernlegens aus eigener An-

schauung und die Empörung über diese „Gräulichkeit" gab.

wie er in seinen „Erinnerungen aus dem äusseren Leben"

erzählt, den Anlass zu seiner Schrift. Mag er darin auch

wirklich — wie eine Rezension derselben ^ hervorhebt — nicht

selten den Staudpunkt der Humanität und Freiheit, von dem
er ausgeht, vertauscht haben mit dem einer einseitigen Partei-

nahme für den Stand, dem er durch Abstammung verbunden

war, mag die historische Auffassung manchen Irrtum, die

Darstellung der neuesten Zeit viele Übertreibungen enthalten

— es war ja in der That nicht die Arbeit eines unparteiischen,

ruhig denkenden und urteilenden Geschichtschreibers, es war

viel mehr: eine politische That.

Denn zum ei'sten Mal wurde darin an der Hand der

Geschichte darauf aufmerksam gemacht, dass der pommerische

P)nucr aucii einmal bessere Zeiten gekonnt hatte, dass er

einst freier wohlhabender erblicher Besitzer seines Hofes ge-

wesen, und dass nur der Druck von Jahrhunderten ihn in

immer absteigender Entwicklung zu seinem jetzigen recht-

und meist auch besitzlosen Zustande herabo-odrückt hat.

' in V. I>olil. iManiiscr. Nr. \'ll.

15*
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Diese jetzige Lage aber und die Yerwerflichkeit des

Bauernlegens und der Leibeigenschaft werden, ähnlich wie

schon zwanzig Jahre vorher von Reichenbach, mit beredten

Worten geschildert und Vorschläge zur Abhilfe gemacht.

Das Buch blieb auch auf den damaligen König von

Schweden Gustav IV. Adolf nicht ohne Eindruck, dafür

sorgten die darin Angegriffenen selbst. Mehrere Adelige,

welche Arndt in seinen „Erinnerungen" ^ als besonders her-

vorragende -Käufer und Vermäkler von Bauerndörfern" be-

zeichnet, - ein Baron Schultz von Ascheraden auf Nehringen

und ein Brüderpaar von Bagevitz — erhoben gegen den Ver-

fasser zu Stockholm eine Klage auf Majestätsbeleidigung unter

Hinweis auf die Stelle des Buchs, welche von den verheerenden

schwedischen Kriegszügen und ihrem Schaden für das Land
sprach. 2 Vor den Generalstatthalter Freiherrn von Essen

citiert unterstrich nun Arndt seinerseits andere Stellen seiner

Schrift, welche die Missbräuche der Leibeigenschaft schilderten,

und bat, den König auf diese aufmerksam zu machen. Dies

geschah und der König äusserte, nachdem er jene Stellen

gelesen: „Wenn dem so ist, so hat der Mann Recht!"

So erzählt Arndt selbst.'^ Er wurde auch wegen der

Schrift in keiner Weise weiter zur Verantwortung gezogen,

vielmehr 1805 zum ausserordentliclien Professor ernannt.

Mag nun Gustav IV. jene Worte wirklich gesprochen

haben oder nicht, jedenfalls musste die Kenntnis des Arndt-

schen Buches seinen Wunsch die Leibeigenschaft aufzuheben

erheblich verstärken. Der Ausführung dieses Wunsches
standen aber noch immer als mächtiges Hindernis die pom-

merischen Stände entgegen und so bot ihm deren Widerstand

gegen die verordnete Landwehr im Jahr 1806 gewiss will-

kommenen Anlass mit ihrer privilegierten Stellung ein für

allemal aufzuräumen.

Sehr bezeichnend heisst es in der Vorordnung vom
26. Juni 1806:'

1 Vgl. oben S. 137 A. 2.

2 Vgl. oben S. 123.

3 Erinnerg. a. a. O.

* Biesner S. 286.
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„Schon seit längerer Zeit haben wir mit Kummer ver-

spürt, wie alle die Mühe und Sorgfalt, womit wir dasjenige

umfassen, was Unseren getreuen pommerschen Unterthanen

zum wahren Nutzen und Vorteil gereichen können, bei der

Ausübung unerwartete Schwierigkeiten getroffen, womittels

Unsere Gnädige Aussichten teils oftmals nicht erfüllt, teils

durch Zeitverschub und bei jeder Gelegenheit geschehenes

Berufen auf Privilegien in ihrer Wirkung verspätet worden ist."

Mit Aufhebung der Pommerschen Verfassung und Er-

setzung derselben durch die schwedische aber fiel die Leib-

eigenschaft, ohne dass ein Widerstand möglich gewesen,

ganz von selbst weg, denn in Schweden waren die Bauern

frei und bildeten neben Adel, Geisthchkeit und Bürgern den

vierten Stand.

Man war sich auch auf Seiten der schwedischen Regierung

dieser Konsequenz von Anfang an bewusst. Dies bezeugt

das Pro Memoria der Stände vom 29. Juni,^ worin es heisst:

„Man ist dabei so unglücklich, dass dies noch nicht das

Ende der zu erwartenden Verfügungen, mit Gewissheit weiss

man schon, dass eine x\ufhebung der Leibeigenschaft be-

vorsteht."

So erklärte denn schon das zweite zur Ausführung der

Verordnung vom 26. Juni ergangene Patent — die Verord-
nung wegen Aufhebung der Leibeigenschaft in den

deutschen Staaten gegeben im Hauptquartier zu Greifswald am
4. Juli 1806^ — ausdrücklich als natürliche Folge jener Ver-

ordnung vom 26. Juni, dass die Leibeigenschaft in Pommern und

Rügen von eben benanntem Tage an aufgehoben sei, da einer

von den grossen Endzwecken bei Einführung der schwedischen

Verfassung der gewesen sei „einem jeden pommerischen Unter-

thanen einen freien und ungestörten Genuss seiner gesetz-

lichen Gerechtsame nebst treuer Erfüllung seiner Pflichten

zuzusichern."

„Diese Einrichtung, die eben so sehr wider die Billig-

keit und Gerechtigkeit streitet als sie dem Anwuchs der

1 Ritterschaftl. Strals. Arch. Acta sub signo ^ Nr. 86 Vol. C.

(Staatsarch. zu Stettin.)

2 Abgedruckt bei Arndt Anh. S. 61 ff.
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Volksmenge und der besseren Aufnahme des Landes hinder-

lich ist, musste zugleich mit der Staatsverfassung verschwinden,

welche nun aufgehoben worden ist."

„Damit war ein für das Herz Sr. königl. M. so ange-

nehmer und längst beabsichtigter Zweck erfüllt".^

Von den w-eiteren im Zusammenhang mit der Einführung

der schwedischen Staatsverfassung ergangenen Verordnungen^

sind für uns von Bedeutung : die Aufhebung der Pati'imouial-

gerichtsbarkeit und Schaffung einer neuen Gerichtsverfassung

überhaupt, die Einteilung Pommerns und Rügens in vier

Ämter (Franzburg, Grimmen, Grcifswald, Bergen — die

jetzigen Kreise im Reg.-Bez. Stralsund) dann aber besonders

die Ausschreibung eines allgemeinen Landtags vom 18. Juli

1806 und die Verordnungen wegen Verteilung der in Pommern
und Rügen liegenden königlichen Güter in Farms und Par-

zellen vom 8. und 10. September 1806.

Schon in der Verordnung vom 26. Juni bei Einführung

der schwedischen Verfassung w^aren allgemeine Landtage für

solche Angelegenheiten, welche Pommern und Rügen aus-

schliesslich betreffen und worüber nach der schwedischen Ver-

fassung „die unterthänigen Auslassungen der Bevollmächtigten

des Landes" eingeholt werden müssen, angekündigt und die

erste Berufung eines solchen für die nächste Zeit verheissen

worden.

Durch das k. Ausschreiben vom 18. Juli wurden nun

die sämtlichen neuen Stände auf den 4. August nach Greifs-

wald zusammenberufen und zwar von jedem adeligen Ge-

schlecht ein Deputierter, vom Priesterstand der General-

superinteudent und zwei Pfarrer aus jeder der neugebildeteu

Propsteien etc.

Den Bauernstand aber sollten „für jetzt diejenigen aus-

machen, welche entweder Landeigentum besassen oder die

Domänen inne hatten und daneben weder in öffentlichen

Diensten standen oder gestanden hatten noch auch zu einem

der drei übrigen Stände gehörten". Diese sollten zuerst

1 Thronrede vom 9. August auf dem Landtag zu Greifswald.

(Siehe unten.)

- Verzeiclinet bei Biesner S. "288 ff.
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Kirchspiels-Bevollniächtigte und letztere dann für jedes Amt
8 Landtag-3-Bevollmäcbtigte wählen.

Diese Bestimmung ist in mehr als einer Beziehung be-

merkenswert. Trat doch gerade hier so deutlieh wie viel-

leicht an keiner anderen Stelle zu Tage, wie schlecht die

aufoktroyierte schwedische Staatsverfassung auf die Verhält-

nisse Pommerns und Rügens passte.

Wo war denn hier der freie und unabhängige Bauern-

stand, der in der Lage war ständische Rechte auszuüben?

Für persönlich frei waren die Pachtbauern und Lassiten, die

sich erhalten hatten , allerdings eben erklärt worden , aber

in ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit hatte sich noch nichts

geändert, da erst mit dem Jahr 1810 Freizügigkeit eintreten

sollte, und so war denn, wie selbst Arndt nicht ganz in Ab-

rede stellen kann,^ die Verleihung ständischer Rechte gerade

in dieser Übergangszeit offenbar ein schwerer politischer

Fehler.

Allerdings erkannte Gustav IV. Adolf sehr wohl den

Mangel genügenden bäuerlichen Besitzes in Pommern und

Rügen und hatte schon in demselben Edikt, welches die

Leibeigenschaft aufhob, den Weg zu einer Regeneration des

Bauernstandes in grossem Masstab vorgezeichnet, in dem er

eine Parzellierung der Domänen in einzelne Pachthöfe, welche

die vormaligen Leibeigenen erhalten sollten, in Aussicht stellte

und den Wunsch aussprach, dass auch die übrigen Gutsbe-

sitzer diesen Weg einschlagen möchten. Allein dieser neue

Bauernstand war eben noch nicht geschaffen und die Ver-

tretung, welche „für jetzt" verfügt wurde, war sehr will-

kürlich.

Es ist insbesondere durchaus unbillig, dass die Pachtbauern

der akademischen, städtischen und Klostorgüter sowie der

Herrschaften Putbus, Spyker, Ralswiek u. a., von der Ver-

tretung gänzlich ausgeschlossen erscheinen — dass man die

immer noch ziemlich zahlreichen lassitischen Dienstbauern

nicht für geeignet hielt, ist leichter verständlich — und dazu

ausser den Landeigentümern (wie viel gab es deren damals

1 Auhans S. 28.
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ühtu'liaiipt!) nur Düiiiiuiialpäclitcr und königliclie Paclitbauern

bestimmt wurden, welche durch ihre direkte Abhänj^igkeit

von der Krone beide am wenigsten zu einer selbständigen

Ausübung ständischer Rechte geeignet waren.

Dies beweist denn auch aufs Deutlichste die Geschichte

des vom 4.— 18. August zu Greifswald abgehaltenen Land-

tags, wo die Deputierten des Bauerstandes ^ laut Protokoll-

Extrakt des Bauerstandes vom 8. August'^ spontan dem König,

ohne dass dieser es verlangt hatte, die Garantie, Verzinsung

und Amortisation der pommerschen Staatsschuld von 240000 Th.

Banko durch die Stände zu offerieren beantragten. Vorgebens

ereiferten sich die Deputierten von Ritterschaft und Adel

darüber, dass der Staud, der zum ersten Mal mitzureden

hatte, gleich mit solchen Vorschlägen komme, die nur aus

seiner vollständigen Unkenntnis von der Finanzlage dos

Landes und den Lasten, die es schon zu tragen hat, hervor-

gegangen seien. Sie mussten schliesslich, um nicht weniger

loyal zu sein, gleich den andern Ständen wenigstens einer

Garantie des Kapitals zustimmen, während der König bezw.

die Kammer Verzinsung und Tilgung übernahm.

Dieser erste allgemeine Landtag von 1806 ist im Übrigen

für uns materiell bedeutungslos. Überhaupt war er nicht

viel mehr als eine grosse politische Komödie. Er wurde, wie

der König ausdrücklich erklärte, nur zur Entgegennahme einer

allerhöchsten Versicherung und zur Eidesleistung der Stände

berufen. Der König teilte diesen in einer Art von Thron-

rede, dem am 9. August in pleno plenorum verlesenen Bericht,

die bisher angeordneten und die für die Zukunft weiter noch

beabsichtigten Massregeln mit, aber eine Beratung oder Be-

schlussfassung der Stände über dieselben fand nicht statt.

Ausser der erwähnten Schuldengarantie wurde überhaupt

allgemein nur noch über die Neueinrichtung des Landkastens

' Es waren im Ganzen aus den 4 Ämtern: 10 Domanialpäehter,

20 königliche Paclitbauern, 1 Landniann aus einem königl. Pfandgut

und 1 Eigentümer.

- Protokolle gehalten in den Versammlungen der Hochlöblichen

Pommerschen und Rügianischen Ritterschaft und Adel auf dem Land-

tage zu Greifswald. 1806.
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bciatcu iiiul von allen Ständen Deputierte zu demselben ge-

wählt.

Speziell in den Verliandlung'en der Ritterschaft und des

Adels, worüber uns die Protokolle vorgelegen haben, findet

sich nirgends eine Diskussion über die brennenden wirtschaft-

lichen Fragen, insbesondre nirgends ein Wort über die wenige

Monate vorher beschlossene Erklärung betr. das Bauernlegen.

Es war dies nach der neuen Verfassung auch gar nicht mög-

lich ; danach durften nämlicii bei den Ständen keine anderen

Angelegenheiten vorgenommen werden, als die welche der

König proponieren liess.

Der einzige, der bei der Debatte über die Schulden-

garantierung auf die Aufhebung der Leibeigenschaft zu sprechen

kam und Wünsche betreffs derselben aussprach , ein Herr

Gustav V. Mühlenfels, wurde von dem Grafen De la (lardie,

dem vom König ernannten Landmarschall, bedeutet, class

solche F)emerkungen keineswegs zur gegenwärtigen Über-

legung gehörten.

Die Hauptthätigkeit des Landtags bestand vielmehr im

Austausch von Höflichkeits- und Ergebenheitsbezeugungen

zwischen dem König und den Ständen und diesen unter sich,

deren Aufrichtigkeit zum Teil starke Zweifel erweckt.

So dürfte z. B. der Graf De la Gardie als Wortführer

der Ritterschaft und des Adels wenigen von diesen aus dem

Herzen gesprochen haben als er an die Deputierten des

Bauernstandes folgende Worte richtete:

„Unter den vielfältigen Ursachen zur Freude, welche

die Ritterschaft und der Adel bei dieser Gelegenheit be-

kommen, ist eine der vorzüglichsten die Zufriedenheit, womit

sie hier den redlichen Bauernstand aufnehmen darf und in

dessen Begrüssung sie neue Beweise von Freundschaft und

Ergebenheit findet. Diese ungekünstelte Schilderung Eurer

Gesinnungen gegen Eure Mitstände verbürgt diesen Eure

Aufrichtigkeit und gewährt eine neue Veranlassung die Gnade

des Regenten zu preisen, welcher Euch das erste von allen

Rechten eines freien Mannes erteilte.

„Empfangt, redliche Männer, unseren Glückwunsch und

bringt Euren Mitbrüderu den (iruss eines Standes zurück
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welcher durch gemeinschaftliche Bearbeitung und Verteidigung

des vaterländischen Bodens mit Vergnügen an einen gemein-

schaftlichen Ursprung erinnert wird (!) und der unter An-

rufung göttlicher Gnade und des Segens von Oben sich auf

immer der Freundschaft und dem Vertrauen des redlichen

Bauernstandes empfiehlt".

Von grösserer Bedeutung sind die auf unseren Gegen-

stand bezüglichen Stellen der königlichen Thronrede vom

9. August.

'

Mit der Aufhebung der Leibeigenschaft — heisst es

da — habe der König nur das gethan, was mehrere von

Ritterschaft und Adel bereits angefangen hätten (?) und es sei

einzig der Beschaffenheit der vorigen Konstitution des Landes

zuzuschreiben, dass die ehemalige Leibeigenschaft nicht bereits

überall abgeschafft worden.

Lange habe der König gewünscht in seinen deutschen

Staaten keinen von der schwedischen Einrichtung verschie-

denen Znstand der Bauerschaft zu sehen. Dieser Stand im

schwedischen Reich zu allen Zeiten durch die edelsten Tugenden

ausgezeichnet, werde seinen neuen Mitbrüdern in diesem Land

nebst seineu Rechten auch seine Denkungsart mitteilen.

Den Nutzen und Vorteil der neuen Einrichtung werde

Zeit und Erfahrung ausser allen Zweifel setzen. Wenn Ritter-

schaft und Adel durch die Aufhebung der Leibeigenschaft

dem Anscheine nach einige, von ihrem eigenen Herzen sicher-

hch längst verworfene Vorteile (wir haben gesehen wie dies

der Fall war) verloren haben sollten, so werde dieser Verlust

doch reichlich durch die tröstende Überzeugung ersetzt werden,

dass sie bei ihren Bemühungen für das allgemeine Wohl nicht

mehr unterstützt werden von Menschen, die nur der Zwang

dazu vermochte, sondern von freigeborenen Landleuten, welche

im Stande sind durch Emsigkeit und Fleiss sich selbst eine

belohnende Aufmunterung für die Zukunft zu bereiten und

die das Band des Gehorsams mit dem der Liebe und des

Vertrauens vereinig-en ....

1 Landtagszeitung vom 9. August 1806. Auch abgedruckt in

Sonnenschmid I S. 307 ff.
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Der König betont sodann die Massregeln, welche er ge-

troffen habe, um allen Missbräuchen bei Durchführung der

Veränderung vorzubeugen, und kommt endlich auf das in

derselben Verordnung vom 4. Juli angekündigte Projekt der

Einrichtung von Pachthöfen (Farms) in den königlichen

Domänen.

Diese Einrichtung habe sicii in verschiedenen Ländern

und speziell kürzlich in der schwedischen Provinz Schonen

sehr bewährt und eine vermehrti* Volksmenge, allgemeinere

Wohlhabenheit der arbeitenden Klasse, Urbarmachung un-

bebauten Landes, vorteilhaftere Verwendung der Brachfelder

und Viehweiden durch Einführung einer angemessenen Wechsel-

wirtschaft u. a. m. zur Folge gehabt.

Gemäss dieser Ankündigung ergehen einen Monat darauf

zur näheren Feststellung dieses Projekts, die beiden bereits

erwähnten königl. Verordnungen vom 8. und 10. September

1806.1

In der ersten wird eine genaue geometrisclie Vermessung

und Beschreibung aller Donumialgüter und -(irundstücke durch

den Landmesser angeordnet.

Dann sollte die Parzellierung in der Weise erfolgen,

dass dem bisherigen Gutshof je nach der Grösse der Gebäude

1 — 300 M. belassen, die übrigen Felder aber in Farms von

50, 60 höchstens 120 M. geteilt wurden.

Lagen innerhalb der Ländereion bebaute Bauerh(")fe,

Kossäten- oder Katenwohnungeu, und zwar getrennt von ein-

ander, so sollten diesen zunächst Parzellen von der angegebenen

Grösse beigelegt, für die übrigen aber neue Gebäude errichtet

werden.

Auf grösseren Gütern aber sollte zugleich der zehnte

Teil der Ländereien in kleinere Farms von 8, 6 wenigstens

4M. eingeteilt und diese minderbemittelten Arbeitern über-

lassen werden, um sie gegen eine Pachtabgabe zu bearbeiten

und zu bebauen. Hiedurch könne Gelegenheit geschaffen

worden Arbeiter für Tagelohn zu erhalten, da diese Personen

nicht ihre ganze Zeit zu ihrem eigenen Ackerbau brauchen.

Die zweite Verordnung vom 10. September bestimmt

* Sünnensclimid I. S. o2(J u. 333.
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sodann, wio die so eingerichteten Farnis mit Gob;iudcn ver-

sehen und verpachtet werden sollen. Es wird den derzeitigen

Pächtern der Domänen, wenn sie die Neubauten übernehmen

würden, eine entsprechende meiirjälirige Prolongation ihrer

Kontrakte verheissen. Wo dagegen keine Aufführung neuer

Gebäude nötig, soll eine Pachtprolongatiou durchaus nicht

stattfinden.

Bei allen neuen Verpachtungen sollte neben dem billigen

Auskommen der Pächter der Vorteil der Krone möglichst

berücksichtigt werden und wird von der Parzellierung eine

Steigerung der Pachteinnahmen um 75— 100 '^'o erwartet.

Alle Pachtkoutrakte sollen auf 30 Jahre geschlossen

und die Pacht in Getreide festgesetzt und in natura oder in

Geld nach den Marktpreisen abgeführt werden. Für die

ersten 4 oder 5 Jahre sollte jedoch nicht die gebotene,

sondern nur eine der bisherigen entsprechende auschlags-

mässige Pachtsumrae verlangt werden.

Bei den Pachtlicitationen sollte Jedermann, gleichviel

welchen Standes, mitbieten können. Die Ausführung im

Einzelnen war in die Hände des Generalgouverneurs gelegt.

Allein auch dieser ungemein wichtige und weittragende

Plan ist — das nationale Unglück Schwedisch-Pommerns —
infolge der kriegerischen Ereignisse nicht zur Ausführung

gekommen. Die Domänen wurden ein Raub Napoleons, der

sie zu einem ganz anderen Zweck verwandte, nämlich zur

Belohnung seiner Offiziere, an welche er sie verschenkte.

Als Schweden im weiteren Verlauf des Krieges wieder in

deren Besitz kam, ahmte es dieses Beispiel nach und ver-

wandte sie ebenfalls zur Belohnung seines Heeres.

Und doch ist es eine gewisse Ironie der Geschichte,

dass gerade dadurch doch eine kleine Anzahl von bäuerlichen

Landeigentümern entstand, indem den Offizieren natürlich

mit Geld viel mehr gedient war als mit Landbesitz und sie

daher die Güter, soweit es Bauerdörfer waren und die Pacht-

bauern das nötige Geld aufbringen konnten, bereitwilhg an

diese verkauften.

'

1 So Boltenhageu, Lubmin, Sehrow und Parchtitz. V^l. Berg-

haus Landbuch IV, 2 S. 8 und S. 19 tf.
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§4.

DIE WIRTSCHAFTLICHEN FOLGEN DER AUF-
HEBUNG.

Kein Edikt sondern Überzeugung sollte die Aufhobung

der Leibeigensehaft begründen, die Frohndienste gleichzeitig

wegfallen, eine Beschränkung des Bauernlegens ihr voraus

gehen, eine Verleihung von Eigentum oder Erbpacht nach-

folgen — das waren die Forderungen, welche Reichenbach

aufgestellt hatte und mit denen auch Arndts Vorschläge^ iu

der Hauptsache übereinstimmen. Und gewiss, wenn wir auch

den Glauben nicht zu teilen vermögen, dass ein allgemeines

Edikt hier unter den Verhältnissen des Landes entbehrlich

gewesen wäre, so viel ist sicher, dass sich mit einem solchen

notwendig auch eine Regelung der bäuerlichen Besitzverhält-

nisse, zum ^Mindesten die Einführung eines „Baueruschutzes"

verbinden musste, wenn anders es nützen und nicht schaden

sollte.

Wie aber erfolgte in Wirklichkeit die Aufhebung? Das

Patent vom 4. Juli 1806 war, wie wir sahen, nicht das

Resultat einer länger vorbereiteten, planmässigen Agrarpolitik,

es beruhte nicht etwa auf einer vorausgegangenen kommissa-

rischen Beratung mit den Ständen, — wie die Verordnung,

welche 1804 in Schleswig-Holstein die Leibeigenschaft auf-

hob — sondern es war nichts Anderes als die sekundäre

Wirkung eines die ganze Verfassung umgestaltenden Staats-

streichs, erfolgt in Zeiten der pohtischen Unruhe und Nor.

Von einem gleichzeitigen Verbot des Bauernlegens wie

es iu Schleswig-Holstein erfolgte — der ersten und not-

wendigsten Massregel um die noch vorhandenen bäuerlichen

Wirte zu retten — war dabei keine Rede. Auch die zur

Ergänzung der Aufhebung geplante Parzellierung der Do-
mänen, welche wieder eine grössere Zahl bäuerlicher Wirt-

schaften schaffen sollte — ein im Ganzen und Grossen trefflicher

1 S. 268 ff.
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Plan, der allerdings den Fehler hatte blos Zeitpaehtbesitz

begründen zu wollen — kam durch die Ungunst der Ver-

hältnisse nicht zur Ausführung. Für die noch vorhandenen

Bauern und eine Regelung ihrer Besitzverhältnisse aber war

in keiner Weise gesorgt, sie waren schutzlos den Folgen der

Aufhebung der Leibeigenschaft preisgegeben.

Allerdings sollten eine Reihe von Übergangsbestim-

mungen des Patentes vom 4. Juli 1806 die Schroffheit der

Massregel mildern. Die bisherigen Leibeigenen waren zwar

von dem Tag der Einführung der schwedischen Verfassung

an persönlich frei, aber das gegenseitige Recht zur Dienst-

aufkündiguug sollte erst mit dem Jahr 1810 als gesetzlicher

Umzugszeit eintreten, damit — wie es in dem Patent heisst

— „ein jeglicher Dienstherr Gelegenheit haben könne, sich

neues Gesinde und Ackersleute zu verschaffen im Fall einige

von den gegenwärtigen mit der Zeit sollten wegziehen wollen".

Daher sollten Dienstpflicht und die entsprechende Pflicht zur

Unterhaltung bis zum Jahr 1810 unverändert fortbestehn.

Aus dem "Wortlaut des Gesetzes lässt sich nicht mit

Bestimmtheit erkennen, ob unter den „Ackersleuten" auch

die lassitischen Dienstbauern gemeint sind, welche es damals

noch auf adeligen Gütern (auch im Domanium?) gab. Die

Worte „kein vormahger Leibeigener hat das Recht (bis zum

Jahr 1810) seinen Dienst aufzusagen" machen es allei'dings

wahrscheinlich. Jedenfalls aber beziehen sich die Ausführungs-

bestimmungen der weiteren Patente von 1809 und 1810, auf

die wir unten zurückkommen, nach dem ausdrücklichen Wort-

laut nur auf Dienstleute und Einlieger — von den Dienst-

bauern kein Wort.

Die auch hier mit der Aufhebung der Leibeigensehaft

nötig gewordene Regelung war mithin ganz in das Belieben

der Gutsherrschaften gestellt. Zu welchem Ende dies führen

musste, ist leicht ersichtlich.

An eine Parzellierung ihrer grossen Gutswirtschaften

nach dem Muster des Regiernngsprojektes, wie sie ihnen der

König in § des Patents vom 4. Juli ans Herz gelegt, und

wie sie in Schleswig an die Aufhebung der Leibeigenschaft

sich anschloss, dachten hier die adeligen Gutsherrn nicht;
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andrerseits aber war es auch klar und wurde allgemein er-

kannt, dass die Frohnwirtschaft die bisherigen Vorteile nur

mit leibeigenen Bauern bot. In folge dessen verschwand die

Bewirtschaftung der Rittergüter durch Bauerudienste, die

schon in den letzten Jahren durch die zahlreichen Bauern-

legungen sehr abgenommen hatte, nunmehr ganz.

Allein dies geschah nur in den grossen Herrschaften

Putbus und Spyker — von einigen anderen unbedeutenden

Beispielen abgesehen — durch Verwandlung der Dienstbauern

in dienstfreie Zeitpächter, auf den meisten adeligen Gütern

dagegen durch neue umfassende Bauernlegungen.
Solche waren ja jetzt leichter und vorteilhafter als je,

nachdem nunmehr — wenigstens nach 1810 — auch die

Verpflichtung der Herrschaft zur Versorgung des gelegton

Bauern und seiner Einrichtung als Eiulieger weggefallen war.

Andrerseits aber reizte die ohne Entschädigung erfolgte Auf-

hebung der Leibeigenschaft, welche die Gutsherrn als grosse

Benachteiligung empfanden, dazu sich auf diesem Wege selbst

schadlos zu halten.

So ist das allgemeine Verschwinden der adeligen Bauern
— von den erwähnten Ausnahmen abgesehen — gerade auf

die Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahr 1806 zurückzu-

führen,^ und diese Massregel hat somit, wie es bei der Un-
vollständigkeit derselben nicht anders sein konnte, keine

Heilung sondern im Gegenteil nur den Abschluss der bis-

herigen Entwicklung gebracht.

Die Aufhebung der Leibeigenschaft hat den Untergang

des Bauernstandes in Schwedisch-Pommern vollendet.

Die Folgen, welche die Aufhebung der Leibeigenschaft

des Weiteren für die ländliche Arbeiterklasse gehabt

hat, liegen eigentlich ausserhalb unserer Aufgabe, doch in-

teressieren sie uns deswegen, weil damals in unmittelbarem

Anschluss an die Aufhebung wieder eine so grosse Zahl

bäuerlicher Wirte in diese Klasse hinabgedrängt wurden.

^ Vgl. Statistische Beschreibung- des Kreises Groifswald 1867

S. 63. do. des Kreises Franzbiiri^ 1870 S. 00. do. des Kreises Rügen
1870 S. 71.
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Indes köünen wir uns hier um so kürzer frissen, als diese

Wirkungen der Aufhebung von Arndt ^ in ebenso eingeiiender

als im Grossen und Ganzen zutreffender Weise dargestellt sind.

Durch das Patent vom 4. Juli 1806 war das Jahr 1810

als gesetzliche Umzugszeit bestimmt und die gegenseitige

Dienstaufkündigung bis dahin ausgesetzt worden. Eine so-

fortige Freizügigkeit konnte allerdings für manche Gegenden

namentlich auf Rügen, die wegen ihrer llolzarmut schwer

die nötigen Arbeitskräfte fanden, — z. 1>. Wittow — sehr

nachteihg werden. Indessen hätte man dem auf mancherlei

andere Weise vorbeugen können. Sehr gut hat der Frei-

herr V. Platen in seinen oben besprochenen „Gedanken über

die Aufhebung der Leibeigenschaft" die Gesichtspunkte her-

vorgehoben, welche bei einer allgemeinen Freilassung —
von der er allerdings ein Gegner ist — beobachtet werden

müssten :
-

Erstens müsse dafür gesorgt sein, dass freie Leute zu-

reichlich kleine Wohnplätze eigentümlich zu erwerben Ge-

le"-enheit hätten gegen bestimmte Abgaben.

Zweitens, dass die städtischen Monopole so gemässigt

würden, dass freie Leute in den Zeiten, wo sie mit Acker-

arbeit oder Taglohn nichts verdienen , durch anderweitigen

Erwerb sich Unterhalt verschaffen könnten.

Endlich, dass der allgemeinen Not der Feuerung abge-

holfen werde. So lang diese drei Mängel nicht gehoben

seien, habe das Land (er hat besonders Rügen im Auge)

nichts, was freie Leute anziehen oder daran fesseln könnte,

und ein allgemeiner Mangel an Arbeitskräften werde die

Folge der Freilassung sein.

Aber nichts von dem Allen geschah. Das blose Hinaus-

schieben der Umzugsfreiheit um vier Jahre vermochte diese

nachteiligen Folgen nicht abzuwenden, wohl aber rief es —
ähnlich wie in Schleswig-Holstein — eine unbehagliche, un-

ruhige Übergangsperiode hervor. Bemerkenswert ist, was

jener Herr v. Mühlenfels schon im Landtag von 1806 hierüber

sagte: Bereits leide das Land an aufgeregtem Missvergnügen

1 Anhang S. 39 ff.

• Vgl. die Vorschlüge Arndts S. 266.
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der eliemaligcn Leibeigenen, weil sie nicht gleicli frei kommen
;

es sei daher besser darum zu bitten, dass diese Freilassung

schon vom nächsten Jahre an ihren Anfang nehme, dagegen

aber eine neue den Zeitumständen angemessene Dienstord-

nung aufs schleunigste zu erbitten.

Dazu kam die Ungunst der politischen Zeitverliältnisse,

die Occupation des Landes durch die Franzosen bis zum

Frühjahr 1810 — kurz als das Umzugsjahr 1810 herannahte,

war niclits geschehen zur Vorbereitung dei' neuen Verhält-

nisse und man sah mit den lebhaftesten Kesoignissen dem
Eintritt der Freizügigkeit entgegen; doch es gelang dem Ein-

fluss der Stände diese in den Patenten der Jahre 1809 und

1810 in wichtigen Punkten beschneiden zu lassen.

Der Gegensatz in der Tendenz zwischen diesen Ver-

ordnungen und derjenigen von 1806 ist ein autfallender. Aber

der Schöpfer der letzteren Gustav IV. Adolf, dem es ernst

gewesen war mit einer Reformierung doi' bäuerlichen Ver-

hältnisse in Schwedisch-Poinmorn, wenn ihm auch das richtige

Verständnis dafür fehlte, war 1809 ein Opfer seines tollkühnen

Widerstandes gegen Napoleon geworden , und nunmehr ei-

langten die meistinteressierten Stände, in erster Linie die

Ritterschaft, auf den Generalgouverneur Grafen Essen und

das provisorische Regierungsconseil, welche nach der Räu-

mung des Landes durch die Franzosen im Jahr 1810 die

Regierung übernahmen , den alten Einfluss und wenn auch

von einer Zurücknahme der Verordnung von 1806 keine

Rede sein konnte, diese vielmehr von Carl XIIL am
18. Februar 1811 bestätigt wurde, so ward doch durch die

verschiedenen nachträglichen Veroidnungen der Jahre 1809,

1810 und 1811 das Mass der wirklich gewährten Freiheit

derart eingeschränkt, dass sie dem früheren Zustand in vieler

Beziehung ähnlich war.

Freiheit und Leibeigenschaft wurden, wie Arndt treffend

bemerkt, auf das Verworrenste durcheinander geknetet.

Die einschnoidcnsten Bestimmungen enthält das zweite

der drei Patente vom 17. Mai 1810: zunächst eine weit-

gehende Beschränkung der Freizügigkeit durch das Verbot,

dass die bisheiigen Leibeigenen und ihre über 15 Jahre alten

Fuchs, Uiitcigftiiy- des Baiiernst. in Schwf ili-ch- PoniiiiPin u. Uügt-n. }()
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diensttauglichen Kinder regelmässig sich dem Landbau nicht

entziehen und daher in Städte und Flecken nicht aufgenommen

werden dürfen. Ferner wird allen unverheirateten Manns-

und Weibspersonen die Arbeit im freien Taglohn verboten

und Yerdingung als Gesinde vorgeschrieben. Dann — und

dies ist die einzige Bestimmung, welche sich auf Bauern be-

zieht — wird allen Bauern , Kossäten und Katenleuten ver-

boten mehr Gesinde zu halten als sie notwendig brauchen,

worüber der Kreishauptmann die Entscheidung haben soll.

Ebenso ist denselben verboten mehr von ihren Kindern über

15 Jahre als sie selbst zum Dienst brauchen bei sich im

Hause zu behalten. Die grosse Härte dieser letzteren Be-

stimmung bedarf keiner Hervorhebung.

Somit ist durch die Aufhebung der Leibeigenschaft der

in dieser beruhende Dienstzwang keineswegs aufgehoben

sondern nur aus einem privatrechthchen in einen öffentlich-

rechtlichen verwandelt worden.

Indes sind alle diese Bestimmungen nur „provisorisch

bis zur Einführung einer allgemeinen Dienstordnung" erlassen

und haben wie es scheint den gewünschten Erfolg nicht ge-

habt. Eine Eingabe der Franzbnrger Ritterhaus- Direktion

an General-Gouverneur und Regierungsconseil vom Jahr 1810^

kritisiert dieselben und gibt zugleich ein charakteristisches

Bild der damaligen Zustände.

Sie erblickt in jenem Reglement über die Lage und

Verhältnisse der ehemaligen Leibeignen zwar einen Beweis,

dass die Regierung bemüht gewesen -die Folgen der Auf-

hebung der Leibeigenschaft so wenig als möglich für den

verlierenden Teil drückend zu machen" hebt aber hervor,

dass diese Bestimmungen in den „calamieusen Zeitläuften von

welchen man sagen kann, dass Alles sich vereinigt den Unter-

gang der Gutsbesitzer nach sich zu ziehen" zum Teil ganz

ihren Zweck verfehlen, da sie nicht mit Nachdruck durch-

geführt werden.

' Acfa sub signo Nr. 122. Vol. J. 1810 botr. der Franzburger

Amtseingesessenen Antrag wegen Abfassung einer Dienstordnung.

(Staatsarchiv zu Stettin.)
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„Die äusserst wohlfeilen Getreidepieise und meiirere

andere Ursachen haben den Tag- und Gesindelohn zu einer so

bedeutenden Höhe getrieben, dass es für den Ackerbesitzer

beinahe unmöglich wird zu subsistieren, sie haben bei der

dienenden Klasse noch mehr iin-en aufgeregten Hang zur

gänzlichen Unabhängigkeit vergrössert und diejenigen, welche

durch ansehnliche Lohnverbesserungen noch in dienstlichem

Verhältnis verblieben, dienen mit Missniut und harren sohn-

lichst der Stunde des kommenden Jahres, wo selbige sich

ganz der reizenden Freiheit des Taglöhners überlassen können,

welcher nur 2 Tage die Woche im eigentlichen Sinn für seine

Existenz zu arbeiten nötig hat, die anderen sich der Unge-

bundenheit und den Vergnügungen hingeben kann".

Es wird daher dringend eine neue den Zeitumständen

entsprechende Dienstordnung verlangt und für eine solche

Vorschläge gemacht.

Die darauf hin ergangene Verordnung vom 19, Sep-

tember 1811 enthält zwar die erbetene Dienstordnung noch

immer nicht, trägt aber im Übrigen den geäusserten Klagen

und Wünschen weitgehend Rechnung. Sie dehnt nämlich

die Bestimmungen des Reglements vom 17. Mai 1810 für die

ehemaligen Leibeignen auch auf die ursprünglich freien Leute

aus — soweit sie nicht Verhältnisse betreffen, welche blos

auf jene Bezug haben — und verschärft dieselben noch er-

heblich. Dem Pachtbauer wie dem Dienstbauer wird nun-

mehr genau vorgeschrieben, wie viel jeder Gesiude uud Ein-

lieger haben darf. Damit war also erreicht, was die Stände

in Bezug auf die Pachtbauern schon 1708 angestrebt hatten. ^

Di(^ übrigen polizeilichen Bestimmungen, um alle dienst-

fähigen Arbeitskräfte des Landes zu fortwährendem Dienst

heranzuziehen und dem Bedarf gemäss zu verteilen, brauchen

hier nicht einzidn angeführt zu werden. Arndt hat diese

„gewaltsame lierboiziehung und Znsammentreibung aller ar-

beitsfähigen Leute zum Landdienst" nicht übel eine Art

Menschenjagd genannt, wobei die Kreishauptleute die Jäger

sein sollten.

1 Vi-l. oben Ö. 1(3-2.

16*



244 DIE WIRTSCHAFTLICHEN FOLGEN DER AUFHEBUNG.

Allein alle diese Bestimmungen blieben, ebenso wie der

Versuch die Höhe des Lohns wie früher an eine Maximal-

grenze zu binden, ohne Erfolg. Nachdem einmal die Frei-

zügigkeit im Prinzip zugestanden war, durchbrach sie mit

elementarer Gewalt alle diese künstlichen Dämme, die man
um sie errichten wollte. Der grosse Mangel an Arbeitskräften,

der sich c:eltend machte, trieb die Löhne mit Notwendigkeit

bedeutend in die Höhe. Trotzdem wurden die allgemeinen

Verhältnisse der dienenden Klasse, der Tagelöhner und des

Gesindes, zunächst durch die Aufhebung der Leibeigenschnft

keineswegs allgemein verbessert.

Arndt hat dies und die Gründe, denen es zuzuschreiben

ist, treffend dargestellt. Die Jahre des Kriegs und der fremden

Occupation, welche dem Eintritt der vollständigen Freiheit

vorangingen, hatten besonders das Gesinde verdorben. „Nun

fliegt es fast alle Jahre wechselnd von Ort zu Ort hin und

her und ändert leichtsinnig Stätte, Herrn, Neigung und Liebe."

Besonders unstät und geneigt zum Wegziehen wai'en gewiss

auch diejenigen Einlieger, welche erst durch die neuen Bauern-

legungcu von Haus und Hof gejagt worden waren. Näher

auf diese Verhältnisse der ländlichen Arbeiter einzugehen,

ist hier nicht die Aufgabe.

Dagegen ist für uns noch von besonderem Intei-esse,

was das Patent vom 17. Mai 1810 über die sogenannten

Eigentumskaten bestimmt. Der betreffende § 16 besagt:

„Da Fälle sich ereignen können, dass die eigentümlichen

Besitzer von Katen wohn ungen ihr Eigentum durch Grund-

briefe oder andere schriftliche Bew'eise darzuthun nicht ver-

mögen, so soll der mehrjährige und von dem Herrn des Guts

bis dahin nicht in Anspruch genommene Besitz für den Be-

sitzer solange entscheiden, als der Herr des Guts sein besseres

Recht nicht nachgewiesen hat. Und da es bei den jetzigen

Verhältnissen keiner Herrschaft zugemutet werden kann, eigen-

tümliche Katenleute wider Willen in ihren Gütern zu behalten,

so müssen diese die Aufsage zwar annehmen, jedoch ist der

Grundherr schuldig dem Eigentümer seinen Katen entweder

nach einer unparteiischen Taxe oder für den Preis abzunehmen,

welcher bei einer Licitation ohne Simulation geboten wird, wobei
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Überall auf diejeuigen Emolumente Rücksicht zu uchmcn ist,

die mit dem Besitz des Katens rechtlich verbunden waren.

„Will der Eigentümer des Katens sich diese Auswege,

deren Wahl bei ihm steht, nicht gefallen lassen, so verbleibt

ihm blos das Recht seinen Katen abzubrechen und ihn

mit sich zu nehmen.
„Übrigens ist der Herr des Guts berechtigt den Grund-

zins der eigentümlichen Katen jedoch nicht über das Doppelte •

zu erhöhen."

Diese Bestimmung fällt durch die zweifache Tendenz

auf, welche sich darin zu äussern scheint: eine den Eigen-

kätnern günstige in der präsumtiven Anerkennung der Erb-

lichkeit und eine ungünstige in dem eingeräumten Recht zur

Zwangsauskaufung und zur Erhöhung des Grundgeldes. Die

letzteren Bestimmungen hat Arndt ausgehend von der formal

richtigen Annahme, dass dieselben durch die Verordnung von

1811 auch auf die ursprünglich freien Eigentuniskatenleute

ausgedehnt worden seien, als einen „Eingriff in wohlerworbene

Rechte" bezeichnet und aufs Schärfste verurteilt.-

Dem gegenüber hat Gaede-^ wohl mit Recht nachge-

wiesen, dass jene Bestimmungen (nach dem Willen des Ge-

setzes) nur für die früher unterthänigen Katenleute Geltung

haben konnten und darauf aufmerksam gemacht, wie bei

diesen die Verträge und besonders das billige Grundgold

wesenthch auf dem Unterthänigkeitsverhältnis als Voraus-

setzung beruhten und sich daher aus deren Wegfall das Recht

zur Aufsage oder die Erhöhung des Grundgeldes als eine

billige Entschädigung für die Aufhebung der Unterthänigkeit

wohl ableiten lasse, ohne einen willkürlichen Eingriff in wohl-

erworbne Privatrechte annehmen zu müssen.

In Wirklichkeit haben die Grundherrschaften von jenen

Befugnissen, wie auch Arndt zugibt, wenig Gebrauch gemacht,

fast durchgängig haben sie nach Aufhobung der Leibeigen-

schaft zweifelhafte Besitzverhältnisse von Katenleuten durch

^ Nach einer nachträglichen Bekanntmachung vom 25. Mai s. Gaede
S. 77.

2 Anh. S. 46.

3 S. 78 ff.
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Verleihung von föimliohen Grund briefcn, allerdings /um Teil

unter Erliöhung des Grundgelds, beseitigt. Das Recht zur

Aufsage aber wurde so gut wie gar nicht ausgeübt und ist

durch den Nichtgebrauch verjährt.^

1 Ve;l. Gaede S. 79. Zeitschrift für Laiides - Kultur - Gesetzgebg.

B. XI. S. 158.



V. KAPITEL.

DAS XIX. JAHRHUNDEKT.

SCHLUSS.

§ 1.

NEU-YORPOMMERN UND RÜGEN UND DIE AGRAR-
GESETZGEBUNG IN PREUSSEN.

Durch die Befreiungskriege vollzog sich für Schwcdiseh-

Pommern eine wichtige politische Umgestaltung. Schweden

brach damals mit dem seit Gustav Adolf immer gehegten

Traum einer europäischen Grossmacht, Mit demselben Augen-

blick aber verlor es das Interesse an dem Besitz von Pommern
und Rügen. Dazu kam die Erkenntnis, dass es diese Lande

bei ernsteren politischen Konflikten nicht zu behaupten im

Stande war.' Es zögerte daher nicht dieselben 1814 an

Dänemark gegen Norwegen zu vertauschen, dessen Besitz

seinen realen Interessen viel besser entsprach.

Wie viel hatten diese deutschen Laude für den fremden

Staat, mit dem sie über anderthalb Jahrhunderte verbunden

waren, gelitten, welche Treue hatten sie ihm alle Zeit be-

1 Im Entlassungspatent des Königs Karl an dio Einwohner

Pommerns und Rügens wird dies mit folgenden Worten eingestanden:

„Die Erfahrungen der letzteren Jahren haben hinreichend bewiesen,

dass Schweden durch Verhältnisse des Lokals, der Gesetze und seiner

Mittel von Euch abgesondert, Euer Gebiet nicht unverletzt behaupten

konnte, sobald politische Umstände dasselbe bedrohten oder weniger

sicher machten", ßiesner u. a. 0. S. 3o8.
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wahrt und wie rasch und leiclit wurden sie jetzt von diesem

preisgegeben!

Indessen es war zu ihrem Nutzen. Denn von Dänemark,

das nie faktisch von ihnen Besitz ergriffen hatte, wurden

dieselben auf dem Wiener Kongress durch die Verträge vom
4. und T.Juni 1815 anPreussen abgetreten, das durch die

Proklamation vom 19. September davon Besitz ergriff.-

Schwedisch-Pommern und Rügen wurden als Regierungs-

bezirk Stralsund ein Bestandteil der Provinz Pommern , der

festländische Teil zum Unterschied von dem altpreussischen

Altvorpommern -Neuvorpommern" genannt.

Damit waren diese Lande endlich mit demjenigen Staat

und derjenigen Provinz vereinigt, zu denen sie nach Sprache,

Nationalität und Geschichte gehörten, an den sie von Rechts-

wegen ohne das Eingreifen Gustav Adolfs schon 1637 gemäss

dem Erbvertrag mit Brandenburg hätten fallen sollen. Von
nun an war ihr Geschick mit dem dos aufblühenden Preussens

für immer verbunden und sie bekamen Anteil an dessen Auf-

schwung. Die Zugehörigkeit zu Schweden war dem Lande

nicht nur auf dem agrarischen Gebiet, sondern auch sonst im

Grossen und Ganzen nur von Unsegen gewesen. Die innere

Verwaltung des Landes durch die schwedischen Statthalter

war — mit wenig rühmlichen Ausnahmen — mehr von gutem

"Willen als von dem nötigen Verständnis für die Bedürfnisse

des Landes geleitet gewesen, die unglückliche äussere Politik

Schwedens aber hatte seine deutschen Lande immer wieder

zum Kriegsschauplatz gemacht, ihren materiellen Wohlstand

öfter als einmal vernichtet. Die naturgemässe Grundlage eines

allgemeinen Aufschwungs war erst jetzt in der Vereinigung

mit Preussen gegeben.

Einsichtige Patrioten hatten daher diese Vereinigung

längst gewünscht. Besonders aber erhofften diejenigen, welche

in der geschilderten agrarischen Entwicklung des Landes ein

nationales Unglück erblickten , auch auf diesem Gebiet von

Preussen Abhilfe.

1 Die betr. Docuraente sind abgedruckt bei Biesner a. a. 0.

S. 317 S.
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„Das erste" — sagt Arndt im Jahie 1816 — „was die

neue Regierung, worauf in dieser Hinsicht so viele Hoffnungen

gegründet werden, '/u thun hat, ist ernstlich darauf zu denken,

wie die Bauern, die noch vorhanden sind, erhalten und wie

da, wo sie fehlen, neue erschaffen und wie also das Landvolk,

das hier so sehr verwalirlost ist, wieder in einen mensch-

licheren und sittlicheren Zustnnd zurückgeführt werden kann".

Es war ja das „neue Preussen". mit dem Schwedisch-

Pommern vereinigt worden war — das neue Preussen wie

es sich von seinem schweren Sturz im Jahre 1806 aufgerichtet

hatte, auf dem Boden einer agrarischen Sozialreform, welche

in dem berühmten Edikt von 1811 bereits ihre erste bedeut-

same Verwirklichung gefunden hatte- Da lag es allerdings

nahe aucli für die neuen Landesteile eine ähnliche Agrar-

reform zu erhoffen.

AVar aber hier eine solche Agrarreform damals über-

haupt noch möglich? und was that der preussische Staat,

um jene Hoffnungen zu erfüllen?

Die in früherer Zeit ganz analoge agrarische Entwicklung

hatte ja in der Folge in Schwediscli-Pommern zu einem

wesentlich anderen Ziele geführt als in den älteren Provinzen

der preussischen Monarchie.

Besonders interessant ist es das altpreussischo Pommern
zum Vergleich heranzuzielien. Hier haben wir ganz denselben

Ausgangspunkt der Entwicklung wie im schwedischen in der

Bauerordnung von 1616. Diese wurde im Jahr 1722 er-

neuert ^ und die Aufsaugung der bäuerlichen Stollen durch

die Gutsherrschaften vollzog sich auf Grund derselben auch

hier in der gleichen Weise, bis Friedrich der Grosse 1749

durch die Durchführung des schon früher versuchten „ Bauern

-

Schutzes" ihr wirksam Halt gebot.'-' Dieser polizeiliche

Bauernschutz war bekanntlich ein allgemeines Verbot des

Bauernlegens, womit zwar nicht der einzelne Bauer, wohl

aber die Gesamtzahl der Bauerhöfe in der Existenz gesichert

waren und zwar schhesslich nach dem Besitzstand von 1756.

1 Knapp II, 55.

2 eodem I, 54.
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Dieser Bauernschutz, der dann auch in das Preussische

Landrecht überging, war aber von der grössten Bedeutung:

er beschränkte das in jenen Bauerordnungen anerkannte

Eigentum der Herrschaft an ihren Bauerhöfen dermassen,

dass es auch bei den unerblich-lassitischen Höfen wieder den

Charakter des geteilten Eigentums gewann, wie in der ältesten

Zeit. Der Gutsherr besass nur das Obereigentum, der Bauer

aber das Nutzungsrecht, das nutzbare Eigentum.

Und diese wichtige Massregel kam hier zur Durch-

führung eben in der Zeit, als der Aufschwung der Landwirt-

schaft dem Gutsherrn einen neuen mächtigen Antrieb zur

Einziehung von Bauernland gab. Im schwedischen Pommern,
wo kein solcher Bauernschutz bestand, führte dies damals zu

einem allgemeinen Bauernlegen grössten Stils. War dies im

preussischen nicht möglich, so erfolgte dagegen auch hier

wie dort aus demselben Anlass, dem Bestreben nach einer

höheren Nutzung der Güter, eine Umwandlung von Lassiten

in Zeitpachtbauern.

Dieser Schritt bedeutete hier aber durchweg eine Ver-

schlechterung, indem dadurch nur der lebenslängliche und

nicht beliebig aufkündbarc Besitz in einen solchen auf ganz

kurze Zeit — 3, 6 oder 9 Jahre — verwandelt wurde. Die

Dienste, Abgaben und sonstigen Leistungen blieben aber be-

stehen, nur zum Teil wurden die ersteren in Geld verwandelt.

Der Pachtbauer übernahm sämtliche öffentliche Abgaben und

Verbindlichkeiten für seine Stelle. Seit 1780 wurde dabei

die Pacht nach und nach ansehnlich erhöht, auch Separationen

ausgeführt und dabei traten vielfach nach Ablauf der Pacht-

jahre neue Wirte an die Stelle der alten, welche ihre Nah-

rungen verlassen mussten.^

Diese Pachtbauern bildeten hier aber nur eine kleine

Minderheit, ungefähr Vio aller Bauern und auch bei ihnen

bestand bis 1807 unverändert der Bauernschutz,

Was sodann die Leibeigenschaft anlangt, so hatten die

vorpommerischen Stände von Anfang an nur Erbunterthänig-

keit für ihre Bauern in Anspruch genommen , während die

i Vgl. Knapp I. Beil. 2.
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hintcTpommorischen auf Grund jcnur Baueroi'dnung von 1616

wirkliclio Leibeigenschaft bei ihren Bauern behaupteten, je-

doch als Friedrich II. 1763 deren Aufhebung- befahl, sieh

ebenfalls mit der ersteren begnügten. Diese ist denn auch

demgemäss in der Bauerordnung von 1764 ausdrücklich zu-

gestand en.^

Durch Edikt vom Ü. Oktober 1807 aber war diese Erb-

iinterthänigkeit für die ganze Monarchie aufgehoben worden.

Zur Entschädigung für die Gutsherrn wurde der Bauernschutz

durch drei Verordnungen in den folgenden Jahren wesent-

lich eingeschränkt.

2

Des Weiteren waren die Domanialbauern sämtlich in

der Zeit von 1799— 1808 (in Pommern 1805) dienstfreie

Eigentümer (in Pommern Erbpächter) ihrer Höfe geworden.

Für die Privatbauern aber hatte das Edikt vom 14.

September 1811 das gleiche Ziel angestrebt, indem es dem

erblichen Lassiten gegen Abtretung von '/s seines Landes an

den Gutsherrn, dem unerblichen und dem Zeitpachtbauern

aber gegen Abtretung der Hälfte möglich machte an dem

Übrigen dienstfreies Eigentum zu gewinnen. Der Ausführung

war aber die Kriegszeit hinderlich gewesen und im Jahr

1815 war man bereits im Begriff eine Deklaration zu dem-

selben zu erlassen, welche diese sogenannte „Regulierung der

gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse" im Interesse der Guts-

herrn sehr wesentlich beschränken sollte.

Suchen wir nun von dieser Entwicklung für das preussische

Pommern ein wenigst(!ns annähernd richtiges ziffermässiges

Bild zu gewinnen, soweit dies bei der nur sehr fragmen-

tarischen Statistik der Bauernbefreiung in Preussen möglich

ist. Danach gab es damals (1814) im preussischen Pommern

überhaupt 21371 spannfähige bäuerliche Nahrungen darunter

etwa 11297 adelige, welche teils Lassiten (.im weiteren Sinn)

teils Pachtbauern waren — also etwa 53^0 — und 10074

bäuerliche Stellen mit besserem Besitzrecht (Eigentum, Erb-

zinsrecht oder Erbpacht) — also 47 ^/o.^ Unter diesen ca.

1 Knai-p II, 58.

2 Vgl. Knapp I, Kap. II § 3.

^ Knapp I, 265.
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5000 Domänenbauern, welche durch Zahlung eines Erbstands-

geldcs, dienstfreie Erbpächter geworden waren.

^

Stellen wir dem gegenüber, was uns als Resultat der

geschilderten Entwicklung in Neuvorponmiern und Rügen in

jener Zeit entgegentritt, so haben wir hier, wo ehedem be-

sonders gute bäuerliche Besitzverhältnisse herrschten, nun ein

ganz anderes Bild. Der Bauernstand als solcher ist fast ganz

verschwunden. Die verhältnismässig geringen Reste finden

sich hauptsächlich im Domanium, den städtischen und akade-

mischen Gütern und in der Herrschaft Putbus. Sie sind der

Hauptmasse nach dienstfreie Zeitpächter, daneben nur wenige

Erbpächter und vereinzelte uuerbliche Lassiten. Die adeligen

Bauern dagegen sind seit der Aufhebung der Leibeigenschaft

auf den meisten Gütern gänzlich verschwunden; nur auf Rügen

haben sich ausser in der Herrschaft Putbus auch sonst noch

etwas mehr erhalten.

Auch hier ist das statistische Material nur unvollkommen.

Nach Padberg,- der aus oftiziellen Quellen schöpfte, gab es

1820 in ganz Schwedisch-Pommern und Rügen noch 1461 Bauern

und Kossäten; 1835 aber nur 1123 d. h. auf der D Meile

durchschnittlich 14 bäuerliche Ackerwirtschaften gegen etwa

45 im preussischen Pommern. Im Jahr 1837 aber waren

es nach dieser Angabe nur noch 715 d. h. auf der Quadrat-

meile kaum 13, welche zusammen nur '/ii des gesamten

Bodens besassen. Darunter waren im Jahr 1816 nur 113 bäuer-

liche Stellen, welche zu irgend einem erblichen Nutzungsrecht

besessen wurden.'^

Bei allen aber — ausgenommen das Domanium und

einige zu Tertialgütern gehörige Bauern — hatte ein Bauern-

schutz wie in Preussen, eine gesetzliche Wiedcrbesetzungs-

pflicht nie bestanden und war auch bei der Aufhebung der

Leibeigenschaft nicht statuiert worden.*

1 Knapp I, 238.

2 a. a. O. S. 55.

* Ausführlichere statistische Daten für die beiden Kreise Grimmen

und Rügen enthält Beilage Nr. 3.

* Eine andere Frage ist, ob damals ein sogenanntes „guts-
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Nun ist es ja einlouchtencl, dass der preussische Staat,

nachdem er das Land in diesem Zustand erhalten hatte, mit

h err lieh- baue rl i ch e s Verhältnis" im Sinn der preussisolien

Agrargesetzgebung speziell des Gesetzes vom 2. März 1850 noch fort-

bestand.

Dieser Begriff (vgl. Knapp I S. 227 und Anra. 4) ist jedoch in

dem Gesetz selbst nicht definiert und es ist ausserordentlich schwer

bestimmte prinzipielle Merkmale dafür aufzustellen. Sieht man als

solche nur das Fortbestehen von Abgaben und Diensten an, wie sich

aus § 74 Abs. 1 des Gesetzes unter Umständen folgern lässt, so ist

die Friigo für unsere Lande sehr schnell beantwortet: dann ist hier

neben der Zeitpacht gleich von Anfang an nur bei ganz wenigen

Hauern - und zwar bei früheren erblichen Lassiten — nämlich den

Bauern auf Uinmanz und einigen anderen ein gutsherrlich-bäueriit-hes

Verhältnis bestellen geblieben, bei der Mehrzahl dagegen nicht.

Indes dürfte dies doch wohl zu eng sein. Vielleicht kann man
in dem Fortbestehen der Bauerordnung von 1616 auch für die Paeht-

bauern (vgl. oben S. 148) ein Merkmal sehen, indes dies beweist wohl

melir nur für den bäuerlichen Charakter der Zeitpäehter als für ein

gutsherrlich-bäuerliches Verhältnis.

Diese Bestimmung ist aber durch Patent vom 17. Mai 1810 auch

nach Aufhebung der Leibeigenschaft noch einmal erneuert worden.

Mit der Unterthänigkeit kann das gutsherrlich-bäuerliclie Ver-

hältnis — obwohl dies eigentlich am nächsten läge — auch nicht in

Kausalzusammenhang gebracht werden, wenigstens nicht im Sinn jenes

Gesetzes; denn dann hätte ja 1850 ein solches Verhältnis auch in

Preussen längst nicht mehr bestehen können.

Wir möchten vielmehr — ohne einen strikten Beweis erbringen

zu können — auf einen anderen Punkt hinweisen, der uns in dieser

Beziehung von Bedeutung erscheint.

Mit Ausnahme von Ummanz — wo zahlreiche andere Momente
das Fortbestehen eines gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses mehr als

irgendwo ausser Zweifel setzen — hat sich die Bauerpachtung überall

in der Weise vollzogen, dass die ganze Bauerschaft eines Dorfes als

Gesamtheit dieses gepachtet hat, indem sie für die Zahlung der gemein-

samen Pachtsumme und die sonstige Erfüllung des Kontrakts, der der

ganzen Bauerschaft nicht dem einzelnen ausgestellt ist, solidarisch

haftet. Infolge dessen müssen dem Vertrag gemäss die übrigen Bauern

gehört und beigezogon werden, wenn die Herrschaft an Stelle eines

wegen untüchtiger Wirtschaft abgesetzten Pachtbauorn einen neuen in

das Dorf aufnehmen will. (Vgl. oben Kap. III § 8.)

In diesem Verhältnis scheint uns das fortbestanden zu haben,

was das Gesetz von 1750 im Sinn hatte oder doch etwas Ähnliches.

Dies Verhältnis hörte jedoch auf, als in den ersten Dezennien
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einer bis zu einem gewissen Abschluss gediehenen Agr;irver-

fassung, nicht sogleich in den ersten Jahren daran denken

konnte, hier eine durchgreifende Reform oder auch nur eine

Ausdelmung der altpreussisciien Gesetzgebung vorzunelimen.

Er hat dies aber auch in der Folge nicht gothnn. Es find(!t

sich nirgends eine Spur davon, dass man auch nur daran

dachte die Hardenbergsche Gesetzgebung auch auf diese Lande

auszudehnen. Man sah die Entwicklung hier durchaus nls

abgeschlossen an. Dies änderte sich erst im Jahr 1848.

Dagegen ermangelte der preussische Staat von Anfang

an nicht, wenigstens in seiner Eigenschaft als Gutsherrschaft

auf den Domänen eine Anzahl von Eigentumsbauern zu schaffen

und damit wenigstens den Grund zu einem neuen selbstän-

digen Bauernstand zu legen.

Seit 1820 und besonders in den oO er und 40 er Jahren

wurden allmählich die noch vorliandenen Domanialpachthöfe

unter gleichzeitiger Separation an die damaligen Inhaber zu

im Allgemeinen sehr günstigen Bedingungen verkauft und

mehrfach durch Zerschlagung von Vorwerken neue Bauern-

höfe geschaffen.^ Nur bei besonderen Umständen wurden

alte Pachthöfe gleich den letzteren öffentlich an den Meist-

bietenden verkauft. Hier bildete vielmehr meist ein Erbpaclits-

verhältnis den Übergang von der Zeitpacht znm Eigentum.^

Nach dem Bericht der Stralsnnder Regierung vom 10.

Juni 1848 waren auf diese Weise von 1820—47 im ganzen

Regierungsbezirk

des 10. Jahrhunderts Se|)aration und Ausbau dor Hüt'o erfolote. Nun-

mehr wurde der „Pachtbauer" zum „Parzellenpäcliter", joder einzelne

erliielt einen Kontrakt, joder Hof wurde für sieh verpachtet-, es kamen

zahlreiolie Pächter tiiclit bäuerlichen Standes neben die alten Bnuerwirte.

Mit der wirtschaftlichen Neuordnun«^ wurde auch das Vorhülfnis

zur Gutsherrschaft verändert, es war nur mehr rein das zwischen Ver-

pächter und Pächter. Damit war aber erst die letzte Kons(>qnenz der

Zeitpacht {rozoi^en.

1 Vgl. über Letzteres die aktenmässige Darstellung von Rimpler,

Domänenpolitik und Grundeigentumsvcrtheilung vornehmlich in Proussen.

1888. S. 157 ff.

2 Vgl. Berghaus a. a. 0. IV, 1. S, 43. Statist. Bosc-hreihg. d. Kr.

Franzburg. 1870. S. 96 und Knapp If. 464.
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599 Baucihöfe und ebenso

1217 Büdnerstellen

eigentümlich überlassen worden.' „Bauern und Büdner im

Domanium befinden sich bei dieser Art der Eigentumsver-

loihung- wohl und werden damit auch ferner zufrieden scin."-

Im Gegensatz da/Ai schmolzen natürlich die übrigen

Pachtbauerhöfe in der ersten Hälfte dos 19. Jahrhunderts

durch weitere Legungen immer mehr zusammen,^ nur wenige

gingen ebenfalls in Erbpacht^ oder Eigentum der Pächter über.

Während sich keine Spur davon findet, dass je an eine

Ausdehnung der Hardenbergschen Gesetzgebung auf Neu-

vorpommern und Rügen gedacht wurde, war dies anders als

die Bewegung des Jahres 1848 in Preussen den Anstoss

dazu gab, die Gesetzgebung über die gutsherrlich-bäuerlichen

Verhältnisse in liberalerem Sinn wiederaufzunehmen und die

Schranken zu beseitigen, durch welche 1816 die ursprüng-

lich beabsichtigte Reform so sehr eingeschränkt worden war.

Die neue Regierung, welche im April 1848 die Um-
gestaltung der bestehenden Agrargesetzgebung mit Sachkunde

angriif, verlaugte, um der künftigen Volksvertretung Gesetz-

entwürfe unterbreiten zu können, von allen Behörden Gut-

achten."' So unter dem 24. Mai auch von der Regierung: zu

Stralsund, da es unerlässlich sei auch in Neuvorpommern
für Regulierung des bäuerlichen Grundbesitzes legislative

Schritte zu thun.^'

In ihrem Bericht gab darauf die Stralsunder Regierung

eine im Ganzen zutrefifimde Darstellung der agrarischen Ver-

1 Nähere Ani^abon für die einzelnen Kreise 8. Beilage Nr. 3.

2 Knapp II, 464.

^ Die Bauern auf den Privatgütern in dem Kreis Rügen sclimolzen

in den Jahren 1820 -4(i von 164 auf 64, im Kreis Grimmen von 32 auf

S zusammen. Vgl. Beil. Nr. 8.

'* So wurden die 23 Zeitpachtbauerhöfe der Herrscliaft Spyker

nachdem letztere 1857 von dem Fürsten zu Putbus erworben worden
war, am 1. Dezember 1818 iiiren Besitzern zu Erbpacht mit Primogenitur-

erbfolgeordiiung verliehen: Zoitschr. f. Landeskulturgesetzgobg. V, S.66f.

5 Knapp I, 218.

« Knapp II, 463.
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hältniösc in Vorpommern und Rügen und ilircr geschicht-

lichen Entwicklung, behauptete jedoch unrichtiger Weise,

dass es neben bäuerlichen Eigentümern und Erbpächtern nur

noch reine Zeitpächtor daselbst gebe, das „gutslierrliche

bäuerliche Verhältnis" dagegen völlig fehle und dnhor ein

Regulierungsgesetz hier gegenstandslos sein würde.

Infolge dieser Darstellung wurde von dorn am 2. Mäi'z

1850 publizierten neuen Gesetz der III. Abschnitt, welcher

die „Regulierung der gutsherrlich- bäuerliclien Verhältnisse

behufs Eigentumsverleihung" betrifft, auf Neuvorpommorn aus-

drücklich nicht ausgedehnt, Wohl dagegen das übrige Ge-

setz, so dass die wenigen Erbpächter, die es hier gab, da-

durch in Eigentümer verwandelt wurden und hier wie überall

bei dem erblichen Besitz Ablösung der Reallasten erfolgte.'

Bei diesem Ablösungsgeschäft nun, welches der General-

kommission 7,u Stargard unterstand, stellte sich alsbald in

den 50er Jahieu die Behauptung des Regierungsberichtes,

dass es ein gutsherrlich -bäuerliches Verhältnis in Neu Vor-

pommern überhaupt nicht mehr gebe, als unrichtig heraus.

Es provocierten nämlich verschiedene Zeitpachtbauein,

die früher erbliches Besitzrcclit gehabt hatten und sich seines

Übergangs in Zeitpacht nicht bewusst geworden waren, eben-

falls auf Ablösung der Reailasten. Die (leneralkomniission

entschied in dem ersten derartigen Fall zu Gunsten der An-

tragsteller, sah sich dann aber in der Folge doch gezwungen

auf Grund der vorhandenen Kontrakte die l^ovokanten ab-

zuweisen, da sie nur Zeitpächter nicht Erbpächter oder Eigen-

tümer ihrer Stellen seien.

So erging es zwei Kossäten zu Mönkwitz- sowie den

sämtlichen Bauern zu Ummanz. ^ Erstere wandten sich da-

rauf mit einer Immediatvorstellung an den Prinzregenten.

Darin wird sehr richtig ausgeführt, es sei ein legislatorischer

Fehler gewesen, Nenvorpommern und Rügen auszuschliessen;

denn selbst wenn daselbst das gutsherrlich-bänerliche Ver-

' Nach Pmiher^ (S. 58S) wurden hier im Ganzon von etwa 50 Eib-

paclit-Hauergrumlstücken Reallaslen abgelöst.

2 Knapp II, 466.

3 Anhang, lY s. h. t.
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liältnis wirklich nicht vorkäme, hätfe die Eiiifühnmg des

Gesetzes ja Niemanden Schaden gethan.^ Da die Immediat-

voistellung erfolglos blieb, wandten sich die Bittsteller an das

Haus der Abgeordneten. Ebenso später die Ummanzer.

Dies hatte zur Folge, dass die Regierung gemäss dem

Autrag des Abgeordnetenhauses beschloss, den IIL Abschnitt

des Gesetzes von 1850 nachträglich auf Neuvorpommern aus-

zudehnen. Allein der Versuch scheiterte an dem Wider-

stand des Herreniiauses und des Provinziallandtages.-

So interessant diese Episode politisch ist und so be-

schämend sie ohne Zweifel für die preussische Regierung

war, — in wirtschaftlicher Beziehung kann nicht geleugnet

werden, dass ihr keine grosse Bedeutung zukam.

Denn solcher Stellen, welche nach dem Gesetz von 1850

regulierungsfähig gewesen wären, gab es in Neuvorpommeru

nur mehr verschwindend wenig. Das Gesetz vom 2. März

1850 knüpft ja in dem berühmten § 74 die Regulierbarkeit

der Zeitpächter hauptsächlich an zwei Voraussetzungen:'^

erstens, dass die betreffenden Stellen bisher nach

Gesetz oder Herkommen regelmässig immer wieder

mit einem bäuerlichen Wirt besetzt worden waren und

zweitens, dass mit der Verzeitpachtung eine „Be-

gründung oder Fortsetzung eines gutsherrlichen und

bäuerlichen Verhältnisses" verbunden war.

Das erstere Erfordernis hätte nun bei einem grossen

Teil der Zeitpächter in Neuvorponunern zugetroffen, da unter

Herkommen nicht Observanz oder erzwingbares (üewohuheits-

reclit, sondern das bei einer einzelnen bestimmten Stelle

hergebrachte Verfahren dei' tliatsächlichen Wioderbesetzung

gemeint ist,
'

Dagegen war ein gutsherrlich-bäueiliehes Verhältnis im

1 Knapp II, 4CÜ.

2 Vf,n. cli(> iiust'ührliclio aktoiimüssiü^o Darstpllung hni Kiiap]) II

Anliaiii^ § 2.

^ Knapp I, 227.

* Erkenntnis rtos Olieitribiinals vom 11. Nov. lSö'2 und vom
20. Sopt. 185B.

Fuchs, Unto'-^'aiijT dos naiinrnst. in SchwodisiMi-l'oiiuiiprii ii. Kiij^fn. 17
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Sinn des Gesetzes und auch nach unserer weitergehenden Aus-

legung nur in ganz geringem Umfang noch vorhanden.

Nach den Ermittlungen der Generalkommission vom
Jahr 1860 ' gab es in den Kreisen Greifswald und Grimmen
derartige reoulierungsfähigo Stellen überhaupt nicht mehr,

in Rügen ausser den 2 erwähnten in Mönkvitz und den 35

Bauerstellen in Ummanz ebenfalls nicht. Im Kreis Franz-

burg aber 21 solche Stellen in 5 Ortschaften; davon sind

aber nur 10 in Kinnbackenhagen Kossäten, die übrigen blos

Kcätner: ausserdem hier auch 28 unerblich lassitische Stellen

auf dem Darss und Zingst, bei welchem jedoch der Fiskus

(iutsherrschaft war und bereits eine private Regulierung ein-

geleitet hatte.

Man konnte also hier allerdings sagen: minima nun

curat praetor. Allein trotzdem war die Einführung des

Regulierungsgesetzes einfach eine Forderung der Gereciitig-

keit, der Konsequenz, der staatlichen Würde. Sie hätte wie

in der obigen Iramediatvorstellung mit Recht hervorgehoben

wurde, niemanden geschadet, während dies ihre Nichtein-

führung wenn auch nur bei einer kleinen Anzahl von bäuer

liehen Wirten tliat.

Die Ummanzer Bauern hatten nämlich nach Verlust

ihres Prozesses neue Kontrakte eingehen müssen, welche

keinen Zw'eifel mehr darüber liessen, dass ein gutsherrlich-

bäuerliches Verhältnis nicht mehr fortbestand, sondern reine

Zeitpachtkoutrakte waren. Nach deren Ablauf 1860 wurden

die bisherigen 35 Bauerstellen neu eingeteilt in 25 grössere

Stelleu und öffentlich verpachtet. Nur wenige der bisherigen

Pachtbauern blieben als l*ächter auf solchen neuen Stellen,

24 von ihnen dagegen wurden unter schriftlichem Protest

derselben gewaltsam exmittiert.-

Heute dürften auch die letzten Reste lassitischer Be-

sitzrechte und eines gutsherrlich - bäuerlichen Verhältnisses

verschwunden sein.

1 Regulierungen 80, I.

2 Vgl. den Anh., IV s. Ii. t.
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§ 2.

RÜCKBLICK.

Wii' sind am Ende. Werfen wir nunmehr nocli einmal

einen Blick zurück auf den Weg, den wir durchmessen haben,

um die Marksteine auf demselben sciiärfor als es bei der

ausführlichen Darstellung möglich war, hervortreten zu lassen,

indem wir noch einmal in grossen Zügen die ganze Ent-

wicklung verfolgen, überall nur die grossen Gesichtspunkte

und ausschlaggebenden Momente in derselben horvorhebc>nd.

Dabei ist es uns dann wohl auch erlaubt, nunmehr am Schluss

subjektiv zu dieser Entwicklung Stellung zu nehmen.

Es ist ein geschichtliches Trauerspiel , das sich vor

unseren Augen abgespielt hat. wenn wir zurückblicken auf

den Bauernstand in der Kolonisations/.eit und seine soziale

uud wirtschaftliche Bedeutung. Er wnr damals ein wichtiger,

ja man kann wohl sagen der wichtigste Faktor im Staats-

leben, damals als es vor Allem galt, die reichen Quellen erst

zu erschliessen, welche der fruchtbare Boden des Landes in

sich barg. Es war ein wirtschaftlich tüchtiger, relativ un-

abhängiger Stand.

Freilich waren die Verhältnisse unmittelbar nach vol-

lendeti-r Germanisierung des Landes überaus maiiniehfalti'»-.

(obenan stehen als Kern des neuen Bauernstandes die deutsehen

erst durch Neurodung entstandenen llagi-ndörfer hauptsäch-

lich auf dem Grund uud Boden von Klöstern , auch von

deutschen Rittern. Diese Bauern hatten zuerst privilegien-

weise deutsches Recht im Lande. Sie besassen iliie Höfe

zu Lehn, zu einem geringen Erbzins.

Ihnen am Nächsten stehen die Dörfer, welche im un-

mittelbaren Besitz des Landesherrn geblieben und n;ich dem
Muster der ersteren zu deutschem Recht — teils auch an

deutsche Kolonisten, teils an die alte slavische Bevölkeruns:

verliehen worden waren. Auch hier hatten die Baueiii durch

Kauf Erbzinsrechtc an ihi-en llöfou ei-langt.

Eistere sind in Neuvoipommern. letztere auf der Tusel

Rügen besondeis häutig.

17*
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Minder gut waren die Besitzrechte der slavisclien Dörfer

in dem adeligen Grundbesitz, namentlich dem des slavischen

Adels. Sie waren zuletzt von allen nach deutschem Recht

eingerichtet und dabei wohl gewöhnlich nicht mehr als erblich-

lassitische Besitzrechte (erbliche Kolonatsrechte) verliehen

worden, wenn gleich auch hier später Kaufhöfe die Regel

bilden. Die Pacht des Bauern, die er für die erbliche Nutzung

des Grund und Bodens gal), war hier im Allgemeinen höher,

die Ausbedingung wirtschaftlicher Hilfsdienste von Anfang

an häufiger. Eigentum im heutigen Sinn hatte der Grund-

herr freilich auch an diesen nicht. Denn er besass ja, seit

das deutsche Lchnsrecht Eingang gefunden hatte, selbst seine

Güter nur zu Lehn vom Landesherrn.

Überall aber waren die Bauern der Kolonisationszeit

Hintersassen d. h. die Grundherrschaft war überall zuerst da.

Aber sie hatten dabei überall, wo deutsches Recht galt, eigene

niedere Gerichtsbarkeit, welche Schulze und Schöffen im Xamon
des Grundherrn ausübten. Die hohe Gerichtsbarkeit aber

war noch — abgesehen von den Klöstern — beim Fürsten.

Mit dem Verfall der landesherrlichen Macht und dem

steigenden Einfluss der Vassalien beginnt alsbald der soziale,

rechtliche und wirtschaftliche Niedergang des Bauernstandes.

Er verlor* seine Bedeutung im Staate. Der wichtigste Stand,

der Träger der politischen Macht wurden nun die Vassnllen,

deren Unterstützung der Landesherr zu den zahlreichen Kriegs-

händeln bedurfte. Zur Belohnung erhielten dieselben ein

fürstliches Hoheitsrecht nach dem anderen. Vor allem die

hohe Gerichtsbarkeit über ihre Hintersassen.

Dies war aber von der grössten Wichtigkeit. Denn

damit waren die letzteren aus der Reclitssphäre und über-

haupt aus den Augen des Fürsten verschwunden und nun-

mehr gänzlich ihrer Grundherrschaft preisgegeben. Nun-

meiir lag es im Interesse der letzteren auch die Selbstver-

w^altung der niederen Gerichtsbarkeit durch ihre Untersassen

mehr und mehr zu beschränken, um sie endlich ganz eingehen

zu lassen; es gab ja doch keine höhere Instanz mehr ausser

ihr selbst. Aus dieser Gerichtsherrlichkeit der Grund lierrschaft
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entwickelten sich aber nunmehr auch I)akl die Anfänge einer

Erbunterthänigkeit und Schollenpflichtigkcit d. h. einer per-

sönlichen Gebundenheit des Bauern.

Zugleich aber war in seinen Besitzverhältnissen eine ge-

wisse Nivellierung eingetreten gegenüber der Mannichfaltigkeit

während der Kolonisationszeit. Von dem Augenblick an, wo
das deutsche Recht auch den Slaven zugänglich wurde, verlor

es den Wert des Privilegs und in dem Masse als auch die

altslavischen Bewohner sich deutsche Wirtschaftsweise an-

eigneten, verringerte sich das Bedürfnis nach deutschen Kolo-

nisten und verschlechterten sich damit die Bedingungen, unter

welchen diese angenommen wurden.

So hat sich aus der niedrigeren Klasse der übrig ge-

bliebenen slavischen Ackerbauer und der höheren der deutschen

Hagenbauern die in der Mitte zwischen beiden liegende Klasse

der erblichen Bauerwirte auf „Kaufhöfen", wie sie uns im

Weudisch-Rügianischen Landgebrauch entgegentritt, gebildet

— ähnlich wie in der west-deutschen Entwicklung die alten

Sklaven und die niederen Gemeinfreien zu der neuen in der

Mitte stehenden Klasse der Hörigen verscljmolzen. Es zeigt

uns dies ein allgemeines morphologisches Gesetz, dem wir

auch in der Folge wieder begegnen werden.

Indess tritt die alte Verschiedenheit doch noch in einen

prinzipiellen Unterschied zwischen den Bauern des Adels und

allen anderen hervor, indem nur gegenüber den ersteren ein

unbedingtes Auskaufungsrecht der Herrschaft für die eigene

Notdurft besteht.

Neben die Vassallen aber treten in dieser Zeit landes-

herrlicher Ohnmacht als zweiter politisch wichtiger Faktor die

aufblühenden Städte, welche die ewige Geldnot des Fürsten

und der Vassallen selbst trefflich zum Erwerb eines bedeu-

tenden Grundbesitzes zu benützen verstanden.

Auf diesem vollzog sich dann zuerst durch zahlreiche

Käufe und Austauschungen eine allmähliche Arrondierung

der zerstreuten einzelnen Besitzungen. Die Kommunen waren

von Anfang an auf eine andere intensivere Nutzung ihres

Grundbesitzes hingewiesen. Dem Fürsten, den Klöstern und

den Adeligen hatten die Bauern blos den nötigen Unterhalt



262 RÜCKBLICK.

zur Hof- und Haushaltung zu beschaffen, letzteren auch in

der Wirtschaft zu helfen — darüber iiinaus ging ihre An-

spannung noch nicht. Die Städte dagegen waren von An-

fang an auf Geldgewinn aus ihren Gütern bedacht.

Der gleiche Prozess vollzog sich aber seit der Refor-

mation auch auf den anderen Gütern. Der bisherige Vassall

ward, da die Lehnsdienste in Verfall gerieten, ausschliesslich

zum Landwirt, der mit allen Mitteln nach Gewinnung einer

grossen und wohlarrondierten Gutsherrschaft strebte. Auf

der anderen Seite kamen durch die Reformation die bisherigen

Klostergüter zum grössteu Teil in den Besitz dos Fürsten

und auch dieser musste bei dem allgemeinen Steigen der Be-

dürfnisse und dem Sinken des Geldwertes in jener Zeit auf

eine bessere Nutzung seiner Güter bedacht sein. Dazu war

aber auch hier vor allem eine Arrondierung des Grundbesitzes

durch Kauf und Tausch nötig.

Bei all diesen zahlreichen Verk.äufen und Austauschungen

und dem häufigen damit verbundenen Besitzwechsel im 15.

und 16. Jahrhundert hatten sich aber die Besitzrechto der

Bauern, welche stillschweigend mitverkauft wurden, eigentüm-

lich verwirrt und zwar in erster Linie dank dem rezipierten

römischen Recht.

Das deutsche Bauernrecht war wie die ganze Rechts-

ordnung dos Foudalstaates auf Treu und Glauben gegründet,

ein Eigentum im heutigen Sinn gab es dabei an den Bauerhöfen

damals überhaupt nicht. Nun aber ward der römische Eigen-

tumsbegriff, aus der Macht hervorgegangen und auf ihr be-

ruhend, in diese Verhältnisse eingeführt. Das geteilte Eigen-

tum war dem römischen Rechte ursprünglich ganz fremd, es

machte also einfach aus dem Oboreigentum des Gutsherrn

ein volles Eigentum, aus dem üntereigentum des Bauern eine

„supei'ficies cum jure ususfructus".

Ja noch mehr. Wie der ganzen deutschen Rechtsord-

nung die Zwangsjacke des Corpus Juris angelegt und jedes

einzelne Rechtsverhältnis, mochte es auch auf ganz anderen wirt-

schaftlichen Voraussetzungen beruhen, untergebracht werden

musste in irgend einem Teil des Systems, so wurde auch die

Erbunterthänigkeit, die „Bauerspflicht", die aus der Gerichts-
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henlichkeit der Gutsherrscliaft uud der Dienstpflicht des Bauern

sich entwickelt liatte, konstruiert nach den Rechtsnormen,

die für den servus und glebae adscriptus des römischen Rechts

bestanden. Und da man doch erkannte, dass diese nur für

das wirtschaftliche Leben des Bauern zutrafen, nicht für seine

persönliche Rechtsfähigkeit, in der er offenbar dem Freien

gleich war, so entstand aus dieser Verschmelzung das juristische

Unding der „Leibeigenschaft".

Mit diesem rechtlichen Moment vereinigte sieh nunmehr

jenes schon erwähnte wirtschaftliche: die neue landwirtschaft-

liche Thätigkeit des Vassallen , die gesteigerten Bedürfnisse

der anderen Herrschaften. Die Folgen davon äussern sich

nach zwei Richtungen: einmal beginnen in jener Zeit zahl-

reiche Bauernlegungen, andrerseits werden die Dienste der

erhalten gebliebenen Bauern mehr und mehr angespannt.

Diese Entwicklung vollzieht sich aber im Herzogtum

Pommern-Stettin rascher uud vollkommner als in Pommern

Wolgast, das uns vorzugsweise interessiert. Dort findet die-

selbe in der Bauerordnung von 1616 bereits einen gesetz-

lichen Al)schluss, aber auch hier hat am Ende dieser Periode

der Niedergang des Bauernstandes die erste Stufe bereits

erreicht, und hier wie dort waren es zunächst ein politisches,

dann ein rechtliches und endlich ein wirtschaftliches Moment,

welche dazu zusammengewirkt haben. Gleiches gilt auch von

der nächsten Periode.

Das grosse politische Ereignis, an welches im 17. Jahr-

hundert eine neue Phase unserer Entwicklung anknüpft, ist

der dreissigjährige Krieg. Er hatte zur Folge, dass Vor-

pommern und Rügen an Sciiweden kamen, mit dem sie über

160 Jahre lang verbunden blieben. Diese Zugehörigkeit zu

Schweden erwies sich aber in der Folge als verhängnisvoll

für den Bauernstand des Landes.

Aber auch direkt wirkte der dreissigjährige Krieg auf

dessen Lage und zwar von Grund aus umgestaltend ein. Er

zerrüttete den bisherigen Wohlstand des Bauern und machte

den rechtlich bereits herabgedrückten nunmehr auch öko-

nomisch kraftlos und dadurch erlangte die erstere Entwick-
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lung- erst praktisclic Bodoutung. Eiuo grosse Auzalil von

ßauerhöfen ward durch den Krieg wüste oder erledigt. Diese

betrachtete die Herrschaft nunmehr selbstverständlich als ihr

freies Eigentum, mit dem sie nach Belieben schalten konnte:

sie zog also einen Teil davon ein, die anderen besetzte sie

wieder aber nur zu dem Zweck, um davon die wirtschaft-

lichen Leistungen zu geniessen.

üie Wiedereinrichtung der aus dem Krieg zerstört her-

vorgegangnen Güter geschah somit nach ganz anderen Ge-

sichtspunkten unter ganz anderen wirtschaftlichen Umständen

als die erste Besetzung des Landes zur Zeit der Kolonisation.

Die neuen Bauernwirte kamen nicht immer aus eigenem Ent-

schluss, sie waren nicht in der Lage über Bedingungen zu

unterhandeln. Gebäude, Vieh, Hofwehr, Alles musste ihnen

die Herrschaft geben, sie konnten ihr dafür nichts bieten,

nicht einmal die Garantie tüchtiger Wirtschaft. Infolge dessen

erhielten sie den Hof auch nicht zu demselben Recht wie der

Bauer der Kolonisation. Sie bekamen ihn vielleicht auf be-

stimmte Jahre, meist ganz ohne bestimmte Zeit auf Probe, so

lang sie eben wirtschaftlich tüchtig demselben vorstanden,

also im besten Fall lebenslänglich.

Daneben bestanden nun freilich noch besetzte Höfe mit

den alten Wirten, aber auch diese letzteren waren durch den

Krieg alle mehr oder weniger so entkräftet, dass die Herr-

schaft in der Lage war sie ebenfalls in grössere Abhängig-

keit zu versetzen. Man möchte auch hier wieder jenes soziale

Gesetz finden, indem die auf kurze Zeit oder auf Probe neu-

angesetzten Wirte und die erblichen alten, die daneben sich

erhalten hatten, allmählich zu der neuen Klasse der lebens-

länglichen Lassiten mit meist wenigstens faktischer Vererbung

verschmolzen.

Nur da, wo die Bauernwirtschaften durch den Krieg

nicht so vollständig ruiniert waren und sich rascher selbst

wieder erholen konnten, so besonders in einem Teil von

Rügen erhielten sich unverändert die alten erblichen Besitz-

verhältnisse.

Aber auch ihnen entzog der dreissigjährige Krieg

wenigstens indirekt den rechtlichen Boden. Denn der Ver-
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ändciuni^- in den politisclion Verhältnissen des Landes, welche

er zur Folge hatte, entsprang ein gesetzgeberischer Akt, der

sonst wohl nie erfolgt wäre; die allgemeine Erneuerung der

Bauerordnung von 1616 für «las ganze Land, w^odurch die-

selbe auch im Fürstentum Rügen Geltung erlangte, obwohl

sie auf dessen bäuerliche Verhältnisse durchaus nicht passte.

Sie sprach ganz allgemein das volle Eigentum der Gutsherr-

schaft an den bäuerliclion Stellen und eine unbedingte Legungs-

befugnis derselben aus, erkärte die Bauern selbst für leib-

eigen und sprach ihnen jeden erblichen Besitz ab; auf den

besseren Besitz, die „Kaufhöfe", nahm sie nur ganz unge-

nügend Rücksiclit.

Dieser gesetzgeberische Akt war nichts anderes als ein

Irrtum, die Anwendung der Bauerordnung auf diese Verhält-

nisse ein L'nrecht. Indes gewann dies doch praktischen Eflfekt

erst in der wirtschaftlichen Entwicklung des 18, Jahrhunderts.

Für dieses neue ungefähr um die Mitte des 18. Jahr-

hunderts anhebende Stadium der Entwicklung ist es charak-

teristisch, dass in diesem ausschliesslich wirtschaftliche Fak-

toren an dem w'eiteren Niedergang des Bauernstandes arbeiten:

der Aufschwung in der Landwirtschaft und das schrankenlose

Walten des wirtschaftlichen Egoismus, wie es den Perioden

der intensiv gesteigerten Kultur eigen ist. Es äussert sich

hier als das Bestreben aus den Gütern einen möglichst hohen

Ertrag herauszubringen ohne Rücksicht auf ihre derzeitigen

Bewohner, teils indem die Bauerhöfe und Dörfer in grosser

Masse geschleift und grosse Güter aus ihnen gebildet werden,

teils indem der lassitische Bauer durch die Mittel der Be-

redung oder der Drohung in einen Zeitpächter verwandelt

wird, dessen Facht immer bei Ablauf der Kontraktsjahre ge-

steigert werden kann.

Nun hatte ja allerdings auch diese Periode ihre geschicht-

liche Notwendigkeit. Es ist wohl kaum in Abrede zu stellen,

dass der grosse technische Aufschwung im landwirtschaft-

lichen Betrieb und der ganze Kulturfortschritt, der sich daran

knüpft, durch die Bauerwirtschaften nicht erreicht worden

wäre. Derselbe konnte nur erfolgen auf grossen Gütern, die
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mit mehr Knpital und liöherer Intelligenz bewiitscliaftet

wurden, und zu diesem Zweck mussten zahlreielie Bauer-

wirtschafton eingehen. Man kann dies bedauern, aber es

erscheint als geschichtliche JS^otwendigkeit.

Denn aller Fortschritt in der Kulturentwicklung voll-

zieht sich ja — wie Brentano sehr richtig ausgeführt hat —
nur durch eine solche „Differenzierung der Klassen", welche

einige wenige wirtschaftlich Stärkere auf eine neue Kultur-

stufe emporhebt auf Kosten der wirtschaftlich Schwächeren,

welche daher teils zu Grunde gehen, teils auf eine tiefere

Stufe hinabgedrückt werden. Aber daneben tritt als zweiter

Faktor aller Kulturentwicklung eine andere, gewissermassen

extensive Tendenz, welche dahin geht allmählich auch die

zurückgebliebenen niederen Klassen auf die neu erreichte

Kulturstufe emporzuheben. Denn „jener erste Faktor darf

nie ausschliesslich zur Herrschaft gelangen, sonst wird die

Einheit in der Kultur eines Volkes zerstört, es stehen sich

in demselben Land zwei !Xationen gegenüber, von denen die

eine zur höchsten Ausbildimg ihrer Anlagen gelangt, die

andere aber völlig verkümmert. Nur die erstere erscheint

dann als Selbstzweck, die andere nur als Mittel für diese."

Diese, wesentlich aus der Geschichte der Arbeitorfrage

in England abgeleiteten Sätze Brentanos treffen auch voll-

kommen zu für jene Periode der agrarischen Entwicklung

in Schwedisch-Pommern. Der Preis, welcher für den Fort-

schritt in der Landwirtschaft durch die Yeruiehtung bäuer-

licher Existenzen gezahlt wurde, durfte — wenn nicht eben

jene schlimmen Folgen eintreten sollten — nicht unver-

hältnismässig hoch sein, d. h. die Aufsaugung der bäuerlichen

Stellen durch den Grossgrundbesitz durfte nicht so weit gehen,

dass erstere überhaupt so gut wie verschwanden, die Klasse

der Bauernwirte gänzlich herabgedrückt wurde zu ländlichen

Arbeitern. Denn dann war es nicht mehr möglich oder doch

ungleich schwerer, später auch diese unteren Klassen auf eine

höhere Stufe emporzuheben.

Hier war nun aber der Punkt, wo der Staat einschreiten

musste durch Eindämmung jener differenzierenden Tendenz,
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da :iii Selbtjiliilfc der iintcrdiückten KlasöCii hier wohl nioiit

zu denken war.

In Pieusson hat dies der Staat in jener Zeit auch wirk-

lich gethan mit der Durchführung des Bauernschutzes. Ob
aus sozialem Verständnis, oder aus praktischen Rücksichten,

kann uns liier gleich sein.

In Scliwedisch-rommorn hat die Regierung dies nicht

gethan, sie ist über klägliche Versuche, die ganz erfolglos

verhefen, nicht hinausgekommen. Dies ist der entscheidende

Punkt, von dem aus die Entwicklung der beiden so eng zu-

sammengehörigen Länder nunmehr weit auseinandergeht. In

Preussen war durch diesen Baueinschutz — und zwar vor

der Entstehung der bäuerlichen Zeitpacht — gesetzlich festge-

stellt, dass die Herrschaft kein unbeschränktes Eigentum an

ihren Ijauernhöfen liatte, es war damit ein Zustand festge-

stellt oder (wie in Preussisch-Pommern) wiederhergestellt,

der dem nlten geteilten Eigentum faktisch sehr nahe kam.

Mochte nun auch ein Teil der lassitischen bäuerlichen Wirte

in Zeitpächter verwandelt werden, deswegen erhielt die Herr-

schaft doch kein unbeschränktes Recht an den betrefFenden

Stellen.

Anders in Schwedisch-Pommern. Hier stellte die Ver-

wandlung der Lassiten in Zeitpächter das volle Eigentum der

Herrschaft an den Höfen, welche bestehen blieben, ausser

allem Zweifel. Auf der anderen Seite aber vollzog sich das

Bauernlegen hier ungehindert in grösstem Masstab.

Daneben steigerte dieselbe Entwicklung gleichzeitig die

Leibeigenschaft zu einem in Preussen ebenfalls nicht er-

reichten Grad: der Leibeigne an sich, losgelöst von der Scholle,

war zum Ding, zur Waare geworden, mit der man Handel trieb.

So war wirkhch am Ende dieser Entwicklung nur die

eine Klasse noch Selbstzweck, die andere nur Mittel für diese.

Die Massregel, welche helfen sollte, die Aufhebung der

Leibeigenschaft im Jahr 1806, konnte in Folge ihrer durch-

aus unglücklichen und ungenügenden Form den Untergang

des Bauernstandes nur vollenden. Als das Land 1816 an

Preussen fiel war der eigentliche Bauernstand als solcher ver-

schwunden: auf den adeligen Gütern (abgesehen von einer
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grossen Herrschaft) gab es überhaupt fast keine Bauern mein-,

im Donianium, den städtischen und akademischen Gütern gab

es noch eine Anzaiil Zeitpächter und ganz wenige unerbliche

Lassiten.

Auf den preussischen Staat wurden, als er das Land in

diesem Zustand überkam, grosse Hoffnungen gesetzt. Er hat

diese aber nur zum Teil erfüllt, indem er auf privatrecht-

lichem Wege die Zeitpachtbauern seines Domaniums in Eigen-

tümer verwandelte. Die übrigen Zeitpächter blieben , die

wenigen Lassiten verschwanden. Eine durchgreifende Agrar-

reform ist nicht erfolgt.

Die Gründe dieser Unterlassung dürften sich uns er-

geben, wenn wir die Frage untersuchen, auf welchem Weg
eine solche Agrarreform hätte erfolgen, an welchem Punkt

sie hätte einsetzen müssen.

Hier erkennen wir am schärfsten den grossen Fehler,

den die schwedische Regierung durch die Unterlassung einer

ähnlichen Massregel wie der preussische Bauernschutz es war,

begangen hat. Denn auf letzterem beruhte wenigstens äusser-

lich die ganze Hardenberg'sche Gesetzgebung, schon das Edikt

von 1811, besonders aber die Deklaration von 1816, welche

ausdrücklich auf die betreffenden altpreussischen Gesetze Bezug

nahm. Diese war daher an und für sich nicht auf Schwedisch-

Pommern anwendbar. Zwar hätte es gemacht werden können

wie in der Lausitz, auf welche sie einfach unter Weglassung

dieser Voraussetzung ausgedehnt w^irde. ^ Allein hier ward

sie dafür ganz konsequent nur auf Lassiten, aber nicht auf

Zeitpachtbauern erstreckt. Dies wäre aber für Neuvorpornmern

und Rügen gegenstandslos gewesen, da es kaum mehr Las-

siten daselbst gab.

Auch die Ausdehnung des Regulierungsgesetzes von

1850 wäre wie wir sahen nicht von grosser Bedeutung ge-

wesen, denn die Voraussetzungen der Regulierbarkeit, welche

dasselbe aufstellt, trafen nur bei einer kleinen Zahl der Zeit-

pächter noch zu.

1 Durch Gesetz vom 21. Juli 1821: vgl. Knapp I. S. 200 A. 1.
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Was hier not that, wenn eine Agrarreform in dem ur-

sprünglichen wahren Geist der Stein -Hardenberg'schen Ge-

setzgebung erfolgen sollte, das war die Regulierung aller

Zeitpächter, welche überhaupt noch bäuerlichen Standes, Nach-

kommen der alten Bauernwirte waren, auch wenn ein guts-

herrlich-bäuerliches Verhältnis bei ihnen nicht mehr bestand.

Gegen eine solche Reform wird man einwenden, dass

sie ein Eingriff in wohlerworbene Privatrechte gewesen wäre.

Privatrechtlich — das muss allerdings zugegeben werden —
hatte die Entwicklung der Jahrhunderte klar und zweifellos

zu Gunsten der Gutsherrschaften entschieden. Wo Zoitpacht

ohne Bauernschutz bestand, war das volle Eigentum des Guts-

herrn unbestreitbar. Aber waren diese Rechte auch wirklich

„wohlerworbene"? War nicht jene Bauerordnuug von 1G16

auf der sie zuletzt beruhen nur durch ein gesetzgeberisches

Versehen auch für Pommern-Wolgast bestätigt worden? und

was waren die Mittel, durch welche zum Teil der lassitische

(selbst der erblich-lassitische) Bauer in einen Zeitpächter ver-

wandelt wurde — die Köderung durch Aufhebung der Dienste,

auch wenn dies zunächst einen wirtschaftlichen Vorteil be-

deutete, die Drohung mit der Licitation des Hofes — anderes

als ein Unreell t, als rohe Unterdrückung des wirtschaftlich

Schwächeren durch den Stärkeren? Und gibt es — so muss
man dann mit Arndt weiter fragen — überhaupt eine Ver-

jährung des Unrechts?

Privatrechtlich war die Sache klar und allerdings hat

ja der Staat zunächst die Aufgabe, die private Rechtsordnung

zu schützen und zu achten. Aber es gibt bekanntlich Fälle,

wo Interessen der Gesamtheit, Gemeinheitsinteressen ihn

zwingen können, in diese Rechtsordnung einzugreifen. Da
wird es dann freihch zuletzt immer darauf ankommen, ob die

öffentlichen Interessen, um deretwillen ein solcher Eingriff

geschehen soll, bedeutend genug sind, um den moralischen

Schaden aufzuwiegen der in dem Eingriff selbst liegt.

Und ob dies hier der Fall war, darüber lässt sich aller-

dings streiten.

Der preussische Staat hat es vorgezogen, eine solche

Reform zu unterlassen. Zu seiner Entschuldiffunff konnte
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er allerdings sagen, dass die Hauptschuld die schwedische

Regierung träfe, welche es unterliess, rechtzeitig, nämlich vor

Entstehung der Zeitpacht, in die Entwicklung einzugreifen;

dadurch konnte sich diese ungehind(nt bis zu einem gewissen

Abschluss vollziehen. Diesen fand der preussische Staat vor,

als er das Land bekam, und er konnte nun der Ansicht sein,

dass es zu spät zum Eingreifen sei. Er konnte dies, es war

dies auch ein Standpunkt.

Aber, dass er unter anderen Umständen aucii zu einem

solchen radikalen Eingriff bereit war und dass ein solcher

auch in diesem vorgeschrittenen Stadium der Entwicklung

noch möglich war, das hat er in einem anderen damals eben-

falls neu- oder doch wiedergewonnenen Landesteil, in Posen,

bewiesen.'

Auch hier war während der Zugehörigkeit desselben

zu dem Herzogtum Warschau im Jahr 1807 ganz wie in

Schwedisch-Pommern die Leibeigenschaft aufgehoben worden

ohne gleichzeitige liegelung der Besitzveihältnisse und Sta-

tuierung eines Bauernschutzes, und dadurch waren di<^ bis-

herigen nichterblichen Unterthanen den Gutsherren vollständig

preisgegeben worden. Der preussische Staat hatte dies 1815

für das neugewonnene Grossherzogtum Posen sogar zunächst

bestätigt. Aber als seit 1816 die Einziehung bäuerlicher

Stellen sehr überhand nahm, ordnete er 1819 einen unbe-

dingten Bauernsciiutz an und unterwarf sodann durch das

Reguherungsgesetz vom 8. April 1823 ebenso die^ Lassgüter,

wie die Zeitpachtstellen der Reguherung behufs Eigentums-

verleihung. Bei letzteren war nur Voraussetzung, dass ihre

Inhaber bäuerlichen Standes, in den Yerleihungsurkunden

oder sonst als Bauern charakterisiert waren.

Dies wäre unseres Erachtens der Weg gewesen, auf

dem sich auch in dem ehemaligen Schwedisch-Pommern eine

Reform hätte vollziehen müssen und können. Denn dieses

Erfordernis wäre auch noch bei den meisten Zeitpäehtern

daselbst erfüllt gewesen. Allein das nationale Moment, welches

dieses schneidige Auftreten des preussischen Staates gegen

1 Vgl. Knapp I, 205 ff.
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die polnischen Gutsbesitzer veranlasste, fehlte hier ganz und

so unterblieb auch hier jeder derartige Eingriff.

Die Folge davon ist, dass der Regierungsbezirk Stral-

sund heute in der ganzen preussischen Monarchie ja in ganz

Deutschland in l^ezug auf Verteilung des Grundbesitzes ein-

zig dasteht ^
: grösstes Yoriierrscheu der Rittergüter neben

einer geringen Anzahl bäuerlicher Eigentümer, die aus dem

Domanium stammen; ausserdem eine kleine immer mehr ab-

nehmende Anzahl bäuerlicher Zeitpächter, eine grössere An-

zahl von Eigenkätnern und Büdnern und vor Allem die

grosse Masse der besitzlosen Landarbeiter.

Die Nachteile dieses Yerhältnisses sind auf dem Gebiet

der Auswanderung^ und in der Lage der ländlichen Arbeiter,

welche eifahrungsgemäss überall da besser ist, wo ein kräf-

tiger bäuerlicher Mittelstand neben ihr steht -^j offen zu Tage

getreten. Es hat auch bereits nicht an Versuchen gefehlt,

durch Paizellierung von Domänen eine andere Verteilung

herbeizuführen und allmählich künstlich wieder einen Stand

mittlerer bäuerlichei- Wirte zu schaffen. So, wie schon er-

^ Von allem Kulturland kommen 80.90",o «mf 694 grosse Güter,

nur 14. 51 "/'o
auf 185 Lindgemeinden (Bauer- und Büdnerdörfer) und

4. 59% auf 14 Stadtfluren (Sorabart-Ermsleben , Die Fehler im Par-

zellierungsverfahren der preussischen Staatsdomänen. Berlin 1876.

5. 10.) Nach einer anderen Angabe umfassen die Güter von 600 M. und

darüber 81 % der Gesamlfläche; von den vorhandenen 26000 (?) Einzel-

wirtschaften mit einer Gesamtfläche von 298000 Ha. nehmen 975 Wirt-

schaften 250000 Ha. ein, so dass für mehr als 25 000 Wirtschaften nur

etwa 48 000 Ha. übrig bleiben. (Goffcken Bevölkerungspolitik, Aus-

wanderung, Kolonisation in Schönbergs Handb. 2. Aufl. IL S. 964.)

^ Im Jahr 1872 wanderten aus dem R.-B. Stralsund 3160 Personen

von ca. 200000 Seelen aus gegen 140 aus der Altmark mit ungefähr gleicher

Bevölkerung (Sombart a. a. 0.). In ganz Pommern betrug die nach-

gewiesene überseeische Auswanderung 1881—85 durchschnittlich jälirl.

1,25% der Bevölkerung, die höchste Verhältnisziifer von ganz Deutsch-

land (Statist. Jahrb. f. d. Deutsche Reich 1887. S. 24); ebenda überstieg

die Auswanderung im Jahr 1881 den Überschuss der Geburten im Ver-

hältnis von 16,68 : 13,(i7. (Schönberg H. B. a. a. O.)

ä Vgl. Rimpler a. a. O. S. 77. v. d. Goltz, Die ländl. Arbeiterfrage

S. 364; v. Miaskowski, Das Erbrecht u. d. Grundoigentumsverteilung I.

1882. S. 34.
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erwäiint, in den 30 er und 40 er Jahion und (]ann neuerdings

wieder in den Jahren 1875 und 187(5.'

Alle diese Versuche haben aber ihren Hauptzweck zur

Schaffung eines neuen kräftigen Bauei'nstandes beizutragen

nicht erreicht und sind im Ganzen als misslungon zu bezeichnen.

Die neu geschaffenen Höfe sind fast nirgends mehr in erster

Hand- — von den jüngsten Parzellierungen abgesehen,

aber auch hier ist die projoktirte neue Grundeigentumsver-

teilung durch Zusammenschlagung und ParzolHeruug schon

wieder sehr durchkreuzt worden.''' Von einem wirtschaft-

liclien Gedeihen der neuen Bauerwirtsciiaften kann in den

meisten Fällen hier so wenig wie dort gesproclien werden.

Allein bei allen diesen bisher ausgeführten Parzellierungen

sind, wie von sachkundiger Seite ^ eingehend nachgewiesen,

so viele Fehler in der Ausführung bi-gangen worden, dass

die bisherigen Misserfolge noch nichts beweisen gegen die

Massrogel selbst und ihre Bedeutung, speziell für Neuvor-

pommern. „Man kann — sagt Sombart ^ — vielfacher Ge-

gengründe ungeachtet, doch nur bei der Behauptung stehen

bleiben, dass die Zustände in Neuvorponmiern dauernd nur

dadurch gebessert werden können, dass man auf die urwüch-

sigen wirtschaftlichen Verhältnisse zurückgreift d. h. eine An-

zahl grosser Besitzungen teilweise oder ganz parzelliert und

einen besitzenden Mittelstand ins Leben ruft."

Es ist hier nicht der Ort, näher auf diese so überaus

wichtige Frage der sog. inneren Kolonisation einzugehen und

zu untersuchen, in wie weit es möglich und selbst ratsam ist

auf diesem Weg hier künstlich wiederherzustellen, was die

Entwicklung von Jahrhunderten zerstört hat. Aber es ge-

nügt der Hinweis auf das bisherige ]\Iisslingeu, um zu zeigen,

dass hier nur ausserordentlich vorsichtig und langsam vor-

gegangen werden kann. Auf der anderen Seite ist es aber

auch an sich einleuchtend, dass durch solche Parzellierungen

1 Vgl. Rinipler Kap. III §!? '2 und 3.

2 Rimplor S. l(J5.

3 Rimpler 8. 107.

* In den citierteii Scliriffon von Sombart-Ernislebpn und Rimpler.

5 a. a. O. S. 11.
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die Naclikommcn der alten Baiierwirte, wie sie in der Klasse

der ländlichen Arbeiter vor unseren Augen stehen, direct zu-

nächst wenig gewinnen, da sie nur in den seltensten Fällen

in der Lage sein dürften solche neugeschaffene Bauerstellen

zu übernehmen.

Im Hinblick darauf erscheint es mindestens ebenso

wichtig und dabei viel leichter durchführbar, an den augen-

blicklichen Zustand anknüpfend den Gedanken wiederaufzu-

nehmen, der sich schon bei Reichenbach und in dem Par-

zellierungsgesetzentwurf von 1810' angeregt findet: die He-

bung des ländlichen Arbeiterstandes durch Verleihung von

Grundbesitz. -

1 Vgl. oben S. 197 und 235.

- Vgl. diVs verständnisvolle Seliriftclion von A. Biiron Wolfl"-

Laitzen Beitrag zur ländliolien Arbeiterfrage in Pommern. ISTf).

P 11 c h a , tTiitcrgaiiR ilos Baiicrnst. in Sohwpilisoli-I'ornriiprn ii. ü.iif^en. Jg



ANHANG.

DAS GlITSHERELICH-BÄUERLICHE VERHÄLTNIS

AUF DEN VERSCHIEDENEN GÜTERN.

(Nach den Spezialakten.)

I.

D AI A N I U M.

SAAL.i

Diese von 15 Yoll- uud 4 Halbbauern bewolmte Dorf-

schaft befand sich zu der Zeit, als sie in ein Ackerwerk ver-

wandelt werden sollte, in blühendem Zustand. Sie wird als

die volkreichste im Domanium , wo nicht im ganzen Lande,

bezeichnet uud war nach dem Inventar vom 11. Januar 1769

von 135 männlichen und 130 weiblichen Unterthanen bewohnt,

welche zusammen 252 Pferde, 29 Stiere, 78 gute Kühe und

77 Starken etc. besassen.

Dieses blühende Dorf nun sollte nach dem Projekt

eines gewissen von Schwarzer dergestalt in ein Ackerwerk

verwandelt werden, dass von den Bauern ein Teil nach anderen

wüsten Domanialbauerhöfen versetzt werden sollte. Die Bitte

der Bauern sie in ihren Wesen zu belassen wurde, da die

neue Einrichtung schon die Genehmigung des Königs gefunden

1 Archiv der k. Regierung zu Stralsund : Acta betr. die Nouein-

richtunir von Saal. V"!. oben S. 135.
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hatte, als zu spiät eingebracht abgewiesen. Vergebens ver-

wenden sich General-Statthalter und Regierung unterm 14. No-

vember 1768 bei der k. Einrichtungs-Kommission zu Gunsten

der Bauern, welche als gute Wirte trotz des vielen in den

Kriegszeiten erlittenen Ungemachs sich bewährt hätten. Am
21. Januar 1769 wird der Kontrakt mit dem von Schwarzer

abgeschlossen.

Fünf der Bauern werden auf wüste Höfe versetzt, vier

aber nach Langenhagen auf Höfe, welche zu diesem Zweck

erst von den sie bewohnenden Bauern geräumt werden müssen.

Unterm 11. Apiil 1769 verlangen nun aber die gelegten

Bauern von Saal auf Grund der Bauer-Ordnung von 1616,

dass sie durch diese Legung frei werden und ihre Hofwehr

ausgeliefert erhalten, und rufen, da sie ausweichenden Be-

scheid bekommen, die Gerichte an.

Darauf ergeht nun ein Bericht der Einrichtungs-Kommis-

sion an den König, in dem wir eine sehr interessante Zu-

sammenstellung vou Bauernlegungen finden.

„Verlegung und Transportation von Bauern — heisst

es darin — und Errichtung neuer Ackerwerke aus bisherigen

ßauerdörfern ist in Pommern zu allen Zeiten nicht ungewöhn-

lich gewesen. Die Pommersche Bauer-Ordnung Tit. XI Nr. 16

erlaubt dies auch. Die Natur des pommerschen Bauern ist

danach ganz anders als die des schwedischen. Daher den

Herrschaften in Pommern nicht die Freiheit zu benehmen

mit diesem ihrem Eigentum zu schalten wie ihnen beliebt.

„In den Gütern der Städte Stralsund und Greifswald

ist die Errichtung eines Ackerwerks aus ehemaligen Bauer-

dörfern und die Umlegung der daselbst befindlichen Bauern

so wenig ungebräuchlich, dass vor wenigen Jahren auf der

Insel Rügen zu Schwine, einem der Stadt Stralsund gehörigen

Dorf eine dergleichen Einrichtung zu stände gekommen, ohne

dass derselben von Jemand hätte widersprochen werden

mögen.

„Nicht zu gedenken, dass auch untorsehiedliche Particu-

liers aus ihren Dörf(>rn Höfe errichtet und den Kornbau da-

durch sehr vermehrt haben.

18*
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„In E. K. M. Domanio sind davon nicht minder häufige

Beispiele vorhanden". (Folgt die Aufzählung einer Reihe

von Bauerdörfern, welche, zum Teil durch die Pfandherrschaft

mit Yorwissen der damaligen Reluitions-Kommission, in Acker-

werke verwandelt wurden).

„Es würde nicht schwer sein E. M. mehrere Exempel

von errichteten neuen Ackorwerken im Domanio besonders

aus den Akten der vormaligen Reluitions-Kommission darzu-

legen, allein die Kommission enthält sich dieser Weitläufig-

keit um so mehr, als die meisten dieser Beispiele zugleich

mit einer gänzlichen Legung der Domanialbauern verknüpft

gewesen sind und daher auf die zu Saal gemachte Verfügung

überall nicht anwendbar sein würden. . . .

„Die Saaler Kirchen-Matrikel vom 27. September 1669

ergibt ferner, dass bereits ehemals ein Ackerwerk daselbst

vorhanden gewesen, welches ohne Zweifel durch die Kriegs-

läufte verwüstet mit der Zeit Bauern eingeräumt worden,

welche den Acker wiederum angebaut und demjenigen die

Gestalt eines Dorfes erteilt haben, was ursprünglich nichts

anderes als ein Ackerwerk oder Gut war. Ereignisse der

Art haben sich auf mehreren Stellen des Domanii zuge-

tragen. . .

„Wenn die Bauern in ihrer Klagschrift behaupten, dass

mit E. M. Domanialgütern und ünterthanen von der Kommis-

sion ein recht unerlaubter Handel getrieben worden, so ist

dies eine Sache, welche die schwärzeste Bosheit verrät und

worüber wir E. M. strengste Gerechtigkeit in Demut anrufen

müssen".

Die Antwort des Königs vom 21. Mai 1770 verlangt

genaue Untersuchung der Sache und Erwägung des Nutzens

oder Schadens überhaupt , der aus der Verwandlung von

Bauerdörfern in Ackerwerke entsteht.

Unterm 10. Dezember 1770 berichtet die k, Kammer

an die das Jahr vorher ausser ^Aktivität gesetzte frühere

Einrichtungs-Kommission, dass ein Teil der zu transportieren-

den Saaler Bauern durch militärischen Zwang nach den

bestimmten Örtern geführt werden sollte, aber die gesamten

Bauern seien nebst ihren Knechten heimlich entwichen, worauf
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dio Translokation der zurückgelassenen Weiber, Kinder und

Effekten derselben ohne Anstand vollzogen wurde.

Die Bauern waren aber nach Mecklenburg entwichen,

um hier einen Advokaten zu finden.

„Dies wäre ihnen" — wie die Eingabe der Bauern an

das Ober-Tribunal besagt — „so übel ausgelegt, dass sie dem
Gerücht nach deswegen verarrestiert und bestraft werden

sollten, auch zu diesem Zweck acht Mann Husaren nach Saal

verlegt worden, ungeachtet sie in Beistimniung der Kechte

dafür halten müssten, dass der Betrieb ihrer Appellation ihnen

unmöglich zum Vorwurf und zur Bestrafung gereichen könnte".

Die Appellation wurde jedocii vom Tribunal abgewiesen

und da auch über den Vorschlag des Pächters von Schwarzer

zur Beilegung des Streites, dass dio sämtlichen früheren Bauern

^/ö des Ackers zurückerhalten sollten, er nur V^ behielte, aber

auch die Pacht pro rata von ersteren mitgetragen werde,

eine Einigung wegen verschiedener Punkte nicht zu Stande

kam, so blieb es bei der einmal getroffenen neuen Ein-

richtung.

Von besonderem Interesse sind ferner die Akten der

Dörfer

PROMOISSEL, CRA MPAS, HAGEN UND RUSSEWASE

wegen des von den Bauern behaupteten Eigentums an ihren

Gebäuden und Inventarien. Ein solches Pjigentum an Zimmern

und llofwehr begründete ja eine Präsumtion für ein erbliches

Besitzrecht an den Höfen und wenn wir damit die allerdings

dürftigen Nachrichten der Akten über Interimswirtschaft und

Erbschichtungen in jenen Dörfern zusammenhalten, so kommen
wir zu dem Schluss, dass wir wohl auch hier ganz ähnlich

wie in Ummanz (siehe unten!) den Besten eines besseren

bäuerlichen Besitzrechtes also erblichen Lassiten gegenüber

stehen.

Die allgemeine Domänen -Licitation des Jahres 1768^

griff aber auch hier umgestaltend ein, indem sie zu einer

^ Archiv d. k. Reg. z. Str.: Ämtorsacheii I. Lit. J. Nr. 3 und

Ämtersach. III. Lit. V. Nr. 7.

- Vgl oben S. 145.
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Selbstpaclitiing der Bauern jedoch „auf unbestimmte Zeit"

führte. Mit Promoissel wurde am 5. Mai 1768 ein Arrhonde-

Kontrakt abgeschlossen; ähnlich mit Russewase. Ob auch

mit Crampas ist nicht ersichtlich. Über Hagen dagegen be-

sagt ein Memorial aus dem Jahr 1783, dass die k. Kammer

die bisher ohne Kontrakt geweseneu Bauern daselbst nach

billiger Erhöhung ihrer Pacht m.it einem förmlichen Kontrakt

zu versehen beschäftigt sei. Es war also hier offenbar bis

zu diesem Jahr ganz beim Alten geblieben.

Im Jahr 1776 nun bei der Aufnahme von Inventarien

auf den Domanialgütern im Amte Bergen behaupteten die

Bauern jener vier Dörfer sowie die von Vieregge, Carow,

Maschenholtz u. a. (sämtlich auf Jasmund) das Eigentum an

ihren Gebäuden und Hofwehren und erhielten durch Rescript

der k. Kammer vom 22. Oktober die Beweisführung darüber

auferlegt, da auf den übrigen Domanialdörfern allenthalben

Gebäude und grösstenteils auch das Yieh der Krone gehörton

und also die Vermutung gegen sie spreche. Die Sache blieb

jedoch zu I^ebzeiten des damaligen Amtshauptmanns liegen.

Unter seinem Nachfolger wandten sich am 18. Januar

1782 die Bauern unserer vier Dorfschaften an das k. Amts-

gericht mit der Bitte um eine schriftliche Versicherung über

ihre Eigentumsrechte an ihren Häusern und Hofwehren.

Sie maclien zur Begründung ihres Anspruchs geltend,

dass sie und ihre Vorfahren schon von alten undenklichen

Zeiten her ihre gesamte Wehr an Vieh und Fahrnis, Bau-

und Hausgerät sich selbst angeschafft , ihre Häuser und ge-

samten Zimmer erbauet und gebessert, überhaupt sich in

Allem selbst eingerichtet und in wirtschaftlichem Stand er-

halten, ohne das Geringste dazu von der hohen Krone aus

königlichen Domanialmitteln erhalten zu haben. In den grössten

Drangsalen bei den verschiedenen feindlichen Invasionen mit

ihren unermesslichen Kontributionen und Lieferungen aller

Art, da aus Mangel an Vieh, Saat- und Brodkorn der Acker

unbebaut liegen bleiben musste, sei ihnen nicht die geringste

Unterstützung widerfahren, auch in neueren Zeiten bei dem
mehrmaligen Viehsterben, wo einigen von ihnen Alles ge-

storben war, kein einziges Haupt zur Wiedereinrichtung her-
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gegeben worden. Die Häuser seien neugebaut und ausge-

bessert ohne die geringste Hilfe wie die königl. Amtsrech-

nungen und Holzverschläge ergeben müssten , worin keine

Spur befindlich sein werde, dass ihnen jemals Geld oder Holz

oder sonst irgend etwas zur Einrichtung bewilligt worden.

Vor allem aber beweise für ihr Eigentum, dass bei ihren

Erbschichtungon Zimmer und gesamte Wehre zu Oeld gesetzt

und von den neuen Wehrsleutcn daraus den übrigen Ge-

schwistern und Verwandten ihr Erbteil ausbezahlt werde;

Fremde aber, die mit dem vorigen Besitzer gar nicht ver-

wandt gewesen, die Zimmer und gesamte Wehre für baares

Geld bezahlt hätten.

Sie bitten schliesslich um eine Untersuchung in loco.

Aber erst nachdem sie ihre Vorstellung unterm 3. September

erneuert und sich dazwischen auch zweimal mit ähnlichen Ein-

gaben an die königl. Kummer und den Gcneralgouverueur ge-

wandt haben, werden sie vom Amtsgericht auf den 26. Oktober

vorgeladen. In diesem Termin produzieren nun die Bauern zur

Erweisung ihres behaupteten Eigentums eine Fülle von Doku-

menten, eine Reihe von Attesten über Ankäufe von Bauholz,

von Vieh u. s. w., über Auszahlung von Erbteilen, eine Cessious-

urkunde über Abtretung eines „Bauerwesens als Haus, Scheune,

Stallung, Hof und Gartenplatz" nebst gesamtem Inventar gegen

Zahlung von 100 ixf -^ endlich eine Erbschichtung, welche sich

indes nur auf das Inventar erstreckt, das Haus übernimmt

der neue Wehrsmann, welcher die Wittwe des Verstorbenen

heiratet, verpflichtet sich aber dem Sohn des letzteren, wenn

er 16 Jahre geworden, dasselbe in dem empfangenen Stand

und gegen eine gleichmässige, leidliche Taxe abzutreten.

Infolge dieses überzeugenden Beweismaterials gibt der

interimistische Amtshauptmann von Scheelen am 14. Mai 1783

sein Gutachten an die k. Kammer dahin ab, dass sich aus

den beigebrachten Dokumenten einerseits ergebe, dass die

Bauern ihre Häuser aus eigenen Mitteln erbaut und andrer-

seits in keinem der vorhandenen Amts-Visitationsprotokolle

eine Spur davon zu finden gewesen sei, dass ihnen aus könig-

lichen Waldungen jemals Holz gereicht worden sei. Gleiche

Bewandtnis habe es mit ihrem Wehrstand.
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^Aiif Jasmiind" — fährt der Bericht fort— „ist dieses

auch gar oichts Seltenes, indem unter der ganzen Herrschaft

Spyker allen dortigen Bauersleuten die Inventarienstückc

durchgängig, auch die Häuser mehrenteils eigentümlich zu-

gehören sollen und hievon die Ursache dem dreissigjährigen

Krieg zugeschrieben wird, da das Land von der feindlichen

Invasion verheert, die Einwohner ausgeplündert und die leeren

Zimmer eingestürzt , die nach hergestelltem Frieden von be-

mittelten Personen wieder aufgebauet sind, welche denn auch

das zur Kultur des Ackers benötigte Vieh und Fahrnis sich

selbst angeschafft haben". "Wie schief diese Erklärung ist,

braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden.

Der Amtshauptmann bittet demgemäss dem Gesuch der

Bauern zu entsprechen.

Allein ein Pro Memoria der k, Kammer kommt aus

den Akten der k. Kammer, der Reluitions-Kommission und

der Einrichtungs-Kommission zu anderen Resultaten.

Es hebt nämlich hervor, dass in dem über Promoissel

ausgefertigten Pfandkontrakt vom 8. Februar 1703 dem Pfand-

träger „verstattet wird die nötigen Gebäude mit Vorwissen

der k. Kammer verfertigen zu lassen" und ihm dafür Liefe-

rung des Holzes und Ersetzung der Baukosten zugesagt wird

Dass sodann bei den Verhandlungen mit den Bauern wegen

ihrer Reluierung 1744 diese sich beschwerten, dass ihre Pfand-

herrschaft die Reparierung der Zimmer verabsäumt habe. Dass

ferner in dem Prolongations-Kontrakt vom 18. Februar 1745

dem Pfandträger die Konservation der Bauern zur Pflicht

gemacht wird und zu dem Zweck ein Inventar errichtet

wurde, worin „nicht nur die Zimmer sondern auch die ge-

samte Hofwehr der Bauern ohne irgend eine Reservation

wie gewöhnlich verzeichnet worden". Endlich, dass der

Arrhende-Kontrakt für Promoissel vom 5. Mai 1768 von

einem Eigentumsrecht der Bauern an den Zimmern und Hof-

wehren nichts erwähne, vielmehr besage, dass ihnen alle Ge-

bäude nach einem Inventar überliefert und von ihnen in diesem

Zustand erhalten werden sollten; das Holz zu Reparaturen

sollten sie sich aus eigenen Mitteln anschaffen, das zu Haupt-

und Neubauten aber auf Verlangen frei geliefert erhalten.
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^Wozu Alles dieses, wenn die Zimmer ein Eigentum der

Bauren wären, welches sie bei der königlichen Einrichtungs-

Kommission nicht einmal behauptet haben ?•*

Infolge dieser Auffassung wird unterm 4. August 1783

das Gesuch der Bauern um Ausstellung von „Hausb riefen"

abgeschlagen, da sich aus den Akten ergeben habe, „dass

die Zimmer und Tnventarien der Supplikanten von jeher als

ein Eigentum der hohen Krone angesehen und als ein solches

ohne Vorbehalt ehedessen zur Inventur gebracht, verpachtet

und verpfändet worden , zu den erforderlichen Bauten auch

stets (!) das Freihauholz aus königlichen Holzungen verwilligt

worden".

Bald bot sich aber den solcher Gestalt abgewiesenen

Bauern Gelegenheit ihre Ansprüche zu erneuern. Noch in

demselben Jahre 1783 wurden nämlich die Bauern unserer

vier Dörfer, nachdem schon ein Jahr zuvor eine Steigerung

der Pacht bis zum Ertragsanschlag von ihnen erlangt worden,

befragt, was sie aufs PTöchste an Pacht zu geben bereit wären,

wenn ihnen die Dörfer auf 20 Jahre verpachtet würden.

Zugleich wird ihnen mit einer öffentlichen Licitation gedroht.

Infolge dessen machen die Bauern wirklich Gebote über den

Ertragsanschlag hinaus und diese werden auch von der k.

Kammer acceptiert, welche sich aber jetzt nur noch auf eine

10jährige Pachtzeit einlassen will.

Bei den näheren Verhandlungen am 17. November 1783

erklären sich jedoch die Bauern nur unter der Bedingung

zu der offerierten Pachterhöhung bereit, dass ihnen wenigstens

20 Pachtjahre bewilligt würden und das Eigentum an ihren

Zimmern und Wehren zugestanden würde, wie es vom Amte
Bergen selbst anerkannt worden sei. „Dasjenige, was allen-

falls zu der Pfandträger Zeiten in den Inventariis und Kon-

trakten gegen sie als in dergleichen Sachen ganz unwissende

Ackersleute geschehen oder auch in den letzten von der k.

Eiurichtungs-Kommission ausgegebenen Kontrakten wegen

des Bauholzes völlig ohne ihren Vorbewusst stipuliert worden,

könne doch ihre Gerechtsame wohl auf keine Weise schwächen".

Darauf erhalten sie den Bescheid, dass erst ein genauer

Ertragsanschlag gemacht werden müsse, um ihnen die Dürfer
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je nachdem auf 20 Jalire oder za Erbpacht zu überlassen,

und dass ihre Eigentumsansprüche näher geprüft werden

sollten. Erst 1786 wird ihnen dann durch Rescript des

Generalgouverneurs vom 11. Oktober die Zusicherung der

Kontrakte auf 20 Jahre erteilt. Nun bitten aber die Bauern

um solche auf 50 Jahre, da sie „das Ausserste geboten und

dennoch in Gefahr leben müsston nach verflossenem, zwanzig-

jährigem Zeitraum bei vielleicht dann seienden, anderen Kon-

junkturen zum Dienst gebracht zu werden."

Die Antwort der k. Kammer darauf ist, dass sie unterm

30. September 1786 das k. Amt beauftragt: „da sie es dem

Vorteil der hohen Krone zuträglich erachtet die Dörfer

Crampas etc., welche auf keine gewissen Jahre und mit dem

Vorbehalt einer anderweitigen Disposition verpachtet worden,

von künftigen Ostern an nach vorhergegangner Licitation zu

verpachten, den Bewohnern der benannten Partikeln kund

zu machen, dass sie alsdann besagte Partikeln räumen."

Interessant ist der Bericht des Amtshauptmanns Baron

Wrangel vom 9. Oktober über die Ausrichtung dieses Auf-

trags an die Bauern:

„Ihre Bestürzung — heisst es darin — ist nicht zu be-

schreiben, sie getrösten sich jedennoch infolge der am 17.

November 1783 ihnen selbst von Ew. Durchlaucht und der

hochlöbl, k. Kammer gewordenen gnädigen mündhchen Er-

klärung, dass ihnen ihre Stellen vor das aufs Ausserste ge-

botene Pachtquantum gelassen werden. Gerührt über ihren

Kummer habe ich sie zu beruhigen gesucht .... Die jetzigen

Bewohner so alle königliche IJnterthanen können nicht mehr

geben als sie geboten haben; würden andere kleine Leute

zum Versuch zugelassen (und einen Unterthanenpeiniger, dem
diese Leute zu Hofdienst gegeben würden, wäre doöh gegen

die gnädige Gesinnung Ew. Durchlaucht und der hochlöbl.

Kammer) so sehe ich nicht ab, weder wo die neuen ein

höheres Pachtquantum prestieren, viel weniger aber wo als-

dann alle diese königlichen Unterthanen, die theils alt und

schwach mit mehreren^ in Allem aber auf die vier Dorfschaften

175 Seelen ausmachen, plassieret werden könnten. Kommt
hier nun noch zu das wohl nicht ganz abzusprechende Eigen-
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tumsi'eclit von dem melu'sten Teil dieser Leute an Zimmern

und Wehre, so wird es umb so schwieriger vor den künftigen

Annehmer. In solchen Fällen auch so viel trauriger vor den

jetzigen Bewohnern, welche von Zeit zu Zeit an dem antc-

cessoren durchgängig Alles baar bezahlen müssen . . .
."

Die Bauern werden denn auch auf ihren Stellen gelassen,

da sie dui'ch die angekündigte Licitation mürbe gemacht

unterm 17. November 1786 auf die ungünstigsten Bedingungen

eingehen und es als eine grosse Gnade erachten, dass ihnen

demgemäss neue Kontrakte auf nur 10 Jahre erteilt werden.

Auf das Eigentum an Zimmein, Saaten und Vieh aber, das

auch jener Bericht wieder offiziell anerkannt hatte , leisten

sie generell Verzicht, jedoch so, dass ihnen dies nicht präju-

dizierlich sein solle, wenn sie dasselbe für das eine oder

andere Stück nachweisen könnten.

PUTGARTEN.'

Bittschrift und Eingabe der drei königlichen Amtsbauern

zu Putgarten an den General-Gouverneur und die Pommersche

Kammer vom 6. Dezember 1766:^

„Schon in den Jahren 1756 und 57 haben wir uns bey

der hochverordneten königlichen Reluitions- Kommission in

Unterthänigkeit angemeldet weil der Pfand-Kontrakt in dem
letzteren sich änderte über dieser DorfschafFt königlichen An-

teils, und haben wir aus wahrer Not gedrungen uns zur

Selbst pfändung anerboten. In ersteren haben wir die

Ursache dazu und die Gründe die solches zu unserer Erhal-

tung und zur Beobachtuug des königlichen Interesse not-

wendig machten aus- und angefüret: wir sind aber so wenig

mit einer resolutiou versehen, als wenig unsere gegründete

Vorstellung uns eine geneigte Erhörung bewürken können,

sondern sind seit der Zeit zu unserem und der hohen Krone

1 „Acta botr. die anj^eordnete Licitation derer abgelaufenen

Domanialpartikeln und Formierung neuer Anschläge": Ämtersachen III.

Lit. L. Nr. 1.

- Vgl. oben v^. 144 und Vol.
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Nachteil ausser denen Kontraktsjahren annoch seiflnM'o in dem
Bedrucke gelassen worden. Da wir aber jetzt durch eine

öffentliche Bekanntmachung von Ew. Hochgräfl. Excellence

und der Königlichen Hochlöblichen Kammer in Erfarung ge-

zogen, dass ein terminus licitationis auch über uns mitange-

setzt ist; so verehren wir diese heilsame Absicht und hoffen,

dass unser Schicksahl in dem unverschuldeten Joche sein

Ende erreichet hat, und dass unser vorigtes Anerbieten zu

unser und der hohen Krone Besten wird in hoher Erwäoune:

gezogen werden.

„Wir haben uns pflichtig gefunden mit diesem schrifft-

lich zur selbst Pfändung nochmalen uns anzumelden, so wie

wir uns auch in termino gehorsamlich einfinden werden. Wir
wollen in die vorigten Zeiten und in die Gründe nicht zu-

rückgehen die das veranlasset haben mögen und können, dass

wir an ein Adeliches Guht verpfändet worden sind; wir wollen

auch die Folgen davon, so uns nicht hauptsächlich angehen,

nicht so sehr berüren. Es ist sonst natürlich und in die

Augen fallend, dass wir als königliche Unterthanen die nur

auf gewisse Jahre unter einer solchen Dienstbahrkeit dahin

gegeben werden, äusserst hart und streng mitgenommen worden

noch weit mehr als dessen Leibeigene die man länger als

uns zu gebrauchen, Hoffnung hat.

„Was kann und hat uns armen einfältigen Bauern gegen

einen übermässigen Bedruck und Anmuhten übrig bleiben

können als Gedult; und so haben wir den notdürfftigen Unter-

halt gehabt und uns damit bey allem Fleiss und Sorge be-

gnügen müssen. Zu Beschwerdeführungen ist uns keine Zeit

noch Raum vergönnet noch weniger Mittel gelassen. Die

Folgen sind davon für uns betrübt und für die hohe Krone

schädlich gewesen; wir sind in schlechten Umständen geiahten,

und die hohe Krone hat die Einwohner verloren, theils sind

Junge Leute verloflfen, theils sind sie bey der Dienstver-

mengung an Adeliche Unterthanen verheyrahtet, und wir haben

selbst in so geraumer Zeit, statt dass sonst ein Uberfluss an

Unterthanen seyn konnte, Mangel an Leuten. Wer dieses

Dorf kennet und dessen Entlegenheit zum Dienst, der wird

sich wundern, dass wir jemahlen auf solche Art verpfändet
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zu uijseren und der hohen Krone Nachtheil dahingegeben,

auch unser jetziges Unternehmen und Bestreben in höchster

Not billig und gerecht halten. Wir wohnen entfernet, die

Dienste sind strenge und in anderen Anmuhtungen übertrieben;

davon hat die hohe Krone so wenig als wir einigen Nutzen,

sondern Schaden; wir sind ohnfehlbahr nur zu einem gewissen

Dienst (der uns aber immer verborgen geblieben) an-

geschlagen; dieser ist gewiss übertrieben von uns genommen,

und über solchen haben wir noch ein jährlich Surplus ^ geben

müssen. Denn wird es nicht bewundernswürdig seyn, wenn
einer von Adel, der unsere Dienste gebrauchet, und Mangel

an Leuten hat, für uns ansehnlich bezahlen kann, wenn er

es von uns zu unseren ruin wieder nimt und nicht weiter

denket, als dass er uns nur die Jahre nützlich gebrauchet

und sich schadenfrey setzet.

„In diesem Dorfie sind noch zwei Theile adeliche Bauern

mit welchen wir gleich sind, gemeinsciiaftliche Weyde und

und Hütung haben, selbige sind dienstfrey und geben Dieust-

geld. um fortzukommen uns aber auszuhungern und nach-

theilig zu seyn. Es folget sehr natürlich, wenn ihr Vieh in

gleicher Zahl auf der Weyde gehet, täglich, oder doch gleich

wenn es aus dem Gebrauch kommt, statt dass unseres zum
liofdienst hin und einen entfernten Wog zurück muss, dass

jene die Weyde genossen und beenget haben, da unsere dann

ermüdet Noht und Hunger leiden müssen. Die Folgen da-

von dürfen wir nicht aufüren, sie sind in die Augen fallend.

„Aus allen diesen Konsiderationen und mancherley

anderen, nicht anzufürendon Gründen sind wir veranlasst

unser voriges Gesuch hiedurch zu wiederholen und uns auf

die darin weiter ausgeführten gegründeten Ursachen und Zu-

lässigkeit zu unserer Selbstpfändung zu beziehen.

„Wir haben uns durch Bemühungen mancher Art bey

unseren Freunden und Kaufleuten in den Stand gesetzet der

jetzigen l'fandherrschaft den Pfandschilling auszubezahlen,

' In Geld an die Krone d. h. als Paclitzalilung über die Summe
hinaus, zu welclier ihre Hofdienstc nach dem adolig^en Gut ihnen als

Pachtzahlung', der Pfandherrschaft, aber als Verzinsung ihres Kapitals

anseschlairen waren.
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und hoffen, das uns der Vorzug werde gegönnet werden.

"Wir dürfen es in Unterthänigkeit ohne Yerhöhung (der Pacht)

gewärtigen, indem uns jetzo das Yiehsterben schon so nahe

ist und keinen verschonet und die auf die Königl. gnädige

Versicherung sich gründende Verheissnng von der Hohen
Königl. Rehiitious Kommission vom 2. August 1751 uns, und

nicht der Pfandherrschaft zu statten kommen muss, indem

wir. und nicht dieselbe solches erleiden werden.

„Wir haben das unterthänig gehorsamste Vertrauen

dass Ew. Hochgräfl. Exzellenze und die Königl. Hochlöbliche

Kammer auf diese unsere nohtdringliche Anzeige und Ause-

rung gnädige und hochgeneigte reflexion nehmen, und uns

in allewege den Vorzug zur Selbstpfändung einräumen werden.

Wir bitten darum so demütig gehorsamst als nohtdringlich,

so wie der Hohen Krone Bestes und unsere Konservation

davon abhänget. Wir sind dabey erbötig alles Mögliche zu

übernehmen, was nur absichtlich von uns verlanget und ge-

leistet werden kann. Versehen uns einer Gnädigen und Hoch-

geneigten Erhörung und beharren Ehrerbietigst

Ew. Hochgräfl. Excellence

und

Der Königl. Hochlöbl. Kammer
unterthänigste

Johann Jürgen Klingenberg

Michel Nagel und

Peter Kagelmacker.

IT.

UNIVERSITÄT GREIFSWALl).

NlilUENDORF.

Dieses nahe bei Kemnitz gelegene Dorf wird als eine

deutsche Ansiedlung aus dem 13. Jahrhundert bezeichnet.

Nach Pyl^ ist dieselbe vielleicht an der Stelle des 1241—50

1 Geschichte des Cisterzipiiserklosfers Eldona. ISSO. S. 241.
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erwähnten wendischen Dorfes Quezke entstanden, wird aber

erst 1301 in einer Regeste erwähnt, nach der anscheinend

Herzog Bogislav IV. die Umwandlung desselben in ein Häger-

dorf genehmigte und die Zahl seiner Hufen bestimmte. Gleich

den übrigen Gütern des ehemaligen Klosters Eldena bildete

es dann später eine Zeit lang einen Bestandteil des herzog-

lichen Amtes Eldena und wird so in dem Rechnungsbuch des

fürstlichen Hauptmanns Wolff von Wedel aus dem Jahr 1543

mit 24 Hakenhufen und 1 Katen und einer Geldpacht von

insgesamt 31 ^^^' Sund, sowie einer Herbstbede von 15 W|^

aufgeführt. In dem 1633 errichteten Inventarinm des herzog-

lichen Amts zur Ermittlang der durch den Krieg geschaffenen

Verwüstung^ heisst es sodann über den Zustand Neuendorfs

vor der kaiserlichen Einquartierung, dass „dabei 24 Hakenhufen

belegen, so von 8 Bauleuten bearbeitet werden, haben ins-

gesamt gegeben: an Geldpacht 8 W, für die Walkmühle
29 W, Herbstbede 15 W und Zellengeld 1 '/2 7^2/^. An Korn-

pacht insgesamt: Roggen 2 Last 3 Drömt 2 Schffl., Gerste

und Hafer ebensoviel. An Herbstbede: je von Roggen, Gerste

und Hafer 2 Drömt 6 Schffl.

„Hofwehr ist dabei allerlei 8 gewesen. 300 ^2^ Hof-
geld. Geben ein jeder ein Rauchhuhn. Auch den Zehnten
und 51 Pachthühner". Über den „jetzigen Zustand" aber

d. h. nach der Einquartierung: „Davon sind 3 wüste und 3

noch besetzte Höfe. Diese haben

ausgesäet an Korn an Vieh"

a) — IG Schffl. Roggen 2 Pferde

b) - 20 „ , 2 „ 1 Kuh."

c) -- 9 „ „ 2 „

In diesem Zustand ging das Dorf mit den anderen durch

das Instrumentum Dotatiouis vom 15. Februar 1634 auf die

Universität über.

Die Akten der Universität^ beginnen mit dem Jahr 1640,

> Vgl. oben S. 87. Biesnor S. 472 ff.

2 Archiv der Universität Groifswald (dos früliornn Akadorn. Amts
Eldena), Acta der Dorfscliaft Nouendorf 'von 1640-1748. („Neuen-
dorf 1". 218 fol.)
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sind aber für die uüchsteu Jahrzelinte sehr dürftig und viel-

fach uuklar, geben indes auch gerade dadurch ein deutliches

Bild von der grossen Unsicherheit in den damaligen Besitz-

verhältnissen.

Von den B im Jalirc 1633 noch besetzten Höfen wird

1641 einer, „welchen Tliies Yindeke bisher zu Pawr Recht

bewohnet, denselben aber seiner grossen und kundbaren

Armutli halber nunmehr verlassen und quitiren müssen"

auf 18 Jahre an den Mühlenmeister von Eldena zur Nuti-

niessung überlassen, um sich damit für eine rückständige

Forderung an die Universität bezahlt zu machen. 1650 werden

2 „Bauleute" zu N. erwähnt : Michel Haker und Jochini

Bydenweg.

Letzterer war wie es scheint ursprünglich kein leibei-

gener Bauer, sondern ein freier „Pensionarius", der aber später

in den Bauernstand überging. Denn noch 1660 finden wir

eine „Punctatio zu einem Pensionscoutract" mit demselben

auf 4 Jaiu-e über „den von ihm bewohnten und einen wüsten

Hof." Am 5. März 1668 aber tritt derselbe „den Hof so er

bisher zu Neuendorf zu Baur- und Pacht-Recht bewohnet

firutwilliff seinem Stiefsohn Gottschalk ab und wird dabei

vom Amtshauptmanu folgende Richtigkeit im Namen und

mit Consens der Universität getroffen." Die Zimmer sind

alle in gutem Stand, die einzeln aufgeführte Hofwehr eben-

falls. Schulden sind keine da. Der Vater bedingt sich einen

Altenteil aus: einen Katen zur Wohnung, 4 M. Acker etc.

Er gibt aber dem Stiefsohn noch Vieh und Gerätschaft über

die Hofwehr hinaus, wofür dieser dem leiblichen Sohn des-

selben, Peter Bydenweg, „so sich zu den Studiis begeben und

dieselben nicht allein wohl angefangen, besondern auch

einen ziemblichen Progress darin getliau" 100 fl. auszahlen muss.

Der Hof wird dann mit allem erwähnten Zubehör dem Stief-

sohn vom Amthauptmann, damit er ihn in baulichem Wesen

erhalte und davon die Dienste (nach Didrichshagen — Bydeuw.

hatte 60 fl, Dienstgeld gegeben) und andere Schuldigkeit leiste,

„angewiesen und Glück dazu gewünscht und dessen zur Ur-

kuud dieser Hofbrieff darüber aufgerichtet und mit dem Amts-

sieael bekräftiat." Wir haben also hier seitens der Univer-
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sitüt noch keine vorherige Geuelnnigung-, sondern nur eine

formale Mitwirkung bei der Abtretung des Hofes.

1661 „setzt" die Universität auf den nunmehr wüsten

Hof Michel Hakers. welchen dieser „zu Baur-Recht bewohnet,

dann Joh. (uitsche 1 ' '4 Jahr darauf gelegen" ihren Unter-

tlian Hans Boystier. „Anstatt der gehörigen Dienste soll er

geben jerlich, hatt a;ieh solches angenommen zu thun so lange

ihm die löbliche Universität den Hoff auf solche Art lassen

werde, ohne einigen abzug 60 Gülden." Zur Erbauung der

Zimmer, die er selbst übernehmen muss, erhält er jedoch

das nötige Holz und 2 Jahre Freiheit von obigem „Dienst-

geld" gewährt,

1669 wird ein bisher an den Pensionarius Hans Nor-

mann verponsionierter Bauerhof nebst dem Acker eines an-

deren wüsten Hofes an den Unterthanen Tins Cronon „zu

Pawer und Pacht Recht nf sich und seine Erben
eingethan" und ihm darüber einen Hofbrief ertheilt. Er

muss sich die llofwehr selbst anschaffen, wofür er die ersten

4 Jahre von Diensten und Dienstgeld frei sein soll. Nach

Ablauf dieser vier Jahre aber wird mit ihm ein Kontrakt auf

3 Jahre (!) cingericiitet, wonach er auf seine Bitten statt

der Dienste, die er nun leisten sollte, jährlich 80 fl. Dienst-

geld zu zahlen hat. Später aber wird der „anitz gantz

ruinirte" Hof wieder verpensioniert.

1672 wird Hans Gottschalk seiner Dienste nach Didrichs-

hagen erlassen und ihm sein Hof gegen ein steigendes

Dienstgeld von 80, 100, 120 fl. eingthan und zwar nach dem
Koncept des Kontrakts ohne zeitliche Begrenzung. Yon and-

rer Hand ist aber die Beschränkung „auf 4 Jahr" beigefügt

und die Worte (das 3, Jahr 120 fl.) „und alsdann nachgehend

so fort" durchstrichen.

Im Jahr 1679 ist das Dorf durch den Krieg nbormals

zerstört. In diesem Jahr pensioniert der Schmied von Lud-

wigsburg, demnach das Dorf Niendorfl" gantz ruinirt worden

und niemand daselbst mehr wohnet, einen von den wüsten

Höfen, so Hans Gottschalk fördern gehört, auf 6 Jahre.

Diesmal hält es noch schwerer das zerstörte Dorf wieder

ein/.urichten. So erteih 1680 die Universität dem Hcnninir
Fuchs, Untorgurij; dca Banernst. in Schwodisch-Poninicrn 11. Uü;;o,ii. 19
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Russe, dessen Hof in N. „ganz herunter gerissen und ver-

ödet worden", um ihm Kredit zu verschaffen, die urkund-

liche Versicherung, dass er 3 Jahre Freiheit vom üienst-

geld und auch in der Folge noch Ermässigungen geniessen

soll, ebenso wie auch sein Nachbar.

1684 sind noch immer nur 2 Höfe mit Bauern besetzt.

Letztere haben einen wüsten Hof zusammen auf 4 Jahre ge-

pachtet dergestalt, dass sie iiin sogleich wieder abtreten müssen,

wenn sich jemand zum Aufbauen bereit findet.

1686 wird ein 3. Ilof wieder besetzt durch Jürgen Jade,

welcher von Hanshagen, wo er sich mit dem Pensionarius

nicht vertrugen konnte, dorthin versetzt wurde und einen der

wüsten Höfe aufbauen musste gegen Gewährung von 5 Frei-

jahren bis 1692; das nächste Jahr soll er 60 fl. „die folgenden

Jahr aber nachbahrlicli SOti." geben (also keine zeitliche Be-

grenzung !)

Dagegen bleibt der dem Ludwigsburger Schmied ver-

pensiouierte Hof noch bis 1697 unbesetzt trotz meiirfachen

Reflektanten, da die Universität die sichere, wenn auch nied-

rigere Pension des Schmiedes vorzieht und daher den Kon-

trakt mit diesem und seinen Nachfolgern immer wieder er-

neuert. 1607 endlich wird der Wiederaufbau des Hofes

beschlossen und gibt sich dazu Jochim Lange an, mit welchem

am 29. Mai der betreffende Kontrakt abgeschlossen wird.

Er muss gegen Lieferung des Holzes selbst aufbauen und

sich einrichten. Drei Freijahre, dann 1701 und 1702: 20 fl.,

1703: 40 fl. und dann 1704: voll 50 fl. Dienstgeld. Die

Universität verbürgt sich für ihn , um ihm Kredit zu ver-

schaffen.

Im Jahre 1707 wird Henning Russe wegen Verschuldung

„aus dem Hofe gesetzt und muss diesen seinem Sohn ab-

treten." Bei dieser Gelegenheit finden wir das erste „Proto-

koll" über Inventarisierung des Hofs und „Immission" des

jungen Jakob Russe. Der Vater bedingt sich einen Altenteil

(1 Morgen Acker in jedem der drei Schläge, 1 Kuh, 1 über-

jährig Rind etc.) und wird sodann im Alter von 70 Jahren

nebst seiner gleichalterigen Frau „ihrer Dienste erlassen und

von ihnen dem Sohn Jakob R., 29 Jahr alt, nebst seiner
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Frauen Tlirine Kvohnen, 24'/'^ 'Tnlir alt, der Hoff ahgotreten,

die jungen Leute werden darauf cingeNvicseu, naclidem sie

vorher allen Gehorsam und Fleiss mit einem Handschlag

promitieret". Unterm 3. Sept. 1708 erhält dann Jakob R.

einen „Hofbrief", welcher wesentlich den Inhalt des Imniis-

sionsprotokolls wiedergibt und besagt, warum man den Yater

vom Hof gesetzt und den Sohn „wieder darauf gesetzt,"

1711 bittet Ties Kroger seinem Schwiegersohn Hasse

den Hof „zu überlassen und zu vergönnen" und bittet für

sich um einen Altenteil. Demgemäss erfolgt am 16. Juni die

luveutarisation und Immission und am 22. Juni die Erteilung

des Hofbriefö an Jochim Hasse, worin ihm versichert wird

„dass er den Hof aini pertinentiis wie sein Schwieger-
vater geruhig besitzen und in seineu Scheiden, Grenzen und

Malen nutzen und geniessen soll."

Ahnlich vollzieht sich der Übergang der Höfe in der

Folge regelmässig. Der bisherige Besitzer, der den Hof

wegen Alters quittieren will (bozw. die Wittwe des Ver-

storbenen) bittet, den Ilof an den Sohn (Stiefsohn, Schwieger-

sohn, Bruder des Schwiegersohns etc.) abtreten zu dürfen.

Und zwar wird nach der Anmerkung eines Professors aus

dem Jahre 1744 im akademischen Amt regelmässig, wenn

sonst kein Hindernis, der Hof dem ältesten Sohn über-

lassen, nicht einer etwa vorhandenen älteren Tochtei'. Wenn
aber keine oder unmündige Kinder vorhanden , erhält ihn

ein Fremder, der die Wittwe heiratet.

Wird die Abtretung von der Universität genehmigt, so

erfolgt die feierliche Immission verbunden mit Inventarisierung,

Altenteilsfestsctzung event. auch Erbteilung und endlich er-

hält der neue Wehrsmann einen vom Rektor unterzeichneten

und mit der Universität Siegel bekräftigten Hofbrief ex-

tradiert, worin ihm unter Bezugnahme auf die schon vorge-

nommene (oder auch erst noch vorzunehmende) Immission

der Besitz des Hofes in derselben Weise, wie ihn sein Vor-

gänger besessen, zugesichert wird. Seit den 30er Jahren

findet sich dabei der Ausdruck „zu Baur Recht", was aber

keine materielle Änderung involviert, denn es bedeutet ein-

fach gemäss der Bauer-Ordnung von 1616.

19*
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Eine Zeitbestimmung für den Besitz findet sich in den

Hofbriefen nirgends. Es ist aber observanzmässig ausgebildete

Regel, dass der Bauer, wenn er nicht durch schlechte Wirt-

schaft zu seiner Absetzung Anlass gibt, lebenslänglich im

Besitz des Hofes bleibt, d. h. bis er selbst wünscht ihn

quittieren zu dürfen.

Solcher Gestalt waren die Rechts- und Besitzesverhält-

nisse in Neuendorf, als die Universität im Jahr 1751 daran

ging eine neue Einrichtung mit demselben vorzunehmen.' In

der Plenarsitzung des Akad. Conciliums vom 16. Dez. 1751

wurde den Bauern vorgestellt, dass Neuendorf ein Acker-
werk werden und Kemtz dahin dienen solle, wollten sie

konserviert werden, so müssten sie gemäss dem Ertragsan-

schlag des Kurators von Behr zusammen G40 o^ ^ also jeder

160 Ä"^ geben (d. h. gerade das Vierfache ihres bisherigen

Dienstgeldes von 80 fl. = 40«'^!); dafür sollten ihnen Kon-

trakte auf ihre Lebenszeit gegeben werden : im andern Fall

aber sollten sie ein Vorrocht auf die ersten in anderen

Dörfern erledigten H(")fe haben und bis dahin Einlieg er

bleiben event. sich aber auch mit ihren ganzen Häusern füi'

ein Billiges frei kaufen können.

Darauf erklärten die Neuendorfer Bauern in pleno am
27- Jan. 1752, dass sie ihrer gegenwärtigen Umstände wegen

keine höhere Pacht geben könnten und bitten, sie nicht ganz

zu Verstössen. Darauf spricht Landrat von Behr für die

ökonomischen Vorteile seines Projekts und betont, dass, ob-

wohl im Allgemeinen auf Vermehrung der Bauern des Landes

Beste mit beruhe, doch bekanntlich erfordernden Umständen

nach die Obrigkeit befugt sei, selbige zu legen und zu ver-

ändern; man könne hier alle Bauern wieder placieren, da man

nunmehr ausfindig gemacht, dass viele einzelne akademische

Bauern „Zeuges dreimal so viel inne hätten als ein könig-

licher Bauer". Die Licitation ferner sei der Akademie durch

1 Actii das Gut Neuendorf, Vorändorung desselben zu einem

Ackerwerk etc. betr. 1751—1775. („Neuendorf 4." 269 fol.)
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Reccsö 1 vorgesclii'iobeii als die i-ichtige Methode den wahren

Ertrag eines Gntes heranszubringen.

Da auch der andere Kurator dafür spriciit, wird die

Licitation Neuendoifs beschlossen und ungeachtet zweier Bitt-

schriften der Neuendorfer und der Kemtzer Bauern gegen

die beabsichtigte neue Einrichtung auf den 14. und 28. April

ausgeschrieben.

Inzwischen aber haben sich die Neuendorfer auch schon

mit einer Bittschrift vom 19. Febr. an Generalstatthalter und

Regierung gewandt.

Obwohl sie „über dem ihnen gemachten Antrag in der

äussersten Bestürzung gerieten und fast ausser sich selber

gosetzet wurden"', könnten sie doch nicht mehr geben ohne

zu verarmen. Zweiffellos könnten 4 Bewohner eines Gutes

mit besonderen Wirtschaften niciit so viel geben als einer

mit einer einzigen Wirtschaft. Zu ihrer Verlegung nach

anderen Dörfern könnten sie zwar ihrer Herrschaft zur Zeit

die Befugnis nicht streitig machen , da sie den Inhalt des

Insfrumenti Dotiationis nicht wissen, meinen aber, dass darin

ihre* Konservation auch vorgesehen sein dürfte. Auf den

dritten ihnen gemachten Vorschlag, dass sie „mit Weib und

Kind freigegeben und verjaget werden sollen", erwidern sie,

dass derselbe sich wohl von selbst hebe, da „dergleichen

depeupUrwng in einer Eepuhliqne wohl nicht leicht nachge-

sehen zu werden pflegte. Dem pnblico solches auch höchst

nachteilig sein werde; sie haben diese ihnen obzwar mit vieler

Ernsthaftigkeit gethane Proposition auch nicht anders ange-

sehen, als dass man sie dadurch nur intinüdiren wollen die

ad 1) erw^ähuten condiüones zu erfüllen." Endlich macheu

sie auf die Kosten aufmerksam, welche mit der Nieder-

reissung ihrer Häuser und dem Transport derselben in andere

Dörfer verknüpft sein und den erwarteten finanziellen Vor-

teil der neuen Einrichtung zu einem sehr imaginären machen

würden. Sie bitten daher der Akademie den Konsens zur

Licitation nicht zu erteilen.

Diese Schrift teilt die Regierung der Universität unterm

' Visitiitions-Recess vou 1702 cap. 2. § 6.



294 NEUENDORF. Anh. IL

(). März mit und verlangt Bericht dariiher. Darauf antwortet

die Universität zunächst mit dem Gesuch die angeordnete

Licitation ruhig ihren Fortgang nehmen zu lassen, was durch

Reskript der k. Regierung vom 12. April auch gestattet wird,

jedoch darf einstweilen noch kein Zuschlag erfolgen. Die
Bauern werden angewiesen, sich dabei auch mit
ihrem „ B o t h " zu beteiligen.

Inzwischen hatte die Universität ein Outacliten des

Amtshauptnianns über die projektierte neue Einrichtung ein-

gefordert; dies ging denn auch endlich am 11. April ein und

zwar in Form einer Schutzschrift für die Bauern, welche bei

den Professoren zur Begutachtung herumging, in den Akten

aber sich nicht findet. Unter den abgegebenen Gutachten

der Professoren findet das des Prof. H. Balthasar die Er-

innerungen des Amtshauptmanns nicht ohne Grund. Er sagt

sehr gut:

,,Die Unterthanen haben wir als unsere Kinder anzu-

sehen deren Ruin zu suchen mir bedenklich ist. Werden sie

gleich anderswo gesetzet, so finden sie doch nicht alles. Ich

denke au die Regel : Quod tibi nou vis peri alteri ne feceris.

Die grossen projecti auf dem Papiei- werden uns wenig

nützen . . . Um solcher Dinge willen aber Unterthanen zu

verderben, ist mir bedenklich."

Gleicher Meinung ist Professor Scheffel. Alle aber

finden, dass die Bedenken mit Rücksicht auf die Licitation

zu spät kommen.

Ferner ist bei den Akten ein umfangreiches Gutachten

des Structuarius Prof. Mayer vom 11. April zu Gunsten der

projektierten Umwandlung. Die Universität werde dabei mehr

gewinnen als bei einer Erhöhung der Pension der Bauern

gemäss dem Ertragsanschlag, da diese von den Bauern doch

nicht erbracht werden könne. Die Macht Bauern zu trans-

locieren sei wohl keiner Herrschaft abzusprechen, wenn nur

bei ihrer Veränderung auch für ihr zureichendes Auskommen
als Bauern gesorgt wird. „Dieses lasset die Liebe eines Ven.

Conc. gegen ihre anvertrauten Unterthanen hoffen . . . Ein

jeder wird gern gestehn" — heisst es sehr bezeichnend weiter

— „dass die Bauern durch eine Versetzung viel verlieren,
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aber aiicli keiner Henscliaft verdenken, wenn sie ihnen
das Überflüssige abnimmt und zu ihrer Ver-
besserung an wend et." (!) Die Unkosten der neuen Ein-

richtung seien auch nicht so bedenklich, weil der Pächter

des Guts die Aufbauung des Ackerhofes übernehmen müsse

und der Bauern jetzige Zimmer doch auch bald gebaut werden

müssteu. Die Erhaltung der neu zu erbauenden Zimmer

könnte dann den Bauern aufgebürdet werden , was grossen

Nutzen schaffe.

An dem ersten Licitationstermin am 14. April werden

zunächst die Bedingungen festgesetzt: dem Pächter des neuen

Ackerwerkes sollen 3 von den 4 Bauernhöfen gegeben werden,

sie auf seine Kosten zu einem Gutshof umzubauen. Das Gut

soll auf 9 oder 18 Jahr verpachtet werden. Sowohl ein Ver-

walter als die Bauern, wenn sie es behielten, sollten künftig-

alle onera structurae sowie alle casus fortnitos tragen.

Nachdem verschiedene Personen Gebote gemacht, er-

bietet sich auch die gesamte Dorfschaft zur Erfüllung der

Bedingungen und zu einer Pacht von je 75 oi^^ also im ganzen

300 ot^^ gegen Erlassung aller Extrafuhren und Dienste.

Bei dem zweiten Termin am 28. April erhöhen sie ihr

Gebot noch „finaliter" auf 320 otf excl. Steuern. Am höchsten

bietet ein Lieutenant Struck mit 1010 i»f — allerdings eine

sehr grosse Differenz! Eine auf Grund dieses Gebots an-

gestellte Balance über die Kosten und Vorteile des Projekts

berechnet, dass die Universität davon in 18 Jahren, ohne die

interusuria, einen Gewinn von 8212 oi^ haben werde.

Noch an demselben Tag gehen zwei erneute Bitt-

schriften und Vorstellungen der Bauern ein: in der ersten

bieten sie als Ausserstes 450 ßtf incl. Steuern und suchen

durch detaiherten Anschlag der Dorffiur nachzuweisen, dass

dieselbe nicht mehr und unmöglich die im Anschlag des

Kurators angesetzten 640 (»f tragen könne.

In der zweiten erniedrigen sie ihr Gebot wieder auf

300 otf excl. Steuer und berufen sich hier zum erstenmal

auf ihre Hofbriefe, welche „deutlich bezeugen, dass ihnen

die Höfe nicht auf gewisse Jahre sondern auf eine

indeterminierte Zeit gegen einen jährlichen in denen-
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selben stipulierten Zins zur possession einf^oiäumot. Nun
wii'd kein Exempul aufzufinden sein, dass ein akademisclier

Unteithan bei Lebenszeit aus dem Hoff gesetzet oder wieder

seinen Willen nach einen andern Ohrte transportiret worden

falls Er nicht aus eigener Schuld selbst dazu Anlass gegeben.

Vielmehr haben dieselben Kratft der Ihueu erteilten HoflT-

Briefe diejenigen Höfe, welche Ihnen übergeben worden, so

lang geruhig besessen, als ihnen von Gott das Leben be-

fristet worden. Und auf eben diese Ahrt sind uns die Hoff-

Briefe gegeben, wenigstens in solcher Absicht von uns an-

genommen worden." Dos Weiteren wird betont, dass nach

gemeinen und Landesgesetzen „die Bauern regidü riter tan-

quain portio fwidi zu den Güthern gehören und als glebae

adsrripti davon nicht abzusondern seyn". Sie flehen die

Akademie noch einmal an, ihre Bitte zu erhören, für den

anderen Fall aber bitten sie ihre beiden Vorstellungen an

die Regierung einzusenden, an deren Urteil sie appellieren

wollten.

Die beiden Schriftstücke werden den Professoren com-

muniziert. Dabei bemerkt Prof. Aug. Balthasar, er habe

„nie absehen können, wie sie die Bauern saha justitia aus

ihren Hofbriefeu entsetzen könnten und dieser Meinung sei

er noch und nehme daher au dieser Sache insoweit keinen

Anteil".

Dagegen meint Prof. v. Aeminga, dass die Hofbriefe

nicht als Kontrakte anzusehen, sondern blose fornudia seien,

welche bei ihnen statte der Einweisung gebräuchlich. Es

seien ferner im Amt viele Beispiele, dass frühere Höfe Baueru-

dörfer geworden, daher könne ihnen auch nicht gewehrt

wei'den, solches einmal umzukehren.

Es wird am 10. Mai beschlossen, die Eingabe der Bauern

an die königl. Regierung einzusenden.

Am 15. Mai ergeht sodann die Gegenvorstellung der Uni-

versität an die Regierung in Gestalt zweier vom Syndikus

Engelbrecht verfassten Schriften, welche durch ihre unver-

blümte Sprache charakteristisch sind.

Die erste derselben erwidert auf die Eingabe der Bauern

an die Regierung vom 19. Februar und hebt hervor, dass
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diesen „bisliero der C^enuss der Höfe zum grössten Abgang

der Akademischen Kasse gegen Erlogung eines zum wahren

Ertrag gar nicht proportionierten Dienstgeldes überlassen ge-

wesen und selbe daher mit der Universität Schaden sich zu

bereichern oder doch gute T.tge zu machen schon gewohnet

seynd . . . und ihre heimliche commoda in immer daueinde

Folgen zu erstrecken getrachtet". Infolge der den Bauern

prästierten Bauten und Einsaat sei fast niciits in die akade-

mische Kasse geflossen, die Bauerhöfe aber wären dem Wesen

eines freien Pächters näher gekommen als einem Besitz unter-

thäniger imd dienstpflichtiger Bauern, die den Acker nur

zum Unterhalt und nicht zur Arrhende in Kultur be-

kommen. „Die Unterthanen Bauren haben aber ihre Höfe

nicht 2)roprio jure sondern blos ex concesslone der Herischaft

inne, deren freien Disposition über ihr Eigentum sie keine

Grenzen setzen mögen, sondern zufrieden sein müssen, wenn

jene sie so lang sie von ihrer Leibeigenschaft profitieren will

quoüi modo arbltrarle versorgt. Es ist daher der Universität

unbegreiflich, wie die Bauern ihre Begierde noch ferner

auf so unbillige couditlones alss bissher ihre Höfe

zu besitzen sogar mit dem Scheine Rechtens zu unter-

stützen sich einfallen lassen durften".

Ihr Urteil über den finanziellen Wert der neuen Ein-

richtung wird als eine Anmassung bezeichnet und zu seiner

Entkräftuug auf die beigelegte Balance (s. oben) verwiesen.

Die Regierung werde nimmermehr verstatten, „dass dergleichen

Verbesserung umb des blosen Eigennutzes einiger weniger

Bauern willen rückgängig gemacht werde".

Es wird allerdings zugegeben, dass die Bauern bei einer

Verlegung viel verlieren „aber es besteht dieser Verlust ledig-

lich darin, dass ihnen nur das unrechtmässige und unver-

diente hierum von herrschaftlichen Gütern entzogen

und seinem rechtmässigen Herrn wieder zugewendet werden

soll. Mit der Bauern Augebot sich begnügen hiesse in der

That soviel als der Universität Güter zum Opfer für den

Eigennutz verwöhnter Unterthanen auszusetzen."

Es wird sodann auf die bekannte Stelle der Pomme-
rischen Bauer-Ordnung verwiesen und schliesslich als eine
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weit getriebonc Frcchhoit bezeichnet, dass „Iniploranten ihre

unstaathafte Wiedersetzlichkeit in einer mehr bossliafften alss

mitleydenswürdigen lamentation eingehüllet", da doch dieProto-

kolle erwiesen, dass die Universität sich alle Mühe f^egeben

sie auf ihren Höfen zu erhalten , wenn sie auf ihre Forde-

rungen eingegangen wären, und sie auch so zu konservieren

versprochen habe. Auch sei ihnen auf eine „freiwillig zu

erwählende Erlassung der Un torthänigkeit Hoffnung ge-

macht worden, womit nichts Anderes geschehen als was denen

Rechten der Leibeigenschaft und der ausdrücklichen Ver-

fügung der Pommerischen Bauer-Ordnung vollkommen zu-

stimmig wäre". (!)

Die zweite Schrift ist eine Erwiderung auf die beiden

Bittschriften der Bauern vom 28. April und wendet sich

daher hauptsächlich gegen die Auslegung, welche jene ihren

Hofbriefen gegeben. Gerade durch ilu-e Ausstellung „auf

indeterminierte Zeit" bekundeten diese das freie Dispisotions-

recht der Herrschaft. Sie seien keine obligatorischen Instru-

mente und besagten ausserdem meist ausdrücklich, dass man

den Eingewiesenen die Höfe zu „Bauer-Recht" einthue; „mit-

hin erhalten sie nichts anderes daraus als die Vergünstigung

solche Höfe so lang zu bewohnen als die Herrschaft mit

dem Gut als ihrem Eigentum keine anderen Veranstaltungen

verfügen wird". Hieraus ein Recht ad dies vitae ableiten zu

wollen wird als ungereimte ja wohl fast unerhörte Forderung

bezeichnet.

Auch das Dotations-Instrument räume der Universität

mit klaren Worten das Recht der „Auf- und Ablassung der

Bauern" ein (blos formales Recht)!

Durch die Verpflichtung der Unterthanen zur Scholle

endlich werde keineswegs die herrschaftliche Freiheit einge-

schränkt „ihre Unterthanen nach Gutdünken selbst von den

Höfen abzusetzen und sie anderswohin zu verlegen oder die-

selben gar fahren zu lassen".

Die Vota der verschiedenen Professoren über diese beiden

Schriftstücke wurden so pressiert, dass die meisten erklären

sie hätten dieselben nicht genau ansehen können. Prof. A. Bal-

thasar aber hält in seinem Votum daran fest, dass die Bauern
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wider ihren Willen ihrer Höfe nicht entsetzt werden könnten,

weil ihnen die Höfe ad dies vitae in ihren Hofbriefen ver-

schrieben worden. Er bleibt aber mit diesem Widerspruch

nllein, die Übrigen genehmigten alle mit wenig Ausstellungen

die beiden Schriftstücke.

Diese hatten denn auch den gewünschten Erfolg: die

Regierung wies durch Bescheid vom 14. Juni die Beschwerde

der Bauern ab und genehmigte die Umwandlung Neuendorfs

in ein Ackerwerk, die Transportierung der dortigen Bauern

nach Ladebow und Leist und den Zuschlag des neuen Acker-

weiks an den Meistbietenden — „es wäre denn dass die

Neuendorfer Bauern annoch paria zu prästieren übernähmen",

worüber sie noch einmal befragt werden sollen.

Dies geschieht am 20. Juni, die Bauern erklären aber

definitiv, nicht mehr als jeder 85 /^tf geben zu können und

melden, da die Universität darauf nicht eingeht, gegen den

Regierungsbesclieid Appellation zum Tiibunal in Wismar an.

Das Verfahren bei diesem wird auf Ansuchen der Uni-

versität wegen der zur Vornahme der Umwandlung drängen-

den Jahreszeit sehr bescldeunigt und durch Dekret vom

14. November die Berufung der Bauern abgewiesen. Die

Motive des Erkenntnisses sind leider nicht bei den Akten.

Nun erfolgte wohl der definitive Zuschlag des Gutes

an den Lieutenant Struck, welcher s. Z. den höchsten Bot

gethan hatte , und die Bauern mussten sogleich ihre Höfe

räumen. Die Akten enthalten darüber keinen Bericht, sondern

nur eine Eingabe des Struck (ohne Datum) worin er Be-

schwerde darüber fülu't, „wie gar unverantwortlich die Neuen-

dorfer Bauern bei ihrem Abzug gewirtschaftet:" sie hätten

die Ställe sämtlich nicht ausgemistet, alle Zimmer in eiuera

schlechten desolaten Zustand übergeben , wobei der Augen-

schein ergebe, dass dieselben vorsätzlich ruiniert seien, ferner

verschiedene der besten Obstbäume abgeschält und eingesägt,

dass sie ausgehen und vertrocknen sollen, in dem „Gnaden-

bruch" genannten Holz wie er beweisen könne über 200 Eichen

und andere Bäume abgehauen u. s. w.

Die Versorgung der gelegton vier Bauern erfolgte nun

aber gemäss Couclus. in pleno vom 16. Januar 1753 in der
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Weise, tlass zwei derselben nach Leist transpoitieit und liier

neue llöfo für sie gebaut wurden ; der dritfe erhielt einen

erledigten Hof in Fridrichshagon ; der vierte Bauer Rühs war

inzwischen gestorben , sein Ilof sollte als solcher eingehen,

die Wittwe aber mit ihren Kindern zu ihrem Unterhalt auf

LebcDszoit in ihrem Katen zu Ncsuendorf frei liegen Itleiben

und die Hofwehr bis auf die Saaten geschenkt erhalten sowie

jährlich ein Gewisses an Brotkorn. Die Kosten der neu zu

errichtenden Bauerhöfe wurden auf je 456 ixf 44 ß ohne

Dachstroh veranschlagt.

Im Februar 1753 wird sodann der mit dem Lieutenant

Struck abzuschliessende Kontrakt festgestellt, wonach ihm

das Gut N, auf 18 Jahre verpensioniert wird. Am 25. Juni

1753 erfolgte sodann die feierliche Einweisung desselben durch

zwei Professoren in Gegenwart der nunmehr nach N. dienst-

pflichtigen Bauern von Kemtz. Für letztere wird unterm

28. Juli desselben Jahres eine genaue Dienst-Ordnung erlassen.

Aus der nunmehr folgenden Zeit finden wir anfjings

häufige Klagen über unerlaubte Rodungen seitens des Pächters,

dann auch Gewährung des Bauholzes zu einer Scheune durch

die Universität sowie zweimalige Pachtremissionen in der

nachfolgenden Kriegszeit. Im Übrigen aber wird er als ein

„immer gefälliger und guter Pächter" bezeichnet und seine

„gute "Wirtschaftsart" gerühmt. In der That gedieh er

offenbar trotz der hohen Pacht , so dass er später auch

noch das Universitätsgut Didrichshagen dazu pachten konnte.

Die Neueinrichtung war also gelungen und brachte der

Universität die erhofften finanziellen Vorteile. Von dem

Schicksal der gelegten und versetzten Bauern aber berichtet

Prof. A. Balthasar im Jahr 1761:^ »Wie schwer hielt es,

ehe die Leuthe ihre Zimmer zulänglich aptirt erhielten, und

was ist nicht für ein Unterschied unter diese Zinnner und

die, so sie verlassen
!"

Mit der Durchführung dieses Projekts war aber nur erst

der Anfang zu einer Verbesserung der akademischen Ein-

1 Acta mit den Bauern zu Wampen und Ladebo wegen ihrer

Legung und Räumung des Guts vun 1761 („Wampen 2''". 69 fol.)
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künfto gemacht. Die Schaffung neuer Einrichtungen an der

Universität und insbesondre die 1756 vom König bewilligte

Erhöhung der Professorengehälter auf 400 ß^' erforderten

neue Mittel. Zu deren Aufbringung sandte daher die zur

Visitation der Universität verordnete Kommission am 31. Juli

1756 dem König Vorschläge' ein, welche sub l) von „nötiger

und dienlicher Vermehrung der akademischen Einkünfte und

Einrichtung der Güter" handelten.

Danach betragen die jährlichen Revenuen der Akademie

an Pachten, Zinsen und anderen Hebungen ca. 1542 r^ 37 ß
und der Ertrag aus dem Amt Eldena nach dem letzten Etat

11 044 ßtf 1 ß, bei ca. 30000 ß^ Schulden. Nun enthalte aber

der akademische Grundbesitz an 1000 Land-Hufen, welche,

wenn die Landhufe jährlich nur 15 tuf trüge, schon 15000 ßif

Revenuen abwerfen müssten.

Die Ursache des bisherigen geringen Ertrags aber sei,

dass der grösste und beste Teil der Güter von Bauern be-

wohnt wird, welche davon nur ein geringes Dienstgeld geben

und daneben einige Fuinen und Handdienste leisten. Es sei

nun aber schwer und wohl unmöglich von den Bauern ein

genügend erhöhtes Dionstgeld zu erhalten, und diese „sehr

verwöhnten Leute" auch ebenso wenig beflissen oder geschickt

ihre Höfe gehörig zu kultivieren, wie denn die vorgenommene
Untersuchung fast überall die Beweise einer schlechten Wirt-

schaft vorgefunden habe.

Das sicherste Mittel zur Vermehrung der Revenuen sei

daher „die Verwandlung von soviel Bauerdörfern in

Acker werke, dass die übrig bleibenden Bauern dahin zu

Hofe dienen können und kein Bauer auf Dienstgeld oder

Pacht gesetzt bleibt".

Nach diesen Vorschlägen sollen Ladebovv und Wampen
Ackerwerke werden und das Bauerndorf Neuenkirchen nebst

der Wyck dahin zu Diensten gelegt werden. Da Schönen-

vvalde und Weitenhagen nahe bei einander liegen und in jedem
Gute ein Ackerwerk nebst Bauerhöfen, soll ersteres zum Acker-

werk gemacht, letzteres aber völlig mit Bauern besetzt werden

' Ebenda.
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welche dahin dienen. Ferner wären Pansow und Ungnade

zu Ackerwerken einzurichten und das daneben liegende

Dersekow vollständig mit Bauern zu besetzen, welche nebst

denen nus Lewenhageu und Hindriclishagen nach Pansow,

Ungnade und Subzow zu dienen hätten. Endlich soll das

Bauerdorf Kemnitzerhagen in ein Ackerwerk verwandelt werden

und die zu Dienstgeld wohnenden Bauern in Friedrichshagen

nach dem Anitshof in Eldena dienen.

Dabei müssten aber, um die Univeisität nicht mit den

Kosten zu belasten, immer die Aekerwerkspächter den Bau

der Ackerhöfe und die sonstigen Kosten der Veränderung

übernehmen.

Sodann soll, da die akademischen Bauern „zu einer

gewissen in ihrem Stand sich nicht gebüiu-enden Gemächlich-

keit und Kachlässigkeit in der ^Yirtschaft gewohnt sind" den

Ackerwerkspäciitern neben dem vollen Dienstzwang über die

ihnen zugelegten Bauern auch das Reclit gegeben werden,

mit Konsens des akad. Concils untaugliche Bauern aus den

Höfen zu entsetzen und andere tüchtige wieder einzusetzen,

wogegen sie die Konservation der Bauern zu übernehmen

haben.

Damit ferner die Bauern „welche gemeiniglich zu Klagen

wider die Pächter geneigt zu sein pflegen" desto weniger zu

ungegründeter Beschwerdeführung im Stande sein mögen,

sollen in ökonomischen Angelegenheiten die Klagen der Bauern

zwar beim Concilium eingebracht werden können, aber kein

Prozess statt finden, sondern das Concilium mit Yorwissen

„der Kuratoren die Sache durch den Beamten und Structuarius*"

untersuchen und ohne Weitläuftigkeit abthuu lassen. Nur

bei beträchtlicliem Streitobjekt sollten dies die Kuratoren

selbst thun.

Damit endlich die Akademie nicht unter dem Vorwand,

einen guten Wirt zu konservieren, einen Abgang an dem ihr

gebührenden Ertrag der Güter erleide, sollen in Zukunft die

Güter der Akademie allezeit öffentlich aufgeboten und dem

jjhis licitanti zur Arrhende überlassen werden.

So weit die ökonomischen Vorschläge der Visitations-

Kommission. Dieselben wurden vom Köni^ durch ein
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Schioihen ' an den General-Gouverneur und Kanzler der Aka-

demie Grafen Löwen vom 18. Dezember 1756 in allen Stücken

genehmigt und ihre Ausführung einer aus diesem und dem
Regierungsrat v. llorn gebildeten „Ökonomie -Kommission"

übertragen. Sie sind sodann auch wörtlich dem ^'isitations-

Recess der Universität von diesem Jahre einverleibt worden.

^

Die Ausführung verzögerte sich aber — wohl infolge

der neuen Kriegsuuruhen, insbesondere der feindlichen Occu-

pation in den Jahren 1758 und 1759 — noch einige Jahre. Erst

1761 wurde mit den beiden Dörfern

WAMPEN UND LADEBOW

der Anfang gemacht. Es ist auch hier interessant die Yor-

geschichto derselben zu kennen.

Wampen (früher Wampand) ist eines der ältesten

Güter des Klosters Eldena, es wird schon in den Rowidmungen
Jaromars von 1207 und 1209 genannt. Nach Bergbaus'^ war

es ein altes slavisches Dorf, während Pyl^ glaubt aus dem
Namen auf eine dänische Niederlassung schliessen zu können.

Nach demselben wurde es sodann 1298 neu vermessen und

erhielt eine neue Hufeneiuteilung und scheint bei dieser Ge-

legenheit gleich den benachbarten Gütern aus einem Vorwerk

{grangia) in ein Hägerdorf umgewandelt worden zu sein'\

Dem Herzog stand noch lang die Bede aus demselben zu,

welche mannichfach verpfändet war, zuletzt an die Universität

Greifswald, und dieser dann von Philipp I. 1558 eigentümlich

verliehen wurde. *"' In folge dessen ist Wampen in dem
Wedel'schen Rechnungsbuch des fürstl. Amts Eldena von

1543/44 mit 22 Landhufen aber nur 8 w^i Pacht angeführt,

„die andere Pacht zahlt es an die Universität."

' ^Wampen 2'''' (spricht von einer ,,an(lern Einriclituiic: mit den

A c a d e m. L a ii d - E i g e n t Ii ü m o r n ".)

2 Abgedruckt bei Dälinert Siippl. ]!. III. s. Ii. a.

3 a. a. 0. S. 487.

* a. a. 0. S. 217.

» Vgl. oben S. 19.

•> Dähnert II. S. 810.



304 WAMPEN UMU LADKl'.DW. Allll. IL

In (lern luvontai' von 1633 aber lieisst es, dass <la/u

22 Landhufeii belegen, vor der Uaiseil. Einquartierung von

11 Bauleuten bebauet, welche zusammen an (ieldpacht ge-

geben haben I3W^ Sß, an Herbst-Bede 39W 12 /J 6^, an

Roüffen 5 Last 4 Drömt (5 Schfl. au Gerste 2 Last 6 Di-ömt

9 Schfl. und an Hafer 5 Last 5 Drömt 6 Schfl., sowie den Zehnten

von allem jungen Vieh. Nach der kaiserlichen Einquartierung

aber ist 1 Hof wüst, 10 noch bebaut; dabei allerdings auch

nur wonig Aussaat aber verhältnismässig viel Vieh. Jedenfulis

ging W. in weitaus besserem Zustand als die meisten an-

deren Güter auf die Universität über. Allein die folgenden

Kriegsjahre mit ihrer beständigen Einquartierung und den

grossen Lieferungen an die Armee, insbesondere das durch

seine Verwüstungen ausgezeichnete Jahr 1637, versetzten

auch W. in einen schlechteren Zustand. Das Inventarium vom

18. und 19. Juni 1646, womit die Akademischen Akten

über Wampen ' beginnen, verzeichnet daselbst nur noch 5

A-'ollbauern, von denen jeder 2 Landhufen hat; die übrigen

12 Landhufen lagen wüst.

Im Jahr 1646 wurde nun von der Universität daselbst

ein Ackerwerlv eingerichtet, indem 2 von den 5 noch da

wohnenden Bauern nach Leist versetzt wurden, wo früher 7,

damals aber nur noch 2 Bauern wohnten; die infolge dessen

auch nach der Versetzung noch übrig bleibenden wüsten

Hufen wurden ebenfalls zu dem Ackerwerk genommen und

aus den Zimmern (Gebäuden) jener beiden versetzten Bauern

zu Wampen der Ackerhof von dem l'ensionarius aus eigenen

Mitteln gegen Abzug an der Pension eingerichtet. Dazu

wurden ausser den drei in W. verbliebenen Bauern noch die

Dörfer Leist mit 4 (später 3) und Ladebow mit 4 Bauoi-n

zum Dienst gelegt. Das so eingerichtete Ackerwerk wurde

auf 15 Jahre an Jochim Edling (der ein Jahr später Amtmann

der Universität wurde) verpachtet. Der Pächter musste den

Bauern bei der Versetzung behilflich sein, ihnen auch das

gesäte Korn (und die Hofwehr?) verabfolgen. Die Juris-

diction auch über die Person des Pächters sowie Auf- und

Ablassung der Bauern verblieb der Universität. Dagegen er-

1 „Wami)en 1''.
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hielt der Pächtoi' eine Stiafgewalt über die Bauern, welche

ihm die schuldigen Dienste nicht leisteten, jedoch nur zu

Geld- und Gefängnis-, nicht zu Leibesstrafen. „Wenn die

Leute wieder zu der Yollmacht gelangt, dass sie etwas von

Geld- und Ivornpächten geben können, soll die eine Hälfte

den Herren Locatoren die andere dem Conductor zufallen."

Der Wolilstand der Bauern war demnach auch hier

durch den Krieg vollständig zerrüttet, dagegen erscheinen

ihre Rechts- und Besitzverhältnisse noch als relativ gute.

Die zu Wampen verbliebenen Bauern hatten ihre Höfe „zu

Paur- und Pachtrecht" und der Übergang derselben vollzog

sich unter lediglich formaler Mitwirkung des akademischen

Amtmanns. So „tritt" anno 1649 Heinrich Bydenweg „seiner

kundbaren Leibesblödigkeit wegen seinen Hof, welchen er

bisher zu Paur- und Pacht-Recht bewolinet, seinem Schwie-

gersohn Clauss Risebecken gutwillig ab und wird von Jochim

Edling, Hauptmann zu Eldena, folgender Vergleich zwischen

ihnen geschlossen"

:

Folgt eine detailierte Erbschichtung, worin die Hofwehr

zu einer Taxe angesetzt wird und davon die Schulden, welche

der Schwiegersohn übernimmt, abgezogen werden. Der Rest

wird unter die Erbberechtigten verteilt, insbesondere die Ver-

sorgung der kleinen Kinder des Abtretenden genau festgesetzt.

„Dess Allen zur Urkund ist dieser Hofbrief und Vertrag auf-

gerichtet und mit dem Amtssiegol bekräftigt worden."

Die Universität scheint mit dem Ackerwerk zu W. keine

sehr guten Erfahrungen gemacht zu haben, denn schon 1(565

taucht der Plan auf, dasselbe wieder in Bauerhöfo zu zerlegen

und die dienstpflichtigen Bauern zu Dienstgeld zu setzen,

scheitert aber an den Bestimmungen des Pachtkontrakts. Auch
als 1669 der dritte Pächter der Universität gekündigt, zer-

schlägt sich jenes Projekt infolge der Schwierigkeit die diei

neuen Höfe zu besetzen, und das Ackerwerk w^ird wiederiin»

als solches verpachtet.

In dem neuen Kontrakt werden die Dienste der 10

Vollbauern und 3 Kossäten, welche der Pächter „bei dem
Ackerwerk empfängt", genau festgesetzt. Der Pächter erhält

ebenfalls eine Strafgewalt über säumige Dienstbauern und
Fuchs, Unl('r;;n.nt; eins Haueriisl. in HcliwiMliscli-I'oiiitiiorn ii. Rii^oii. '20
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zwar nur zu Geldstrafen von 1 «f pro Tag für einen Voll-

bauer und ^li oif für einen Kossäten. Der Pächter gibt jährlich

1600 fl. und übernimmt die Erhaltung des Ackerwerks und

der Bauern nach dem errichteten Inventar.

Schon im folgenden Jahre läuft eine Beschwerde der

Bauern ein, dass der Pcnsionarius jährlich seinen Acker mit

Stücken der Bauernäcker zu vergrössern suche, und die Bitte

ihm dies zu untersagen: „gestalt wir anders gegen unsere

Kinder, umb derer willen wir uns so blutsauer werden lassen,

nicht verantworten können, dass wenn wir's angeben (nämlich

das Wesen), wie wir mit göttlicher Hilfe und hochgeneigtem

Consens der hochlöbl. Universität zu thun gedenken, die

ünsrigen zwar in volle Dienste und Ausgaben gesetzet, derer

Äcker aber. Wiesen und dergleichen, so von undenklichen

Jahren zu den Höfen belegen gewesen, verlustig werden".

Ebenfalls 1670 und dann abermals 1673 klagen ferner

sämtliche Wamper, Leister und Ladeboer Bauern in beweg-

lichen Worten über die übermässigen Frohndienste, mit welchen

sie der Pensionarius belege, und über seine Willkür in der

Abforderung derselben.

Infolge dessen wird nach Ablauf der Pachtzeit 1673

jene früher geplante Veränderung von der Universität wieder

aufgenommen und diesmal auch wirklich durchgeführt.

Durch „Punctaüo" vom 25. Juni 1673 werden zunächst

die drei Wamper Bauern ..für der Hand auf 3 Jahr"

dienstfrei gemacht. Jedei' erhält so viel vom Hofackor zugelegt,

dass er V 6 des Ackers von Wampen inne hat, und gibt dafür

jährlich an „Dienst- und Ackerheuer" 140 fl., und trägt die

Priester- und Küstergebühr und nach wie vor die Hufen- und

andere Steuern. ^Caviren alle für einen und einer für

alle".

Für die drei neu zu errichtenden Höfe finden sich nur

zwei Bewerber. Von diesen ist der eine ein freier Mann und

erhält demgemäss einen gewöhnlichen Pensionskontrakt auf

3 Jahre. Dem andern aber, der ein Unterthan ist, wird der

Hof (und zwar der alte Ackerhof) auf 3 Jahre umsonst nur

gegen Erlegung der Priester- und Küstergebühr „eingethau",

um sich in dieser Zeit selbst einzurichten; alsdann soll ihm ein
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Hofbrief gegeben werden. Die rechtliclie Verschiedenlieit

zwischen ersterem und letzterem tritt in der Fassung der

beiden Dokumente klar hervor.

Der sechste Teil des Ackerfeldes von W. aber wird,

da sich kein Unterthan dafür findet, den fünf Bauern zu-

sammen auf ihr Ansuchen für 100 fl. auf 3 Jahre überlassen.

War schon durch diese Neueinrichtung des Dorfes die

rechtliche Lage der Bauern wesentlich verändert, so geschah dies

noch weiter durch den neuen Krieg (1675— 1679), insbesondre

den brandenburgischen Einfall 167S und seine Folgen. In

Wampen blieben wiederum zwei Höfe (und zwar die beiden

neu besetzten) wüst und den übrigen Bauern musste die Uni-

versität, da ihre eigene Kasse in folge der grossen Schulden-

last nichts thun konnte, zur Erlangung von Kredit behilflich

sein, indem sie sich für dieselben verbürgte, meist durch Zu-

sicherung gewisser Freijahre behufs Abtragung der Schuld.

1684 „muss sich Jochim Biedenweg endlich erklären"

den einen wüsten Hof aufzubauen und sich selbst einzu-

richten gegen Lieferung des nötigen Holzes, Gewährung von

2 Freijahren und eine dann allmählich bis zum 8. Jahr

steigende „Pension" — laut „Brief vom 6. Oktober.

1685 „nimmt" dann Jakob Witte den andern wüsten

Hof „an", in derselben Weise nur mit 3 Freijahren und einer

Verbürgung seitens der LTniversität.

In demselben Jahre wird einer der andern drei (ur-

sprünglichen) Bauern „seines schlechten Verhaltens halber

des Hofes erlassen", und in den Hof und die llofwehr ein

andrer Unterthan aus Ungnade gesetzt, welcher die Schulden

seines (nicht mit ihm verwandten) Vorgängers übernimmt und

dafür gewisse Freijnhre gewährt erhält und dann eine erst

allmählich bis zur gewöhnlichen Höhe steigende Pension gibt.

In den 80er und 90 er Jahren finden wir dann eine

grosse Verschuldung der Bauern und infolge dessen mehr-

fache Pachtremissionen.

1695 wird endlich auch der 6. Teil von Wampen, der

bis dahin immer wieder den Bauern verpachtet worden wai-,

mit dem Sohn des Claus Witte besetzt, der sich selbst den

Hof erbauen und einrichten mtiss in derselben Weise wie die

20*
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beiden vorigen. (Zwei Freijahre, dann 169S—99: 50 fl., dann

bis 1704: 100 fl. „und dann ferner nachbahrlich" 140 fl.

„Dienstgeld".) Darüber erhält er „nachdem er sich als einen

treuen Unterthanen zu« verhalten gelobet" einen „Brief" aus-

geantwortet sowie eine „Versicherung" zur Erlangung eines

Vorschusses.

1706 zeigt Claus Witte (einer der alten drei Bauern)

an, wie er „als ein alter Mann von 76 Jahren wohl gesonnen

wäre seinem jüngsten Sohn mit consens seiner löblichen Obrig-

keit den Hof (so er 40 Jahr bewohnet) Petri übers Jahr ohne

Schulden und mit guter Hofwehr abzutreten" und bittet um
Erteilung dieses Konsenses.

171(1 wird einer der Bauern wegen seiner schlechten

Wirtschaft, trotzdem er unschuldig so zurückgekommen, seines

Hofes entsetzt. Auf diesen wird dann, nachdem sich zwei

„Pensionäre" nicht darauf haben halten können, schon 1717

Erdmann Marquardt aus Wampen gesetzt und durch „hartes

Zureden" gezwungen denselben anzunehmen samt den

Schulden des entsetzten Bauers, welche er in 6 Jahren zu

bezahlen „schuldig erkannt wird"; dafür erhält er 6 Frei-

jahre, nachher gibt er seinen Nachbarn gleich. Er muss sich

selbst einrichten, wofür er laut eingereichter Spezifikation

365 /w^ ausgibt; dazu kommen dann die 205«^ 25/? Schulden.

Auch der nordische Krieg hinterlässt seine Spuren. So

besteht bei der Immission des Christian Witte 1722 die ganze

Hofwehr aus 1 Kuh, indein die Feinde die wenigen Pferde

teils weggenommen, teils zu Tode getrieben hatten. Trotzdem

zeigt derselbe schon zwei Jahre später au, dass er sich durch

Fleiss und Sparsamkeit vollständig eingerichtet und den Hof

wieder in Stand gebracht, und erlangt dafür, um die gemachton

Schulden wieder abtragen zu können, nur mit Mühe den Nach-

lass der halben Pension eines Jahres.

Im Übrigen gilt, was Übergang der Höfe, Immission,

Inventarisierung und Hofbriefe anlangt von Wampen — wie

von allen übrigen Universitätsgütern — für die erste Hälfte

des 18. Jahrhunderts ganz das bei Neuendorf Gesagte. Nur

Einiges ist hier noch zu dessen Vervollständigung hinzuzu-

fügen. So die „Observanz," dass sich jeder „Candidatus
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eines Hofes" (auch der Sohn des früheren Besitzers), ehe ihm

der Hof versprochen wird, den einzelnen Professoren als

seiner Gutsherrschaft persönlich vorstellen muss. (1728 zuerst

erwähnt, wo der Sohn eines verstorbenen Bauern dessen Hof

erhält, obwohl er „etwas dumm aussieht".) Ferner finden

seit 1740 regelmässige Untersuchungen der Bauern-Zimmer

behufs Feststellung der vorhandenen Mängel statt, womit

sich das Bestreben der Grundherrschaft verbindet die bisher

sehr verschieden und willkürlich verteilte Baulast immer mehr

ausschliesslich auf die Bauern abzuwälzen.

Wenden wir uns nun zu Ladebow\ so zeigt uns dies

eine ganz ähnliche Yorgeschichte. Nach dem (früher ohne

„w" geschriebenen) Namen zu schliessen wurde es von

dänischen Einwanderern angebaut, infolge seiner Nähe beim

Kloster aber länger als andere Güter von Konversen bewirt-

schaftet (als grangia bezeichnet in der Bestätigung Innocenz IV.

von 1250) und erst 1407 mit Genehmigung Wartislaw III. in

ein „Hägerdorf" (villa) umgewandelt, die Einkünfte, w-elche

dem Herzog daraus zustanden , zur Errichtung einer Yicarie

bestimmt.

In dem Rechnungsbuch von 1543/44 erscheint es dann

mit 4 Landhufen und 4 Katen und einer Pacht von 112 W//

4 ß. In dem Inventar von 1633 dagegen mit 9 Landhufen,

von 4 Bauleuten und 2 Halbhufnern bewohnt; die 4 Katen

haben die Bauern au sich gebracht. „Haben jährlich insge-

samt gegeben an Geldpacht 109 W, an Pfort-Kirchengeld

3 M- Hofwehr allerlei 12. 400 m Hofgeld bei einem

jeden und geben den Zehnten gleich Dersekow" (und Neuen-

dorf). Durch die kaiserliche Einquartierung wurde auch L.

nicht sehr mitgenommen, es sind nach derselben nur die beiden

Ilalbhufnerstellen wüst, die übrigen noch ziemlich gut ein-

gerichtet.

Die akademischen Akten- beginnen mit dem Jahr 1636.

Die Bauern wohnen daselbst ebenfalls zu „Paur- und Pacht-

1 Pyl a. a. 0. S. 209.

^ Acta die Dorfschaft Ladebode, dor Bauern Dienstgeld, Höfe-

jsetzung etc. betr. von 1636— 1761. („Ladebode 1". 187 fol.)
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recht". 1646 werden sie dann wie oben sclion dai'gestellt

zu dem neuen Ackorwerk in Wampen zum Dienst gelegt

und entsprechend aucli mit ihnen 1673 eine Punktation ab-

geschlossen wegen Erlassung ihrer Dienste und Setzung auf

Dienstgeld zunächst auf 3 Jahre.

1679 auch hier Versicherung der Universität behufs

Krediterlangung für einen Bauern.

1711 Absetzung des tief verschuldeten Schweder von

seinem Hof auf seine eigene Bitte. Der neue Wehrsmann

übernimmt es die Schulden abzutragen.

Immission, Inventur etc. wie bekannt. —

Solcher Gestalt waren die Verhältnisse in den beiden

Dörfern, als die Universität 1753, wohl ermutigt durch den

bei Neuendorf erzielten Erfolg, den Versuch machte auch

hier wenigstens eine Erhöhung der Pension bis zu dem An-

schlag des Landrats v. Behr von den Bauern zu erhalten. ^

Da dieselben sich weigern, sollen "Wampen und Ladebow

ebenfalls licitiert werden ; ein Pensionarius hat schon unter

der Hand 200 st^ über den Anschlag geboten.

Darauf bemüht sich der Kurator v. Behr mit dem Amts-

hauptmann die Bauern dahin zu bringen, dass sie den Anschlag

erfüllen, erreicht aber nicht mehr als dass die Wampor 600 o^

und die Ladebower 300 ot^ zu geben sich bereit erklären.

Obwohl damit der Anschlag bei weitem nicht erfüllt ist,

vielmehr die Universität 171 otf 32 weniger erhält als bei

der Verwandlung in ein Ackerwerk, empfiehlt der Landrat

doch den Bauern unter diesen Bedingungen auf 6 Jahre

ihre Höfe zu lassen, doch so, dass sie dieselben allein unter-

halten, weil man mit Ungnade und Levenhagen eine Ver-

änderung vorzunehmen genötigt sei und so viel Bauern auf

einmal nicht placieren könne.

Obwohl verschiedene Professoren für diesen Vorschlag

sind unter Hinweisung auf den Wunsch der königl. Regierung,

dass die Bauern konserviert werden, geht doch das Conclusum

auf Veranstaltung einer Licitation, wenn die Bauern nicht

> „Wampen ü"". '

1706—1750. (285 fol.)



Anh. II. WAMPEN UNI) LADEBOW. 311

mehr geben wollen. Der Amtshaupdnann soll sich wenigstens

noch einmal bemühen die Bauern dahin zu bringen, dass sie bei

der von ihnen gebotenen Pacht nicht verlangen ganz frei von

Extradiensten zu werden, sondern neben den Holzfuhren auch

nocli eine Anzahl andere Fuhren übernehmen. Am 24. Sep-

tember 1753 wird denn auch mit den Wampern und Lade-

bowern in pleno und in Gegenwart der Kuratoren endlich

eine Einigung erzielt und zwar auf Grund folgender Be-

dingungen :

1. erhalten sie die Versiclieruug ihre Höfe zu behalten

auf 8 Jahre; 2. übernehmen sie die Baukosten sowohl bei

Reparaturen als bei Neubauten gegen Lieferung eines Teils

des Holzes durch die Universität; 3. tragen sie wie bisher

alle aufgelegten Steuern; 4. tliun sie jährlich 20 Tage Fuhren,

von weiteren Fuhren aber sind sie frei ; 5. gibt von den

Wampern jeder jährlich 100 «^, von den Ladebowern jeder

75 Ä^; 6. sollen sie von dem Übertrag an Steuern, den sie

wegen des Gutes Schönwald haben, befreit werden, so bald

dessen Kontrakt zu Ende; 7. sollen auf ihr Verlangen die

Acker unter ihnen sowohl an Quantität als Qualität gleich

gemacht werden.

Unterm 31. Oktober wird ihnen der auf diesen Be-

dingungen errichtete „Versicherungsschein" ausgefertigt.

Als nun 1756 die Verwandlung in ein Ackerwerk auch

für Wampen und Ladebow nach den Vorschlägen der Visit.-

Kommission genehmigt worden war, konnte dieselbe hier

nicht vor Ablauf jener Kontrakte erfolgen; indes auch bei

den andern Gütern war es, wie wir sahen, noch nicht zu

ihrer Ausführung gekommen.

Zu Wampen und Ladebow aber wird am 11. Oktober

1761 von der Kanzel verkündigt, dass die beiden Güter am
5. November an den Meistbietenden zugeschlagen werden

sollen.

Daraul richten die Bauern am 16. Oktober eine Bitt-

schrift an Ilektor und ConciMum , worin sie sagen sie seien

von dem früheren Rektor öfters „ermahnt w^orden das Alles,

was ihnen in dieser Kriegszeit auferlegt und anbefohlen würde,

geduldig auszuhalten, es sollte ihnen nachhoro wieder zu gut
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gctlian werden. Sic hätten auch den ganzen Krieg bis hielier

als getreue Unterthanon alle Brandschatze, vielfältige starke

Einquartierungen, Fuhren und grosse Lieferungen treulich

verrichtet, abgetragen und geduldig ausgestanden, wobei sie

aber ihre wenige Habseligkeiten notwendig anwenden mussten,

und nun sollten sie von ihren Höfen gänzlich abgesetzt wer-

den. Bitten und flehen daher unterthänigst und demütigst,

dass sie in ihrer bisherigen Wohnung verbleiben, neue Kon-

trakte erhalten oder wenigstens gleich denen Verwaltern

Prolongation auf gewisse Jahre bekommen möchten".

Verschiedene Professoren bemerken dazu , dass eine

Änderung des Projekts v^ohl nicht möglich, die Billigkeit es

aber erfordere den Bauern für die getragenen Kriegslasten

dieselben heneßcia zukommen zu lassen wie den Verwaltern

oder Pächtern. Es wird beschlossen das Gesuch der Bauern

abzuschlagen, ihre Schrift aber dem Regierungsrat v. Hörn,

dem einen Mitglied der Ökonomie-Kommission mitzuteilen.

Die Bauern reichen daraufhin am 3. November eine er-

neute, ausführlichere Vorstellung ein. Darin sind sich die-

selben — oder wenigstens der Verfasser der Schrift — sehr

wohl der grossen Veränderung bewusst, welche durch die

Kontrakte von 1753 in ihrer rechtlichen Stellung eingetreten

ist: „Kündlich haben wir vormalen bey Antretung unserer

Höfe unbestimmte und auf keine Jahr-Schaare beschränkte

Hofbriefe gehabt und gegen deren Erhaltung solche bewohnet.

Diese sind uns kündlich abgeändert ^ vielmehr ist uns da-

gegen unterm 31. Oktober 1753 eine Versicherung ertheilet

dass wir das Gut von Walpurgis gedachten Jahres 8 Jahre

bewohnen sollen und diese sind bereits abgewichenen Wal-

purgis verstrichen. Wir unterstellen es dem gerechten Be-

finden: ob und wie weit unsere conditioii durch diesen ver-

änderten titul gleichfalls verändert worden?"

Sie verlangen insbesondre darüber Auskunft, ob sie

noch als Bauern und Unter thanen oder als

Pächter betrachtet w^er'den. Im erstereu Fall dürfte

ihr Schicksal, wenn in der beabsichtigten Weise mit ihnen

' korrigiert, hiess zuerst „abgcnoninien".
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veifaliieii Avürdo, „nielir als beklagenswert sein und ihre

Herrschaft nach einer mehr denn ausserorilentlichen Strenge

mit ihnen verfahren , wenn nach Ausstehung aller dieser

ralamitäten nicht wiederum für sie und ihren Unterhalt go-

sorget; vielmehr letzterer iiinen entnommen, sie allem Elende

bloss gestellet und nach dem Verlust alles Ihrigen, welches

sie theils mit ihren Händen erworben theils von andern er-

borget nichts denn der blosse Bettelstab ihnen zur Ausbeute,

bleiben solle."

Für den andern Fall glauben sie nicht „ob werde ein

Pächter in der Welt erfunden seyn, den seine Grundherr-

schaft über seine Contractszeit wohnen lassen, demnächst aber

ihn schlechthin des Gutes entsetzet, ohne vorhero über die

getragenen Kriegslasten mit Ihm Richtigkeit gemacht zu

haben".

Sie bitten daher die angeordnete Licitation nicht vor

sich gehen zu lassen, vielmehr sie bei dem Ihrigen sowohl

als bei Nahrung und Bi'od zu erhalten, und behalten sich für

den Fall der Nichterfüllung ihrer Bitte den Rechtsweg vor.

Da sie nun auf diese ihre Vorstellung überhaupt keine Ant-

wort von der Universität erhalten, richten sie daher drei Tage

später eine ähnliche Schrift an die k. Regierung. Infolge

dessen verlangt diese durch Rescript vom 6. November von

der Universität Bericht darüber

„was die königliche Academie veranlassen mögen

mit den Dörfern Ladebow und Wampen bei jetziger

Kriegeszeit eine Veränderung vorzunehmen und durch

Legung von 10 wohl behaltenen Bauern und deren

Höfe den Quartier - Stand für die könighche Armee

und andere derselben täglich zu leistende praesta-

tionen so merklich zu schwächen".

Dem folgt, da die Universität bis dahin noch nicht ge-

antwortet hat, am 25. November ein zweites Reskript der

Regierung, welches den verlangten Bericht nachdrücklich

binnen vierzehn Tagen erfordert.

Die Abfassung dieses Berichtes wird von der Universität

dem Structuarius Professor Mayer übertragen. In dem von

ihm eingereichten Entwurf wird natürlich vor xillem und mit
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vollem Recht darauf hingowieaeu, dass die vorzunclimcnde

Veräuderiing" im Akademischen Amt von der k, Yisitations-

Kommission veranlasst und vom König selbst genehmigt

worden sei und die Akademie sich derselben daher niciit

entgegen legen könne.

Den so vermessend Klagenden sei dieser Umstand nicht

unbekannt gewesen, indem ihnen bereits vor 4 Jahren die

bevorstehenden Veränderungen angezeigt worden, und dass

Alles dies auf Seiner Königl. Majestät allergnädigste An-

ordnung geschehe. (Aus den Akten nicht ersichtlich!).

Es folgen nun die schärfsten Ausfälle gegen die Bauern,

dass sie dies nicht nur verschwiegen, sondern ihre Herrschaft

verleumdet hätten als wolle sie den königlichen Quartier-

stand beinträchtigen, während es doch die königl. Regierung

selbst war, welche diesen militärischen Grund hervorhob. Es

wird sodann diese Befürchtung als unbegründet zurückge-

wiesen, aber nichts zu ihrer Eutkräftung beigebracht und

endlich versichert, dass alle nötige Vorsorge zum reichlichen

Unterhalt der zu legenden Bauern getroffen sei.

Der Entwurf findet aber wegen seiner mehr leiden-

schaftlichen als sachlichen Form nicht den Beifall aller Pro-

fessoren, vielmehr geben die beiden Professoren A. und H.

de Balthasar, welche wir schon früher als bauernfreundlich

kennen gelernt haben, vota separata ah. Ersterer sagt darin:

„Es könnten die Expressiones da man die Bauern eines

besonderen strafbaren Verbrechens beschuldiget, wol in etwas

temperieret werden ; denn wenn man die Sache mit einer bil-

ligen Gemütsneigung betrachtet, so stehet den Leuthen nicht

zu verdenken, dass sie diese Pachtung zu hindern suchen,

weil sie ihrer Meinung nach auss ihren Höfen und Wesen

gesetzet werden sollen; Es ist nathürlich, dass ihnen solches

wehe thue, und ich sehe auch nicht ab, wie diese Ver-

änderung anders als mit ihrem grossen Schaden zu sich gehen

könne. Obgleich der Herrschaft das Recht mit ihren Bauern

eine Veränderung vorzunehmen, nicht abspreche. Indess wil

es doch das Ansehen haben, das die Ausübung dieses herr-

schafthchen Rechtes bey jetzigen Zeiten gar zu strenge und

den Bauren zu nachtheihg sey. Besonders da anderen Pen-
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sionariis die doch Froinbdo sind und wenn sie sich aus unseren

Gütern bereichert davon ziehen so viele vortlieilhafte Er-

stattung der Kriegsschüden und eine Prolongation ihrer Kon-

trakte wiederfahren, dngegon diesen armen Leuthen meines

Wissens keine Erstattung geschehen und nun sollen sie noch

dazu ihr Haus und Hof räumen. Wie sie wieder placieret

werden, ob sie dabey auch gantzlich ohne Schaden bleiben

werden. Solches wird die Zeit lehren." Es steht ihnen aber

das Beispiel von Neuendorf vor Augen. „Wenn sie nun

auch gleich keine Remedur erhalten oder nach den Um-
ständen erhalten können, so habe doch mehr Mittleyden mit

ihnen als dass sie eines so gefährlichen und sträflichen Auf-

standes wieder ihre Herrschaft beschuldigen sollte; davon

diese Leuthe gewis entfernt sind."

Professor H. v. Balthasar aber wünscht ebenfalls ge-

lindere Ausdrücke in der Schrift und eine genaue Unter-

suchung und Beantwortung der von den Bauern erhobenen

Beschwerden: „Es sind ja wohl Bauern" — sagt er — „aber

die uns auch im Instrumente dotationis nachdrücklich em-

pfohlen seyn und ein Frosch quäket ja wenn er ge-

ti'eten wird, warum nicht auch ein Bauer wenn
er leiden soll?" Auch er bezweifelt, dass die Bauern

bei dieser Veränderung einen reichlichen Unterhalt finden

werden.

Diese abweichende Haltung der beiden Professoren hat

zur Folge, dass der Bericht durch Professor Dähnert von

neuem in massvollerer und auch gegen die Regierung höf-

licherer Form aufgesetzt und in dieser Gestalt von Allen

unterzeichnet an die Regierung abgesandt wurde. Hier hatte

er denn auch — wie es ja nach dem vorliegenden köuigl.

Reskript von 1756 nicht anders sein konnte — den Effekt,

dass durch Entscheid vom 3. Dez. 1761 die Universität er-

mächtigt wurde, „bei denen angezeigten Umbständen mit der

vorhabenden Veränderung zu verfahren."

Nach dieser für sie ungünstigen Entscheidung suchten

die Bauern wenigstens eine Liquidation über die von ihnen

getragenen Kriegslasten zu erlangen. Der Structuarius Mayer

stellt dem zwar eine Balance entgegen, wonach die Uni-
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vcrsität an rückständiger Puusiün fast eben soviel von den

Bauern zu fordern habe, dij Mehrheit der Professoren bc-

schloss aber mit den Bauern, wie ihnen versprochen, die

einzelnen Funkte durchzugehen und so weit berechtigt zu

bewilligen , da die Bauern überhaupt „kaum zu vertrösten

und ruhig zu erhalten waren". Der Anspruch derselben auf

ihre Ilofwehren aber, welche sie sich selbst angeschafft ohne

Vergütung, wird zurückgewiesen, da dies höchstens bei dem

einen Bauern Marquardt zu Wampen zutreffe.

Aber wie sich dieser unterm 27. Februar 1762 mit einer

besonderen Eingabe ^ an die Universität wendet und seine

Hofwehr beansprucht, da er seiner Zeit den Hof des .Takob

Witte nur gezwungen angetreten (s. oben!) und nur für die

400 «f Schulden, die er annehmen musste, Freijahre erhalten

habe, nicht aber für die Neueinrichtung, wird dieses (lesuch

als ein „höchst kühnes Beginnen" abgeschlagen. Darauf wird

am 10. Mai berichtet, dass Marquardt seine zwei besten Pferde

verkauft und dafür zwei rotzverdächtige angeschafft habe,

um diese beim Hof zu lassen. Es wird ihm bei Strafe von

100 «f anbefohlen, die früheren Pferde wiederherzuschaffen.

Inzwischen waren am 5. November 1761 Wampen und

Ladebow, wie angekündigt, licitiert und in einem zweiten

Termin dem Sekretär Nürenberg zugeschlagen worden. Nach-

dem nun die Genehmigung der Regierung eingegangen, wurde

die Umwandlung der beiden Dörfer in Ackerwerke unver-

züglich in Angriff genommen. Die 10 Bauern derselben

hatten ursprünglich nach der Vereinbarung in pleno als Bauern

erhalten werden sollen, dies war aber, wohl wegen der Un-

möglichkeit sie alle wieder zu placieren, aufgegeben, die

Bauern wurden also nicht blos, wie die Mehrzahl der Neuen-

dorfer, versetzt sondern vollständig gelegt und zu

Kossäten gemacht.
Und zwar blieben von den 6 zu Wampen wohnenden

Bauern 4 als Kossäten daselbst wohnen; jeder von ihnen

erhielt in jedem der vier Schläge des neuen Ackerwerks

1 Acta das Äckerwerk 'Wampen betr. von 1761. („Wampen 3.

44 fol.)
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3 Morgen 187 Ruthen Acker und so viel Wiese, um 3 Fuder

Heu zu bekommen. Zam Ackergehöfte wurden die an der

Südseite belegenen drei Bauerhöfe verwendet, die an der

anderen Seiten belegenen drei Bauernhäuser wurden eben so

vielen von jenen Kossäten gelassen, für den vierten derselben

aber ein Katen hergerichtet.

Ausserdem wurden auch noch die Bauern und Einlieger

von Neuenkirchen zum Dienst nach dem neuen Ackerwerk

gelegt.

Was nun aber den Erfolg dieser Neueinrichtung be-

trifft, so war dei'selbc hier keineswegs so günstig wie bei

Neuondorf In dem bei Saal angeführten Bericht der k. Ein-

richtungs-Kon)mission au den König vom Jahr 1769^ lieisst

es nach kurzer Darstellung des oben geschilderten Verlaufs,

dass diese Einrichtung „noch lange so vorteilhaft nicht als

die Saaler oder Neuendorfer, indem die Akademie zu Wampen
einen höchst kostbaren Bau mit ihren Mitteln bestreiten

musste".

Wurde dadurch der finanzielle Gewinn der neuen Ein-

richtung erheblich geschmälert, so machte die Univei-sität

andrerseits hier auch schlechte Erfahrungen mit dem Pächter.

Die Misshandlungen, welche die „Kostknechte" zu Neuen-

kirchen und Wampen durch ihn und seinen Schreiber er-

fuhren, hatten im Jahr 1764 das Entweichen von sechs

Knechten zur Folge, nach welchen vergeblich gefahndet

wurde. Ferner war dem Pächter im Kontrakt keine Pacht-

remission für den Fall eines Misswachses verheissen. Als

nun aber 1767 ein solcher eintrat, wurde sie von dem Pächter

dennoch beansprucht und darüber mit der Universität pro-

zessiert. Das Tribunal entschied zu Gunsten der letzteren

aber es liielt auch dann noch schwer, die rückständige Pacht

zu erhalten.

Yiclleicht haben wir es diesen schlechten mit W^ampen
und Ladebow gemachten Erfahrungen zuzuschreiben, dass die

k. Okon.-Kommission so wenig Lust zeigte, die ül)rigen ihr

1 Vgl. oben S. 275.
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1756 aufgetragoneii Neueinrichtungen auf den akademisclien

Gütern in Angriff zu nehmen. Ei'st 1766 regte die Univer-

sität die Sache wieder ari^ und drang darauf auch für Derse-

kow, Pansow, Lewenhagen, Ungnade, Hinrichshagen, Schön-

walde, Koitenhagen und Kemnitzerhagen auf irgend eine

Weise die Erhöhung der Einkünfte durchgeführt werde zur

Aufhelfung des „mehr und mehr verfallenden Status Aca-

doniae." Und zwar wandte sich die Universität mit einer

Eingabe vom 14. Okt. 1766 direkt an den Kanzler, weil es

der verordneten k. Kommission mit der weiteren Durch-

führung ihrer Aufgabe nicht recht ernst sei.

Infolge dieser Beschwerde wurde jene Kommission durch

k. Reskript vom Dez. 1766 aufgehoben und der Universität

das „ihren uralten Privilegiis gemässe Recht der gesetzlichen

Disposition über ihre Güter und ihre sonstige besondere

Haushaltung" zurückgegeben.

Am 17. Januar 1 7G7 werden nun die „noch nicht er-

höhten" Bauern von

DERSEKONY, PANSOW, UNGNADE, LEVENHAGEN UND
HINRICHSHAGEN

voro-efordert und befragt, ob sie eine erhöhte Pension zu

geben bereit wären, wenn sie von allen Fuhren befreit würden.

Darauf bieten sämthche genannten Bauerschaften eine mehr

oder weniger grosse Erhöhung ihrer bisherigen Dienstgelder an.

Trotzdem wird am 27. Januar in pleno Kündigung und

Licitation der Dörfer beschlossen, um zu ersehen, wie viel

durch Pächter von denselben zu erhalten sei. Es erscheint

demgemäss in der Stralsunder Zeitung „Auszug der neuesten

Weltbegebenheiten" vom 7. und vom U. Febr. eine diesbe-

zügliche Anzeige mit der Aufforderung an etwaige Reflek-

tantenYorschläge binnen Monatsfrist einzureichen. Am 30. März

teilte sodann die Universität der k. Einrichtungs-Kommission

sowohl die Gebote der Bauern als die ihr für den Fall einer

> Acta wegen der Nouvorpaohtiing uml Erliölnin2: der Giitfr

Derseko, Pansow, Ungnade, Lovenliag., Hinriolisliag. 1767. 17l58. („Persoko

21. *• 198 fol.)
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neuen ökonomischen Einrichtung von Pächtern gemachten

Vorschläge mit, worauf die Kommission in ihrer Antwort

eine solche Veränderung im Princip genehmigte, aber be-

stimmte dabei zu beobachtende Punkte vorschrieb, darunter

namentlich die ausreichende Versorgung der zu legenden

Bauern. Die in dem k. Reskript von 1766 der Universität

zugesprochene ökonomische Autonomie erscheint demnach

hier bereits wieder durch die Mitwirkung dieser neuen Kom-
mission beschränkt.

Bei der Begutachtung der drei von Pächtern auf jene

Ankündigung hin eingelaufenen Offerten zeigt sich nun aber

unter den Professoren eine grosse Meinungsverschiedenheit

bezüglich der Ratsamkeit der beabsichtigten Veränderung.

Eine Reihe von Professoren tritt in wohl motivierten Gut-

achten dafür ein, dass die höhere Pension der Bauern der

Verwandlung in Ackerwerke vorzuziehen sei. Eine grosse

Rolle spielen in den Motiven die schlechten Erfahrungen,

welche man mit Wampen und Ladebow gemacht liabe. So

betont der eine, dass die zum Dienst gelegten Bauern faul

und liederlich würden, ihren Acker vernachlässigten und von

der Herrschaft Brod, Saatkorn, Vieh etc. forderten wie die

neuesten Beispiele von Neuenkirchen bewiesen. Professor

F. A. Mayer aber weist darauf hin, dass die „vermögensten

und zahlreichsten Provinzen in Deutschland, in welchen Handel,

Manufaktur, Künste und Handwerke blühen, der Bauerwirt-

schaft den Vorzug geben und auch die englischen Patrioten

anfangen ihre grossen Ackerwerke in kleinere abzuteilen".

Der Beschluss geht am 80. Mai dahin, Dersekow und

Pansow einstweilen den Bauern zu lassen, Ungnade, Leven-

hagen und Hinrichshagen aber in der Weise zu verändern,

dass ersteres ein Ackerwerk würde, wohin die beiden andern

dienen sollten. Darauf erhöhen die Bauern dieser drei Dörfer

in einer Bittschrift vom 6. Juni abermals ihre Pachtgebote.

Da die Einrichtungs-Kommission Beschleunigung der Ange-

legenheit verlangt, wird vom Structuarius ein detailierter Ent-

wurf über die beabsichtigte Veränderung hergestellt; dieser

hebt hervor, dass nach den bisherigen Vorschlägen von den

17 Bauorstellcn jener drei Dörfer 4 ganz eingehen würden,
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unil küiniiit '/M dem Ei'i>obnis, da.ss — alle Kosten der Ver-

änderung initeingerechnet — der Reinertrag der Universität

im Fall der Beibehaltung der Bauern zu den gebotenen

höheren Pensionssätzen sogar 3300 ö^^ mehr betragen werde

als bei Ausführung der geplanten Veränderung.

Infolge dieser Berechnung siegt im Professoren-Collegium

die den Bauern günstige Meinung und nach Massgabe des

von ihm eingesandten Berichtes erklärt auch die k. Ein-

richtungs-Kommission unterm 14. März 17(58 die Verwandlung

der Dörfer in Ackerwerke zur Zeit für unthunlicth ; die gesamte

Bauerschaft derselben sei bei der bisherigen Einiichfung zwar

zu belassen, jedoch dabei die Einkünfte der akademischen

Kasse durch eine zu verbessernde „Bauer-Pachtung" auf

12— 15 Jahre zu vermehren. Dabei müsse aber jede Dorf-

schaft als Assekuranzsumme die Pension eines Jahres vor-

schiesscn und in jedem Dorf alle für einen und einer

für alle haften, wogegen der Dorfschaft frei zu lassen sei,

mit ihrem Anteil an der Pension säumige „Mitinteressenten"

mit Einwilligung der Universität aus ihrem Wesen und andere

bessere Wirte darauf zu setzen.

Laut Protokollen vom 23. und 24. März werden die

Bauerschaften nunmehr einzeln vorgefordert und ihnen diese

Entscheidung mitgeteilt, worauf sie voll Dank versichern bei

ihren Anerbietungen bleiben zu wollen, und werden sodann

noch verschiedene einzelne Punkte mit ihnen besprochen.

Darauf lässt die Universität für die Kontrakte mit den ver-

schiedenen Dörfern einen Entwurf herstellen. In dessen Ein-

gang heisst es

:

„Als iiiaf/nißcus Bector und das Concüinm academ.

vor dienlich erachtet die Hauern in dem unter dem

Amt Eldena belegenen Dorf Ungnade beyzubehalten

und denen selben ihre bisshero bewohnt gehabton

6 Bauerhöfe ferner auf 15 Jahre als von Trinifatis

1768 biss dahin 1783 unter nachstehenden Be-

dingungen zu Bauerrecht zu lassen .... solchem

nach ist mit gedachter Bauerschaft folgender Con-

trakt o:eschlossen worden. Als
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1.

„Ver pensioniert M. D. R. und das Concll. accad,

an die 6 Bauern in Ungnade" etc.

Auf Vorschlag des Rektors v. Aniinga wird aber für „Contrakt"

die Bezeichnung „Hof- und Ackerbrief" und für „ver-

pensioniert" „überlassen" gesetzt und zwar auf Grund

der sehr bezeichnenden Motivierung: „Sonst möchten Sie

embitioniren Verwalters zu werden. Als Bauern können wir

Sie eher zu Kopf kommen". (!)

Was nun die einzelnen Bestimmungen des Kontraktes

anlangt, so sind dieselben für die Bauern sehr schwer. Sie

tragen nicht nur alle onera realia und personalia als Hufen-

steuer, Accise etc. wie bisher, sondern es sind ihnen auch

bezüglich der wirtschaftlichen Nutzung ihrer Stellen sehr

dctailieite Vorschriften gemacht; vor Allem aber haben sie

nunmehr alle Baukosten zu übernehmen, sowohl bei Repara-

turen als bei Neubauten und ohne andere Unterstützung als

Lieferung des Bauholzes durch die Herrschaft, sowie alle und

jede Unglücksfälle oder cast(S fortuitos forthin selbst zu tragen

unter Verzicht auf jede ihnen in den gemeinen Rechten und

besonderen Gesetzen zugesprochene Entschädigung; nur wenn

der Kriegsschaden mehr beträgt als die während der Kriegs-

zeit fällige Pension, sollen sie eine billige Vergütung zu ge-

wärtigen haben.

Die Bezahlung der Pacht soll in 4 Terminen erfolgen

und sie dafür alle für einen und einer für alle haften;

infolge dessen müssen sie „von selbst dahin sehen, dass ihre

Arbeit gut und tüchtig gemacht wird". Die Befugnis aber

schlechte Wirte unter ihnen selbst abzusetzen, erhalten sie

nicht, sondern nur das Recht und die Verpflichtung solche

bei der Universität zur Anzeige zu bringen.

Alte Bauersleute, welche ihre Höfe angeben müssen,

sollen künftig nicht mehr ein Stück Acker als Altenteil ge-

niessen, sondern von der ganzen Dorfschaft jäiirlich ein ge-

wisses Kornquantum zum Unterhalt bekommen. Sollte die

Dorfsehaft mit der Zahlung der jährlichen Pacht an den fest-

gesetzten Terminen säumig sein, so soll dieser Haus- und

Hofbrief sofort null und nich tig sein und die Acker-
Pucha, Untoi-f^aii}^ dfis Hauernst, in Sohwodisch-Fornniorn u. Uiit;^"- '21
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werke des Dorfes an andere verpachtet werden
und der Universität die völlige Disposition darüber frei stehen.

Dafür werden die Bauern allerdings, wie sie sich ausbedungen

hatten, vom Mühlenzwang und von allen Extra-Diensten und

-Fuhren frei.

So der Kontrakt für Ungnade in seiner definitiven, durch

die Einr.-Kommission modifizierten Gestalt. Wörtlich überein-

stimmend — unbedeutende Abweichungen ausgenommen —
werden auch für die andern Dörfer die Kontrakte abgefasst,

aber sämtlich — so viel aus den Akten ersichtlich — den

Bauern nicht nur nicht zur Unterschrift ausgehän-
digt, sondern nicht einmal in ihrer definitiven

Form bekannt gemacht. Insbesondere waren gemäss

den Protokollen vom 23. und 24. März wohl die Befreiung

vom Mühlenzwang und den Extrafuhreu, ferner die Bestim-

mung betr. den Altenteil und verschiedene ökonomische De-

tails mit den Bauern seiner Zeit mündlich vereinbart worden,

nicht aber die Übernahme der Baulast und der casus fortiiiti^

die vier Zahlungstermine etc.

Nichtsdestoweniger werden die Bauern von der Univer-

sität sofort als verpflichtet aus jenen Kontrakten angesehen,

deren Wortlaut sie gar nicht kannten , und als sie nun an

dem ersten darin neu angesetzten Termin keine Pacht gaben,

wurden sie dafür ohne Weiteres mit Exekution belegt.

Daraufhin erbitten sich die Bauern am 6. Juli ihre

Kontrakte, die sie „noch nicht gesehen hätten", zur Durch-

sicht und erhalten sie auch von dem Rektor, mit der Auf-

forderung etwaige Ausstellungen daran schriftlich einzureichen.

Dementsprechend laufen schon am 7. Juli von sämtlichen

Bauerschaften schriftliche „nwnita" ein, hauptsächlich gegen

die Bestimmungen der Kontrakte über Pflanzung von Bäumen,

gegen die 4 Pacht-Termine und gegen die Übernahme der

casus forfulU, auch der grossen Schäden durch Hagel, Miss-

wachs und Feuer. Es wird den Bauern Berücksichtigung

ihrer monifa versprochen, wenn sie nur erst ihr Geld gebracht

hätten. Ihre inständige Bitte ihnen dies bis zum zweiten

Termin zu erlassen, da sie den Assekuranz-Vorschuss hätten

leisten müssen, wird abgeschlagen, weil das Geld zur Zahlung des
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Quartals der Professorengehälter absolut notwendig sei. Die

tnonita aber werden den einzelnen Professoren communiziert.

Dazu bemerkt der keineswegs bauernfreundliche Professor

Dähnert

:

„Dass den Bauern die Kontraktspunkte nach der Regu-

lierung der k. hoben Kommission nicht eröffnet, noch vor dem

ersten Pachttermin jeder Dorfschaft die Kontrakte ausge-

fcrtigct worden, ist der Fehler, bei welchem ich ihnen jetzt

die Freiheit Erinnerungen dagegen zu machen nicht ab-

sprechen kann."

Professor Muhrbeek sieht zwar in den Insinuierungen

der Bauern nur „Früchte der Intriguen mit denen sie um-

gehen", aber da auch Prof. Schubert in pleno am 14. Juli in

diesem Fall ausnahmsweise Nachsiciit empfiehlt, weil die Leute

ihre Kontrakte noch nicht gesehen und die Quartalszahlung

nicht völlig angenommen gehabt haben, so wird beschlossen

die monita der Bauern durch ein paar deputierte l'rofessoren

durchgehen und sie darüber bedeuten zu lassen.

Dies geschah denn aucii durch die Professoren Dähnert

und Ahlwardt; ersterer berichtet darüber am 15. Juli, wie

„das Komplet der Bauern gegen die Kontrakte noch nicht

völlig habe zerstört werden können". Zwar haben gemäss

Protokoll vom 14. alle 5 Bauerschaften „gestehen müssen",

dass ihnen mit Ausnahme der Bestimmungen über Mauer-

und ricckenanlagen , Obstbaumpflanzungen und Ilolzcaveln

alle Punkte der Kontrakte bekannt seien, und die drei Dörfer

Leveniiagen, Pansow und Ilinriciishngen unterwarfen sich denn

auch „nach gespürtem Ernst" den Kontrakten
,
jedoch nur

nachdem ihnen statt der 4 Zahlungstermine drei zugestanden

und die Bestimmungen über Obstbaumpflanzen aus den Kon-

trakten ausgemerzt worden waren.

Die Dersekower und Ungnader aber konnten auch durch

„vielständige Remonstrationen" dazu nicht gebi-acht werden,

sie bleiben bei ihren weitergehenden Forderungen als Ersatz

des Hagel- und Brandschadens etc. stehen und wenden sich,

als darauf ihre llöfe für verfallen erklärt wurden, am 18. Juli

mit einer J]eschwerde an den General-Statthalter Grafen von

Liewen. Darin heisst es:

21*
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„Wir haben von einer Zeit zv andern das Projekt eines

ordentlichen Kontraktes erwartet, bisher ist aber solches nicht

coramuniziert worden . . . Vielmehr hat man einseilig solchen

errichtet und von uns e'ne Jahrespension nämlich 1200 otf

gefordert und bereits zum Vorschuss erhalten, ohne dass wir

genau wissen, was wir dagegen zu geniessen haben."

Die Universität erlässt dagegen eine von Professor

Dähnert abgefasste Gegenvorstellung, welche über die „bos-

hafte Frechheit der Bauern" grosse Beschwerde führt und

behauptet, dass mit denselben seinerzeit vom Rektor (dem

verstorbenen von Acminga) alle Kontraktspunkte einzeln durch-

gesprochen woj'den seien und ihnen kund gethan worden sei,

dass ein jeder seinen Hofbrief abfordern könnte, was sich aus

den uns vorgelegenen Akten allerdings nicht ergibt.

Infolge dieser Eingabe und mündlicher „aktenmässiger"

Berichterstattung des eigens nach Stralsund gesandten Struc-

tuarius (dass man dies für notwendig hielt, ist doch auffallend!)

fiel die Entscheidung des General-Statthalters vom 28. Juli

1768 zu Gunsten der Universität aus, die Bauern werden

mit ihren Forderungen abgewiesen. Nach Mitteilung dieses

Reskripts unterwaifen sich nun auch Dersekow und T^ngnade

sämtlichen Kontraktsbedingungen. Die beabsichtigte Bestra-

fung ihrer Widersetzlichkeit und die Tragung der Kosten

dieses Beschwerdeverfahrv-^ns werden ihnen auf ihre Bitte h'n

und ihr Anerbieten zu einigen extraordinairen Fuhren, welche

die Herrschaft nötig hätte, erlassen.

Die nunmehr durch den erforderlichen mutuus conseusus

rechtskräfig und bindend gewordenen Kontrakte liefen bis

Trinitatis 1783. Schon 1782 zog die Universität die Konsequenz

der durch dieselben erfolgten Umwandlung des bäuerlichen

Besitzes in Zeitpachtbesitz, indem sie den Versuch machte

jene Dörfer durch öffentliche Licitation ander-
weitig zu verpachten.' Da aber in den Licitationsbe-

dingungen von Dersekow und Pansow den Bauern ein Näher-

recht eingeräumt worden war , über dessen Ausübung sie

sich innerhalb vier Wochen nach dem ersten Aufgebot er-

1 Acta die Verpochtuns: des Bauerdorfs Pansow betr. 1782.

(„Pansow 2^ Vol. III". 461 fol.)
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kläreu mussten, so wurden dieselbeii am 9. Dezember vur-

gefordert. Hier erklärten die Bauern von Pansow — auf

dieses Dorf beschränkt sich die Darstellung im Folgenden —
nicht mehr als 800 (»^ geben zu können. Dagegen begaben

sie sich aller ihrer Forderungen auf Ersatz der 1758 und

1759 erlittenen Kriegsschäden, welchen sie noch nicht er-

halten hatten. Sie bekamen indes erst längere Zeit danach

am 27. Mai 1783 den Bescheid; dass ihnen die Höfe für

gebotene Pacht auf 1 oder mehrere Jahre nach den alten

Kontrakten gelassen werden sollten. Aber schon am Ende

desselben Jahres unterm 2. Dezember erklären sie es für

eine wahre Unmöglichkeit diese erhöhte Pacht auf die Dauer

zu geben. Als ihnen vollends am 20. Dezember eine (in den

Ackteu nicht vorfindliche) Resolution des Generalgouverneurs

Fürsten von Hessenstein bekannt gemacht und in Anleitung

derselben angedeutet wird, dass sie Saaten, Ackerarbeit und

Hofwehr der Universität bezahlen müssten ', erklären sie, da

ihnen dies absolut unmöglich sei, so „müssten sie über sich

ergehen lassen, was ihre Oberen zu verfügen recht und billig

finden würden."

Es wird darauf eine neue Licitation ausgeschrieben und

der Fürst Hessenstein sagt darüber in seiner Antwort auf

den ihm eingesandten Bericht unterm 7. Februar 1784, dass

die Bauern, die „so muthwillig gewesen ihr vorherogethanes

Anerbieten nicht erfüllen zu wollen, es sich selbst und ihren

Rathgobern zu danken haben, dass sie bei der schon publi-

zierten Licitation gar keines Vorzugsrechtes geniessen, sondern

die Höfe den Meistbietenden zugeschlagen, sie aber entweder

zu Einliegern oder Katenleuten gemacht werden."

Obwohl sich die Bauern darauf in einer Bittschrift an

den Fürsten zum Ankauf der Saaten und Hofwehren

und zur Zahlung der 800 o^ erbieten, wenn sie die Pacht

auf 12 Jahre erhielten, bleibt es doch bei der auf den

28. Februar anberaumten Licitation und wird bei dieser

ausdrücklich bekannt gemacht, dass das Näherrecht der Bauern

cessieren und der Meistbietende berechtigt sein solle die

1 Vgl. oben S. 157.
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Bauern zu Einliegern zu uiiichen oiler sonst auf irgend eine

Art für ihre Unterbringung sorgen müsse. Beim zweiten

Termin am 20. April sind die beiden höchsten Gebote zweier

Pächter 1750 und 1755^ auf das ganze Bauerdorf, für

die einzelnen Höfe aber betragen die höchsten Gebote zu-

sammen 1392^. Dagegen bieten die Bauern in einer Ein-

gabe an den Fürsten 1050 »^ und bitten um ihre Erhaltung.

Während Dun die beiden Höchstbietenden dem Administra-

tions-Reglement gemäss ihre Pläne einreichen müssen, wie

sie die betreffende Summe aus dem Gut zu gewinnen ge-

dachten, und der eine von ihnen zugibt bei der Licitation,

durch die Hitze seines Konkurrenten hingerissen, um 150 ot^

höher gegangen zu sein, als er eigentlich konnte und wollte,

erklären sich die Bauern am 23. April bereit jährlich 1200/«^

Pacht zu geben „wenn drei Bauern gelegt und den
übrigen das Gut in Pacht überlassen würde".

Zu Gunsten dieses Vorschlages gibt Professor Muhr-

beck in der Sitzung der Administratoren vom selben Tag

ein Votum ab, in welchem er sagt: „Unter den 7 Bauern

zu Pansow sind 3 oder 4 die schon über sechzig Jahr sind und

an deren Gesichtern man ebenso deutlich eine merkwürdige

Einfalt als tiefen Kummer erblickt. Drey von diesen äus-

serten eine Zufriedenheit über den Vergleich so sie mit ihren

Mitbrüdern getroffen und schienen selbst eine Ruhe zu

wünschen, die dem Alter so angenehm und mehrentheils

notwendig ist,"

Allein derselbe Fürst Hessenstein, welcher am 7. Februar

die Legung der sämtlichen Bauern durch einen Pächter ge-

nehmigt hatte, erklärt nun da die Bauern selbst eine teilweise

Legung vornehmen wollen, in seinem Bescheid vom 27. April:

dass die Legung der Bauern an sich uuchristlich,

ausserdem den gnädigen Absichten Seiner Königl.

Mayestät entgegen sei und dass das Mehrere, so ein

Pächter bietet, durch die den Bauern nach der

Bauer-Ordnung auf den Fall der Legung zu

erteilende Freiheit und zu lassende Hofwehr
kontrabalanciert werde. Es könne den Bauern höch-

stens nachgegeben werden 1 Hof zur Holländerei ein-

zurichten.



Anh. II. PANSOW. 327

Da sich die Bauern entschhessen darauf einzugehen, wird

ihnen der Zuschlag und zwar auf 8 Jahre erteilt und am
2G. Juni ihre Ilofwehren durch unparteiische von beiden

Teilen erwählte Beistände taxiert. Die Summen der für

Saat, Brodkorn und Esswaaren, Vieh, Fahrnis, A.cker- und

Hausgerät angesetzten Beträge in den einzelnen Höfen diffe-

rieren zwischen 279 und 393 atf und betragen für alle, zu-

sammen 2500 /»^ nach einem durchweg erhöhten zweiten

Anschlag vom 24. Juli aber 2912 ^ 32 ß.

Wie es sich nun aber darum handelt, welcher Hof in

eine Ilolländerei umgewandelt werden soll, zeigt sich keiner

von den sieben Bauern bereit den seinigen dazu herzugeben,

vielmehr wollen die Bauern, da Pansow überhaupt für An-

legung einer Ilolländerei sich nicht eigne , es unternehmen

mit Gottes Segen die erhöhte Pension zu geben, auch wenn

alle 7 bleiben. Die Universität ist damit einverstanden, jedoch

nur unter der Bedingung, dass der Hof des mit Zahlung der

Pacht Säumigen ipso jure eingehen solle. Die Einwendung

der Bauern gegen die erhöhte Taxe der Hofwehren, dass die

Aussaat zum Teil ihr Eigentum sei, indem sie nach ihrer

Befreiung von den Diensten im Jahr 1768 mehr Acker in

Bearbeitung genommen und dazu von der Herrschaft kein

Saatkorn erhalten hätten, wird zurückgewiesen. Der unterm

23. Oktober 1784 ausgefertigte Kontrakt ist mit den ent-

sprechenden Modifikationen dem früheren nachgebildet; in

§ 9 ist ausdrücklich jede „Sublokation" ohne Vorwissen und

Genehmigung der Universität untersagt.

Ein 1787 an den Fürsten Hessenstein gerichtetes Ge-

such der Bauern um Pachtremission wird von diesem abge-

schlagen. Im Mai 1791 — der Kontrakt erreichte Trinitatis

1792 sein Ende — reichte Landrat v. Bilow ein Promemoria

betr. die neue Verpachtung ein, worin er vorschlug den Bauern

ihren Kontrakt zu prolongieren, ihnen jedoch einige Acker-

und Wiesenstücke zu nehmen und solche den 8 Besitzern

eigener Katen im Dorf zu einem bestimmten Zins einzu-

thun. 1 Dieser Vorschlag wird durchgeführt, die Bauern er-

1 Vgl. oben S. 169 A. 1.
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klären aber uunmehr die hohe Paclit nicht weitjr geben zu

können und erhalten denn auch, da die Administration sich

überzeugt, dass sie nicht höher getrieben worden können,

eine Yerläugerung ihres Kontrakts auf 12 Jahre gegen eine

wenigstens in den ersten 4 Jahren niedrigere Pacht.

Die Konsequenzen der durch diese Zeitpachtungen gänz-

lich, veränderten Rechtslage der Bauern zeigen sich nunmehr

auch beim Übergang der Hofe: 1794 wollen zwei von den

Bauern ihre Höfe an ihre Söhne abtreten, diese Überlassung

des Hofes und zugleich des geleisteten Vorschusses erfolgt

jetzt vor dem Notar. Später werden auch den Nachfolgern

im Hofe „Transportscheine" über die Übertragung des Pacht-

rechts ausgestellt: so 1798 dem Michel Marckwardt, welcher

sich unterthänig gibt und die "NVittwe des Bauern Christian

Mann heiratet, und 1801 dem Peter Ihlenfeld , der seinen

Vater in dessen Hof ersetzen will.

Der verlängerte Kontrakt lief bis Trinitatis 1804. Am
23. März 1803 erschien nun der Schulze und bat Namens
sämtlicher Bauern bei der bevorstehenden Neuverpachtung

eine Separation der Acker und Wiesen vornehmen zu

lassen ; sie wollten dann alles MögUche thun , um auf ihren

Höfen erhalten zu bleiben.

Die Separation wird denn auch beschlossen und um-

gehend durcligeführt. Ein dabei aufgestellter Ertragsanschlag

setzt von den 7 Parzellen 5 zu je 350 i^ 36 /,? und 2 zu

je 330 «^ 36 /J, den Ertrag des ganzen Dorfes aber incl.

Gelder der Katenleute zu 2493 «^ 32 /J, während dieses

„vortreffliche um nicht zu sagen schönste Gut'' bis dahin

der Akademie noch niclit 1400 cf getragen hatte. Der Acker

einer jeden Parzelle soll in 6 Schläge gelegt werden, wovon

3 Schläge Korn tragen, 2 zur "Weide und 1 zur Brache liegen

bleibt. Die Kosten dieser Neueinteilung müssen die Parzel-

listen tragen. (Die Pächter geniessen den Dienst der zu

ihren Höfen gelegten Katenleute wie solches gebräuch-

lich und müssen deren Vieh für Bezahlung des Hirtenlohns

auf die Weide nehmen. Ebenso das Vieh, welches die eigen-

tümlichen Kateuleute nach ihren Grundbriefen halten

dürfen).
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Die Licitation der 7 separierten Parzellen wurde auf

den 27. August 1803 ausgeschrieben und sollten dabei ge-

mäss einer Verfügung des Knnzlers vom 3. Dezember 1796

nur akademische Unterthanen zugelassen werden. Es fand

sich aber in dem Termin ausser den bisherigen Pachtbauern

niemand ein und von diesen boten zunächst nur vier, einige

Tage später aber auch die übrigen die im Ertragsanschlag

für ihre respektiven Höfe, eingesetzte Pacht.

Daraufhin wurde den 7 Bauern sowie dem Krüger nach

erfolgter Genehmigung durch den Generalgouverneur Grafen

von Essen am 29. Oktober der Zuschlag auf 18 Jahre erteilt.

Die Kosten der Separation betrugen Alles in Allem 252 otf.

Allein schon sehr bald zeigte sich, dass die Bauern ihre

Kräfte überschätzt hatten und nicht im stände waren den

im Anschlag vorgesehenen Ertrag aus ihren Parzellen heraus-

zubringen. Schon am 31. Oktober 1803 bittet der eine Bauer

— jedoch vergeblich — um Erlassung der Pacht für das

erste Jahr, weil er 65 Morgen Heideland erhalten habe, das

er erst in Kultur bringen müsse. Am 2. Januar 1804 aber

bittet ein anderer, weil er daran verzweifle die hohe Pacht-

summe aus seiner Parzelle herauszubringen, diese gegen ein

Abstandsgeld von 500 oif und Altenteilsversorgung an den

Pastor Voigt zu Dersekow abtreten zu dürfen.

Das Gesuch wurde genehmigt und diese Parzelle (später

Neu-Pansow genannt) wurde von ihrem neuen Pächter, einem

„um die landwirtschaftliche Aufklärung in dieser Gegend sehr

verdienten Mann"^ durch rationelle Bewirtschaftung zu noch

bedeutend höherem Ertrag gebracht, so dass sie von 1811— 40

408 «^ 3 s. Pacht trug.

Den Bauern aber gelang dies nicht, von Jahr zu Jahr

wiederholen sich ihre Bitten um Pachtremission oder Neu-

untersuchung und niedrigere Taxierung ihrer Parzellen. Da
diii Gesuche immer abgeschlagen wurden, blieben die Bauern

mit ihrer Pacht fort und fort im Rückstand; dazu kam ein

totaler Misswachs im Jahr 1804 und endlich auch noch die

französische Invasion des Jahres 1807, durch welche die Bauern

* Cranz, Beiträge zur Kenntnis der Provinz Neuvorpomuiern und

liügen. 1832. ö. -23.
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laut Bericht dos Anitshauptmanns vom 14. Mai trotz der

vom Marschall Mortier erteilten Saum-Garde aufs Härteste

mitgenommen wurden.

Infolge dessen baten die Bauern am 24. Oktober 1804

abermals um Herabsetzung der Pacht, wenn ihnen eine solche

wieder nicht bewilhgt würde, müssten sie ihre Höfe fahren

lassen. Daraufhin werden die Höfe von der Universität zu

anderweitiger Verpachtung ausgeschrieben , die Rückstände

sollen aus dem Verkauf der Hofwehren gedeckt werden, für

die Zwischenzeit aber wird den Bauern ein Wirtschaftsauf-

seher bestellt, der die Schlüssel der Kornspeicher erhält und

die ganze ^Virtschaft der Bauern kontrolieren soll. Bei dessen

Immission erklären nun die Bauern, jener Verzicht auf ihre

Höfe in ihrer Eingabe vom 24. Oktober entspreche durchaus

nicht ihrer Meinung und sei ohne ihr "Wissen von dem Ver-

fasser hineingesetzt worden.

Es bleibt jedoch bei der auf den 13. Februar 1808 aus-

geschriebenen Licitation, aber diese ergibt ein sehr schlechtes

Resultat, da sich nur zwei Reflektanten einfanden, welche

auf einen Hof 100 bezw. 101 &'^, auf einen zweiten 150 6tf

boten, auf die übrigen aber überhaupt nicht. Unterm 21. Februar

erbieten sich nun die bisherigen Bauern für ihre Höfe resp.

250, 175 und 150 «f zu geben und wenden sich mit einem

Gesuch sie gegen diese erniedrigte Pacht bei ihren Höfen

zu belassen, auch an die verordnete Regierung zu Stralsund.

Infolge jenes schlechten Ergebnisses der Licitation bleibt der

Universität nichts übrig, als sich mit diesen so bedeutend

herabgesetzten Pachtsätzen zu begnügen, und erfolgt am
11. Mai auch die Genehmigung der „verordneten Gouverne-

ments-Kommission".

Nach Cranz^ trugen die 6 Parzellen von Alt-Pansow

von 1822—34 immer noch erst 1941 o.f 20 ß d. h. ein Plus

von 437 «f ^ i. Derselbe nennt als Pächterin einer Parzejle

die Wittwe des Gregorius Glatrow. Diese Familie Gladerow
lässt sich nun in den Akademischen Amtsakten ^ bis zum

1 a. a. O. S. 23.

2 „Pansow 1. Vol. I." von 1640-1729. Clb-l fol.).
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Jahr 1680 zurück im ununterbrochenen Besitz eines und

desselben Hofes zu Pansow verfolgen, ja schon das im Jahr

1640 aufgenommene Inventar führt einen Bauern dieses Namens

daselbst an. Wir haben also hier eine Familie, welche die

ganze geschilderte Entwicklung durchgemacht hat.

III.

STADT GREIFSWALD.

BROOK.»

Die 2 der Stadt und dem Heiliggeist-llospital zu Greifs-

wald gehörigen Bauerhöfe zu Brook sind im Jahr 1631 durch

den Krieg verwüstet und werden daher an einen Greifswalder

Bürger verpachtet auf 12 Jahre. 1670 sind sie wieder mit

Bauern besetzt, werden aber in den folgenden Kriogsjahren

abermals wüste.

1680 lassen sich nun zwei Bauern Claus Dreves und

Michel Möller bereden die beiden wüsten Höfe, „so ganz

ruinieret, die Zimmer zum Fallen geneigt und die Scheune

ganz weg", anzunehmen. Sie müssen die Gebäude selbst

wiederherstellen und sich selbst einrichten, wozu ihnen Zu-

schüsse oder Pachtremission versprochen aber nicht gegeben

werden. Sie müssen ebenso wie die vorigen Bauern jeder

30 fl. Dienstgeld geben, aber ausserdem auch noch Hofdienste

nach Gristow leisten und zwar 12 Wochen je 4 Tage und

die anderen Wochen je 5 Tage, jeder mit 4 Pferden und

2 Mann, und dazu noch jeder an Geld- und Kronsteuern H.

und 12 SchH. Roggen geben. Im Jahr 1697 aber gibt jeder

15 Schfl. Magazin -Roggen, 15 ö^ (= 30 fl.) Pachte und

25 oi^ Dienstgeld, „der gewissen und ungewissen Dienste und

Fuhren zu geschweigen".

Dazu kam 1704 noch eine weitere Belastung, indem die

Bauern, welche „ebenso wie ihre Vorfahren von undenklichen

> Acta dos Mairiatr. zu Greit'swald : Littr. B. Nr. 70.
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Zeiten her" je 1 '/-' Hufen bi;> dahin versteuert hatten, auf

einen Steueransatz von je 2 ^'2 Hufen erhöht und da dies

von Seiten der Regierung Geschehen war, kann ihre niehr-

mahge Bitte sie wieder zu dem alten Fuss anzusetzen, nicht

beiücksichtigt werden.

Der Übergang der Höfe zu Brook erfolgt in der näm-

lichen Weise wie bei den lassitischen Bauern der Universität,

So wird 1730 Jochim Krehl, der bereits 6 Jahr im Hof ge-

dient und die Wittwe des einen Bauern heiratet, auf den

Hofimmittiert. Yonden vorhandenen 13 Pferden, 12 Schweinen,

14 Schafen werden nur je 8 zur Hofwehr geschlagen, von

22 Stück Rindvieh nur 9. Die übrigen erhält der neue Wehrs-

mann zwar auch, muss aber dafür künftig die 3 Kinder des

Verstorbenen aussteuern, jedem ein Ehrenkleid , die halbe

Hochzeit, 1 Pferd, 1 milchende Kuh, 1 i/agend Schaf und

ein Standbette geben. Zur Hofwehr \\''^d auch noch ge-

rechnet die Winter- und Sommersaat, sowie auch alle instru-

menta rustica als Wagen, Pflüge etc. Der neue Wehrsmann

nimmt dafür auch d'e Schulden der Wittwe zu bezahlen an.

Zuletzt wird derselbe „more solito mittelst Setzung eines

Stuhls in der Stube, worauf er sich niedergelassen, und Er-

greifung der Klinken an der Stubenthür wirklich immittiert

und 'hm viel Glück und Gottes Segen angewünscht, er auch

ernstlich angewiesen bei denen Zimmern, Ackerwerken, Vieh

u. s. w. sich so zu verhalten, wie er es jederzeit vor der

Obrigkeit zu verantworten sich getraute, welches er denn

auch data dextra zu thun promittiert".

Hofbriefe erhalten hier die Bauern aber nicht, dagegen

Extrakte der Immissionsprotokolle und zwar sowohl der alte

als der neue Wehrsmann.

Reparaturen und Neubauten an ihren Zimmern über-

nehmen die Brooker Bauern aucli selbst und zwar gegen eine

teilweise sehr geringe Entschädigung durch Befreiung von

Fuhren und dergl. Seit dem Jahre 1768 erfolgen dann auch

hier in grösseren oder kleineren Zwischenräumen regelmässige

Inspektionen der Gebäude, wobei den Bauern „die Konser-

vation ihrer Zimmer ernstlich injungierf^ und die Abstellung
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der vorgcfiindonen Mängel eventaell unter Androhung der

Exekution eingeschärft wird.

Im Jahr 1786' wurde nun gelegentlicli einer Neuver-

pachtung des Gutes Gristow der liofdienst der beiden Brooker

Bauern nach demselben aufgehoben und ihnen bei dieser

Gelegenheit ihre Höfe av^ 6 Jahre von 1787— 1790 für je

100 ßif verpachtet.

Der mit den beiden Bauern, Heinrich Kuhr und Johann

Krehl, „nach langwieriger Unterhandlung" am 31. März 1787

abgeschlossene Arrhende-Kontrakt bestimmt im Einzelnen die

iuventarmässige Erhaltung und Reparierung der Zimmer durch

die Pächter ohne irgend welche Beihilfe, wogegen ganze

Neubauten von der Herrschaft übernommen werden und die

Pächter dazu nur die nötigen Fuhren und Handarbeiten prae-

stieren. Dagegen müssen diese alle onera realia und per-

sonalia sowie alle casus fortuitos als Krieg, Misswachs, Hagel,

Feuerschaden etc., ohne Vergütung oder Pachtremission tragen.

Die bei den Höfen befindliche Hofwehr aber wurde

durch öffentliche Auktion zum besten der Stadt und des

Hospitals verkauft und musste dabei von den beiden Bauern,

deren Vorfaiiren sicii doch wie wir sahen ohne Entschädigung

selbst eingerichtet, wieder ersteigert werden. Ebenso mussten

dieselben die Saaten und die Ackerarbeit nach Marktpreisen

bezw. landesüblichen Preisen bezahlen.

Für die richtige Erfüllung des Kontrakts setzten sie

eine Jahrospacht von 200 ßif als Assekuration ein und hafteten

ausserdem solidarisch „alle für einen, einer für alle".

Wenn einer oder der andere von ihnen während der Kontrakts-

zeit verstürbe, so sollten dessen Erben, wenn jemand dazu ge-

schickt erachtet, „den Kontrakt auswohnen".

Als sich die 6 Jahre dieses Kontrakts ihrem Ende

näherten, baten die beiden Bauernpächter am 22. Januar 1792

um eine sechsjährige Prolongation, da alle übrigen städtischen

Bauerschaften, die zu Pacht gesetzt worden, einen Kontrakt

auf 12 Jahre erhalten hätten.

Dieses Gesuch wird aber abgeschlagen und vielmehr

von den Inspektoren des Hospitals St. Spiritus beim Senat

1 Acta d. Mag. zu Gr. Littr. B. Nr. 365.
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die Verwandlung der beiden l'auorhöfe in ein Ackerwerk be-

antragt, da der eine Bauer seit drei Jahren gestorben sei und

seine Wittwc zur Fortführung der Wirtschaft niclit die Fähig-

keit besitzen und auch die Wirtschaft des anderen nichts

taugen solle.

Der Senat entscheidet sich zwar zuerst für Konservierung

der Bauerhöfo und ihre Verpaciitung zum höchsten Bot, da

sich aber bei einer Untersuclumg durch sachverständige Land-

wirte ergibt, dass die Zimmer ansehnliche Bauten erfordern

würden und die zu einer höheren Ertragsfähigkeit des Gutes

erforderliche Separation zur Zeit unthuuHch sei , beschliesst

er am 13. Juni die Verwandlung der Baucrliöfe in ein Acker-

werk nach dem Beispiel von Negentin.

Als dies den Bewohnern der beiden Höfe mitgeteilt wird,

unterwirft sich die Wittwe Krehl der geplanten Veränderung

und bedingt sich nur einen Altenteil aus, der Bauer Kuhr

aber weigert sich seinen Hof, den er 28 Jahr bewohnt habe

und der ihm auf Lebenszeit eingeräumt sei, zu verlassen.

Am 22. Juli wendet sich dieser und der junge nocli minder-

jährige Krehl in einer gegen ihre Legung protestiorcnden

Eingabe an den Senat, und als diese abschlägig beschieden

wird, appellieren sie mit einer fast gleich lautenden Beschwerde-

schrift an die Regierung in Stralsund.

Darin heisst es, dass sie mit der „kummervollsten Be-

stürzung" von der beabsichtigten Schleifung ihrer Höfe und

Errichtung eines Verwalterhofs erfahren hätten. Ihre Höfe

seien seit undenklichen Jahren im Besitz ihrer Vorfahren ge-

wesen, wie durch Angabe des Besitzübergangs in den letzten

Generationen dargethan wird. Nach Aufzählung der schweren

auf den Höfen ruhenden Lasten heisst es dann weiter: „Und

wenn gleich übrigens die uns vor etwa 5 Jahren zugestellten

Kontrakte (denn von uns ist keine Unterzeichnung erfordert)

da unsere Dienste in Geldpacht verwandelt wurden, nur auf

6 Jahre ausgefertigt sind, so ist uns doch da wir einige Bey-

sorge äusserten ob wir danechst auch eine mit uns vorhabende

gäutzliche Veränderung befürchten müssen, vielmehr solche

Antwort geworden, dass wir vielleicht ein massiges hiencchst

zulegen dürften, dass abor auch ebenso leicht unsere Pacht-
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abgift könne vermindert werden. Wir haben dies hauptsäch-

lich als väterliche Vorsorge für uns angesehen , um nicht

dafern die so beträchtliche Geldpacht der 200 o^ unser Ver-

mögen übersteigen dürfte, durch eine vieljährige Koutrakts-

bestimmung gänzlich ruiniert und ermüdet zu werden, da

wir sonsten, so sauer uns auch die Dienste geworden, ja lieber

hiebey geblieben seyn würden.

„Was hätte uns auch wohl bewegen können unseren

einmahligen und uralten Besitz und Genuss auf so kurtze

Zeit von 6 Jahren in völlige Ungcwissheit zu setzen? Wie
hätten wir uns auch sonst wohl portieren können zu der Hof-

wehr zusamt den dazu gehörigen Saaten und Ackerarbeit mit

äusserater Müh und Kümmernis das baare Geld zu schaffen,

wenn uns irgend die Besorgniss gemacht wäre, dass wir nach

6 Jahren unsere Hofstellon mit den Rücken anzusehen hätten,

da vielmehr bekanntlich solchenfalls (nach v. Balthasar de

honi. propr. § 185) alle lebendige und tote Habe, worunter

die Hofwehr mitbegriffen zusamt unserer und unserer Kinder

Freylassung nebst Ersetzung unserer Einschüsse und Ver-

wendungen uns gebühren dürften".

Sie erbieten sich daher zu einer massigen Erhöhung

der Pacht, wenn absolut nötig, und versichern dass an ihrer

Wirtschaft nichts ausgesetzt werden könne und sie gern bereit

seien „einsichtsvolle Winke zu Verbesserungen" zu befolgen.

In der darauf bei der Regierung eingereichten Gegen-

schrift der Bürgerschaft und des Rats von Greifswald wird auf

den 1787 mit den Bauern abgeschlossenen Kontrakt hinge-

wiesen und sehr präcise die Konsequenzen aus dem dadurch

begründeten Zeitpachtverhältnis gezogen

:

Durch denselben sei das „Bauerrecht", vermöge dessen

beide damalige Kontrahenten bis dahin ihre Höfe bewohnt,

vollständig aufgehoben, die Hofwehr von der Stadt und dem
Hospital „zurückgenommen" und durch Errichtung einer

förmliciien auf 6 Jahre bestimmten Pachtung ein ganz neuer

titulus possessionis für die Appellanten festgesetzt worden

den zu verändern und ein Erbrecht an ihren Höfen sich an-

zumasscn sie keineswegs befugt sein sollten. Der Hinweis

auf die vorigen Zeiten sei unerheblich , denn wenn es ge-
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schelien, dass bei Etledigunj;: der Höfe die Wittwe oder ein

Sohn oder eine Tochter des abgegangenen liauern in der

Wirtschaft geblieben, so sei doch dadurch nach dem ausdrück-

lichen Inhalt der Bauer-Ordnung keine Erbgerechtigkeit noch

ein Jus pcrpetnae colonuie für eine solche Familie begründet

worden. Auch wenn also die Appellanten noch in dem alten

Verhältnis stünden, sei das Recht der ITerrscliaft sie zu legen

nicht zweifelhaft. Jenes sei aber ja nun nach dem Kontrakt

gar nicht mehr der Fall.

Trotz dieser überzeugenden Ausführungen fällt die Ent-

scheidung der Regierung vom 20. Dezember 1792 zu Gunsten

der Bauern aus. Da sich aus den Akten nicht zur Genüge

ergebe, dass die beiden Bauern schlechte Wirte und die

Separation zur Zeit unmöglich sei, wird die ,.dem Allgemeinen

überhaupt schädliche Legung der Bauerhöfe" gemissbilligt

und auf die Entschädigung hingewiesen, welche den gelegten

Bauern gegeben werden müsste. Der Magistrat habe viel-

mehr einen genauen Ertragsanschlag von den beiden Höfen

herstellen zu lassen, und diese dann entweder den Appellanten,

oder wenn diese eine eventuell zu erhöhende Pacht nicht

würden geben wollen, dem Meistbietenden zu verpachten.

Gegen diese Entscheidung legte die Stadt am 31 . Dezember

beim k. Tribunal zn Wismar Appellation ein, indem sie zugleich

Prolongation über die gewöhnliche Frist hinaus erbat und er-

hielt. Darauf bieten die Bauern am 4. Februar 1794 in einer

Eingabe an die Regierung freiwillig eine Erhöhung ihrer

Pacht um 20 i>if an, wenn ihnen dafür eine 15jährige Pro-

longation ihres Kontrakts gewährt würde. Das Anerbieten

wird aber vom Senat mit dem Hinweis auf die eingelegte

Appellation abgewiesen und dann am 10. Mai 1793 endlich

beim Tribunal die Klagschrift eingereicht.

Darin heisst es, dass schon bei der Aufhebung der

Brooker Hofdienste nach Gristow 1787 bei der Flurvermessung

erkannt worden sei, dass durch Separation oder Verwandlung

in ein Ackerwerk eine bessere ökonomische Einrichtung mit

Brook getroffen und dies zu höherem Ertrag gebracht werden

könne, und deshalb der Kontrakt nur auf 6 Jahre erteilt

worden sei.
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Dieser selbst sei — wie auch wirklicli das bei den

Akten liegende Exemplar desselben bezeugt — von den

Bauern unterschrieben und, wie sich aus zwei abschriftlich

beigefügten (in den Akten nicht vorfindlichcn) Protokollen

ergebe, in allen seinen Bestimmungen und speziell seiner Zeit-

dauer den Bauern bekannt gemacht worden, da „unterthänigen

Bauersleuten hier zu Land notorie die Befugnis unbenommen
selbst mit ihrer Grundherrschaft in solcher Art zu kontrahieren".

Nun gestehe aber der Kontrakt weder eine Prolongation noch

ein Näherrecht zu.

Auch ihr früheres durch jenen Kontrakt aufgehobenes

Verhältnis zu Bauerrecht habe keinerlei etwa gar erblichen

Anspruch auf immerwährenden unwiderruflichen Besitz ihrer

Höfe begründet. „Was Landesordnungen und Herkommen
in dieser Beziehung dem Domino fnndi vorbehalten und den

natürlichen Rechten, desselben unverkürzt gelassen haben,

sei allgemein bekannt und mit der Verfassung der Provinz

so nahe verbunden, dass ohne Kränkung derselben dabei

keine willkürliche Abänderung oder Einschränkung stattfinde".

Nach der Bauer-Ordnung von 1616 und dem Herkoramen

sei den Gutsherrn die Legung von Bauern gestattet und es

fehle nicht an Vorgängen dieser Art, noch in neueren Zeiten

seien selbst ansehnliche, aus vielen Höfen bestehende Bauern-

güter sowohl im k. Domanium als von Privaten und Kom-
munen auf solche Weise verändert worden; es sei so häufiff

und so bekannt, dass eine namentliche Anführung überflüssig

sei. Auch von der Stadt Greifswald sei solches schon mehr-

fach ohne irgend welchen Widerspruch geschehen so zu

Kirchdorf, Tremt, Gristow und Nogentin, „so sehr sie auch

sonst von selbst geneigt sei ihre Bauerngüter zu konservieren".

Hier aber handle es sich gar nicht darum zu Bauer-

recht wohnende ünterthanen ihrer Höfe zu entsetzen, sondern

ein auf gewisse Jahre verpachtetes Grundstück nach Ablauf

der Pachtjahre an einen statt an zwei Pächter zu verpachten.

Dass der eine von letzteren, Hinrich Kuhr, ein schlechter

Wirt sei, habe der Augenschein bewiesen. Die Kommune
hätte, wenn die beiden Höfe erhalten blieben, erhebliche Bau-

kosten. Durch den letzten Visitations-Recess vom 25. August
Fuchs, Untorgaiiif des Bauernat. in Schwndisch-PoniniPrn ti. Küsci- 22
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1700 sei derselben nur der öffentliche Aufbot vorgeschrieben.

Ein Interesse des „Publikums" sei hier auch nicht gegeben, da

es sich nur um die Legung von 2 Zimmern handle ; vielmehr

werde die Zahl der in dem Gut ihren Unterhalt findenden eher

grösser als kleiner dadurch werden, da der neue Pächter

doch auch ICatenleute brauchen werde.

Was endhch die von der Regierung ihnen zur Pflicht

gemachte Versorgung und Entschädigung der Bauern anlangt,

so sei ihnen kein rechtlicher Grund bekannt, aus dem sie

zu einer solchen irgendwie verbunden sein sollten. Sie seien

als Locatores zu nichts weiter verbunden als was den Conduc-

toren durch den I^^ontrakt selbst verheissen, nämlich Rückgabe

der Assekurationsgelder und Bezahlung von Saaten und Acker-

arbeit. Nun besage zwar die Entscheidung der Regierung,

dass die beiden Bauern trotz der geschehenen Pachtung Stadt-

bauern und Unterthanen geblieben seien, aber man glaube

dargethan zu haben , dass sie aus dem Verhältniss darin sie

ehedem die Höfe besessen haben nichts zu fordern berechtigt

seien. Mit den Verwendungen, die sie auf Erhaltung der

Zimmer und Hofwehr gemacht, hätten sie nur geleistet, wozu

sie vordem als Bauern und nachher als Conductores verpflichtet

gewesen.

Wenn sie aber für den Fall ihrer Legung sogar auf

die ganze ehemalige Hofwehr nebst ihrer und der Ihrigen

Freilassung Anspruch machen zu können glaubten, so sei

dieser „sonderbahre Einfall" auf sie als Pächter ausser aller

Anwendung und, auch wenn sie noch jetzt in ihrem ehemaligen

Zustand wären, um so vergeblicher angebracht als wohl „kein

Beispiel im ganzen Land aufbringlich sein dürfte,

da hierin dem, was die Bauer-Ordnung darüber his-

torisch anführt, in casu obvenienti nachgegangen

sein sollte;" wie eben v. Balthasar a. a. 0. pag. 185 in

fine bezeuge.

Insofern jedoch die Appellaton Unterthanen sind und

bleiben dürfton, werde ihnen die Unterstützung soweit nötig

und rechtlich begründet nicht entzogen werden. Doch gäben

ihnen diese Ansprüche jedenfalls kein Retentionsrecht an den

Höfen.
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Der Magistrat bittet demgemäss unter Aufhebung des

Kegieruiigsentscheides zu verfügen, dass die Bauern die Höfe

unverzüglich zu räumen hätten und die Verwandlung in ein

Ackerwerk ungehindert vor sich gehen dürfe. Nachdem sich

der Prozess noch sehr in die Länge gezogen hat, infolge der

Schwierigkeiten, welche die Regierung zu Stralsund demselben

in den Weg legt, ergeht endlich am 10. Februar 1795 die

Entscheidung des Tribunals zu Ungunsten der Bauern, ent-

sprechend dem Ansuchen des Magistrats. Die Bauern haben

die Höfe zu räumen und sich mit der Verfolgung ihrer Ent-

schädigungsansprüche nur noch au die Stadt selbst zu halten.

Darauf richten dieselben am 25. März eine Eingabe an

den Senat, worin sie mit dem Hinweis auf die lange Unsicher-

heit, unter der sie gelitten, bitten sie wenigstens noch ein

Jahr bis Trinit. 1796 wohnen zu lassen. Dieses Ansuchen

wird denn auch genehmigt, jedoch nur gegen Zahlung einer

Pachterhöhung von 25 oi^ auch für die beiden verflossenen

Jahre und Verzicht auf alle Schadcnscrsatzforderungeu. Es

werden nunmehr die Massregeln für die beabsichtigte Ver-

ändeiung vorbereitet.

Eine ganz kurzo aber ebenfalls aus den Spezialakten

geschöpfte Geschichte der übrigen (Jüter der Stadt Greifs-

wald und ihrer Stiftungen enthält: (Holst) Der Grundbesitz

der Stadt Greifsvvald. Bericiit der Ökonomie- Deputation.

(1886) S. 7—21.

IV.

HEILIGGEISTKLOSTER ZU STRALSUND.

ÜMMANZ.»

Diese an der Westküste von Rügen gelegene, nur durch

einen schmalen Meeresarm davon getrennte Insel — etwa

3/+ Meilen lang und an der breitesten Stelle '/s Meih^ breit

1 Acta (1. H.-G.-Kl. z. Sfr. : Tit. XIII Nr. ß fasc. S u. 9. Nr. 20.

26. 29. 30. 31.

22*
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— gehörte in der ältesten Zeit dem Landesfürsten. Im Jahr

1341 wurde sie jedoch von den Herzögen Bogislav V., Bar-

nim IV. und Wartislav V. an ihren Vogt zu Stralsund Joliann

Wesent verkauft, welcher sie dem Heiliggeistkloster daselbst

abtrat; darauf bestätigten die Fürsten im Jahr 1360 diesem

Kloster den Besitz der ganzen Insel nebst dem Patronats-

recht über die dortige Kirche, jedoch mit Ausnahme des

Hofes Kükow, welchen ein stralsundischer Bürger Heinrich

"Westerso erworben hatte und erst 1375 dem Kloster ver-

kaufte. Seit dieser Zeit blieb die Insel unverändert eine

Besitzung des Klosters.

'

Es waren auf ihr 1 1 Dörfer, bewohnt von Bauern und

Eigenkätnern oder „Häuslern", welche bis zum 30jährigen

Krieg sämtlich massige Geldpächte gaben. Das Recht, zu

dem sie auf ihren Stellen sassen, war das des Wendisch-

Rügischen Landgebrauchs: sie waren erbliche Besitzer

ihrer Höfe und Katen, Gebäude und Inventar waren

ihr Eigentum, es finden sich bei ihnen wie überall Erbbriefe.

Erbschichtungen, Erbpford, Altenteil und Interimswirtschaft.

Im dreissigjährigen Krieg wurde die Insel während der

Belagerung Stialsunds durch Wallenstein sehr verwüstet, ihr

ganzer Holzreichtum zerstört. Im Jahr 1630 wurden nun

die 14 Bauerhöfe von Waase gelegt und nebst zweien zu

Kükow zur Anlegung eines Gutshofes verwandt, zu

welchem die übrigen Bauern zu Hofdiensteu gelegt wurden

und mit dem zusammen sie nunmehr vom Kloster verpachtet

wurden.

In welchem Zustand sie damals waren, das wird in einem

Bericht aus jener Zeit drastisch geschildert.- Da das Kloster

nichts zu ihrer Wiedereinrichtung thun konnte, mussten die

Pächter dieselbe übernehmen, wenn sie deren Dienste geuiesseu

wollten; sie streckten ihnen also Saat- und Brotkorn, Vik-

tualien, Pferde, Kühe etc., sowie Geld zu den nötigsten Ge-

räten vor. Im Jahre 1640 ist der schwedische Oberst Weiss-

meyer, der sich bei der Eroberung Rügens ausgezeichnet

1 Grümbke IL S. 31.

« Vgl. oben S. 85. 86.
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hatte,' Pensionarius des Hofes und def Bauern. Er hat seine

Vorgänger für deren Vorschüsse an die Bauern befriedigen

müssen, berichtet aber, dass er diese „durch Gottes Gnade so

weit wiedergebracht, dass sie etwas abgegeben, aber dennoch

ist ein guter Rest dahind".

Als er 1654 vom Hofe abzielit, sind ihm 7 Bauern noch

zusammen 309 fl. 8 ^ schuldig, deren Erstattung übernimmt

das Kloster. Die übrigen Bauern dagegen haben selbst die

gewährten Vorschüsse zurückgezahlt. Alle aber sind auch

nach dem dreissigjährigen Krieg und nach der Wiederein-

richtung nach wie vor er bliche Besitzer ihrer Höfe, Eigen-

tümer der Gebäude und Hofwehren. In ihren Besitzrechten

hat sich gar nichts geändert. Wohl dagegen in ihren per-

sönlichen Rechten, indem sie am Ende des 17. Jahrhunderts

ebenfalls leibeigen wurden.

Besonders aber hat sich ihre wirtschaftliche Lage ver-

schlechtert durch die schweren Hofdienste; sie mussten daher

mehrmals am Ende des 17. Jahrhunderts und besonders nach

dem Nordischen Krieg vom Kloster unterstützt werden.- Das

schlechte Verhältnis zwischen den Bauern und dem Pächter

des Hofes zu Ummanz, Sodemann, führte schon 1712 zu einer

„RebeUion" der Bauern, zu deren Beschwichtigung die Provi-

soren des Klosters nach Ummanz reisen mussten. Im Jahre

1718 bitten sie den zu Bergen liegenden dänischen Rittmeister

den Pensionarius durch seine auf Ummanz liegenden Reiter

unterstützen zu lassen, wenn die Bauern in der Erntezeit mit

den schuldigen Diensten säumig sein sollten, und dieselben

mit Gewalt zum Dienst zu zwingen.
Durch Pachtkontrakt vom 6. August 1723 wird „das

gantze Ländlein Ummanz samt denen darauf liegenden Hofe-

zimmern und Ackerwerken neben allen dazu gehörigen Dörffern

und Bauren, Wind-Mühle, Garten, Koppeln, Heyden, Weyden"
etc. auf 6 Jahr für 1 100 r^ jährlich verpensioniert. In Nr. 6

des Kontraktes werden die Dienste der Bauern genau bestimmt:

in der Roggen- und Sommersaat, der Mistzeit, der Ernte und

1 Fock a. a. 0. VI. 332.

2 Vgl. oben S. 129.
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wenn dei' Flachs auszubi'ingen, müssen die; ilüfuer die ganze

Woche alle Tage mit ihren Pferden und 2 Personen dienen,

die Halbhüfner aber nur mit halben Pferden und einer Person

(oder mit vollen Pferden und 2 Personen nur 3 Tage). In

der übrigen Zeit dienen die Ilüfner, wenn es die Not erfordert,

mit Pferden und 2 Personen wöchentlich 3 Tage; die Kossäten

aber zu Fuss „nach advenant vorbcrührtor ganzer und halber

Hüfner".

Von den Einhegern hat der Pächter für gewöhnlich

keinen Dienst, im Notfall werden sie ihm dazu angewiesen.

Jurisdiktion, Auf- und Ablassung, Erbpferd und Geld-

brüche, auch die Abhaltung von Erbschichtungen verbleiben

dem Kloster. Pächter erhält nur bei Ungehorsam oder Dienst-

verweigerung ein Recht zur Bestrafung der Bauern „nach

Landgebrauch, ohne Geldbestrafung und militärische Exe-

kution".

Nach Ablauf des Kontraktes hat er die Bauern unver-
dorben wiederabzuliefern.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts scheint das Kloster

ungeachtet der besseren Besitzrechte, welche sich bei den

Bauern erhalten hatten, an eine teilweise Legung derselben

gedacht zu haben. Der neue Pensionskontrakt des Ummanzen
Hofes von 1745 behält näniHch dem Kloster das Recht vor,

während der Pensions-Jahre ein Bauerndorf zu legen und da-

selbst ein neues Ackerwerk einzurichten, wozu ihm der Pächter

tlmnlichst die Hand zu bieten verspricht.

Der Besitz der Bauern qualifiziert sich im 18. Jahr-

hundert unstreitig nur als erblicher Lassbesitz. Die

Übergabe eines Wesens an den Sohn oder Schwiegersohn

zu Lebzeiten des Besitzers bedarf der herrschaftlichen Ge-

nehmigung. Sie wird einem noch arbeitskräftigen Wehrs-

mann unter Umständen verweigert, wenn Mangel an Arbeits-

kräften vorhanden ist. An Stelle der Erbbriefe sind im 18.

Jahrhundert durchweg die „ Erbschichtu ngsbriefe " ge-

treten.

Da den Bauern die Gebäude gehören , haben sie alle

Reparaturen auf eigene Kosten selbst vorzunehmen; aber

gerade deswegen geschieht dies auch gründlich und sorg-
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fältig, wie die Herrschaft bei einer Besichtigung der Gebäude

1776 „mit Vergnügen bemerkt".

Das bestehende observanzmässige Erbrecht hat besondere

Eigentümlichkeiten: Bei Sterbefällen entschied ohne Rücksicht

auf das Geschlecht das Alter der Kinder, indem das älteste

als vorzüglich berechtigt zur Nachfolge in das bäuerliche

Wesen angesehen wurde. Sonst aber hatten die Töchter den

Vorzug, wenn sie sich bei Lebzelten des "Wirtes verheiratet

hatten. Infolge dessen gingen die Höfe ziemlich eben so oft

auf die weibliche als auf die männliche Linie über. Interims-

wirte, welche das Wesen den Kindern wieder abstehen mussten,

erhielten einen Altenteil auf demselben.

Inzwischen verschlechterte sich die Lage der Bauern

durch die ausserordentlich schweren Dienste mehr und mehr;

um ihr eigenesFeld zu bestellen, müssen sie den

Sonntag zu Hilfe nehmen, was ihnen aber natürlich

sogleich vom Kloster verboten wird (1750). Im Jahr 1764

wurden die gesamten Bauern zu Freesenort auf ihre Bitten

von den Hofdiensten befreit, gegen landesübhche Bezahlung

der Dienste mit 40 «f von jedem Vollbauern an den Hof-

pächter. 1787 waren zu LTmmanz 8 Vollbauern, 21 Halb-

bauern und 7 Kossäten.

In diesem Jahr 1787 beschloss nun das Provisorat des

Klosters den Versuch, bei Endigung des jetzigen Hofkontraktes

(1789) die gesamte Bauerschaft auf Unimanz dienstfrei

zu machen und „auf Pacht zu setzen". Der bis-

herige Pensionarius erklärt auf Befragen, in diesem Fall um
keinen Preis das Gut behalten zu wollen, und widerrät der

ganzen Veränderung, von der das Kloster schwerlich Vorteil

haben werde.

Es müssten nämlich in diesem Fall wohl 10 „Hische"

für Häker oder Einheger neu gebaut werden, denn die vor-

handenen gehörten den Ummanzer Leuten eigentümlich. Dazu

seien fremde Leute auf Rügen schwer zu bekommen und

jedermann trage wegen der Eigentümlichkeiten der Ummanzer

Scheu dorthin zu gehn. Die Ummanzer Leute aber werde

er schwerlich in Dienst behalten können, da sie zu träge seien.
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Daiauf werdcu vier der „gowitzigsten uud erfahrensten"

Uminanzer Bauern vorbescliieden und ihnen eröffnet, dass

man die x\bsicht habe sie vioUeiclit bei Endigung des jetzigen

Hofkontraktes dienstfrei zu macheu und auf Pacht zu setzen

und zwar unter folgenden Bedingungen:

1. dass es versuchsweise auf 12 Jahre geschehe,

2. dass sie ihre Zimmer selbst ohne alle Unterstützung

seitens des Klosters in baulichem Stand hielten, ebenso

3. ihre Hofwehre und ihr Inventar;

4. müssten sie alle Ivontributionen tragen auch den

Beitrag zur Brandassekuranz, den bisher das Kloster für sie

bezahlt hatte;

5. müssten die alten Schulden ans Kloster allmählich

bezahlt werden und

6. müssten sie gegen Erlassung des Dienstes eine jähr-

liehe Pacht ans Kloster bezahlen.

Sämtliche anwesenden Bauern — heisst es in dem Proto-

koll vom 1. November 1787 — danken unterthänigst für die

geneigten Gesinnungen, die ihre Herrschaft gegen sie hege, und

dcklariren einmütig, wie sie grosse Genüge hätten

hierauf zu entriren. Sie glauben, dass sie eine leidliche

Pacht weit eher entrichten könnten, als wenn sie wie bisher

einen schweren Hofdienst leisten müssten. Nicht nur die

Vollbauern würden ein ganzes Gespann Pferde wie auch

einen Knecht und eine Dirne weniger halten dürfen, sondern

auch die Halbbauern würden sich mit 3 Pferden behelfen,

da sie jetzt deren 5 haben müssten ; auch bei ihnen Messe

sich vielleicht die Anzahl des Gesindes mindern. Sie könnten

sich alsdann auch in Ansehung des Essens und Trinkens mit

wenigerem behelfen und hätten nicht nötig die Leute mit

Fleisch aus der Küche zu füttern.

Errichtung neuer Einliegerwohnungen halten sie nicht

für nötig, da zu Ummanz Leute genug, auch selbige nicht so

dumm und ungelehrig seien.

Sie meinen endlich, dass ein Vollbauer nicht mehr als

40 ßtf^ ein Halbbauer 20 an Pacht werde geben können, ein

Kossäte aber nur 7, da ein solcher auf Ummanz nur Vc Hufe

unter sich habe.
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Am 13. Novenibcf L'riscli(>ineu diesolbou vier Bauern

wieder und zeigen an, dass alle Umnianzer Bauern olme Aus-

nahme ihre Zufriedenheit zu erkennen gegeben und iimen

aufgetragen hätten dem Provisorat für diese gütigen Ge-

sinnungen, deren sie nie vergessen würden, den ver-

bindlichsten Dank abzustatten.

Das Provisorat erwägt hierauf die Gründe, welclie für

und wider die beabsichtigte „Selbstpachtung" der Bauern

sprechen und kommt zu dem Resultat, dass die Gründe für

eine solche bei weitem das Übergewicht hätten

:

1. sei nicht zu leugnen, dass der Bauer und daher auch

mittelbar das Kloster hiervon Vorteil hätte. Er dürfe weniger

Pferde vmd Leute halten, arbeite für sich und se'ie Familie

und hänge nicht mehr vom Pächter ab;

2. werde den Bauer schon dieser eigene Vorteil an-

spornen nicht säumig in Zahlung der Pacht zu sein, besonders

weim die Besorgnis hinzu komme, dass der in der Bezahlung

Säumige sofort wieder zum Hofdienst angehalten werden sollte,

lliezu käme

3. wäre der Bauer ein schlechter Wirt , so müsste er

sofort ausgesetzt werden.

Das Provisorat findet es um so unbedenklicher hierauf

einzugehen als die neue Einrichtung nur versuchsweise

auf 12 Jahre gemacht und die Pacht nicht zu hoch an-

gesetzt würde, nämlich nicht höher als die Bauern selbst

geboten.

Auf Vorausbezahlung wollte man nicht dringen, da sie

ohne Ruin der Umnianzer Bauern nicht möglich sein würde,

und noch weniger wollte man auf einer Correalobligation

der Bauern, dass einer für den anderen haften müsse, be-

stehen, da in diesem Fall der gute Wirt mit dem schlechten

ruiniert würde.

Nachdem man darüber einig geworden war, wurde die

bereits entworfene „Punktation des zu errichtenden Pacht-

kontraktes" in allen Stücken genehmigt und hierauf an den

Senat zu Stralsund referiert. In dem Bericht wird auf das

Exempel hingewiesen , welches besonders die königliche

Kammer dem Lande gegeben habe, wenn die Bauerschaften,
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welche bisher Hofdienste geleistet, von diesen befreit und

ihnen die Wesen zu Pachtrecht überlassen würden.

Da der Senat damit einverstanden ist , so wird die

Punktation dem Entwürfe gemäss im Frühjahr 1788 aus-

gefertigt. Sie erlangte kontraktliche Rechtskraft, indem sie

durch einen Notar nach und nach sämtlichen Bauerschaften

vorgelesen und von diesen in allen Stücken genehmigt wurde.

Die Hauptbestimmuugen dieser „Punktation, welche die Stelle

eines förmlichen Kontraktes vertreten soll" sind:

Die sämtlichen Wehrsleute auf Ummanz erhalten die-

jenigen Grundstücke, in deren Besitz sie bisher gewesen

sind, auf 12 nacheinander folgende Jahre von Trinitatis 1789

bis Trinitatis 1801 zu Pacht-Recht und werden dagegen
vom Ilofdienst auf die benannte Zeit befreit."

(Nr. 1.)

Der Vollbauer bezahlt jährlich 40 -»^ Pacht, der Halb-

bauer 20 — die zu Suhrendorf und Markow aber nur je

15 — und der Kossat 7 otf^ in zwei Terminen unter Ver-

pfändung alles des Ihrigen. (Nr. 2.)

Zimmer, Vieh und Fahrnis, Bau- und Hausgerät, die

in den Erbschichtungen mit wenig Ausnahmen als Eigentum

der Bauern erscheinen, müssen von diesen allein konserviert

werden, auch Vorsorge getroffen werden, dass sie sich wieder

mit der nötigen Anspannung versehen können, wenn man sie

nach geendigten Pachtjahren dem Hof wiederum zu Dienst

legen wollte. (Nr. 4.)

Da es sich von selbst versteht, dass die Wehrsleute

mit den ihrigen nach wie vor ohne alle Veränderung
Unter thanen des Klosters bleiben, so bleibt es in

Ansehung der Erbschichtungen, des Loskaufs, des herrschaft-

lichen Heiratskonsenses, der Gerichtsbarkeit u. s. w. überall

beim Alten. Ebenso bezüglich der Interimswirtschaft und

des Altenteils. (Nr. 5.)

Die „Pachtbauern" entrichten in friedlichen Zeiten wie

bisher alle Kontributionen und onera personalia und realia,

desgleichen den Beitrag zur Feuerassekuranzkasse und leisten

verschiedene öffentliche Fuhren. (Nr. 8.)

Schadensersatz oder Pachtremission bei Unglücksfällen,
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welche ihr Eigontirn betreffen, erhalten sie nicht (Nr. 9);

für Kriegsleistungen nur, soweit sie die Höhe der jährlichen

Kontiibution in Priedenszeiten übersteigen (Nr. 10.)

Der in Eni^-ichtung der Pacht Säumige, welcher binnen

2 Jahren nicht die volle Pacht der beiden Jahre abgetragen

hat, soll sogleich ipso facto „seines Pachtrechtes ver-

lustig sein und dem Hof wiederum zu Dienst ge-

leget werden". Nu»- wenn er ein untüchtiger Wirt ist,

soll er sogleich aus dem Wesen gesetzt und dies einem

anderen besseren Wirte eingeräumt werden. (Nr. 11.)

Bei Unterschrift dieser Punktation zahlt die gesamte

Bauerschaft eine arrha von 40 -w^, welche nach Ablauf der

ersten 6 Pachtjahre zu erneuern ist. (Nr. 12.)

Schliesslich entsagen sowohl Herren Provisores als ge-

samte Wehrsleute allen Einreden und ßechtsbehelfen gegen

diesen Kontrakt, besonders dem Einwand der Arglist, Bosheit,

verleitlichen Beredung, der anders niedergeschriebenen als

verabredeten Sache, der Verletzung wenn sie auch enormissiiiia

wäre, der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und der

Berufung an die Obergerichte etc.

Es ergibt sich aus den Akten wie aus der Fassung dieser

Punktation schlechthin kein Anhaltspunkt für die Annahme,
dass damit von einem der kontrahierenden Teile — eben-

sowenig vom Provisorat wie von den Bauern — eine Novation

des bisherigen Rechtsverhältnisses beabsichtigt war und dass

etwas anderes damit bezweckt wurde als eine wirtschaftliche

Neuordnung, eine Dienstbefreiung auf Zeit, wobei

allerdings das Kloster finanziell ebenso zu gewinnen hoffte

als die Bauern.

Nach einem Protokoll vom 21. Mai 1795 seien dabei

Altenteil und Interimswirtschaft zur Erleichterung der auf

dem Kloster ruhenden Armenverpflegung beibehalten worden.

In demselben Jahr verkaufte der Kossäte Quinnert sein

Wesen um 500 ßff, das Provisorat verweigert jedoch die

Genehmigung. Den Ummanzer Unterthanen seien die Wesen
zu einer so leidlichen Pacht gelassen in der Absicht, damit
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sie wohlluibencle Leute werden ; dies weide vereitelt, wenn

ihnen erlaubt würde, so teuer als möglich zu verkaufen.

Wenn aber die Punktation von 1788 auch allem An-

schein nach nicht in dem Sinn abgeschlossen worden war,

das bisherige erbhche Nutzungsrecht der Bauern zu blosem

Zeitpachtrecht herabzudrücken, so gab dasProvisorat derselben

doch bereits 1800 einmal eine solche Auslegung. Es nahm
nämlich dem Kossäten Dolls bei Ablauf der Pachtjahre seine

41/2 Morgen Acker ab und schlug sie zum Hofacker.
Es wurden demselben nur die beiden bei seinem Haus be-

legenen Worthen, zusammen 1 ' /e Morgen, und eine kleine

Koppel auf seine Lebenszeit unentgeltlich belassen. Seine

Behauptung, dass ihm der Acker erb- und eigentümlich ge-

höre, wurde bestritten und ihm die erbetene Versicherung,

dass er die beiden Worthen für sich und seine Erben be-

halten solle, verweigert. Eine Beschwerde desselben an den

König wegen des ihm entzogenen Ackers wurde am 13. Januar

1804 auf Grund der übereinstimmenden Äusserungen des

Obersachwaltamtes, des Provisorats und der dazu ernannten

Kommission als unbegründet zurückgewiesen.

Nach Ablauf der 12 Pachtjahre, Trinitatis 1801, wird

das bisherige Verhältnis jedoch ohne Kontrakt auf 6 Jahre

verlängert unter Erhöhung der bäuerlichen Pacht auf 50

bezw. 25 w^. Danach wird es stillschweigend und unver-

ändert bis 1820 fortgesetzt. Lizwischen aber war 1806 die

Leibeigenschaft aufgehoben und die bäuerlichen Stellen der

willkürlichen Disposition der Gutsherrschaften überlassen

worden.

Im Jahr 1818 wird nun mit den Bauein wegen der

vorzunehmenden Veränderungen Rücksprache genommen und

ihnen eröffnet, dass man zwar nicht die Absicht habe sie zu

verdrängen, sich aber mit ihnen auf einen festen Fuss zu

setzen wünsche. Die Bauern gingen auf die Vorschläge ein,

nachdem mehrere von ihnen beantragte Modifikationen der

neuen "Wirtschaftseinrichtungen abgeschlagen worden waren,

baten aber ihnen einen Kontrakt auf 12 Jahre statt der in

Aussicht gestellten 6 zu geben. Die geplante wirtschaftliche
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Neueinrichtung bezweckte Separation der in der Gemenglage

liegenden Ackerstücke und der Geraeinweiden und gleiche

Verteilung derselben unter die bisherigen Voll- und Halb-

bauern und Kossäten, so dass nunmehr jeder von diesen in

seinem Dorf einen gleich grossen Anteil erhielt. Dadurch sollte

dem Mangel der zu schmalen nicht beackerungsf'ähigen Acker-

stücke, dem nicht ordnungsmässigen Halten der Brache und

der Übersetzung der Gemein weide mit Vieh vorgebeugt werden.

Am 1. Juni 1819 wird den Schulzen der verschiedenen

Dörfer „bekannt gemacht", dass man jetzt zur Ausführung

des ihnen im vorigen Jakr „bekannt gemachten" Auseinander-

setzungsplanes schreiten wolle. (Ihr Konsens dazu ward also

nicht erfordert. Und doch waren sie bereits Freie und keine

Unterthanen mehr!)

Die Altenteilseinrichtung „obwohl eigentlich aus dem
Unterthänigkeitsverhältnis stammend" wollte man beibehalten,

aber an Stelle des bisherigen Altenteilsackers eine Korn-

lieferung setzen. Auf Bitten der Schulzen bleibt es aber

beim Alten.

Am 9. Oktober 1820 werden den Bauern die einzelnen

Punkte der neuen Kontrakte einzeln vorgelesen und erläutert

und, da sie sich mit allen Punkten einstimmig erklären, wird

ihnen der Zuschlag erteilt, jedoch nur auf G, nicht wie sie

gebeten hatten auf 12 Jahre.

Diese Neuverpachtung enthielt nun aber unstreitig schon

durch die Veränderung, welche mit dem Objekt vorgenommen

worden war, eine Novation des bisherigen Verliältnisses. Das
neubegründete hat ohne allen Zweifel die Natur der Zeit-

pacht, allerdings unter Fortsetzung eines stark ausgeprägten

gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses. Es war auch

durchaus von dem Kloster so gemeint.

Dies beweisen deutlich Form und Inhalt des neueii

Kontrakts vom 3. Juli 1821.

Im Eingang wird darauf hingewiesen, dass die Pacht-

kontrakte der Ummanzer Bauerschaft, welche ihr seit Auf-

hobung der Hofdiensto erteilt worden, schon vor mehreren

Jahren abgelaufen und nunmehr durch die wirtschaftliche

Neuordnung die Verhältnisse sehr verändert worden sind.
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Es werden nunmehr den gesamten auf der Insel ü. befind-

lichen Bauern ihre Höfe (NB! 1788 hiess es blos Grund-

stücke) „anderweitig zu Pachtrecht auf nachfolgende Be-

dingungen übergeben".

§ 1 : „Es verpachten Herren Provisoren und Administra-

toren des Klosters zum heiligen Geist den erwähnten Bauern

die bisher schon in ihrem Besitz gewesenen Bauerstellen",

wie sie nunmehr neu eingeteilt und jedem einzelnen Besitzer

bereits im vorigen Herbst „angewiesen" worden sind, auf

7 Jahre von Trin. 1821 bis Trin. 1828.

§ 2 bestimmt die nunmehr in jedem Dorf von allen

Bauern gleichmässig gegebene Pacht.

Es folgen sodann eine Reihe von dctailicrten Vorschriften

bezüglich der wirtschaftlichen Benützung der bäuerlichen Stellen.

(§§ 3-10).

Bezüglich der Erhaltung der Zimmer (§ 11) der Tragung

der öffentlichen Lasten (§ 18) der Unglücksfälle (§ 19) und

der Kriegsleistungen (§ 20) sind die Bestimmungen im Ganzen

identisch mit denen der Punktation von 1788.

§ 12 aber bestimmt: „Die Kontrakte (NB! nicht die

Höfe) gehen auch auf die Erben der jetzigen Besitzer über,

jedoch behält das Kloster unter mehreren Erben die Auswahl".

Altenteil wird wie gesagt beibehalten, ebenso Interims-

wirtschaft an Stelle einer vormundschaftlichen Administration

(§ 14), ferner Erbschichtungeu und die dabei, wie überhaupt

beim Besitzwechsel, üblichen Taxationen der Gebäude und

Inventarien gemäss den alten Gewohnheitsrechten auf U., da

die Bauern danach ihre Wesen entgegengenommen haben.

In keinem Fall aber, auch wenn die Höfe an ganz fremde

abgestanden werden, darf der Preis der Gebäude die Hälfte

des wahren Wertes übersteigen (§ 13). Auch bei Vormund-

schafts- und Konkurssachen soll dieses unvordenkliche Gewohn-

heitsrecht Geltung behalten (§ 15).

Der § 21 aber — und dies ist besonders charakteristisch

— bestimmt, dass derjenige, welcher die Pacht eines ganzen

Jahres rückständig bleibt, nunmehr sogleich seines Pacht-

rechtes von selbst verlustig sein und der Hof einem andern

Wirt übergeben werden soll.
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Bei Unterzeichnung des Kontrakts gibt jeder Bauer

eine arrha von 2 «^. Diese gilt für die ganze Dauer der

Pachtzeit; bei einem Transport des Kontrakts auf einen neuen

Wirt jedoch sind von diesem 4 «'^ zu erlegen. (§ 23).

Schliesslich entsagen beide Teile allen Einreden etc.

(§ 24).

Am 5. Juli 1827 werden die Bauern bei der nötig werden-

den anderweitigen Verpachtung mit einigen unbedeutenden

Modifikationen des bisherigen Kontrakts sowie mit der Er-

höhung der Pacht wieder nur „bekannt gemacht", worauf

sie „das Billige der an sie gemachten Prätensionen aner-

kennen" und nur um Erhöhung der erbschichtungsmässigeu

Taxe auf den wahren Wert beim Abstand des Hofes an einen

Fremden bitten.

Es wird ihnen hierauf der neue Pachtkontrakt von

1828— 1835 vorgelesen und, da sie sich damit zufrieden

erklären, dies wie früher notariell beglaubigt.

Als auch dieser Kontrakt sich seinem Ende nähert,

wird den Bauern 1832 jene 1827 ausgesprochene Bitte ab-

geschlagen und ihnen — laut Protokoll vom 17. September

1834 — erklärt, dass man von jedem, welcher bei den Pacht-

bedingungen nicht bestehen zu können glaube, die Erklärung

erwarte, da dann der Hof demselben zu Triuitatis gekündigt

sein solle.

Infolge dessen erklärten die Bauern, dass sie sich die

vom Provisorat proponierten Pachtbedingungen „nur gefallen

lassen müssten". Es wird daher der bisherige Kontrakt bis

1842 prolongiert.

Am 1. Juni 1840 erklären sich wiederum sämtliche

Bauern mit den neuen unerheblich geänderten Bedingungen

einvorstanden, nur bitton sie um eine Pachtzeit von 13 statt

7 Jahren. Sie erhalten demgemäss einen neuen Kontrakt

von 1842—1855.

Die Bauern waren sich jedoch der mindestens seit 1821

in ihren Besitzrechten eingetretenen Veränderung so wenig

bewusst geworden, dass sie in der Überzeugung Erbpächter
ihrer Stellen zu sein bei Ablauf des letztgenannten Kontrakts
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bei der k. Generalkommission zu Stargard auf Ablösung

der Reallasten nach Mass gäbe des Gesetzes vom
2. März 1850 provozierton. Sie stützten sich dabei haupt-

sächlich auf die Bestimmung der Kontrakte , dass diese auf

die Erben übergehen sollen, sowie auf die aus alter Zeit

unverändert mit herüber genommenen Institutionen der Erb-

schichtungen, Taxationen, Interimswirtschaft etc.^

Die Antwort des Klosters war, dass es den 35 Bauer-

hofpächtern zu Ummanz auf Trinitatis 1855 kündigte, nach

dem Vorschlag des Camerarius Becker , da „zu befürchten

sei", dass der III. Abschnitt des Gesetzes von 1850 in der

nächsten Kammersession auch auf den R.-B. Stralsund aus-

gedehnt werde. Das Kündigungsrecht des Klosters wird

von den Bauern und ihrem Anwalt bestritten, von den Provi-

soren aber aufrecht erhalten und jedem Bauern einzeln die

Kündigung zugestellt.

Die Generalkommission für Pommern aber wies in ihrer

Entscheidung vom 19. Februar 1856 den Antrag der Ummanzer

Bauern sie als Eigentümer ihrer Höfe und demgemäss als

befugt zur Ablösung der Reallasten anzuerkennen, zurück.

In den Gründen wird unseres Erachtons mit Recht ausgefüiirt,

wie der Besitz der Bauern durch den Kontrakt von 1821

so zweifellos in Zeitpacht verwandelt worden sei, dass dadurch

alle übrigen Merkmale, die ja wohl im Zweifel für erblichen

Besitz sprächen, entkräftet würden.

Diese Entscheidung wurde vom k. Revisionscollegium

für Landeskultursachen unter dem 24. Oktober umgestossen

und die Kläger für erbliche durch das Gesetz von 1850 zu

Eigentümern gewordene Besitzer ihrer Höfe erklärt.

Dagegen legte das Kloster Revision an das Ober-

Tribunal zu Berlin ein. In der Revisionsrechtfertigung des

Klosters wird ganz richtig ausgeführt, dass der zweite Richter

ohne es sich eingestehen zu wollen statt des behaupteten

Erbrechts ein gutsherrlich-bäuerliches Verhältnis festgestellt

habe, welches nach der Anschauung der gesetzgebenden Ge-

walten in Neuvorpommern und Rügen rechtlich nicht existiere

1 Vgl, Knapp II, 470.
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(dass OS in Wirklichkeit existiort hatte und noch existierte,

wh'd dagegen mit Unrecht geleugnet) und dass auch aus
einem solchen an sich noch kein E r b j) a c li t -

recht abzuleiten. Die Schrift schhesst mit den charac-

teristischen Worten

:

„Hätten die Vorsteher des Klosters seit Jahrhunderten

die Bauern möglichst gedrückt und geschunden, den alt ge-

wordenen Mann auf die Strasse geworfen und statt seinem

Sohn oder Schwiegersohn den Hof lieber dem ersten besten

Meistbietenden übergeben, so wär's eben gut gewesen und

des Klosters Eigentum v/ürde nicht weiter angezweifelt worden

sein. Nachdem aber umgekehrt das Kloster seine Bauern

fcast wie ein Vater seine Kinder verhätschelt, ihnen die Pacht

zum massigsten Preise gelassen , für untauglich und alters-

schwach gewordene Personen durch Konnivierung eines Alten-

teils, für die unmündigen Kinder dagegen durch eine Interims-

wirtschaft gesorgt, auch dem verzeihlichen (sie!) Wunsch des

Vaters seine Wirtschaft auf einen seiner Angehörigen über-

gehen zu sehen, möglichst nachgegeben hat, da wird es von

den Bauern für alle diese seine Gutthaten auf Verlust der

propersten Seite seines Rechts, nämlich der Proprietät selber,

angeklagt gleichsam zur Bestätigung des alten Satzes: Rustica

gens optima flens, pessima ridens."

Das Ober-Tribunal stellte — wie es vom. rein juristischen

Standpunkt aus nach den vorhandenen Kontrakten nicht anders

sein konnte — das erstinstanzielle Erkenntnis wieder her.

Die Motive seiner Entscheidung vom 13. Juni 1857 führen

unter Anderem sehr richtig Folgendes aus:

„Käme es darauf an nach dem äusseren Zustand und

den sich darin ergebenden Merkmalen das Rechtsverhältnis

zu beurteilen, so möchten erhebliche Momente für und gegen

den erblichen Besitz sprechen und sich vielleicht dergestalt

die Wage halten, dass der Fall als ein sehr zweifelhafter

angesehen werden müsste. Aber derartige Zweifel sind ge-

rade durch die vorliegenden Pachtverträge gelöst und be-

seitigt. Nach letzteren besteht seit 1789 (nach unserer Auf-

fassung erst seit 1821) ein Zeitpachtverhältnis, welches sich

dem Grundcharakter nach nicht verändert hat." . .. . „Ob
Fuchs, Untevfj.ing dfi3 Bnuernst. in Schwedisch-Pomniprn u. Rügen. 2o
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irgend ein öffentliches Interesse vorhanden ist die Revisen

im Besitz zu erhalten und ihnen zum Eigentum zu verhelfen,

gehört nicht hieher; was im Weg der Verwaltung zweckmässig

erscheinen mag oder ans staatswirtschaftlichen Rücksichten

ein Einschreiten der Gesetzgebung zu begründen geeignet

sein kann, entzieht sich vollständig der richterlichen Wirksam-

keit, die nicht neue Zustände umgestaltend zu schaffen, sondern

die rechtlich bestehenden aufrecht zu erhalten hat."

Nachdem es den Prozess endgiltig gewonnen hatte,

beeilte sich das Kloster mit jedem einzelnen Bauern einen

neuen Kontrakt (bis Trin. 1860) abzuschliessen, dessen Form
über seine Natur als reiner Zeitpachtkontrakt keine Zweifel

mehr liess und das Fortbestehen eines gutsherrlich-bäuerlichen

Verhältnisses ausschloss.

Die bisherigen Bauern werden in dem lithographierten

Formular als „Pächter", der Kontrakt selbst als „Zeitpacht-

kontrakt" bezeichnet.' Bischofsroggen, Gänselieferung, Zah-

lung einer Arrha kommen in Wegfall, von Erbschichtungen

etc. spricht dei- Kontrakt nicht mehr; der Kontrakt geht auch

auf die Erben über. Bei der Ablieferung zu Trinitatis 1860

sollen die Saaten nach den Marktpreisen, Dungfuhren und

Ackerarbeit landesüblich bezahlt werden.

Die Bauern mussten diese Kontrakte annehmen, einer

welcher sich weigerte verlor den Hof.

Zur neuen Verpachtung zu Johanni 1860, welche an

den Meistbietenden erfolgte, wurden die 35 Bauerhöfe in

Ummanz auf 25 grössere Stellen reduziert. Nur ganz wenige

der bisherigen Bauern pachteten dabei wiederum solche neuen

Stellen.

Inzwischen aber hatten sich 29 Bauern von Ummanz
am 9. April 1859 mit einer Eingabe an das Haus der Ab-

geordneten gewandt, wo eben damals durch eine andere

ähnliche Petition angeregt die nachträgliche Einführung des

Regulierungsgesetzes auf Neuvorpommern und Rügen erwogen

wurde 2. Infolge dieser noch schwebenden Angelegenheit

1 Vgl. den Kontrakt in den Akten „Regulierungen" 80 I.

2 Vgl. oben S. 257.
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weigerten sicli nun die Ummanzor Bauern nach Ablauf ihrer

Kontrakte an Trinitatis 1860 ihre Höfe zu räumen, ehe die

Entscheidung der Kammern über die Ausdehnung des Re-

gulievungsgesetzes erfolgt sei, auf Grund dessen sie zu Eigen-

tümern werden könnten.

Auf der anderen Seite machte das Kloster alle An-

strengungen sie vorher noch zu vertreiben, woran es auch

rechtlich nicht gehindert werden konnte, da das beantragte

Sistierungsgesetz nicht zu Stande kam. ^ Als daher 24 Um-
manzor Bauern einen feierlichen Protest gegen die Abnahme
ihrer Höfe eingereicht hatten, erwirkte es vom Kreisgericht

zu Bergen einen Exmissionsbefehl gegen diese. Erst als die

Gerichtskommission am 2. August 1860 selbst sich bei den

Bauern einfand, verstanden sicli diese zu einer freiwilligen

Rcäumung jedoch unter der Bedingung, welche ihnen zuge-

standen wurde, dass ihr freier Wille rechtlich der faktischen

Exmission gleichstehen solle. Dabei wurden ihnen die Ge-

bäude nach einer von Sachverständigen aufgenommenen Taxe

bezahlt. Die alters- und vermögensschwachen unter ihnen

erhielten zum Teil Wohnung und etwas Land nebst Torf,

also Alten teilsVersorgung.

Der eine dieser 24 Bauern, Johann Bliese, der sich

auch vorher schon erfolglos an das Ober-Tribunal gewandt

hatte, richtete noch im Jahr 1868 eine Petition an das Ab-

geordnetenhaus, doch geriet die Sache in Vergessenheit.

-

DEVIN.3

Hier befanden sich ein Ackerwerk und fünf Bauerhöfe

neben einander. Im Jahre 1793 waren Hoflfeld und Bauer-

feld separiert, nuf letzterem jedoch die Feldgemeinschaft

(Communion) beibehalten worden. Diese sollte nun 1820

auch beseitigt, die Bauern unter sich separiert und ihre Höfe

ausgebaut werden.

1 Vgl. Knapp II, 472.

2 Knapp II, 473.

3 Acta d. H.-G.-Kl. z. Str. fit. XX Nr. 5 ii. G.
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Dabei stellte sich nun laut Protokoll vom 18. August

1820 heraus, dass die Bauern „teils eine ihrer bedeutenden

Feldmark ganz unangemessene Pacht von 50 otf für einen

jeden ans Kloster bezahlen, teils seit langer Zeit ohne schrift-

liche Kontrakte sind, sondern bisher auf ihre Erbschichtungs-

protokolle die Höfe besessen hatten und der Ordnung
wegen mit jenen verschon werden müssen."

Da aber der Kontrakt des Ackerhofes zu Devin noch

7 Jahre dauerte, ward den Bauern gegen eine Erhöhung der

Pacht nuf 70 o^ gestattet so lang noch die Gemeinschaft

fortzusetzen.

Darüber wird vom Kloster ein sog. „Kontrakt" ent-

worfen und den Bauern ausgehändigt, in welchem dieselben

mit einem Mal ohne "\^'eiteres als -Pachtbauern" bezeichnet

werden, als ob sie dies schon bisher gewesen wären. Nun

durch die Bestimmungen dieses Kontraktes wurden sie aller-

dings dazu.

Der § 17 desselben besagt nämlich, dass sie nach Ablauf

des Kontraktes das verpachtete Dorf und seine

Feldmark zur freien Disposition der Vernächter
zu stellen haben. Jedocli wird ihnen da sie „zum Teil

lange im Besitz dieser Pachtungen gewesen und das Kloster

bisher keine Ursache zur Unzufriedenheit mit ihnen gefunden

hat" die Zusicherung erteilt, dass sie nach ausgeführter

Separation vor Fremden den Vorzug haben und ohne öffent-

lichen Aufbot in ihren Wesen gelassen werden sollten, wenn

sie auf die dann festzusetzenden Pacht-Bedingungen eingehen

würden.

Sie übernahmen alle Lasten, sowie die Erhaltung der

Gebäude, „welche grösstenteils Eigentum des Klosters" \ aus

eigenen Mitteln und mussten die Hofwehren zu billigen Taxen

eigentümlich erwerben.

Starb ein Bauer während der Kontraktszeit, so sollte

die Pachtung auf dessen Erben übergehen,

1 Korrektur! Zuer.st hiess es «sämtlich Eigentum der

Bau ern'*.
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unter welchen (die Wittwe eingerechnet) aber dem Kloster

die Auswahl vorbehalten blieb.

Ein Jahr vor Ablauf dieses Kontraktes 1826 ward dann
das Projekt der Separation wieder aufgenommen. Die Kosten

des Ausbaus der Höfe sollten die Bauern übernehmen, wofür

das Kloster auf das Eigentum an den Zimmern für immer
verzichten wollte (dasselbe scheint nicht so ganz ausser

Zweifel gestanden zu haben !) ; die ausgebauten Höfe sollten

verlost und auf 14 Jahre verpachtet werden.

Die Bauern erklärten sich bereit auf diese Forderungen

einzugehen, allein der Senat verlangte auch noch eine Er-

höhung der Pacht; dazu aber verstanden sich die Bauern
nicht, sondern erklärten lieber in ihrer bisherigen Wirtschafts-

weise bleiben zu wollen und boten für diesen Fall eine Pacht-

zulage an. Infolge dessen wurde von der allgemeinen Sepa-

ration und Ausbauung zunächst abgesehen aber verfügt, dass

bei eintretenden Unglücksfällen oder Hauptbauten die ein-

zelnen Höfe successive ausgebaut werden. Dies geschah

denn auch während der abermaligen Pachtung der Bauern
von 1827— 41 bei zwei Höfen.

Im Jahre 1839^ fassten nun aber die Provisoren und
Administratoren des Klosters den Plan, den Gutshof zu Devin

bei Ablauf der Pacht (1841) durch Legung von zwei Bauer-

höfen zu vergrössern. Der Senat aber findet hier sogar die

Legung sämtlicher Bauerhöfe angezeigt; Rücksicht auf die

Bauern sei nicht nötig, da dieselben ja nicht mehr
Gutsunter thanen seien.

Die Bauern bitten, sie doch bei ihren Wesen zu erhalten

und die Provisoren etc. lassen sich durch die Rücksicht

darauf, dass die Bauern zwar keine ehemaligen Gutsunter-

thanen, wohl aber in die Familien dieser hinein geheiratet

sind, bewegen, die geplante Legung auch der zwei Höfe

aufzugeben.

Allein der Senat bestand nun wenigstens darauf, und
so wurden denn gemäss dem ursprünglichen Projekt zwei

Bauerhöfe gelegt und einer ausgebaut. Doch erreichten die

1 A. d. H.-O.-Kl. tit. XVIII Nr. 28.
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Provisoren etc. wenigstens vom Senat, dass die beiden ge-

legten Bauern, die ältesten des Dorfes, doch nicht ganz aus

demselben Verstössen wurden, sondern kleine Kossäte n-

höf'e für sie errichtet wurden, die sie zu massiger Pacht

erhielten.

V.

ADELIGE GÜTER.

CAMPER. 1

Der Kammerherr Baron Schultz v. Ascheraden auf

Nehringen findet sich 1804, „nach reiflicher Erwägung aller

Umstände, insonderheit der besseren Kultur seiner Läudereien

wegen" bewogen das bisherige Bauerndorf Camper eingehen

zu lassen und den Acker unter eine eigene Hofwirtschaft zu

ziehen. Zu dem Zweck aber schien ihm — wahrscheinlich

unter dem Druck des Arndtsehen Buches, welches 1803 er-

schienen war und die öffentliche Aufmerksamkeit auf das

Bauernlegen gelenkt hette — erforderlich mit den 8 Bauern

des Dorfes sich in aller Form Rechtens auseinanderzusetzen.

Er beruft daher ein Patrimonialgericht bestehend

aus ihm selbst, dem Herrn v. Hagenow auf Langeufelde und

dem Pensionarius Pank zu Degelsdorf und bittet diese —
laut Protokoll vom 16. Februar — zunächst eine billige Ent-

schädigung für die zu legenden Bauern zu ermitteln, ferner

alle gegenseitigen Ansprüche an Gesindelohn, Steuern und

Prästationen aller Art gerichtlich festzustellen und endlich die

zur herrschaftlichen Hofwehr zu rechnenden Stücke an Vieh,

Geräte etc. mit dem Taxations- Inventar vom 23. Oktober

1784, nach welchem sie wieder abzuliefern sind, zu vergleichen,

die gut befundenen Stücke zu vorzeichnen und den Bauern

ihre Veräusserung oder Verwahrlosung bei strenger Strafe

zu verbieten.

1 Staatsarchiv zu Stettin: „v. bohlensciies Maiiuscript Nr. 120."
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Er hebt dabei hervor, dass er den Bauern seine Absicht

mitgeteilt und die Erklärung von ihnen erlialten habe, sie

wären mit Allem zufrieden, wenn nur für ihr künftiges Aus-

kommen gesorgt würde; worauf er „seiner eigenen Satisfaktion

nicht habe versagen können" den 3 ältesten in Anbetracht

ihrer Jahre sofort eine Versorgung vom Tag der Tradition

ihrer Wehren an zu versprechen und zwar: 9 Schfl. Roggen,

6 Schfl. Gerste, 3 Schfl. Gerste, 3 Schfl. Hafer, V^ Lein-

Landes, Weide für 1 Kuh und Kalb, freie Fuhren und Be-

freiung ihrer Frauen vom Hofdieust. Die anderen aber

sollen dasselbe Altenteil erhalten, wenn sie das 60. Lebens-

jahr erreicht haben.

Es werden nun die sämtlichen 8 Bauern vorgefordert.

Dieselben erklären, sie hätten gegen die Legung ihrer Bauer-

stellcn und ihre Aussetzung von den Höfen nichts einzuwenden

und überliessen dem Herrn Baron sehr gern (?) die Zeit der

Absetzung zu bestimmen. Den angebotenen Altenteil accep-

tieren sie mit gehorsamsten Dank und wollen dafür so viel

in ihren Kräften steht erkenntlich sein. Die 3 ältesten er-

halten darüber sofort eine schriftliche Versicherung.

Hierauf wird bestimmt, wie viel jeder Bauer an Saat-

korn abzuliefern hat. Sämtliche Steuern und Abgaben sind

für das verflossene Jahr von den Bauern bezahlt; für das

laufende übernimmt sie die Herrschaft.

Bezüglich des „halben Korns'' ergibt sich, dass bei

jedem Bauern für 2 „Katenmänucr" sowie auch bei zweien

für den Schweinehirten und bei einem für den Schulmeister

und den Kuhhirten 1 '/2—2V2 Schfl. Roggen „zur Hälfte ge-

sät war".

Endhch wird gemäss jenem Inventarium festgesetzt, dass

jeder Bauer an Hofwehr abzuliefern habe: 8 Pferde und

2 Füllen, 4 Ochsen und 3 Stiere, 3 Kühe und 2 Starken,

2 Kälber, 1 Sau und 4 Pölcke, 5 alte Gänse und die Hälfte

der jungen; 2 vollständige Erntewagen etc. etc.

Es wird die Veräusserung obiger Stücke von Gerichts-

wegen bei willkürlicher Strafe untersagt und damit die Ver-

handlung geschlossen.
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BOLDEVITZ. 1

Dieses im Gingster Kirchspiel auf Rügen gelegene Ritter-

gut mit seinen „Pertinenzieu" d. h. Bauer- und Kossaten-

dörfern — eine alte Besitzung der Rotcrmunde — ging im

Jahr 1744 durch Kauf au den Tribunalspräsidenten Grafen

Moritz Ulrich zu Putbus über. Dazu gehörten damals laut

„notariell befestigter Designation" vom 16. und 17. März 1747

die Pertinenzien Bagnitz, Maschenholz, Müglitz, Zülitz, Lipsitz,

Niendorf, Bresnitz, Platvitz und Mönkvitz — im Ganzen 9 Voll-

bauern, 4 Halbbauern und 4 Kossäten, durch deren Hofdienste

das Gut bewirtschaftet wurde, sowie 11 Einlieger.

Als das Gut sodann 1762 an den Regierungsrat v. Althoff

verkauft wurde, war laut Designation vom 4. April 1763

1 Vollbauer zu Lipsitz eingegangen, dagegen nunmehr 14

Einlieger vorhanden.

1780 wurden die Güter aus dem Konkurs des v. Althoff

mit allem Zubehör, namentlich dem herrschafthchen Inventar

auf dem Hof, den Hofwehren der Bauern etc. um 42100«^
von dem Kammerherrn Fr. Christ, von der Lanken erstanden,

welchem im Jahr 1788 sein Sohn der Hauptmann Gottlieb

von der Lancken im Besitz derselben folgte. Dieser fand

damals nur noch 5 Vollbauern in Neuendorf, 3 Kossäten in

Muglitz und 2 in Mönkvitz vor, es waren also in der Zeit

von 1763— 1788 schon 3 Voll- und 4 Halbbauern gelegt und

zu Einliegern gemacht worden. Näheres darüber wissen wir

nicht.

Von dem Zustand der Boldevitzer ünterthanen in jener

Zeit, als er die Güter in Besitz bekam, entwirft der Kapitän

von der Lancken in einem Pro Memoria vom 24. August 17Ö7

folgende Schilderung:

»Die Bauern und Kossäten waren in schlechter Ver-

fassung, so dass öfters ein verarmter Wehrsmann ausgesetzt

werden musste, wovon die Ursache in ihren schlechten Ackern

1 Acta betr. die Untersuchung der Boldevitzer Unruhen. 1797:

(„von Bohlensches Manuscr. Nr. r2Ü") mit erläuternden Ausführungen

des Freih. Julius v. Bohlen,
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und in ihrer noch .schk'cliteren I Bearbeitung- derselben und

ihrem schlechten Vieh lag. Ausser ihrer gewöhnlichen Weide

waren ihnen für die zum llofdiunst bestimmten Pferde noch

die herrschaftliehen Wiesen und Holzung zum grössten Ruin

des Gutes angewiesen.

„Die Katenleute (oder Einlieger') waren gleichfalls

arm. Ihre Verfassung war folgende: die Männer dienten auf

den Höfen für das gewöhnliche Lohn (durchgängig 10 «^),

die Weiber dienten 52 Tage im Jahr, in der Ernte alle Tage.

Sie wurden auf dem Hofe beköstigt mit Brod und einer Mahl-

zeit des Tages bestehend in Gemüse, in der Ernte mit 2 solchen

Mahlzeiten. Für diesen Dienst hatten sie (die Frauen 2) die

Häusung, 20— 30 D Ruten Garten, Haltung der Gänse, Torf-

stich. Kühe nur als besondere Begünstigung. Im Übrigen

bezahlten sie alle Abgaben an Kopfsteuer, Schulen und ihre

nötigen Fuhren. Während ihrem Kindbett und Verpflegung

ihrer Säuglinge waren sie ein ganzes Jahr frei vom Hofdienst".

Diese Darstellung bezeichnet v. Bohlen als im allge-

meinen richtig; nur die Art der Speisung „werde wohl besser

gewesen sein".

Der neue Besitzer — „ein junger lebhafter unsteter

Mann, nicht ohne einen Anflug von Bildung, erfüllt von Ideen

zur Verbesserung, ohne praktische Kenntnisse und Anlagen,

aber voll Eitelkeit und Dünkel" — ging im Jahr 1795 daran

diese Wirtschaftsverfassung von Grund aus umzugestalten.

Den Einliegern zahlte er fortan Kopfsteuer, Schul- und

Arztkosten und gewährte ihnen Haltung einer Kuh sowie

ein gewisses Quantum Getreide zu billigerem Preis. Dafür

verdoppelte er aber die Dienste der Einliegerfrauen
auf 104 Tage jährlich.

Ferner verwandelte er 1795 die 5 Vollbauern zu Neuen-

dorf in Halbbaueru und legte im Jahr darauf die B Kossäten

zu MugHtz. Die Kossäten zu Mönkvitz aber wurden wegen

der weiten Entfernung vom Gutshof „auf Pacht gesetzt".

• Vi^l, oben S. 17Ü „Eiulieger'' hier überall im älteren Sinn ge-

braucht.

- rf. oben S. 171.
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Nach den Angaben des Kapitäns bewährte sich jedoch

diese Neueinrichtung nicht: die Wirtschaft der Neuendorfer

ward keine bessere und die Mönkvitzer konnten bei der hohen

Pacht nicht bestehen. Daher ging der Kapitän nunmehr radikal

vor, indem er im Frühling 1797 sämtliche Bauern und
Kossäten zu Neuendorf und Mönkvitz legte.

Den Kossäten zu Mönkvitz, welchen die Ilofwehren

„zum Teil gehörten", (NB! also Reste erblichen Besitzrechtes)

verblieben dieselben in so weit, den Halbbauern aber gehörte

nichts und „da sie keinoHa usbriefe hatten" (dem-

nach scheinen die anderen noch solche gehabt zu haben)

wurde ihnen Alles abgenommen, was ihnen bei der Reduktion

1795 an Hofwehr geblieben war. Als Alters Versorgung
wurde ihnen — ebenso wie den früher gelegten Bauern —
4 Schffl. Roggen und ebensoviel Gerste jährlich, sowie ihren

Frauen auf Lebenszeit der Besitz dessen, was die Einlieger-

weiber erhielten, versprochen. Die 3 ältesten von ihnen er-

hielten sogleich diesen Altenteil, die übrigen wurden in dieser

Weise bevorzugte E 1 n 1 i e g e r.

Aber auch das Dienstverhältnis der Einlieger selbst wurde

gleichzeitig von Grund aus umgestaltet. Es wurde nämlich

der bisherige Jahreslohn der Männer durch einen Taglohn

ersetzt und zwar bei freier Kost von Marien bis Martini 8 /.?,

in der Ernte 12 /?, von Martini bis Petri 6 ß und von Petri

bis Marien 7 ß ; während des Winters als Drescher beschäftigt

erhielten sie den 16. Schffl. Die Frauen sollten wieder nur

52 Tage dienen aber bei eigener Kost. Dafür genossen

sie Wohnung, Garten von 72 D R., Gänsehaltung, Ausfütte-

rung einer Kuh, 1 Märzschaf, ^'2 Stein Wolle, ^/4 Schffl.

Leinsamen gesät, den sie selbst liefern mussten, 1000 Stück

Torf, die sie selbst stechen mussten, freie Fuhren mit Aus-

nahme der Holzfuhren, freie Schule, freien Arzt und Accise-

freiheit. Dagegen wurde — und diese Änderung machte be-

sonders böses Blut — schwangeren Frauen nur noch 12

Wochen Freiheit vom Hofdienst gewährt und durften die zu

leistenden 52 Tage jährlich dadurch nicht vermindert werden.

Der neue Akkord sollte Martini 1797 in Kraft treten

und ward den Leuten die Wahl gelassen, ob sie diesen oder
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den früheren von 1795 haben wollten. „Sie wählten — heisst

es in dem Pro Memoria des Kapitäns — ersteren, indem sie

zur Zeit des Leinsamensäens denselben alle brachten".

So weit die neue wirtschaftliche Verfassung nach den

eigenen Angaben des Gutsherrn. Der „Statthalter" Peter,

der schon unter dem Vater des Kapitäns auf dem Gute war,

bestätigt dieselben in seiner Aussage vor dem Patrimonial-

gericht im Allgemeinen, führt aber die Punkte näher aus,

worüber sich die Boldevitzer bei den mit ihnen vorgenommenen

Veränderungen besonders beklagten.

Die Frauen der 1796 „geworfenen" Kossäten hätten

seitdem nicht zu Hofe zu dienen brauchen, erst 8 Tage vor

Ausbruch der Unruhen habe er sie dazu anhalten müssen.

Von den zu Neuendorf gelegten Vollbauern sei nur

einer mit seiner Legung zufrieden gewesen, weil er mit seinen

Stiefkindern nicht gut gestanden, die andern hätten es wohl

„ungern gesehen".

Ehemals hätten die Bauern den Einliegern die nötigen

Fuhren zu den Begräbnissen und Kindstaufen geleistet

und wäre ihnen dies zum Hofdienst angerechnet
worden. Die Fuhren zu Torf und Holz hätten die Bauern

auch geleistet, die Einlieger ihnen aber dagegen andere Hand-

reichungen thun müssen. All diese Fuhren aber waren für

die Einlieger nun in Wegfall gekommen, die Gutsherrschaft

hatte ihnen Ersatz dafür versprochen, aber nicht gewährt.

Zur „Werfung" der Bauern und Kossäten seien die

nötigen Dienste vorzüglich von diesen selbst geleistet
worden und seien auf dem Hof nur 2 Knechte gewesen.

Nach Werfung der Bauern habe der Herr Hauptmann zwar

bei vermehrter Anspannung auch einige Knechte mehr halten

müssen, in der Hauptsache aber werde die Arbeit nun durch

die Dienste der verheirateten Knechte (Einlieger) bestritten,

welche bei eigener Kost im Sommer 8, im Winter 6 ß Tag-

lohn bekämen.

Dieses Dienen zu Taglohn bei eigener Kost sei eine

neue Einrichtung, bei welcher nach der Beschwerde der

Boldevitzer Leute diejenigen beweibten Knechte, welche

mehrere Kinder haben, nicht zu bestehen wüssten.
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Die Un/ufricdenbeit und Gährung unter den Boldevitzer

Untertliauen hatte einen Grad erreicht, dass es nur eines be-

sonderen äusseren Anstosses bedurfte, um einen gewaltsamen

Ausbruch herbeizuführen. Ein solcher bot sich, als im Juli

1707 ein Knecht durch den „Schreiber" (Inspektor) zu Bolde-

vitz im Auftrag des Kapitäns angewiesen wurde, nach Colde-

vitz zu Herrn v. Nemptsch zu ziehen, sich aber weigerte dies

zu thun, weil er gehört habe die Leute bekämen in Coldevitz

so schlechtes Essen. Als ihn nun der Schreiber „roh und

grob wie meist seinesgleichen" packen und zur Bestrafung

vor den Herrn schleppen wollte, widersetzten sich dem noch

einige andere Knechte und wairden darauf von dem Kapitän

unter Assistenz des Schreibers, welcher sie halten musste,

durchgehauen.

„Eine Scene — bemerkt dazu v. Bohlen — wie sie

damals gewiss auf Rügen sehr alltäglich w a r und selbst

heute noch nicht zu den Seltenheiten gehört, übrigens gewöhn-

lich ohne alle tragischen Folgen endigte oder endigt".

Hier aber ward sie bei der bereits bestehenden allge-

meinen Gährung der Ausgangspunkt grösserer Unruhen, die

zunächst in einem Überfall und thatsächlicher Misshandlung des

verhassten Schreibers, dann aber in offener Empörung
sämtlicher Boldevitzer Unterthanen gegen
ihre Gutsherrschaft, der mit dem Schicksal des fran-

zösischen Adels gedroht wurde, zum Ausdruck kamen. Die

Haupträdelsführer waren aus den Familien der jüngst gelegten

Bauern. Die wenigen noch vorhandenen Pachtbauern wurden

durch Drohungen zum Anschluss gezwungen und es wurde

um Unterstützung auf benachbarte Güter gesandt, wo aus den-

selben Gründen ähnliche Gährung herrschte. Bei der grossen

Verbreitung der letzteren in jener Zeit drohten die Unruhen

zu einem allgemeinen Bauernaufstand zu führen , wenn sie

nicht im Keim erstickt wurden. Dies geschah denn auch

ohne grosse Mühe durch ein starkes Militärkommando aus

Stralsund. Die Aufrührer wurden vor einem verstärkten

Patrimonialgcricht prozessiert und die Akten an die Juristen-

fakultät zu Greifswald gesandt. Deren Urteil lautete für die

2 Haupträdelsführer Marckwardt und Christian Man (beide
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früher Vollbauern zu Neueudorf) auf 12 bezw.

10 Paar Ruten und ewige Landesverweisung, für die übrigen

(es waren im Ganzen 32 Leute) auf mehr oder weniger Ruten-

hiebe oder Stockschliige und Gefängnistrafen.

Zugleich aber ward nicht nur dem Schreiber eine

freundlichere Behandlung der Leute empfohlen, sondern auch

dem Kapitän v. d. Lancken selbst „an die Hand gelegt eine

solche Einrichtung zu treffen, wobei die Gutsunterthanen und

Dienstleute bestehen können und wodurch allen ferneren Be-

schwerden gänzlich vorgebeugt wird."

Ob der Kapitän dieser Aufforderung entsprochen, be-

sagen die Akten nicht mehr. Dagegen berichtet v. Bohlen

über seine weiteren Lebensschicksalo, dass er „gänzlich ver-

ai'mt, über 20 Jahre lang von der Unterstützung lebend, die

ilim seine Kreditoren gewährten, in deren Hände nach seinem

Konkurs seine Güter gekommen waren , zu Stralsund am
80. Juni 1833 starb".
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Nr. 1.

KAUFBRIEF ÜBER EINEN UNTERTHANEN. i

(In V. Bühl. Manuscr. Nr. 105.)

Ich Endess Benandter ulirkunde, und bekenne Kiafr dieses für

micli, meine Erben und Erbnehmer, dass ich meinen bissherigen ünter-

thanen Johan Schlaken wissent- und wollbedächtlieh an des Herrn

Lcind-Ma rdialls und Barons von Piittbuschen Hochwoilgebohrener Erb-

herr auf PutthiiscJi in Rügen, verkauffet, wie ich den Krnfft dieses den-

selben Erb- und Eigenthümlich für 80 at^ schreibe Achtig Reichss-

thalor verkauffe, cedicre, und abtrete und wie dass gedaclite Kauff-Geld

der 80^ bahr, und in Eine SMmnia richtig empfangen, so quitiere

wegen des Empfangs Krafft dieses, und verspreche alle Reclits-beständige

criction wegen solchen verkaufften ünterthanen, Uhrkundiich habe diesen

Kauff-Brieff unter meines Nahmens eigenhändigen Unterschrift und

bey gedrukten Pittschafft aussgefärtiget. So geschehen Sukvitz d 2*

7 br. a. 1723.

L. S. Jürgen Hinrich von Grabow
mein eigen handt.

Nr. 2.

CESSIONS- UND ERLASSUNGSBRIEP.2

(Acta des Klosters zum heiligen Geist zu Strals. Tit. X Nr. 19.)

Kund und zu wissen sey hieniit: Demnach die zum Heilig Geist

Kloster hieselbst jetziger Zeit wohlverordnetc Herren Provisores und

1 Zu S. 177.

2 Zu S. 178.
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Administratores die der St. Nikolai Kirche gehörige Unterthanen

Joachim Friedrich Scheel nebst seiner Frau und Kindern sowie auch

dessen Bruder Martin Gottfried Scheel erbeigentümlich an sich
erhandelt und dafür gedachter unserer anvertrauten Kirchen 120 «ii^

dato baar entrichtet haben. So quittieren wir verordnete Provisores

hiedurch in der besten Form Rechtens nicht allein wegen der em-
pfangenen 120 ßt^ sondern codieren auch denen vorbemeldten Herren
Provisoren und Administratoren des Klosters zum heiligen Geist ob-
bemeldten Joachim Friedrich Scheel nebst seiner Frau und Kinder (den
ersten Sohn desselben welcher gegen die Mutter von uns frei gegeben
worden ausgenommen) wie auch dessen Bruder Martin. Gottfried Scheel

cum omni jure tarn qiioad dominium quam quoad possessionem. wie die

St. Nicolai Kirche solches biss anhero gehabt sich derselben hinfüro

bester und beliebiger Massen zu gebrauchen. Wir entbinden im Gegen-
theil diesen Joachim Friedrich Scheel dessen Frau und Kinder wie auch
seinen Bruder Martin Gottfried Scheel von allen unterthänigen Obliegen-
heiten und Pflichten womit sie der Kirche biss anhero verbunden ge-
wesen mittels wohlbedäcbtlicher Entsagung aller und jeder hiewieder
zu machenden Ausflüchte ebenso vollkommen als wenn selbige wörtlich
hieher gesetzet wären wie auch der bekannten Rochtsregel qiiod gene-
ralis renunciaiio non valeat nisi specialis jjraecesscrit. Alles treulich

und ohn Gefährd.

Zu dessen ürkund haben wir diesen Cessions- und Erlassungs-
briof eigenhändig unterschrieben und mit unserer Kirchen Siegel be-

stätigt. So geschehen Stralsund 18. Oct. 1768.

N. N. N. N.

Nr. 3.

STATISTIK.

Ein zusammenhängendos zififermässiges Bild der dargestellten Ent-

wicklung zu geben sind wir leider ausser Stande. Dazu fehlen zunächst

jegliche statistische Angaben aus der ältesten Zeit vor dem 30jährigen

Krieg. Auch von einem Landbuch Carl XI. aus dem Ende des 17. Jahr-

hunderts, welches v. Bohlen ^ vorgelegen zu haben scheint, ist uns

nicht bekannt geworden. Unser Material beginnt erst mit der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts und ist auch hier nur sehr fragmentarisch

und unvollkommen. Nicht viel besser steht es mit dem dos 19. Jahr-

hunderts. Trotzdem soll vorsucht werden das Wenige so gut als mög-
lich zu verwerten, um wenigstens für die Entwicklung der beiden letzten

Jahrhunderte einige ziifermässige Anhaltspunkte zu gewinnen.

Vgl. Familie v. Krassow, Einschaltung.
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Von der wirtscliaftliclion Vorriissung des Domanialbesit/.es auf

Rügen vor der allgemeinen Doniäneulicitation von 1768* — also vor

Einführung der Zeitpaeht — ist eine amtliche Ermittlung des Amts-

hauptmauus J. B. Scheven vom "27. März 1767 vorhanden. ^ t?ie zeigt

in sehr interessanter Weise die Verteilung der Domanialbauern an

Domanialackerworke und adelige Güter zu Hofdiensten und das über-

aus hohe Mass der letzteren. Sie führt 15 Ackerwerke und 53 Dörfer

(und Dorfsanteile) auf mit 213 Bauern (lOfi Voll-, 30 Halb-, 77 Kossäten).

Mithin kommen durchschnittlich auf 1 Dorf 4 Bauern.

Dieselben Akten enthalten aber auch Erhebungen über die An-

zahl sämtlicher Bauern und Einlieger im ganzen Domanium. Danach

sind es im Jahr 1767: 701 Bauern (458 Voll-, 3 Dreiviertels-, 126 Halb-,

3 Drittels- und 111 Kossäten) 1355 Einlieger und 46 Hirten. Dagegen

führt Reichenbach 3 im Jahr 1784 an 721 Bauern (116 Voll-, 605 Haib-

und Kossäten) und 1488 Einlieger (und Hirten). Die höhere absolute

Ziffer der Bauern erklärt sich daraus, dass die Erhebungen des Jahres

1767 im Amt Wolgast unvollständig waren. Bemerkenswert ist dagegen

die Verminderung der Vollbauern und die Vermehrung der Einlieger

und der Kossäten; denn auch in solche wurden ja die gelegten Bauern

z. T. verwandelt.

Für das ganze Land aber bietet Dähnert in seiner Landeaurkunden-

sammlung^ Verzeichnisse der verschiedenen Güter mit Angabe ihrer

Qualifikation , woraus sich ein annähernd richtiges Bild von der

Wirtschaftsverfassung in jener Zeit — um 1780 — entwerfen lässt.

Danach sab es damals ungefähr:

Güter.
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Interessant ist darunter nun die Zahl derjenigen Güter, welche

als „Ackerwerk mit Bauern'* bezw. als „Hof und Dorf bezeichnet sind

und welche in obiger Zusammenstellung auf beiden Seiten gezählt

wurden. Es sind im Domanium 23, auf adeligen Gütern 105, auf stral-

sundischen 2. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass nur diese Bauern

Dienstbancrn waren, aber wir haben hierin — in dem Gutshof inmitten

eines gleichnamigen Baucrndorfos — die älteste, früher ganz allgemeine

Verfassung und wir sehen also wie diese damals schon zurückge-

treten ist.

Auf der anderen Seite aber war das Verhältnis der Bauerdürfer

zu den Gutshöfen damals noch immer wie 4,5 : 5- Für das ganze Land
sind übrigens jene absoluten Ziffern jedenfalls etwas zu niedrig, da der

geringe Landbesitz anderer Stiidte ausser Stralsund und Grcifswald,

sowie derjenige anderer nicht zur Ritterschaft gehöriger Privatpersonen

nicht mitgezählt ist.

Zum Vergleich mit der späteren Entwicklung sollten wir aber

wissen, wie viel Baucrstellen diese ca. 450 Dörfer darstellen. Nehmen
wir dazu die oben gefundene Durchschnittszahl 4 (1 Dorf = 4 Bauer-

stellen), so erhielten wir

Domanium 480

Ritterschaft 1152

Stadt Stralsund 56

Stadt Greifswald .... 52

Universität 60

1800 Bauern (incl. Kossäten).

Nun fanden wir aber oben für das Domanium allein schon über

700; nun sind bei der Ziffer 480 allerdings nur die ganzen Dörfer, nicht aucli

die Dorfsanteile gezählt, docli genügt dies nicht, um die Differenz ganz
zu erklären; vielmehr sehen wir daraus wohl, dass jene Durchschnitts-

zahl 4 wohl zu niedrig war; jedenfalls für den festländischen Teil des

Landes, der wie die Karte zeigt relativ weniger aber grössere Dörfer

hat. Berücksichtigt man ferner, dass schon die Zahl 450 (Dörfer) etwas

zu niedrig war, so ist es sicher nicht zu hoch gegriffen, wenn wir die

Gesamtzahl der bäuerlichen Stellen im Jahr 1782 noch auf rund

2000 veranscldagen.

Im Jahr 1820 aber gab es nach Padbergi nur noch

1461

1835 . . . 1123

1837 ... 715 (591 Voll- und Halbbauern, 124 Kossäten).

Aus zwei Kreisen, Rügen und Grimmen, haben wir für diese Zeit

an anderer Stelle 2 noch etwas eingehendere Ziffern, welche auf amt-

* a. a. 0. S. 55.

1 Akten des Landwirtschufts - Ministeriums , Regulieningon 80.

Vol. I und IL

Fuchs, Untoi-fjaiif; ilos Hniiornst. in Schvvpdisoli-Poriinioiii ii. i;i]t;oii. 24
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liehen Ermittlungen beruhen. Danach haben sich auf Rüü^en noch

am meisten Bauern erhalten, nämlich 1820 noch 7( ).

'

Davon faMon

auf das Doraanium 216

die Herrschaft Putbus (und Spyi<er) .... 201

sonstige Private 164

Kirchen, Klöster und Kommunen 119.

Diese sind sämtlich Pacht!)aucrn , ausgenommen 2'-} Erbpäehter der

Herrschaft Spyker.

Vergleichen wir damit den Bestand im Jahr 1782, so finden wir

für diesen auf demselben Weg wie oben annähernd

Domanium 216

Rittersch. Güter .^i72

Mithin wäre die Zahl der Bauerstellen auf dem Domanium ungefälir

gleich geblieben — gemäss dem 1778 für ('ieses ergangenen Verbot

des Bauernlegens — die adeligen Bauern aber hätten sich wenigstens

um 307 vermindert (572—265). Wenigstens — denn bei dem Minuen-

den sind nur die ritterschaftlichen Privatgüter gerechnet, bei dem Sub-

trahenden aber auch noch die anderen, letzterer ist also zu gross.

Der Kreis Grimmen aber hat 1820 noch 2(i2 Pachtbauern,

im Domanium 164

auf Privatbesitzungen 32

auf den Gütern von Kommunen und Klöstern 66.

Also beide Kreise Grimmen und Rügen 962, mithin blieben, wenn die

obige Gesamtziffer Padbergs 1461 richtig ist, für die beiden anderen

Kreise Greifswald und Franzburg im Jahre 1820 noch 499. Für letzteren

ist anderweitig ein Bestand von 384 bäuerlichen Nahrungen für das

Jahr 1816 angegeben.- Unter diesen waren einige Erbpächter, ein kleiner

Rest unerblicher Lassiten, die meisten aber auch Zeitpächter.

Mit den 80er Jahren aber beginnt dui-cii die Domänenpolitik des

preussischen Staates ^ die Begründung einer Zahl von Eigeutumshofen

und zugleich wieder eine Aufwärtsbewegung in dem Gesamtbestand der

bäuerlichen Stellen.

Im Kreis Grimmen verkaufte das Domanium an alten Höfen

1820—35: 52 und 1835-46: 69

so dass hier mit den neu errichteten Stellen 18-16

143 Eigentumshüfe und nur noch

20 Zcitpachtstellen.

* 1816 waren es nocli 737 ; vgl. die stafist. Beschreibung d. Kr.

Rügen von Landrat W. v. Platen. 1870. S. 73.

2 Beitrag zur Statistik des Kreises Franzburg von Hagemeister

1861. S. 26.

3 Vgl. oben S. 254.
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Ebenso iu Rügen

1820—35: 89 1835-46: 49
so dtiss liier 1846:

144 Eigentumshüfe und

71 Zeitpachtstellen

1859 aber

193 Eigentumshöfe und nur

12 Zeitpachthüfe. i

Iiu Kreis Franzburg aber gab es

1859: 238 Eigentumshüfe

5 Zeitpachthüfe''^

erstere wohl auch meist im Domanium. Ähnlicli im Kr. Greifswald.

^

Im Ganzen wurden auf diese Weise im R.-B. Stralsund von

1820-47

599 Bauerhöfe

eigentümlich überlassen."*

Im Gegensatz dazu verminderten sich aber in derselben Zeit auf

den anderen Gütern die bäuerlichen Stellen immer mehr.

Auf den Gütern der Universität Greifswald gingen von 1816—1859

in 9 Dörfern von 40 Zeitpachthüfen 19 ein.^

Im Kreis Grimmen gab es auf den Privatgütern

1820: 32

1835: 17

1846: 8 (darunter 1 Erbpächter und 2 Eigentümer)

im Kreis Rügen auf Privatgütern (abgesehen von der Herschaft Piitbus)

1820: 164

1835: 144

1836: 64 (darunter 20 Eigentümer).

Im Ganzen waren auf Rügen 1846 noch 573, 1859: 548 Bauerstellen,

darunter 368 bezw. 303 in Zeitpacht, die übrigen '<n Erbpacht oder

Eigentum.*

Die Agrarverfassung des ganzen Regierungsbezirks im Jahre 1859

ergibt sich aus folgender offiziellen Tabelle:'

1 Regulierg. 80 II.

2 Hagemeister Beitr. z. Stat. d. Kr. Fr. S. 27.

3 Berghaus IV, 1. S. 37 f.

* Knapp II, 464.

s Vgl. Berghaus IV, 2 S. 94. 114. 373. 380. 402. 458. 461. 475. 484.

*> Regulierungen 80 II.

" Reg. 80 I. Vgl. damit die wohl etwas zu hoch gegriffeneu

Angaben Meitzens, Der Boden etc. I. S. 508. Danach hätte es 1816

noch 1583, 1859 aber 1494 spannfähige bäuerl. Nahrungen gegeben,

indem in der Zwischenzeit 281 eingegangen und dagegen 192 neu ent-

standen seien.

24*
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Kreis.
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in den älteren Theilen Preussens. 2 B. Leipzig 1887,

Korn, L. Geschichte der bäuerlichen Rechtsverhältnisse in der Mark

Brandenburg. (Zeitschrift für Rechtsgesohichte B. XI. Weimar

1873.)

Kosegarten, J. G. L. Geschichte der Universität Greifswald mit urkund-

lichen Beilagen. 2 B. Greifswald 1856 1857. 4.

— — Pommersche und rügische Geschichtsdenkmäler oder alte historiscl e

Berichte und Urkunden etc. B. I. Greifswald 1834.

Krassow, Graf von. Beiträge zur Kunde Neuvorpommerns und Rügens

vor 50 Jahren und jetzt. Greifswald 1865.

Kratz, Die Städte der Provinz Pommern. Abriss ihrer Geschichte zu-

meist nach Urkunden. 1865.

Landtagszeitung. Greifswald 1806.

Lehmann, Pommern zur Zeit Ottos von Bamberg. 1878. (Sammlung

gemeinverständlicher wissonscli. Vorträge, Heft 299).

Lengerke, v. Die ländliche Arbeiterfrage. Berlin 1849.

— — Schilderungen der baltischen und westphälischen Lan(hvirtschaft

in. B. Berlin 1849.

Lisch, Dr. G. C. F. Über die Heimat der Colonisten Mecklenburgs

(Jalirbücher des Vereins für Mecklenb. Gesch. XIII. 1848.)
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Meitzen, A. Codex diplomaticus Silesiao.

— — Der Boden und die landwirtseliaftlichon Verliiiltnissc des preus-

sisclien Staates. 4 B. in 4o. Berlin 18fi8— 6!).

Movius, David. Ein kurzes Bedenken über die Fragen so von dem
Zustand, Ahforderung und verwiederter Abfolge der Bauersleute

ete. bei jetzigen Zeiten entstehen und vorkommen. Wismar 1685.

Neueste Grundgesetze der Staatsvorfassung in Pommern und Rügen.

Greifswald 1757. 2». (citiert „N. Gr.'-).

Normann, Math. von. Der Wendisch - Rügianiseho Landgobraueh s.

Dreyer.

Pachelbel, Beiträge zur näheren Kenntniss der sohwodisch-itommorschen

Staatsverfassung. Berlin 1802.

Padberg, Die ländliche Verfassung der Provinz Pommern 18ßl. (II. B.

von Haxthausen Die ländliche Verfassung der einzelnen Provinzen

der preussisehen Monarchie.)

Pommersches Urkundenbuch. I. B. bearbeitet von Klempin 18(58. 1877.

IL B. von Rodg. Prümers 1881, 1885. III. B. 1888 (im Er-

scheinen).

Protokolle gehalten in den Versammlungen der hocldöblichen Pommer-

schen und Rügianischen Ritterschaft und Adel auf dem Landtag

zu Greifswald 1806.

Provinzialrecht des Herzogthums Neu-Vorpommern und des Fürsten-

thums Rügen. 6 B. Greifswald bis 1837.

Pyl, Th. Geschichte des Cisterzienserkloster.s Eldena. 2 B. Greifswald

1880. 1881.

Rcichenbach, J. D. v. Patriotische Beiträge zur Kenntniss und Auf-

nahme des Schwedischen Pommerns. 8 Stücke. 1784 ff.

Riedel, Ä. F. Die Mark Brandenburg im Jahr 1250. Zwei Teile. Berlin

1831—32.

Rimpler, Dr. H. Domänenpolitik und Grundoigenthumsvertheilung vor-

nehmlich in Preussen. Leipzig 1888.

Schönborg, Handbuch der politischen Ökonomie. 2. Auflage B. II.

(GefiFcken Bevölkerungspolitik, Auswanderung, Colonisation).

Schreiben aus Schwedisch -Pommern an einen Freund in Schweden.

Stralsund 1810.

Schwarz, A. G. Einleitung zur Pommersch-Rügianischen Dörfter-Historie.

Erster Versuch von dem Lehn- und Rittergut Ludwigsburg. Greifs-

wald 1734.

Schweder, Chr. Herrn. Gründliche Nachricht von gerichtlicher und

ausser- Anschlagung der Güter nach dem jährlichen Abnutz. 1717.

Sombart-Ermsleben, Die Foliler im Parzellierungsvei'fahren der preus-

sisehen Staatsdomänen. Berlin 1876.

Sonnenschmid, Fr. Herrn. Sammlung der für Neu-Vorpommern und

Rügen ergangenen Gesetze etc. 2 B. Stralsund 1844-47.

Statistische Beschreibung des Kreises Franzburg vom Landratsamt. 1870.

des Kreises Greifswald von Landrat Magnus v. Wedell. 1867.
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Statistik des Kreises Grimmen. 1865— ß7.

Statistische Besohreibuno: fies Kreises Rüi;en von Landrat W. v. Platcn.

1870.

Statistisches Jaiirbiich für das deutsche Reich. Jahrg. 1887.

Steinbriick, Geschichte der Klöster in Pommern uml der anfjrenzenden

Provinzen. Stettin 1796.

Tzschoppe's und Stenzels Schlesische ürkundensammlung.

Wackenrofler, E. H. Altes und neues Rügen. 17.'52.

Wendisch-Rügianischer Landgebrauch von Math. v. Normann s. Dreyer.

Winter, Franz. Die Cisterzienser des nordösilichen Deutsciilands. 3 H.

Gotha 1868—71.

Wolff-Laitzen, A. Baron v. Beitrag zur ländliidien Arbeiterfrage in

Pommern. Dessau 1875.

Zeitschrift für Landes-Kultur-Gesetzgebung B. V und XL
Ziemssen, H. Die Kathenleutc in Pommern. München 1885.

Zöllner, Reise durch Pommern nach Rügen im Jahr 171)5. Berlin 17i)7.

Brünneck, W. v. Die Leibeigenschaft in Pommern (Zeitschrift der

Savigny-Stiftiing für Rechtsgesch. IK. Band 1, Heft, Germanist.

Abt. 1888.)

konnte im Text nicht mehr benützt werden, da dci- Druck schon zu

weit vorgeschritten war. Der Aufsatz hiniet in mancher Bezioliung

scliätzenswerte I*>gänzungen unserer Darstellung im I. Kapitel, die aber

in den Haupti'csultaten durch denselben nur bestätigt wird. In einigen

abweichenden Punkten halten wir unsere Ansicht aufrecht. (Vgl. S. I7(i.J















I M , 1 1 1 1 1 1 Ol II 11" 1 1 1 1 iVl 1' I (M HlniiVl/ II 1 1iiVl iiff.
t ,;,,:. I ! (Vi ,1 1 1 Uli 1 1 II ) I fii I ) 1 111 11 ) I iVlVlVl (ijVi HIHI
> M . , ;

•
, I IVII 1 1 111 1 111 11 Uli) 1 Hill I llil'OU'll il) lYlilYlJi

) ' ,MMiiri!ii]ii',i<riKnV(i(r)t<iiMirriffiiifi^nj^
,

:

,

.
MI I in 1 11 1 1,1

1

1 ivini iii,o:ii:i;i|i:ii;</;ai:!i:<:i;i:i.i.»s
i" I Will iini.ii! 111 lim 11)111,11 (III iiii.i.iyyiliirip 111., ...„
.1 tiMiiiiiiiii',.iiiiiiii)i)iriii)iiiirnuii)Y))f()ir^iirriii;ffi
1

. M 1 1 1

1

II 1

1

1) 1 1 1 lYn 1 11 1

1

1 ivi i/iV);!!! lii fM lii.iiyijijW^^^^
I":,'llli|lllllli|l|llill)|ill|(|lllllll|/H|>)/Il|l)f|l<^ll0r1lj(j
I ! -

,

- ; r ii 1 1 1 1 1 1

1

; 11 11/1,1 1 1.1 ).yi:i 1.1 lOmi'OiJi'/l • 1.(1.1 1.« i.'}.WW-ir
• -

1 r II II 1.11

1

1 i.i.ii /imiiii.i.i.ii.ii i.i.r^i.i) uU)nii{i\)fi!iii)M
I Ml. II 111 11 II II II Hill 1)1 III II 1(11 II 11(1 Hfl 0/(111(1^(11(111

;:,,;,;;;i;;[;:);;!l^;i!ii:;^;:ii;ifiKi%»-

'

'
I 'I M'.!l!.l'Illll^',lM'.!ftl:(l^^/^y(ll:f|y|y(m

M«tM

: ,
1

1

: 1

1

1 1 1

1

1

1

1 1 1111 ( I (1 1 ( ( i 1 11 1 in II I (iVlilir
M ( 1

1

1 1 1 1 .• II l.i ; 11/ Hl 1.1 1/ 1 ll.l.l/l I l/l (.(/(//(//l I ,.

1

1

1 1 1

,

1

1

1

1

1 1 1 ivi 11/ 11,1 1 1 l/l 1 l/l 1 1 (il limiWWg
' 1 1 II ; 1

1

1.1 1

1

1/1/ 1

1

II 11/ 1 11/1/ Ilwmuwfimw. ^

.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiKiiiiHiii/diriifrim.
I iiiiiiiii/i/iiviiiiiiriiiiii,i/(i/i/iri/i/i(i*i.ir(/,ii,)i(,
I

.
I n rl 1 (1 1 1 ( 1.1 1.1 II )M )(l 1.1/ )l l.l.l.lj 11/ l/i.l.I l/ri.l.ri,l l.ll.llj

;ir '1,1 1111 nun |(||l/l(lj(llllllll(llllllll)llll((^l)l(lj
illHill/lilirilllllllHJ/lllljXlIlUMIIIIIlllllllJKll

.1 1) 1

1

1,1 1)11 )ij 1 1.1 II !i/).(i/i/ i.i i.M./iil.i/i'l.O.i M.i/> 1.1 0/JIM 1,1 II 1111 II 11.11(1/ II ((/i/i)l.i:i.i.i/l/l(/lii//l.li.(/l.fi.l/?;

iMiijiiiiiiiiiiiiiii/(iiiiiiiiiiiiiiiiiMii(iiiii6(iiir
ri Kl 1)1/1(111111/ (1/1/ ICI/1 11 (lll.lll((/l/iri/MI/l(l/III

. III II II Clin 11111(1/1 IMI/ll)CllVll(lll(mi/lll/l(IIJ(lll.lll(:
iiii,ii;(iiiuiiii)/i(iii(iii)i(rii<i;rji)ii//((i(i/iin/(i)(Oi(i
I. IM l/l 1,11 KU) (1(1/11/ II l,'/l/|l/|l(/l(/(||l(l((<(lK(l/llll<ll'
1

1

1 1/ 1 ;
1 11/ 1 1 111 1 1 i.f il)/ i.f IMüimmifif/mm<amm

1 1

1

II ; 1

1

1 1 1 II ()i 1 11/ iijni 1/1/ i^i; f() ( rt/(/iir(.r( (1/iH ) ( iiri.itij
if.iu II II II III 'iiiiiitiiiuii/iiiiiiiiiiilidiiOiiffijtitir'-'
i

1 1

1

1 i 1 1

1

11 1 (Il 1 1 litiiiiii 11/ ( (I Mi((nu(iu((imX(MM
iiir.iii//i/i/i()//;i/i////|(./i/(:i///)/;ruf{)X/i^^
ii.ituuiiiiiiiuiiiiuiii >ii)iii)(i)iiu(iymiifi6i
li/i,ll/(ii(lli;ii/i;/ijil/ll/liirii(iti(««K|;I(m
i)iiiiiiiiiiiiiii)iii/i/ii/iiii/i(//i/,girinöWYiwtVi
1 1 1

1

1) n 1

1

1 Kl 1 1 1 1 (1

1

1

1

1 1 11 MtiiijiiiimhWiimm
1.1 11/ r 1/ 1 )i.i.i 1/ 1 (.1/ 1 )) ivi///)/ 11 (iii ihyimmmiii
111(1111111 111(111 iiiiiiiii(i(i(i(iiiiii((iri(iri,ri:(i.rti
I (1 1 MM III Jim II II idii IUI 1)11/ i(0(((^iiiii/(0(jU
,,,i:,lilii,niiuiihnil,,my^
:ilimii(iiimiiiiiiiii/l(iriil(i(IH(iil(iiilll/lin.,
iii,irimiii/iiriM/i/)ir/ii)/i/r(i/iii/)()/iiiii/fr(ij.-..
, 11m 1 , 1 1 1

1

) 1 1 1 1

1

1.111/ 11 1 11 ;)/i/iii/ 1/)./!./! iitUniiii i.iiO

U(l/)(H)/I(^JII()l)/)IIJllIllllll
/i/iii.ii.ii.O 'i'Xi.ii.i

(ijiii/
1/1/ 1 (11/ 1 ,

...
1^

....

1 1

1

11 •
; II r 1 1 1

1

1 ,

1

II 1 1m 1 1 1 1 1) i/i/i/i 6/ i/i nVl I (1/ 1> 1 1 i'ö
im 1,1 im II, 111/ II II,/Uli 1111/1/1(1/1/ ).rii)i,i)/iiii//)j-*
I m mm

m

Im I iii M 1 1 1.1 1 1 1 ii/i/i/i/iii.i)()/m.i 1/1/1/1.1

1 1

1

1 im , m Im 1

1

1 1 111 1 1/ 1 dl 1 1 1 1 1 o iii; ((/ 1/ 1 ii

.m,imiilimi,liM/)ili(l()/i.ll/l/M)Il/l/l,i/l/|(l/lJj
miimiiiiimi(iii'i)MiiirMi/Ul(ilii)iiil.l/l(l.(l(IC
iii'imi mim II illM(i/lliil)illlIll//»l(l|--^'--

-•''
I I 1 1m 1 Hl 1 1

1

1 1 1

1

. 1 (1/ 1 (I

I

i/l I (11/ 1

1

1.I/1I)/ 1. . . .,
,

,
1

.

1 m I m 1

1

1 1m ,,11/ ii/i l i/i/r;

i

iw.iJiy.lJtllM
: 11 Ml 1 11

, II 1

1

1

1

1 H/1. 11 M/(il 11.1/(1.1/1/ 1(11.1.HW"
. M 1 , 1

1

1 1m 1 1 1 ,1,1/ 1)1 1.1, 1 (, I H 1,1 ilUl/XlhlM
iMllll|iI|lllllllll|llll)II)ll)ll|lllllll)l/il'Q
I M : Im 1 1 1 1 1 1 1/(11

1

1 111,1/1 IJ(M.>(I.1.//Ii:i;l/I(((ft
r 1 1 1 1

1

1 1 1 Kl 1.1 111 0/M.i i.i/M.i.i,(ii,(i/ iiw.iMOjm
M,imim)H(i/iii,),i/i,i)iiiiii/i.i.)/).i/ri/.irtr?l
MMmimiiiiiiiiMiiiiii)iiH()iti)i(i///((if^i
M MI 1 1

1

M

1

1 (1/1/ 1 1 1 )i 1 j/1 1 r 1/// H/)/i I ti)iyu,'nii 1 1/

1

II

I II :m 111)1)1 ll(ll/H(/(i(Mlll))(lOl(ijr(l()(IIMI (111

1 1 1, ! I M I ) 1 1 ) 1/) 1 ri 1/ III

1

1 1/1 1/ M 1/ 1 tili (1/(1 1 1n ) 1

1

) r 1 1

1

iiiimi.H);(iiii)(iiiii(iiiMii(i(ii';ih//(/(iii(iiiH|i
M 1 1 Kl 1,

1

1 MI 1 111 1/ 11 1/ 11 1 111// 1 1 (I ) lO'ii 1^1 ri/i 1 1 II Hl I

1 1 111 1 M H 1 1,11/ r 1.1,1 1

1

M H) 1 1,1 1 II ll.I) H M fl 1(1/ 1 (l/l 11 11/

-

l!ilmllllMIIIlllllli)(/il(iriH>MI/)IIlllll/ll)(IHI
Ii I im iiiim im oiHMiij HIHI HI/MIHI/ iiyri/yriMi

l.l/l

M H) I i'ij'n 111/ 1 Hi'i 1) iVi I Iii 11) I

i.M 1 11 1

1

) ) )/) r ( 1/1/1/1/ l/l 1 )/xi') 1

Hiii.H.Hi.i/H).i/i/iii.(i.;(i/i/H,r
J.) ( III u 1.(1// Jl l/).i)J.I/J J(l III l/lj

iHi;ini)i(((/i))ri))(i/MiH/ii
i/iiHrii(i/Yi)i(iV''"' •••

u!f;«f9


